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zur Einfihrung eines endgultigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren von
Fotovoltaikmodulen auskristallinem Silicium und Schltisselkomponenten davon
(Zelen) mit Ursprungin oder versandt ausder Volksrepublik China
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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DESVORSCHLAGS
Grundefir den Vorschlag und Zielsetzung

Dieser Vorschlag betrifft die Anwendung des Artikels 10 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009
des Rates vom 11. Juni 2009 Uber den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur
Européi schen Gemeinschaft gehdrenden Landern.

Allgemeiner Kontext

Dieser Vorschlag erfolgt im Rahmen der Anwendung der Grundverordnung und ist das
Ergebnis ener Untersuchung, die nach den inhaltlichen und verfahrenstechnischen
Anforderungen der Grundverordnung durchgefhrt wurde.

Bestehende Rechtsvor schriften auf diesem Gebiet

Vorlaufige Antidumpingmal3nahmen wurden fur dieselbe Ware mit der Verordnung (EU)
Nr. 513/2013 der Kommission (ABI. L 152 vom 5.6.2013, S. 5) eingefihrt.

Parallelvorschlag zur Einflhrung endgultiger Antidumpingmal3nahmen.
Vereinbarkeit mit anderen Politikbereichen und Zielen der Union
Entfalt

2. ERGEBNISSE DER ANHORUNG INTERESSIERTER PARTEIEN UND
FOLGENABSCHATZUNG

Anhérung interessierter Parteien

Die von dem Verfahren betroffenen interessierten Parteien erhielten nach den Bestimmungen
der Grundverordnung bereits wahrend der Untersuchung Gelegenheit, ihre Interessen zu
vertreten.

Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Externes Expertenwissen war nicht erforderlich.

Folgenabschatzung

Dieser Vorschlag resultiert aus der Anwendung der Grundverordnung.

Die Grundverordnung sieht keine allgemeine Folgenabschétzung vor, enthdt jedoch eine
abschlief3ende Liste der zu prifenden Voraussetzungen.

3. RECHTLICHE ASPEKTE
Zusammenfassung der vor geschlagenen M al3nahme

Am 8. November 2012 |eitete die Kommission ein Antisubventionsverfahren betreffend die
Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und Schliisselkomponenten
davon (Zellen und Wafer) mit Ursprung in der Volksrepublik Chinaein.

Die Untersuchung ergab, dass die betroffene Ware subventioniert war und der
Wirtschaftszweig der Union dadurch geschédigt wurde. Die Untersuchung ergab ferner, dass
die EinfUhrung von Ausgleichsmal3nahmen dem Interesse der Union nicht zuwiderlauft.

Daher wird dem Rat vorgeschlagen, den beigeflugten Vorschlag fir eine Verordnung
anzunehmen, mit der endgulltige Ausgleichsmaldnahmen gegeniber den Einfuhren von
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Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und Schliisselkomponenten davon (Zellen) mit
Ursprung in der Volksrepublik China eingefiihrt werden.

Die Warendefinition, fur die die Mal3nahmen gelten, umfasst keine Wafer, die urspringlich in
die Untersuchung einbezogen waren. Der Grund hierfUr ist, dass Wafer spezifische
Eigenschaften aufweisen, durch die sie sich von der betroffenen Ware unterscheiden.

Rechtsgrundlage

Verordnung (EG) Nr.597/2009 des Rates vom 11.Juni 2009 Uber den Schutz gegen
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europdischen Gemeinschaft gehtrenden Landern
(, Grundverordnung*)

Subsidiaritatsprinzip

Der Vorschlag féllt in die ausschliefdliche Zustandigkeit der Union. Das Subsidiaritétsprinzip
findet daher keine Anwendung.

Grundsatz der Verhaltnismagigkeit

Der Vorschlag entspricht aus folgenden Griinden dem Grundsatz der V erhaltnismafdigkeit:

Die Art der Mal3nahme wird in der genannten Grundverordnung beschrieben und 18sst keinen
Raum fUr einzel staatliche Entscheidungen.

Es sind keine Angaben dartiber erforderlich, wie dafir gesorgt wird, dass die finanzielle
Belastung und der Verwaltungsaufwand fir die Union, die Regierungen der Mitgliedstaaten,
die regionalen und lokalen Behorden, die Wirtschaftsbeteiligten und die Blrger so gering wie
maoglich gehalten werden und dass die Belastung in einem angemessenen Verhdltnis zur
Zielsetzung des Vorschlags steht.

Wahl desInstruments
V orgeschlagenes Instrument: Verordnung

Ein anderes Instrument wére nicht angemessen, well die Grundverordnung keine Alternativen
vorsieht.

4, AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt.
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2013/0370 (NLE)
Vorschlag fur eine
DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG DESRATES

zur Einfuhrung eines endgultigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren von

Fotovoltaikmodulen auskristallinem Silicium und Schliisselkomponenten davon

(Z€ellen) mit Ursprungin oder versandt ausder Volksrepublik China

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union,

gestutzt auf die Verordnung (EG) Nr.597/2009 des Rates Uber den Schutz gegen
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europdischen Gemeinschaft gehérenden Landern®,
insbesondere auf Artikel 17,

gestitzt auf den nach Anhodrung des Beratenden Ausschusses von der Européischen
Kommission Ubermittelten Vorschlag,

in Erwagung nachstehender Grinde:

1.
1.1

(1)

(2)

©)

VERFAHREN
Einleitung

Am 8. November 2012 kindigte die Europdische Kommission (, Kommission®) im
Wege einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union? die Einleitung
eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren von Fotovoltaikmodulen
aus kristallinem Silicium und Schltisselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit
Ursprung in der Volksrepublik China (, VR China‘ oder , betroffenes Land”) in die
Union an (,, Einleitungsbekanntmachung”).

Das Antisubventionsverfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der am
26. September 2012 von EU ProSun (,Antragsteller”) im Namen von Herstellern
eingereicht wurde, auf die in diesem Fall mehr ads 25% der gesamten
Unionsproduktion von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem  Silicium  und
Schltisselkomponenten davon entfallen. Der Antrag enthielt Anscheinsbeweise fir das
Vorliegen einer Subventionierung der genannten Ware und fir eine dadurch
verursachte bedeutende Schédigung, die als ausreichend fir die Einleitung eines
V erfahrens angesehen wurden.

Vor der Einleitung des Verfahrens unterrichtete die Kommission die Regierung der
VR China (,,chinesische Regierung”) nach Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG)
Nr. 597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 Uber den Schutz gegen subventionierte
Einfuhren aus nicht zur Europdischen Gemeinschaft gehorenden Léandern®
(, Grundverordnung“) tber den Eingang eines ordnungsgemal3 belegten Antrags, dem
zufolge subventionierte Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium
und Schltisselkomponenten davon mit Ursprung in der VR China eine bedeutende

ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 93.
ABI. C 340, vom 8.11.2012, S. 13.
ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 93.
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1.2

(4)

(5)

(6)

13.

(7)

(8)

Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union verursachten. Der chinesischen
Regierung wurden Konsultationen angeboten, um die im Antrag beschriebene
Sachlage zu kléaren und zu ener einvernehmlichen Lésung zu gelangen. Die
chinesische Regierung nahm dieses Angebot an und die Konsultationen fanden
daraufhin statt. Bei den Konsultationen konnte keine einvernehmliche Losung erzielt
werden. Den Stellungnahmen der chinesischen Regierung, wonach die im Antrag
aufgefuhrten Regelungen nicht anfechtbar seien, wurde jedoch gebiihrend Rechnung
getragen. Nach den Konsultationen gingen bei der Kommission Beitrdge der
chinesischen Regierung ein.

Paralleles Antidumpingverfahren

Am 6. September 2012 hatte die Kommission im Wege einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europaischen Union® die Einleitung eines Antidumpingverfahrens
betreffend die Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und
Schl tissel komponenten davon (Zellen und Wafer) mit Ursprung in der VR Chinain die
Union angekindigt.

Am 6. Juni 2013 fihrte die Kommission mit der Verordnung (EU) Nr. 513/2013°
einen vorlaufigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus
kristallinem Silicium und SchlUsselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit
Ursprung in  oder versandt aus der VRChina en (,vorlaufige
Antidumpingverordnung"“).

Die Schadensanalysen, die im Zuge dieser Antisubventionsuntersuchung und der
paralel laufenden Antidumpinguntersuchung durchgefiihrt wurden, beruhen auf
derselben Definition des Wirtschaftszweigs der Union, der représentativen
Unionshersteller und des Untersuchungszeitraums und fuhrten, soweit nicht anders
angegeben, zu den gleichen Schlussfolgerungen. Dies wurde fir angemessen gehalten,
um die Schadensanalyse zu straffen und in beiden Verfahren zu tbereinstimmenden
Feststellungen zu gelangen. Aus diesem Grund wurden bei einem dieser Verfahren
abgegebene Stellungnahmen zu Aspekten der Schadigung jewells bel beiden
Verfahren berticksichtigt.

Zollamtliche Erfassung

Im Anschluss an einen vom Antragsteller eingereichten und mit den erforderlichen
Nachweisen versehenen Antrag erlie? die Kommission am 1. Marz 2013 die
Verordnung (EU) Nr. 182/2013 zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren von
Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und von Schllisselkomponenten davon
(Zellen und Wafer) mit Ursprung in oder versandt aus der VR China ab dem 6. Mérz
2013.

Einige interessierte Parteien brachten vor, der Beschluss zur zollamtlichen Erfassung
der Einfuhren sei unbegrindet, da die Kriterien des Artikels24 Absatiz5 der
Grundverordnung nicht erflllt seien. Diese Vorbringen wurden jedoch nicht durch
Nachweise untermauert oder beweiskréftig belegt. Zu dem Zeitpunkt, als entschieden
wurde, die Einfuhren zollamtlich zu erfassen, lagen der Kommission hinreichende
Anscheinsbeweise vor, die die Notwendigkeit der zollamtlichen Erfassung der
Einfuhren rechtfertigten, insbesondere war ein starker Anstieg der Einfuhren sowohl in
absoluten Werten als auch am Marktanteil gemessen zu verzeichnen. Die
diesbeztiglichen Vorbringen mussten daher zurtickgewiesen werden.

ABI. C 269 vom 6.9.2012, S. 5.
ABI. L 152 vom 5. 6.2013, S. 5.
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1.4.
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Von dem Verfahren betroffene Parteien

Die Kommission unterrichtete die Antragsteller, andere ihr bekannte Unionshersteller,
die ihr bekannten ausfuhrenden Hersteller in der VR China, die Behorden der
VR China und die ihr bekannten EinfUhrer offiziell Uber die Einleitung des
Verfahrens. Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, innerhalb der in der
Einleitungsbekanntmachung gesetzten Frist ihren Standpunkt schriftlich darzulegen
und eine Anhorung zu beantragen.

Da davon auszugehen war, dass sehr viele ausfiihrende Hersteller, Unionshersteller
und unabhangige Einfuhrer betroffen sein wirden, wurden alle der Kommission
bekannten ausfihrenden Hersteller und unabhangigen Einfuhrer gebeten, mit der
Kommission Kontakt aufzunehmen und ihr fir den in Erwéagungsgrund 38 genannten
Untersuchungszeitraum die in der Einleitungsbekanntmachung aufgefihrten
grundlegenden Informationen zu ihrer Tétigkeit in Verbindung mit der betroffenen
Ware vorzulegen. Diese Informationen wurden nach Artikel 27 der Grundverordnung
erbeten, damit die Kommission tber die Notwendigkeit eines Stichprobenverfahrens
entscheiden und gegebenenfalls Stichproben auswéhlen konnte. Die Behdrden der
VR Chinawurden ebenfalls konsultiert.

(@) Bildung einer Stichprobe der ausfiihrenden Hersteller

Zunéchst Ubermittelten 121 ausfihrende Hersteller bzw. Gruppen ausfihrender
Hersteller in der VR China die erbetenen Angaben und stimmten ihrer Einbeziehung
in die Stichprobe zu. Auf die mitarbeitenden Unternehmen entfallen mehr as 80 % der
Gesamtmenge der chinesischen Ausfuhren. Auf der Grundlage der von den
ausfuhrenden Herstellern vorgelegten Informationen und im Einklang mit Artikel 27
der Grundverordnung schlug die Kommission zundchst eine Stichprobe von sieben
ausfuhrenden Herstellern bzw. Gruppen ausfthrender Hersteller vor.

Die ausgewahlte Stichprobe von sieben Unternehmensgruppen setzt sich zusammen
aus den drel mitarbeitenden Ausfihrern mit der grofdten Ausfuhrmenge bel Modulen,
den beiden mitarbeitenden Ausfihrern mit der grofiten Ausfuhrmenge bei Zellen und
den beiden mitarbeitenden Ausfihrern mit der grofdten Ausfuhrmenge bei Wafern. Die
Stichprobe mit diesen sieben Gruppen ausfihrender Hersteller diente als Grundlage
fUr die Bestimmung der Hohe der Subventionierung dieser Gruppen wie auch der
Hohe der Subventionierung aler nicht in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden
ausfuhrenden Hersteller gemal3 Artikel 15 Absétze 2 und 3 der Grundverordnung. Wie
in Erwagungsgrund 46 dargelegt, schloss die Kommission in der endgiltigen Phase
der Untersuchung Wafer von der Warendefinition aus. Einige Unternehmen wurden
auf der Grundlage ihrer grofen Ausfuhrmengen von Wafern fur die Stichprobe
ausgewahlt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kommission diese Unternehmen
bereits untersucht und die von ihnen vorgelegten Daten geprift hatte sowie der
Tatsache, dass diese Unternehmen allesamt umfangreiche Ausfuhren von Modulen
und/oder Zellen tatigten, wurde es nicht fir notwendig erachtet, die Stichprobe zu
andern.

Die Zahl der in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller wurde letzten
Endes auf acht Unternehmen bzw. Gruppen festgelegt. Grund hierfur war, dass Jinko
Solar Co. Ltd und Renesola Jiangsu Ltd zunéchst als verbundene Unternehmen
gemeldet worden waren, sich anschlief3end jedoch herausstellte, dass dies nicht der
Fall war.

(b) Bildung einer Stichprobe der Unionshersteller
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(14)

(15)

In der Einleitungsbekanntmachung gab die Kommission bekannt, dass sie eine
vorlaufige Stichprobe der Unionshersteller gebildet hatte. Alle der Kommission
bekannten Unionshersteller und Herstellerverbande wurden Uber die Auswahl der
vorlaufigen Stichprobe der Unionshersteller unterrichtet. Diese vorlaufige Stichprobe
umfasste neun der rund 215der Kommission vor Einleitung der Untersuchung
bekannten Unionshersteller der gleichartigen Ware; die Unternehmen wurden nach
Mal3gabe des grofiten représentativen Produktionsvolumens, das in der zur Verfligung
stehenden Zeit in angemessener Weise untersucht werden konnte, sowie unter
Bertcksichtigung der Verkaufsmenge und der geografischen Lage ausgewdhit. Es
wurde sichergestellt, dass in der Stichprobe sowohl vertikal integrierte als auch nicht
integrierte Unionshersteller vertreten waren. Interessierte Parteien wurden ferner
gebeten, ihren Standpunkt zur vorlaufigen Stichprobe darzulegen.

Mehrere interessierte Parteien erhoben die folgenden Einwéande gegen die vorléufige
Stichprobe der Unionshersteller:

1) Einige Parteien beanstandeten, dass die begrenzten Informationen, die in Bezug
auf die vorlaufig gebildete Stichprobe Ubermittelt wurden, unzureichend seien
und dass sie deswegen keine aussagekraftigen Stellungnahmen zur
vorgeschlagenen Stichprobe abgeben konnten. Insbesondere kritisierten sie,
dass die Identitdt der Unionshersteller vertraulich behandelt worden sai; sie
baten um Offenlegung der Mitgliedstaaten, in denen die in die Stichprobe
einbezogenen Unionshersteller angesiedelt seien; aul3erdem waren sie der
Ansicht, dass der auf die ausgewahlten Unionshersteller entfallende Anteil an
der Gesamtproduktionsmenge von Fotovoltaikmodulen und Zellen und der auf
die enzelnen Stichprobenunternehmen und die Stichprobe insgesamt
entfallende Prozentsatz von Produktion und Verkéufen offengelegt werden
sollten.

i) Die zur Bildung der Stichprobe verwendete Methode wurde mit der Begriindung
in Frage gestellt, damit wirden ,drei verschiedene Schritte vermischt®,
namlich die Unterstitzung fur die Einleitung der Untersuchung, die Definition
des Wirtschaftszweigs der Union und das Stichprobenverfahren. Daher sei es
unklar, ob der Wirtschaftszweig der Union bereits zum Zeitpunkt der Bildung
der Stichprobe definiert gewesen sei, und somit auch, ob die Stichprobe als
représentativ betrachtet werden kdnne. Wenn der Wirtschaftszweig der Union
in der Phase der Stichprobenbildung noch nicht definiert gewesen sei, hétten
die interessierten Parteien nicht Uberprifen koénnen, ob die vorlaufige
Stichprobe représentativ gewesen sei, und ebenso wenig, ob die Lage des
Wirtschaftszweigs der Union wahrend des in Erwagungsgrund 38 definierten
Untersuchungszeitraums korrekt bewertet werden kénne. Aullerdem sei es
unangemessen, die vorlaufige Stichprobe auf der Grundlage der Antworten
auszuwéahlen, die die Unionshersteller im Rahmen der Priafung der
Unterstiitzung fur die Einleitung der Untersuchung gegeben hétten.

iii) Des Weiteren wurde vorgebracht, die vorlaufige Stichprobe sei ausschliefdlich aus
Unternehmen ausgewahlt worden, die ihre Unterstitzung fir diese
Untersuchung zum Ausdruck gebracht hatten.

iv) Eine Partei flhrte an, da die vorlaufige Stichprobe vertika integrierte
Unternehmen umfasse, werde die Produktionsmenge von Zelen
moglicherweise doppelt oder dreifach gezahlt, was Zweifel an der
Reprasentativitat der Stichprobe insgesamt aufkommen lasse. Es wurde
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(16)

(17)

(18)

(19)

gefordert, bel vertikal integrierten Herstellern nur die Produktionsmenge der
Module zu zdhlen, nicht jedoch die Menge der Zellen.

v) Dieselbe Partei behauptete, die der Stichprobenbildung zugrunde liegenden Daten
seien zumindest teilweise unzuverlassig, was sich auf die Reprasentativitét der
vorléaufigen Stichprobe insgesamt auswirken konne.

vi) Eine Partel Ubermittelte eine Liste mit angeblich rund 150 weiteren
Unionsherstellern der gleichartigen Ware, die nach Ansicht der Partei bei der
Auswahl der Stichprobe der Unionshersteller hétten berticksichtigt werden
sollen.

Den Argumenten der Parteien wurde wie folgt begegnet: Die Unionshersteller hatten
aufgrund des Risikos von Vergeltungsmal3nahmen beantragt, ihre Namen vertraulich
zu behandeln. Es gab namlich tatséchlich Drohungen gegen Unionshersteller, ihrem
Geschéft sowohl innerhalb als auch auf3erhalb der Union zu schaden. Die Kommission
war der Ansicht, dass diese Antrage hinreichend begriindet waren, um ihnen
stattzugeben. Die Offenlegung des Standorts oder des Produktions- und
Verkaufsanteils einzelner in die Stichprobe einbezogener Unionshersteller konnte die
Identitét des betreffenden Herstellers leicht erkennen lassen, so dass die
diesbeziiglichen Ersuchen zurtickgewiesen werden mussten.

Die Kommission hat die Ermittlung der Unterstitzung fur die Einleitung der
Untersuchung, die Bestimmung des Wirtschaftszweigs der Union und die Auswahl der
vorlaufigen Stichprobe nicht ,,vermischt, da diese Schritte unabhangig voneinander
vorgenommen wurden und gesondert dartber entschieden wurde. Es wurde nicht
dargelegt, inwieweit die Verwendung von Produktions- und Verkaufsdaten, die von
den Unionsherstellern im Rahmen der Prifung der Unterstiitzung fir die Einleitung
der Untersuchung vorgelegt wurden, die Représentativitét der Stichprobe
beeintrachtigt haben sollte. Bei der Einleitung war der Wirtschaftszweig der Union
namlich bereits vorlaufig definiert. Fur die vorlaufige Ermittlung der
Gesamtproduktion in der Union wahrend des in Erwégungsgrund 38 festgelegten
Untersuchungszeitraums wurden alle verfigbaren Informationen Uber die
Unionshersteller einschliefdich der im Antrag enthaltenen Informationen und der
Daten, die vor der Einleitung der Untersuchung bei Unionsherstellern und anderen
Parteien eingeholt wurden, herangezogen.

Alle Unionshersteller, die auf die Fragen zur Unterstiitzung fur die Einleitung der
Untersuchung antworteten, wurden fir die Stichprobe in Betracht gezogen,
unabhangig davon, ob sie die Untersuchung unterstitzten, ablehnten oder sich nicht
dazu aulierten; dieses Vorbringen wurde daher zuriickgewiesen.

Die Frage der Doppelt-/Dreifachz&hlung wurde berticksichtigt, als die vorlaufige
Stichprobe gebildet wurde. Es stellte sich heraus, dass bei eilnem Ausschluss der
Produktion und der Verkaufe von Zellen der vertikal integrierten Unionshersteller der
auf dem freien Markt verkaufte Teil der Zellproduktion nicht berticksichtigt wirde.
Daher wurde die Auffassung vertreten, dass ein Ausschluss der Verkaufe von Zellen
aus der Gesamtproduktionsmenge nicht unbedingt zu einer reprasentativeren
Stichprobe fuhren wirde. Aul3erdem basierte die Reprasentativitét der Stichprobe
nicht nur auf der Produktionsmenge, sondern auch auf der geografischen Verteilung
und einem ausgewogenen Verhdltnis zwischen vertikal integrierten und nicht
integrierten Herstellern. Die relative Reprasentativitdt der Produktionsmenge wurde
flr jeden einzelnen Typ der gleichartigen Ware berechnet. Aus diesen Griinden wurde
die Auffassung vertreten, dass die Methode fir die Auswahl der vorlaufigen
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(20)

(21)

(22)

Stichprobe angemessen war, und die Stichprobe wird daher als fur den die untersuchte
Ware herstellenden Wirtschaftszweig der Union insgesamt reprasentativ erachtet.
Dieses Vorbringen wurde daher zurtickgewiesen. Was die Zuverléssigkeit der Daten
anbelangt, so wurde die Stichprobe auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der
Stichprobenauswahl zur Verfigung stehenden Informationen gebildet, wie in
Artikel 27 der Grundverordnung vorgesehen. In Bezug auf die Zuverlassigkeit der
Daten, die im Zusammenhang mit der Unterstiitzung der Einleitung der Untersuchung
verwendet wurden, ergaben sich bei der Untersuchung keine Hinweise darauf, dass die
vor der Einleitung eingeholten Daten nennenswerte Mangel aufgewiesen hétten. Daher
kann davon ausgegangen werden, dass die Grundlage, auf der die vorlaufige
Stichprobe ausgewahlt wurde, hinreichend zuverlassig war. Dieses Vorbringen wurde
somit zurtickgewiesen.

In Bezug auf die Liste der rund 150 weiteren Unionshersteller ist darauf hinzuweisen,
dass diese Informationen deutlich nach Ablauf der Frist Gbermittelt wurden, in der
interessierte Parteien zur Auswahl der vorlaufigen Stichprobe Stellung nehmen und
Unionshersteller sich melden und ihre Aufnahme in die Stichprobe beantragen
konnten. Im Ubrigen waren etwa 30 der in dieser Liste enthaltenen Unionshersteller
der Kommission zum Zeitpunkt der Stichprobenbildung bekannt. Uberdies wurden
ale  Unionshersteller, die sich nach der  Vedffentlichung  der
Einleitungsbekanntmachung meldeten, bei der Bildung der Stichprobe in Betracht
gezogen. Aus diesen Grinden wurde die Représentativitét der Stichprobe nicht
beeintréchtigt. Dieses Vorbringen wurde daher zurlickgewiesen.

Nach Eingang der Stellungnahmen wurde die Zusammensetzung der Stichprobe
geandert, da es Hinweise darauf gab, dass eines der ausgewahlten Unternehmen nicht
in der Lage gewesen ware, in vollem Umfang mitzuarbeiten. Um die Repré&sentativitét
der Stichprobe auf demselben Niveau zu halten, wurde ein zusétzlicher
Unionshersteller ausgewdahlt. Die gednderte Stichprobe setzte sich somit aus zehn
Unternehmen zusammen, die ausgewahlt worden waren nach Maligabe des fur die
einzelnen Produktionsstufen jeweils grofdten représentativen Volumens, das in der zur
Verfligung stehenden Zeit in angemessener Weise untersucht werden konnte, sowie
unter Berucksichtigung der Verkaufsmenge auf dem Unionsmarkt und der
geografischen Lage. Nachdem Wafer von der Definition der betroffenen Ware und
somit aus dieser Untersuchung ausgeschlossen worden waren (siehe
Erwagungsgriinde 42 bis 46 sowie 349), umfasste die Stichprobe acht Unternehmen.
Infolgedessen entfielen auf die gednderte Stichprobe der Unionshersteller, ausgedrtickt
als Prozentsatz der Gesamtproduktion in der Union, zwischen 18 % und 21 % bei den
Modulen und zwischen 17 % und 24 % bei den Zellen, wobel die Stichprobe vertikal
integrierte und nicht integrierte Hersteller umfasste. Da eine genaue Prozentangabe die
Berechnung der Produktionsmenge des obenerwahnten weiteren Unionsherstellers
ermdglichen wirde und somit seine Identitdt bestimmt werden kénnte, konnten keine
genauen Prozentsétze offengel egt werden.

Die Unionshersteller, die der Kommission die zur Bildung einer Stichprobe in diesem
Antisubventionsverfahren erforderlichen Informationen Gbermittelten, sind dieselben
Unionshersteller, die auch in der parallel gefiihrten Antidumpinguntersuchung
sachdienliche Informationen vorlegten. Desgleichen haben ale in der
Antidumpinguntersuchung  fir  die  endgultige  Stichprobe  ausgewahlten
Unionshersteller in  dieser  Antisubventionsuntersuchung die sachdienlichen
Informationen vorgelegt, die der Kommission die Auswahl einer Stichprobe
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ermoglichten. Daher wurde es fur angebracht gehalten, dass die endgultigen
Stichproben der Unionshersteller in beiden Verfahren identisch waren.

Die chinesische Regierung brachte erneut vor, es sei nicht gerechtfertigt, die Namen
der Antragsteller und der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller vertraulich
zu behandeln. Hierauf sei erwidert, dass die Unionshersteller, wie bereits in
Erwagungsgrund 9 der vorlaufigen Verordnung dargelegt, aufgrund des Risikos von
Vergeltungsmal3nahmen beantragt hatten, ihre Namen vertraulich zu behandeln. Die
Kommission war der Ansicht, dass diese Antrdge hinreichend begriindet waren, um
ihnen stattzugeben. Die der Kommission Ubermittelten Informationen, mit denen
untermauert werden sollte, dass ein Risiko von Vergeltungsmaldnahmen bestand,
kénnen nicht an Dritte weitergegeben werden, da eine solche Offenlegung dem Zweck
des Antrags auf vertrauliche Behandlung zuwiderlaufen wirde. Zudem besteht in
einem Fall, in dem nach Angaben der chinesischen Regierung ein Unionshersteller
seinen Standpunkt revidierte und seine ldentitét preisgab, indem er vor Gericht Klage
gegen die vorlaufige Verordnung einreichte, kein Anlass mehr zur Offenlegung von
Informationen, auf deren Grundlage Anonymitét gewahrt worden war, da die Identitét
jaoffengelegt wurde.

Nach der endgultigen Unterrichtung wiederholte die chinesische Handelskammer fir
die Ein- und Ausfuhr von Maschinen und Elektronikerzeugnissen (, CCCME") ihre
Argumente bezlglich der bei der Auswahl der vorlaufigen Stichprobe der
Unionshersteller angewandten Methode. Sie beanstandete insbesondere, die Organe
hétten 120 Hersteller unberticksichtigt gelassen. Die Kommission war hierauf bereits
in Erwagungsgrund 9 der vorlaufigen Verordnung eingegangen. Im Ubrigen wurden
die Tétigkeiten der auf der betreffenden Liste verzeichneten Unternehmen von den
Organen Uberpruft. Es stellte sich heraus, dass die Liste hauptsachlich Installateure,
Vertriebshandler, verbundene Einfuhrer und ausfihrende Hersteller in China, Taiwan
und Indien umfasste. Mithin war sie nicht geeignet zu belegen, dass die Organe eine
erhebliche Zahl von Unionsherstellern Ubersehen hétten. Zudem stellte die CCCME
die Angaben zur Gesamtproduktion der Union nicht in Frage, indem sie andere Zahlen
vorgelegt hétte; desgleichen erbrachte sie keinerlei Beweise dafir, dass die
Reprasentativitét der Stichprobe beeintrachtigt gewesen sein konnte, denn keiner der
angeblichen zusétzlichen Unionshersteller wére, wenn der Kommission die Liste
bekannt gewesen ware, fur die Stichprobe ausgewahlt worden.

(c) Bildung einer Sichprobe der unabhangigen Einfuhrer

Von den rund 250 vom Antragsteller angefuihrten unabhéngigen Einfihrern, die von
der Kommission kontaktiert wurden, beantworteten zwanzig Parteien den der
Einleitungsbekanntmachung beigefugten Stichprobenfragebogen, wobei sich zwdlf
Antworten auf Module und nur eine auf Zellen bezogen. Dartiber hinaus meldeten sich
sieben weitere Parteien, die jedoch keine Einfuhren oder Weiterverkaufe der
betroffenen Ware angaben. Die Stichprobe wurde nach Artikel 27 der
Grundverordnung so gebildet, dass sie sich auf das grolte reprasentative
Einfuhrvolumen stlitzte, das in angemessener Weise in der zur Verfligung stehenden
Zeit untersucht werden konnte. Auf dieser Grundlage wurde eine Stichprobe der
unabhangigen Einfuhrer ausgewdahlt, die sich aus zwel Einfuhrern von Modulen und
einem Einfuhrer von Zellen zusammensetzte, auf die etwa 2% bis 5% der
Gesamteinfuhren aus dem betroffenen Land entfielen. Nach Eingang der
beantworteten Fragebogen stellte sich jedoch heraus, dass das Kerngeschéft eines der
drei Einflhrer de facto Solaranlagen waren und nicht der Handel mit der betroffenen
Ware. Die Geschéftstéatigkeit eines zweiten Einflhrers bestand in der Einfuhr von
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Modulen und nicht von Zellen. Die Qualitéd der Informationen in seiner
Fragebogenantwort reichte alerdings nicht aus, um in die Analyse der unabhéngigen
EinfUhrer einbezogen zu werden. Zudem ergab die Untersuchung, dass die meisten
Einfuhren der betroffenen Ware Uber mit den ausfihrenden Herstellern in der
VR Chinaverbundene Unternehmen oder Uber Installateure oder Projektentwickler auf
den Unionsmarkt gelangten.

Nach der Einfuhrung vorléufiger Antidumpingmal3nahmen im Zuge der parallel
gefihrten Antidumpinguntersuchung nahm die Kommission Kontakt mit weiteren
EinfUhrern auf, die bereits in der Einleitungsphase an der Untersuchung mitgearbeitet
hatten, indem sie die in der Einleitungsbekanntmachung aufgefihrten grundlegenden
Informationen Uber ihre Geschéftstétigkeit in Verbindung mit der untersuchten Ware
Ubermittelt hatten. Die Kommission wollte so ermitteln, ob die Stichprobe der
unabhangigen Einfuhrer erweitert werden konnte. Es meldeten sich sechs als
unabhangige Einflhrer eingestufte Unternehmen, die mit der betroffenen Ware
handelten (d. h. sie einkauften und weiterverkauften) und bereit waren, an der weiteren
Untersuchung mitzuarbeiten. Von diesen sechs antworteten funf fristgerecht. Von den
funf eingegangenen Antworten waren nur drel so vollsténdig, dass eine
aussagekraftige Bewertung moglich war. Auf dieser Grundlage wurde die Stichprobe
der unabhangigen Einfihrer erweitert und setzte sich nunmehr aus vier Einfthrern von
Modulen zusammen, auf die etwa 2 %-5 % der Gesamteinfuhren aus dem betroffenen
Land entfielen. In Anbetracht der Struktur der unabhangigen Einfuhrer, bei denen es
sich tberwiegend um kleine und mittlere Unternehmen handelte, war es nicht méglich,
eine Stichprobe zu bilden, in der ein grofRerer Anteil reprasentiert wére, denn den
Organen stehen diesbeziiglich nur begrenzte Mittel zur Verfigung.

(d) Fragebogenantworten und Kontrollbesuche

Die Kommission sandte Fragebogen an die Vertreter der VR China (darunter
spezifische Fragebogen fir die China Development Bank, die Export Import Bank of
China, die Bank of China, die Bank of Shanghai, Sinosure, weitere einschlégige
Finanzinstitute sowie staatliche Hersteller von polykristallinem  Silicium
(Polysilicium), Glas und Aluminium, die den betroffenen Wirtschaftszweig im
Untersuchungszeitraum mit diesen Rohstoffen belieferten), an die acht in die
Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller in der VR China, an weitere
ausfuhrende Hersteller in der VR China, die einen entsprechenden Antrag gestellt
hatten, sowie an die in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller, die in die
Stichprobe einbezogenen unabhangigen Einfuhrer sowie die vor- und nachgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten und deren Verbande, die sich innerhalb der in der
Einleitungsbekanntmachung gesetzten Fristen gemeldet hatten. Darlber hinaus
kontaktierte die Kommission einen reprasentativen Verbraucherverband.

Antworten gingen ein von der chinesischen Regierung, alen in die Stichprobe
einbezogenen ausfuhrenden Herstellern und ihren verbundenen Unternehmen in der
VR China, funf ausfihrenden Herstellern, die ene individuelle Ermittlung
beantragten, von allen in die Stichprobe einbezogenen Unionsherstellern, alen in die
Stichprobe einbezogenen unabhéngigen Einfuhrern in der Union sowie von 21 vor-
und nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten und dreien ihrer Verbande.

Die Kommission holte ale Informationen ein, die sie zur Ermittlung der
Subventionierung und der dadurch verursachten Schédigung sowie fir die
Untersuchung des Unionsinteresses bendtigte, und prifte sie. Kontrollbesuche wurden
durchgefihrt bei den folgenden staatlichen Behdrden und Finanzinstituten, den in die
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Stichprobe einbezogenen Unternehmen, einem unabhangigen Einfuhrer, zwei vor- und
vier nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten, Verbadnden und einem unabhangigen
Berater:

(@

(b)

(©

(d)

(€)

(f)

9)

(h)

Regierung der Volksrepublik China

—  Chinesisches Handel sministerium, Peking, China
- Huaxia Bank, Peking, China

—  ChinaDevelopment Bank, Peking, China

- Export Import Bank of China, Peking, China

—  China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), Peking,
China

Unionshersteller
—  acht in die Stichprobe einbezogene Unionshersteller

Gruppen ausfuhrender Hersteller (und verbundene Unternehmen) in der
VR China

—  Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, China

- Delsolar (Wujiang) Ltd. (Wujiang) Co. Ltd., China

— Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd., China

—  JingAo Group, China

—  Wauxi Suntech Power Co. Ltd, PRC Power Co. Ltd, China
— Yingli Green Energy Holding Company, China

—  Zhgjiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd and Renesola Jiangsu Ltd,
China

—  Jinko Solar Co Ltd, China

Unabhéangiger Einfuhrer in der Union

— IBCSOLAR AG, Bad Staffelstein, Deutschland
Vorgelagerte Wirtschaftsbeteiligte

—  Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal, Deutschland
—  WACKER Chemie AG, Burghausen, Deutschland
Nachgelagerte Wirtschaftsbeteiligte

—  Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Deutschland

— VaSolar SL, Badgjoz, Spanien

—  Jaymedela Costa, Pedroso, Portugal

—  Sunedison, Spain Construction, Madrid, Spanien
Verbande

- European Photovoltaic Industry Association (, EPIA®), Brissel, Belgien
Unabhéangiger Berater

- Europressedienst, Bonn, Deutschland
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Die Stellungnahmen der interessierten Parteien wurden gepriift und — soweit angezeigt
— berticksichtigt.

Die Association for Affordable Solar Energy (Allianz fur bezahlbare Solarenergie,
AFASE), in der EinfUhrer und vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbeteiligte vertreten
sind, stellte die Rechtsgrundlage fur den Kontrollbesuch beim Europressedienst in
Frage, indem sie einwandte, ein unabhéngiger Berater sei keine interessierte Partei im
Sinne des Artikels26 der Grundverordnung. Dem ist entgegenzuhalten, dass die
Feststellungen nach Méglichkeit stets auf zuverlassigen und nachpriifbaren Daten
beruhen sollten. Der Europressedienst hat auf Vertragsbasis Informationen Uber
makrookonomische Indikatoren geliefert. Die Kommission fihrte gemald dem
Grundsatz der guten Verwaltung beim Europressedienst einen Kontrollbesuch vor Ort
durch, um die Zuverléssigkeit und Korrektheit der Daten zu prifen, auf die die
Kommission ihre Feststellungen stiitzte.

Die chinesische Regierung brachte vor, ihre Verteidigungsrechte seien verletzt
worden, was den Zugang zu der zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien offen
stehenden Akte betreffe, well i) im nichtvertraulichen Teil der Akte Informationen
fehlten, ohne dass hierflr ,stichhaltige Grinde® angegeben oder hinreichend
ausfuhrliche Zusammenfassungen geliefert worden seien bzw. ohne dass, as
Ausnahmeldsung, die Grunde fir das Fehlen der nichtvertraulichen Zusammenfassung
genannt worden seien, ii) die nichtvertrauliche Zusammenfassung einer vollstéandigen
Fragebogenantwort eines Unionsherstellers fehle und iii) eine Ubermaldig lange Zeit
benttigt worden sei, um die nichtvertraulichen Fassungen der Fragebogenantworten
der Unionshersteller den interessierten Parteien zur Verfigung zu stellen.

i) Zu dem Vorbringen, in der offenen Akte fehlten Informationen, ist anzumerken,
dass die interessierte Partel nicht angab, welche Informationen sie meinte. ii) Die
Behauptung, die nichtvertrauliche Fassung einer vollsténdigen Fragebogenantwort sei
nicht zur Verfigung gestellt worden, ist unzutreffend. iii) Was die Zeitspanne fir die
Bereitstellung der nichtvertraulichen Fragebogenantworten der in die Stichprobe
einbezogenen Unionshersteller betrifft, so war der betroffenen Partei erlautert worden,
dass die Fragebogen erst nach der Uberprifung ihrer Vollstandigkeit und der
Plausibilitdt der Zusammenfassungen in die nichtvertrauliche Akte aufgenommen
wurden. Um das Recht der Unionshersteller auf Anonymitét zu wahren, wurde zudem
sichergestellt, dass die nichtvertraulichen Fassungen der Fragebogen die Identitéat des
jeweiligen Unionsherstellers tatsachlich nicht erkennen lief?en. In einigen Fédlen
musste die nichtvertrauliche Fassung daher von der jewelligen Partei, die sie vorgel egt
hatte, entsprechend berichtigt werden, bevor sie den anderen interessierten Parteien
zur Verfligung gestellt werden konnten.

Auf jeden Fall wird die Auffassung vertreten, dass dadurch die Verteidigungsrechte
der interessierten Parteien in keiner Weise beeintréchtigt wurden. Die Kommission hat
alen interessierten Parteien Gelegenheit gegeben, sich zu den Informationen in der zur
Einsichtnahme offenen Akte so rechtzeitig zu auf3ern, dass ihre Stellungnahmen,
soweit sie durch Belege untermauert und gerechtfertigt waren, berticksichtigt werden
konnten, bevor in der Untersuchung Schlussfolgerungen gezogen wurden. Die
interessierte Partel hatte auch nach der vorlaufigen und der endgultigen Unterrichtung
uneingeschrankt Gelegenheit, sich zu den Fragebogen der in die Stichprobe
einbezogenen Unionshersteller zu &uf3ern. Auch wenn den Unterrichtungen und dem
Zugang zu der zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien offen stehenden Akte
unterschiedliche rechtliche Bestimmungen zugrunde liegen, ist daher festzuhalten,
dass die interessierten Parteien ausreichende Gelegenheit hatten, sich zu alen von den
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(35

(36)

15.
(37)

1.6.
(38)

2.1.
(39)

(40)

2.2.

von der Untersuchung betroffenen Parteien zur Verfiigung gestellten Informationen zu
auiRern. Dieses Vorbringen musste daher zurlickgewiesen werden.

Alle interessierten Parteien wurden Uber die wesentlichen Tatsachen und Erwégungen
unterrichtet, auf deren Grundlage die Einfuhrung von Ausgleichszéllen auf die
Einfuhren  von  Fotovoltakmodulen  aus  kristallinem  Silicium  und
Schltisselkomponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt aus der
Volksrepublik China empfohlen werden sollte (,endglitige Unterrichtung®). Allen
Parteien wurde eine Frist eingeraumt, innerhalb deren sie zu der endgultigen
Unterrichtung Stellung nehmen konnten.

Die Stellungnahmen der interessierten Parteien wurden gepriift und — soweit angezeigt
— berlicksichtigt.

Annahme einer Verpflichtung im Hinblick auf endgultige Zolle

Im Anschluss an die endgultige Unterrichtung erhielt die Kommission ein gedndertes
Verpflichtungsangebot, das von ausfihrenden Herstellern gemeinsam mit der
chinesischen Handelskammer fir die Ein- und Ausfuhr von Maschinen und
Elektronikerzeugnissen unterbreitet wurde und sich auch auf die parallel gefihrte
Antidumpinguntersuchung bezieht. Mit Beschluss 2013/XXX/EU vom XX. November
2013 bestétigte die Kommission die Annahme dieser Verpflichtung.

Untersuchungszeitraum und Bezugszeitraum

Die Subventions- und Schadensuntersuchung betraf den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis
zum 30. Juni 2012 (,, Untersuchungszeitraum* oder ,,UZ"). Die Untersuchung der fur
die Schadensanalyse relevanten Entwicklungen betraf den Zeitraum vom 1. Januar
2009 bis zum Ende des UZ (,, Bezugszeitraum®).

BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WARE
Betroffene Ware

Die betroffene Ware wurde in der Einleitungsphase definiert als Fotovoltaikmodule
oder -paneele aus kristalinem Silicium sowie Zellen und Wafer des in
Fotovoltaikmodulen oder -paneelen aus kristallinem Silicium verwendeten Typs mit
Ursprung in oder versandt aus der VR China. Die Dicke der Zellen und Wafer betrégt
hochstens 400 Mikrometer. Diese Ware wird derzeit unter den KN-Codes
ex 38180010, ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex 85013400,
ex 8501 61 20, ex 85016180, ex 85016200, ex 85016300, ex 85016400 und
ex 8541 40 90 eingereiht.

Die folgenden Warentypen sind von der Definition der betroffenen Ware
ausgenommen:

—  Solarladegeréte, die aus weniger as sechs Zellen bestehen, tragbar sind und
Strom fur Geréte liefern oder Batterien aufladen,

- Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte,

- Fotovoltaikprodukte aus kristallinem Silicium, welche dauerhaft in
Elektrogeréte integriert sind, die eine andere Funktion als die Stromerzeugung
haben und die den Strom verbrauchen, der von der/den integrierten
Fotovoltaikzelle/n aus kristallinem Silicium erzeugt wird.

Gleichartige Ware
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2.3.
2.3.1.
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(43)

(44)

(45)

(46)

Die Untersuchung ergab, dass die betroffene Ware und die in der Union vom
Wirtschaftszweig der Union hergestellte und verkaufte Ware dieselben grundlegenden
materiellen, chemischen und technischen Eigenschaften sowie dieselben
grundlegenden Endverwendungen aufweisen. Sie werden daher als gleichartig im
Sinne des Artikels 2 Buchstabe ¢ der Grundverordnung angesehen.

Vorbringen zur Warendefinition
Ausschluss von Wafern

Interessierte Parteien machten geltend, Wafer sollten von der Warendefinition
ausgeschlossen werden, da sie nicht dieselben grundlegenden materiellen, chemischen
und technischen Eigenschaften aufwiesen wie Zellen und Module. Zusétzlich zu den
vor der Veroffentlichung der vorléufigen Antidumpingverordnung vorgebrachten
Argumenten wurden diesbeziiglich spater noch zwei weitere Argumente angefihrt.

Zum einen wandten interessierte Parteien ein, Wafer konnten auch fir andere Zwecke
verwendet werden as fur die Herstellung von Zellen, namlich insbesondere fir die
Herstellung integrierter Schaltungen und anderer Mikrogeréte. Hierzu ist anzumerken,
dass nicht alle Wafer in die Warendefinition dieser Untersuchung einbezogen sind,
sondern dass die Untersuchung beschrankt ist auf , Wafer des in Fotovoltaikmodulen
oder -panedlen aus kristallinem Slicium verwendeten Typs' mit , hdchstens
400 Mikrometer Dicke" . Gewiss werden Wafer auch fir andere Zwecke verwendet,
die Untersuchung erstreckte sich jedoch niemals auf Wafer, die zur Herstellung
anderer Waren wie etwa integrierter Schaltungen eingesetzt werden. Zudem meldeten
sich keine auf dem Markt fUr diese andersartigen Typen von Wafern tétigen Hersteller,
EinfUhrer oder Verwender mit dem Einwand, ihre Wafer wirden der zollamtlichen
Erfassung oder vorlaufigen Antidumpingzdllen unterliegen. Daher lasst sich der
Schluss ziehen, dass diese anderen Wafertypen nicht unter die Warendefinition dieser
Untersuchung fallen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Wafer nicht zwangslaufig
dieselben Endverwendungen haben wie Zellen und Module.

Zum anderen wurde eingewandt, ein unbearbeiteter Wafer weise keine der
wesentlichen elektrischen Eigenschaften auf, durch die sich Solarzellen und -module
von anderen Waren unterschieden. Insbesondere hétten Wafer nicht die Fahigkeit,
elektrischen Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen, was die Schlisselfunktion von
kristallinen Fotovoltaikzellen und -modulen sei.

Tatsachlich ergab die Untersuchung, dass ein Wafer erst dann die Fahigkeit zur
Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht erhd@lt, wenn er zu einer Zelle
verarbeitet wurde. Bel der Stromerzeugung wird das Licht in lichtabsorbierenden
Zellen mit Hilfe von kristallinem Silicium in Strom umgewandelt. Zellen haben einen
p-n-Ubergang, damit der von der Zelle erzeugte Strom gesammelt und weitergeleitet
werden kann. Um Module zu erhalten, werden Zellen mit Flachdrdhten oder
Metallbandern zu einem Zellenstring zusammengelOtet. Diese werden beschichtet.
Dazu wird auf der Oberseite meist Glas verwendet und auf der Unterseite eine Folie
aus Polymer. Normalerweise wird das Modul fir die Montage (z. B. auf Dachern) mit
einem Rahmen versehen. Die Module kénnen mit einem Wechselrichter ausgestattet
sein.

In Anbetracht der unterschiedlichen grundlegenden materiellen und technischen
Eigenschaften, die im Rahmen der Untersuchung unter anderem as Fahigkeit zur
Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht definiert wurden, wurde letzten

12

DE



DE

2.3.2.
(47)

(48)

(49)

2.3.3.
(50)

2.34.
(51)

(52)

2.35.

Endes der Schluss gezogen, dass Wafer von der Definition der betroffenen Ware und
somit aus dieser Untersuchung ausgeschl ossen werden sollten.

Materielle, chemische und technische Eigenschaften sowie Endverwendungen

Mehrere interessierte Parteien wandten ein, die Untersuchung kénne nicht zwei Waren
mit unterschiedlichen materiellen, chemischen und technischen Eigenschaften
betreffen; Module und Zellen sollten vielmehr Gegenstand zweier getrennter
Untersuchungen sein. Darlber hinaus fihrten sie an, es sa unklar, ob die
Untersuchung eine einzige Ware oder zwel getrennte Waren betreffe, so dass sie ihre
Interessen nicht in vollem Umfang verteidigen konnten.

Die Produktion von Zellen'Modulen erfolgt im Rahmen enes einzigen
Herstellungsverfahrens mit mehreren Produktionsschritten. Zellen sind dabei fur die
Eigenschaften des Endprodukts (d.h. der Module) entscheidend. Wie die
Untersuchung ergab, ist die Herstellung von Zellen unmittelbar und ausschliefdich auf
die Herstellung von Modulen ausgerichtet; Module und Zellen weisen dieselben
materiellen, chemischen und technischen Eigenschaften auf (die durch den
verwendeten Rohstoff bedingt sind) und haben dieselben grundiegenden
Endverwendungen (sie werden zur Verwendung in Fotovoltaik-Solarsystemen
verkauft). Die Leistung der Module steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Leistung der Zellen.

In der Einleitungsbekanntmachung kam klar zum Ausdruck, dass die untersuchte
Ware sich aus Modulen und Zellen zusammensetzt. Die interessierten Parteien
konnten ihre Interessen auf der Grundlage der Definition der betroffenen Ware daher
in vollem Umfang verteidigen. Aus diesen Grunden wurde die Argumentation
zurlickgewiesen.

Andere Einreihung

Des Weiteren wurde vorgebracht, Module und Zellen kénnten nicht als eine einzige
Ware angesehen werden, da sie unter mehreren unterschiedlichen achtstelligen KN-
Codes, sechsstelligen Unterpositionen und vierstelligen HS-Positionen eingereiht
wurden. Diesbeziiglich sei angemerkt, dass sowohl Zellen als auch Module unter der
Tarifposition 85414090 angemeldet werden konnen, wohingegen die unter die
Position 8501 fallenden Tarifpositionen elektrische Generatoren im Allgemeinen und
nicht speziell Solarprodukte betreffen. Aus diesen Grinden wurde das Vorbringen
zurtickgewiesen.

Mehrwert der Zellen

Mehrere Parteien brachten vor, der Wert eines Moduls beruhe grofdtenteils auf der mit
der Herstellung der Zelle einhergehenden Wertschdpfung; daher seien Zellen als eine
getrennte Ware anzusehen.

Die Untersuchung ergab, dass die Herstellung der Zellen der technologisch
anspruchsvollste Tell des Herstellungsverfahrens ist. Sie zeigte jedoch auch, dass die
beiden Verarbeitungsschritte verknipft sind und dass sich die Wertschdpfung nicht auf
eine bestimmte Phase des Herstellungsverfahrens konzentriert, sondern sich Uber das
gesamte Herstellungsverfahren verteilt. Aus diesen Grinden wurde das Vorbringen
zurtickgewiesen.

Getrennte M arkte
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(53)

(54)

2.3.6.
(55)

(56)

2.3.7.
(57)

2.38.
(58)

(59)

2.3.9.
(60)

Einige interessierte Parteien brachten vor, Module und Zellen hétten getrennte Mérkte
und sollten daher als unterschiedliche Waren behandelt werden, was auch durch die
Tatsache belegt werde, dass zahlreiche Hersteller nicht vertikal integriert seien.

Module und Zellen kdnnen nicht a's getrennte Waren angesehen werden, deren Preise
nur in Abhangigkeit von den Marktfaktoren schwanken. Ihre Preise hangen vielmehr
grundsétzlich voneinander ab und werden vom Preis fur polykristallines Silicium
beeinflusst. Ebenso wird die betroffene Ware, wie bereits in Erwagungsgrund 49
erlautert, in einem einzigen Herstellungsverfahren mit verschiedenen Schritten
hergestellt. Die Tatsache, dass manche Hersteller nicht vertikal integriert sind, ist
lediglich auf Geschéaftsentscheidungen und GroRRenvorteile zurtickzufihren und andert
nichts an dieser Schlussfolgerung. Das Argument war daher zurtickzuwei sen.

Endverwendung und Austauschbarkeit

Mehrere interessierte Parteien wandten ein, Module und Zellen mussten als getrennte
Waren behandelt werden, da sie unterschiedliche Endverwendungen hétten und nicht
austauschbar seien.

Wie bereits erwahnt, ergab die Untersuchung, dass das Verfahren zur Herstellung von
Zellen/Modulen ein einziges Herstellungsverfahren darstellt; zwischen verschiedenen
Schritten eines einzigen Herstellungsverfahrens stellt sich daher die Frage der
Austauschbarkeit nicht. Dartber hinaus weisen Module und Zellen dieselbe
Endverwendung auf, ndmlich die Umwandiung von Sonnenlicht in Strom, und kénnen
mithin nicht zu anderen V erwendungszwecken herangezogen werden.

Vertriebskande

Eine interessierte Partei argumentierte, Module und Zellen hétten nicht dieselben
Vertriebskande und sollten daher nicht als eine einzige Ware betrachtet werden. Die
Untersuchung ergab, dass Module und Zellen Uber verschiedene oder dieselben
Vertriebskandle vertrieben werden kdnnen. Das Hauptkriterium fur die Bestimmung,
ob es sich um ene einzige Ware handelt, sind jedoch dieselben materiellen,
chemischen und technischen Eigenschaften und dieselben Endverwendungen. In
Anbetracht der Erwéagungsgrinde 47 bis 49 wird daher der Schluss gezogen, dass
unterschiedliche Vertriebskanale nicht als entscheidendes Element betrachtet werden.
Das Argument sollte daher zurtickgewiesen werden.

V erbraucherwahrnehmung

Es wurde vorgebracht, Verbraucher ndhmen Module und Zellen ganz unterschiedlich
wahr; diese sollten daher nicht als eine einzige Ware angesehen werden.

Wie bereits oben erwahnt, sind das Hauptkriterium fir die Bestimmung, ob es sich um
eine einzige Ware handelt, dieselben materiellen, chemischen und technischen
Eigenschaften und  dieselben  Endverwendungen. In  Anbetracht  der
Erwagungsgrinde 47 bis 49 wird daher der Schluss gezogen, dass eine andere
Verbraucherwahrnehmung nicht as entscheidendes Element betrachtet wird. Das
Argument sollte daher zuriickgewiesen werden.

Getrennte Untersuchungen fur Zellen und Module

Interessierte Parteien brachten erneut vor, bel Zellen und Modulen handele es sich
nicht um eine einzige Ware, daher mussten sie getrennt bewertet werden. Dem ist
jedoch entgegenzuhalten, dass Zellen und Module im Gegensatz zu Wafern dieselbe
grundlegende Eigenschaft aufweisen, namlich die Fahigkeit zur Erzeugung von Strom
aus Sonnenlicht. Diese Argumente wurden daher zuriickgewiesen.
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(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

Nach der endgultigen Unterrichtung wandte ein Ausfihrer ein, Zellen alein konnten
keinen elektrischen Strom erzeugen. Sie mussten hierzu in Module integriert werden.
Hierauf sei erwidert, dass jede Zelle fir sich eine Fahigkeit zur Erzeugung von Strom
aus Sonnenlicht von normalerweise rund 4W hat. Diese Energie mag zwar nicht
ausreichen fur die meisten Anwendungen, fir die eine Vielzahl von Zellen zu
Modulen zusammengesetzt werden muss, es bedeutet jedoch nicht, dass eine Zelle als
solche nicht bereits die Fahigkeit zur Erzeugung von Strom besitzt.

Nach der endgultigen Unterrichtung argumentierte ein Ausfihrer des Weiteren, Zellen
seien nicht einfach ein anderer Typ von Modul, sondern eine vollig andere Ware.
Tatsachlich ist eine Zelle die Schlissedlkomponente eines Moduls. Als
Schltisselkomponente ist eine Zelle aber eindeutig nicht ,,eine vollig andere Ware”, da
Module und Zellen, wie in Erwdgungsgrund 60 dargelegt, dieselbe grundlegende
Eigenschaft der Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht aufweisen.

Diesclbe Partei brachte ferner vor, bei der Auswahl der Stichproben der
Unionshersteller und der Ausfihrer in der VR China sai der Unterschied zwischen
Zellen und Modulen berlicksichtigt worden. Daher hétten fir Module und Zellen
unterschiedliche Zollsdtze festgelegt werden mussen. Diesbezuglich wird bestétigt,
dass der Unterschied zwischen Modulen und Zellen bei der Stichprobenauswahl der
Unionshersteller und der chinesischen Ausfihrer, wie in den Erwégungsgrinden 10
und 14 der vorlaufigen Antidumpingverordnung erlautert, tatsachlich berticksichtigt
wurde. Damit sollte jedoch lediglich die Reprasentativitét der Stichprobe gewahrleistet
werden; es bedeutet nicht, dass Zellen und Module nicht als eine einzige betroffene
Ware betrachtet werden sollten oder dass fir Zellen und Module getrennte Zollsétze
festgesetzt werden sollten. Tatséchlich war die Unterscheidung zwischen Zellen und
Modulen bel der Stichprobenauswahl wichtig, um sicherzustellen, dass die Stichprobe
far ale Warentypen reprasentativ war. Da hinsichtlich der Frage, ob Zellen und
Module als eine einzige Ware oder zwel getrennte Waren betrachtet werden sollten,
eine gewisse Unsicherheit herrschte, war es zudem notwendig, fur beide
Moglichkeiten Reprasentativitdt zu gewahrleisten.

Ausfuhrende Hersteller brachten vor, dadurch, dass die Verpflichtung unterschiedliche
Mindesteinfuhrpreise und -mengen fur Zellen und Module beinhalte, werde bestétigt,
dass Module und Zellen unterschiedliche Waren seien, fur die zwel getrennte
Untersuchungen geftihrt werden mussten. Die unterschiedlichen Mindesteinfuhrpreise
sind jedoch lediglich ein Hinweis darauf, dass Zellen und Module unterschiedliche
Gruppen von Warentypen sind, die zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden.
Daher muissen unterschiedliche Preise festgelegt werden, damit die
Mindesteinfuhrpreise sinnvoll sind.

Die Tatsache, dass Zellen und Module unterschiedliche Gruppen von Warentypen
sind, ist im Ubrigen as solche nicht relevant fur die Definition der betroffenen Ware.
Fur die Definition der betroffenen Ware reicht es aus, dass die Waren dieselben
grundlegenden Eigenschaften und Endverwendungen aufweisen; dies ist bei Modulen
und Zellen der Fall, wie in Erwagungsgrund 46 bzw. 71 ausgefhrt.

Die chinesische Regierung brachte vor, bel der Einschatzung, ob Zellen und Module
eine einzige betroffene Ware darstellten, wirden einige vom Berufungsgremium in der
Rechtssache EG-Asbest® festgelegte Kriterien nicht beriicksichtigt. Diese Kriterien
werden fir die Definition der , gleichartigen Ware", nicht aber der betroffenen Ware

Bericht des Berufungsgremiums, Européische Gemeinschaften — Manahmen betreffend Asbest und
asbesthaltige Produkte, WT/DS135/AB/R, angenommen am 5. April 2001.

15

DE



DE

(67)

(68)

(69)

(70)

verwendet. Mit anderen Worten, diese Kriterien mussen zur Definition der
gleichartigen Ware herangezogen werden, zum Beispiel der vom Wirtschaftszweig der
Union hergestellten gleichartigen Ware, die dann anschlieffend mit der von den
ausfuhrenden Herstellern in der VR China ausgefiihrten betroffenen Ware verglichen
wird. Somit sind diese Kriterien fr die Definition der betroffenen Ware nicht relevant.
Jedenfalls weisen die Organe darauf hin, dass die Anwendung der in der Rechtssache
EG-Asbest verwendeten Kriterien auf die Definition der betroffenen Ware im
vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis fihren wirde. Das erste und das
zweite Kriterium (Eigenschaften, Art und Qualitdt bzw. Endverwendungen) sind
identisch mit den in den vorangegangenen Erwagungsgriinden verwendeten Kriterien
materielle, chemische und technische Eigenschaften und Endverwendungen. Das dritte
Kriterium (Verbrauchergeschmack und -gewohnheiten) ist fir den vorliegenden Fall
nicht wirklich von Nutzen, da Zellen die Schliisselkomponenten von Modulen sind;
zum vierten Kriterium, der zolltariflichen Einreihung, ist anzumerken, dass sowohl
Zellen as auch Module unter der Tarifposition 85414090 angemeldet werden
konnen, wohingegen die unter die Position 8501 fallenden Tarifpositionen elektrische
Generatoren im Allgemeinen und nicht speziell Solarprodukte betreffen.

Andere interessierte Parteien argumentierten, eine objektive Anwendung der vom
Gerichtshof in frilheren Rechtssachen’ entwickelten Kriterien filhre zu der
Schlussfolgerung, dass Module und Zellen unterschiedliche Waren seien.
Diesbeziiglich sai angemerkt, dass das Gericht lediglich auf einige Kriterien hinwies,
die in Betracht gezogen werden kénnen; es besteht jedoch keine Verpflichtung zur
Anwendung aller Kriterien in allen Féllen, da unter Umsténden nicht alle relevant
sind. Diese Kriterien wurden in den Erwagungsgrinden 27 bis 39 der vorlaufigen
Antidumpingverordnung bewertet, und es wurde festgestellt, dass einige Kriterien im
vorliegenden Fall nicht relevant sind. Auch in der Rechtssache Brosmann wurde die
Einschétzung, ob unterschiedliche Typen von Schuhen der ,betroffenen Ware"
zuzurechnen seien, auf der Grundlage von nur drei Kriterien vorgenommen, die fir
relevant befunden wurden. Da die interessierten Parteien nicht begrinden konnten,
warum eine objektive Anwendung der Kriterien zu dem Schluss fuhren solle, dass
Module und Zellen unterschiedliche Waren seien, kann dem Argument nicht gefolgt
werden.

Es sai zudem erneut darauf hingewiesen, dass die grundlegenden Endverwendungen
von Zellen und von Modulen dieselben sind, d. h. sie werden zur Verwendung in
Fotovoltaik-Solarsystemen verkauft. Die Leistung der Module steht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Leistung der Zellen, wie in Erwdgungsgrund 28 der
vorlaufigen Antidumpingverordnung dargel egt.

Eine interessierte Partei brachte vor, nachdem Wafer von der Warendefinition
ausgeschlossen  worden seien, und in Anbetracht des umfassenden
Verarbeitungsprozesses, der erforderlich sei, um aus Zellen Module zu machen, werde
das Argument, Zellen und Module hétten dieselben Endverwendungen, auch hierdurch
widerlegt. Zudem beruhe die Einschéatzung, dass Module und Zellen dieselben
Endverwendungen aufweisen, auf der Annahme, dass das Herstellungsverfahren fur
Wafer, Module und Zellen dasselbe sai.

Zunédchst einmal ist es falsch, den Schluss zu ziehen, die Einschéatzung, dass Module
und Zellen dieselben Endverwendungen aufweisen, beruhe auf dem

Rechtssache T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd und andere gegen Rat; Rechtssache T-314/06
Whirlpool Europe gegen Rat.
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(71)

Herstellungsverfahren. Zwar werden beide Feststellungen tatséchlich im selben
Erwagungsgrund 36 der vorlaufigen Antidumpingverordnung getroffen, dies bedeutet
jedoch nicht, dass die eine Schlussfolgerung auf der anderen Annahme beruht. Der
Ausdruck ,,dartiber hinaus‘, mit dem die beiden Feststellungen getrennt werden, macht
deutlich, dass die zweite Feststellung nicht auf der ersten aufbaut. Zudem werden die
beiden Feststellungen im Zusammenhang mit zwei unterschiedlichen Sachverhalten
unter der Uberschrift , Endverwendung und Austauschbarkeit® getroffen. Die erste
Feststellung zum Herstellungsverfahren bezieht sich auf die Austauschbarkeit, die
zwelite Feststellung dagegen bezieht sich auf die Endverwendung. Es ist somit falsch,
von der Annahme auszugehen, dass die Einschétzung, dass Module und Zellen
dieselben Endverwendungen aufweisen, auf der Annahme beruhe, das
Herstellungsverfahren fir Wafer, Module und Zellen sei dasselbe.

Was die tatséchliche Endverwendung von Zellen und Modulen betrifft, so wird von
den interessierten Parteien nicht in Frage gestellt, dass Module und Zellen zur
Verwendung in Fotovoltaik-Solarsystemen verkauft werden. Die Schlussfolgerung,
dass Module und Zellen dieselben Endverwendungen aufweisen, wird daher bestétigt.

2.3.10. Dinnschicht-Produkte

(72)

(73)

Eine interessierte Partel wandte ein, Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte sollten in die
Definition der betroffenen Ware aufgenommen werden, da sie dieselben
grundlegenden materiellen, chemischen und technischen Eigenschaften sowie
dieselben grundlegenden Endverwendungen aufwiesen.

Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte sind  eindeutig von der  Warendefinition
ausgenommen (siehe Erwagungsgrund 40). Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte haben
namlich andere materielle, chemische und technische Eigenschaften als die betroffene
Ware. Sie werden in einem anderen Herstellungsverfahren hergestellt, und zwar nicht
aus kristallinem Silicium, das den Hauptrohstoff fur die Herstellung von Modulen und
Zellen darstellt. Bei ihnen sind der Umwandlungswirkungsgrad und die produzierte
Wattzahl niedriger, weshalb sie sich nicht fur dieselben Verwendungsarten eignen wie
die betroffene Ware. Die Argumentation war daher zurtickzuweisen.

2.3.11. Halbzeug

(74)

(75)

Dariber hinaus wurde argumentiert, Zellen sollten as Habzeug ener
Produktionskette betrachtet werden, wahrend Module das Endprodukt darstellten;
daher sollten sie nicht al's eine einzige Ware angesehen werden.

Wie bereits oben erwahnt, sind das Hauptkriterium fur die Bestimmung, ob es sich um
eine einzige Ware handelt, dieselben materiellen, chemischen und technischen
Eigenschaften und  dieselben  Endverwendungen. In  Anbetracht  der
Erwagungsgriinde 47 bis 49 wird daher der Schluss gezogen, dass der Unterschied
zwischen Halbzeug und Endprodukt nicht als entscheidendes Element betrachtet wird.
Das Argument sollte daher zurtickgewiesen werden.

2.3.12. Solarladegeréte

(76)

(77)

Eine interessierte Partel verlangte den Ausschluss von ausschliefdlich zur Ladung von
12-V-Batterien bestimmten Solarpaneelen mit der Begrindung, dass sie eine andere
Endverwendung aufwiesen as die Module fur den Netzanschluss, well sie eine viel
niedrigere Spannung erzeugten und daher fir den Netzanschluss nicht geeignet seien.

Gemal3 der Einleitungsbekanntmachung sind Solarladegerdte, die aus weniger as
sechs Zellen bestehen, tragbar sind und Strom fir Geréte liefern oder Batterien
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(78)

(79)

(80)

(81)

aufladen, von der untersuchten Ware ausgeschlossen. Module mit mehr als sechs
Zéllen, die ausschliefdlich zur Ladung von Batterien bestimmt sind, weisen dieselben
grundlegenden Eigenschaften und dieselbe Leistung auf wie die Module fur den
Netzanschluss. lhre Leerlaufspannung ist niedriger als die Spannung im Stromkreis
von Modulen fir den Netzanschluss. Trotz dieses Unterschiedes hat die Untersuchung
ergeben, dass dieser Typ von Modulen an das Netz angeschlossen werden kann. Die
niedrigere Spannung l&sst sich durch gréfiere und/oder mehr Zellen leicht ausgleichen.
Daher fallen zum Laden von Batterien bestimmte Module, die aus mehr als sechs
Zéellen bestehen, unter die Definition der betroffenen Ware.

Interessierte Parteien brachten ferner vor, die Definition von , Solarladegeréten, die
aus weniger as sechs Zellen bestehen”, sei zu eng gefasst und sollte auf Waren mit
einer dhnlichen Funktion, die nicht unter diese Definition fielen, ausgeweitet werden,
beispielsweise auf Waren von &hnlicher Grof3e, bei denen eine grofkere Anzahl
kleinerer Zellen verwendet werde.

Des Weiteren wandten interessierte Parteien ein, die Definition von
,» Fotovoltaikprodukten aus kristallinem Silicium, welche dauerhaft in Elektrogeréte
integriert sind“, sal zu eng gefasst, da lediglich das vollsténdige Elektrogerét
ausgeschl ossen werde, wahrend Solarkomponenten zur Integration in die Elektrogeréte
nicht notwendigerwei se ausgeschlossen seien.

Tatsachlich ergab eine Analyse der von den verschiedenen interessierten Parteien
angefuhrten Argumente, dass es angemessener ist, den Ausschluss dieser Waren auf
der Grundlage technischer Normen anstelle der Anzahl der Zellen festzulegen.
Insbesondere wurde festgestellt, dass die Definitionen der Norm ,IEC 61730-1
Anwendungsklasse C* besser geeignet sind, um festzulegen, welche Waren von den
Mal3nahmen ausgenommen werden sollten.

Nach der endgultigen Unterrichtung gingen Stellungnahmen zu dem Ausschluss auf
der Grundlage der genannten internationalen Norm ein. Es wurde argumentiert, statt
sich auf die Norm zu beziehen, wére es angemessener, den Ausschluss wie folgt auf
der Grundlage der Ausgangsspannung und der Ausgangsleistung festzulegen: ,,Module
oder Paneele mit einer Ausgangsspannung von héchstens 50 V Gleichspannung und
einer Ausgangsleistung von hochstens 50 W, die ausschliefdlich zur unmittelbaren
Verwendung as Batterieladegerdte in Systemen mit denselben Spannungs- und
L eistungsmerkmalen bestimmt sind“. Diesem Vorbringen konnte stattgegeben werden,
und der Ausschluss wird letztlich gemal dieser Definition festgel egt.

2.3.13. Dachintegrierte Solarmodule

(82)

(83)

Eine andere interessierte Partel machte geltend, dachintegrierte Solarmodule sollten
von der Warendefinition der Untersuchung ausgeschlossen werden, da sie die
Funktionalitdt eines Solarmoduls und die eines Dachziegels oder -schiefers vereinen.
Somit seien sie nicht direkt austauschbar mit elnem standardmal3igen Solarmodul.

Die Untersuchung hat jedoch ergeben, dass sowohl Standardmodule as auch das
dachintegrierte Solarmodul denselben elektrotechnischen Normen entsprechen
mussen. Zudem kann das dachintegrierte Solarmodul zwar nicht einfach durch ein
Standardmodul, wohl aber durch ein Standardmodul zusammen mit Dachziegeln oder
-schiefern ersetzt werden. Somit weisen diese Waren dieselbe grundlegende
technische Eigenschaft auf, namlich dass sie Strom aus Sonnenlicht erzeugen. Die
zusétzliche Funktionalitédt (die ansonsten vom Dachdeckungsmaterial erfillt wird)
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(84)

(85)

(86)

(87)

wird nicht as wesentlich erachtet und begriindet keinen Ausschluss dachintegerierter
Solarmodule von der Warendefinition.

Nach der endgultigen Offenlegung brachte dieselbe interessierte Partei vor, das Fehlen
einer wechselseitigen Austauschbarkeit zwischen dachintegrierten Solarmodulen und
Standard-Solarmodulen sei ein Hinwels darauf, dass dachintegrierte Solarmodule von
den Mal3nahmen ausgenommen werden sollten; die Partel berief sich dabei auf die
Rechtssache Schuhe® im Allgemeinen und nach Spezialtechniken hergestellte Schuhe
far Sportzwecke (,, Special Technology Athletic Footwear — STAF") im Besonderen.
Fir den Ausschluss von STAF gab es jedoch zahlreiche Grinde, und das Fehlen einer
wechselseitigen Austauschbarkeit an sich wurde vom Gericht in der Rechtssache
Brosmann® nicht als hinreichender Grund betrachtet; das Gericht bestétigte, dass sehr
unterschiedliche Waren wie etwa Stral3en- und Wanderschuhe in einer einzigen
Antidumpinguntersuchung trotz ihrer Unterschiede als betroffene Ware betrachtet
werden kdnnen.

Des Weiteren brachte die interessierte Partei vor, das Fehlen einer Produktion in der
EU sowie die Tatsache, dass die interessierte Partel Inhaber von Rechten des geistigen
Eigentums sei, seien eine Bestdtigung dafir, dass dachintegrierte Solarmodule
innovativ seien und sich von allen anderen Waren unterschieden. Dem ist, erneut unter
Verweis auf die von der interessierten Partel erwdhnte Rechtssache Schuhe,
entgegenzuhalten, dass das Gericht in der Rechtssache Brosmann befand, das
Vorbringen, dass ,, es fir diese Art von Schuhen keine Gemeinschaftsproduktion gebe
und dass ein Patent bestehe, ist unerheblich*.*® Infolgedessen wurden Schuhe mit
patentierter Technologie in der genannten Rechtssache al's betroffene Ware betrachtet.

Die interessierte Partel machte ferner geltend, dachintegrierte Solarmodule sollten von
der Definition der betroffenen Ware ausgeschlossen werden, da sie zu wesentlich
hoheren Preisen verkauft wirden als Standardmodule. Auch in der Rechtssache
Schuhe seien STAF oberhab eines bestimmten Preises von der Definition der
betroffenen Ware ausgenommen worden. Diesbeziglich ist anzumerken, dass ein
dachintegriertes Solarmodul, wie in Erwagungsgrund 83 dargelegt, die Funktionalitét
eines Solarmoduls mit der eines Dachziegels oder -schiefers kombiniert. Ein direkter
Preisvergleich ist daher nicht aussagekréftig, da die zusétzliche Funktionalitét
naturgemal3 zu héheren Preisen fihrt.

Als Antwort auf dieses Argument brachte die interessierte Partei vor, auf der
Grundlage dieser Argumentation wére es nicht moglich, jemals Preisunterschiede als
zusétzlichen Indikator geltend zu machen, der den Ausschluss von der
Warendefinition rechtfertige. Diese Interpretation ist indessen zu weit hergeholt. Im
vorangegangenen Erwéagungsgrund wird lediglich gesagt, dass in diesem besonderen
Fall, in dem dachintegrierte Solarmodule die Funktionalitét der betroffenen Ware mit
der einer anderen Ware (in diesem Fall mit der eines Dachziegels oder -schiefers)
kombinieren, der Preis natlrlich nicht aussagekréftig ist. Dies bedeutet keineswegs,
dass der Preisunterschied in anderen Fédlen nicht as nitzlicher Indikator
herangezogen werden kann, um zu ermitteln, ob eine Ware von der Definition der
betroffenen Ware ausgeschlossen werden sollte.

10

Schuhe mit Oberteil aus Leder mit Ursprung in der Volksrepublik China und Vietham, Verordnung
(EG) Nr. 553/2006 der Kommission vom 23. Mérz 2006 (vorl.);

Verordnung (EG) Nr. 1472/2006 des Rates vom 5. Oktober 2006 (endg.).

Rechtssache T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd gegen Rat der Européischen Union, Randnr. 133.
Rechtssache T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd gegen Rat der Européischen Union, Randnr. 135.
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(88) Schliefdlich argumentierte die interessierte Partei noch, ihrem Lieferanten von
dachintegrierten Solarmodulen solle die Mdglichkeit gegeben werden, sich der
Mindestpreisverpflichtung anzuschlief?en. Da jedoch der Ausfuhrer in der VR China
bei der Untersuchung offenbar nicht mitarbeitete, kommt er als nicht kooperierende
Partei fur eine Beteiligung an der Verpflichtung nicht in Betracht. Diesem V orbringen
kann somit nicht stattgegeben werden.

2.3.14. Monokristalline und polykristalline Zellen

(89) Eine interessierte Partel wandte ein, es gebe in der Union keine Produktion
monokristalliner Zellen, und die von dieser Partei getdtigten Ausfuhren
monokristalliner Zellen stiinden nicht im Wettbewerb mit dem EU-Wirtschaftszweig.
Die Untersuchung ergab dagegen, dass in der Union tatsachlich monokristalline Zellen
hergestellt wurden. Das Argument wird daher zuriickgewiesen. Das Gericht befand
jedenfalls in der Rechtssache Brosmann, es sei unerheblich, dass es fur einen
besonderen Warentyp keine Gemeinschaftsproduktion gebe.

2.3.15. ,Versandt aus*-Klausel

(90) Einigeinteressierte Parteien brachten vor, es sei nicht gerechtfertigt, die Untersuchung
auf Waren ,,versandt aus* der VR China auszuweiten, da das Verfahren nur in Bezug
auf Waren mit Ursprung in der VR China eingeleitet worden sei.

(91) Dem ist entgegenzuhalten, dass aus der VR China versandte Waren bereits in der
Einleitungsphase einbezogen waren. In Abschnitt 5 der Einleitungsbekanntmachung
heil3 es: ,Daher werden Unternehmen, die die betroffene Ware zwar aus der
Volksrepublik China versenden, jedoch der Auffassung sind, dass Telle dieser
Ausfuhren oder sogar die gesamten Ausfuhren ihren zollrechtlichen Ursprung nicht in
der Volksrepublik China haben, ersucht, sich im Rahmen der Untersuchung zu melden
und alle zweckdienlichen Informationen vorzulegen®. Es ist somit klar, dass alle
Unternehmen, die Waren aus der VR China versenden, die Gelegenheit hatten, bei
dieser Untersuchung mitzuarbeiten. Da in der untersuchten Ware haufig auch
Komponenten und Teile aus verschiedenen Landern verbaut sind, wurde zudem in
Abschnitt 5 der Einleitungsbekanntmachung auch angekindigt, dass in diesem
Zusammenhang ,, besondere Bestimmungen festgelegt werden” koénnten.

(92) Mithin wird die Auffassung vertreten, dass ale betroffenen Wirtschaftsbeteiligten
ordnungsgemald dartber unterrichtet wurden, dass moglicherweise besondere
Bestimmungen betreffend aus der VR China versandte Waren festgelegt werden
koénnen, soweit angezeigt; sie wurden auferdem eingeladen, an der Untersuchung
mitzuarbeiten. Somit wurde die Untersuchung nicht auf ,Waren versandt aus der
VR China“ ausgeweitet, da diese Waren von Anfang an einbezogen waren.

(93) Im Anschluss an die Unterrichtung brachten interessierte Parteien vor, ungeachtet der
in Erwdgungsgrund 91 genannte Bestimmungen der Einleitungsbekanntmachung sei
die Untersuchung auf Waren mit Ursprung in der VR China beschrankt und befasse
sich nicht mit den Auswirkungen von aus der VR China versandten Waren.

(94) Diesbezuglich sei angemerkt, dass in folgenden Schritten vorgegangen wurde, um
sicherzustellen, dass sich die Untersuchung auf alle aus der VR China versandten
Waren und nicht nur auf die Waren mit Ursprung in der VR China erstreckte:

o Alle Unternehmen, die die betroffene Ware aus der VR China versenden,
wurden ersucht, sich ungeachtet des Ursprungs der Waren im Rahmen der
Untersuchung zu melden.
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(95)

(96)

(97)

(98)

o In Anhang A der Einleitungsbekanntmachung wurden die Ausfuhrer gebeten,
Informationen Uber alle von ihrem jeweiligen Unternehmen hergestellten
Waren zu Ubermitteln. Diese Informationen waren nicht auf Waren mit
Ursprung in der VR China beschrankt.

o Auf der Grundlage dieser Informationen, die alle Ausfuhren in die EU
abdeckten, ungeachtet des Ursprungs der Waren, wurde eine reprasentative
Stichprobe ausgewahlt.

o Die in die Stichprobe einbezogenen Hersteller erhielten einen Fragebogen fir
»1n die Européische Union ausfuhrende Hersteller”, und die VR China wurde
als , betroffenes Land“, nicht als Ursprungsland bezeichnet. Es war somit klar,
dass alle Waren ungeachtet ihres Ursprungs in die Untersuchung einbezogen
waren.

Aufgrund dieses Sachverhalts wird der Schluss gezogen, dass die Untersuchung ale
Waren mit Ursprung in oder versandt aus der VR China betraf und dass sich die im
Zuge der Untersuchung getroffenen Feststellungen, einschliefdlich der Feststellungen
zu Subventionierung und Schadigung, auf alle Waren mit Ursprung in oder versandt
aus der VR China beziehen.

Im Anschluss an die endgultige Unterrichtung wandten interessierte Parteien ein, der
Antrag enthalte nur Anscheinsbeweise in Bezug auf Einfuhren von Solarpaneelen mit
Ursprung in der VR China, aber keine in Bezug auf aus der VR China versandte
Waren. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass der Antrag sich tatséchlich
auf Waren ,aus der VR China® bezog, wie aus dem mit dem Stempelabdruck
versehenen Deckblatt zu ersehen ist, das vom Antragsteller vorgelegt wurde. Diesem
Deckblatt geht es in der Akte ein anderes Blatt voran, auf dem tatsachlich die
Formulierung ,,mit Ursprung in der Volksrepublik China“ verwendet wird. Dieses
gehdrte jedoch nicht zu dem vom Antragsteller vorgel egten Dokument, sondern wurde
von den Kommissionsdienststellen als Deckblatt hinzugefugt, wobei anstelle des Titels
des Antrags die Bezeichnung der Untersuchung verwendet wurde. Mithin wird die
Auffassung vertreten, dass der Antrag alle Waren aus der VR China betraf, ob mit
Ursprung in der VR China oder nicht.

Ausfuhrende Hersteller in der VR China argumentierten des Weiteren, es konne nicht
davon ausgegangen werden, dass den ausfihrenden Herstellern in Drittlandern
bekannt gewesen sei, dass ihre Waren ebenfals Gegenstand der Untersuchung sein
konnten. Diesbeziglich sei darauf hingewiesen, dass die Mal3nahmen nicht fur Waren
gelten, die sich im Durchfuhrverkehr im Sinne des ArtikelsV GATT befinden.
Ausfuhrende Hersteller, die in der VR China keine Tétigkeit austiben, sind somit von
den MaRnahmen nicht betroffen. Im Ubrigen meldeten sich keine ausfilhrenden
Hersteller in Drittlandern, die angegeben hétten, die von ihnen ausgefiihrten Waren
seien von den Mal3nahmen betroffen.

Dieselben ausfiihrenden Hersteller brachten ferner vor, die ausfihrenden Hersteller in
Drittlandern seien nicht gebeten worden, sich zu melden, und hétten keine Gelegenheit
erhalten nachzuweisen, dass ihre Waren nicht subventioniert wirden. Die Organe sind
der Auffassung, dass ausfuhrende Hersteller, die keine Tétigkeit in der VR China
austiben, von den Mal3nahmen nicht betroffen sind, da ihre Waren, wenn sie aus der
VR China versandt werden, Waren im Durchfuhrverkehr sind. Alle anderen
ausfuhrenden Hersteller wurden im Wege der Einleitungsbekanntmachung dariiber
informiert, dass ihre Tétigkeit Gegenstand der Untersuchung ist.
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2.3.16. Schlussfolgerung

(99)

(100)

(101)

(102)

In Anbetracht der vorstehenden Erwéagungen wird die Warendefinition endgultig wie
folgt festgelegt: Fotovoltaikmodule oder -paneele aus kristallinem Silicium und Zellen
des in Fotovoltaikmodulen oder -paneelen aus kristallinem Silicium verwendeten Typs
mit Ursprung in oder versandt aus der Volksrepublik China; ausgenommen davon sind
Waren im Durchfuhrverkehr im Sinne des ArtikelsV GATT. Die Dicke der Zellen
betrégt hochstens 400 Mikrometer. Diese Ware wird derzeit unter den KN-Codes
ex 85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex850161 20,
ex 8501 61 80, ex 85016200, ex 85016300, ex 85016400 und ex 85414090
eingereiht.

Die folgenden Warentypen sind von der Definition der betroffenen Ware
ausgenommen:

—  Solarladegeréte, die aus weniger as sechs Zellen bestehen, tragbar sind und
Strom fur Geréte liefern oder Batterien aufladen,

- Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte,

- Fotovoltaikprodukte aus kristallinem Silicium, welche dauerhaft in
Elektrogeréte integriert sind, die eine andere Funktion a's die Stromerzeugung
haben und die den Strom verbrauchen, der von der/den integrierten
Fotovoltaikzelle/n aus kristallinem Silicium erzeugt wird.

- Module oder Paneele mit einer Ausgangsspannung von hdchstens
50V Gleichspannung und einer Ausgangsleistung von hochstens 50 W, die
ausschliefdlich  zur unmittelbaren Verwendung as Batterieladegerdte in
Systemen mit denselben Spannungs- und L el stungsmerkmalen bestimmt sind.

SUBVENTIONIERUNG

Der Antragsteller gab an, dass die VR China ihre Fotovoltaikindustrie in grof3em Stil
subventioniere, und verwies auf eine Reihe von Dokumenten Uber Mal3nahmen und
Planungen sowie auf Rechtsvorschriften, die die Grundlage fur die staatliche
Unterstiitzung in diesem Wirtschaftszweig bilden. Die Kommission prifte und
anaysierte die im Antrag erwéhnten Dokumente sowie weitere von der chinesischen
Regierung und von in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Herstellern im
Verlauf der Untersuchung eingereichte Unterlagen; sie stellte fest, dass aus
zahlreichen dieser Dokumente tatséchlich hervorgeht, dass die Fotovoltaikindustrie in
der VR Chinain vielen Bereichen bevorzugt behandelt wird.

Die chinesische Regierung nahm die Fotovoltaikindustrie in ihre Auflistung
,strategischer* Wirtschaftszweige im 12. Fiinfjahresplan auf''. Ferner gab sie einen
besonderen Plan fir den Wirtschaftszweig Solare Fotovoltaik (Solarbranche) heraus,
der dem algemeinen 12. Funfjahresplan untergeordnet ist: den 12. Five-year Plan for
the Solar Photovoltaic Industry. In diesem Plan brachte die chinesische Regierung ihre
Unterstiitzung fir , Ubergeordnete Unternehmen® (, superior enterprises) und
, Schltisselunternehmen® (,, key enterprises**®) zum Ausdruck, verpflichtete sich zur
Forderung der Umsetzung verschiedener Maldnahmen zur Unterstiitzung der

11

12
13

12. Funfjahresplan, Kapitel 10, Abschnitt 1: ,Im Wirtschaftszweig Neue Energien liegt der
Schwerpunkt auf der Entwicklung ... der Nutzung der Solarenergie sowie der Erzeugung fotovoltai scher
und -thermischer Energie”(,, In the new energy industry, focus on the development of... ... solar energy
utilisation, photovoltaic and photo-thermal power generation®).

12. Finfjahresplan fir die Solarbranche, Abschnitt I11.ii.1.

12. Finfjahresplan fir die Solarbranche, Abschnitt 111.iii.1.
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Fotovoltaikindustrie (, promote the implementation of various photovoltaic support
policies* *) und zur algemeinen Vorbereitung von Unterstiitzungsmal3nahmen in den
Bereichen Industrie, Finanzierung, Besteuerung usw. (,, formulate overall preparation
of supporting policies on industry, finance, taxation ..“%). Laut dem
Staatsratsbeschluss Nr. 40 soll die chinesische Regierung die Entwicklung des
Wirtschaftszweigs Neue Energien tatkraftig unterstitzen und die Entwicklung der
Solarenergie beschleunigen'®, sind ale Finanzinstitute angewiesen, nur geforderte
Projekte (also die Kategorie, zu der die Fotovoltaikprojekte gehtren) mit Krediten zu
unterstiitzen, und wird die Umsetzung weiterer Vorzugsregelungen fir die geforderten
Projekte (, other preferential policies on the encouraged projects* *') versprochen. In
einem weiteren Beschluss, dem Beschluss des Staatsrats vom 10. Oktober 2010, ist die
Rede von einer intensiveren Unterstitzung durch fiskalische und finanzielle
Malinahmen (, intensity of fiscal and financial policy support‘), werden die
Finanzinstitute dazu angehalten, die Unterstitzung durch Kredite auszuweiten
(,expand the credit support), und wird versprochen, die fiskalischen
Vorzugsregelungen wie den Risikoausgleich (, make use of the fiscal preferential
policies such as risk compensation“ *®) fiir neue strategische Wirtschaftszweige, zu
denen der Wirtschaftszweig Solare Fotovoltaik gehort, heranzuziehen. Im nationalen
Rahmenplan fur die mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und
Technik (National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology
Development) fur 2006 bis 2020 wird angekindigt, der Policy-Finanzierung Vorrang
zu geben (,, give thefirst place to policy finance"), die Finanzinstitute dazu anzuhalten,
grof3ere national e wissenschaftlich-technische Industrialisierungsprojekte mit Darlehen
zu Sonderbedingungen zu unterstitzen (, encourage financial institutions to grant
preferential  credit support to major national scientific and technological
industrialisation projects’) sowie Hightech-Unternehmen bessere und verstérkte
Finanzdienstleistungen anzubieten ( ,, Encourage financial institutions to improve and
strengthen financial services to high-tech enterprises* ); ferner wird angekindigt, die
Steuervergunstigungsregelungen umzusetzen, um die Entwicklung von Hightech-
Unternehmen zu férdern (, implement the preferential tax policies to promote the
development of high-tech enterprises*) *°. Auch im Gesetz der VR China (iber den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific and
Technological Progress) werden Mal3nahmen zur Unterstiitzung  strategischer
Wirtschaftszweige einschliefdlich der Solarbranche aufgezéhlt. In dem Gesetz heildt es
unter anderem, der Staat solle die Finanzinstitute anhalten und dazu anleiten, die
Entwicklung von Wirtschaftszweigen der Bereiche Hochtechnologie und neue

14
15
16

17

18

19

12. Funfjahresplan fir die Solarbranche, Abschnitt 111.ii.3.

12. Funfjahresplan fir die Solarbranche, Abschnitt V1.i.

Kapitel ,, Ausrichtung und Prioritéten der industriellen Umstrukturierung” (, Orientation and Priorities of
Industrial Restructuring®), Artikel 5 des Staatsratsbeschlusses Nr. 40 Uber die Bekanntmachung und
Umsetzung der vorlaufigen Bestimmungen zur Férderung der Anpassung der Industriestruktur
(,Promulgating and Implementing the Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure
Adjustment*).

Kapitel I11, Artikel 17 des Staatsratsbeschlusses Nr. 40 Uber die Bekanntmachung und Umsetzung der
vorlaufigen Bestimmungen zur Forderung der Anpassung der Industriestruktur (, Promulgating and
Implementing the Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment*).
Staatsratsbeschluss vom 10. Oktober 2010 zur Forderung der Entwicklung sieben neuer strategischer
Wirtschaftszweige, Artikel 7 Absétze 1 und 3.

Nationaler Rahmenplan fir die mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und Technik
(National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology Development) (2006 —
2020), Abschnitt V11, Kapitel 1 und 5.
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3.1.
(103)

(104)

(105)

(106)

Technologien durch die Gewahrung von Darlehen zu férdern®, die Policy-orientierten
Finanzinstitute werden angewiesen, beim Angebot von Finanzdienstleistungen der
Entwicklung von Wirtschaftszweigen der Bereiche Hochtechnologie und neue
Technologien Vorrang zu geben” und es werden Nachldsse bei Zinsen und
Sicherheitdeistungen fir die Darlehen (,, discount interest and guaranty to the loans*),
die bestimmten Unternehmen gewéhrt werden, und Sonderbeihilfen (, special aid*)
der Policy-orientierten  Finanzinstitute fur staatlich geforderte  Projekte
vorgeschrieben?. Wie diese Mainahmen praktisch angewandt werden, wird im
Folgenden dargelegt.

Vorbemerkungen

Sowohl die chinesische Regierung als auch die in die Stichprobe einbezogenen
chinesischen ausfihrenden Hersteller beantworteten den Fragebogen und stimmten
K ontrollbesuchen vor Ort zu®, bei denen die Antworten tiberpriift werden sollten.

Weas die chinesische Regierung betrifft, so Gbermittelte ihr die Kommission nach der
Analyse der Antworten auf den Fragebogen ein Schreiben zur Anforderung noch
fehlender Informationen und ein Schreiben zur Anktindigung des Kontrollbesuchs; es
folgte ein Schriftwechsel Uber das Tagesprogramm des Kontrollbesuchs. Die
Kommission raumte der chinesischen Regierung ausreichend Zeit fur die
Ausarbeitung und Vorlage ihrer Darlegungen ein, sofern darum gebeten wurde und
dies gerechtfertigt war. So wurde der chinesischen Regierung eine erhebliche
Fristverlangerung gewdhrt, ndmlich eine Verlangerung von 30 Tagen fir die
Beantwortung des Fragebogens, was eine Frist von insgesamt 69 Tagen fur die
V orlage des beantworteten Fragebogens ergab; auf3erdem gestand die Kommission der
chinesischen Regierung 25Tage fir die Beantwortung des Schreibens zur
Anforderung noch fehlender Informationen zu. Somit standen der Regierung mehr als
drei Monate zur Verfigung, um die von der Kommission angeforderten Informationen
vorzulegen.

Wahrend des Kontrollbesuchs beim chinesischen Handelsministerium in Peking und
vier Finanzinstituten (China Development Bank, Export Import Bank of China,
Huaxia Bank und Sinosure) bemihte sich die Kommission im Einklang mit den
Artikeln 11 und 26 der Grundverordnung um eine Uberprifung der Informationen, die
auf der Grundlage der Unterlagen bereitgestellt worden waren, die zur Ausarbeitung
der Antworten der chinesischen Regierung gedient hatten. Dabei gelangte die
Kommission zunéchst zu dem Schluss, dass eine ordnungsgemaiie Uberpriifung der
Beantwortung des Fragebogens nicht moglich ist, well die chinesische Regierung nicht
geniigend Informationen und Belege vorgelegt hatte. Aul3erdem wurden bestimmte
ausdricklich angeforderte Informationen nicht vorgelegt, und bestimmte Fragen
blieben ganz einfach unbeantwortet. Deshalb wurde die chinesische Regierung auf die
Folgen einer mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit nach Artikel 28 Absédtze 1 und 6
der Grundverordnung hingewiesen.

Zudem behauptete die chinesische Regierung, die Kommission belaste die chinesische
Regierung Uber Gebihr und habe in dem Fragebogen und dem anschlief3enden
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Gesetz der VR China Uber den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific
and Technological Progress), Artikel 18.

Ebd.

Gesetz der VR China Uber den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific
and Technological Progress), Artikel 34.

Ausgenommen bestimmte Finanzinstitute in Staatsbesitz.
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(107)

3.2
(108)

(109)

(110)

Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen irrelevante und unndétige
Informationen verlangt.

Im Hinblick auf die angeforderten Informationen wird darauf hingewiesen, dass die
Kommission ausschliefdlich um Informationen ersucht hatte, die die Behauptungen im
Antrag betrafen und im Sinne eines reprasentativen Ergebnisses als notwendig erachtet
wurden, und dass sie bei ihren Anfragen konsequent blieb, indem sie wahrend des
Untersuchungsverfahrens immer dieselben Daten und Informationen verlangte und die
chinesische Regierung aufforderte, die vorgelegten Informationen und ihre Bedeutung
fur die untersuchten Regelungen zu erlautern. Mit anderen Worten hatte die
Kommission im Hinblick auf die im Antrag genannten Subventionsregelungen
lediglich um Informationen ersucht, die zu der Einschazung erforderlich waren, ob
Subventionsregelungen fur die betroffene Ware bestanden und wie hoch der
Subventionsgrad war.

Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit

Wie in Erwagungsgrund 106 erwahnt, unterrichtete die Kommission die chinesische
Regierung nach den Kontrollbesuchen vor Ort mit Schreiben vom 23. Mai 2013, sie
erwéage, ihre Feststellungen nach Artikel 28 der Grundverordnung auf die verfligbaren
Informationen zu stitzen. Die Kommission Ubermittelte dieses Schreiben, weil sie
vorlaufig zu dem Schluss gelangt war, dass eine ordnungsgeméiie Uberprifung der
Beantwortung des Fragebogens und, des Schreibens zur Anforderung noch fehlender
Informationen sowie weiterer von der chinesischen Regierung im Verlauf dieses
Verfahrens vorgelegter Dokumente nicht moéglich war, well die chinesische Regierung
nicht gentigend Informationen und Belege eingereicht hatte. Dartiber hinaus wurde vor
Ort festgestellt, dass bestimmte Informationen in der Beantwortung des Fragebogens
und den nachfolgend von der chinesischen Regierung vorgelegten Dokumenten
vorenthalten wurden, obwohl sie von der Kommission ausdriicklich angefordert
worden waren. Aulderdem wurden bestimmte Fragen einfach nicht beantwortet. Die
mogliche Heranziehung verflgbarer Informationen betraf die staatlichen Plane,
Projekte, verschiedene Rechtsakte und andere Dokumente; Policy Loans zu
Sonderbedingungen,  sonstige  Finanzierungen,  Sicherheitdeistungen  und
Versicherungen; Runderlasse der PBOC; Kontrollbesuche bel  Banken;
Exportkreditversicherung und Kontrollbesuch bei Sinosure; das ,Golden Sun“-
Demonstrationsprogramm; Programme zur Befreiung bzw. Ermaliigung von direkten
Steuern; Programme fUr indirekte Steuern und Einfuhrzolle; Bereitstellung von Inputs
Zu enem geringeren as dem angemessenen  Entgelt:  Polysilicium,
Aluminiumstrangpresserzeugnisse und Glas; Einrdumung von Bodennutzungsrechten.

In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 widersprach die chinesische Regierung der
Absicht der Kommission, vorlaufig Artikel 28 der Grundverordnung anzuwenden, mit
der Begrundung, die fur die Nichtberlicksichtigung der vorgelegten Informationen
oder auch nur fir das ,Ausfillen von Informationsiticken“ erforderlichen
Bedingungen seien in diesem Fall nicht erfillt.

Der chinesischen Regierung zufolge sollten ,Zweifel“ an der Genauigkeit der
Informationen, die sich lediglich aus der Tatsache ergdben, dass eingereichte
Informationen nicht zur , hdchsten* Zufriedenheit der Kommission tberprift werden
konnten, nicht dazu fuhren, dass diese Informationen unberticksichtigt blieben. Die
Kommission stimmt dieser Darstellung nicht zu, da diese nicht der Realitét entspricht.
So lie3 die Kommission keine der vorgelegten Informationen nur deshab
»unberlicksichtigt”, weil sie diese beim Kontrollbesuch vor Ort nicht Gberprifen
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(112)

(112)

(113)

konnte. Doch wenn sich die von der chinesischen Regierung abgegebenen
Informationen und Erkléarungen im Vergleich mit anderen der Kommission
vorliegenden Informationen a's widersprichlich und/oder unvollstandig erwiesen und
es gleichzeitig nicht moglich war, sie beim Kontrollbesuch vor Ort zu Uberprifen,
konnte die Kommission diese Informationen nicht ohne weiteres tibernehmen. Jede
einzelne Information wird entsprechend dem Mal3, in dem es der chinesischen
Regierung an Bereitschaft zur Mitarbeit mangelt, geblhrend gewichtet. Ferner ist
anzumerken, dass die Kommission entgegen der Behauptung der chinesischen
Regierung nicht das Format, in dem die Informationen vorgelegt wurden,
beanstandete, sondern vielmehr deren Ungenauigkeit und/oder Unvollsténdigkeit.

Des Weiteren brachte die chinesische Regierung vor, dass einige der von der
Kommission angeforderten Informationen eine solche Belastung bedeuteten, dass die
Regierung praktisch nicht in der Lage sai, diese Informationen einzureichen. In dieser
Hinsicht ist festzuhalten, dass die Kommission nur Informationen anforderte, die zur
Prifung der vom Antragsteller behaupteten (und mit Anscheinsbeweisen
untermauerten) Angaben erforderlich waren, und der chinesischen Regierung reichlich
Zeit und Gelegenheit gab, diese Informationen vorzulegen. Darlber hinausist sich die
Kommission durchaus bewusst, dass sie aufgrund der zahlreichen detaillierten
Angaben des Antragstellers in diesem Fall von der chinesischen Regierung
Informationen in erheblichem Umfang anfordern musste. Wie jedoch in den
Erwégungsgrinden 104 bis 107 erléautert, war der Umfang der angeforderten
Informationen nicht Ubertrieben, und es war hinreichend Zeit fir deren Beibringung
zugestanden worden.

Ferner wies die chinesische Regierung auf den Unterschied zwischen der
Nichtberiicksichtigung vorgelegter Informationen und der Erganzung eingegangener
Informationen mit aktenkundigen Sachverhalten hin. Die Kommission ist sich dieses
Unterschieds vollig bewusst und handelt gemal’ den einschlagigen Bestimmungen des
Artikels 28 der Grundverordnung; gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass es bei
Widerspriichen zwischen den vorgelegten Informationen und denen, die der
Kommission zum selben Sachverhalt vorliegen, nicht mdglich ist, diese Informationen
zu erganzen. In solchen Félen (z.B. vorgelegte Informationen zu den
Eigentumsverhdtnissen von Banken) musste die Kommission entscheiden, welche
Informationen verléssicher sind. Dabei achtete sie darauf, dass die Verwendung
verfligbarer Informationen keinen Strafcharakter hat und sich auf tatséchlich
verflgbare Informationen stitzt.

Der chinesischen Regierung zufolge hatte die Kommission keinen Grund, die
chinesische Regierung als in diesem Fall nichtmitarbeitend zu betrachten, da die
Kommission entweder nicht gewusst oder nicht richtig verstanden habe, dass sie hétte
erwagen mussen, ob die chinesische Regierung ,praktisch in der Lage’ sel, den
Anforderungen der Kommission nachzukommen. Nach Einschétzung der chinesischen
Regierung stellt die ganze Untersuchung eine zu grof3e Belastung dar, so dass eine
Mitarbeit generell unméglich geworden sei, und die Kommission als untersuchende
Behorde habe sich stdndig geweigert, mit der chinesischen Regierung an der
Minderung dieser Belastung zu arbeiten. Bel dieser Behauptung handelt es sich
eindeutig um eine Fehlinterpretation von Tatsachen. Um ihre rechtlichen
Verpflichtungen nach Eingang eines ordnungsgemald belegten Antrags unter
Beachtung der einschlégigen Entscheidungen der WTO zu erflllen, forderte die
Kommission von der chinesischen Regierung lediglich die Informationen an, die zur
Prufung und Beurteilung der mit ausreichenden Belegen untermauerten Angaben im
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(114)

(115)

Antrag erforderlich waren. Sowohl im Begleitschreiben zum Fragebogen als auch im
Fragebogen selbst bot die Kommission der chinesischen Regierung Unterstiitzung an.
Auch im Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen wurde die
Regierung eingeladen, bei Fragen zu den angeforderten Informationen die
Kommission zu Kkontaktieren. Darlber hinaus gewdhrte die Kommission
auRerordentlich umfangreiche Fristverlangerungen fur die Ubermittiung  der
angeforderten Informationen (siehe Erwégungsgrund 104). Hinzu kommt, dass die
Kommission von der chinesischen Regierung in dieser Untersuchung
transaktionsspezifische Informationen lediglich im Hinblick auf die in die Stichprobe
einbezogenen Hersteller anforderte, nicht im Hinblick auf ale Hersteller von
Solarpaneelen in China, was den potenziellen Umfang der angeforderten
Informationen bedeutend verringerte. Die Kommission stellt fest, dass die chinesische
Regierung offenbar Argumente bezlglich der Frage, ob sie praktisch in der Lage sai,
Daten vorzulegen, mit anderen Aspekten vermengt. Geht es beispielsweise um die
angeblich Uberméllige Anforderung von Informationen Uber Banken und
Finanzinstitute durch die Kommission, stiitzt die chinesische Regierung ihre
Argumentation hauptsachlich auf die angebliche Unzulénglichkeit des Antrags mit der
Behauptung, der Antrag basiere auf unrechtmalBigen Feststellungen (,illegal
determinations*) im Verfahren zu gestrichenem Feinpapier. Somit scheint sich die
Beschwerde der chinesischen Regierung auf die Qualitdt der Beweise fir die
Einleitung eines Verfahrens zu beziehen und nicht darauf, ob die Regierung praktisch
in der Lage ist, Informationen vorzulegen. Tatsachlich wiederholte die chinesische
Regierung in ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 ihre Behauptung aus friheren
Beitrégen, die Einleitung von Verfahren aufgrund zahlreicher Programme erfiille nicht
die Nachweisanforderungen nach Artikel 11 Absatz 2 des WTO-Ubereinkommens
Uber Subventionen und Ausgleichsmalihahmen und die Kommission habe durch die
Verfahrensainleitung aufgrund dieser Programme gegen Artikel 11 Absatz 3 des
genannten Ubereinkommens verstoRen. Die Kommission beantwortete diese
Vorbringen bereits in einem Schreiben und einer Mitteilung an die chinesische
Regierung; da in dem Schrelben vom 3.Juni 2013 keine neuen Behauptungen
aufgestellt wurden, ist es nicht erforderlich, dieselben Vorbringen in der vorliegenden
Verordnung ein zweites Mal zu behandeln.

Ferner beschwerte sich die chinesische Regierung, die Kommission habe ihr nicht
geniigend Zeit zur Beantwortung des Fragebogens gelassen. Dies trifft einfach nicht
zu. Wie in Erwégungsgrund 104 erlautert, gewahrte die Kommission der chinesischen
Regierung umfangreiche Fristverléangerungen, wodurch der Regierung der
grofitmogliche Zeitrahmen gesetzt wurde, ohne dass dies den rechtzeitigen Abschluss
des Falls wesentlich beeintrachtigt hétte. Die fur das Ausfillen des Fragebogens und
die Beantwortung des Schreibens zur Anforderung noch fehlender Informationen
zugestandene Zeit Ubertraf bei weitem die nach Artikel 11 Absatiz2 der
Grundverordnung vorgeschriebene Frist.

Die chinesische Regierung brachte vor, die Kommission habe ihr Ersuchen um Hilfe
ignoriert, als es um die Auslotung der Frage ging, wie notwendig — relativ gesehen —
die Beantwortung des Fragebogens ist, wenn man vermeiden will, dass Feststellungen
auf der Grundlage der verflgbaren Informationen getroffen werden. Bei ihrem
Vorbringen bezog sich die chinesische Regierung auf ihr Ersuchen an die
Kommission, den Zweck bestimmter angeforderter Informationen zu erlautern sowie
zu erkléaren, zu welchen Tatsachenfeststellungen diese fihren wirden; mit diesem
Ersuchen wollte die chinesische Regierung nach eigener Aussage gewéhrleisten, dass
sie ihre praktischen Mdglichkeiten fur die Mitarbeit voll ausschépfen und gleichzeitig
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die wesentlichsten Informationen liefern kénnte (,, ensure that it could cooperate to the
best of its practical ability while at the same time providing the most essential
information).  Naturlich konnte die Kommission nicht wissen, welche
Schlussfolgerungen sie ziehen wiirde, bevor ihr die eigentlichen Informationen dazu
vorgelegt wurden. Ferner behauptet die chinesische Regierung, die Kommission habe
den Fragebogen so strukturiert, dass es , funktional unmdglich* sei, ihn auszufllen,
und die Kommission betreibe damit Ausforschungen. Die Kommission weist diese
Behauptungen kategorisch zurtick. Wie zuvor erlautert, wurden im Fragebogen nur
Informationen angefordert, die fur die Feststellung der Kommission erforderlich
waren.

Des Weiteren brachte die chinesische Regierung vor, die Kommission bestehe auf der
Vorlage von Dokumenten, die die Regierung von Gesetzes wegen nicht liefern konne
oder deren Vorlage sie von Gesetzes wegen nicht erzwingen konne; in diesem
Zusammenhang verwies die chinesische Regierung auf  einschlagige
Rechtsvorschriften der EU und der WTO, aus denen klar hervorgeht, dass lediglich
unwahre oder irrefihrende Informationen nicht berlicksichtigt werden sollen; die
Regierung behauptete, sie sei praktisch nicht in der Lage, bestimmte Informationen
vorzulegen, die als Staatsgeheimnis oder as anderen Geheimhaltungsvorschriften
unterworfene  Sachverhalte nach internen  Vorschriften  einem  strikten
Verbreitungsverbot unterlégen. Darliber hinaus trug die chinesische Regierung vor,
dass die einschlagigen Bestimmungen des Antidumping-Ubereinkommens und des
Ubereinkommens tiber Subventionen und Ausgleichsmal3nahmen der WTO, in denen
Wege aufgezeigt werden, wie vertrauliche Informationen untersuchenden Behtrden
Ubermittelt werden kénnen und vertrauliche Behandlung zu gewéhrleisten ist, nicht
immer gelten, wenn die Informationen von der Behdrde eines Drittlandes, in diesem
Fall der chinesischen Regierung, vorzulegen sind. Die chinesische Regierung
behauptete auch, die Kommission werde gegen das Ubereinkommen (iber
Subventionen und Ausgleichsmal3nahmen verstolen, wenn sie sich weigere, die
rechtliche Unterscheidung anzuerkennen, die bel der Frage, ob eine Regierung
praktisch zur Vorlage von Informationen in der Lage ist, zwischen Informationen, die
die Regierung aus rechtlichen Grinden nicht offenlegen darf, einerseits und anderen
Arten vertraulicher Informationen, fur die die Regierung im normalen Verlauf einer
Untersuchung vertrauliche Behandlung verlangen kann, andererseits getroffen wird.

Die Kommission lief3 keinerlei von der chinesischen Regierung aus welchen Griinden
auch immer nicht vorgelegte Informationen unberiicksichtigt, denn esist schlicht nicht
moglich, etwas unberticksichtigt zu lassen, das gar nicht vorgelegt wurde. Da die
chinesische Regierung aber bestimmte Informationen nicht lieferte oder zur
Einsichtnahme zur Verfligung stellte und der Kommission éhnliche Informationen aus
anderen Quellen vorlagen (die meisten waren offentlich zuganglich, sie ssammten aber
auch von mitarbeitenden ausfihrenden Herstellern oder waren von bestimmten
Banken bel Kontrollbesuchen vorgelegt worden), nahm die Kommission diese
Informationen in das Dossier auf und zog sie fur ihre Feststellungen heran. Die
Kommission widerspricht der Behauptung, die Bestimmungen des Antidumping-
Ubereinkommens und des Ubereinkommens (ber  Subventionen  und
Ausgleichsmalinahmen der WTO, in denen Wege aufgezeigt werden, wie vertrauliche
Informationen untersuchenden Behoérden Ubermittelt werden kdnnen und vertrauliche
Behandlung zu gewahrleisten ist, galten nicht flr die chinesische Regierung. In diesem
Zusammenhang bringt die chinesische Regierung vor, dass fir Regierungen ein
anderes Niveau der Mitarbeit vorzusehen sei als fir Ausfuhrer und dass Regierungen
ein ,Minimum an entgegenkommendem Verhalten“ zustehe, das Ausfihrer nicht
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beanspruchen  konnten. Im  Hinblick auf die  Durchfihrung  von
Ausgleichszolluntersuchungen lehnt die Kommission dies ab. Fir die Zwecke der
Grundverordnung ist die chinesische Regierung eine der interessierten Parteien im
Verfahren, und gleichzeitig ist die VR China as ,interessiertes Mitglied* an die
Bestimmungen und die Entscheidungen der WTO gebunden. Artikel 28 Absatz 1 der
Grundverordnung lautet: , Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den
erforderlichen Informationen oder erteilt sie sie nicht innerhalb der durch diese
Verordnung gesetzten Fristen oder behindert sie erheblich die Untersuchung, so
konnen vorlaufige oder endgultige positive oder negative Feststellungen auf der
Grundlage der verflgbaren Informationen getroffen werden.” In Artikel 12 Absatz 7
des WTO-Ubereinkommens (iber Subventionen und Ausgleichsmalznahmen wird
ausdricklich auf die Folgen mangelnder Mitarbeit von Regierungen (,interessierten
Mitgliedern®) hingewiesen: , Verweigern interessierte Mitglieder oder interessierte
Parteien den Zugang zu den erforderlichen Informationen oder Gbermitteln sie diese
Informationen nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder behindern sie die
Unter suchung erheblich, so kdnnen vorlaufige und endguiltige Feststellungen positiver
oder negativer Art auf der Grundlage der verfligbaren Informationen getroffen
werden.” Wenn das untersuchende Land —in diesem Fall die EU — seine WTO-Rechte
in einer Ausgleichszolluntersuchung wahrnimmt und Informationen anfordert, die fr
die Zwecke der Untersuchung als notwendig angesehen werden, unterliegen
Regierungen und Ausfuhrer derselben Verpflichtung zur Mitwirkung. Im Verlauf der
Untersuchung verwies die chinesische Regierung haufig auf Vertraulichkeitsregeln,
um zu begriinden, warum sie zu Prufzwecken angeforderte Informationen, z. B. die
PBOC-Runderlasse, nicht vorlegte. Es wird darauf hingewiesen, dass die chinesische
Regierung, selbst wenn sie — wie behauptet — diese Informationen aus rechtlichen
Grunden nicht offenlegen darf (,, legally prohibited from releasing such information®),
nach wie vor an ihre WTO-Verpflichtungen zur Vorlage der Informationen, die fur die
Untersuchung als notwendig angesehen werden, gebunden ist. In diesem
Zusammenhang konnen Bestimmungen des kommunalen Rechts oder interne
Vorschriften eines WTO-Mitglieds dieses nicht von seinen WTO-Verpflichtungen zur
Mitarbeit bel Untersuchungen entbinden; in solchen Kollisionsfélen obliegt es der
chinesischen Regierung vorzuschlagen, wie die Informationen fir eine angemessene
Prifung zuganglich gemacht werden konnen. Die chinesische Regierung hat
gleichwohl dieses Vorbringen nie wirklich erlautert und in diesem Zusammenhang zu
keinem Zeitpunkt einen Nachweis vorgelegt (z. B. die Rechtsvorschrift, nach der sie
diese Informationen ,,aus rechtlichen Grinden nicht offenlegen darf *).

Dartiber hinaus beanstandete die chinesische Regierung, das Schreiben vom 25. Mérz
2013 zur Ankindigung des Kontrollbesuchs sei nicht detailliert genug gewesen und
habe keine spezifischen bei dem Kontrollbesuch vor Ort zu behandelnden Fragen
enthalten. Hierzu ist anzumerken, dass die Kommission zwar nicht verpflichtet ist,
eine Liste mit sdmtlichen Fragen zu Ubermitteln, die wahrend des Kontrollbesuchs vor
Ort gestellt werden (die Kommission hélt dies auch nicht fir angemessen), dass das
Ankindigungsschreiben vom 25. Mérz 2013 aber gemdl® Artikel 26 Absatz 3 der
Grundverordnung und den WTO-Verpflichtungen eine sehr spezifische detaillierte
Liste der zu behandelnden Themen und Dokumente enthielt. In dem Schreiben wurde
jedoch klargestellt, dass diese Liste nicht erschdpfend war und gegebenenfalls weitere
Fragen und Belege behandelt wirden. In diesem Zusammenhang ist auch darauf
hinzuweisen, dass die chinesische Regierung dem Inhalt dieses Schreibens zur
Ankundigung des Kontrollbesuchs nicht widersprach, sich aber andererseits weigerte,
einige nicht ausdrticklich im Schreiben erwdhnte Punkte wie Informationen zu den
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grofdten Banken in der VR China, Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas
auf das Management bestimmter Banken oder Zugang einiger Banken zu den
Waéhrungsreserven des Staatlichen chinesischen Devisenamts zu erdrtern, mit der
Begriindung, auf die Beantwortung von Fragen zu diesen Themen nicht vorbereitet zu
sein.

Aulerdem brachte die chinesische Regierung vor, die Kommission sei wéhrend des
Kontrollbesuchs vor Ort nicht flexibel gewesen und habe eine Ausschlussfrist fur
samtliche Anderungswiinsche seitens der chinesischen Regierung festgelegt (, fixed a
peremptory time-limit in regard to any requests for changes by the GOC*). Ahnlich
behauptete die chinesische Regierung auch, die Kommission habe keine der von der
Regierung als durchfiihrbar vorgeschlagenen L ésungen beziiglich des Kontrollbesuchs
beim nationalen Statistikamt akzeptiert und sich geweigert, den Kontrollbesuch bis
zum Montag, dem 22. April 2013, zu verlangern, um dieses Amt zu prifen. Des
Weiteren behauptete die chinesische Regierung, dass die Kommissionsbediensteten
ihre Prifungen praktisch an jedem Arbeitstag mit Verspdtung begonnen hétten, weil
sie jewells zu spat gekommen seien.

Im Zusammenhang mit diesen Vorbringen unterstreicht die Kommission, dass ihre
Bediensteten vor Ort uneingeschréankte und unbedingte Flexibilitdt bewiesen. Die
Kommissionsbediensteten boten mehrfach als Ausnahmeldsung an, Unterlagen und
Nachweise der chinesischen Regierung, die diese weit nach Abschluss eines
bestimmten Themas noch enbringen wollte, auch deutlich Uber die normae
Arbeitszeit hinaus zu prifen. Dies geschah bei mehreren Gelegenheiten, auch wenn es
bedeutete, dass Kommissionsbedienstete zu sehr spdter Stunde zu anderen
Kontrollstandorten fahren mussten und/oder zu Standorten zurtickkehren miissten, an
denen sie bereits gewesen waren und fur die Prifung von Unterlagen zur Verfugung
gestanden hatten. Leider nahm die chinesische Regierung diese Angebote jedoch nicht
an, was sehr darauf hindeutet, dass nicht ihr knapper Zeitrahmen oder die mangelnde
Prufungsbereitschaft der Kommission der Grund dafir waren, dass die von der
Kommission angeforderten Unterlagen wahrend der normalen Arbeitsstunden nicht
beigebracht wurden. Was die Verzégerung zu Beginn des Kontrollbesuchs betrifft, so
merkt die Kommission an, dass ihre Bediensteten jeden Tag punktlich waren; leider
kam es jedoch zu Verzogerungen wegen der von der chinesischen Regierung
vorgeschriebenen taglichen Registrierungsverfahren beim Zugang zu den
verschiedenen Kontrollstandorten oder einfach dadurch, dass die Bediensteten bei der
Ankunft an diesen Standorten nicht von Vertretern der chinesischen Regierung
begleitet wurden, was zu langen Wartezeiten vor Arbeitsbeginn fuhrte. Ferner hét die
Kommission fest, dass die Kontrollbesuche jeden Tag deutlich Uber die normale
Arbeitszeit hinaus andauerten und dass die Nachmittagssitzung des Kontrollbesuchs
am ersten Tag von der chinesischen Regierung abgesagt wurde, da die Vertreter des
Technologieministeriums beschlossen hatten, nicht am Kontrollbesuch teilzunehmen
(sehe Erwéagungsgrund 122). Hétte die Regierung die zahlreichen Angebote der
Kommissionsbediensteten, Unterlagen auch Uber die normale Arbeitszeit hinaus zu
prufen, angenommen, hétten die Kontrollbesuche léanger gedauert; es lag an der
mangelnden Bereitschaft der chinesischen Regierung zur Mitarbeit, dass dies nicht der
Fall war.

Darliber hinaus stellte die chinesische Regierung die Praxis der Kommission in Frage,
keine neuen Unterlagen und Nachweise zu akzeptieren, die nach dem Ende der
Kontrollsitzung, zu der sie gehoren, geprift werden missen. In diesem
Zusammenhang ist klarzustellen, dass es keinesfalls in der Absicht der Kommission
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liegt oder lag, auf diese Art und Weise vorgelegte Dokumente von vornherein
unberiicksichtigt zu lassen. Die Kommission berticksichtigte samtliche vorgelegten
Informationen, analysierte deren Qualitét (so wird z. B. der Auszug eines gepruften
Jahresabschlusses anders behandelt als eine einfache Excel-Tabelle oder ein einfaches
Word-Dokument, deren Zahlen nicht durch offizielle Quellen belegt sind) und
gewichtete sie entsprechend, da sie diese Informationen wahrend des Kontrollbesuchs
vor Ort nicht prufen konnte.

Was die von der chinesischen Regierung im Verlauf der Untersuchung eingereichten
sechs Dokumente® betrifft, deren Inhalt sie sich wahrend des Kontrollbesuchs zu
erortern weigerte, so brachte die Regierung vor, die Kommission habe keine
Grundlage dafir, nach Artikel 28 Grundverordnung Feststellungen anhand der
verfigbaren Informationen zu treffen. Des Weiteren beanstandete die chinesische
Regierung, die Kommission habe sie nicht dabel unterstiitzt, die Notwendigkeit der
Vorlage dieser Dokumente zu verstehen, und habe die Relevanz der betroffenen
Unterlagen nicht bewiesen, obwohl die Regierung die Kommission vor dem Beginn
der Prifung ausdriicklich dazu aufgefordert habe (, had specifically invited the
Commission before the start of the verification to assist the GOC in understanding the
requirement to provide these documents and to demonstrate that that all the
documents concerned were relevant” ). In diesem Zusammenhang sei zunéchst darauf
hingewiesen, dass all diese Unterlagen unmittelbar zu dem betroffenen
Wirtschaftszweig gehdren®™ und sie daher fir den zu priifenden Bereich &uRerst
relevant sind. Sodann ist der von der chinesischen Regierung in ihrem Schreiben an
die Kommission vom 11. April 2013 verwendete Wortlaut anders als der, auf den die
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Nationaler Rahmenplan fir die mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und Technik
(National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology Development) (2006 —
2020); Catalogue of Chinese High-Tech Products for Export (Katalog chinesischer Hightech-
Erzeugnisse fur die Ausfuhr); Export list of High- and New-tech products (Ausfuhrliste der unter
Hochtechnologie und neue Technologien fallenden Erzeugnisse); Gesetz der VR China Uber den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific and Technological Progress) -
Erlass Nr. 82 des Staatsprasidenten der VR China (Order N.82 of the President of the PRC); Provisional
Regulations on Management of National Science and Technology Plan (Vorlaufige Verordnungen zur
Verwaltung des nationalen Wissenschaftss und Technologieplans und Provisiona Measure on
Management of National Science and Technology Plan Project (vorlaufige Malinahme zur
Projektverwaltung im Rahmen des national en Wissenschafts- und Technol ogieplans).

So wird im nationalen Rahmenplan fur die mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und
Technik (National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology Development)
(2006 — 2020) die Solarbranche als Schltisselbereich bezeichnet; in dem Plan ist vorgesehen, der Policy-
Finanzierung Vorrang zu geben (,give the first place to policy finance") oder die Finanzinstitute dazu
anzuhalten, grof3ere nationale wissenschaftlich-technische Industrialisierungsprojekte mit Darlehen zu
Sonderbedingungen zu unterstiitzen (,encourage financial institutions to grant preferential credit
support to major national scientific and technological industrialisation projects’), oder es werden
einige Steuervergiinstigungsregelungen vorgeschlagen, die von den in die Stichprobe einbezogenen
ausfiihrenden Herstellern tatséchlich genutzt wurden. Die Dokumente Catalogue of Chinese High-Tech
Products for Export (Katalog chinesischer Hightech-Erzeugnisse fur die Ausfuhr) und Export list of
High- and New-tech products (Ausfuhrliste der unter Hochtechnologie und neue Technologien
fallenden Erzeugnisse) sind ebenfalls ausgesprochen relevant fir die Fotovoltaikindustrie, da die
meisten in die Stichprobe einbezogenen ausfilhrenden Hersteller als Unternehmen der Hightech- und
neuen Industrien zertifiziert sind. Was das Gesetz der VR China tiber den wissenschaftlich-technischen
Fortschritt angeht, so werden darin die Policy-orientierten Finanzinstitute angewiesen, den
Wirtschaftszweigen der Bereiche Hochtechnologie und neue Technologien (zu denen auch die
Fotovoltaikindustrie zahlt) Vorrang zu geben. Die Dokumente Provisional Regulations on Management
of National Science and Technology Plan und Provisional Measure on Management of National Science
and Technology Plan Project haben gleichfalls beide direkt mit der Organisation und dem Betrieb
einiger Fotovoltaikprojekte zu tun.
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Regierung in ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 verwies. In ihrem Schreiben vom
11. April 2013 &uferte die chinesische Regierung, die Prifung der besagten
Dokumente sei aufgehoben, sofern die Kommission nicht Uberzeugend nachweisen
kénne, in welchem Ausmald diese Unterlagen fur die laufende Untersuchung,
insbesondere die angeblichen Subventionen, relevant seien (,is suspended unless the
Commission can convincingly demonstrate to what extent these documents are
considered relevant to the current investigation, in particular the alleged subsidies®).
Da dl diese Dokumente sich unmittelbar auf den betroffenen Wirtschaftszweig und
sogar spezielle Subventionsprogramme wie Darlehen zu Sonderbedingungen oder
Steuerverginstigungsregelungen beziehen, wie offensichtlich aus dem jeweiligen
Wortlaut hervorgeht, war fir die Kommission unverstandlich, was die Relevanz dieser
Dokumente noch weiter hétte untermauern konnen. Die Kommission war erstaunt,
dass fur die chinesische Regierung offenbar kein Problem bezliglich der Relevanz
dieser Unterlagen bestand, als sie vorgelegt wurden, sondern erst, als die Kommission
um Erlauterungen ersuchte.

In ihrem Schreiben vom 23. Mai 2013 stellte die Kommission fest, dass sie davon
abgehalten wurde, die meisten der eingereichten Informationen anhand der
Originalunterlagen zu prifen und diese Informationen mit den Quellen abzugleichen,
die zur Vorbereitung der Antworten der chinesischen Regierung beziglich der
Angaben zum Finanzmarkt und den Finanzinstituten in der VR China herangezogen
wurden. Die chinesische Regierung wandte ein, die ,sehr algemeine und
unspezifische Zitierweise" zeige, dass die Kommission der Regierung keine
Gelegenheit gegeben habe, aussagekraftig Stellung zu nehmen; daher sei es der
chinesischen Regierung nicht moglich gewesen, ihr Verteidigungsrecht
ordnungsgemal’d wahrzunehmen. Diese Behauptung entspricht nicht der Redlitét. Im
Fragebogen stellte die Kommission sehr spezifische Fragen und im Einklang mit der
normalen Praxis vieler Untersuchungsbehérden versuchte sie wéhrend des
Kontrollbesuchs vor Ort, die Antworten der chinesischen Regierung zu prifen.

Insbesondere behauptete die chinesische Regierung in ihrer Beantwortung des
Fragebogens, die Darlehen an den betroffenen Wirtschaftszweig machten nur einen
ganz geringen Teil der insgesamt vergebenen Darlehen aus (,,the loans to the industry
concerned account for very small portion of the total loans granted*). Beispielsweise
hétten einige Banken in ihrer Beantwortung der Anlage zum Fragebogen erklért, auf
die Darlehen an den betroffenen Wirtschaftszweig entfielen weniger als 1% der
gesamten Darlehen. Beim Kontrollbesuch konnte die chinesische Regierung diese
Behauptung in keiner Weise belegen und verwies die Kommission schlicht an die
Banken.

Die Kommission ersuchte auch um Statistiken Uber die an den betroffenen
Wirtschaftszweig vergebenen Darlehen. Die chinesische Regierung brachte vor, solche
Aufzeichnungen nicht zu fahren. Als die Kommission fragte, ob die chinesische
Regierung versuche, derartige Statistiken zu erstellen, und diese Informationen von
den Banken erbat, antwortete der beim Kontrollbesuch anwesende Beamte der CBRC
(der Bankenaufsichtsbehdrde in der VR China), er wisse dartiber nichts, da eine andere
Abteilung der CBRC fur Statistik zustandig sei. Die chinesische Regierung legte keine
der im Fragebogen und wiederholt im Zuge der Anforderung noch fehlender
Informationen erbetenen Statistiken vor. Die Kommission gab in ihrem Schreiben zur
Ankindigung des Kontrollbesuchs erneut an, dass dieses Thema zur Sprache kommen
werde.
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Hinsichtlich der Banken erkundigte sich die Kommission wahrend des
Kontrollbesuchs des Weiteren nach der Risko- und Bonitdtsbewertung, der
allgemeinen Geschéftslage, der Lage des Managements, der Hohe der Kredite, dem
Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, der Rickzahlungsfahigkeit, den Formen der
Sicherheitsleistung und der geschéftlichen Zusammenarbeit zwischen den Banken und
den Darlehensnehmern, da die chinesische Regierung in ihrer Antwort auf den
Fragebogen zu diesen Aspekten Behauptungen aufstellte. Auch hier konnte die
Regierung trotz der Bekanntgabe dieser Themen im Schreiben zur Ankiindigung des
Kontrollbesuchs keine Beweise fir ihre eigenen Behauptungen vorlegen und verwies
die Kommission an die Banken.

In ihrer Antwort auf das Anforderungsschreiben Ubermittelte die chinesische
Regierung einige Informationen zum prozentualen Anteil, den der Staat an einigen
Banken hélt. Festzuhalten ist dabel, dass die chinesische Regierung in ihrer
Fragebogenantwort urspringlich angegeben hatte, sie besitze solche Informationen
nicht, und diesbeziigliche Angaben erst einreichte, nachdem die Kommission darauf
hingewiesen hatte, dass nach Artikel 24 des Gesetzes Uber Geschaftsbanken die
Institute diese Informationen an die CBRC melden missen. Als die Kommission sich
wahrend des Kontrollbesuchs vor Ort nach der Quelle dieser Angaben erkundigte,
erklarte der anwesende CBRC-Beamte, er wisse dies nicht, da eine andere CBRC-
Abteilung fur die Erhebung dieser Daten zustéandig sei. In Artikel 2 der Interim
Regulations on the Boards of Supervisors in Key Sate-owned Financial Institutions
(provisorischer  Vorschriftenkatalog fur  Aufsichtsrdte  wichtiger  staatlicher
Finanzinstitute), Ubermittelt in der Antwort der EXIM Bank auf das
Anforderungsschreiben, heildt es. ,the list of state-owned financial institutions to
which the State Council dispatches boards of supervisors shall be recommended by the
administrative organ for boards of supervisors in state-owned financial institutions’
(die Liste der Finanzingtitute in Staatsbesitz, in die der Staatsrat Aufsichtsréte
entsendet, wird vom Verwaltungsorgan fur Aufsichtsrédte in Finanzinstituten in
Staatsbesitz empfohlen). Da sich diese Rechtsvorschrift auf das Verwaltungsorgan fir
Aufsichtsrdte in Finanzinstituten in Staatsbesitz bezieht, scheint der chinesischen
Regierung bewusst zu sein, welche Finanzinstitute sich in ihrem Besitz befinden.
Gleichwohl konnte die Kommission wegen der mangelnden Bereitschaft der
chinesischen Regierung zur Mitarbeit diese Information nicht Uberprifen oder auch
nur deren Quelle ermitteln. Aus offentlich zuganglichen Informationen lasst sich
schlief3en, dass es Uber die von der chinesischen Regierung in ihrer Antwort auf das
Anforderungsschreiben gemeldeten Banken®® hinaus noch weitere Banken in
Staatsbesitz gibt (die den in die Stichprobe einbezogenen ausfiuhrenden Herstellern
Darlehen gewéhrten).

In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 behauptete die chinesische Regierung, die
Kommission habe weder in ihrem Fragebogen noch im Anforderungsschreiben ,, nach
den Belegen oder Datenquellen gefragt und ,, behauptet nun pl6tzlich einen Mangel an
Belegen oder Datenquellen®. Um dies richtigzustellen: Die Kommission priift wie jede
andere untersuchende Behdrde die von dlen Parteien im Verfahren eingereichten
Daten, und der chinesischen Regierung war dies bewusst, da die Kommission bereits
in ihrem Fragebogen und im Begleitschreiben dazu darauf hingewiesen hatte, dass die
Antworten gepruft werden kénnten. Dartiber hinaus nahm die Kommission in ihrem
Schreiben zur Ankindigung des Kontrollbesuchs auch dieses spezielle Thema in das
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Z. B. ChinaBohai Bank, Guangdong Development Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, Shenzhen
Development Bank.
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Verzeichnis der wahrend des Besuchs zu behandelnden Fragen®’ auf. Somit stellte die
Tatsache, dass die Kommission um Belege fiir die AuRerungen der chinesischen
Regierung ersucht, mit Sicherheit keine Uberraschung fur die Regierung dar, sondern
die Ubliche, von der Kommission in jedem einzelnen Fal eingehaltene
Vorgehenswei se.

Als die Kommission die chinesische Regierung beim Kontrollbesuch um eine Liste
der zehn grofdten Banken in der VR China mit dem jewells auf diese Banken
entfallenden Marktanteil ersuchte, antwortete die CBRC, sie konne diese
Informationen vorlegen, die Frage allerdings nicht beantworten, bevor diese schriftlich
vorliege. Die Kommission erklarte, dass eine wahrend des Kontrollbesuchs mindlich
gestellte Frage genauso gultig ist wie schriftlich eingereichte Fragen, und wies darauf
hin, dass die chinesische Regierung bel den anderen mindlich gestellten Fragen auch
keine schriftliche Vorlage verlangt hatte. Trotz dieser Klarstellung tbermittelte die
chinesische Regierung die Information nicht.

Im Fragebogen forderte die Kommission grundlegende Dokumente zur Grindung der
CBRC und deren Mandat an. Die chinesische Regierung legte ein Dokument des
nationalen Volkskongresses vor, in dem einfach festgehalten ist, dass die CBRC zu
grinden sei. Als die Kommission nachfragte, ob es andere Unterlagen gebe, aus denen
das Mandat und der Zweck der CBRC im Einzelnen hervorgehe, erklarte der
anwesende CBRC-Beamte, zur CBRC gebe es noch viele weitere Gesetze; wenn die
Kommission diese Unterlagen erhalten wolle, hétte sie sie jedoch vor dem
Kontrollbesuch anfordern missen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission
die chinesische Regierung im Fragebogen ersucht hatte, Dokumente vorzulegen, die
die Grundlage fur die Grindung dieser Behorde bildeten und die Mandatserteilung
dokumentierten (,, provide documents which were the basis for the establishment of
this authority and provided it with the mandate” ); somit hatte die Kommission diese
Unterlagen vor dem Kontrollbesuch angefordert.

Als die Kommission um Statistiken und Berichte von den Banken ersuchte, die den in
die Stichprobe einbezogenen Ausfihrern Darlehen fur den UZ gewéhrten, bezog sie
sich auf Artikel 33 des Gesetzes der VR China Uber Regulierung und Aufsicht im
Bankwesen (, Law of the PRC on Regulation of and Supervision over the Banking
Industry* %), dem zufolge die CBRC solche Statistiken erhebt. Der anwesende CBRC-
Beamte erkléarte, er misse zunéchst eine Erlaubnis von der Rechtsabteilung einholen,
aber er legte in dieser Hinsicht bis zum Ende des Kontrollbesuchs keinerlei
Informationen vor. Auch hier ist festzuhalten, dass die Kommission diese
Informationen im Fragebogen und im Schreiben zur Anforderung noch fehlender
Informationen bereits angefordert und im Schreilben zur Ankindigung des
Kontrollbesuchs die Statistik als Priifungsthema benannt hatte.

27

28

Schreiben der Kommission vom 25. Mérz 2013 zur Ankiindigung des Kontrollbesuchs, S. 7: ,Die
Kommission wird um Erl&uterungen zu den in Anlage A des Fragebogens angeforderten Informationen
ersuchen. Die wahrend des Kontrollbesuchs gestellten Fragen werden die Buchstaben a bis r des
Anhangs A betreffen.” Buchstabe g der Anlage A: ,Fiihren Sie bitte jeden Anteilseigner der Bank/des
Finanzinstituts auf, der mindestens 1 % der Aktien oder des Werts des Unternehmens innehatte, und
nennen Sie die Geschéftstatigkeiten dieser Anteilseigner in der Excel-Tabelle in der Anlage A-1."
Artikel 33 des Gesetzes der VR China Uber Regulierung und Aufsicht im Bankwesen (,, Law of the
PRC on Regulation of and Supervision over the Banking Industry*): Die Bankenaufsichtsbehorde ist
befugt, den Finanzinstituten des Bankensektors im Einklang mit den einschlédgigen Regelungen die
Vorlage von Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, anderen Finanzausweisen, statistischen
Berichten und Angaben zur Geschéaftstétigkeit und zum Management sowie den von Wirtschaftspriifern
erstellten Prifberichten vorzuschreiben, damit sie ihre Aufgabe erfiillen kann.
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Des Weiteren brachte die chinesische Regierung vor, dass die Angaben im Antrag,
chinesische Banken seien dffentliche Stellen, sich auf die einfache Behauptung
stitzten, der Staat sei Anteilseigner, was wiederum auf ,unrechtmafdigen®
Feststellungen (,illegal determinations*) im Verfahren zu gestrichenem Feinpapier
basiere. Bel dieser Behauptung handelt es sich um eine Fehlinterpretation des Antrags.
Im Antrag bezieht sich der Antragsteller abgesehen von staatlicher Beteiligung u. a.
auf die von Banken nach politischen Richtlinien vergebenen Darlehen und auf die
Regierungsstellen, die Finanzinstitute anweisen, die Kredit- und Darlehensvergabe an
Unternehmen zur Forderung neuer Technologien und Produkte (einschliefdlich der
Fotovoltaikindustrie) zu erhohen. Die Feststellungen im Verfahren zu gestrichenem
Feinpapier Uber den Status chinesischer Banken als offentlicher Stellen stiitzten sich
auf mehr Elemente als die bloRen Besitzverhdltnisse (z. B. die staatlichen Eingriffe
und die Anweisungen an die Banken im Hinblick auf die direkte Vergabe von
Darlehen zu Sonderbedingungen an die Papierindustrie im Rahmen staatlicher Plane);
diese Feststellungen stehen in vollem Einklang mit den Rechtsvorschriften der EU und
der WTO. Dartber hinaus wurden die Feststellungen zum Status der staatseigenen
Banken als offentlichen Stellen auch im Verfahren zu organisch beschichteten
Stahl erzeugnissen bestétigt.

Die chinesische Regierung hielt auf}erdem an ihrem Vorbringen fest, sie sei praktisch
nicht in der Lage, Informationen tber die 3800 in der VR China bestehenden Banken
und Finanzinstitute vorzulegen, und die CBRC fihre jedenfalls keine Aufzeichnungen
Uber den Prozentanteil staatlicher Beteiligungen an Banken. Es ist der Kommission
unverstandlich, warum sich die chinesische Regierung im Zusammenhang mit ihrem
Besitz an Banken wiederholt auf ale Banken in der VR China bezieht; die
angeforderten Informationen waren ausdriicklich auf die Banken beschrankt, an denen
die chinesische Regierung direkt oder indirekt beteiligt ist (, where the GOC has direct
or indirect shareholdership“®). Wie in Erwagungsgrund 127 dargelegt, scheint die
Behauptung der chinesischen Regierung, die CBRC (oder eine andere
Regierungsbehorde) fiihre keine Aufzeichnungen Uber staatliche Beteiligungen an den
Banken, im Widerspruch zu mehreren chinesischen Rechtsvorschriften zu stehen.

In ihrem Schreilben vom 3. Juni 2013 wiederholte die chinesische Regierung ihr
Vorbringen, sie sei nicht befugt, ,,unabhéangigen Banken* vertrauliche Informationen
abzuverlangen, und verwies auf einen Brief, der in dieser Angelegenheit angeblich an
die Banken Ubermittelt wurde. Es trifft zu, dass die Regierung beim Kontrollbesuch
das Original des an die Banken gerichteten Schreibens vorlegte; als die Kommission
jedoch um Nachweise bat, aus denen hervorginge, welchen Banken und
Finanzinstituten dieser Brief zugeschickt wurde, konnte die Regierung solche
Nachweise nicht erbringen. Ferner gab die chinesische Regierung an, einige der in
Anhang 7 des Anforderungsschreibens genannten Einrichtungen seien keine Banken.
In diesem Zusammenhang hélt die Kommission fest, dass diese Einrichtungen ihr von
den ausfuhrenden Herstellern als Institute gemeldet wurden, die diesen Herstellern
Darlehen gewéhrten.

Die chinesische Regierung behauptete, die Kommission habe im Fragebogen oder in
den Anforderungsschreiben die Frage der PBOC-Runderlasse YinFa [2003] und
[2004] nie behandelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission im
Ankundigungsschreiben PBOC-Verordnungen, Runderlasse oder interne Unterlagen
Uber die Regulierung der Zinssdtize in der VR China (,PBOC
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Schreiben der Kommission vom 30. Januar 2013 zur Anforderung noch fehlender Informationen,
Frage C-111-A.A.
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3.4.
(137)

regulations/circulars/internal documentation concerning interest rates regulation in the
PRC") unter den beim Kontrollbesuch zu behandelnden Themen aufgefihrt hatte. Es
liegt auf der Hand, dass beide zuvor genannten Runderlasse in diese Kategorie fallen.
In ihrer Antwort auf das Anforderungsschreiben der Kommission bezog sich die
chinesische Regierung sogar auf einen Artikel auf der Website der PBOC, der einen
der Runderlasse erwahnte. Allerdings legte die Regierung keinen einzigen PBOC-
Runderlass vor und Ubermittelte lediglich von der PBOC-Website stammende
Informationen, die in Bezug auf die Handhabung der Zinssédtze fur Darlehen und
Einlagen in China unvollstandig waren, wenn man sie mit den Runderlassen YinFa
[2003] und [2004] vergleicht, die beide im Internet abzurufen sind. Auf3erdem wird
darauf hingewiesen, dass die chinesische Regierung die Vorlage dieser Dokumente
nicht mit der Begriindung verweigerte, sie sei auf eine solche Frage nicht vorbereitet,
sondern mit der angeblichen Vertraulichkeit dieser Runderlasse argumentierte. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Behauptung der Regierung
bezlglich der Vertraulichkeit der PBOC-Runderlasse nicht mit ihrer Praxis in diesem
Verfahren im Einklang steht. Mit ihren Anmerkungen zur endgultigen Unterrichtung
Ubermittelte die chinesische Regierung eine vollstandige Fassung eines weiteren
PBOC-Runderlasses; dies sollte die Behauptung untermauern, die von staatseigenen
Geschéftshanken vergebenen Darlehen zu Sonderbedingungen seien aufgehoben, und
die anderweitig behauptete Vertraulichkeit schien hier kein Problem darzustellen. Was
die Ausziige von der PBOC-Website betrifft, so nahm sie die Kommission zur
Kenntnis und lief3 ihren Inhalt nicht unberiicksichtigt. Um jedoch umfassend Uber den
Sachverhat informiert zu sein, forderte die Kommission auch die Angaben in den
beiden Runderlassen an, die die von der chinesischen Regierung Ubermittelten
Informationen erganzten.

Individuelle Ermittlung (,, IE*)

Sechs mitarbeitende ausfiihrende Hersteller beantragten |E nach Artikel 27 Absatz 3
der Grundverordnung, ndmlich die Unternehmen CNPV Dongying Solar Power Co.
Ltd., Jiangsu Runda PV Co., Ltd., Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan), Phono
Solar Technology Co. Ltd., Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd. und
Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. Diesen Unternehmen konnte keine
individuelle Ermittlung gewahrt werden, da dies aufgrund der hohen Zahl angeblicher
Subventionsregelungen und des Zeitaufwands der Untersuchung eine zu grof3e
Belastung darstellen wirde und den fristgerechten Abschluss der Untersuchung
verhindern konnte.

Spezifische Regelungen

Auf der Grundlage der im Antrag enthaltenen Informationen ersuchte die Kommission
um Informationen zu den folgenden Regelungen, die angeblich die Gewahrung von
Subventionen durch staatliche Autoritét beinhalten:

) Policy Loans zu  Sonderbedingungen, sonstige Finanzerungen,
Scherheitsleistungen und Versicherungen

- Policy Loans zu Sonderbedingungen

- Bereitstellung von Kreditlinien

—  Subventionsprogramme fur Ausfuhrkredite

— Ausfuhrburgschaften und -versicherungen fir Umwelttechnik
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i)

Bevorteilung durch Gewdhrung des Zugangs zu Offshore-
Holdinggesellschaften und Darlehensriickzahlungen durch den Staat

Zuschussprogramme

Entwicklungsfonds fir Forschungen Uber Exportprodukte

Subventionen  fur die Entwicklung von  Programmen  fur
Markenbekanntheit (,, Famous Brands* und ,, China World Top Brand*)

Fonds fir die auf3enwirtschaftliche Expansion von Wirtschaftszweigen in
der Provinz Guandong

Demonstrationsprogramm ,, The Golden Sun®

Programme zur Befreiung bzw. ErmaRigung von direkten Steuern

Das ,two free/three half’-Programm fir ausléandisch kapitalisierte
Unternehmen (Foreign-Invested Enterprises, FIE)

Einkommensteuerermal3igung fir exportorientierte FIE
Einkommensteuervergunstigungen fur FIE aufgrund des Standorts

Steuerermél3igung fur FIE, die in der VR China hergestellte Anlagen
erwerben

Steuerverrechnung fir Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten in FIE

Steuererstattungen  bel  Reinvedtition von  FIE-Gewinnen in
exportorientierte Unternehmen

Steuervergunstigungsprogramme  fir ~ Unternehmen  im  Bereich
Hochtechnol ogie oder neue Technologien

Steuerermal3igung fur Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder
neue Technologien, die an bestimmten Projekten beteiligt sind

Einkommensteuervergunstigungsregelungen fir Unternehmen in der
norddstlichen Region

Steuerprogramme der Provinz Guandong

Programme fur indirekte Steuern und Einfuhrzdlle

Umsatzsteuerbefreiungen und Nachlasse bei den Einfuhrzollen fur die
Verwendung eingefiihrter Anlagen

Umsatzsteuernachlasse beim Erwerb von in der VR China hergestellten
Anlagen durch FIE

Umsatzsteuer- und Zollbefreiungen beim Erwerb von Anlagevermdgen
im Rahmen des Programms zum Ausbau des Auf3enhandels

Saatliche Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen zu einem geringeren
als dem angemessenen Entgelt

Staatliche Bereitstellung von Polysilicium zu einem geringeren als dem
angemessenen Entgelt

Staatliche Bereitstellung von Aluminiumstrangpresserzeugnissen zu
einem geringeren als dem angemessenen Entgelt
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—  Staatliche Bereitstellung von Glas zu einem geringeren als dem
angemessenen Entgelt

—  Staatliche Bereitstellung von Strom

—  Staatliche Bereitstellung von Grund und Boden sowie Einraumung von
Bodennutzungsrechten zu einem geringeren als dem angemessenen
Entgelt

Policy Loans zu Sonderbedingungen, sonstige Finanzierungen, Sicherheitsleistungen
und Versicherungen

Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit und Zugrundelegung der verflgbaren
Informationen

- Finanzmarkt und Finanzinstitute in China

Die Kommission wollte beziiglich der Darlehensvergabe der Banken sowohl an die
Industrie insgesamt as auch an den von diesem Verfahren betroffenen
Wirtschaftszweig und hinsichtlich der Besitzstruktur der Banken von der chinesischen
Regierung wissen, welcher Anteil dieser Darlehen auf Banken entfdllt, bei denen die
Regierung der grofdte oder der einzige Anteilseigner ist, bel denen die chinesische
Regierung beteiligt ist, ohne der grofde Anteilseigner zu sein, bei denen die
chinesische Regierung kein Anteilseigner ist, und welcher Anteill auf Banken in
auslandischem Besitz entfdlt. Die Regierung antwortete, sie fuhre keine
Aufzeichnungen Uber die Betrdge und Prozentanteile der von den Banken in
Staatsbesitz vergebenen Darlehen und auch keine Aufzeichnungen Uber Darlehen an
die Fotovoltaikindustrie. Die chinesische Regierung schlug keine aternative Quelle
flr diese Informationen vor.

Die Kommission fligte dem urspriinglichen Fragebogen im Antisubventionsverfahren
einen besonderen an die Banken/Finanzinstitute gerichteten Fragebogen (Anlage A)
bei und ersuchte die chinesische Regierung, diesen an die Banken/Finanzinstitute
weiterzuleiten, die dem betroffenen Wirtschaftszwelg Darlehen gewdhrten. Mit der
Anlage A sollten die im Antrag vorgebrachten Behauptungen geprift werden,
chinesische Banken in Staatsbesitz seien offentliche Einrichtungen. Unter anderem
erkundigte sich die Kommission nach der Struktur der staatlichen Kontrolle in diesen
chinesischen Banken und nach der Verfolgung staatlicher Mal3nahmen oder Interessen
im Hinblick auf die Fotovoltaikindustrie (d. h. Verwaltungsrat, Gremium der
Anteilseigner, Protokolle  der Sitzungen von Anteilseignern und
Verwatungsratssitzungen, Nationalitdt der  Anteilseigner/Vorstandsmitglieder,
Kreditvergabepolitik und Risikobewertung bezlglich der den mitarbeitenden
ausfuhrenden Herstellern gewahrten Darlehen). In ihrer Antwort auf den Fragebogen
Ubermittelte die chinesische Regierung nur fir funf Banken (China Devel opment Bank
(CDB), EXIM Bank, Bank of Shanghai, Bank of China® und Huaxia Bank) eine
Beantwortung der AnlageA. Im Schreiben zur Anforderung noch fehlender
Informationen wiederholte die Kommission ihr urspriingliches Auskunftsersuchen.
Zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung legte die
Kommission ein Verzeichnis von Banken/Finanzinstituten vor, die Darlehen an in die
Stichprobe einbezogene Unternehmen vergaben, und forderte die chinesische
Regierung erneut auf, die Anlage A an diese Einrichtungen weiterzuleiten. Mit der
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Wurde nicht von der Bank of China, sondern von der chinesischen Regierung im Namen der Ersteren
ausgefillt.
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Antwort auf das Anforderungsschreiben wurden keine weiteren Antworten auf die
Anlage A Ubermittelt.

Dartiber hinaus ersuchte die Kommission um Informationen Uber die staatliche
Betelligung an den Banken und Finanzinstituten. In ihrer Beantwortung des
Fragebogens erkléarte die chinesische Regierung, sie fuhre keine Aufzeichnungen tber
die Besitzanteile, und gab keinerlei Anregung, wie diese Informationen zu erhalten
wéren. Als die Kommission in ihrem Anforderungsschreiben darauf hinwies, dass
diese Angaben in den Satzungen der Banken zwingend vorgeschrieben und fur die
chinesische Regierung als Anteilseigner zuganglich sind, reichte die Regierung
Informationen Uber die Betelligungsstruktur von 16 Banken ein. Abgesehen von den
Daten zu funf Banken, bel denen die chinesische Regierung die jeweiligen
Jahresberichte als Quelle angab, lieferte die Regierung keinerlei Beleg fur diese
Informationen und legte auch nicht offen, aus welcher Datenquelle die Angaben
stammten. Hinsichtlich der anderen Banken, die dem betroffenen Wirtschaftszweig
Darlehen gewéhrten, legte die chinesische Regierung keinerlel Informationen tber den
Umfang ihrer Beteiligung vor. Daher konnte die Kommission die Genauigkeit und
Korrektheit der gemeldeten Daten zur Beteiligung des Staats an Banken und anderen
Finanzinstituten nicht prifen.

Die chinesische Regierung brachte vor, das auf die in die Stichprobe einbezogenen
ausfuhrenden Hersteller angewandte Rating BB (als Referenzwert fur die Darlehen)
sel ausgesprochen ungunstig (, extremely unfavourable®) und die Kommission habe
nicht erklart, warum sie in Anbetracht des tatséchlichen Sachverhalts die vorerwahnte
Schlussfolgerung als die zutreffende oder sinnvollste betrachtete. Des Weiteren
auRerte die chinesische Regierung, diese Methodik komme einem unzuldssigen
nachteiligen Ruckschluss (, an impermissible adverse inference®) gleich. Obwohl
diese Behauptung im Zusammenhang mit einem friiheren Fall (d. h. dem Verfahren zu
gestrichenem Feinpapier) und vor der Offenlegung von Informationen tber das auf die
ausfuhrenden Hersteller aus der Stichprobe in diesem Verfahren angewandte Rating
aufgestellt wurde, ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission weder in diesem noch
in irgendeinem anderen Fall, auf den sich die chinesische Regierung in ihrem
Vorbringen bezog, verflgbare nachteilige Informationen (,,adverse facts available*)
zugrunde legte. Die Kommission hatte lediglich angemessene Schlussfolgerungen aus
den aktenkundigen Fakten gezogen, aus denen hervorging, dass es an einer
ordnungsgemalien Bewertung von Kreditrisken mangelte, siehe Erwagungsgriinde
175 bis 178. Es sal darauf hingewiesen, dass die chinesische Fotovoltaikindustrie im
UZ schwere Verluste verzeichnete; es lag auf der Hand, dass die Finanzlage des
Wirtschaftszweigs auflerst schwierig war. Verschiedene Bewertungen des
Kreditrisikos, die von Unternehmen aus der Stichprobe eingereicht worden waren,
zeigten, dass ein BB-Rating fur den gesamten UZ nicht unangemessen war. Aus
einigen Kreditrisikobewertungen ging sogar klar hervor, dass mehrere Gruppen mehr
oder weniger zahlungsunféhig waren.

- Kontrollbesuche bei Banken

In ihrem Schreiben zur Ankindigung des Kontrollbesuchs sah die Kommission die
Prufung von Banken vor, die die Anlage A des Fragebogens beantwortet hatten und
einen grol3en Teil der Darlehen an die in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden
Hersteller gewdhrte, d. h. die China Development Bank, die Export-Import Bank of
China, die Bank of Shangha und die Huaxia Bank; das Schreiben enthielt auch ein
ausfuhrliches Verzeichnis der Themen, die beim Kontrollbesuch behandelt werden
sollten. In dem urspringlichen, an die chinesische Regierung gerichteten Fragebogen
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hatte die Kommission bereits klargestellt, dass die in den Fragebogenantworten
Ubermittelten Informationen bel einem Kontrollbesuch vor Ort geprift werden
konnten. In dem Ankindigungsschreiben hatte die Kommission auch erklért, das die
chinesische Regierung gebeten wurde, alle Belege, einschliefdlich Originalunterlagen
und Antrége, zur Verfliigung zu stellen, die zur Vorbereitung einer aussagekréftigen
Antwort herangezogen worden waren (,, requested to make all supporting documents
available that were used to prepare your substantive response, including original
source documents and applications*). Zwei weitere Einrichtungen, die den in die
Stichprobe  einbezogenen  ausfihrenden  Herstellern  Finanzierungen  zu
Sonderbedingungen in bedeutendem Mal3 gewahrten, legten entweder keine der
angeforderten Informationen vor (Agricultural Bank of China), oder die
entsprechenden Informationen wurden ohne Prifméglichkeit in ihrem Namen
Ubermittelt (Bank of China).

- Bank of Shanghai

In ihrem Ankundigungsschreiben vom 25. Marz 2013 teilte die Kommission der
chinesischen Regierung mit, sie beabsichtige eine Kontrolle der Bank of Shanghai
(,B0oS"), und um den Kontrollbesuch fur die Regierung zu erleichtern, bot sie an, den
Kontrollbesuch erforderlichenfalls bis zum 22. April 2013 zu verlangern.®* In ihrer
urspringlichen, auf den 5. April datierten Antwort auf das Ankundigungsschreiben
bestétigte die chinesische Regierung nicht, dass die Prifung der BoS stattfinden
werde, erkundigte sich aber, ob die Kommission bereit sai, die Bank of Shanghai an
einem anderen Ort zu prifen als dem, an dem der Ubrige Kontrollbesuch stattfinden
sollte (d. h. Shanghai statt Peking). Um den Kontrollbesuch zu erleichtern, stimmte die
Kommission dem ausnahmsweise zu; sie ersuchte die chinesische Regierung jedoch
dringend, die Prifung in Shanghai bis spatestens 9. April (d. h. drei Arbeitstage vor
dem Beginn des Kontrollbesuchs in Peking) zu bestétigen, damit das Team die durch
diese Anderung in der Planung des Kontrollbesuchs erforderlichen Vorkehrungen
treffen konnte. Erst am 11. April (einen Arbeitstag vor dem Beginn des
Kontrollbesuchs) bestétigte die chinesische Regierung, dass die BoS fir einen
Kontrollbesuch am 23. oder 24. April 2013 zur Verfiigung stand. Am selben Tag teilte
die Kommission der chinesischen Regierung mit, dass es wegen des spaten Eingangs
der Bestdtigung nicht moglich war, die Planung zu andern. Auf3erdem lagen die von
der chinesischen Regierung vorgeschlagenen Termine (23. oder 24. April) aul3erhalb
des zwischen der Regierung und der Kommission vereinbarten Zeitraums fur die
Durchfihrung des Kontrollbesuchs und sogar noch jenseits der von der Kommission
angebotenen Verlangerung. Infolgedessen konnte die Kommission die von der BoS
Ubermittelte Antwort auf die Anlage A und die Informationen Uber die Darlehen, die
diese Bank den in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Herstellern gewahrt
hatte, nicht prifen. Daher unterrichtete die Kommission die chinesische Regierung in
ihrem Schreiben vom 23. Mai 2013, sie erwdge bezlglich der von der BoS
eingereichten ungepriften Informationen die Anwendung des Artikels28 der
Verordnung (EG) Nr. 597/2009.

In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 brachte die chinesische Regierung vor, die
Prifung der BoS finde wegen der Inflexibilitdét der Kommission nicht statt, die
Kommission habe keine alternativen Priftermine vorgeschlagen und es schlicht
abgelehnt, die Prifung der Bank of Shanghai zu erwégen (,, declined to consider the
verification of Bank of Shanghai“). Diese Behauptungen treffen einfach nicht zu. Die
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Urspriinglich war der Kontrollbesuch vom 15. bis zum 19. April 2013 angesetzt.
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Kommission hielt in ihrem Schreiben zur Ankiindigung des Kontrollbesuchs eindeutig
fest, dass der urspriingliche Vorschlag darin bestand, die Banken am 17. und 18. April
2013 sowie zusdtzlich mdglicherweise am 22. April zu prifen, wobei es der
chinesischen Regierung Uberlassen blieb, angemessene Zeiten fir die Besuche bel den
Banken wahrend des gesamten Zeitraums des Kontrollbesuchs (d. h. einer Woche
zuzlglich eines weiteren Tages) vorzuschlagen. Die chinesische Regierung schlug
jedoch zur Prifung der BoS Termine auf3erhalb dieses Zeitfensters vor, und dies erst
einen Arbeitstag vor dem Beginn des Kontrollbesuchs. Nach Ansicht der Kommission
hatte diese mehr as genug Flexibilitét bewiesen; insgesamt waren — entgegen der
Behauptung der Regierung — sechs alternative Tage zur Prifung der BoS angeboten
worden.

— Hua Xia Bank

In ihrem Schreiben vom 23. Mai 2013 unterrichtete die Kommission die chinesische
Regierung darlber, dass bestimmte Teile der Antwort der Huaxia Bank (,, Huaxia") auf
die Anlage A nicht gepruft werden konnten, ndmlich die Beteiligungsstruktur, die
Bewertung der Bonitéat der in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller
und die verschiedenen Wirtschaftszweigen, insbesondere dem betroffenen
Wirtschaftszweig, berechneten Risikopramien.

In ihrer Antwort vom 3. Juni 2013 behauptete die chinesische Regierung, Huaxia habe
die Beteiligungsstruktur erlautert und der Kommission weitere Einzelheiten und
Erklérungen Uber die Antellseigner Ubermittelt; die Bewertung der Bonitat von
Kunden sei durch Rechtsvorschriften zum Bankgeheimnis sowie vertragliche
Vereinbarungen zwischen den Banken und deren Kunden geschiitzt.

Bezlglich der Beteiligungsstruktur wird darauf hingewiesen, dass Huaxia in ihrer
Antwort auf die Anlage A behauptete, sie sai vollig ohne staatliche Anteile (,, without
any government shares') gegrindet worden; die Bank legte keinerlei Informationen
Uber staatliche Beteiligung vor, obwohl die Kommission in der Anlage A ausdrticklich
danach fragte. Die Kommission wies darauf hin, dass dies im Widerspruch zu den
anderen von der chinesischen Regierung bereitgestellten Informationen steht, und
Huaxia raumte ein, einige der Gesellschafter seien in Staatsbesitz; die Bank
Ubermittelte ein Dokument mit Informationen Gber einige von ihnen auf Chinesisch.
Aus den von Huaxia eingereichten Informationen ist immer noch nicht eindeutig
ersichtlich, welchen verhdtnisméfdigen Anteil der Staat an der Bank hat.

Was die Bonitdtsbewertung betrifft, so weist die Kommission darauf hin, dass die
Bank ein entsprechendes Dokument fur eines der Unternehmen (nach
Unkenntlichmachung der Identitét des Unternehmens durch einige Modifikationen im
Dokument) vorlegen konnte, wahrend die Bank sich hinsichtlich der anderen
angeforderten Unterlagen darauf berief, diese seien durch
Vertraulichkeitsbestimmungen und vertragliche Vereinbarungen zwischen den Banken
und deren Kunden geschitzt. Diese unterschiedliche Handhabung ist schwer zu
verstehen.

- Export Import Bank of China

In ihrem Schreitben vom 23. Mai 2013 unterrichtete die Kommission die chinesische
Regierung darlber, dass die Antworten der Export-Import Bank of China (, EXIM*)
auf die Anlage A und die Anforderungsschreiben unvollsténdig waren und dass EXIM
bestimmte Unterlagen, die eigens angefordert worden waren, d. h. die Satzung und die
vom Staatsrat herausgegebene Bekanntmachung Uber die Grindung der Export-Import
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Bank of China oder die Mal3nahmen zur Verwaltung des Ausfuhrkredits der Export-
Import Bank of China fur Hochtechnologieerzeugnisse (,, Notice of Establishing
Export-Import bank of China Issued by the Sate Council or Measures for the
management of Export Sellers's Credit for Hi-Tech products of the Export —mport
Bank of China®) nicht eingereicht hatte. Hinsichtlich der Satzung brachte die
chinesische Regierung in ihrem Schrelben vom 3. Juni 2013 vor, EXIM kdnne
aufgrund interner Vorschriften keine Satzung vorlegen (bel der es sich um ein
Dokument der internen Verwatung handele); die Regierung verwies aber auf die
Online-Version, die man angeblich auf dem wahrend des Kontrollbesuchs von der
EXIM zur Verfigung gestellten Laptop habe einsehen konnen. Der Kommission
erscheint diese sinnlose Erklérung verwirrend. Wenn das Dokument wéhrend des
Kontrollbesuchs online abrufbar war, sieht die Kommission keinen Grund, warum es
nicht Ubermittelt werden konnte, wie bereits wiederholt im Fragebogen, im
Anforderungsschreiben und erneut wahrend des Kontrollbesuchs vor Ort verlangt
worden war. Dabel trifft die Behauptung, EXIM habe dieses Dokument auf dem
Laptop wahrend des Kontrollbesuchs zur Verfligung gestellt, nicht zu. EXIM erklarte,
die Kommission solle das Dokument online prifen; der Kommissionsbeamte wies
jedoch darauf hin, dass das Internet am Standort des Kontrollbesuchs nicht zuganglich
ist. AuBerdem stellte EXIM nicht einmal einen Link zur Online-Version der Satzung
zur Verflgung.

Woas die beiden anderen Dokumente angeht, so machte EXIM geltend, sie kénnten
wegen ihres vertraulichen Charakters und aufgrund interner Vorschriften nicht
vorgelegt werden. EXIM selbst hatte in ihrer Antwort auf das Anforderungsschreiben
erklart, sie sei nach der vom Staatsrat herausgegebenen Bekanntmachung Uber die
Grundung der Export-Import Bank of China und der Satzung der Export-Import Bank
of China gegrindet worden und gemal3 diesen Dokumenten tétig (, EXIM bank was
formed and operates in accordance with The Notice of Establishing Export-lmport
Bank of China Issued by the State Council and The Articles of Association of Export-
Import Bank of China®). Deshalb wurde dies als ein wesentliches Dokument zur
Uberpriifung der Behauptung im Antrag erachtet, dass EXIM eine offentliche
Einrichtung sei; der Kommission jedoch wurde der Zugang zu diesem Dokument
verwehrt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass eine weitere
Policy Bank, die CDB, ein dhnliches Dokument zu ihrer Grindung vorlegte und
darlber hinaus mehrere weitere Bekanntmachungen des Staatsrats im Zuge dieser
Untersuchung eingereicht wurden. Aul3erdem legte EXIM fir ihre Vorbringen zur
Vertraulichkeit keinerlei Beweise vor. Wie unter Erwadgungsgrund 117 erlautert,
konnen sich Regierungen nicht einfach auf interne Vorschriften berufen, um sich
Verpflichtungen im Rahmen des Ubereinkommens (ber Subventionen und
Ausgleichsmalinahmen und der Grundverordnung zu entziehen. Das Gleiche gilt fur
die Mal3nahmen zur Verwaltung des Ausfuhrkredits der Export-Import Bank of China
flr Hochtechnologieerzeugnisse (Measures for the management of Export Sellers's
Credit for Hi-Tech products of the Export—Import Bank of China); auch hier machte
EXIM Vertraulichkeit geltend, ohne Belege vorzuweisen, und weigerte sich sogar, den
Zweck dieses Dokuments zu erdrtern.

EXIM Ubermittelte dariber hinaus auch keine Informationen Uber die
Zusammensetzung des Verwatungsrats und des Aufsichtsrats, die mehrfach
angefordert worden waren; erklart wurde dies damit, dass sich die Zusammensetzung
der Geschéftdeitung gerade éndere (,, the composition of the Board of Directors is
changing”) und dass die Fragen der Kommission betreffend die Zugehorigkeit der
Mitglieder des Verwaltungsrats zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im
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Rahmen einer Antisubventionsuntersuchung Ubergriffig und unangemessen seien
(,are invasive and inappropriate questions in the context of an anti-subsidy
investigation* ). Die Tatsache, dass sich die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
andert, ist nicht relevant fir die Zwecke dieser Untersuchung. Entscheidend ist, wie
der Staat in den Leitungsgremien der EXIM vertreten ist; die chinesische Regierung
und EXIM weigerten sich jedoch, diese Informationen vorzulegen. Die Kommission
vertritt ferner die Auffassung, dass die KPCh-Mitgliedschaft des Fuhrungspersonals
der EXIM (und aller Banken in dieser Angelegenheit) von wesentlicher Bedeutung fir
die Ermittlung des Umfangs des staatlichen Einflusses auf die Geschéftsfiihrung der
Banken ist. In der Verfassung der KPCh heildt es. , The Party must uphold and
improve the basic economic system, with public ownership playing a dominant role
and different economic sectors developing side by side...“** (die Partei muss das
grundlegende Wirtschaftssystem, bei dem Staatsbesitz eine vorherrschende Rolle
spielt und sich verschiedene Wirtschaftssektoren nebeneinander entwickeln,
aufrechterhalten und verbessern); deshalb wird die Prifung des Einflusses der KPCh
auf EXIM als notwendig fir die Zwecke dieser Untersuchung erachtet, insbesondere
zur Bewertung des Ausmalies staatlicher Kontrolle in Banken.

In Bezug auf die Statistiken Uber die Ausfuhr verschiedener Kategorien von
Erzeugnissen, Uber die bereits im Fragebogen Informationen angefordert worden
waren und zu deren Meldung an die CBRC EXIM rechtlich verpflichtet ist, machte die
chinesische Regierung in ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 geltend, sie bendtige
mehr Zeit fUr die Erstellung dieser Informationen. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass die Kommission diese Angaben bereits im urspriinglichen
Fragebogen angefordert hatte und der chinesischen Regierung deshalb mehr als
dreieinhalb Monate zur Erstellung dieser Informationen zur Verfligung standen —
dennoch legte die Regierung sie nicht vor. EXIM brachte vor, diese Art von
Informationen fanden sich in den Jahresberichten; dies ist jedoch unzutreffend. Die
Angaben in den von der chinesischen Regierung genannten Jahresberichten umfassen
andere Zeitrdume als die von der Kommission im Fragebogen und wéhrend des
Kontrollbesuchs angeforderten Informationen.

Die chinesische Regierung brachte zu Recht vor, ihre Antwort auf den Fragebogen
enthalte unter anderem die Betrage der Exportkredite fur die Ausfuhr mechanischer
und elektrischer Produkte sowie neuer Hochtechnologieerzeugnisse. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Kommission die Ubermittlung dieser Angaben nie bestritten hat.
Die Kommission erhob Einwdnde gegen die Tatsache, dass EXIM, as die
Kommission versuchte, diese Zahlen wahrend des Kontrollbesuchs zu Uberpriifen,
keinerlei Belege vorweisen oder auch nur darlegen konnte, woher diese Zahlen
stammen. Auch wurde es der Kommission nicht gestattet, die von der chinesischen
Regierung bei der Beantwortung des Fragebogens Gbermittelten Daten Uber den Antell
der an die Fotovoltaikindustrie vergebenen Ausfuhrkredite zu prifen.
Interessanterwei se betrachtete EXIM keine dieser Angaben als vertraulich, aber alsdie
Kommission zu Prifungszwecken um die Quelldaten ersuchte, weigerte sich EXIM
unter Berufung auf das Argument der Vertraulichkeit, diese zuganglich zu machen.
EXIM stitzte sich auf die gleiche Argumentation in Bezug auf die Betrage der
Exportkredite, die in die Stichprobe einbezogenen Herstellern und mitarbeitenden
Herstellern gewéhrt wurden. Die Bank meldete in der Antwort auf das
Anforderungsschreiben entsprechende Zahlen, liel3 die Kommission diese aber mit
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Hinweis auf die Vertraulichkeit nicht prifen. Letztlich konnte die Uberwiegende
Mehrheit der von EXIM Ubermittelten Statistiken nicht gepruft werden.

Darliber hinaus weigerte sich EXIM, die Bonitéatseinstufungen der in die Stichprobe
einbezogenen ausfuhrenden Hersteller und die zugrunde liegenden Analysen zu
erlautern und mit entsprechenden Nachweisen zu belegen.

- China Development Bank (,, CDB*)

In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 &ul3erte die chinesische Regierung Besorgnis
darlber, dass die Kommission personliche Fragen Uber die Zugehdrigkeit von
Verwaltungsratsmitgliedern und fuhrenden Mitarbeitern zu politischen Parteien stelle
(, personal questions concerning the political party affiliations of members of the
Boards and senior management” ). Dies ist nicht richtig. Die Fragen hinsichtlich der
Verbindungen von Verwaltungsratsmitgliedern und fihrenden Mitarbeitern zur KPCh
waren rein technischer Natur und wurden, wie unter Erwagungsgrund 151 erl&utert, als
ein Beitrag zur Ermittlung der Rolle der KPCh in der chinesischen Wirtschaft gestellt.

Wahrend des Kontrollbesuchs versuchte die Kommission die Bonitétsbewertung der
ausfihrenden Hersteller in der Stichprobe zu prifen. CDB Ubermittelte einige
allgemeine Informationen, weigerte sich aber, Angaben in Verbindung mit der
Bonitatsbewertung der ausfuhrenden Hersteller in der Stichprobe oder auch nur den
Bericht Gber die Risikobewertung der Fotovoltaikindustrie offenzulegen.

In ihrer Antwort auf das Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen
Ubermittelte CDB eine Zahl zur Riskoprdmie, die fir den Dbetroffenen
Wirtschaftszweig berechnet wird. Wahrend des Kontrollbesuchs korrigierte CDB ihre
diesbeziigliche Antwort, legte aber keine Nachweise fur diese Zahl vor und erklarte
auch nicht, worauf diese beruhe, obwohl die Kommission wéhrend des Besuchs
wiederholt danach fragte.

Chinesische staatseigene Banken sind 6ffentliche K érperschaften

Der Antragsteller macht geltend, staatseigene Geschéftsbanken seien oOffentliche
K orperschaften im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b der Grundverordnung.

Das Berufungsgremium der Welthandelsorganisation definierte in seinem Bericht
,Verenigte Staaten — Endgultige Antidumping- und Ausgleichszélle auf bestimmte
Waren mit Ursprung in China“® (Bericht des Berufungsgremiums) eine dffentliche
Korperschaft as eine Einrichtung, die staatliche Autoritdt besitzt, ausiibt oder mit
dieser ausgestattet ist. Nach dem Bericht des Berufungsgremiums kénnen Beweise
dafir, dass der Staat eine bedeutende Kontrolle tber ein Unternehmen und seine
Geschéftsfihrung ausiibt, untermauern, dass die betreffende Einrichtung staatliche
Autoritét besitzt und diese bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben ausibt. Wenn
sich aus dem Bewesmaterial viele formliche Indizien der staatlichen Kontrolle
ergeben und auch Anzeichen dafiir vorliegen, dass die Kontrolle in bedeutender Weise
ausgelibt wurde, dann konnen diese Nachweise den Rickschluss gestatten, dass die
betreffende  Einrichtung  staatliche  Autoritdt  ausibt®* Im Bericht des
Berufungsgremiums heildt es ferner, dass Offentliche Stellen sich durch die
, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben“* auszeichnen, die , gewthnlich als Teil der
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staatlichen Praxis in der Rechtsordnung des betreffenden Mitglieds betrachtet*>®
werden.

Der Schwerpunkt der nachstehenden Untersuchung liegt auf der Frage, ob die
betreffenden staatseigenen Geschaftsbanken Aufgaben wahrnehmen, die gewohnlich
als Tell der staatlichen Praxis in China betrachtet werden; sollte dies der Fall sein,
stellt sich die Frage, ob sie dabei staatliche Autoritdt ausiiben. Die Untersuchung
ergab, dass der chinesische Finanzmarkt durch staatliche Eingriffe gekennzeichnet i<t,
da sich die meisten gréferen Banken in Staatsbesitz befinden. Die chinesischen
BehOrden legten nur in sehr beschrdnktem Umfang Informationen Uber
Beteiligungen/Eigentum an Banken in der VR China vor. Wie jedoch weiter unten
ausgefuhrt wird, stellte die Kommission die verfigbaren Informationen zusammen,
um zu einer reprasentativen Feststellung zu gelangen. Bei der Durchfihrung ihrer
Analyse, ob die Banken Korperschaften sind, die staatliche Autoritét besitzen, ausiiben
oder mit dieser ausgestattet sind (6ffentliche Korperschaften), erbat die Kommission
ebenfalls Auskunft nicht nur in Bezug auf die staatliche Beteiligung an den Banken,
sondern auch auf andere Merkmale wie die Prasenz des Staates im Verwaltungsrat, die
staatliche Kontrolle Uber die Tétigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder, die
Verfolgung staatlicher Mal3nahmen oder Interessen und auf die Frage, ob Einheiten
wurden per Gesetz geschaffen wurden.

Aus den vorliegenden Informationen wird geschlossen, dass die staatseigenen Banken
in der VR China den héchsten Marktanteil besitzen und den chinesischen Finanzmarkt
dominieren. Nach Angaben der Deutsche Bank Research (2006) Uber den
Bankensektor der VR China® diirfte der Anteil der staatseigenen Banken mehr als
zwei Drittel betragen. Zum selben Thema wurde im Zuge der Uberpriifung der
Handelspolitik Chinas durch die WTO festgehalten, dass der hohe Anteill von
Staatseigentum ein weiteres auffaliges Merkmal des Finanzsektors in China sei (,, The
high degree of state ownership is another notable feature of the financial sector in
China“ *®) und sich die Struktur des Marktes fiir den Bankensektor Chinas, der von
staatseigenen Banken beherrscht werde, kaum gedndert habe (,, there has been little
change in the market structure of China's banking sector, which is dominated by state-
owned banks**). Es sei darauf hingewiesen, dass die fiinf gréRten staatseigenen
Geschéftsbanken (Agricultura Bank, Bank of China, Construction Bank of China,
Bank of Communications und Industrial and Commercial Bank) offenbar mehr as die
Héalfte des chinesischen Bankensektors reprasentieren.® In ihrer Antwort auf das
Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen bestétigte die chinesische
Regierung auch die staatliche Beteiligung an den funf gréfiten Banken in Staatsbesitz.

Die Kommission erkundigte sich ferner nach der Struktur der staatlichen Kontrolle in
diesen chinesischen Banken und nach der Verfolgung staatlicher Mal3nahmen oder
Interessen im Hinblick auf die Fotovoltaikindustrie (d. h. Verwaltungsrat, Gremium
der Anteilseigner, Protokolle der Sitzungen von Anteilseignern und
Verwaltungsratssitzungen, Nationalitdt der Anteilseigner/Verwaltungsratsmitglieder,
Kreditvergabepolitik und Risikobewertung bezlglich der den mitarbeitenden
ausfihrenden Herstellern gewédhrten Darlehen). Allerdings Ubermittelte die
chinesische Regierung, wie in Erwagungsgrund 139 dargelegt, nur sehr begrenzte
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Randnummer 297 des Berichts des Berufungsgremiums.
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WT/TPR/S/230, S. 79, April 2010.
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Angaben hierzu und lie3 die Prifung eines grofen Teils der vorgelegten
Informationen nicht zu. Daher musste die Kommission Feststellungen auf der
Grundlage der verflgbaren Informationen treffen. Sie gelangte auf der Grundlage der
verfligbaren Daten zu dem Schluss, dass die genannten Banken staatlich kontrolliert
werden; dies geschieht im Rahmen der Beteiligung, durch administrative Kontrolle
des Geschéftsgebarens einschliefdlich der Festlegung von Beschrénkungen fir die
Zinssdtze auf Einlagen und Kredite (siehe Erwégungsgrinde 164 bis 167) und in
einigen Félen sogar durch die satzungsmaRigen Unterlagen®. Die relevanten Daten,
anhand deren die vorgenannten Feststellungen abgeleitet werden, stammen aus den
von der chinesischen Regierung vorgelegten Informationen, den Jahresberichten
chinesischer Banken, die von der chinesischen Regierung vorgelegt wurden oder
offentlich zuganglich sind, Informationen der Deutsche Bank Research (2006) Uber
den Bankensektor Chinas*, der Uberprifung der Handelspolitik Chinas durch die
WTO (2012)*, dem Weltbank-Bericht , China 2030“* oder dem OECD Economic
Survey (ber China™, den von den mitarbeitenden ausfilhrenden Herstellern
Ubermittelten Informationen und vorliegenden Informationen aus dem Antrag. Laut
Schétzungen aus unabhéngigen Quellen machen auslandische Banken einen geringen
Teil des chinesischen Bankensektors aus und spielen deshalb bei der industriepolitisch
motivierten Vergabe von Darlehen eine unbedeutende Rolle; einschlégige
Informationen deuten darauf hin, dass auf diese Kategorie nur 2 % des chinesischen
Markts entfallen* Einschlagige offentlich zugangliche Informationen bestétigen
ebenfalls, dass sich chinesische Banken, insbesondere die grofRen Geschaftsbanken,
nach wie vor auf Gesellschafter in Staatsbesitz und die Regierung stiitzen, wenn
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Artikel 15 der Satzung der CDB besagt, dass der Zweck der CDB-Geschéfte u. a. darin besteht, mittel-
und langfristigen Entwicklungsstrategien der nationalen Wirtschaft zu dienen (,, to serve for middle- and
long-term devel opment strategy of the national economy” ). Des Weiteren heil3t es im Jahresbericht der
CDB fir das Geschéftgahr 2011, die Bank und ihre Tochtergesellschaften (zusammen die ,, Gruppe®)
setzten sich fir die Starkung der Wettbewerbsfahigkeit Chinas und die Verbesserung des
L ebensstandards der Menschen dort ein, indem sie mit ihrer mittel- und langfristigen Kreditvergabe,
ihren Investitionen, ihrem Wertpapiergeschéft und ihren Leasingaktivitdten die bedeutenden mittel- und
langfristigen Strategien des Staates unterstiitzten (, The Bank and its subsidiaries (together, the
"Group") are dedicated to the mission of strengthening the competitiveness of China and improving the
living standards of its people in support of the Sate's key medium to long-term strategies and policies,
through their medium- to long-term lending, investment, securities and leasing activities*), und die
Gruppe folge dem staatlichen Aufruf , Go Global“ zur Forderung der Internationalisierung der
einheimischen Unternehmen auf3erdem mit einer breiten Palette von Aktivitdten mit dem Schwerpunkt
internationale Zusammenarbeit (,, In response to the call of the Sate to encourage domestic enterprises
to "Go Global", the Group also engages in a wide range of activities focused on international
cooperation®).

Deutsche Bank Research, China’ s Banking Sector: Ripe for the next stage, 7. Dezember 2006.

China Trade Policy Review, WT/TPR/S/264, S. 122, Abschnitt 98.

China 2030. Buildng a modern, harmonious, and creative society, Weltbhank und
Entwicklungsforschungszentrum des Staatsrats der VR China, S. 28-29, 125.

OECD Economic Surveys. China 2010; auf S.55 heifdt es. ,Hauptzweck der Untergrenzen fir
Kreditzinsen und Obergrenzen fiir Einlagenzinsen ist die Sicherung der Rentabilitét des Giberwiegend in
Staatshesitz befindlichen Bankensektors. Durch die schrittweise Ausweitung der Spanne zwischen den
Referenzzinsdtzen fur Kredite und Einlagen hat die PBOC in Wirklichkeit einige der Kosten der
Bankenumstrukturierung auf die chinesischen Kreditnehmer und Sparer verlagert, auch wenn sie diese
Spanne im Zeitraum 2008-2009 wieder verringerte. Die Referenzzinssdtze schwéchen jedoch die
Anreize fir Geschéftsbanken, Risiken angemessen zu bepreisen, und behindern den Wettbewerb im
Bankensektor“.

Informationen aus Deutsche Bank Research (2006) Uber den Bankensektor Chinas, S. 3 und 4.
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infolge einer Ausweitung der Kredite die Eigenkapitalausstattung nicht mehr ausreicht
und Kapital aufgefiillt werden muss.*’

Die Banken, die Kredite an die mitarbeitenden ausfihrenden Hersteller vergaben, sind
tberwiegend staatseigene Banken. Auf der Grundlage der verfiigbaren |nformationen®
wurde festgestellt, dass die staatseigenen Banken und andere Einrichtungen in
Staatsbesitz die grof3e Mehrheit der Darlehen an die mitarbeitenden ausfihrenden
Hersteller ausreichten. Dazu gehdrten die wichtigsten Geschéftsbanken und Policy-
Banken in der VR China wie China Development Bank, EXIM, Agricultural Bank of
China, Bank of China, China Construction Bank und Industrial and Commercial Bank
of China. Bezlglich der Ubrigen betreffenden staatseigenen Banken ersuchte die
Kommission ebenfalls um die gleichen zuvor erwéhnten Informationen tber staatliche
Kontrolle und Verfolgung staatlicher Mal3nahmen oder Interessen im Hinblick auf die
Fotovoltaikindustrie. Detaillierte Informationen hierzu wurden nicht vorgelegt. Daher
wird der Schluss gezogen, dass die Banken staatlich kontrolliert werden. Eine solche
bedeutende Kontrolle wird unter anderem durch die staatlichen Mal3nahmen zur
Forderung des betreffenden Wirtschaftszweigs belegt, die die Banken zu einem
bestimmten unterstiitzenden Verhalten veranlassen (siehe Erwagungsgrund 102). Aus
diesen Grunden sollten die staatseigenen Geschaftsbanken und die Policy-Banken in
der VR Chinaals offentliche Korperschaften betrachtet werden.

Ein weiteres Indiz fur die Intervention der chinesischen Regierung auf dem
chinesischen Finanzmarkt ist die Rolle der PBOC bei der Festlegung der konkreten
Grenzen, innerhab deren die Zinsen festgesetzt werden und schwanken kdnnen.
Tatsachlich hat die Untersuchung ergeben, dass die PBOC Uber spezifische Regeln fur
die Beeinflussung von Zinsschwankungen in China verfigt. Den verflgbaren
Informationen zufolge finden sich diese Regeln im Runderlass Nr. 251 (2004) der
PBOC Uber Fragen im Zusammenhang mit der Anpassung von Zinssdtzen fir
Einlagen und Kredite — Yinfa (Circular of PBOC on the Issues about the Adjusting
Interest Rates on Deposits and Loans — Yinfa) (im Folgenden "Runderlass Nr. 251").
Finanzinstitute missen Kreditzinsen innerhalb einer gewissen Spanne der Zinsvorgabe
der PBOC anbieten. Fur Kredite von Geschéftsbanken und Policy-Banken, die nach
kommerziellen Grundsédtzen gefuhrt werden, gibt es keine Obergrenze, sondern nur
eine Untergrenze. Fir stadtische und landliche Kreditgenossenschaften bestehen
sowohl Ober- als auch Untergrenzen. Be Darlehen zu Sonderbedingungen und
solchen, fur die der Staatsrat Uber spezifische Regelungen verfigt, konnen die
Zinssétze nicht steigen. Die Kommission bat die chinesische Regierung um Klarung
der Definition und des Wortlauts im Runderlass Nr. 251 sowie in Bezug auf die ihm
vorausgehende Vorschrift, den Runderlass Nr. 250 [2003] der PBOC zur Ausweitung
der variablen Spanne bei Zinssdtzen von Finanzinstituten — Yinfa (Circular of PBOC
concerning expansion of Financial Institution's Loan Interest Rate Float Range — Yinfa
[2003] Nr. 250). Wie im Erwéagungsgrund 135 dargelegt, lehnte es die chinesische
Regierung ab, diese Runderlasse zur Verfiigung zu stellen, wodurch die Kommission
an der Prifung ihres Inhalts und der Einholung von Erléuterungen gehindert wurde.
Da die chinesische Regierung keine sachdienlichen Informationen zur Verfligung
stellte, die nahelegen wirden, dass sich die Situation seit Maz 2013, als die
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Informationen aus: Monetary Policy Analysis Group of the People's Bank of China, China Monetary
Report 2. Quartal 2010, 5. August 2010, S. 10.

Von der chinesischen Regierung tbermittelte Informationen, aus der Satzung und Jahresberichten
bestimmter Banken entnommene Informationen sowie Informationen aus dem Internet (z. B.
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf).
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(165)

(166)
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Kommission ihre Antisubventionsuntersuchung betreffend organisch beschichtete
Stahlerzeugnisse™ abschloss, gedndert hat, wird festgestellt, dass die PBOC an der
Festlegung von Zinssédtzen durch staatseigene Geschéftsbanken beteiligt ist und diese
beeinflusst. Die chinesische Regierung legte keinerlei Beweis vor, dass sich die im
Rahmen der Untersuchungen betreffend gestrichenes Feinpapier und organisch
beschichtete Stahlerzeugnisse festgestellte Situation geéndert hat. Daher wird auf
Grundlage der verfugbaren Informationen und der Ubrigen genannten Beweise der
Schluss gezogen, dass die Situation betreffend die Methodik fir die Festlegung von
Zinssatzen wahrend des gesamten UZ unverandert war.

Grenzen fur die Darlehenszinssédtze zusammen mit den Obergrenzen fir die
Einlagenzinssétze fuhren zu einer Situation, in der die Banken (wegen der Regulierung
der Einlagenzinsen) Uber einen gesicherten Zugang zu billigem Kapital verfiigen und
in der Lage sind, Kredite fur die ausgewéhlten Industriezweige zu glnstigen
Zinssétzen zu vergeben.

Banken unterliegen auch rechtlichen Regeln, wonach sie unter anderem ihr
K reditgeschaft am Bedarf der Volkswirtschaft ausrichten®, geforderte Projekte™ mit
Krediten unterstitzen oder die Entwicklung von Wirtschaftszweigen der Bereiche
Hochtechnologie und neue Technologien vorrangig behandeln®® miissen. Banken sind
verpflichtet, sich nach diesen Vorschriften zu richten. Die in die Stichprobe
einbezogenen ausfuhrenden Hersteller gehdren zu den Kategorien der gefdrderten
Projekte sowie zur Kategorie der Bereiche Hochtechnologie und neue Technologien.

Verschiedene unabhéngige Informationsquellen deuten darauf hin, dass die
Beteiligung des Staates am chinesischen Finanzsektor erheblich ist und andauert.
Beispiele dafir sind: i) In einem IWF-Working Paper von 2006 wird darauf
hingewiesen, dass die Bankenliberalisierung in der VR China unvollstandig ist und
Kreditrisiken nicht angemessen widergespiegelt werden®; ii) im IWF-Bericht von
2009 wird die fehlende Liberalisierung der Zinssétze hervorgehoben™: iii) im IWF-
Landerbericht von 2010 wird festgestellt, dass in China die Kapitalkosten relativ
niedrig sind, die Kreditallokation sich manchmal nicht am Preis orientiert und die
hohen Ersparnisse der Unternehmen zum Teil mit den geringen Kosten fir den
Faktoreinsatz (darunter Kapital sowie Grund und Boden) zu tun haben®; iv) im
OECD-Wirtschaftsbericht 2010 tiber China™® und in einem Arbeitspapier der OECD
iber die Reformen im chinesischen Finanzsektor® heift es, dass die Finanzinstitute
nach wie vor Uberwiegend in Staatsbesitz sind, was zu der Frage fuhre, in welchem
Ausmall sich die Entscheidungen der Banken Uber die Kreditvergabe auf rein
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Erwégungsgrund 169 der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 215/2013 des Rates vom 11. Mé&rz 2013.
Gesetz der VR China tiber Geschéftsbanken (Law of the PRC on Commercial Banks), Artikel 34.
Staatsratsbeschluss Nr. 40 Uber die Bekanntmachung und Umsetzung der vorldufigen Bestimmungen
zur Forderung der Anpassung der Industriestruktur (,, Promulgating and Implementing the Temporary
Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment”).

Gesetz der Volksrepublik China Uber Uber den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the
PRC on Scientific and Technological Progress), Erlass Nr. 82 (Order No 82).

IMF Working Paper, ,,Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?”,
WP/06/71, Mérz 2006, (siehe S. 3-4, 13, 18-20).

IMF Working Paper, , Interest Rate Liberalization in China‘, WP/09/171, August 2009, (siehe S. 3-4,
21-23).

IMF Country Report, PRC: 2010. Article IV Consultation, Nr. 10/238, Juli 2010, (siehe S. 22, 24 und
28-29).

OECD 2010 Economic Survey of China, Februar 2010, (siehe Kapitel 3, S. 71, 73-81, 97).

OECD Chinds Financial Sector Reforms, Economic Department Working Paper No. 747, ECO/WKP
(2010) 3, 1. Februar 2010, (siehe S. 2, 8-15, 36).
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geschéftliche Erwadgungen stitzen, wenn gleichzeitig die traditionelle Rolle der
Banken in der einer staatlichen Agentur mit Verbindungen zur Regierung zu bestehen
scheint.

Auf der Grundlage der oben dargestellten Belege wird der Schluss gezogen, dass die
staatseigenen Geschaftsbanken und Policy-Banken im Namen der chinesischen
Regierung staatliche Aufgaben wahrnehmen, namlich die obligatorische Férderung
bestimmter Sektoren der Wirtschaft im Einklang mit der staatlichen Planung und
Dokumenten zu politischen Mal3nahmen. Die umfangreiche Beteiligung der Regierung
an den staatseigenen Banken und andere Informationen Uber Verbindungen zwischen
den staatseigenen Banken und der Regierung (einschliefdlich der Nichtmitarbeit der
chinesischen Regierung in diesem Zusammenhang) bestétigt, dass die Banken bei der
Wahrnehmung ihrer offentlichen Aufgaben staatlich kontrolliert werden. Die
chinesische Regierung Ubt durch die algegenwartige staatliche Beteiligung am
Finanzsektor und die Verpflichtung der staatseigenen Banken, den politischen
Vorgaben der Regierung zu folgen, eine bedeutende Kontrolle Uber staatseigene
Geschéftshanken und Policy-Banken aus. Staatseigene Geschéftsbanken und Policy-
Banken sind daher as offentliche Korperschaften zu betrachten, weil sie staatliche
Autoritat besitzen, austiben oder mit dieser ausgestattet sind.

Privatbanken in der VR China werden von der chinesischen Regierung betraut und
angewiesen

Die Kommission analysierte weiterhin, ob die privatwirtschaftlichen Geschéftsbanken
in der VR China von der chinesischen Regierung betraut oder dazu angewiesen
werden, den Fotovoltaikherstellern Darlehen zu Sonderbedingungen (subventionierte
Darlehen) im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv der
Grundverordnung zur Verfigung zu stellen.

- Politik der chinesischen Regierung

Aus dem Abschnitt Uber staatliche Interventionen in der Fotovoltaikindustrie
(Erwéagungsgrund 101) und aus den nachstehenden Feststellungen geht klar hervor,
dass die chinesische Regierung eine Politik der Gewdhrung von Darlehen zu
Sonderbedingungen fir die Fotovoltaikindustrie verfolgt, da Offentliche
K érperschaften (staatseigene Geschéftsbanken)®® an deren Gewahrung beteiligt sind
und eine dominierende Rolle auf dem Markt einnehmen, durch die es ihnen mdglich
ist, Darlehen unter dem Marktzinssatz zu gewahren.

—  Ausweitung der Politik auf Privatbanken

Das Gesetz Uber Geschéftsbanken (Commercial Banking Law) [2003] gilt in gleicher
Weise fUr staatseigene Geschéftsbanken und private Geschaftsbanken. Beispielsweise
werden in Artikel 38 dieses Gesetzes alle Geschéftsbanken (d. h. auch die
Privatbanken) angewiesen, den Zinssatz in Einklang mit den von der PBOC
festgelegten Ober- und Untergrenzen fir den Zinssatz zu bestimmen, und in Artikel 34
des Gesetzes Uber Geschéaftsbanken (Commercial Banking Law) [2003] werden die
Geschéftsbanken angewiesen, ihre Darlehensgeschéfte entsprechend dem Bedarf der
Volkswirtschaft und der sozialen Entwicklung nach Malgabe der staatlichen
Industriepolitik zu betreiben.

Mehrere staatliche Planungsdokumente, Strategiepapiere und Rechtsvorschriften
beziehen sich auf die Darlehen zu Sonderbedingungen fur die Fotovoltaikbranche. Im
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Siehe Feststellung zu 6ffentlichen Einrichtungen in Erwagungsgrund 53.
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Staatsratsbeschluss vom 10. Oktober 2010 zur Forderung der Entwicklung sieben
neuer strategischer Wirtschaftszweige beispielsweise wird eine intensivere
Unterstiitzung firr strategische Wirtschaftszweige™ (zu denen der Wirtschaftszweig
Fotovoltaik zahlt) durch fiskalische und finanzielle Malinahmen versprochen und
werden die Finanzinstitute dazu angehalten, die Unterstiitzung dieser Branchen durch
Kredite auszuweiten (,to expand the credit support”) sowie die fiskalischen
Vorzugsregelungen wie den Risikoausgleich heranzuziehen (,, make use of the fiscal
preferential policies such as risk compensation*). Auch im nationalen Rahmenplan
fur die mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und Technik (2006-
2020), in dem Solarenergie und Fotovoltaikzellen unter den wichtigsten Bereichen und
vorrangigen Themen genannt werden®, wird versprochen, die Finanzinstitute dazu
anzuhalten, grofRere nationale wissenschaftlich-technische Industrialisierungsprojekte
mit Darlehen zu Sonderbedingungen zu unterstiitzen (, encourage financial
ingtitutions to grant preferential credit support to major national scientific and
technological industrialisation projects’), und die Regierung angewiesen,
verschiedene Finanzinstitute und private Kapital gesellschaften anzuleiten, sich an der
Entwicklung von Wissenschaft und Technik zu beteiligen (,, guide various financial
institutions and private capitals to participate in science and technology
development). Im Gesetz der VR China Uber den wissenschaftlich-technischen
Fortschritt (Erlass Nr. 82 des Staatsprasidenten der VR China) ist festgelegt, dass der
Staat die Finanzinstitute dazu anhélt, zur Unterstiitzung der Entwicklung der Industrie
in den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien Kredite zu gewahren, und
dazu Leitlinien vorgibt; ferner sollen die Policy-orientierten Finanzinstitute den
Wirtschaftszweigen der Bereiche Hochtechnologie und neue Technologien Vorrang
geben.®" Nach demselben Gesetz sollen die Policy-orientierten Finanzinstitute im
Rahmen ihrer Geschéaftstétigkeit fur staatlich geforderte Projekte der Unternehmen zur
eigenstandigen |nnovation besondere Beihilfen anbieten.®

Des Weiteren gilt die vorstehend genannte Begrenzung bel der Festsetzung der
Zinssdtize durch die PBOC (Erwagungsgrinde164 wund 165) auch fir
privatwirtschaftliche Geschaftsbanken.

Die vorstehenden Zitate aus fur den Bankensektor geltenden Gesetzen und
Rechtsvorschriften zeigen, dass sich die Politik der chinesischen Regierung, fur die
Fotovoltaikindustrie Darlehen zu Sonderbedingungen zu vergeben, auch auf
Privatbanken erstreckt und die chinesische Regierung diese in der Tat anweist, ihre
Darlehensgeschéfte entsprechend dem Bedarf der Volkswirtschaft und der soziaen
Entwicklung nach Mal3gabe der staatlichen Industriepolitik zu betreiben (, carry out
their loan business upon the needs of national economy and the social development
and with the spirit of state industrial policies* ®).

—  Bewertung des Kreditrisikos
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Sate Council Decision of 10 October 2010 to encourage development of 7 new strategic industries,
Artikel VII.

National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology Devel opment (2006 — 2020),
Abschnitt I11, Kapitel 1.

Law of the PRC on Scientific and Technological Progress (Order N.82 of the President of the PRC),
Artikel 18.

Law of the PRC on Scientific and Technological Progress (Order N.82 of the President of the PRC),
Artikel 34.

Artikel 34 des Gesetzes liber Geschéftsbanken (Commercial Banking Law).
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Die Kommission erbat von der chinesischen Regierung sachdienliche Informationen
far die Beurteilung, wie die Banken in China die Bewertung des Kreditrisikos von
Fotovoltaikunternehmen vor der Entscheidung Uber die VVergabe eines Darlehens und
der Festlegung der Konditionen fur gewéahrte Darlehen durchfihren. In Anhang A zum
Fragebogen ersuchte die Kommission unter anderem um Informationen, wie die
Banken das Risiko bei der Gewdahrung von Darlehen berlicksichtigen, wie die
Kreditwirdigkeit des Darlehensnehmers bewertet wird, welche Risikoaufschlage fir
verschiedene Unternehmen/Branchen in China von der Bank erhoben werden und
welche Faktoren die Bank bel der Bewertung des Darlehensantrags berlicksichtigt,
sowie um eine Beschreibung des Darlehensantrags und des Genehmigungsprozesses.
Weder die chinesische Regierung noch die einzelnen Banken machten in dem
Fragebogen jedoch entsprechende Angaben (mit einer Ausnahme, auf die
Erwégungsgrund 176 eingegangen wird). Die chinesische Regierung Ubermittelte
lediglich algemeine Antworten, die nicht durch Belege fir die tatséchliche
Durchfiihrung einer Kreditrisikobewertung untermauert wurden.

Wéhrend der Kontrollbesuche konnte die Kommission bei einer Bank ene
Risikobewertung prifen. Ein Tell dieser Kreditriskobewertung bezog sich auf
staatliche Unterstiitzung fur Solarunternehmen und staatliche Plane zur Forderung der
Fotovoltaikindustrie im Allgemeinen; dieser Aspekt schlug sich in  der
Bonitétseinstufung des betreffenden Unternehmens positiv nieder. Diesist ein Beispiel
dafir, wie die von der Regierung verfolgte Politik (und Subventionen fir einen
bestimmten Wirtschaftsbereich) die Entscheidungen der Banken bel der Festlegung
der Finanzierungsbedingungen fur Solarunternehmen beeinflusst.

Darliber hinaus erbat die Kommission vergleichbare Informationen von den
mitarbeitenden ausfihrenden Herstellern und beabsichtigte, diese wahrend des
Kontrollbesuchs vor Ort bel den in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden
Herstellern zu Uberprifen. Die meisten ausfihrenden Hersteller antworteten, dass die
Banken bestimmte Unterlagen verlangten und eine Art Kreditriskoanalyse
durchfthrten, bevor die Darlehen gewéhrt wirden. Sie konnten ihre Aussagen aber
nicht durch Beweise stiitzen. Wéahrend der Kontrolle vor Ort ersuchte die Kommission
um Beweise dafir, dass die Banken diese Unterlagen verlangten bzw. dass diese
Unterlagen den Banken von den Unternehmen vorgelegt wirden, bzw. um von den
Banken erstellte Berichte, die belegen, dass solche Kreditrisikoanalysen durchgefiihrt
wuorden. Allerdings konnten die in die Stichprobe einbezogenen Gruppen von
ausfuhrenden Herstellern weder solche Nachweise noch andere Beweise zur Stiitzung
ihrer Aussagen vorlegen.

Die Informationen Uber die Kreditrislkobewertung wurden wiederholt bei
interessierten Parteien angefordert, da sie u.a im Hinblick auf die unter
Erwagungsgrund 167 genannten Angaben als entscheidend angesehen werden.

In Anbetracht des Vorstehenden gelten die Ergebnisse zur Bewertung des
Kreditrisikos in der VR China fir staatseigene Geschéaftsbanken, Privatbanken sowie
Policy-Banken. In der Tat ist aus den vorstehenden Belegen der Schluss zu ziehen,
dass private Banken in der VR China staatlichen Vorgaben in Bezug auf
Kreditvergabe, insbesondere an die Fotovoltaikbranche, folgen und in der gleichen
Weise wie staatseigene Banken, die wie in Erwdgungsgrund 168 festgestellt
offentliche Korperschaften sind, handeln missen. Daher wird der Schluss gezogen,
dass private Banken von der chinesischen Regierung betraut und dazu angewiesen
werden, Aufgaben wahrzunehmen, die —im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer iv der Grundverordnung — normalerweise von der Regierung ausgelibt werden.
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Darlber hinaus zeigen die oben dargestellten Belege, dass selbst dann, wenn die
staatseigenen Banken nicht als offentliche Korperschaften betrachtet wirden, sie
gleichwohl von der chinesischen Regierung betraut und dazu angewiesen wirden,
Aufgaben wahrzunehmen, die — im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer
iv der Grundverordnung — normalerweise von der Regierung ausgetibt werden.

Wettbewerbsverzerrungen am chinesischen Finanzmarkt

Aus wahrend der Untersuchung gesammelten Informationen kann der Schluss gezogen
werden, dass sich der Anteil der staatseigenen Banken am chinesischen Markt auf
mehr als zwei Drittel belauft. Die funf grofdten staatseigenen Geschéaftsbanken
(Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of
Communications und Industrial and Commercial Bank) reprasentieren mehr als die
Halfte des chinesischen Bankensektors® Dariiber hinaus befinden sich die China
Development Bank und die China Export-Import Bank vollstandig in Staatsbesitz.
Diese sieben Banken vergaben die grof3e Mehrheit der Darlehen an die acht im Fall
der Solarpaneele in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller. Dieser
weitreichende Staatsbesitz untergrdbt zusammen mit den Verzerrungen des
chinesischen Finanzmarkts und mit der Politik der chinesischen Regierung, billiges
Geld ausgewahlten Wirtschaftszweigen zuzuleiten, eine faire Ausgangslage im
internationalen Handel und stellt einen unfairen Wettbewerbsvorteil fur chinesische
Hersteller dar.

Banken in der VR China kdnnen nicht vollig frei Gber die Bedingungen der Darlehen
entscheiden. In Bezug auf die Zinssdtze missen sie innerhalb der Grenzen bleiben, die
die People’'s Bank of China (PBOC) setzt. Diese Grenzen zusammen mit den
Obergrenzen fir die Einlagenzinssdtze fuhren zu einer Situation, in der die Banken
(wegen der Regulierung der Einlagenzinsen) Uber einen gesicherten Zugang zu
billigem Kapital verfiigen und in der Lage sind, dieses an ausgewahlte Industriezweige
Zu gunstigen Zinssétzen zu verleihen.

Banken unterliegen auch rechtlichen Regeln, wonach sie unter anderem ihr
K reditgeschéft am Bedarf der Volkswirtschaft ausrichten®, geférderte Projekte® mit
Krediten unterstitzen oder die Entwicklung von Wirtschaftszweigen der Bereiche
Hochtechnologie und neue Technologien vorrangig behandeln®” miissen. Banken sind
verpflichtet, sich nach diesen Vorschriften zu richten.

Nach jungsten Feststellungen erhielten einige grof3e Geschéftsbanken in der VR China
Zugang zu staatlichen Devisenreserven.® Dies senkt ihre Kapitalkosten deutlich, und
dieses , billige Geld* wird fur USD- und EUR-Darlehen an ausgewéahlte Unternehmen
und Projekte verwendet, die mit dem verstarkten auRenwirtschaftlichen Engagement
im Einklang stehen. Diese Banken kdnnen somit Bedingungen anbieten, denen
normale Geschéftsbanken nichts Gleichwertiges entgegensetzen konnen.

Eine weltere bedeutende Verzerrung hinsichtlich der Finanzierung der
Fotovoltaikindustrie ist die besonders privilegierte Position der China Development
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WT/TPR/S/264, S. 122, Juli 2012.

Gesetz der VR China tber Geschéftsbanken (Law of the PRC on Commercia Banks), Artikel 34.
Staatsratsheschluss Nr. 40 Uber die Bekanntmachung und Umsetzung der vorlaufigen Bestimmungen
zur Forderung der Anpassung der Industriestruktur (,, Promulgating and Implementing the Temporary
Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment”).

Gesetz der Volksrepublik China tber den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on
Scientific and Technological Progress), Erlass Nr. 82 (Order No 82).
http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html.
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Bank (,CDB"), die den wichtigsten Kreditgeber in diesem Wirtschaftszweig darstellt
und einen Grofdeil der Darlehen und Kreditlinien an die ausfihrenden Hersteller der
Stichprobe vergab. Die CDB wird fast vollstandig durch den Verkauf von Anleihen
finanziert und nicht durch Einlagen; sie ist, nach dem Finanzministerium, der
zweitgrofte Anleihenemittent im Land. Durch diesen besonderen Mechanismus kann
sich die CDB gunstig selbst finanzieren und dann ausgewahlten Wirtschaftszweigen
Darlehen zu Sonderbedingungen bieten.®

3.4.1.1. Darlehen zu Sonderbedingungen

(186)

(187)

(188)

(@ Einleitung

Der Antragsteller behauptete, dass die chinesische Regierung ihre Fotovoltaikindustrie
durch Darlehen zu Sonderbedingungen und Steuerung der Kreditvergabe
subventioniert.

(b) Rechtsgrundlage

Die folgenden  Rechtsvorschriften sehen eine  Darlehensvergabe  zu
Vorzugsbedingungen in der VR China vor: Law of the PRC on Commercial Banks
(Gesetz der VR China Uber Geschéftsbanken), General Rules on Loans (Allgemeine
Vorschriften zur Kreditvergabe, umgesetzt von der People’s Bank of China), Decision
No 40 of the Sate Council on Promulgating and Implementing the Temporary
Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment (Staatsratsbeschluss Nr.
40 Uber die Bekanntmachung und Umsetzung der vorlaufigen Bestimmungen zur
Forderung der Anpassung der Industriestruktur).

(c) Untersuchungsergebnisse

Aufgrund sémtlicher verfigbarer Beweise wird der Schluss gezogen, dass die weitaus
meisten der an die in die Stichprobe einbezogenen Gruppen von ausfihrenden
Herstellern vergebenen Darlehen von staatseigenen Banken gewdahrt wurden, die wie
in Erwagungsgrund 168 festgestellt offentliche Koérperschaften sind, da sie mit
staatlicher Autoritét ausgestattet sind und staatliche Aufgaben ausiben. Aulerdem
liegen zusétzliche Beweise dafir vor, dass diese Banken tatséchlich staatliche
Autoritét auslben, da, wie unter Erwagungsgrund 164 erldutert, der Staat (d. h. die
PBOC) eindeutig darauf Einfluss nimmt, wie Geschéftsbanken Uber Zinssdtze von
Darlehen an chinesische Unternehmen entscheiden. Unter diesen Umsténden sind die
Kreditvergabepraktiken dieser Einrichtungen direkt von der Regierung abhangig. Dass
Banken staatliche Autoritét ausiiben, wird auch durch die Art und Weise bestétigt, in
der die Artikel 7 und 15 der Allgemeinen Vorschriften zur Kreditvergabe, umgesetzt
von der People's Bank of China, der Staatsratsbeschluss Nr. 40 und Artikel 34 des
Gesetzes Uber Geschéftsbanken die Umsetzung der staatlichen Industriepolitik
beeinflussen. Uberdies liegen noch zahireiche, durch objektive Studien und Berichte
untermauerte Indizienbeweise dafir vor, dass es im chinesischen Finanzsystem nach
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Die chinesische Bankenaufsichtsbehtrde CBRC beschloss, dass die Geschéftsbanken in China CDB-
Anleihen (dies gilt nur fur CDB-Anleihen) erwerben und das Risiko dieser Vermdgenswerte mit null
bewerten kénnen. Dies bedeutet, dass die Banken nicht verpflichtet sind, fir diese Anleihen eine
Risikovorsorge zu treffen, wenn sie diese Vermdgenswerte halten; dies wirkt sich wiederum auf den
Zugang der betreffenden Bank zu Kapital aus und bietet Zugang zu billigem Geld. Die Renditen von
CDB-Anleihen sind in der Regel hoher als die Referenzzinssétze fur Einlagen, aber niedriger als der
Kreditzinssatz und im Ergebnis kénnen die chinesischen Geschaftsbanken mit dem Kauf risikofreier
CDB-Anleihen Geld schopfen. Da dies eine bestdndige Einnahmequelle darstellt, kdnnen es sich die
Banken leisten, bestimmten Wirtschaftszweigen Darlehen zu Vorzugszinssétzen zu gewahren, weil sie
den entgangenen Gewinn (ber den beschriebenen Mechanismus ausgl eichen.
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(189)

(190)

(191)

wie vor in erheblichem Umfang zu staatlichen Interventionen kommt, wie bereits in
den Erwégungsgrinden 172 und 178 erlautert wurde. Schliefdich Ubermittelte die
chinesische Regierung keine Informationen, die das Verhéltnis zwischen staatseigenen
Banken und Staat verstandlicher dargestellt hétten, wie in den Erwéagungsgriinden 139
und 140 ausfuhrlicher erklart wird. Daher kommt die Kommission im Falle von
Darlehen von staatseigenen Geschéftsbanken in der VR China zu dem Schluss, dass
die Fotovoltaikhersteller eine finanzielle Beihilfe in Form eines direkten Transfers von
Regierungsgeldern im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der
Grundverordnung erhielten. Uberdies zeigen die gleichen Beweise auf, dass
staatseigene Geschéftsbanken (ebenso wie Privatbanken) von der Regierung betraut
sind oder dazu angewiesen werden, was folglich bedeutet, dass eine finanzielle
Belhilfe im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Zifferni und iv der
Grundverordnung vorliegt.

Aufgrund der Analysen in den Erwagungsgrinden 169 bis 178 wird des Weiteren
festgestellt, dass Privatbanken von der chinesischen Regierung betraut sind bzw. dazu
angewiesen werden, Darlehen an Fotovoltaikhersteller zu vergeben und eine
finanzielle Beihilfe im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv der Grundverordnung vorliegt.

Nach Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 6 Buchstabe b der Grundverordnung ist ein
Vorteil in dem MalRe gegeben, in dem die staatlichen Darlehen oder Darlehen privater
Einrichtungen, die von der Regierung betraut sind bzw. dazu angewiesen werden, zu
Bedingungen gewdahrt werden, die gunstiger sind als die Bedingungen, die dem
Begunstigten auf dem Markt eingerdumt worden wéren. Nicht staatliche Darlehen in
der VR China stellen keine geeignete Benchmark dar, da festgestellt wurde, dass
private Banken von der chinesischen Regierung betraut sind und angewiesen werden;
daher ist davon auszugehen, dass sie der Kreditvergabepraxis der staatseigenen
Banken folgen. Daher wurden Bemessungsgrundlagen nach der in  den
Erwagungsgriinden 198 bis 200 beschriebenen Methode erstellt. Die Verwendung
dieser Benchmark zeigt, dass Darlehen der Fotovoltaikbranche zu unter dem
Marktpreis liegenden Bedingungen gewahrt werden.

Die Fotovoltaikindustrie zdhlt nach Staatsratsbeschluss Nr.40 zu der Kategorie
»gefordert. Der Beschluss Nr. 40 ist eine Anordnung des Staatsrats, des hdchsten
Verwaltungsorgans der VR China, und somit fir alle anderen 6ffentlichen Stellen und
die Wirtschaftsakteure rechtsverbindlich. Darin werden die Wirtschaftszweige nach
.geforderten, eingeschrankten und ausgesonderten Projekten“  (Encouraged,
Restrictive and Eliminated Projects) eingeteilt. Dieses Gesetz ist eine
industriepolitische Leitlinie, die ebenso wie der Verzeichniskatalog deutlich macht,
auf welche Weise die chinesische Regierung eine Politik der Forderung und
Unterstitzung von Unternehmensgruppen oder Wirtschaftszweigen, darunter die im
Verzeichniskatalog as ,geforderter Wirtschaftszweig® eingestuften  Branchen
Fotovoltaik/Neue Energien, verfolgt. Was die Zahl der ,geforderten®
Wirtschaftszweige betrifft, so umfasst diese Gruppe nur einen Teil der chinesischen
Wirtschaft. Auf3erdem erhalten nur bestimmte Aktivitéten innerhalb dieser geforderten
Branchen den Status , gefordert“. Im Beschluss Nr. 40 ist unter Artikel 17 auch
festgelegt, dass die ,, geforderten Investitionsprojekte” in den Genuss von spezifischen
Privilegien und Anreizen, unter anderem von finanziellen Beihilfen, kommen.
Andererseits werden die staatlichen Behorden mit dem Beschluss Nr. 40 in Bezug auf
die , eingeschrankten und ausgesonderten Projekte” erméchtigt, direkt regulierend in
den Markt einzugreifen. Tatsachlich ist in den Artikeln 18 und 19 vorgesehen, dass die
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(192)

(193)

(194)

(195)

(196)

(197)

(198)

mal3gebliche Behdrde Finanzinstitute an der Gewdhrung von Darlehen fir diese
»eingeschrankten und ausgesonderten Projekte” hindert. Aus den vorstehenden
Informationen geht deutlich hervor, dass der Beschluss Nr.40 fur ale
Wirtschaftsinstitutionen verbindliche Regeln in Form von Richtlinien zur Forderung
und Unterstitzung geforderter  Wirtschaftszweige, zu denen auch die
Fotovoltaikindustrie gehort, enthélt.

Wie unter Erwagungsgrund 172 erlautert, weist die chinesische Regierung die
Darlehensvergabe zu  Sonderbedingungen einer  begrenzten Zahl  von
Wirtschaftszweigen zu, und die Fotovoltaikindustrie ist einer davon. Unter
Bertcksichtigung all dieser Aspekte wird deutlich, dass die Behdrden den
Finanzinstituten die Vergabe von Darlehen zu Sonderbedingungen nur an eine
begrenzte Zahl von Sektoren/Unternehmen gestatten, die der einschlégigen Politik der
chinesischen Regierung entsprechen. Auf Grundlage der im Dossier enthaltenen
Informationen und angesichts der mangelnden Zusammenarbeit der chinesischen
Regierung bei diesem Thema wird der Schluss gezogen, dass die Subventionen in
Form von Darlehen zu Sonderbedingungen nicht generell verfligbar und daher
spezifisch im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der Grundverordnung sind.
Zudem legte keine der interessierten Parteien Beweise vor, denen zu entnehmen waére,
dass die Subvention auf objektiven Kriterien oder Bedingungen nach Artikel 4 Absatz
2 Buchstabe b der Grundverordnung beruht.

(d) Schlussfolgerung

Die Untersuchung zeigte auf, dass alle in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden
Hersteller durch die Vergabe von Darlehen zu Sonderbedingungen im UZ beglnstigt
wurden.

Daher ist die finanzielle Unterstiitzung der Fotovoltaikindustrie als Subvention zu
betrachten.

Da die Kriterien finanzielle Beihilfe, Vortell fur die ausfihrenden Hersteller und
Spezifitat erflllt sind, wird diese Subvention als anfechtbar betrachtet.

(e) Berechnung der Hohe der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vorteils berechnet. Nach Artikel 6 Buchstabe b der
Grundverordnung ist der den Beginstigten erwachsende Vortell die Differenz
zwischen dem Betrag, den das Unternehmen fir das staatliche Darlehen bezahlt, und
dem Betrag, den das Unternehmen fir en vergleichbares Darlehen zu
Marktbedingungen zu zahlen hétte.

Da die Darlehen chinesischer Banken, wie in Erwégungsgrund 190 erl&utert, von einer
erheblichen Einflussnahme der Regierung im Bankensektor gekennzeichnet sind und
nicht zu den auf einem funktionierenden Markt Ublichen Konditionen vergeben
werden, wurde eine geeignete Bemessungsgrundlage gemdald der nachstehend
beschriebenen Methode rechnerisch ermittelt. Auflerdem hat die Kommission
aufgrund der mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit der chinesischen Regierung fir
die Festlegung einer geeigneten Zinssatz-Bemessungsgrundlage auf verflgbare
Informationen zurlickgegriffen.

Fir die rechnerische Ermittlung einer geeigneten Bemessungsgrundlage fur auf RMB
lautende Darlehen wurde es als sinnvoll erachtet, chinesische Zinssédtze heranzuziehen,
die so berichtigt wurden, dass sie ein marktibliches Risiko widerspiegeln. In einem
Umfeld, in dem die aktuelle Finanzlage der Ausfihrer in einem verzerrten Markt
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(199)

(200)

(201)

ermittelt wurde und keinerlei zuverldssige Informationen seitens der chinesischen
Banken zur Messung des Risikos und zur Einstufung der Bonitét vorliegen, wird es fir
notwendig erachtet, beli der Kreditwirdigkeit der chinesischen Ausfihrer zwar vom
angegebenen Wert auszugehen, dabel aber einzukalkulieren, wie sich die
Marktverzerrung in Chinaauf die Finanzlage der Ausfihrer auswirken kénnte.

Gleiches gilt fur die auf Fremdwdhrung lautenden Darlehen. Als
Bemessungsgrundlage dienten die wahrend des UZ emittierten auf die relevanten
Wahrungen lautenden Unternehmensanleihen mit BB-Rating.

Wie bereits in den Erwagungsgrinden 138 bis 140 dargelegt, wurden im Hinblick auf
die vorstehend genannten Sachverhalte sowohl die chinesische Regierung als auch die
mitarbeitenden ausfihrenden Hersteller um Informationen Uber die Kreditpolitik der
chinesischen Banken und Uber die Art der Vergabe von Darlehen an die ausfihrenden
Hersteller ersucht. Trotz mehrfacher Aufforderung wurden diese Angaben nicht
eingereicht. Angesichts dieser mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit wird es —im
Einklang mit Artikel 28 Absatz 6 der Grundverordnung und aufgrund samtlicher
verflgbarer Informationen — fir angemessen erachtet, davon auszugehen, dass ale
Firmen in China lediglich das hdchste Rating fur Non-Investment-Grade-Anleihen
(BB bei Bloomberg) erhalten wirden, sowie den entsprechenden, bei Anleihen von
Firmen mit diesem Rating zu erwartenden Aufschlag auf den Standardzinssatz der
People's Bank of China fur Kredite anzuwenden. Zur Berechnung des Vorteils der
ausfuhrenden Hersteller wurde die Zinssatzdifferenz herangezogen, die als Prozentsatz
ausgedrickt und mit der ausstehenden Darlehenssumme multipliziert wurde, was der
Zinsersparnisim UZ entspricht. Dieser Betrag wurde anschlief3end dem Gesamtumsatz
der mitarbeitenden ausfiihrenden Hersteller zugerechnet.

Dieim UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Policy Loans zu Sonderbedingungen

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC und
verbundene Unternehmen 1,14 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,61 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 0,25 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,92 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 1,80 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,02 %

Renesola Zhegjiang Ltd 0,84 %
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Renesola Jiangsu Ltd

Jnko Solar Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,85 %

3.4.1.2. Bereitstellung von Kreditlinien

(202)

(203)

(204)

(205)

(206)

(f)  Einleitung

Der BeschwerdefUhrer behauptete, dass die chinesischen Banken den chinesischen
Ausfuhrern der betroffenen Ware unverhdltnismallige Kreditlinien einrdumten. Die
Untersuchung bestétigte, dass in der Tat alle untersuchten Unternehmen bei
chinesischen Banken enorme Kreditlinien erhielten, die in den meisten Féallen
kostenlos oder mit sehr geringe Geblhren verbunden waren. Unter normalen
Marktbedingungen unterliegen diese Kreditlinien erheblichen Bereitstellungs- und
Verwaltungsgebiihren, mit denen die Banken die Kosten und Risiken ausgleichen
konnen.

(99 Untersuchungsergebnisse
Kreditlinien sind ein potenzieller Transfer von Geldern

Der Panelbericht EC-Aircraft bestdtigt, dass solche Kreditlinien, die Uber die
Auswirkungen der einzelnen Darlehen hinausgehen, potenzielle direkte Transfers von
Geldern gemél? Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Grundverordnung und
daher finanzielle Beihilfen sein konnen. Das Panel stellte fest, dass sich der Vortell
eines moglichen Transfers von Geldern aus der blof3en Existenz einer Verpflichtung
ergibt, einen direkten Transfer von Geldern vorzunehmen. Das Panel stellte ferner fest,
dass eine Kreditlinie an und fiir sich ein Vorteil fur das beguinstigte Unternehmen sein
kénnte und somit einen moglichen Transfer von Geldern darstelle, der sich von jedem
anderen direkten Transfer von Geldern in Form individueller Darlehen unterscheidet.”

Die Banken, die die Kreditlinien einrdumen, sind &ffentliche Einrichtungen oder von
der Regierung betraut

Die Kreditlinien wurden fir die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden
Hersteller von denselben Banken bereitgestellt wie die oben beschriebenen Darlehen
zu Sonderbedingungen. Wie in den Erwagungsgrinden 158 bis 166 festgestellt, sind
diese Banken offentliche Korperschaften oder von der chinesischen Regierung betraut
und angewiesen, der Fotovoltaikindustrie Finanzierung zu Sonderbedingungen zu
gewahren (Erwagungsgriinde 169 bis 178).

Wie oben dargelegt (siehe Erwagungsgriinde 158 bis 185) ist der chinesische Markt
durch die Gesetze und Praktiken der staatseigenen Banken verzerrt, und es wurde
festgestellt, dass in den meisten Féllen die Kreditlinien kostenlos oder gegen sehr
geringe Geblhren eingeréaumt wurden. Unter normalen Marktbedingungen unterliegen
diese Kreditlinien erheblichen Bereitstellungs- und Verwaltungsgebiihren, mit denen
die Banken die Kosten und Risiken ausgleichen kdnnen.

Die Hohe des Vorteils ergibt sich aus den Gebuhren, die in der Regel fir Unternehmen
eingeraumte kommerzielle Kreditlinien gelten und von denen die in die Stichprobe
einbezogenen ausfihrenden Hersteller in den meisten Falen befreit waren. Die
Kommission verwendete die Gebihren fur eine Kreditlinie, die einem der
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(207)

(208)

(209)

(210)

ausfuhrenden Hersteller aus der Stichprobe von einer ausléndischen Geschéftsbank
eingeraumt wurde.

Die Fotovoltaikindustrie zahlt nach dem Beschluss Nr.40 zu der Kategorie
»gefordert. Der Beschluss Nr. 40 ist eine Anordnung des Staatsrats, des hdchsten
Verwaltungsorgans der VR China, und somit fur ale anderen offentlichen Stellen und
die Wirtschaftsakteure rechtsverbindlich. Darin werden die Wirtschaftszweige nach
»geforderten, eingeschrankten und ausgesonderten Projekten“  (Encouraged,
Restrictive and Eliminated Projects) eingeteilt. Dieses Gesetz ist eine
industriepolitische Leitlinie, die ebenso wie der Verzeichniskatalog deutlich macht,
auf welche Weise die chinesische Regierung eine Politik der Forderung und
Unterstiitzung von Unternehmensgruppen oder Wirtschaftszweigen, darunter die im
Verzeichniskatalog als ,geforderter Wirtschaftszweig® eingestuften  Branchen
Fotovoltaik/Neue Energien, verfolgt. Was die Zahl der ,geforderten®
Wirtschaftszweige betrifft, so umfasst diese Gruppe nur einen Teil der chinesischen
Wirtschaft. AulRerdem erhalten nur bestimmte Aktivitdten innerhalb dieser geforderten
Branchen den Status , gefordert”. Im Beschluss Nr. 40 ist unter Artikel 17 auch
festgelegt, dass die , geforderten Investitionsprojekte” in den Genuss von spezifischen
Privilegien und Anreizen, unter anderem von finanziellen Beihilfen, kommen.
Andererseits werden die staatlichen Behdrden mit dem Beschluss Nr. 40 in Bezug auf
die , eingeschrankten und ausgesonderten Projekte” erméchtigt, direkt regulierend in
den Markt einzugreifen. Tatsachlich ist in den Artikeln 18 und 19 vorgesehen, dass die
mal3gebliche Behotrde Finanzinstitute an der Gewéhrung von Darlehen fir diese
»engeschrankten und ausgesonderten Projekte” hindert. Aus den vorstehenden
Informationen geht deutlich hervor, dass der Beschluss Nr.40 far alle
Wirtschaftsinstitutionen verbindliche Regeln in Form von Richtlinien zur FOrderung
und Unterstitzung geforderter  Wirtschaftszweige, zu denen auch die
Fotovoltaikindustrie gehort, enthélt.

Wie unter den Erwéagungsgrinden 172 und 192 erlautert, steuert die chinesische
Regierung die Vergabe von Darlehen zu Sonderbedingungen, bel denen die
Bereitstellung von Kreditlinien fur die begrenzte Zahl von Wirtschaftszweigen ein
wesentliches Element ist. Die Fotovoltaikbranche gehdrt zu dieser Gruppe von
Wirtschaftszweigen und profitiert von einer diskriminierenden Vergabe von Darlehen
zu Sonderbedingungen.

Unter Berlcksichtigung all dieser Aspekte wird deutlich, dass die Behtrden den
Finanzinstituten die Einrdumung von Kreditlinien zu Sonderbedingungen nur fir eine
begrenzte Zahl von Sektoren/Unternehmen gestatten, die der einschlégigen Politik der
chinesischen Regierung entsprechen. Auf Grundlage der im Dossier enthatenen
Informationen und angesichts der mangelnden Zusammenarbeit der chinesischen
Regierung bel diesem Thema wird der Schluss gezogen, dass die Subventionen in
Form unverhadtnismaidiger Kreditlinien nicht generell verfigbar und daher spezifisch
im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der Grundverordnung sind. Zudem legte
keine der interessierten Parteien Beweise vor, denen zu entnehmen waére, dass die
Subvention auf objektiven Kriterien oder Bedingungen nach Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe b der Grundverordnung beruht.

(h)  Schlussfolgerung

Die Untersuchung ergab, dass alle Gruppen der in die Stichprobe einbezogenen
ausfuhrenden Hersteller von Kreditlinien profitierten, die im Untersuchungszeitraum
kostenlos oder zu niedrigeren als marktiblichen Zinssétzen bereitgestellt wurden.
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(211)

(212)

(213)

(214)

(215)

(216)

Daher ist die Einraumung solcher Kreditlinien fur die Fotovoltaikindustrie als
Subvention zu betrachten.

Da die Kriterien finanzielle Belhilfe, Vortell fur die ausfihrenden Hersteller und
Spezifitat erflillt sind, wird diese Subvention als anfechtbar betrachtet.

(i) Berechnung der Hohe der Subvention

Die kostenlose Bereitstellung von Kreditlinien oder die Bereitstellung zu niedrigeren
als marktublichen Gebuhren wird als Erbringung von Finanzdienstleistungen (Artikel
3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Grundverordnung) zu einem geringeren als dem
angemessenen Entgelt betrachtet. Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird
anhand des den Begunstigten im UZ nachweidlich erwachsenden Vorteils berechnet.
Wegen der in den Erwéagungsgriinden 158 bis 185 beschriebenen Marktverzerrungen
konnte die Angemessenheit der Vergitung fur die Finanzdienstleistungen (in diesem
Fall die Bereitstellung von Kreditlinien) nicht in Bezug auf die herrschenden
Marktbedingungen in der VR China ermittelt werden. Nach Artikel 6 Buchstabe d
Zifferii der Grundverordnung ist der den Beglnstigten erwachsende Vorteil die
Differenz zwischen dem Betrag, den das Unternehmen fir die Bereitstellung von
Kreditlinien durch chinesische Banken bezahlt, und dem Betrag, den das Unternehmen
far eine vergleichbare gewerbliche Kreditlinie zu Marktbedingungen zu zahlen hétte.
Kreditlinien konnten gemald Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der
Grundverordnung auch als ein potenzieller Transfer von Geldern betrachtet werden.

Einer der ausfihrenden Hersteller aus der Stichprobe erhielt eine Kreditlinie von der
Bank, deren Hauptsitz nicht unter die Zustandigkeit der Finanzbehtrden der VR China
fallt, und diese Kreditlinie unterlag Bereitstellungs- und Verwaltungsgebihren, wie sie
auf den Finanzmérkten der Welt Ublich sind. Obwohl die Kreditlinie durch die
chinesische Tochtergesellschaft der Bank eingerdumt wurde, wird sie als zulassiger
Naherungswert fur eine Bemessungsgrundlage betrachtet. Es wurde als angemessen
erachtet, die Gebuhren fir diese Kreditlinie als Bemessungsgrundlage gemal3 Artikel 6
Buchstabe d Ziffer ii der Grundverordnung zu verwenden.

Zur Ermittlung der Hohe der Subvention (abzlglich etwaiger tatsachlich entrichteter
Gebuhren) wurde die Hohe der als Bemessungsgrundlage herangezogenen Gebihren
pro rata auf die Hohe der einzelnen in Frage stehenden Kreditlinien angewandt. Soweit
die Laufzeit der Kreditlinie mehr als ein Jahr betrug, wurde der gesamte
Subventionsbetrag der Laufzeit der Kreditlinie zugewiesen und dem UZ en
angemessener Betrag zugerechnet.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfuhrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Bereitstellung von Kreditlinien

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, und verbundene

Unternehmen 1,97 %

Yingli Green Energy Holding Company und

verbundene Unternehmen 2,14 %

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd und 1,09 %
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verbundene Unternehmen

JingAo Group und verbundene Unternehmen 1,28 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 0,92 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,24 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,50 %

Jinko Solar Co Ltd und verbundene Unternehmen 2,59 %

3.4.1.3. Subventionsprogramme fur Ausfuhrkredite

(217)

Die Untersuchung bestétigte, dass den in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen
im UZ keine Vorteile aus diesem Programm erwuchsen.

3.4.1.4. Ausfuhrbirgschaften und -versicherungen fir Umwelttechnik

(218)

(219)

(220)

(221)

(@ Einleitung

Im Antrag wird angefihrt, dass die China Export & Credit Insurance Corporation
(,Sinosure") Herstellern des betreffenden Produkts u.a. mittels eines Programms unter
dem Namen ,Green Express’ Ausfuhrkreditbirgschaften einrdumt. Dem Antrag
zufolge reichen die Ausfuhrkreditburgschaften von Sinosure nicht einmal aus, um die
langfristigen Betriebskosten und Verluste dieses Programms zu decken.

(@) Fehlende Mitarbeit und Verwendung der verfligbaren Fakten

Wie in den Erwéagungsgrinden (104) und (105) erwdhnt, hat die Kommission im
Fragebogen, im Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen und
wahrend des Kontrollbesuchs bei der chinesischen Regierung und bei Sinosure um
Informationen nachgesucht. Diesem Ersuchen sind weder die chinesische Regierung
noch Sinosure nachgekommen.

Die Kommission hatte Auskunft Uber den institutionellen Rahmen der Tétigkeit von
Sinosure als dem offiziellen Ausfuhrkredit-Versicherer Chinas und die ihr zugrunde
liegenden Dokumente erbeten. Die chinesische Regierung hat eine vom
Handelsministerium und von Sinosure 2004 gemeinsam verfasste Bekanntmachung,
nicht jedoch eine Reihe anderer einschldgiger Unterlagen wie den in der
Bekanntmachung des Staatsrats vom 27. Mai 2009”* enthaltenen 840-Plan vorgelegt.

Im Hinblick auf die Uberpriifung der Antwort auf den Fragebogen und den Anhang 1
betreffend Sinosure war die Kommission nicht in der Lage, mehrere vor Ort erbetene
Unterlagen in ihren Besitz zu bringen bzw. Auskinfte zu Uberprifen. Sinosure hat
insbesondere folgende von der Kommission erbetene Informationen und Belege nicht
vorgelegt: a) die Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschéftgahr 2012, die
angeblich noch nicht auf den Internet-Seiten von Sinosure verflgbar sei, b) die
Unterlagen Uber die Ausfuhrkreditversicherungen fur zwei der in die Stichprobe
einbezogenen kooperierenden Ausfuhrer, u.a Vertrége, Risikobewertungen,
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(222)

(223)

(224)

(225)

(226)

Schriftverkehr und Belege Uber Pramienzahlungen, c) spezifische Angaben zu den
vom Staatsrat ernannten Fuhrungskraften, d) Belege zu den in der gemeinsamen
Bekanntmachung des Auf3enhandel sministeriums und Sinosures enthaltenen Klauseln
und Vorteilen u.a. zur Genehmigung von Obergrenzen, zur Ratenflexibilitét und zum
Rabatt innerhalb der Prémienbandbreite, €) Belege betreffend die langfristigen
Betriebskosten und Erlose des Ausfuhrkreditversicherungs-Geschéfts, f) Belege
betreffend die Beurteilung der Marktlage in der Fotovoltaik-Branche.

Ferner konnte die Kommission einige Punkte der Antwort auf den Fragebogen
bezliglich der Geschéftstétigkeit von Sinosure nicht verifizieren, insbesondere die
Antworten des Unternehmens zur Risikobewertung, zur tatséchlichen
Préamienberechnung und zum Antrags- und Genehmigungsverfahren, da sich Sinosure
geweigert hat, Uber spezifische Vertrage mit den in die Stichprobe einbezogenen
kooperierenden Ausfihrern zu sprechen. Zudem war Sinosure nicht in der Lage, zu
den in einigen Zahlen oder anderen Informationen in ihren Antworten auf den
Fragebogen und das Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen
enthaltenen, von der Kommission festgestellten Unstimmigkeiten klérende Angaben
oder Belege vorzubringen.

Die chinesische Regierung und Sinosure haben ihre mangelnde Zusammenarbeit
wahrend des Kontrollbesuchs und im Schreiben der chinesischen Regierung vom
3.Juni 2013 mit Vertraulichkeitserwagungen begrindet. Dabei ging aus dem
Ankindigungsschreiben und dem anschlief3enden E-Mail-Austausch eindeutig hervor,
dass die Kommission einen aussagekraftigen Kontrollbesuch anstrebte und ale
erforderlichen Vorkehrungen treffen wirde, um Ubermittelte oder anlésslich des
Kontrollbesuchs vorgel egte vertrauliche Angaben entsprechend ihrer auf dem strengen
einschlagigen EU-Recht basierenden Verpflichtung zu schiitzen. Die Unterlagen, die
Sinosure lange nach Abschluss des Kontrollbesuchs vorgelegt hat und fur die es der
Kommission keine Mdglichkeit zu einer angemessenen Prifung eingerdaumt hat,
kénnen hier nicht berlcksichtigt werden, da sie eigens fir die Untersuchung
zusammengestel It wurden und die Kommission die Quellen nicht verifizieren konnte.

Aufgrund dieser mangelnden Zusammenarbeit seitens der chinesischen Regierung und
Sinosures konnte die Kommission eine Reihe von Punkten in Zusammenhang mit
Ausfuhrkreditversicherungen von Sinosure fir die in die Stichprobe einbezogenen
mitarbeitenden ausfuhrenden Hersteller des in Rede stehenden Produkts nicht
Uberprifen. Deshalb beruhen enige der Feststellungen nach Artikel 28 der
Grundverordnung auf den im Dossier enthaltenen Informationen.

(@) Snosureist eine offentliche Kor per schaft.

Die Untersuchung hat ergeben, dass es sich bel Sinosure um eine offentliche
Korperschaft im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Grundverordnung und der
einschlagigen WTO-Entscheidungen’® handelt, da sie staatliche Autoritdt besitzt,
austibt oder mit dieser ausgestattet ist. Insbesondere Ubt der chinesische Staat eine
nennenswerte Kontrolle tiber Sinosure aus’, und Sinosure (bt staatliche Autoritét aus,
da sie staatliche Aufgaben wahrnimmt.

Die Kommission hédt fest, dass das Ausfuhrkreditversicherungs-Geschaft von
Sinosure dem Finanzsektor zuzurechnen ist; wie bereits festgestellt wurde, greift der
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Staat in der Volksrepublik China unmittelbar in die Finanzmérkte ein und verzerrt die
normalen Marktablaufe (siehe oben Erwagungsgrinde (185) ff).

Sinosure nimmt staatliche Aufgaben wahr, da sie die einzige offentliche Einrichtung
ist, die in der Volksrepublik Ausfuhrkredite versichert. Sinosure hat daher eine
Monopolstellung auf dem Markt fir Ausfuhrkreditversicherungen inne. Das
Unternehmen hat bestétigt, dass dieser Markt kein offener Markt ist, auch wenn einige
internationale Wettbewerber indirekt in der VVolksrepublik China Geschéfte tétigen.

Sinosure befindet sich zur Ganze im Staatsbesitz und unter finanzieller Kontrolle des
Staates. Sinosure ist eine staatliche Einzelfirma, deren Gesellschaftsanteile zu 100 %
im Besitz des Staatsrates sind. Das Grundkapital von 4 Mrd. CNY stammt
entsprechend dem staatlichen Haushaltsplan aus dem Wagniskapitalfonds fir
Ausfuhrkreditversicherungen. Dartber hinaus hat der Staat 2011 eine Kapitalzufuhr in
Hohe von 20 Mrd. CNY Uber die China Investment Corporation, den chinesischen
Staatsfonds, getdtigt.” Laut Satzung (,Articles of Association“) ist fir die
Geschéaftstatigkeit des Unternehmens das Finanzministerium zusténdig, dem das
Unternehmen zudem seine Gewinn- und Verlustrechnungen und Berichte tUber die
Verwendung staatlicher Haushaltsmittel zur Prifung und Genehmigung vorlegen
muss.

Weas die staatliche Kontrolle anbelangt, so verfligt Sinosure a's staatliche Einzelfirma
nicht Uber einen Vorstand (,Board of Directors’). Samtliche Mitglieder des
Aufsichtsrats (,Board of Supervisors*) werden vom Staatsrat ernannt und tben ihr
Amt nach Mal3gabe eines provisorischen Vorschriftenkatal ogs fur Aufsichtsréte grof3er
staatlicher Finanzinstitute aus (, Interim Regulation on the Board of Supervisors of
Important State-owned Financia Ingtitutions’). Auch die Geschéaftsfihrung von
Sinosure wird von der Regierung ernannt. Im Jahresbericht 2011 wird angegeben, dass
der Sekretdr des Zentralkomitees dem Aufsichtsrat von Sinosure vorsteht und die
Mitglieder der Geschéaftsleitung mehrheitlich ebenfalls Mitglieder des Zentralkomitees
der Partei sind. Da sich Sinosure geweigert hat, weitere Angaben zu seiner
Unternehmengleitung vorzulegen, ist davon auszugehen, dass die Geschéftdeitung
direkter Ausdruck des Willens der Regierung ist, die die Mitglieder des Aufsichtsrats
und der Geschéftsleitung unmittelbar ernennt. Auf dieser Grundlage ist festzuhalten,
dass Sinosure in nennenswerter Weise vom chinesischen Staat kontrolliert wird.

Die Austlibung staatlicher Befugnisse und der Vollzug von Regierungspolitik treten bei
Sinosure so eindeutig und ausdriicklich zutage, dass das Unternehmen al's unmittelbare
Verkorperung des Regierungshandelns  bezeichnet werden kann. Der
Jahresbericht 2011 von Sinosure enthélt diesbezliglich mehrere Belege: Sinosure hat
»aktiv die politischen Funktionen einer Ausfuhrkreditagentur wahrgenommen ... und
ist gut ins erste Jahr des zwolften Finfjahresplans gestartet”; , die Vorantreibung der
Unternehmensreform  hat die politische  Funktion von Sinosure als
Ausfuhrkreditagentur gestérkt”; die , Wirtschaftskonferenz des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas hat diese Funktion hervorgehoben und klare
Anforderungen an die Kreditversicherung gestellt, die unseren Wachstumspfad
unterstitzen* (Jahresbericht 2011, S.5); 2011 hat ,Sinosure die Strategien,
Beschluisse, Abmachungen und V orgaben des Zentralkomitees und des Staatsrates zur
chinesischen AulRen-, AulRenhandels-, Industrie- und Finanzpolitik umgesetzt, seine
politische Funktion in vollem Umfang ausgelibt und ein schnelles Wachstum erzielt*
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(Jahresbericht 2011, S.11); ,Sinosure hat die staatliche Politik der
Sonderarrangements fur Ausfuhrversicherungen fir grof3e Vollanlagen umfassend
ungesetzt und die vom Staat vorgegebenen Verpflichtungen erfullt”
(Jahresbericht 2011, S. 11).

Der ingtitutionelle Rahmen und andere von der chinesischen Regierung, die die
Tatigkeit von Sinosure kontrolliert, herausgegebene Dokumente enthalten weitere
Beweise fur den staatlichen Charakter dieser Korperschaft und ihre Ausstattung mit
der Autoritét, die Politik der Regierung umzusetzen. Immer noch mai3geblich fur die
Geschéftstatigkeit von Sinosure ist die gemeinsam mit dem AulRenhandel sministerium
herausgegebene Bekanntmachung Uber die Umsetzung der Strategie zur Férderung
des Handels durch Wissenschaft und Technologie mit Hilfe der
Ausfuhrkreditversicherung (Shang Ji Fa[2004] Nr. 368 vom 26. Juli 2004). Laut dieser
Bekanntmachung soll die Ausfuhr neuartiger Hochtechnologieprodukte mit hohem
Mehrwert mittels einer verstarkten Nutzung von Ausfuhrkreditversicherungen
gefordert werden. Dort wird Sinosure ausdriicklich beauftragt, die im Verzeichnis
neuartiger  Hochtechnologieprodukte von 2006  aufgefihrten  wichtigen
Exportindustrien zu unterstiitzen. Unter den unterstitzenswerten Erzeugnissen werden
auch , Solarzellen und -module” aufgefihrt, weshalb davon auszugehen ist, dass sie
von Sinosure unmittelbar unterstiitzt werden. Folgende Vorteile werden in der
Bekanntmachung festgelegt: ein griner Kanal, d.h. eine spezifische Unterstitzung fir
die in dem Verzeichnis aufgefuhrten Produkte, fur die binnen finf Tagen eine
Genehmigung zu erteilen ist, wenn die Versicherungsbedingungen erfiillt sind, und die
Genehmigung der Versicherungs-Obergrenze vorrangig zu erteilen ist; beschleunigte
Bearbeitung von Forderungen binnen drei Monaten nach Erhalt der Schadensmeldung;
Ratenflexibilitét, d.h. gunstigster Rabatt innerhalb der von Sinosure angebotenen
Pramienbandbreite. Ferner sollen regionale und lokale Handelsbehdrden weitere
Mal3nahmen ergreifen, um die im Verzeichnis aufgefihrten Produkte zu fordern.
Sinosure wird in der Bekanntmachung verpflichtet, die Versicherungsbedingungen auf
die nationale Industriepolitik und das Ausfuhrgeschdft mit neuartigen
Hochtechnologieprodukten zuzuschneiden und besonders vom Staat unterstiitzte
Innovations- und FUE-Branchen zu fordern.

Der Kommission sind weitere Dokumente bekannt, aus denen hervorgeht, dass
Sinosure unmittelbar die Politik der Regierung zum Nutzen u.a. der ausfihrenden
Hersteller umsetzt. Der sogenannte 840-Plan ist in der Bekanntmachung des Staatsrats
vom 27. Mai 2009 enthalten”. Vorgesehen ist dort der Einsatz von 84 Mrd. USD fiir
die Ausfuhrversicherung. Dabei handelt es sich um eine der sechs vom Staatsrat 2009
eingeleiteten Mal3nahmen zur Stabiliserung der Exportnachfrage infolge der
weltweiten Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage
nach Ausfuhrkreditversicherungen. Zu den sechs Mal3nahmen z&hlen unter anderem
eine umfassendere Deckung durch Ausfuhrkreditversicherungen, die Bereitstellung
kurzfristiger Ausfuhrkreditversicherungen in der Grof3enordnung von 84 Mrd. USD im
Jahr 2009 und eine Senkung der Versicherungspramien. Als einzige Korperschaft, die
Ausfuhrkreditversicherungen abschlief, wird Sinosure mit der Durchfihrung des
Plans beauftragt. Was die Senkung der Versicherungspramie anbelangt, so wurde
Sinosure verpflichtet, im Vergleich zur Gesamt-Durchschnittspréamie des Jahres 2008
eine Senkung der durchschnittlichen Rate far kurzfristige
Ausfuhrkreditversicherungen um 30 % zu gewéhrleisten.
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Der sogenannte 421-Plan war in der gemeinsam vom Handelss und vom
Finanzministerium herausgegebenen Bekanntmachung vom 22. Juni 2009 Uber die
Umsetzung von Sonderarrangements fir Ausfuhrversicherungen fir grof3e
Vollanlagen enthalten. Auch dabel handelte es sich um eine wichtige Mal3nahme zur
Unterstiitzung des verstérkten aul3enwirtschaftlichen Engagements Chinas infolge der
weltweiten Krise von 2009. Fir die Finanzierung von Versicherungen zur Forderung
der Ausfuhr von grofien Vollanlagen waren darin 42,1 Mrd. USD vorgesehen.
Sinosure und einige andere grofe Finanzinstitute sollten die Mittel verwalten und
aufbringen. Die unter dieses Dokument falenden Unternehmen kommen in den
Genuss der finanziellen V orzugsbehandlung, einschliefdich der
Ausfuhrkreditversicherung. Wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft der
chinesischen Regierung konnte die Kommission keine zusétzlichen Einzelheiten tber
die Anwendung dieser Bekanntmachung in Erfahrung bringen. Angesichts fehlender
Beweise des Gegenteils hat die Kommission guten Grund zur Annahme, dass auch
Fotovoltaik-Anlagen und die Fotovoltaikbranche unter die Bekanntmachung fallen.

Zu den weiteren Belegen einer staatlichen Unterstitzung kurzfristiger
Ausfuhrkreditversicherungen zéhlen zwel Dokumente Uber eine verstéarkte finanzielle
Forderung ,,aufstrebender Branchen, denen eine strategische Bedeutung belgemessen
wird. In der Bekanntmachung des Staatsrats zur beschleunigten Weiterentwicklung
aufstrebender Branchen von strategischer Bedeutung (Guo Fa[2010] Nr. 32 vom
18.10.2010) werden Finanzinstitute aufgefordert, ihr finanzielles Engagement zu
intensivieren. Die DurchfUhrungsleitlinien zur Weiterentwicklung dieser Branchen, die
gemeinsam von samtlichen zusténdigen Ministerien herausgegeben wurden
(Kommission for nationale Entwicklung und Reform, Handelsministerium,
Wissenschaftsministerium, Ministerium fir Industrie und Informationstechnologie,
Umweltschutzministerium,  Finanzministerium,  staatliche  Steuerverwaltung,
Generalzollverwaltung, Generalverwaltung fur Qualitdtsaufsicht, Amt fir geistiges
Eigentum (Guo Fa [2011] Nr. 310 vom 21. Oktober 2011)) verweisen unter Punkt
(Xxvii) ausdricklich auf eine aktive Forderung u.a durch
Ausfuhrkreditversicherungen fur aufstrebende Branchen von strategischer Bedeutung.
Zu diesen Branchen zdhlen Produkte, Technologien und Dienstleistungen zum Ausbau
der Présenz auf internationalen Markten, hochwertiger Anlagenbau, patentierte
einheimische Technologien und Standardausfuhrerzeugnisse von strategischer
Bedeutung. Angesichts fehlender Beweise des Gegentells hat die Kommission folglich
guten Grund zur Annahme, dass auch das hier in Rede stehende Produkt und diein die
Stichprobe einbezogenen Hersteller als , aufstrebende Branchen von strategischer
Bedeutung® in den Genuss der betreffenden Vorteile kommen.

Aus den obigen Erwégungen gelangt die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass
Sinosure eine oOffentliche Korperschaft ist, da sie staatliche Autoritét besitzt, in
nennenswerter Weise vom Staat kontrolliert wird und staatliche Aufgaben ausfhrt.

(d) Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlagen fir diese Regelung sind: die gemeinsam vom
Aulenhandelsministerium und Sinosure herausgegebene Bekanntmachung Uber die
Umsetzung der Strategie zur Forderung des Handels durch Wissenschaft und
Technologie mit Hilfe der Ausfuhrkreditversicherung (Shang Ji Fa[2004] Nr. 368), das
Ausfuhrverzeichnis chinesischer neuartiger Hochtechnologieprodukte von 2006, der
sogenannte 840-Plan, der in der Bekanntmachung des Staatsrats vom 27. Mai 2009
enthalten ist, der sogenannte 421-Plan, der in der gemeinsam vom Handels- und vom
Finanzministerium herausgegebenen Bekanntmachung vom 22. Juni 2009 Uber die
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Umsetzung von Sonderarrangements fir  Ausfuhrversicherungen fir  grof3e
Vollanlagen enthalten ist, die Bekanntmachung des Staatsrats zur beschleunigten
Weliterentwicklung  aufstrebender Branchen von  strategischer  Bedeutung
(GuoFa[2010] Nr.32 vom 18. Oktober 2010) sowie die zugehdrigen
Durchfthrungsleitlinien (Guo Fa[2011] Nr. 310 vom 21. Oktober 2011.

(e) Untersuchungsergebnisse

Da es sich bel Sinosure um eine oOffentliche Korperschaft handelt, die staatliche
Autoritét besitzt und Rechtsvorschriften und Plane des Staates ausfuhrt, stellt die
Gewahrung von Ausfuhrkreditversicherungen an Hersteller des betroffenen Produkts
eine finanzielle Beihilfe in Form eines moglichen direkten Transfers von Geldern der
chinesischen Regierung im Sinne des Artikels3 Absatz 1 Buchstabea Zifferi der
Grundverordnung dar.

Der von den lokalen Behtrden gewéhrte Teilrabatt auf die von den ausfihrenden
Herstellern entrichtete Pramie stellt nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der
Grundverordnung ebenfalls einen direkten Transfer von Geldern in Form eines
Zuschusses dar.

Nach Artikel 3 Absatz2 und Artikel 6 Buchstabec der Grundverordnung ist ein
Vorteil in dem Mal3e gegeben, in dem Sinosure Ausfuhrkredite zu glnstigeren
Konditionen versichert als denen, die der Beglinstigte normalerweise auf dem Markt
erhalten wirde, oder ein Risiko versichert wird, fir das ansonsten keine Versicherung
auf dem Markt verfigbar gewesen ware. Einen zusétzlichen Vorteill im Sinne von
Artikel 3 Absatz 2 erhdt der ausfihrende Hersteller in Form eines Bar-Rabatts, den
einige der lokalen Behorden am Sitz mancher ausfihrender Hersteller auf die an
Sinosure zu entrichtende V ersicherungspramie gewahren.

In der Bekanntmachung von 2004 wird die gesamte Bandbreite der Vorteile
aufgelistet, die Sinosure und/oder die lokalen Behorden Unternehmen gewahren, die
unter das Verzeichnis von 2006 fallen und deren Tétigkeit mit der nationalen Politik in
Einklang steht. Die Untersuchung hat ergeben, dass die zwischen Sinosure und den in
der Stichprobe  enthaltenen ausfuhrenden Herstellern geschlossenen
Versicherungsvertrage und die von den Behdrden vor Ort gewahrten Rabatte auf einen
Teil der Pramien diesen Vorteilen voll entsprechen. Die , Green Express’-Behandlung
besteht in ener vereinfachten und beschleunigten Gewédhrung von
Versicherungsschutz und der Begleichung von Forderungen durch eine rasche
Verlustabschétzung und eine beschleunigte Auszahlung der Entschéadigung.

Die Untersuchung hat auch ergeben, dass die nach der Finanzkrise von 2009
ergriffenen, im 840-Plan, im 421-Plan und in den Mal3nahmen von 2011 zugunsten
aufstrebender Branchen von strategischer Bedeutung aufgefthrten Mal3nahmen
ebenfalls erhebliche Vorteile fur die ausfiihrenden Hersteller nach sich zogen. Diese
Malinahmen erleichterten die Versicherungsdeckung und fihrten zu einer weiteren
Senkung der von Sinosure verlangten Pramien, trotz der schwierigen Wirtschaftslage
und des erheblich gestiegenen Deckungsrisikos fur Sinosure, und sie finden ihren
vollen Niederschlag in der Versicherungsdeckung Sinosures fur die ausfihrenden
Hersteller. Die Untersuchung hat insbesondere ergeben, dass die Konditionen und die
Prémien im Untersuchungszeitraum im Wesentlichen unverandert blieben oder sogar
gunstiger wurden, obwohl die Zahl der Schadensfélle und die Erstattungszahlungen
von Sinosure zunahmen und sich die Wirtschaftdage in der Fotovoltaikbranche
substanziell verschlechterte.
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Was die Existenz eines Vorteils anbelangt, so hat die Kommission zuerst gepruift,
inwieweit die Pramien von Sinosure die Kosten der kurzfristigen Ausfuhrversicherung
deckten. Sinosure macht unter Berufung auf Buchstabe j des WTO-Ubereinkommens
Uber Subventionen und Ausgleichsmal3nahmen geltend, dass eine ,unzuldssige
Ausfuhrsubvention® im Sinne des Artikels3 Absaiz1l Buchstabea des
Ubereinkommens die Gewahrung von Ausfuhrkreditversicherungen zu Pramien
darstelle, die nicht ausreichen, um langfristig die Betriebskosten und -verluste zu
decken. In ihrer Antwort auf den Fragebogen verwies Sinosure lediglich auf die
Gewinne und Verluste der vergangenen funf Jahre und schloss aus dem Umstand, dass
in diesem Zeitraum insgesamt ein Gewinn erzielt wurde, dass die Gewahrung
kurzfristiger Ausfuhrkreditversicherungen fur die ausfuhrenden Hersteller keine
Subvention im Sinne des WTO-Subventionsiibereinkommens darstellt. Wie oben
ausgefuhrt (Erwagungsgrinde (221) f.) hatte die Kommission Sinosure aufgefordert,
zur langfristigen Rentabilitat seines Ausfuhrkreditversicherungs-Geschéfts spezifische
Informationen und Belege im Einklang mit dem Ubereinkommen beizubringen, unter
anderem  Préamieneinnahmen,  Betriebskosten und Verluste aus dem
Versicherungsprogramm. Sinosure hat die erbetenen Unterlagen und Belege wahrend
des Kontrollbesuchs nicht vorgelegt und betont, dass das Geschaft den gepriften
Jahresabschlissen zufolge insgesamt rentabel verlaufen sai.

Allerdings wére die Kommission, selbst wenn sie sich lediglich auf die
Jahresabschlisse von Sinosure stiitzen wirde, ohne in der Lage zu sein, die dort
enthaltenen Zahlen und Angaben zu Uberprifen, aul3erstande festzustellen, dass
Sinosure in seiner Ausfuhrversicherungssparte, die dem , Programm® in Sinne von
Buchstabej des Ubereinkommens entspricht, langfristig einen Gewinn erzielt hat.
Neben dem Ausfuhrkreditversicherungs-Geschéft Ubt Sinosure noch eine Reihe
weiterer Geschéftstétigkeiten aus, und bel den Zahlen und Daten in den
Jahresabschliissen handelt es sich um konsolidierte Daten, die nicht nach einzelnen
Geschéftstéatigkeiten aufgeschliisselt werden. Aus einigen Jahresabschliissen (jedoch
nicht dem jungsten) geht hervor, dass die kurzfristige Ausfuhrversicherung die mit
Abstand grofte Geschéftssparte Sinosures darstellt, allerdings sind keine prézisen
prozentualen Angaben erhaltlich. Da Sinosure die erbetenen Angaben und Belege zur
letztgenannten Geschéftstétigkeit verweigert hat, die zur Analyse des Programms im
Sinne von Buchstabej des Anhangsl zum WTO-Subventionsiibereinkommen
erforderlich wéren, muss die Kommission ihre Feststellungen auf die im Dossier
verflgbaren Beweismittel stitzen.

Gemal3 Artikel 11 seiner Satzung muss die Bilanz von Sinosure ausgeglichen sein. Mit
anderen Worten: Das Unternehmen strebt nicht den maximalen Gewinn an, sondern
im Einklang mit seiner Funktion as staatlicher Monopolanbieter von
Ausfuhrkreditversicherungen  lediglich eine  ausgeglichene  Gewinn-  und
Verlustrechnung. Wie oben erlautert geht aus der Akte hervor, dass Sinosure aufgrund
der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen fir seine Geschéftstatigkeit in
Erflllung seiner vom Staat vorgegebenen Funktion Politik und Plane der Regierung
auszuftihren hat. Die den ausgewahlten, vom Staat explizit geférderten Branchen und
Unternehmen zugehdrigen ausfihrenden Hersteller genossen vollen Zugang zu den
Ausfuhrkreditversicherungen von Sinosure zu Vorzugspramien, selbst nachdem 2009
die Weltwirtschaftskrise eingetreten war und die Fotovoltaikbranche - auch wahrend
des untersuchten Zeitraums - eine beispiellose Krise durchlebte. Somit versorgt
Sinosure  den Fotovoltaik-Sektor in unbegrenztem Umfang mit
Ausfuhrkreditversicherungen, und die erhobenen Prdmien spiegeln das
Versicherungsrisiko in diesem Wirtschaftszweig nicht wider. Alle diese im Dossier
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enthaltenen Angaben reichen bereits aus fir die Schlussfolgerung, dass eine
Unterdeckung der langfristigen Geschaftskosten durch die von Sinosure erhobenen
Pramien nicht nur nicht ausgeschlossen werden kann, sondern sogar wahrscheinlich
ist.

Da Sinosure nicht mit ihr zusammengearbeitet hat, hat die Kommission zur Stiitzung
ihrer Schlussfolgerungen weitere Gesichtspunkte herangezogen. Bereits die 6ffentlich
erhdtlichen Informationen zeigen, dass Sinosure tatsachlich langfristig ein
Verlustgeschéft betreibt™®. Die Kommission hat auch die einschlagigen Angaben zu
den Einnahmen in den Jahresabschliissen von Sinosure fur die Jahre 2006-2011
gepruft, mit denen Sinosure die in der Antwort auf den Fragebogen angegebenen
Rentabilitatsdaten begrindet hat. Diese Zahlen weisen fir Sinosure einen
betrachtlichen langfristigen Verlust im Versicherungsgeschaft insgesamt (ohne
Investitions- und andere Einnahmen) aus. Tatsachlich sind die Erstattungsleistungen in
jedem einzelnen Geschéftgahr zwischen 2006 und 2011 (einzige Ausnahme: 2010)
(fast) so hoch wie oder (deutlich) hoher as die eingenommenen Nettopramien.
Werden zudem auch die Betriebsaufwendungen und die Provisionen von den
Nettopramien abgezogen, fallen die Verluste noch substanzieller aus. Die Zahlen
zeigen, dass der Verlust aus dem V ersicherungsgeschéft trotz des moderaten Gewinns
im Jahr 2010 im Gesamtzeitraum betréchtlich ist. Den Jahresabschliissen zufolge
tragen Investitions- und sonstige Einnahmen erheblich zu den Gesamteinnahmen von
Sinosure bei; diese sind jedoch fir die Beurteilung der Rentabilitét ihres
Ausfuhrkreditversicherungs-Programms  nicht relevant. Da die Kkurzfristige
Ausfuhrkreditversicherung den Hauptteil der Geschéftstétigkeit von Sinosure
ausmacht, ist mangels eines Beweises des Gegenteils davon auszugehen, dass Sinosure
mit seinem Ausfuhrkreditversicherungs-Programm léngerfristig erhebliche Verluste
erwirtschaftet hat. Angesichts der Verluste von Sinosure in  ihrem
Ausfuhrversicherungsgeschéft ist das Vorhandensein eines Vortells anhand eines
Vergleichs der von den ausfihrenden Herstellern entrichteten Prdmien mit den
Marktpramien zu  bemessen. Sinosure ist der enzige offizielle
Ausfuhrkreditversicherer und bt daher eine vollstdndige Kontrolle Uber den
Inlandsmarkt aus. Da es in der Volksrepublik China keine kommerziellen
Referenzwerte fUr diese Instrumente gibt und die Abldufe auf den Finanzmérkten
durch staatliche Interventionen verzerrt werden, ist es angemessen, Vergleichswerte
aus dem Audland, d.h. unter normalen Marktbedingungen erhobene Pramien,
heranzuziehen. Auf dieser Grundlage ergibt sich, wie im nachstehenden Abschnitt zur
Berechnung der Subventionshthe dargelegt, dass die Pramien unter den Marktpramien
liegen und ein Vorteil gewahrt wird.

Die Subventionen sind im Sinne von Artikel 4 Absatz4 Buchstabea der
Grundverordnung von der Ausfuhrleistung abhéngig, da sie nicht ohne eine Ausfuhr
erhdltlich sind. Ferner sind sie spezifisch im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a
der Grundverordnung, da der Zugang zu ihnen auf bestimmte Unternehmen beschrankt
ist. Solarzellen und -module sind im Ausfuhrverzeichnis chinesischer neuartiger
Hochtechnol ogieprodukte von 2006 ausdriicklich aufgefiihrt, so dass sie die in der
Bekanntmachung von 2004 vorgesehene Vorzugsbehandlung in Anspruch nehmen
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(247)

(248)

(249)

(250)

(251)

(252)

kénnen. Darliber hinaus ist die Umsetzung der staatlichen Politik und Plane
einschliefdich des 12-Jahres-Plans fir den Fotovoltaiksektor eines der Hauptziele von
Sinosure. Die Branche ist auch eine der wenigen, die im 840-Plan und im 421-Plan zur
Forderung vorgesehen sind (siehe Erwéagungsgrinde (232) f.). Ferner handelt es sich
um einen der geforderten Wirtschaftszweige nach Entscheidung Nr. 40 und anderen
Planungsdokumenten und Rechtsvorschriften (siehe Erwagungsgrinde (207) f.).
Schliefdlich zéhlt die Branche zu den aufstrebenden Branchen von strategischer
Bedeutung, die entsprechend der Regierungspolitik in den Genuss einiger Vorzige
kommen (siehe Erwégungsgrund (102)). Die meisten ausfuhrenden Hersteller
genielfen aulRerdem den Status eines Unternehmens mit neuartiger Hochtechnologie
und damit weitere staatliche Verguinstigungen.

Somit stehen die von Sinosure oder den lokalen Behtrden, die einen Teil der
Versicherungspramie  erstatten,  gewdhrten  Vorteile  nicht  samtlichen
Wirtschaftszweigen und Unternehmen zur Verfligung, sondern nur jenen, die unter die
einschl&gige staatliche Férderung und die dieser zugrundeliegenden Dokumente fallen.
Deshalb sind die den Herstellern des betroffenen Produkts von Sinosure und/oder den
lokalen Behtrden gewahrten Vorteile als spezifisch im Sinne von Artikel 4 Absatz 2
Buchstabe a der Grundverordnung zu betrachten. Da es zudem keine Anhaltspunkte
dafir gibt, dass der Anspruch auf die Subvention auf objektive Kriterien oder
Bedingungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b gegrindet wird, ist der
gewdhrte Vorteil auch in dieser Hinsicht spezifisch.

(f)  Schlussfolgerung

Die Untersuchung zeigte auf, dass die sechs Unternehmensgruppen von in die
Stichprobe  einbezogenen ausfihrenden Herstelleen  im UZ  durch  die
Ausfuhrkreditversicherungen von Sinosure beginstigt wurden.

Die Gewahrung des Versicherungsschutzes fur Ausfuhrkredite an die Fotovoltaik-
Branche ist as Subvention zu betrachten, insoweit die Versicherungspramien unter
den Ublichen Markttarifen liegen.

Da die Kriterien finanzielle Beihilfe, Vortell fur die ausfihrenden Hersteller und
Spezifitat erflllt sind, wird diese Subvention als anfechtbar betrachtet.

(g) Berechnung der Hohe der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vorteills berechnet. Die Berechnung des Vortells
entspricht dem Vorgehen im Falle von Darlehensbirgschaften. Nach Artikel 6
Buchstabe ¢ der Grundverordnung ist der den Begunstigten erwachsende Vorteil die
Differenz zwischen dem Betrag der Pramie, die das Unternehmen fir die kurzfristige
Ausfuhrkreditversicherung durch Sinosure zahlt, und dem Betrag der Pramie, die das
Unternehmen fir eine vergleichbare Ausfuhrkreditversicherung zu Marktbedingungen
zu zahlen hétte.

Da die kurzfristige Ausfuhrkreditversicherung durch Sinosure das Ergebnis
regierungsamtlicher  Zielvorgaben ist und Sinosure as enzige offizielle
Ausfuhrkreditversicherungsanstalt im Inlandsmarkt eine Monopolstellung innehat,
wurde mittels der nachstehenden Methode eine Markt-Referenzpramie kalkuliert.
Aulerdem hat die Kommission aufgrund der mangelnden Bereitschaft der
chinesischen Regierung zur Mitarbeit bel der Berechnung einer geeigneten
Marktpramie fur die Versicherung von Ausfuhrkrediten an Fotovoltaik-Hersteller auf
verfligbare Informationen zurtickgegriffen.
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(254)

(255)

(256)

(257)

Nach der Uberzeugung der Kommission stellen die Pramiensitze der Export-Import
Bank (,Ex-Im Bank") der Vereinigten Staaten von Amerika die am besten geeignete
Referenzgrofie dar, Uber die leicht erhdtliche Informationen vorliegen. Den 6ffentlich
erhdtlichen Informationen”” zufolge handelt es sich bei der Ex-Im Bank um die
offizielle Ausfuhrkredit-Anstalt der US-Bundesregierung, die sich ohne Fremdmittel
finanziert. Zu den Tétigkeiten der Ex-Im Bank zéhlen die Ausfuhrkreditversicherung,
aber auch andere Tétigkeiten wie Birgschaften fir Arbeitskapital oder Darlehen
(Bestellerfinanzierung). Aufgabe des Instituts ist es, Arbeitspldtze in den USA zu
schaffen und zu fordern, indem Ausfuhren aus den Staaten an internationale
Abnehmer unterstitzt werden. Die Bank wurde vom Kongress der USA als ¢ffentliche
Korperschaft eingesetzt. Deshalb dhnelt die Bank Sinosure in mehreren Punkten und
eignet sich folglich als Referenzinstitut.

Fir die Referenzpramie wurden die tatséchlich erhobenen Gebuhren bei Ausfuhren an
OECD-Lander fur Ausfuhr-Pauschal-Policen mit 90 %iger Deckung des
Versicherungswerts und einer Laufzeit von 120 Tagen zugrunde gelegt. Als
tatséchliche Pramie wurde der mittelfristige Durchschnitt in Bezug auf funf nach
Solvabilitdét und Ausfallrisko gestaffelte Kategorien auslandischer Abnehmer
veranschlagt. Dabel handelt es sich um den besten verfligbaren Referenzwert zur
Berechnung der Prémie, die die Hersteller des betreffenden Produkts auf dem freien
Markt zu entrichten hétten.

Der Vorteilsbetrag wurde unter Zugrundelegung der von der chinesischen Regierung
Ubermittelten Informationen berechnet und berlicksichtigt die Hohe der von Sinosure
versicherten Betrége und der fur diese Versicherung gezahlten Pramien im UZ. Die
von den mitarbeitenden Unternehmen zu Sinosure vorgelegten Informationen wurden
nicht herangezogen, da die Angaben der chinesischen Regierung eindeutig
vollstéandiger waren (beispielsweise hatten nicht ale Unternehmen ihre Sinosure-
Versicherungspolicen in den Antworten auf den Fragebogen oder beim
Kontrollbesuch angegeben).

In Bezug auf die teilweise Erstattung der Versicherungspramie durch die lokalen
Behorden besteht der gewahrte Vorteil in der Hohe der im UZ an die in die Stichprobe
einbezogenen Unternehmen gezahlten Rabatte und Zuschiisse.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne betrug:

Ausfuhrbirgschaften und Versicherungen

Unter nehmen/ Unter nehmensgruppe Subventionsspanne
Wuxi Suntech Power Co Ltd, und verbundene Unternehmen 0,58 %

Yingli Green Energy Holding Company und verbundene

Unternehmen 0,95 %
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Solar Group und

verbundene Unternehmen 0,71 %
JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,50 %
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Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,39 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhgjiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,63 %

Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 0,00 %

3.4.1.5. Bevorteilung durch Gewéhrung des Zugangs zu Offshore-Holdinggesellschaften und
Darlehensrtickzahlungen durch den Staat

(258) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewahrt wurden.

3.4.2. Zuschussprogramme
3.4.2.1. Entwicklungsfonds fir Forschungen Uber Exportprodukte

(259) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewahrt wurden.

3.4.2.2. Subventionen fir die Entwicklung von Programmen fir Markenbekanntheit
(., Famous Brands* und ,,ChinaWorld Top Brand®)

(260) Die Kommission hat festgestellt, dass einigen in die Stichprobe einbezogenen
ausfuhrenden Herstellern im UZ aus diesen Regelungen Vorteile erwachsen sind.
Wegen der geringen Hohe der erhaltenen Vorteile und ihrer du3erst geringen Folgen
fur die Subventionsspanne hielt es die Kommission jedoch nicht fur erforderlich, die
Anfechtbarkeit dieser Programme zu prifen.

3.4.2.3. Fondsfur die auRenwirtschaftliche Expansion von Wirtschaftszweigen in der Provinz
Guandong

(261) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewéhrt wurden.

3.4.2.4. Demonstrationsprogramm ,, The Golden Sun*
(@ Einleitung

(262) Dem Antrag zufolge haben die Hersteller des betreffenden Produkts aus dem
Demonstrationsprogramm , The Golden Sun* (,Golden Sun“), das die chinesische
Regierung im Juli 2009 einfuhrte, Subventionen erhalten. Er enthielt Anhaltspunkte
daflr, dass vier der in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer aus diesem Programm
direkte Subventionen fur das in Rede stehende Produkt erhalten haben. Ferner ging
aus ihm hervor, dass einer der in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer 2011 als
Lieferant des betreffenden Produkts fir 70 % der von den Projektbetreibern (d.h. den
Unternehmen, die aus Solarenergie erzeugten Strom vertreiben) gebauten Kapazitét
ausgewahlt worden war. Ferner enthielt der Antrag Informationen, denen zufolge die
Mittel des Demonstrationsprogramms den Projektbetreibern nicht in  einer
transparenten und wettbewerbskonformen Weise zugeteilt wurden.

(b) Fehlende Mitarbeit und Verwendung der verfugbaren Informationen
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(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

Die chinesische Regierung wurde im Fragebogen, im Schreiben zur Anforderung noch
fehlender Informationen und erneut beim Kontrollbesuch vor Ort um die Vorlage von
Informationen zu dieser Regelung gebeten; wie in den Erwégungsgrinden (104) f.
naher ausgefiihrt, ist die Regierung der Volksrepublik dieser Aufforderung nicht
nachgekommen.

Im Hinblick auf die im Fragebogen und im genannten Schreiben erbetenen
Informationen hat die chinesische Regierung stets betont, dass dieses Programm nicht
fr die Hersteller des betreffenden Produkts vorgesehen sei. Daher hat die chinesische
Regierung eine Reihe von Fragen zum Programm und den Vorteilen der Hersteller des
betreffenden Produkts mit ,, nicht einschlégig” beantwortet. Die chinesische Regierung
hat ferner auch die im Fragebogen erbetenen einschlégigen Gesetze, Regelungen und
Verwaltungdeitlinien nicht vorgelegt und lediglich die Haupt-Rechtsgrundiage
Ubermittelt.

Zu Beginn der Sitzung wahrend des Kontrollbesuchs, bei der es um das Golden Sun-
Programm ging, hat die Kommission die chinesische Regierung aufgefordert,
samtliche Anhénge zur bereits Ubermittelten Rechtsgrundlage vorzulegen, und gefragt,
ob sie die Absicht habe, weitere amtliche Dokumente zu diesem Programm
beizubringen. Die chinesische Regierung hat die erbetenen Anhéange vorgelegt und
angekindigt, dartiber hinaus keine weiteren Dokumente zu Ubermitteln. Anschlief3end
zeigte die Kommission der chinesischen Regierung ein Haushaltsdokument des
Finanzministeriums Uber die unter diesem Programm finanzierten Projekte und die
zugehdrigen Betrage, das die mitarbeitenden Ausfihrer vorgelegt hatten
(Finanzministerium, Dokument Nr. 965 [2010] vom 2. Dezember 2010). Die Anlagen
zu dieser Unterlage lassen erkennen, dass einer der in die Stichprobe einbezogenen
Ausfuhrer substanzielle Golden Sun-Mittel fur seine eigenen Projekte und als
Lieferant programmkonformer Anlagen fur mehrere andere aus diesem Programm
finanzierte Projekte erhalten hatte. Die bei dem Kontrollbesuch anwesenden Vertreter
des Finanzministeriums hatten Kenntnis von dem vorgelegten Dokument, und wurden
von der Kommission gebeten, samtliche analogen Haushaltsdokumente des
Finanzministeriums fur die Laufzeit des Golden Sun-Programms vorzulegen. Die
Vertreter des Finanzministeriums sagten die Vorlage dieser Dokumente grundsétzlich
zu, haben sie jedoch nie der Kommission Ubermittelt.

Ferner legte die Kommission den Vertretern des Aulenhandelsministeriums
Haushaltsdokumente der Finanzverwaltungen einer Provinz und einer Kommune zum
Golden Sun-Programm vor, die einer der mitarbeitenden Ausfihrer beigebracht hatte,
und bat die chinesische Regierung, sdmtliche vergleichbaren einschldgigen
Dokumente (d.h. von den Provinzen oder Kommunen erstellte Unterlagen) zu diesem
Programm vorzulegen. Die chinesische Regierung antwortete, dass sie nicht im Besitz
dieser Provinzen bzw. Kommunen betreffenden Dokumente sei und sie daher auch
nicht vorlegen kdnne.

In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 hat die chinesische Regierung erneut betont, dass
dieses Programm nicht fur die Hersteller des betreffenden Produkts vorgesehen se,
und dass sie etwaige Mittel aus diesem Programm - wenn Uberhaupt - lediglich in ihrer
Eigenschaft als Kraftwerksbetreiber und nicht als Hersteller von Solarpaneelen
erhalten hétten, da nur Projektbetreibern Subventionen aus diesem Programm
zustanden. Dem Schreiben zufolge habe die Kommission lediglich drei spezifische
Dokumente ausdricklich erbeten, die die chinesische Regierung vorgelegt habe. Das
trifft nicht zu, da die Kommission beim Kontrollbesuch spezifische
Haushaltsdokumente des Finanzministeriums (die auch in dem Schreiben der

71

DE



DE

(268)

(269)

(270)

Kommission vom 23. Mai 2013 ausdriicklich erwdhnt worden waren) und ortlicher
Verwaltungsstellen an den Standorten der ausfihrenden Hersteller (unter Bezugnahme
auf spezifische von den ausfihrenden Herstellern vorgelegte Dokumente) erbeten
hatte, die die chinesische Regierung beschloss nicht vorzulegen.

Darlber hinaus hatte die Kommission spezifische Angaben zu den Golden Sun-
Mitteln erfragt, die einer der in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrer
erhalten hatte; der Ausfiihrer hatte das in Rede stehende Produkt geliefert und die
Zahlungen direkt vom Staat erhalten. Die chinesische Regierung war wahrend des
Kontrollbesuchs erneut aufRerstande, den Vorgang aufzuklaren oder Einzelheiten
anzugeben, und kontaktierte lediglich den Rechtsbeistand des Unternehmens, der
angeblich erklart habe, die Lage sei wéhrend des Kontrollbesuchs mit den
Kommissionsbediensteten geklart worden, was nicht ganz den Tatsachen entsprach.
Zusétzliche Einzelheiten zu diessm Punkt werden nachstehend in den
Erwagungsgriinden (276)-(278) dargelegt. Wie nachstehend in den Erwagungsgrinden
(275)-(278) naher erlautert, hat die Untersuchung ergeben, dass die in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrer tatsachlich Zuschiisse aus dem Golden Sun-
Programm - unter anderem fur die Lieferung des betreffenden Produkts - erhaten
haben. Die Haltung der chinesischen Regierung, wonach das Programm die
Herstellung des betreffenden Produkts nicht begiinstigt, wurde durch die wahrend der
Untersuchung gepriften Beweismittel und Fakten unbestreitbar widerlegt.

Angesichts dieses Mangels an Zusammenarbeit seitens der chinesischen Regierung
konnte die Kommission bestimmte wichtige Aspekte des Golden Sun-Programms und
der tatséchlichen Vorteile fir die Hersteller des in Rede stehenden Produkts nicht
Uberprufen. Zudem hat die chinesische Regierung nicht sémtliche erbetenen relevanten
Dokumente vorgelegt, u.a. nicht die Haushaltsdokumente des Finanzministeriums tiber
Mittel zuweisungen aus dem Golden Sun-Programm wahrend der Programmlaufzeit.
Aus diesem Grunde beruhen einige der Feststellungen nach Artikel 28 der
Grundverordnung auf den aussagekréftigsten Sachstandsinformationen, die im Dossier
enthalten sind.

(¢) Rechtsgrundlage

Wichtigste  Rechtsgrundlagen sind die vom  Finanzministerium, vom
Wissenschaftsministerium und von der Nationalen Energiebehtrde herausgegebene
Bekanntmachung Uber das Demonstrationsprogramm , The Golden Sun® vom
16. Juli 2009 mitsamt den angehangten Vorlaufigen Maf3nahmen zur Verwaltung der
Finanzhilfemittel des Demonstrationsprogramms Golden Sun (Datei Caidian Nr. 397
[2009], das Rundschreiben Uber die erfolgreiche Auftragsvergabe im
Demonstrationsprogramm Golden Sun (Datei Nr. 718 [2009]), das Rundschreiben
Uber den erfolgreichen Abschluss des Demonstrationsprogramms Golden Sun (Datei
Nr. 622 [2010]), das Rundschreiben des Finanzministeriums mit Instruktionen tber
Finanzhilfeindizes bei Baukosten im Zusammenhang mit dem Golden Sun-Programm
2010 (Datei Nr.965 [2010] vom 2. Dezember 2010), das Rundschreiben der
Finanzverwaltung von Hebei Uber die Aufteilung der Haushaltsmittel, die fir
Finanzhilfen aus dem Golden Sun-Programm 2011 zugewiesen wurden (JCJ-Datel
Nr.336 vom 1.Dezember 2011), sowie das Rundschreiben der kommunalen
Finanzverwaltung von Hengshui Uber die Aufteilung der Haushaltsmittel, die fr
Finanzhilfen aus dem Golden Sun-Programm 2011 zugewiesen wurden (HCJ-Datei
Nr. 135 vom 1. Dezember 2011).

(d)  Untersuchungsergebnisse
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(272)

(273)

(274)

Das Golden Sun-Programm war 2009 zur Forderung des technologischen Fortschritts
und der umfassenden Entwicklung der Solarsystem-Industrie eingerichtet worden. Auf
zentraler Ebene waren das Finanzministerium, das Wissenschaftsministerium und die
nationale Energiebehdrde fur das Programm zustandig. Zu den in der
Bekanntmachung Uber das Golden Sun-Programm aufgefthrten Forderkriterien z&hlen
folgende: @) die Unternehmen missen in dem lokalen Durchfiihrungsplan zum Golden
Sun-Projekt aufgefiihrt sein; b) sie missen Uber eine installierte Gesamtkapazitét von
mindestens 300 kWh verfligen; c) die Bauzeit darf nicht langer als ein Jahr und die
Betriebszeit nicht weniger als 20 Jahre betragen; d) die Eigentimer der Fotovoltaik-
Projekte missen Uber Aktiva von insgesamt mindestens 100 Mio. CNY und ein
Kapital von mindestens 30 % der Investitionskosten verfigen; €) die Hersteller von
integrierten Systemen und wichtigen Anlagen fir die Projekte zur Erzeugung von
Solarenergie sollten Uber Ausschreibungen ausgewahlt werden. Forderfahige Projekte
koénnen vom Staat bis zu 50 % der Investitionskosten erhalten; bei Projekteigentimern
in entlegenen Gebieten ohne festes Stromnetz wird die Forderung auf 70 %
aufgestockt.

Interessierte Unternehmen miissen bel der zustandigen Behorde einen Antrag mit den
entsprechenden Belegen einreichen, um Finanzhilfen aus dem Programm zu erhalten.
Die fur die Programmorganisation zusténdigen Finanz-, Technologie- und
Energiebehtrden der  Provinzen legen dem  Finanzministerium, dem
Wissenschaftsministerium  und  der  nationalen  Energiebehdorde  einen
zusammenfassenden Bericht vor; letztere prifen die Projekte aus den Provinzen im
Hinblick auf das technische Programm, die Baukonditionen, die Finanzierung und alle
sonstigen Aspekte. Nach der endgtiltigen Genehmigung durch die Regierung weist das
Finanzministerium den Projekteigentimern die Mittel unmittelbar zu und behdlt die
einschlagigen Genehmigungs- und A uszahlungsbel ege.

In der Praxis legen die Projektbetreiber der Regierung den Forderantrag erst dann vor,
wenn sie mit einem oder mehreren Lieferanten der férderbaren Fotovoltaik-Anlagen
(darunter dem n Rede stehenden Produkt) einen Vertrag geschlossen haben. Den
einschlagigen Rechtsvorschriften zufolge werden die Anbieter der férderfahigen
Fotovoltaikanlagen Uber Ausschreibungen ausgewdahlt. Allerdings hat die chinesische
Regierung nicht erlautert, wie sie ihr Ermessen bei der Auswahl der Projektbetreiber
fUr die drtlichen Golden Sun-Projekte ausibt und wie diese Projektbetreiber wiederum
ihren Fotovoltaiklieferanten auswahlen. Die chinesische Regierung und die
interessierten Parteien haben nicht belegt, dass der Auswahlprozess in offener,
transparenter und nichtdiskriminierender Weise ablauft, da sie keine einschlégigen
Unterlagen vorgelegt haben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Fotovoltaik-Anlagen
im Ausland beschafft worden wéren. Ein Grofdteil der forderfahigen Fotovoltaik-
Anlagen wurde von einem einzigen in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden
Hersteller geliefert. Auf der Grundlage der verfligbaren Fakten kommen die Organe
daher zu dem Ergebnis, dass das Golden Sun-Programm dazu diente, eine kiinstliche
Nachfrage nach den Produkten ausgewahlter chinesischer Hersteller des betreffenden
Erzeugnisses zu schaffen. Wenn die Regierung der Auffassung ist, dass ein Projekt die
Forderungsvoraussetzungen erflllt, ist sie gehalten, die Mittel auszuzahlen.

Mit dem Golden Sun-Programm erhalten die Hersteller des betreffenden Produkts eine
Subvention der chinesischen Regierung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer i und des Artikels 3 Absatz 2 der Grundverordnung in Form eines Transfers von
Geldern, konkret gesagt von Zuschiissen.
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(275)

(276)

(277)

Die Untersuchung hat insbesondere ergeben, dass mehrere der in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden Hersteller im Rahmen des Golden Sun-Programms
direkt Zuschisse fur den Bau von Solarkraftanlagen auf ihrem Unternehmensgelande
erhalten haben. Die den in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Herstellern
gezahlten Zuschisse gleichen einen Teil der normalerweise anfallenden Kosten aus
und stehen daher in einer unmittelbaren Verbindung zum betreffenden Produkt.

Die Untersuchung hat ferner ergeben, dass in die Stichprobe einbezogene
mitarbeitende Hersteller auch durch die Lieferung des in Rede stehenden Produkts an
konzernfremde Projektbetreiber von Fordermitteln aus diesem Programm profitiert
haben. Wahrend des Kontrollbesuchs vor Ort wurde insbesondere festgestellt, dass ein
in die Stichprobe einbezogener mitarbeitender ausfuhrender Hersteller von der
chinesischen Regierung eine Pauschal zahlung fir samtliche 40 aus diesem Programm
geforderten Projekte direkt erhalten hat, fur die er das in Rede stehende Produkt
geliefert hatte. Diesen Betrag hatte der in die Stichprobe einbezogene mitarbeitende
ausfuhrende Hersteller in seiner Antwort auf den Fragebogen nicht angegeben. Aus
dem Rundschreiben des Finanzministeriums von 2010 geht hervor, dass dieser
mitarbeitende ausfihrende Hersteller den Zuschlag erhalten hatte, um mehrere nicht
mit ihm verbundene Projektbetreiber aus dem privaten wie dem offentlichen Sektor
mit dem in Rede stehenden Produkt zu beliefern. Die Kommission hat versucht, von
der chinesischen Regierung mehr tber diese direkte Zahlung an den in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden ausfihrenden Hersteller zu erfahren, da Artikel 13 der in
der Bekanntmachung von 2009 enthatenen Vorlaufigen Mal3nahmen die direkte
Zahlung an den Projektbetreiber (und nicht an den Lieferanten der Fotovoltaik-
Anlagen) vorschreibt und die chinesische Regierung diesen Punkt bei dem
Kontrollbesuch ausdriicklich bestétigt hat. Wie oben erlautert konnte die chinesische
Regierung wahrend des Kontrollbesuchs keinerlei Erklarung fir diese direkten
Zahlungen an den in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer beibringen. In ihrem
Schreiben vom 3. Juni 2013 nimmt die chinesische Regierung lediglich zu einem der
40 Projekte Stellung und erklért, dass es eine finanzielle Abmachung zwischen dem
Projektbetreiber und dem in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller
gegeben habe; da der Betreiber die Mittel zur Bezahlung des Herstellers nicht habe
aufbringen konnen, hétten sich die beiden Unternehmen darauf geeinigt, dass der
Zuschuss direkt an den Hersteller ausgezahlt wirde. Da diese unbelegte und sehr
knappe Erklarung lediglich eines der 40 im Dokument des Finanzministeriums
aufgefiihrten Projekte, an denen der in die Stichprobe einbezogene mitarbeitende
ausfuhrende Hersteller beteiligt war, betrifft, reicht sie fur eine Klarung des
Sachverhalts durch die Kommission keineswegs aus.

Der in die Stichprobe einbezogene mitarbeitende Ausfuhrer rechtfertigte die
Nichtauffihrung der direkten Zahlungen fur die 40 betroffenen Projekte in seinem
Schreiben vom 24.Juni 2013 mit dem Hinweis, es habe sich um eine
»nutzergebundene® Subvention fur den Projektbetreiber und nicht fir den Lieferanten
gehandelt. Dieser Ausfihrer hat den Erhalt einer direkten Pauschalzahlung fur die
Lieferungen im Zusammenhang mit den 40 im Rundschreiben des Finanzministeriums
aufgeflihrten Projekten bestétigt und erklart, dass die Regierung Mittel direkt auf den
Lieferanten Ubertragen koénne, um zu gewadhrleisten, dass die Zuschisse nur fir
zugelassene Fotovoltaik-Systeme verwendet wirden, und um die Kontrolle zu
erleichtern. Allerdings behandelte der Ausfihrer in seiner Antwort im Wesentlichen
ein Projekt, fir das Unterlagen vor Ort vorgefunden worden waren, und lief3 die
Ubrigen 39 Projekte, fur die er unmittelbar Golden Sun-Mittel erhalten hatte, auf3en
vor. Obwohl der Ausfiihrer nachgewiesen hat, dass die Mittel fir dieses Einzelprojekt
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(278)

(279)

(280)

als Forderung und nicht als Vorauszahlung eines staatlichen Zuschusses verbucht
worden waren, wurden keine weiteren Belege fir die tatséchliche Durchfiihrung dieses
oder eines der anderen Projekte beigebracht und auch die tatséchliche Lieferung des
betreffenden bezuschussten Produkts nicht nachgewiesen. Auflerdem gibt diese
Erklérung keinen Aufschluss tUber den Widerspruch zwischen den Direktzahlungen
durch den Staat und den einschlagigen oben zitierten Durchfihrungsbestimmungen,
wonach der Staat die Zuschiisse normalerweise dem Projektbetreiber und nicht dem
Anlagenlieferanten zahlt.

Die Kommission Uberzeugt der Verwels der chinesischen Regierung auf die
finanzielle Absprache zwischen dem in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden
Ausfuhrer und dem Projektbetreiber nicht, da kaum anzunehmen ist, dass zwei private
Akteure autonom eine Absprache eingehen, bei der es um eine staatliche Mal3nahme
geht (ndmlich eine Direktzahlung der Regierung an den Lieferanten in Abweichung
von Artikel 13 der Bekanntmachung von 2009), ohne dass der Staat beteiligt ist oder
auch nur Kenntnis davon hat. Die chinesische Regierung hat keine substanzielleren
Belege und Erklérungen zur Problematik der Direktzahlungen an Lieferanten
beigebracht und ihre Antwort auf lediglich ein - nicht ndher benanntes - der 40 von
dem in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrer durchgefihrten
Projekte beschrankt. Ferner geht dieser Ausfihrer in seinen Erlauterungen auch nicht
auf die Bemerkung der chinesischen Regierung zur schwierigen Finanzlage des
Betreibers des nicht ndher bezeichneten Projekts ein. Zudem werden seine
Bemerkungen zur Mdglichkeit einer Direktzahlung und den Griinden dafir weder von
anderen Quellen noch von der chinesischen Regierung bestétigt.

Aus den begrenzten und widersprichlichen Ausfihrungen der chinesischen Regierung
und des in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrers l&sst sich lediglich
herauslesen, dass die Direktzahlung der Pauschale durch den chinesischen Staat an den
Ausfuhrer notwendig war, um sicherzustellen, dass dieser tatsachlich in den Genuss
der Mittel kam, da er ansonsten wegen der finanziellen Schwierigkeiten des
Projektbetreibers kein Geld erhaten hétte. Festzuhalten bleibt, dass der in die
Stichprobe einbezogene mitarbeitende Ausfihrer nicht erklaren konnte, wie er die
staatliche Pauschalzahlung verwendet hat, ob den Projektbetreibern tatsachlich
Fotovoltaik-Anlagen geliefert wurden und welcher Preis - wenn Gberhaupt - dafir von
den Projektbetreibern gezahlt wurde. Da keine anderen Beweismittel vorliegen oder
fir die Kommission ansonsten normalerweise zur Verfigung stehen, gelangt sie
gestutzt auf Artikel 28 der Grundverordnung zu der Schlussfolgerung, dass die
Pauschalzahlung an den mitarbeitenden Ausfihrer einen direkten Zuschuss im Sinne
des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Grundverordnung darstellt.

Ferner gelangt die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass die den Lieferanten des
betroffenen Produkts entweder in ihrer Eigenschaft als Projektbetreiber oder fur die
angebliche Lieferung von Fotovoltaik-Anlagen an  unternehmensfremde
Projektbetreiber gewéhrten Zuschisse ihnen einen Vorteill im Sinne von Artikel 3
Absatz 2 der Grundverordnung verschaffen. Als Projektbetreiber sparen die Hersteller
des in Rede stehenden Produkts dank der Mittel aus dem Golden Sun-Programm
Kosten beim Einbau von Solarstromanlagen in ihren Standorten. Im Falle einer
Lieferung von Fotovoltaik-Anlagen an unternehmensfremde Projektbetreiber erhaten
die Hersteller des in Rede stehenden Produkts direkt Mittel aus dem Golden Sun-
Programm, ohne die Anlagen tatséchlich liefern zu muissen bzw. ohne Gefahr zu
laufen, nicht von den Projektbetreibern bezahlt zu werden. Im letzteren Fall erhalten
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(281)

(282)

(283)

die Hersteller des in Rede stehenden Produkts eine Zahlung, die sie andernfalls vom
unternehmensfremden Projektbetreiber nicht erhalten hatten.

Diese Subventionsregelung ist auch im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der
Grundverordnung spezifisch, da der Zugang zu ihr durch die Rechtsvorschriften, auf
deren Grundlage die gewahrende Behorde tétig wird, auf bestimmte Projektbetreiber
beschrénkt ist, die die dort aufgelisteten Kriterien erflllen bzw. generell in der
Solarenergiesparte tétig sind. Da zudem weder die Auswahl des Lieferanten der
Fotovoltaikanlagen noch die Auswahl des Projektbetreibers in einem offenen,
transparenten und nichtdiskriminierenden Wettbewerbsverfahren stattfinden und
Zuschiisse vom Staat auch direkt an die Lieferanten der Fotovoltaikanlagen ausgezahlt
werden, ist die Regelung auch insofern spezifisch, as nur bestimmte Lieferanten von
Fotovoltaik-Anlagen tatsachlich von ihr profitieren konnen. Diesem Programm kann
auch nicht gemald Artikel 4 Absatz2 Buchstabeb die Spezifizitét abgesprochen
werden, da die Anspruchsbedingungen und die tatséchlichen Kriterien zur Auswahl
der Unternehmen fir lokale Projektpléne und der letztendlich durchgefihrten Projekte
aufgrund der unterschiedlichen technischen und finanziellen Aspekte nicht objektiv
sind und kein automatischer Anspruch entsteht.

(e) Schlussfolgerung

Beim Golden Sun-Programm handelt es sich um eine spezifische Subvention in Form
eines Zuschusses. Die Untersuchung hat ergeben, dass einige der in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden Ausfuhrer in den Genuss dieser Subvention gekommen
sind.

(f)  Berechnung der H6he der Subvention

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Golden Sun-Demonstrationsprogramm

Unter nehmen/Unter nehmensgruppe Subventionsspanne
Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene Unternehmen 0,00 %
Yingli Green Energy Holding Company und verbundene

Unternehmen 0,24 %
Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und verbundene

Unternehmen 0,09 %
JA-Unternehmensgruppe 0,00 %
Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und verbundene

Unternehmen 0,00 %
Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,02 %
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34.3.

Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 0,05 %

Programme zur Befreiung bzw. Ermaliigung von direkten Steuern

3.4.3.1. Das ,two free/three half”-Programm fir Unternehmen mit auslandischer Beteiligung

(284)

(285)

(286)

(287)

(Foreign-Invested Enterprises, FIE)
(@) Einleitung

Im Antrag wird auf spezifische Rechtsvorschriften aus dem Jahr 1991 hingewiesen,
mit denen auslandische Investitionen in China mittels eines Einkommensteuer gesetzes
fur Unternehmen mit auslandischer Beteiligung (,Foreign-Invested Enterprises’)
gefordert werden sollen. Zu den Vortellen fir sogenannte auslandisch kapitalisierte
Unternehmen zahlt ein Subventionsprogramm unter der Bezeichnung , Two Free /
Three Half“, wonach die Erl6se dieser Gesellschaften in den ersten beiden Jahren
Uberhaupt nicht und in den drei Jahren danach zur Héalfte des einschlagigen
K orperschaftssteuersatzes besteuert werden.

Das , Two Free / Three Half“-Programm gibt es jeweils in einer besonderen Variante
fur Unternehmen in den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien und fur
Unternehmen mit Standort in bestimmten Gebieten. Die Vorteile aus diesen Varianten
konnen Uber das Jahr 2013 hinaus Wirksamkeit entfalten. Die Untersuchung hat
ergeben, dass einer der mitarbeitenden Ausfihrer [Yingli Hainan] seit 2011 in den
Genuss des Programms kommt und fir 2011 und 2012 ganz und in den drel Jahren
danach zur Halfte von den Steuern befreit ist.

Die Kommission hat versucht, wahrend des Kontrollbesuchs von der chinesischen
Regierung Néheres Uber das Programm in Erfahrung zu bringen. Die chinesische
Regierung hat jedoch keine Angaben zu dieser besonderen Variante des betreffenden
Programms vorgelegt. In ihrem Schreiben vom 3. Juni 2013 hat die chinesische
Regierung die Auffassung vertreten, dieses Programm sei nicht Gegenstand des
Antrags und sei auch kein Nachfolgeprogramm der im Antrag genannten Variante des
» TWO Free / Three Half*-Programms, die ohne rdumliche Beschrankung angewendet
werde. Die Kommission nimmt diese Erlauterungen der chinesischen Regierung zur
Kenntnis und geht davon aus, dass es sich bei dieser Steuerregelung formell um ein
gegentber dem ,two free/three half”-Programm fir Unternehmen mit auslandischer
Beteiligung separates Programm handelt. Da seine Vortelle aber auch nach dem
angeblichen Audaufen dieser Regelung wirksam werden, gleichen Mechanismen, Art
und Wirkung dieser Vorteile denen des ,two free/three half”-Programms fir
Unternehmen mit auslandischer Beteiligung, und es weist nach Auskunft eines des in
die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrers einen engen Zusammenhang
mit diesem Programm auf und sollte deshalb angefochten werden. Nach
Artikel 10 Absatz 1 der Grundverordnung erstreckt sich die Untersuchungsbefugnis
auf jegliche ,,angebliche Subvention”, auf die ein Antragsteller hinweist, und nicht auf
angebliche Subventionsprogramme oder -regelungen. Da es bei beiden Programmen
um die gleiche Subvention geht, namlich den Verzicht auf Einnahmen aus der
K orperschaftssteuer, ist die Kommission befugt, sie als einen Subventionstatbestand
zu prufen.

(b) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage dieses Programms sind Artikel 8 des Gesetzes zur Besteuerung von
Unternehmen mit  auslandischer Beteiligung und  Artikel 72 der
Durchfihrungsbestimmungen zum K érperschaftssteuergesetz der Volksrepublik China
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(288)

(289)

(290)

(291)

(292)

(293)

(294)

fur auslandische Unternehmen und Unternehmen mit auslandischer Beteiligung. Nach
Angaben der chinesischen Regierung wurde dieses Programm mit Annahme des
Gesetzes von 2008 zur Besteuerung von Unternehmenseinkommen durch den
10. chinesischen Volkskongress auf seiner 5. Sitzung am 16. Marz 2007 abgeschafft,
da in Artikel 57 dieses Gesetzes bestimmt wird, dass die Vorteille aus diesem
Programm Ende 2012 auslaufen.

Die Rechtsgrundlage fur die beiden gesonderten , two free / three half* -Programme
sind das Dekret Nr. 40 [2007], d.h. die Bekanntmachung des Saatsrats Uber befristete
steuerliche  Verginstigungen  fur  Hochtechnologieunternehmen  in  der
Sonderwirtschaftszone und im neuen Pudong-Distrikt von Shanghai auf der Grundlage
von Artikel 57 Absatz 3 des Korperschaftssteuergesetzes der Volksrepublik China
sowie die Verwatungsmalinahmen zur Festlegung, welche Unternehmen den
Bereichen Hochtechnol ogie und neue Technologien zugehorig sind.

(c) Untersuchungsergebnisse

Nur Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, in die auslandische Investitionen
geflossen sind und deren Tétigkeit mindestens zehn Jahre andauern soll, werden von
der Korperschaftssteuer befreit. Die Steuerbefreiung gilt fur zwei Jahre ab dem Jahr, in
dem das betreffende Unternehmen erstmals einen Gewinn erzielt; anschlief3end wird
die einschl&gige Einkommensteuer fir weitere drei Jahre um 50 % reduziert.

Um unter die gesonderte Variante zu fallen, missen Unternehmen amtlich als den
Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien zugehdrig zertifiziert sein, d.h.
Uber wichtige geistige Eigentumsrechte verfiigen und die Bedingungen des Artikels 93
der Durchfuhrungsbestimmungen zum Korperschaftssteuergesetz erfillen.

Ein Unternehmen, das die Anwendung dieser Regelung beantragen will, muss bel der
staatlichen Finanzverwaltung die jdhrliche Einkommensteuererklarung fir
Korperschaften sowie die zugehdrigen Anhange und Jahresabschliisse einreichen.
Dieses Verfahren gilt auch fir die besonderen Varianten der Regelung.

Nach Auskunft der chinesischen Regierung lauft dieses Programm seit Inkrafttreten
des neuen Korperschaftssteuergesetzes schrittweise aus und konnte nur bis 2012
Wirkung entfalten. Zudem hat die chinesische Regierung erklért, dass kein
Folgeprogramm fur Unternehmen mit auslandischer Beteiligung aufgelegt worden sei
und die steuerliche Behandlung von Unternehmen mit auslandischer Beteiligung jetzt
derjenigen anderer korperschaftssteuerpflichtiger Unternehmen entspreche. Die
Kommission stellt fest, dass diese Steuerregelung im UZ mit Vorteilen verbunden war
und mehrere Fotovoltaik-Hersteller im UZ in den Genuss dieser Vorteile gelangt sind.
Ferner ist nicht auszuschlief3en, dass die Vortelle aus dieser Regelung weiterhin
erhdltlich sind oder ein @nliches Nachfolgeprogramm aufgelegt wurde oder kiinftig
aufgelegt wird. Die Untersuchung hat, wie oben dargelegt, ergeben, dass es auch
andere Varianten des ,two freelthree haf“-Programms gibt, aus denen den
Solarpaneelherstellern weiterhin Vorteile erwachsen. Deshalb ist dieses Programm
nach Auffassung der Kommission weiterhin anfechtbar.

Die Sondervariante der Regelung wurde von einem mitarbeitenden Ausfuhrer, Yingli
Green Energy, in Anspruch genommen.

(d) Schlussfolgerung

Dieses Programm ist als Subvention im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer ii und des Artikels 3 Absatz 2 der Grundverordnung in Form eines
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(295)

(296)
(297)

(298)

(299)

(300)

(301)

(302)

Einnahmenverzichts der offentlichen Hand aufzufassen, aus dem den beglnstigten
Unternehmen ein Vorteil erwachst.

Angesichts der Tatsache, dass die Rechtsvorschriften, nach denen sich die gewadhrende
Behorde richtet, den Zugang zu dieser Regelung ausschliefdlich auf bestimmte
Unternehmen - ndmlich solche mit ausléndischer Beteiligung, die den spezifischen
Kriterien der einschldgigen Rechtsvorschriften entsprechen - beschréanken, ist diese
Subventionsregelung spezifisch im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der
Grundverordnung.

Daher ist diese Subvention a's anfechtbar zu betrachten.

Die besondere Variante dieser Regelung ist ebenfalls als Subvention im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii und des Artikels 3 Absatz 2 der
Grundverordnung in Form enes Einnahmenverzichts der offentlichen Hand
aufzufassen, aus dem den begunstigten Unternehmen ein Vorteil erwachst.

Angesichts der Tatsache, dass bereits die Rechtsvorschriften, nach denen sich die
gewdhrende Behorde richtet, den Zugang zu dieser Regelung ausschliefdlich auf
bestimmte als gefordert eingestufte Unternehmen und Wirtschaftszweige — z. B. die
Fotovoltaik-Industrie — beschrénken, ist diese Subventionsregelung spezifisch im
Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der Grundverordnung. Die Regelung ist
zudem im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 spezifisch, weil die Forderung auf bestimmte
Regionen beschrankt wird.

Daher ist auch diese Variante a's anfechtbar zu betrachten.
(e) Berechnung der Hohe der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweidlich erwachsenden Vortells berechnet. Der den Begunstigten erwachsende
Vorteil besteht in der Differenz zwischen dem nach dem normalen Steuersatz zu
entrichtenden Gesamtsteuerbetrag und dem im Rahmen des Vorzugssteuersatzes
gezahlten Betrag. Die angefochtenen Betrdge ergeben sich aus den Steuererklérungen
der Unternehmen fir das Jahr 2011. Da gepriifte Steuererklarungen fur das Finanzjahr
2012 bel keinem der in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfihrer
erhdltlich waren, wurden die Zahlen fir das gesamte Finanzjahr 2011 beriicksichtigt.

Die HoOhe der Subvention (Zahler) wurde nach Artikel 7 Absatz 2 der
Grundverordnung dem gesamten im UZ erzielten Umsatz der kooperierenden
ausfuhrenden Hersteller zugerechnet, da die Subvention nicht von der Ausfuhrleistung
abhing und nicht nach Mal3gabe der hergestellten, produzierten, ausgefiihrten oder
beforderten Mengen gewahrt wurde.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

» Two free/three half* -Programm

Unter nehmen/Unter nehmensgruppe Subventionsspanne
Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene Unternehmen 0,31 %
Yingli Green Energy Holding Company und verbundene
Unternehmen 0,35%
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Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,47 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,00 %

Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 1,03 %

3.4.3.2. Einkommensteuerermaldigung fur exportorientierte Unternehmen mit auslandischer
Beteiligung

(303) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewahrt wurden.

3.4.3.3. Einkommensteuervergiinstigungen fir Unternehmen mit auslandischer Beteiligung
aufgrund des Standorts

(304) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewéahrt wurden.

3.4.3.4. Steuerermélligung fur Unternehmen mit ausléndischer Beteiligung, die in der
VR China hergestellte Anlagen erwerben

(305) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewéahrt wurden.

3.4.3.5. Steuerverrechnung fur Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten in Unternehmen mit
auslandischer Beteiligung

(@ Einleitung

(306) Dem Antrag zufolge erfahren die FUE-Aktivitdten von Unternehmen mit ausléndischer
Betelligung eine steuerliche Vorzugsbehandlung, da sie fur ihre einschlagigen
Aufwendungen, falls sie im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von mindestens
10 % aufweisen, eine steuerliche Abschreibung von 150 % geltend machen kénnen.

(307) Der chinesischen Regierung zufolge wurde diese Regelung mit der Verabschiedung
des neuen Korperschaftssteuergesetzes 2008 ohne Restlaufzeit aufgehoben. Dennoch
haben mehrere der in die Stichprobe einbezogenen kooperierenden Ausfihrer erklart,
auch unter dem Gesetz von 2008 von einer dhnlichen Regelung profitiert zu haben;
augenscheinlich  wurde die vorteilhafte Abschreibungsregelung fir  FuE-
Aufwendungen von Unternehmen mit auslandischer Beteiligung 2008 durch ein
spezifisches Programm ersetzt. In ihren Antworten auf den Fragebogen und auf das
Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen hat die chinesische
Regierung keine weiteren Angaben zur steuerlichen Abschreibung von 150 % der
FuE-Aufwendung gemacht.

(& Rechtsgrundlage
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(308)

(309)

(310)

(311)

(312)

(313)

(314)

Die Regelung stiutzt sich auf Artikel 30 Absatz1l des Gesetzes zur
Korperschaftssteuer, auf Artikel 95 der Durchfiihrungsbestimmungen zu diesem
Gesetz (,, Durchfuhrungsbestimmungen®) und auf die Verwaltungsmal3nahmen zur
Definition der den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien zugehdrigen
Unternehmen (Guo Ke Fa Huo [2008] Nr. 172) in Verbindung mit der
Bekanntmachung der staatlichen Finanzverwaltung zur Korperschaftssteuer dieser
Unternehmen (Guo Shui Han [2008] Nr. 985).

Nach Artikel 95 der Durchfihrungsbestimmungen wird auf die unter Punkt 1 des
Artikels 30 genannten FuE-Aufwendungen im Falle von hochwertigen und neuen
Technologien ein zusétzlicher Steuerabzug von 50 % gewahrt, so dass die steuerliche
Abschreibung auf die Kosten fir immaterielle Vermdgenswerte 150 % betrégt.

(b)  Untersuchungsergebnisse

Wie bereits erwéhnt, legte die chinesische Regierung in ihren Antworten auf den
Fragebogen und das Schreiben zur Anforderung noch fehlender Informationen keine
sachdienlichen Informationen zu dieser Regelung vor. Diese Regelung war bereits in
den Untersuchungen zu gestrichenem Feinpapier™ und zu organisch beschichteten
Sahlerzeugnissen” angefochten worden. Aus den einschlagigen Rechtsvorschriften
geht hervor, dass die Vorteile dieser Regelung auf Unternehmen beschrankt sind, die
formell den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien zugerechnet werden.
Diese Unternehmen missen ferner fr die Entwicklung neuer Technologien, Produkte
oder Methoden FuE-Aufwendungen tétigen. Forderbare Unternehmen konnen
zusétzliche 50 % ihrer FuE-Aufwendungen mit ihrer Einkommensteuerschuld
verrechnen. Auch fir die Aufwendungen fur immaterielle FUuE-Vermdgenswerte
konnen die férderbaren Unternehmen 150 % der tatséchlichen K osten abziehen.

Die Untersuchung hat ergeben, dass Unternehmen, die diese Regelung in Anspruch
nehmen, ihre Steuererkldrung und die einschlégigen Anlagen einreichen missen. Der
tatséchliche Betrag des Vorteils ist sowohl in der Steuererstattung als auch in
Anhang V enthalten. Nur Unternehmen, die formell als Unternehmen in den Bereichen
Hochtechnologie und neue Technologien zertifiziert wurden, kdnnen diese Regelung
in Anspruch nehmen.

(c) Schlussfolgerung

Diese Regelung ist as Subvention im Sinne des Artikels3 Absatz 1 Buchstabe a
Zifferii und des Artikels 3 Absatz 2 der Grundverordnung in Form eines
Einnahmenverzichts der offentlichen Hand aufzufassen, aus dem den beglnstigten
Unternehmen ein Vortell erwéachst.

Diese Subventionsregelung ist spezifisch im Sinne des Artikels4 Absatz 2
Buchstabe a der Grundverordnung, da ihre Anwendung auf bestimmte Unternehmen
beschrénkt ist, die formell den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien
zugerechnet werden und fur die Entwicklung neuer Technologien, Produkte oder
Methoden FUE-A ufwendungen tétigen.

Daher ist diese Subvention als anfechtbar zu betrachten.

78

79

Erwégungsgrund 116 der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 452/2011 des Rates vom 6. Mai 2011
zur Einfihrung eines endglltigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren von gestrichenem Feinpapier mit
Ursprung in der Volksrepublik China, ABI. L 128 vom 14. Mai 2011.

Erwégungsgrund 226 der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 215/2013 des Rates vom 11. Mé&rz 2013
zur Einflihrung eines endgliltigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren bestimmter organisch beschichteter
Stahlerzeugnisse mit Ursprung in der Volksrepublik China, ABI. L 73 vom 15. Méarz 2013.
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(d) Berechnung der Héhe der Subvention

(315) Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Beglnstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vortells berechnet. Der den Begunstigten erwachsende
Vorteil besteht in der Differenz zwischen dem nach dem normalen Steuersatz zu
entrichtenden Gesamtsteuerbetrag und dem Betrag, der nach dem zusétzlichen Abzug
in Hohe von 50 % der tatsachlichen FUE-Ausgaben fir genehmigte Projekte gezahlt
wurde. Die angefochtenen Betrage ergeben sich aus den Steuererkldrungen der
Unternehmen fur das Jahr 2011. Da geprifte Steuererklarungen fur das Finanzjahr
2012 bei keinem der in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfuhrer
erhaltlich waren, wurden die Zahlen fir das gesamte Finanzjahr 2011 beriicksichtigt.

(316) Die HoOhe der Subvention (Za&hler) wurde nach Artikel 7 Absatz 2 der
Grundverordnung dem gesamten im UZ erzielten Umsatz der kooperierenden
ausfihrenden Hersteller zugerechnet, da die Subvention nicht von der Ausfuhrleistung
abhing und nicht nach Mal3gabe der hergestellten, produzierten, ausgefiihrten oder
befdrderten Mengen gewéhrt wurde.

(317) Dieim UZ fir die in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Seuerverrechnung fir Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten

Unter nehmen/Unter nehmensgr uppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,10 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,49 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,02 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,29 %

Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 0,33 %

3.4.3.6. Steuererstattungen fir Reinvestitionen von Erlésen von Unternehmen mit
auslandischer Beteiligung in ausfuhrorientierte Unternehmen

(318) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewéhrt wurden.

3.4.3.7. Steuervergunstigungsprogramme fur Unternehmen im Bereich Hochtechnol ogie oder
neue Technologien
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(319)

Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteille gewahrt wurden, da die Unternehmen in den
Genuss des neuen Programms kamen, das an die Stelle der betreffenden
Vergunstigungsprogramme getreten ist. Zu den Einzelheiten siehe nachstehend
Abschnitt 3.4.4.8.

3.4.3.8. Steuerermdigung fur Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder neue

(320)

(321)

(322)

(323)

(324)

(325)

Technologien, die an bestimmten Projekten beteiligt sind
(& Einleitung

Nach dieser Regelung kommt ein Unternehmen, das als Unternehmen in den
Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien anerkannt wird, in den Genuss
eines gegeniber dem normalen Satz von 25 % reduzierten Korperschaftsteuersatzes
von 15 %. Diese Regelung wurde von der EU in den Untersuchungen zu gestrichenem
Feinpapier und zu organisch beschichtetem Sahl fur anfechtbar befunden. Auch die
US-amerikanischen Behdrden haben dieses Programm fir anfechtbar befunden.

(@ Rechtsgrundlage

Das Programm stitzt sich auf Artikel 28 Absatz2 des Gesetzes zur
Korperschaftssteuer in Verbindung mit den Verwaltungsmalinahmen zur Definition
der den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien zugehérigen
Unternehmen (Guo Ke Fa Huo [2008] Nr. 172) und auf Artikel 93 der
Durchfihrungsbestimmungen in Verbindung mit der Bekanntmachung der staatlichen
Finanzverwaltung zur Korperschaftssteuer der den Bereichen Hochtechnologie und
neue Technologien zugehdrigen Unternehmen (Guo Shui Han [2008] Nr. 985).

(& Untersuchungsergebnisse

Die Regelung gilt fur Unternehmen aus den Bereichen Hochtechnologie und neue
Technologien, die besonders vom Staat unterstiitzt werden. Diese Unternehmen
mussen Uber wichtige unabhangige geistige Eigentumsrechte verfiigen und eine Reihe
weiterer  Voraussetzungen  efullen: i) ihre  Hersteller  zéhlen zu
Hochtechnologiebereichen, die besonders vom Staat unterstiitzt werden; ii) die
Gesamtaufwendungen fur FUE machen einen bestimmten Anteil der Umsatzerl6se aus;
iii) die Erlése in den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien machen
einen bestimmten Anteil der Umsatzerl6se aus; iv) die in Forschung und Entwicklung
beschéftigten Mitarbeiter machen einen bestimmten Anteil der Gesamtbel egschaft aus;
v) die Ubrigen Voraussetzungen der einschlagigen Verwaltungsmal3nahmen von 2008
liegen vor.

Unternehmen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, missen ihre Steuererklérung
und die einschldgigen Anlagen einreichen. Der tatsichliche Betrag des Vortells ist
sowohl in der Steuererstattung als auch in Anhang V enthalten.

(@ Schlussfolgerung

Die Regelung ist als Subvention im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii
und des Artikels3 Absatz 2 der Grundverordnung aufzufassen, da eine finanzielle
Beihilfe in Form eines Einnahmenverzichts der 6ffentlichen Hand vorliegt, aus der den
beguinstigten Unternehmen ein Vortell erwachst. Der dem Beglnstigten erwachsende
Vortell entspricht im Sinne des Artikels3 Absatz2 der Grundverordnung der
Steuerersparnis, die durch dieses Programm gewahrt wird.

Diese Subventionsregelung ist spezifisch im Sinne des Artikels4 Absatz 2
Buchstabe a der Grundverordnung, da ihre Anwendung auf bestimmte Unternehmen
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(326)

(327)

(328)

(329)

beschrankt ist, die as den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien
zugehorig zertifiziert wurden und die Voraussetzungen der Verwaltungsmal3nahmen
von 2008 erfullen. Aulerdem werden in den Rechtsvorschriften oder von der
gewdhrenden Behorde keine objektiven Kriterien fir den Zugang zu der Regelung
festgelegt und es besteht kein automatischer Anspruch im Sinne des Artikels 4 Absatz
2 Buchstabe b der Grundverordnung.

Daher ist diese Subvention als anfechtbar zu betrachten.
(@) Berechnung der Hohe der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweidlich erwachsenden Vortells berechnet. Der den Begunstigten erwachsende
Vorteil besteht in der Differenz zwischen dem nach dem normalen Steuersatz zu
entrichtenden Gesamtsteuerbetrag und dem im Rahmen des Vorzugssteuersatzes
gezahlten Betrag. Die angefochtenen Betrage ergeben sich aus den Steuererkldrungen
der Unternehmen fir das Jahr 2011. Da geprifte Steuererklarungen fur das Finanzjahr
2012 bei keinem der in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Ausfuhrer
erhaltlich waren, wurden die Zahlen fir das gesamte Finanzjahr 2011 beriicksichtigt.

Dieim UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Seuerermafligung fur Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder neue
Technologien, die an bestimmten Projekten beteiligt sind

Unter nehmen/Unter nehmensgr uppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,31 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,42 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,35%

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,13 %

Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,86 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,00 %

Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 0,00 %

3.4.3.9. Einkommensteuervergunstigungsregelungen fir Unternehmen in der norddstlichen

Region

Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe enbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewahrt wurden.
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3.4.3.10. Steuerprogramme der Provinz Guandong

(330) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine Vorteile gewahrt wurden.

3.4.4. Programme fUr indirekte Steuern und Einfuhrzodlle

3.4.4.1. Umsatzsteuerbefreiungen und Nachlésse bei den Einfuhrzollen fur die Verwendung
eingefuhrter Anlagen

(@ Einleitung

(331) Im Rahmen dieser Regelung wird eine Befreiung von der Umsatzsteuer und von
Einfuhrabgaben fur Unternehmen mit ausléandischer Beteiligung und inléndische
Unternehmen bei der Einfuhr von fir die Produktion eingesetzten Ausristungsgutern
gewdhrt. Um die Befreiung in Anspruch nehmen zu konnen, darf die Ausriistung nicht
in einem Verzeichnis der nicht anspruchsberechtigten Ausriistung erfasst sein, und das
beantragende Unternehmen muss ein Zertifikat fur staatlich geforderte Projekte
einholen, das von den chinesischen Behorden oder der NDRC in Einklang mit den
einschlagigen Investitions-, Steuer- und Zollvorschriften ausgestellt wird. Diese
Regelung wurde in den Antisubventionsverfahren zu gestrichenem Feinpapier und
organisch beschichteten Stahler zeugnissen angefochten.

(b) Rechtsgrundlage

(332) Die Rechtsgrundlagen fur diese Regelung sind der Runderlass des Staatsrats Uber die
Anpassung der Steuerregelungen fur eingefihrte Anlagen, Guo Fa Nr. 37/1997, die
Bekanntmachung des Finanzministeriums, der allgemeinen Zollverwaltung und der
staatlichen  Steuerverwaltung zur  Anpassung bestimmter  préferenzieller
Einfuhrzollsétze, die Bekanntmachung des Finanzministeriums, der allgemeinen
Zollverwaltung und der staatlichen Steuerverwaltung [2008] Nr. 43, die
Bekanntmachung des NDRC zu den relevanten Aspekten beziiglich der Handhabung
des Bestéatigungsschreibens fir inlandische oder aus dem Ausland finanzierte, staatlich
geforderte Entwicklungsprojekte Nr. 316 [2006] vom 22. Februar 2006 und das
Verzeichnis fur 2008 der nicht vom Zoll zu befreienden Einfuhrartikel fir
Unternehmen mit auslandischer Beteiligung oder inléndische Unternehmen.

()  Untersuchungsergebnisse

(333) Diese Regelung wird as finanzielle Beihilfe in Form eines Einnahmenverzichts durch
die chinesische Regierung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der
Grundverordnung betrachtet, da Unternehmen mit auslandischer Beteilligung und
andere anspruchsberechtigte inléandische Unternehmen von der Zahlung der
Umsatzsteuer und/oder von Abgaben befreit werden, die andernfalls zu zahlen wéren.
Somit erwéchst den beginstigten Unternehmen ein Vortell im Sinne des Artikels 3
Absatz 2 der Grundverordnung. Die Regelung ist spezifisch im Sinne des Artikels4
Absatz 2 Buchstabe a der Grundverordnung, da die Rechtsvorschriften, nach denen
sich die gewahrende Behorde richtet, den Zugang auf Unternehmen beschranken, die
innerhalb spezifischer, gesetzlich erschopfend festgelegter Geschéftsfelder investieren
und entweder in die geforderte Kategorie oder die beschrankte Kategorie B gemald
dem Verzeichnis der Wirtschaftszweige flr audandische Investitionen und
Technologietransfers fallen oder dem Verzeichnis wichtiger Wirtschaftsaweige, Waren
und Technologien, deren Entwicklung staatlich unterstiitzt wird, entsprechen. Dartber
hinaus existieren keine objektiven Kriterien fir ene Begrenzung der
Anspruchsberechtigung fur diese Regelung, und es liegen keine schllissigen Beweise
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(334)

(335)

dafir vor, dass der Anspruch im Sinne des Artikels4 Absatz 2 Buchstabeb der
Grundverordnung automatisch besteht.

(d) Berechnung der H6he der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vortells berechnet. Der den Begunstigten erwachsende
Vorteil wird a's der Betrag der Umsatzsteuer- und Abgabenbefreiung fir eingefihrte
Ausrustung betrachtet. Um sicherzustellen, dass der anfechtbare Betrag lediglich den
UZ abdeckte, wurde der gewdahrte Vortell Uber die Lebensdauer der Ausriistung gemald
den Ublichen Rechnungslegungsverfahren des Unternehmens abgeschrieben.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Umsatzsteuerbefreiungen und Nachldsse bel den Einfuhrzdllen fir die
Verwendung eingefihrter Ausristung

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,24 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,44 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und
verbundene Unternehmen 0,38 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,35 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 0,78 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,07 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,63 %

Jnko Solar Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

3.4.4.2. Umsatzsteuernachlasse beim Erwerb von in der VR China hergestellter Ausrtistung

(336)

durch Unternehmen mit auslandischer Beteiligung
(@ Einleitung

Im Rahmen dieser Regelung wird eine Befreiung von der Umsatzsteuer fir
Unternehmen mit auslandischer Beteiligung beim Erwerb von im Inland hergestellter
Ausristung gewahrt. Um die Befrelung in Anspruch nehmen zu konnen, darf die
Ausristung nicht in einem Verzeichnis der nicht anspruchsberechtigten Ausrtistung
erfasst sein, und der Wert der Ausriistung darf einen bestimmten Schwellenwert nicht
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(337)

(338)

(339)

(340)

Ubersteigen. Diese Regelung wurde in den Antisubventionsverfahren zu gestrichenem
Feinpapier und organisch beschichteten Stahler zeugni ssen angefochten.

(@ Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlagen sind die vorlaufigen Malinahmen fir die Verwaltung von
Steuererstattungen beim Erwerb im Inland hergestellter Anlagen durch Unternehmen
mit ausléndischer Beteiligung, die vorlaufigen Mal3nahmen fir die Verwaltung von
Steuernachléssen beim Erwerb von in der VR China hergestellter Ausriistung fur
Projekte mit audandischer Beteiligung und die Bekanntmachung des
Finanzministeriums und der staatlichen Steuerverwaltung Uber die Abschaffung der
Rabattpolitik fur von Unternehmen mit auslandischer Beteiligung erworbene
Ausrustung.

(b)  Untersuchungsergebnisse

Die chinesische Regierung behauptete in ihrer Antwort auf den Fragebogen im
Antisubventionsverfahren, dass diese Regelung zum 1. Januar 2009 eingestellt worden
sei, und verwies auf den Runderlass des Finanzministeriums und der staatlichen
Seuerverwaltung Uber die Einstellung der Rabattpolitik beim Erwerb im Inland
hergestellter Anlagen durch Unternehmen mit auslandischer Beteiligung (CAISHUI
{2008} Nr.176). Die Untersuchung hatte jedoch ergeben, dass mehrere in die
Stichprobe einbezogene ausfuhrende Hersteller wahrend des UZ von dieser Regelung
profitiert hatten. Die betroffenen in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer
Ubermittelten genaue Angaben zu dieser Regelung einschliefdlich der als
Vergunstigung erhaltenen Betrage. Angesichts dessen wurde der Schluss gezogen,
dass die Angaben der chinesischen Regierung zu dieser Regelung unzutreffend waren,
und dass diese Regelung - wie die Situation einiger ausfuhrender Hersteller zeigt -
nach wie vor angewandt wird.

Da die chinesische Regierung keine der angeforderten Informationen Ubermittelte,
stutzte sich die Kommission auf die Informationen von Seiten der in die Stichprobe
einbezogenen ausfihrenden Hersteller.

Diese Regelung wird als finanzielle Bethilfe in Form eines Einnahmenverzichts durch
den Staat im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Grundverordnung
betrachtet, da Unternehmen mit auslandischer Beteiligung von der Zahlung der
Umsatzsteuer befreit werden, die andernfalls zu zahlen wéare. Somit erwéchst den
beglnstigten Unternehmen ein Vorteil im Sinne des Artikels3 Absatz2 der
Grundverordnung. Die Regelung ist spezifisch im Sinne des Artikels4 Absatz 2
Buchstabe a der Grundverordnung, da die Rechtsvorschriften, nach denen sich die
gewdhrende Behotrde richtet, den Zugang auf Unternehmen mit ausléandischer
Betelligung, die im Inland hergestellte Ausristung erwerben und in die geforderte
Kategorie und die beschrankte Kategorie B des Verzeichnisses der aus dem Ausland
finanzierten Wirtschaftszweige fallen, und auf auf dem Inlandsmarkt erworbene
Ausristung, die im Verzeichnis wichtiger Wirtschaftszaweige, Waren und
Technologien, deren Entwicklung staatlich unterstitzt wird, aufgefthrt wird,
beschréanken. Zudem beschrénken die vorlaufigen Mal3nahmen fir die Anwendung von
Seuererstattungen beim Erwerb im Inland hergestellter Anlagen durch Unternehmen
mit ausléndischer Beteiligung und die Bekanntmachung des Finanzministeriums die
Inanspruchnahme auf die Unternehmen mit ausléndischer Beteiligung, die zur
geforderten Kategorie im Verzeichnis der Wirtschaftsaweige mit  auslandischer
Beteiligung oder im Verzeichnis der vorteilhaften Wirtschaftszweige mit auslandischer
Beteiligung in den zentralen und westlichen Regionen Chinas gehtren. Darlber hinaus
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(341)

(342)

existieren keine objektiven Kriterien fir eine Begrenzung der Anspruchsberechtigung
fur diese Regelung, und es liegen keine schliissigen Beweise dafir vor, dass der
Anspruch im Sinne des Artikels4 Absatz2 Buchstabeb der Grundverordnung
automatisch besteht. Da die Regelung davon abhéngig ist, dass die Verwendung
inléndischer Waren Vorrang vor eingefihrten Waren erhdlt, ist sie auch spezifisch
nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b der Grundverordnung.

(c) Berechnung der H6he der Subvention

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vortells berechnet. Der den Begunstigten erwachsende
Vorteil wird as der Betrag der Umsatzsteuerbefreiung fur im Inland hergestellte
Ausristung betrachtet. Um sicherzustellen, dass der anfechtbare Betrag lediglich den
UZ abdeckte, wurde der gewdahrte Vortell Uber die Lebensdauer der Ausriistung gemald
den Ublichen Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweigs abgeschrieben.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Umsatzsteuernachlasse beim Erwerb von in der VR China hergestellter
Ausristung durch Unternehmen mit auslandischer Beteiligung

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,00 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und
verbundene Unternehmen 0,00 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,07 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 0,03 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,15 %

Jnko Solar Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,05 %

3.4.4.3. Umsatzsteuer- und Zollbefreiungen beim Erwerb von Anlagevermdgen im Rahmen

des Programms zum Ausbau des Aul3enhandels

(343) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen

Unternehmen im UZ keine V orteile gewahrt wurden.
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3.4.5. Staatliche Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen zu einem geringeren als
dem angemessenen Entgelt

3.4.5.1. Staatliche Bereitstellung von Polysilicium zu einem geringeren as dem
angemessenen Entgelt

(344) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewéhrt wurden.

3.4.5.2. Staetliche Bereitstellung von Aluminiumstrangpresserzeugnissen zu einem
geringeren a's dem angemessenen Entgelt

(345) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewéahrt wurden.

3.4.5.3. Staatliche Bereitstellung von Glas zu einem geringeren als dem angemessenen
Entgelt

(346) Die Untersuchung hat bestétigt, dass den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen im UZ keine V orteile gewéahrt wurden.

3.4.5.4. Staatliche Bereitstellung von Strom
(@ Einleitung

(347) Der Antragsteller gab an, dass einige chinesische Polysilicium-Hersteller von billigem
Strom profitiert hatten, der zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt
bereitgestellt wurde.

(@)  Untersuchungsergebnisse

(348) Wie die Untersuchung ergab, waren viele der in die Stichprobe einbezogenen
ausfihrenden Hersteller mit einem Polysilicium-Hersteller  innerhalb  ihrer
Unternehmensgruppe verbunden. Es wurde festgestellt, dass eine der in die Stichprobe
einbezogenen Gruppen von ausfihrenden Herstellern (LDK Solar) vom Finanzbiro
der Wirtschaftszone Xin Yu regelméfdig hohe Subventionen fir Stromkosten erhielt.
Zwar profitierte in diesem Fall das Unternehmen nicht direkt von den im Vergleich
zum Rest des Marktes niedrigeren Strompreisen, doch fuhrten die vom Finanzbiiro der
Wirtschaftszone Xin Yu gewéhrten erheblichen Preisnachl&sse zu einer Situation, in
der dem Unternehmen durch die Bereitstellung billigen Stroms Vorteile gewahrt
wurden. Diese Nachlasse sind somit funktional einer staatlichen Bereitstellung unter
dem Marktpreis gleichwertig. Selbst wenn der Rabatt als Zuschuss betrachtet wird,
steht die Mal3nahme in jedem Fall in engem Zusammenhang mit den Behauptungen
des Antragstellers und ist auch Gegenstand der Untersuchung. Tatsachlich wurden
dem betreffenden Unternehmen der LDK-Gruppe seine wahrend des UZ angefallenen
Stromkosten fast vollstandig erstattet.

(349) Die Gruppe LDK Solar erhielt tber ihren verbundenen Polysilicium-Hersteller eine
finanzielle Beihilfe im Sinne des Artikels3 Absatz 1 Buchstabea Zifferiii der
Grundverordnung, indem die lokalen Behtrden Subventionen fir Stromkosten
bereitstellten, oder im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i. Dies stellt
eine finanzielle Beihilfe der Regierung in Form der Zur-Verfligung-Stellung von
Waren, die nicht zur allgemeinen Infrastruktur gehdren, im Sinne der
Grundverordnung dar. Alternativ handelt es sich um einen direkten Transfer von
Geldern.

(350) LDK Solar wurde in dem MalRe ein Vorteil im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der
Grundverordnung gewahrt, in dem die Regierung Strom zu einem geringeren als dem
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(351)

(352)
(353)

angemessenen Entgelt zur Verfugung stellte. Es wurde festgestellt, dass dieser
Ausfuhrer aufgrund der Subventionen fir Stromkosten von einem niedrigeren
Stromtarif als dem allgemein verfligbaren profitierte. Durch den direkten Transfer von
Geldern wird ein Vortell gewéhrt, da es sich um einen nicht riickzahlbaren Zuschuss
handelt, der nicht auf dem Markt verflgbar ist.

Die Subvention in Form der Bereitstellung von billigem Strom fir einen in die
Stichprobe einbezogenen Hersteller mittels eines Rabatts ist spezifisch im Sinne des
Artikels4 Absatz 2 Buchstabea der Grundverordnung, da die Subventionen fir
Stromkosten nur an LDK gezahlt wurden. Die Subvention ist zudem regiond
spezifisch fur bestimmte Unternehmen in der Wirtschaftszone Xin Y u. Die mangelnde
Bereitschaft LDKs und der chinesischen Regierung, durch die Meldung dieser
Subvention mitzuarbeiten, fuhrte dazu, dass die vorstehenden Feststellungen auf der
Grundlage der verfiigbaren Informationen getroffen wurden.

(b) Berechnung der Hohe der Subvention
Die Hohe der Subvention entsprach der Hohe des wahrend des UZ gewéhrten Rabatts.

Die im UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

Strom zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,00 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und
verbundene Unternehmen 0,00 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 0,00 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 2,45 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,00 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 0,00 %

Jnko Solar Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 0,00 %

3.4.5.5. Einrdumung von Landnutzungsrechten zu einem geringeren als dem angemessenen

Entgelt
(a) Einleitung
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(354)

(355)

(356)

(357)

(358)

Der Antragsteller behauptet, dass chinesische Hersteller des betroffenen Erzeugnisses
Landnutzungsrechte von der chinesischen Regierung zu einem geringeren als dem
angemessenen Entgelt erhalten, da die nationale Regierung oder lokale Regierungen
die Rechte nicht entsprechend den Grundsétzen des Marktes einraumen.

Die chinesische Regierung behauptete, es bestehe ein standardisierter
Grundstiicksmarkt mit geordnetem Wettbewerb, auf dem Landnutzungsrechte nach
geltendem Recht auf dem Grundstiicksmarkt offentlich gehandelt werden missen. Des
Weiteren fihrte die chinesische Regierung aus, Industrie- und Gewerbeflachen
mussten durch eine Abgeltung fir die Nutzung auf einem offenen Markt im Wege von
Ausschreibungen, Versteigerungen und im Wettbewerb erworben werden, und , der
am Ende bezahlte Preis [sel] unabhangig von der Zahl der Gebote und dem
Ausgangspreis reprasentativ fur den Marktpreis, der durch Angebot und Nachfrage
auf dem freien Markt bestimmt wird”“. Ferner erklarte die chinesische Regierung, der
faire Wettbewerb bei einer Ubertragung von Landnutzungsrechten diirfe nicht bei der
Ankiindigung der Ubertragung im Wege von Ausschreibungen, Angeboten oder
Versteigerungen beeintréchtigt werden.

Die chinesische Regierung Ubermittelte keine Daten zu den tatséchlichen Preisen von
Landnutzungsrechten und den von der Regierung vorgegebenen urspringlichen
Grundstickspreisen. Die im Fragebogen erbetenen Angaben der chinesischen
Regierung zu den Transaktionen von Landnutzungsrechten waren unvollstandig. Bei
der Korrektur ihrer urspringlichen Antwort auf den Fragebogen wahrend des
Kontrollbesuchs bestétigte die chinesische Regierung auch, dass einige der gemeldeten
Transaktionen im Wege von Ausschreibungen erfolgt wéren. Allerdings wurden -
entgegen den Forderungen im Fragebogen - keine genauen Angaben zur Zahl der
Gebote und zum Unterschied zwischen dem urspriinglichen und dem letztendlichen
Preis gemacht.

Wéhrend der Kontrolle ersuchte die Kommission die chinesische Regierung um
Beweise zur Stitzung ihrer Behauptung, dass die Landnutzungsrechte in China im
Wege von Ausschreibungen, Angeboten oder Versteigerungen Ubertragen wirden.
Gemal3 Artikel 11 der Vorschriften fur die Zuweisung von Nutzungsrechten beziiglich
Bauland im Staatsbesitz im Wege von Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten,
Versteigerungen und Quotierungen gibt die zustandige staatliche Behorde offentlich
bekannt, wann die Angebotsabgabe/V ersteigerung/Quotierung stattfindet. Auf dieser
Grundlage forderte die Kommission sémtliche 6ffentlichen Bekanntmachungen zu den
Transaktionen, die gemal3 den genannten Verfahren stattgefunden hatten, um so dieim
Fragebogen erbetenen Informationen zu sammeln und zu Uberprifen. Die chinesische
Regierung Ubermittelte keine dieser Bekanntmachungen und begrindete dies damit,
dass,, sie nicht mehr existierten”. Folglich konnte die Kommission die Angaben zu den
Transaktionen der Landnutzungsrechte der in die Stichprobe einbezogenen
ausfhrenden Hersteller nicht Gberprifen.

Die Kommission teilte der chinesischen Regierung mit, dass sie bezlglich dieser
Subventionsregelung die Anwendung von Artikel 28 der Verordnung (EG)
Nr. 597/2009 in Betracht zog. Da die chinesische Regierung in ihrer Antwort auf das
Schreiben der Kommission vom 23.Mai 2013 weder eine zufriedenstellende
Erklérung noch neue Beweise zu diesem Thema Ubermittelte, musste die Kommission
ihre Feststellungen auf die besten verflgbaren Informationen stiitzen, d. h. in diesem
Fall auf die Angaben der in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller und
andere offentlich zugangliche Informationen.
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(359)

(360)

(361)

(362)

(363)

(364)

Darlber hinaus hatte die Kommission die chinesische Regierung unter der Annahme,
dass in der VR China kein Marktpreis fir Grund und Boden vorliegt, um ihre
Stellungnahme zu méglichen Bemessungsgrundiagen gebeten. Obwohl es sich dabei
zum Zeitpunkt des Versands des Fragebogens an die chinesische Regierung nur um
eine Annahme und in keiner Weise um eine Feststellung oder Schlussfolgerung
handelte, legte die chinesische Regierung dar, dass diese Annahme falsch sei, und
Ubermittelte keine konkreten Angaben zu moglichen Bemessungsgrundliagen. Die
chinesische Regierung erklérte lediglich, dass ,, falls Bemessungsgrundlagen verwendet
werden sollten, diese die Preise sein [sollten], die nicht geforderte chinesische
Wirtschaftsaweige fur &hnliches Land zahlen missten”. Da die chinesische Regierung
weder offenlegte, welche Wirtschaftszweige nicht ,,gefordert® werden noch Angaben
zu den Preisen machte, die die Wirtschaftszweige fur Industrieflachen in China
bezahlen, konnte die Kommission nicht beurteilen, ob sie ene geeignete
Bemessungsgrundlage darstellen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die
Kommission bei ihren vorhergehenden Untersuchungen zu gestrichenem Feinpapier
und organisch beschichteten Stahlerzeugnissen feststellte, dass die Einrdumung von
Landnutzungsrechten an diese Wirtschaftszweige ebenso wenig den Grundsétzen des
Marktes folgte.

(@ Rechtsgrundlage

Die Einraumung von Landnutzungsrechten in China fallt unter das Gesetz Uber die
Verwaltung von Grund und Boden (Land Administration Law) der VR China.

(b)  Untersuchungsergebnisse

Nach Artikel 2 des Land Administration Law befindet sich aler Grund und Boden in
Staatsbesitz, da nach der chinesischen Verfassung und den einschlagigen
Rechtsvorschriften das Land kollektiv dem chinesischen Volk gehért. Grund und
Boden kann nicht verkauft werden, Landnutzungsrechte konnen jedoch entsprechend
dem Gesetz zugewiesen werden. Die staatlichen Behorden kdnnen solche Rechte im
Wege von 6ffentlichen Ausschreibungen, Angeboten und Versteigerungen zuwei sen.

Die kooperierenden ausfuhrenden Hersteller legten Informationen zu dem Grund und
Boden in ihrem Besitz sowie die meisten relevanten Vertrage/Bescheinigungen Uber
Landnutzungsrechte vor, die chinesische Regierung machte jedoch nur sehr wenige
Angaben Uber die Preisgestaltung bel Landnutzungsrechten.

Wie vorstehend erwahnt behauptete die chinesische Regierung, Landnutzungsrechte
wirden in China durch Ausschreibungen, Versteigerungen und im Wettbewerb
zugewiesen. Dies ist zudem in Artikel 137 des Gesetzes Uber dingliches Recht der
VR Chinavorgesehen.

Allerdings wurde festgestellt, dass dieses von der chinesischen Regierung
beschriebene System in der Praxis nicht immer so funktioniert. Bel der Kontrolle der
in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller erhielt die Kommission
mehrere von den zustéandigen Behdrden ausgestellte Bekanntmachungen zur
Ubertragung erhéltlicher Landnutzungsrechte. In einer dieser Bekanntmachungen
werden die potenziellen Kéaufer der Landnutzungsrechte explizit auf die
Fotovoltaikindustrie beschrankt®®, in einer anderen wird der urspriinglich von den
Behorden festgelegte Preis beschrankt und verhindert, dass der Markt den Preis
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Ankindigung der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten fir die Zuweisung von Bauland im
Staatsbesitz in Yangzhou zur industriellen Nutzung mit Landnutzungsrecht (Parzellennummern
2008G017, 2008G018 und 2008G019, Behorde fiir Landressourcen Y angzhou, 30. Januar 2008.
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(365)

(366)

(367)

(368)

(369)

bestimmt.®* Es wurde festgestellt, dass die Versteigerungen selbst keinen wirklichen
Wettbewerb darstellen, da in zahlreichen, wahrend der Kontrollbesuche vor Ort bei
ausfihrenden Herstellern erlebten Féllen nur ein Unternehmen ein Gebot abgab (nur
der in die Stichprobe einbezogene Fotovoltaikhersteller) und dessen Anfangsgebot
(der vom ortlichen Grundstiicksamt (Land bureau) festgelegte Wert) daher auch der
endgultige Preis pro Quadratmeter war.

Die vorstehenden Beweise widersprechen den Behauptungen der chinesischen
Regierung, die in der VR China fur Landnutzungsrechte gezahlten Preise seien
représentativ fir den Marktpreis, der durch Angebot und Nachfrage auf dem freien
Markt bestimmt wird, und die Ubertragung von Landnutzungsrechten im Wege von
Ausschreibungen, Angeboten oder Versteigerungen durfe nicht bei ihrer Ankiindigung
so eingeschrankt werden, dass der faire Wettbewerb beeintrachtigt wird. Ferner wurde
festgestellt, dass einige der in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Hersteller
von lokalen Behodrden Erstattungen als Ausgleich fir die (bereits niedrigen) Preise, die
sie fur die Landnutzungsrechte bezahlten, erhielten.

Nicht nur waren die zu zahlenden Preise niedrig, sondern einige der in die Stichprobe
einbezogenen ausfihrenden Hersteller erhielten auch andere Zahlungen im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Landnutzungsrechten, die den tatséchlich fur die
Landnutzungsrechte bezahlten Preis sogar noch weiter senkten.

Durch die Untersuchungsergebnisse wird bestétigt, dass die Lage betreffend die Zur-
Verfligung-Stellung und den Erwerb von Grund und Boden in der VR China unklar
und intransparent ist und die Preise haufig willkdrlich von den Behorden festgesetzt
werden. Die Behorden setzen die Preise nach dem Bewertungssystem fir stadtische
Grundstiicke fest, nach dem neben anderen Kriterien auch die Industriepolitik bei der
Festsetzung von Preisen fiir Gewerbegrundstiicke zu beriicksichtigen ist®.

Darlber hinaus legen die unabhangigen offentlich erhdltlichen Informationen nahe,
dass Grund und Boden in der VR China unter den marktiblichen Satzen zur
Verfiigung gestel It wird 2

(c) Schlussfolgerung

Die Vorschrift der chinesischen Regierung Uber Landnutzungsrechte ist als
Subvention im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii und des Artikels 3
Absatz 2 der Grundverordnung in Form eines Einnahmenverzichts der offentlichen
Hand aufzufassen, aus der den beguinstigten Unternehmen ein Vorteil erwéchst. Wiein
den Erwé&gungsgrinden 364 bis 367 erlautert, besteht in der VR China kein
funktionierender Markt fir Grund und Boden; bel Heranziehung einer externen
Bemessungsgrundlage (siehe nachstehenden Erwadgungsgrund 372) ergibt sich, dass
der von den in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrern entrichtete Betrag fur
Landnutzungsrechte weit unter dem normalen Marktsatz liegt. Zudem sind die
Erstattungen von Seiten lokaler Behdrden direkte Transfers von Geldern, durch die ein
Vorteil gewahrt wird, da es sich um nicht riickzahlbare Zuschiisse handelt, die nicht
auf dem Markt verfligbar sind. Die Subvention ist spezifisch im Sinne des Artikels 4
Absatz 2 Buchstaben a und ¢ der Grundverordnung, weil der praferenzielle Zugang zu
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Bekanntmachung der Ubertragung von Landnutzungsrechten im Staatsbesitz (2009-02) in Tianwei,
ausgestellt vom Grundstticksamt Baoding, Artikel 7.

Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 215/2013 des Rates vom 11. Mérz 2013, Erwagungsgrund 116.
George E. Peterson, Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option, Weltbank, Policy
Research Working Paper Nr. 4043, 7. November 2006, Arbeitspapier des IWF (WP/12/100), An End to
China' s Imbalances, April 2012, S. 12.
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(370)

(371)

(372)

(373)

(374)

Gewerbeflachen auf Unternehmen bestimmter Wirtschaftszweige, in diesem Fall der
Fotovoltaikindustrie,  beschrankt ist, nur bestimmte Geschdfte einem
Ausschreibungsverfahren unterliegen, wobel die Preise haufig von den Behorden
vorgegeben werden, und staatliche Vorgehensweisen in diesem Bereich unklar und
intransparent sind. Die Situation der Landvergabe in der VR China ist auch
Gegenstand des Arbeitspapiers des IWF, in dem bestétigt wird, dass die Einrdumung
von Landnutzungsrechten an chinesische Wirtschaftszweige gegen die
Marktbedingungen verstoft™.

Infolgedessen wird diese Subvention als anfechtbar betrachtet.
(d) Berechnung der Hohe der Subvention

Da der Schluss gezogen wurde, dass die Situation in der VR China hinsichtlich der
Landnutzungsrechte nicht marktgesteuert ist, dirften keinerlei Bemessungsgrundlagen
far den privaten Markt in der VR China verfigbar sein. Daher ist eine Berichtigung
von Kosten oder Preisen in der VR China nicht moglich. Unter diesen Umsténden ist
die Kommission der Ansicht, dassin der VR China kein Markt besteht; nach Artikel 6
Buchstabe d Ziffer ii der Grundverordnung ist eine externe Bemessungsgrundlage zur
Messung der Hohe der gewdhrten Vortelle heranzuziehen. Da die chinesische
Regierung nicht mitarbeitete bzw. keinerlei Vorschlag fir eine externe
Bemessungsgrundlage prasentierte, musste die Kommission auf verflgbare
Informationen zurtickgreifen, um eine angemessene externe Bemessungsgrundlage zu
ermitteln. In diesem Zusammenhang erscheint es angemessen, Informationen des
gesonderten Zollgebiets Taiwan als geeignete Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
Diese Informationen wurden auch in den vorhergehenden Untersuchungen zu
gestrichenem Feinpapier und organisch beschichteten Stahler zeugnissen verwendet.

Nach Ansicht der Kommission stellen die Grundstiickspreise in Taiwan den besten
Naherungswert bezlglich der Gebiete in der VR China dar, in denen die
kooperierenden ausfihrenden Hersteller angesiedelt sind. Die meisten ausfihrenden
Hersteller sind in gut entwickelten Gebieten mit hohem BIP in dicht besiedelten
Provinzen niedergel assen.

Die Hohe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des den Begunstigten im UZ
nachweislich erwachsenden Vorteils berechnet. Der den Begiinstigten erwachsende
Vorteil wird unter Berticksichtigung der Differenz berechnet, die zwischen dem von
den einzelnen Unternehmen fur Landnutzungsrechte tatséchlich bezahlten Betrag
(abzuglich der Erstattungen durch lokale Behdrden) und dem normalerweise nach der
talwanesi schen Bemessungsgrundlage zu entrichtenden Betrag besteht.

Bei dieser Berechnung zog die Kommission den durchschnittlich in Taiwan geltenden
Quadratmeterpreis fur Grundstlicke heran, der um die Wahrungsabwertung und die
BIP-Entwicklung per Datum der betreffenden Vertrage Uber Landnutzungsrechte
bereinigt wurde. Die Angaben zu den Preisen von Gewerbegrundstiicken wurden von
der Website des Industrial Bureau des Wirtschaftsministeriums von Taiwan abgerufen.
Die Wahrungsabwertung und die Entwicklung des BIP in Taiwan wurden anhand der
vom IWF in seinem World Economic Outlook 2011 veréffentlichten Inflationsraten in
Taiwan und der dortigen BIP-Entwicklung pro Kopf zu jewelligen Preisen in USD
berechnet. Die Hohe der Subvention (Zahler) wurde nach Artikel 7 Absatz 3 der
Grundverordnung dem UZ zugerechnet, und zwar unter Zugrundelegung der Laufzeit,
die fur das Recht zur Landnutzung bei Gewerbegrundstiicken normalerweise gilt (d. h.

Arbeitspapier des IWF (WP/12/100), An End to China s Imbalances, April 2012, S. 12.
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(375)

3.5.

(376)

35.1.

(377)

50 Jahre). Der resultierende Betrag wurde dann dem gesamten im UZ erzielten Umsatz
der kooperierenden ausfiuhrenden Hersteller zugerechnet, da die Subvention nicht von
der Ausfuhrleistung abhing und nicht nach Mal3gabe der hergestellten, produzierten,
ausgefuhrten oder beforderten Mengen gewahrt wurde.

Dieim UZ fur die in die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller ermittelte
Subventionsspanne im Rahmen dieser Regelung betrug:

L andnutzungsrechte zu einem geringeren a's dem angemessenen Entgelt

Unternehmen/Unternehmensgruppe Subventionsspanne

Wuxi Suntech Power Co Ltd und verbundene
Unternehmen 0,31 %

Yingli Green Energy Holding Company und
verbundene Unternehmen 0,77 %

Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd und
verbundene Unternehmen 0,65 %

JingAo Group und verbundene Unternehmen 1,31 %

Jangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd und
verbundene Unternehmen 4,28 %

Delsolar (Wujiang) Ltd. und verbundene
Unternehmen 0,32 %

Renesola Zhejiang Ltd
Renesola Jiangsu Ltd 1,73%

Jnko Solar Co. Ltd und verbundene
Unternehmen 1,66 %

Stellungnahmen der Parteien nach der Unterrichtung Uber die endgultigen
Feststellungen

Die chinesische Regierung hat beanstandet, dass bestimmte Informationen aus der
Unterrichtung tber die endgultigen Feststellungen nach der Unterrichtung von einigen
Medien und interessierten Parteien zitiert wurden. Diesbezliglich wird darauf
hingewiesen, dass die Kommission das Dokument nicht publik gemacht hat. Die
Kommission kann jedoch unmdglich die Aktionen mehrerer Hundert interessierter
Parteien kontrollieren, die das Dokument Uber die Unterrichtung erhalten haben. Wenn
einige dieser Parteien beschlossen haben, das Dokument publik zu machen oder ihre
Meinung zu dem Dokument zu auf3ern, so hat die Kommission keine Moglichkeit, sie
daran zu hindern.

Stellungnahmen der chinesischen Regierung zu angeblich fehlerhaften Erkléarungen
in der Unterrichtung Uber die endgltigen Feststellungen

Nach Auffassung der chinesischen Regierung hat die Kommission gegen die
Anforderungen des Artikels12.1 des Ubereinkommens Uber Subventionen und
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Ausgleichsmaldnahmen verstofRen und ihr keine ,ausreichende Gelegenheit”
eingeraumt. Der chinesischen Regierung zufolge war die von der Kommission
gewdhrte erhebliche Fristverlangerung fur die Beantwortung des Fragebogens (siehe
Erwagungsgrund 104) nicht ausreichend. Die chinesische Regierung brachte ferner
vor, dass die ,angemessene Frist* gemaR Artikel 12.7 des Ubereinkommens (iber
Subventionen und Ausgleichsmalinahmen auch ,ausreichend Gelegenheit” im Sinne
von Artikel 12.1 des Ubereinkommens fir ale fragebogenahnlichen Dokumente
darstellen wirde. Darliber hinaus fuhrte die chinesische Regierung an, dass sie die in
die Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller erst nach der definitiven Bildung
der Stichprobe erreichen kénne und die fir die Antwort zugestandene Zeit zwischen
dem Erhalt des Fragebogens und dem Beschluss Uber ein Stichprobenverfahren somit
ohne Bedeutung sei. Die chinesische Regierung brachte vor, dass der ,, Wunsch” der
Kommission, die Untersuchung rasch abzuschlief3en, stérker zu sein scheine as die
»nicht verhandelbare Auflage’ (,non-negotiable requirement”), gemald Artikel 12.1
ausreichend Gelegenheit zur Beantwortung einzurdumen. Die Kommission stimmt
diesen Behauptungen nicht zu, da sie das Bestmdgliche getan hat, um der chinesischen
Regierung soviel Zeit wie irgend mdglich fur die Beantwortung des Fragebogens und
des Anforderungsschreibens einzurédumen. DarlUber hinaus wurde die chinesische
Regierung darauf hingewiesen, dass die Mdglichkeit bestand, angeforderte Unterlagen
bis zum Zeitpunkt des Kontrollbesuchs vorzulegen. Die Kommission hat die
chinesische Regierung nicht daran gehindert, wéahrend des gesamten Verfahrens
Informationen vorzulegen; sie hat die chinesische Regierung auch mehrmals an die
Maoglichkeit erinnert, Anhdrungen zu beantragen, bei denen die Informationen und
Ansichten der chinesischen Regierung vorgetragen werden konnten. Es wird darauf
hingewiesen, dass keine der von der chinesischen Regierung wahrend des Verfahrens
vorgelegten Informationen aus zeitlichen Griinden abgelehnt wurde. Die Behauptung
der chinesischen Regierung, dass die fur die Antwort gewahrte Zeit zwischen dem
Empfang des Fragebogens und dem Stichprobenbeschluss nutzlos war, ist nicht
korrekt. Ein grof3er Teil des Fragebogens betraf die Gesamth6he der Subventionen
des/der betroffenen Wirtschaftszweigs/Ware und die chinesische Regierung wurde
durch den Stichprobenbeschluss in keiner Weise daran gehindert, Informationen
allgemeiner Art zu sammeln. Noch wichtiger ist, dass die chinesische Regierung nach
Bildung der Stichprobe noch 43 Tage Zeit hatte, spezifische Informationen zu den in
die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Herstellern zu sammeln. Die Kommission
handelte in Ubereinstimmung mit Artikel 12.1 des Ubereinkommens iiber
Subventionen und Ausgleichsmal3nahmen und gewdahrte der chinesischen Regierung
ausreichend Gelegenheit, alle von ihr fir relevant gehatenen Nachweise vorzulegen,
wobei der Tatsache Rechnung getragen wurde, dass eine solche Verpflichtung nicht
unbegrenzt gultig sein kann, damit der fristgerechte Abschluss der Untersuchung
gewahrleistet ist.

Die chinesische Regierung machte ferner geltend, dass die Kommission urspringlich
detaillierte Informationen Uber nicht in die Stichprobe einbezogene ausfihrende
Hersteller verlangt habe, bel denen es sich nicht um Informationen gehandelt habe, die
fr die Zwecke der Untersuchung, die auf Stichproben basiere, notwendig (,, necessary
information”) gewesen seien. Diesbeziglich wird darauf hingewiesen, dass zu der
Zeit, als der fur die chinesischer Regierung bestimmte Fragebogen verschickt wurde,
die Entscheidung darlber, ob in diesem Verfahren eine Stichprobe durchgefihrt
werden wirde, noch nicht endgultig gefallen war. Nachdem die Kommission von den
chinesischen ausfihrenden Herstellern Stichprobenantworten erhalten hatte und
offensichtlich war, dass die Kooperationsbereitschaft der Ausfuhrer grof3 war, und
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(380)
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sobald klar war, dass die in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer durch
angemessene Beantwortung ihrer Fragebogen kooperieren wirden, bestand die
Kommission nicht mehr auf unternehmensspezifischen Informationen Uber
Subventionen von nicht in die Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Herstellern. Die
Kommission kann diesem Einwand somit nicht zustimmen.

Die chinesische Regierung machte ferner geltend, dass die Kommission in der
Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen falschlicherweise festgestellt habe,
dass die chinesische Regierung bestimmte Informationen bei der Beantwortung des
Fragebogens und in den nachfolgend vorgelegten Dokumenten zuriickgehalten habe.
Das ist nicht richtig. Wie die Kommission bereits in ihrem Schreiben an die
chinesische Regierung vom 23. Mai 2013 festgestellt hat, hatte die chinesische
Regierung die verlangten Informationen nicht vorgelegt, namlich Informationen Uber
staatliche Finanzinstitute, Dokumente Uber Sinosure und die Bereitstellung von
Ausfuhrkreditversicherungen, Dokumente Uber das Golden Sun Demonstration
Programme und Informationen tber die Einrdumung von Bodennutzungsrechten.

Der chinesischen Regierung zufolge hat die Kommission nicht auf die verflgbaren
Informationen zurtickgegriffen, um die fehlenden Informationen zu erganzen, wie es
in Panels und WTO-Streitbeilegungsverfahren vorgeschrieben wird®; statt dessen
habe sie nachteilige Rickschltisse als Bestrafung angewandt und damit erneut gegen
die Bestimmungen des Ubereinkommens (ber  Subventionen  und
Ausgleichsmalinahmen verstol3en (,, it has applied adverse inferences in a punitive
manner and further violated the provisions of SCM Agreement”). Die chinesische
Regierung brachte ferner vor, dass die Kommission die verfugbaren Informationen
nicht nur benutzt habe, um moglicherweise fehlende Informationen zu ersetzen,
sondern dass sie sie as spezifische Grundlage fur samtliche ihrer Feststellungen
hinsichtlich der Subventionierung herangezogen habe und dabei die von der
chinesischen Regierung und den am stérksten beteiligten Finanzinstituten vorgel egten
grofien Mengen von Informationen unbeachtet gelassen habe, weil angeblich keine
perfekten Antworten gegeben oder nicht alle Zahlen belegt worden seien (,, solely for
the purpose of replacing information that may be missing but as the specific basis for
all its findings of subsidisation in complete disregard of the significant amount of
information provided by the GOC and financial institutions involved most often on
ground of the alleged failure to provide perfect answers or to prove every figure®).
Das hat die Kommission nicht getan. Alle Informationen einschlief3lich der Pldne und
Rechtsvorschriften, die von der chinesischen Regierung vorgelegt wurden, wurden
erwogen und gepriift, und die Feststellungen beruhen grofdtenteils auf diesen von der
chinesischen Regierung vorgelegten Dokumenten, sofern diese Dokumente vorgel egt
wurden und ihre Genauigkeit durch Uberpriifung festgestellt wurde. Die Tatsache,
dass zur Untermauerung der Feststellungen hdufig aus diesen Dokumenten zitiert
wird, ist ein Beispiel dafir, wie die Kommission mit den von der chinesischen
Regierung vorgelegten Informationen umgegangen ist. In Erw&gungsgrund 110
erlautert die Kommission die einzigen Félle, in denen sie sich nicht genau an die
vorgelegten Informationen gehalten hat.

Die chinesische Regierung machte weiter geltend, dass die Kommission sich selbst
widersprochen habe, als sie in der Unterrichtung tber die endgultigen Feststellungen
behauptet habe, sie habe in dieser Untersuchung geschaftsspezifische Informationen
nur in Bezug auf die in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer verlangt, und im
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selben Dokument an anderer Stelle feststelle, dass der Fragebogen fur die Regierung
nicht auf die in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer beschrankt sei (,the
government questionnaire is not limited to the sampled exporters*). Das ist nicht
richtig. Die Kommission hat keine widersprichlichen Aussagen gemacht. Wie in
Erwégungsgrund 378 bereits erlautert hat die Kommission ihre urspringliche
Forderung, unternehmensspezifische Informationen vorzulegen, auf die in die
Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller beschrankt, nachdem beschlossen
worden war, eine Stichprobe zu bilden. Um jedoch die Anfechtbarkeit der angeblichen
Subventionsprogramme  zu prifen, verlangte die Kommission neben den
Informationen Uber in die Stichprobe einbezogene ausfihrende Hersteller noch weitere
Informationen, etwa tiber Finanzmérkte in China oder Méarkte fir Landnutzungsrechte.
Aus diesem Grund wird erwahnt, dass der Fragebogen fir die Regierung sich nicht auf
die in die Stichprobe enbezogenen Ausfihrer beschrénkt (,the government
guestionnaire is not limited to the sampled exporters").

Die chinesische Regierung machte ferner geltend, dass die Kommission zu Ubersehen
scheine, dass es nicht zulassig sei, Informationen, die nicht zur Uberprifung vorgelegt
worden seien, einfach abzulehnen. Die Kommission hat Informationen in diesem
Verfahren nicht so behandelt. Zu keiner Gelegenheit war die Tatsache, dass eine
Uberpriifung nicht moglich war (,,non-availability of verification*) der einzige Grund
daflr, dass solche Informationen nicht in vollem Umfang akzeptiert wurden. Wenn
jedoch andere Informationen des Dossiers im Widerspruch dazu standen und die
chinesische Regierung nicht in der Lage war, irgendwelche diesbezliglichen Belege
vorzulegen, konnten solche Informationen nicht unbesehen akzeptiert werden.

Der chinesischen Regierung zufolge hat die Kommission in Absatz 85 der
Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen (in Erwagungsgrund 117
wiedergegeben) eingerdaumt (,acknowledged*), dass die chinesische Regierung
Banken und Finanzinstitute nicht kontrolliere und diese nicht dazu zwingen konne,
Informationen vorzulegen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Kommission eine
derartige Aussage nicht bekannt ist und dies nach Prifung des Wortlauts des
Erwagungsgrundes nicht der Fall zu sein scheint.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die Kommission mit der chinesischen
Regierung darin Ubereinzustimmen scheine, dass die nationalen Gesetze im Falle einer
Untersuchung nicht durch die Vorschriften der AD-Grundverordnung der EU oder des
Ubereinkommens (ber Subventionen und Ausgleichsmalnahmen ersetzt werden
konnten. Die Verknipfung, die die chinesische Regierung zu der Nichtbereitstellung
angeblich vertraulicher Informationen herstellt, geht an der Sache vorbei. Die
Kommission argumentierte jedoch (siehe Erwagungsgrund 117), dass die
Bestimmungen des kommunalen Rechts oder interne Vorschriften eines WTO-
Mitglieds dieses nicht von seinen WTO-Verpflichtungen zur Mitarbeit bei
Untersuchungen entbinden konnten und dass es im Falle von Unstimmigkeiten die
Aufgabe der chinesischen Regierung sei, Wege vorzuschlagen, wie der Zugang zu
Informationen gewahrt werden kénne, damit diese angemessen  geprift  werden
konnten. Die chinesische Regierung bezog sich darauf, dass ein Bankbeamter eine
Bewertung des Kreditrisikos fir ein in die Stichprobe einbezogenes Unternehmen
vorgelegt hatte, um eine Mdoglichkeit aufzuzeigen, wie angeblich beschrankte
Informationen Uberprift werden konnten, um anschlieRend festzustellen, dass die
Kommission immer noch nicht zufrieden war (,the Commission was still not
satisfied”). Die Kommission hat ganz im Gegenteil, wie aus dem Wortlaut des
Erwagungsgrundes 148  klar hervorgeht, die Uberprifung dieses bestimmten
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Dokuments nicht beanstandet und die betreffende Information in ihren Feststellungen
umfassend berlicksichtigt. Dies war jedoch eine Ausnahmesituation, die sich bei den
meisten Informationen anlicher Art, die in diesem Verfahren angefordert wurden,
leider nicht wiederholte.

In diesem Zusammenhang behauptete die chinesische Regierung weiterhin, dass
sensible interne Dokumente (,, sensitive internal documents*) von Banken als relevante
Informationen  nach  dem  Ubereinkommen  Uber  Subventionen  und
Ausgleichsmalinahmen angesehen wirden und ihre Nichtbereitstellung nicht dazu
fuhren koénne, dass verfugbare Informationen herangezogen wirden. Die Kommission
findet diese Aussage viel zu allgemein und kann nicht erkennen, wie eine ernsthafte
Uberpriifung (die im Rahmen von angemessenen Datenschutzverfahren stattfindet) in
allen Fallen durchgefuhrt werden kénnte, wenn solche Dokumente (auch digenigen,
die Geschafte mit Kunden betreffen) einfach zuriickgehalten werden. In Ermangelung
einer Uberprifung kann die Notwendigkeit bestehen, verfiigbare Informationen
heranzuziehen, um Licken bei der Informationsbeschaffung zu schlief3en.

Die chinesische Regierung behauptete wiederholt, dass das Ankundigungsschreiben
keine spezifischen Fragen zur Uberpriifung enthalten habe und bezog sich dabei auf
das Schreiben der Kommission vom 23. Mai 2013, das diesen Wortlaut enthielt. Die
Kommission hat jedoch in Absatz86 der Unterrichtung Uber die endgultigen
Feststellungen (wiedergegeben in Erwadgungsgrund 118) festgestellt, dass das
Ankindigungsschreiben vom 25. Mérz 2013 ein sehr spezifisches und detailliertes
Verzeichnis der Themen und Dokumente enthielt, die in die Untersuchung einbezogen
werden sollten, in vdlliger Ubereingtimmung mit Artikel 26 Absatz3  der
Grundverordnung und den WTO-Anforderungen. Das Nichtvorhandensein einer Liste
mit spezifischen Fragen, deren Bereitstellung in der Grundverordnung oder den WTO-
Vorschriften nicht vorgesehen ist, stellt keine Entschuldigung dafir dar, dass die
chinesische Regierung nicht in der Lage war, bei der Uberpriifung umfassend
mitzuarbeiten.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die Kommission wéhrend der
Uberpriifung Uberhaupt keine Flexibilitat gezeigt habe. Dies ist eine Fehlinterpretation
der Tatsachen und der Sachlage vor und wahrend des Kontrollbesuchs. Wie in den
Absdizen88—-90 der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen
(wiedergegeben in den Erwéagungsgrinden 120 bis 122) bereits erlautert, war die von
der Kommission aufgebotene Flexibilitdt vollstandig und bedingungslos. Versuche der
chinesischen Regierung, Informationen vorzulegen, die im Rahmen des Zeitplans fir
die Besuche vor Ort unmaoglich verifiziert werden konnten, waren unglicklicherweise
erfolglos, well diese Informationen nicht abgeglichen werden konnten und sie daher
nicht das Gewicht eines gepriften Dokuments erhalten konnten. Die chinesische
Regierung erinnerte die Kommission auch an die Rechtsprechung des EG-Lachs-
Panels der WTO, derzufolge Dokumente nicht nur dann als verifizierbar (, verifiable®)
gdten, wenn die Moglichkeit von Untersuchungen vor Ort bestehe, und brachte vor,
dass die Kommission Informationen nicht einfach deswegen zurtickwei sen kdnne, weil
diese bei Kontrollbesuchen nicht vorldgen. Die Kommission stellt fest, dass derartige
Informationen, die nicht vor Ort untersucht und auf ihre Zuverléassigkeit und
Genauigkeit geprift werden kdnnen, maglicherweise weniger stark gewichtet werden
als korrekt verifizierte Informationen und dass dies im vorliegenden Fall gelegentlich
vorkam.

Darliber hinaus stellt die chinesische Regierung die angebliche Praxis der Kommission
in Frage, keine neuen Unterlagen und Nachweise zu akzeptieren, die nach Beendigung
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der Kontrollsitzung, zu der sie gehdren, gepriift werden mussen. Wie in Absatz 89 der
Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen bereits erlautert (wiedergegeben in
Erwégungsgrund 121), ist und war dies nie der Fall. Es trifft zwar zu, dass die
Kommission normalerweise keine Dokumente mehr as Kontrollunterlagen
akzeptieren kann, wenn die Kontrollsitzung abgeschlossen ist und es in der Praxis
nicht mehr moglich ist, solche Dokumente zu prifen, aber nichts hindert die
chinesische Regierung daran, derartige Dokumente schriftlich einzureichen, was in
diesem Fall tatséchlich auch geschah.

Die chinesische Regierung behauptete, dass die Kommission den Grund fir die
Anforderung der sechs Dokumente, die in Erwagungsgrund 122 erwahnt werden, nicht
angegeben habe und dass die Priifung der Dokumente deshalb nicht zuldssig sei. Diese
Behauptung wurde bereits im Schreiben der chinesischen Regierung vom 3. Juni 2013
vorgebracht, und die Kommission antwortete in Erwdgungsgrund 122 umfassend
darauf. Es wird erneut festgestellt, dass diese Dokumente sich auf den betroffenen
Wirtschaftszweig beziehen und sogar spezielle Subventionsprogramme betreffen, etwa
Darlehen zu Sonderbedingungen oder Steuervergiinstigungsprogramme. Es geht daher
aus ihren Bezeichnungen und ihrem Inhalt eindeutig hervor, dass sie fur die
Untersuchung relevant waren.®® Die chinesische Regierung weigerte sich jedoch
schlicht, alle diesbeziglichen Fragen im Rahmen der Untersuchung zu beantworten,
und gab als alleinigen Grund dafur an, dass das Dokument angeblich fir das Verfahren
nicht relevant sai.

Die chinesische Regierung behauptete, dass sie die Belege fur die von ihr im
Fragebogen vorgelegten Informationen tber den Prozentsatz der an den betroffenen
Wirtschaftszweig vergebenen Darlehen nicht vorlegen konne, weil diese
Informationen bei den Banken lagen, die keine Abteilungen der chinesischen
Regierung, sondern unabhangige Einheiten seien, weshalb die Kommission die Zahlen
bei den Banken prifen solle. Die chinesische Regierung bezog sich auf die
Bestimmungen des Gesetzes Uber Geschéftsbanken (Commercial Banking Law), in
dem es helld, dass die Banken ihre Geschéaftstatigkeit nach dem Gesetz auszuiiben
haben (Artikel 4) und dass Eingriffe wvon ortlichen Behdrden oder
Regierungsabteilungen unterschiedlicher Ebenen, offentlichen Einrichtungen oder
Einzelpersonen in den Geschéftsbetrieb der Bank nicht zulassig sind (Artikel 5).
Tatsache ist, dass die chinesische Regierung in dem Fragebogen eine Aussage
gemacht hat, die sie Uberhaupt nicht belegen konnte. Die Banken, bei denen die
Kommission die Aussage Uberprifen wollte, konnten sie ebenfalls nicht mit
irgendwelchen Informationen belegen. Wenn dies als akzeptable Praxis anzusehen
ware, konnte die untersuchte Partei einfach irgendwelche Aussagen zur
Untermauerung ihres Falles machen, welche die untersuchende Behorde akzeptieren
musste, ohne prifen zu kénnen, ob dies der Realitét entspricht. Wenn man bedenkt,
dass diese bestimmte Information auch noch im Widerspruch zu anderen
Informationen im Dossier steht, ist dies sogar von noch grof3erer Bedeutung. Das
Gesetz Uber Geschéftsbanken enthdlt noch weitere Artikel, die die Banken dazu
verpflichten, ihre Darlehensgeschéfte entsprechend dem Bedarf der Volkswirtschaft
und der sozialen Entwicklung sowie nach Mal3gabe der staatlichen Industriepolitik zu
betreiben (Artikel 34). Wie die chinesische Regierung in ihren Kommentaren ganz
richtig anmerkt, sollen die Banken ihre Geschéftstétigkeit entsprechend dem Gesetz
ausiben, d. h. auch gemal3 den genannten Bestimmungen des Artikels 34 des Gesetzes

86

100

DE



DE

(391)

(392)

(393)

Uber Geschéftsbanken. Diese angebliche strikte Trennung zwischen der Regierung und
den Banken wurde daher nicht durch die Fakten bestétigt.

Die chinesische Regierung behauptete, dass sie alle Information bezuglich der
Beteiligung an den Banken, Uber die sie verflige, vorgelegt habe. Sie machte ferner
geltend, dass die gemeldeten Zahlen zur Beteiligung an den Banken die offiziellen
Zahlen der CBRC seien und es daher keinen Grund zur Annahme gebe, dass die von
der chinesischen Regierung vorgelegten Informationen falsch oder irrefihrend seien,
um anschliefend die Bestimmungen von Artikel 28 der Grundverordnung
anzuwenden. Darlber hinaus erklérte die chinesische Regierung, es sei ihr nicht
bewusst, was die Grundlage fur die Aussage der Kommission in Absatz 95
(wiedergegeben in Erwadgungsgrund 127) der Unterrichtung Uber die endgultigen
Feststellungen sei, namlich dass die offentlich verfigbaren Informationen darauf
hindeuteten, dass es noch weitere Banken im Staatsbesitz gebe, die den in die
Stichprobe einbezogenen ausfihrenden Herstellern Darlehen gewéhrt hétten (, The
publicly available information suggests that there are also other state-owned banks
which provided loans to the sampled exporting producers’), d. h. zusétzlich zu den
Banken, die die chinesische Regierung in ihrer Antwort auf das
Anforderungsschreiben as im Staatsbesitz befindlich genannt habe. Diesem
Vorbringen konnte nicht stattgegeben werden. Es sai darauf hingewiesen, dass die
chinesische Regierung in ihrer Antwort auf den Fragebogen urspriinglich behauptete,
sie besitze keine Informationen tber ihre Beteiligung an den Banken. Erst nachdem
die Kommission im Anforderungsschreiben darauf hingewiesen hatte, dass die
chinesische Regierung nach chinesischem Recht verpflichtet ist, solche Informationen
zu sammeln, legte die chinesische Regierung einige diesbeziigliche Informationen vor.
Wahrend der Uberprifung weigerte sich der CBRC-Beamte, die Zahlen zur
Beteiligung an den Banken zu belegen, die Quelle der Information zu benennen und zu
erkléren, woher die Information stammte. Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die
chinesische Regierung die Tatsache nicht bestritt, dass mindestens funf weitere
Banken, die die Kommission in der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen
auffuhrte, in Staatsbesitz sind (siehe Ful3note zu Erwégungsgrund 127).

Die chinesische Regierung widersprach der Feststellung in Absatz 97 der
Unterrichtung Uber die endgiltigen Feststellungen  (wiedergegeben in
Erwagungsgrund 129), dass die CBRC sich geweigert habe, die Frage betreffend die
zehn groften Banken in China zu beantworten, weil diese nicht schriftlich gestellt
worden sei, und behauptete, dass die Kommission die Tatsachen falsch ausgelegt habe,
weil der Hauptgrund fur die Nichtbeantwortung darin bestanden habe, dass diese
Frage nicht im Ankindigungssschreiben enthalten war und man deshalb fir die
Antwort Zeit gebraucht habe. Tatsachlich ist es die chinesische Regierung, die die
Fakten beziglich dieser Frage falsch auslegt. Die Kommission bestand nicht auf einer
sofortigen Antwort, vielmehr weigerte sich die CBRC unter dem Vorwand, die Frage
sel nicht im Voraus schriftlich gestellt worden, sich mit der Frage Uberhaupt zu
befassen. Wenn der Grund die mangelnde Zeit fur die Erarbeitung der Antwort
gewesen wéare, hdtte die chinesische Regierung die Antwort zu einem spéteren
Zeitpunkt wahrend der Uberpriifung oder per E-Mail vorlegen konnen (auch wenn die
Kommission sie dann nicht hétte Uberprifen kénnen), so wie sie es bel mehreren
anderen Dokumenten auch getan hat. Die chinesische Regierung hat dies aber nicht
getan.

Die chinesische Regierung behauptete, sie habe alle Dokumente zur Grindung der
CBRC und deren Mandat vorgelegt, die die Kommission im Fragebogen angefordert
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habe, und da die Kommission im Anforderungsschreiben diesbeziiglich keine Fragen
gestellt habe und sie diese Dokumente nicht in der Liste der vor Beginn des
Kontrollbesuchs vorzulegenden Dokumente (,,list of documents to be provided before
the start of verification visit*) in Anhang 2 des Ankindigungsschreibens aufgefihrt
habe, habe sich die chinesische Regierung nicht verpflichtet gefuhlt, weitere
Dokumente vorzulegen. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Die Kommission hatte
alle Dokumente angefordert, die Grundlage fur die Grindung der CBRC und deren
Mandat waren, nur legte die chinesische Regierung lediglich einige davon vor. Die
Kommission erfuhr erst aufgrund der Aussage des CBRC-Beamten, dass es noch
weitere diesbeziigliche Dokumente gibt. Tatsachlich war die Antwort der chinesischen
Regierung auf den Fragebogen in dieser Hinsicht unvollstandig und irrefiihrend, da die
chinesische Regierung (CBRC) eindeutig von der Existenz derartiger zusétzlicher
Dokumente wusste, wie die CBRC wéhrend des Kontrollbesuchs vor Ort zugab.

Die chinesische Regierung behauptete, die Kommission habe wahrend der
Uberpriffung die Statistiken und Berichte der Banken, die den in die Stichprobe
einbezogenen Ausfihrern Darlehen gewahrt hétten, fir den UZ nicht ausdricklich
verlangt. Die Kommission habe lediglich den statistischen Bericht 2012 gefordert, den
die Bank of China der CBRC vorgelegt habe, und zu diesem Zweck habe der CBRC-
Beamte mit den zustdndigen juristischen Dienststellen hinsichtlich der
Datenschutzbestimmungen Ruicksprache halten missen. Dies ist nicht richtig.
Wiahrend der Uberprifung wiederholte die Kommission ihre bereits im Fragebogen
und im Anforderungsschreiben gedul3erte Forderung, dass die Statistiken aller Banken,
die den in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrern Darlehen gewdahrt haben,
vorzulegen seien®’.

Die chinesische Regierung brachte ferner vor, dass die Bezugnahme des Antragstellers
im Antrag auf das Verfahren zu gestrichenem Feinpapier, in dem die Kommission auf
der Grundlage nachteiliger Schlussfolgerungen festgestellt habe, dass die staatseigenen
Geschéftsbanken [,SOCBs‘] als offentliche Stellen fungierten, eine nicht belegte
Behauptung sei, die in keinem Zusammenhang mit der Art und der Existenz einer
Subvention stehe, die dem ausfihrenden Hersteller der betroffenen Ware gewéhrt
worden sei, und daher nicht als ausreichender Beleg (,unsubstantiated assertion
lacking context with regard to the nature and existence of a subsidy granted to the
exporting producers of the product concerned and cannot therefore be considered as a
sufficient evidence") fur die Gewahrung finanzieller Beihilfen seitens einer Regierung
oder ener offentlichen Korperschaft im Sinne des Artikels1l Absatz 2 des
Ubereinkommens tiber Subventionen und Ausgleichsmalinahmen angesehen werden
kbnne. Zunédchst muss darauf hingewiesen werden, dass die betreffenden
Feststellungen im Verfahren zu gestrichenem Feinpapier nicht auf nachteiligen
Schlussfolgerungen beruhten, sondern gemal3 Artikel 28 der Grundverordnung auf den
vorliegenden Fakten, und dass es keinen jungeren Entscheid gibt, der die
Behauptungen der chinesischen Regierung, die diesbezligliche Feststellung der
Kommission basiere auf dem unzuldssigen Gebrauch verflgbarer Informationen
(,improper use of facts available®), bestatigen wirde. Vielmehr ist festzuhalten, dass
die Kommission ahnliche Feststellungen in Bezug auf die SOCBs auch in einem
weiteren Antisubventionsverfahren betreffend Einfuhren aus China, namlich dem
Verfahren zu organisch beschichteten Sahlerzeugnissen, machte; zudem sind auch
andere untersuchende Behorden zu dem Schluss gekommen, dass chinesische SOBC
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Die Statistiken der Banken wurden in Abschnitt I11.A.A des urspriinglichen Fragebogens, in Anhang 1
Seite 4 des Anforderungsschreibens und auf Seite 7 des Ankindigungsschreibens angefordert.
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Offentliche Korperschaften sind; dies gilt insbesondere fir eine Feststellung der
Vereinigten Staaten, an der das WTO-Berufungsgremium festgehalten hat.®

Die chinesische Regierung behauptete weiterhin, dass die Kommission bestimmte
Informationen von alen in China niedergelassenen Banken verlangt habe und die
chinesische Regierung praktisch nicht in der Lage sei, entsprechende Informationen
far ,mehr als 3800" Banken vorzulegen. Die Kommission widerspricht dieser
Behauptung und verweist erneut auf das Anforderungsschreiben, in dem sie im
Anschluss an die Antwort der chinesischen Regierung auf den Fragebogen den
Umfang der Informationen ausdricklich auf Banken beschrénkte, an denen die
chinesische Regierung direkt oder indirekt beteiligt ist™.

Die chinesische Regierung brachte ferner vor, dass die Feststellung der Kommission,
sie habe die Zusammenfassung der fraglichen PBOC-Runderlasse auf der Website
berticksichtigt, die wahrend der Untersuchung bereitgestellt worden sei, nicht korrekt
sei, wie Absatz 133 der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen belege
(wiedergegeben in Erwagungsgrund 164). Das ist nicht richtig. Erwagungsgrund 164
steht nicht im Widerspruch zum Inhalt der Website-Ausziige. Der Inhalt wird
berlicksichtigt, es wird aber auch auf den tatséchlichen Inhalt des Runderlasses
zurlickgegriffen, was in der Tat von der chinesischen Regierung bisher noch nie als
unzutreffend bestritten wurde.

Die chinesische Regierung behauptete, die Kommission habe bestimmte Begriffe und
Sétze aus mehreren Dokumenten aus dem Kontext herausgel 0st (,, has extracted certain
terms and phrases out of context from various documents*), andere falsch ausgel egt
und versucht, sie miteinander zu verknipfen, um festzustellen, dass die chinesische
Regierung den Wirtschaftszweig, der die betroffene Ware herstelle, unterstiitze, oder
um festzustellen, dass die SOBC dffentliche Stellen seien. Die umfassende L ektire (,a
complete reading”) dieser Dokumente (Pléne, Entwirfe und Beschliisse) belege, dass
die Feststellungen der Kommission jeder rechtlichen Grundlage entbehrten und nicht
auf Nachweisen basierten. Diese Behauptung ist unzutreffend. Die Kommission hat
alle Dokumente in ihrer Gesamtheit analysiert und gewurdigt, auch digenige, die in
Erwagungsgrund 102 erwahnt werden, in ihrer Gesamtheit, und zwar genau in der Art
und Weise, fir die sich die chinesische Regierung ausspricht.

Hinsichtlich des Staatsratsbeschlusses Nr.40 machte die chinesische Regierung
geltend, dass die Kommission in der Unterichtung Uber die endgiltigen
Feststellungen zusammenhanglos daraus zitiert habe, um seine korrekte Bedeutung
verzerrt wiederzugeben (,,to distort its correct meaning®). Aus anderen Bestimmungen
des Staatsratsbeschlusses Nr. 40 gehe klar hervor, dass er auf die Entwicklung der
Nutzung erneuerbarer Energiequellen ausgerichtet sei und nicht auf die Ausweisung
von Solarmodulen und -zellen als Ziele einer moglichen Entwicklungspolitik, wie die
Kommission vermute. Es trifft nicht zu, dass die Bezugnahme der Kommission auf
den Wortlaut von Artikel V des Staatsratsbeschlusses Nr. 40 aus dem Zusammenhang
herausgel6st war. Die Kommission stellt nicht darauf ab, dass eine Zielsetzung des
Beschlusses die Entwicklung der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen war. lhr
geht es vielmehr um die Tatsache, dass der Staatsrat in seinem Beschluss Nr. 40 den
Wirtschaftszweig Neue Energien und die Solarenergie als prioritére Wirtschaftszweige
bezeichnete und dass diese daher zur Kategorie der geforderten Projekte nach dem
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Vgl. Ful3note 28.
»Please kindly provide the information as already requested in the questionnaire, in any event at least
those where the GOC has direct or indirect shareholdership.*
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, Guiding Catalogue of the Industrial Restructuring® gehdren. Nach Artikel 17, 18
und 19 des Staatsratsbeschlusses Nr.40 diurfen die Finanzinstitute nur
Wirtschaftszweigen/Unternehmen, die zu dieser Kategorie gehdren, Darlehen
gewahren. Diesist ein eindeutiger Beleg dafir, dass die Fotovoltaikindustrie, die unter
anderem Solarmodule und -zellen herstellt, prioritar behandelt wird.

Die chinesische Regierung behauptete, der Text des Staatsratsbeschlusses vom
10. Oktober nehme nicht auf Solarmodule und -zellen oder die Fotovoltaikindustrie
Bezug, und falls finanzielle Unterstiitzung ermutigt worden sei, sei dies im Hinblick
auf die Ziele im Zusammenhang mit der Nutzung alternativer Energien geschehen, die
keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Produktion von Modulen und Zellen
generell hétten. Die Kommission stimmt dem nicht zu. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass dieser Staatsratsbeschluss nicht ausschlieflich auf die Forderung der
Nutzung alternativer Energiequellen abzuzielen scheint. Seinem Titel (Decision of the
State Council on Accelerating the Incubation and Development of Strategic Emerging
Industries) sowie seinem Inhalt (unter anderem Artikel 1 Absatz 1, Artikel 1 Absatz 2,
Artikel 2 Absatz 2) ist eindeutig zu entnehmen, dass er auf die Unterstitzung der
Entwicklung ausgewahlter Wirtschaftszweige (in diesem Fall neu entstehende
Wirtschaftszweige von strategischer Bedeutung) ausgerichtet ist. Dies wird durch die
Tatsache bestétigt, dass die in diesem Beschluss gesteckten Ziele direkt mit dem
Ertrag und der Leistung der neu entstehenden Wirtschaftszweige von strategischer
Bedeutung zusammenhangen (Artikel 2 Absatz 3). Aul¥erdem stellt der Beschluss eine
eindeutige Verbindung zwischen den neu entstehenden Wirtschaftszweigen von
strategischer Bedeutung und der Fotovoltaikindustrie her, die unter anderem
Solarmodule und -zellen produziert. Erstens besteht kein Zweifel daran, dass die
Fotovoltaikindustrie ein Teilbereich des Wirtschaftszweigs alternative Energien ist,
der in Artikel 2 des Beschlusses als Wirtschaftszweig bezeichnet wird, der vom Staat
gefordert und entwickelt werden sollte. Zweitens gehdren die in die Stichprobe
einbezogenen ausfuhrenden Hersteller zur Kategorie der Hightech-Industrien, die in
Artikel 2 Absatz 2 des Beschlusses erwahnt werden. Auch im 12. Finfjahresplan wird
die Solarindustrie als strategisch wichtiger Wirtschaftszweig aufgefthrt, und auch im
12. Funfjahresplan fur die solare Fotovoltaikindustrie wird bestétigt, dass der
Staatsratsbeschluss die solare Fotovoltaikindustrie als bedeutenden Bereich der
strategisch wichtigen neu entstehenden Wirtschaftszweige aufgefuihrt hat, die Chinain
der Zukunft weiter entwickeln wird (, has listed solar photovoltaic industry in
importangofield of strategic emerging industries, which our country will develop in the
future).

Der chinesischen Regierung zufolge hatte die Kommission den Rahmenplan fir die
mittel- und langfristige Entwicklung von Wissenschaft und Technologie zitiert, ohne
jedoch ein einziges Beispiel oder eine Bestimmung daftir anzugeben, dass in diesem
Dokument Hightech-Unternehmen so definiert werden, dass auch Hersteller von
Solarmodulen und -zellen oder die Fotovoltaikindustrie generell dazu gehdren. Der
chinesischen Regierung zufolge zielte der Rahmenplan lediglich auf die Entwicklung
aternativer Energiequellen ab, um die Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen zu
verringern. Die Kommission stimmt dem nicht zu. Fir die Mehrheit der untersuchten
ausfuhrenden Hersteller in der Stichprobe wurde ein Zertifikat fur Unternehmen im
Bereich Hochtechnologie und neue Technologien ausgestellt, auf dessen Grundlage sie
Subventionen beanspruchen konnten, die auf Unternehmen des Bereichs
Hochtechnologie und neue  Technologien  beschréankt  waren  (z. B.
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12. Finfjahresplan fir die solare Fotovoltaikindustrie, Vorwort.
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Steuerverguinstigungen). Dieselben Arten individueller Unterstiitzungsprogramme, wie
sie in diesem Plan erwahnt werden, wurden von den in die Stichprobe einbezogenen
Ausfuhrern benutzt.

Die chinesische Regierung behauptete, die Feststellung der Kommission, dass das
Gesetz der VR China tiber den wissenschaftlich-technischen Fortschritt eine Reihe von
Mal3nahmen zur Unterstiitzung von strategisch wichtigen Industrien aufliste, zu denen
die Fotovoltaikindustrie gehdre, basiere nicht auf Tatsachen; in diesem Gesetz wirden
die Fotovoltaikindustrie oder strategisch wichtige Industrien gar nicht erwahnt, im
Ubrigen entbehre die Behauptung, die betroffene Ware falle in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes, jeder Grundlage. Dies ist nicht richtig. Diese Feststellung beruht auf
den Bestimmungen der Artikel 18 und 34 dieses Gesetzes. Nach Artikel 18 soll der
Staat Finanzinstitute bel der Unterstiitzung der Entwicklung von Industrien im Bereich
Hochtechnologien und neue Technologien ermutigen und ihnen Leitlinien geben.
Nach Artikel 34 sollen die Policy-orientierten Finanzinstitute spezielle Hilfen fur die
vom Staat unterstitzten Projekte von Unternehmen bereitstellen. Die
Fotovoltaikindustrie gehort zur Kategorie der auf Hochtechnologie und neue
Technologien ausgerichteten Wirtschaftszweige sowie zur Kategorie der
Unternehmen, die vom Staat geférdert werden. Dartiber hinaus verspricht Artikel 17
dieses Gesetzes Steuerverginstigungen unter anderem fr Einheiten, die an Projekten
beteiligt sind, die unter nationale wissenschaftlich-technische Plane falen. Aus
Erwégungsgrund 401 geht klar hervor, dass die Projekte von Unternehmen der
Fotovoltaikindustrie dazu gehdren. Abschlief3end ist festzuhalten, dass es mindestens
drei eindeutige Hinweise dafUr gibt, dass die Fotovoltaikindustrie und Unternehmen,
die die betroffene Ware herstellen und ausfihren, in den Geltungsbereich dieses
Gesetzesfallen.

Die chinesische Regierung behauptete ferner, die Kommission gehe davon aus, dass
die Plane, Beschlisse und Gesetze der VR China dieselbe rechtliche Wirkung und
denselben Wert hétten; dies widerspreche den Grundsétzen der Rechtsauslegung, dem
chinesischen Recht und den wiederholt vorgebrachten Argumenten der chinesischen
Regierung. Die Bezugnahme auf den allgemeinen Flnfjahresplan und den spezifischen
Fotovoltaik-Plan habe keine rechtliche Grundlage, weil keine Beweise dafur vorgel egt
worden seien, dass die Plane tatsichlich rechtsverbindlich seien. Das ist nicht korrekt,
well die Behauptung der chinesischen Regierung, die Plane seien nicht verbindlich,
nicht von anderen aktenkundigen Belegen gestiitzt wird. Der von der chinesischen
Regierung im Fragebogen vorgelegte Wortlaut des Plans besagt vielmehr eindeutig,
dass dieser Plan vom Nationalen Volkskongress erértert und genehmigt wurde und
gesetzliche Wirkung hat (, This plan was deliberated and approved by the National
People’s Congress, and it has the effect of law.“%%). [Hervorhebung eingefiigt] Die
chinesische Regierung stellte in ihren Bemerkungen zur endgultigen Feststellung fest,
dass die Verfassung, die Gesetze, die Verwaltungsgesetzgebung, lokale Regelungen
und Vorschriften gemald dem Gesetzgebungsgesetz Chinas die Gesetzgebung in China
bilden (, According to the Legidation Law of China, the Constitution, laws,
administrative legislation, local regulations, and rules are the legislation in China*).
Da der Plan die Wirkung eines Gesetzes hat und die chinesische Regierung bestétigt
hat, dass Gesetze die Gesetzgebung in China darstellen, kam die Kommission zu dem
Schluss, dass der Plan in der Tat rechtsverbindlich ist. Der Erklérung der chinesischen
Regierung beim Kontrollbesuch zufolge gehen die sektoralen und regionalen
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12. Finfjahresplan fir die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung der VR China, Teil XVI
und Kapitel 61.
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Funfjahresplane auf den allgemeinen Funfjahresplan zurtick, und deshalb hat die
Kommission keine Grundlage dafir, den sektoralen Funfjahresplan fur die Fotovoltaik
(2011-2015) anders zu behandeln als den allgemeinen Funfjahresplan.

Die chinesische Regierung zitiert die Leitlinien der Kommission fir die Erstattung
(,,guidelines issued by the Commission on reimbursements/refunds*) als Beispiel fur
ein dhnliches nicht bindendes Dokument im EU-Kontext. Die Kommission nimmt an,
dass die chinesische Regierung sich auf die Bekanntmachung der Kommission tber
die Erstattung von Antidumpingzéllen bezieht (ABI. C 127 vom 29.5.2002, S. 10).
Tatsachlich ist es nicht exakt, diese Leitlinien als nicht bindend zu bezeichnen, denn
die Kommission ist daran gebunden, sofern sie nicht gegen hoéherrangiges Recht
verstofen. Die Kommission hat festgestellt, dass die Pldne Chinas rechtsverbindlich
sind. Selbst wenn man rein hypothetisch davon ausgehen wirde, dass dies nicht der
Fall ist, bleibt die Tatsache bestehen. dass die nationalen, sektoralen und regionalen
Plane, die auf die héchsten Ebenen der Regierung zurtickgehen und die Politik der
Regierung in Bezug auf die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung darlegen,
hinsichtlich der de facto verpflichtenden Art ihrer erklarten Ziele einen hohen
Beweiswert haben. Ebenso Klar ist, dass die Regierung sich auf sie berufen konnte, um
Einheiten zu rugen, die sie nicht korrekt umsetzen. Deshalb wéaren sie noch immer in
hoéchstem Mal3e relevant fur die Feststellungen beziiglich der Eingriffe der Regierung
in die Wirtschaft und die Leitung und Kontrolle bestimmter Wirtschaftszweige.

Bemerkungen der betroffenen Parteien zu Policy Loans zu Sonderbedingungen,
sonstigen Finanzierungen, Sicherheitsleistungen und Versicherungen

Die chinesische Regierung wandte ein, dass ihr Versdumnis, Antworten auf Anlage A
vorzulegen, nicht dazu fuhren dirfe, dass nach Artikel 28 der Grundverordnung die
verflgbaren Informationen herangezogen werden. Hétte die Kommission wirklich
beabsichtigt, die in dem Antrag aufgestellten Behauptungen, die in Staatsbesitz
befindlichen chinesischen Banken seien 6ffentliche Korperschaften, zu prifen, so hétte
sie die Fragebogen nicht mit der Anforderung von internen, sensiblen,
geschéftsspezifischen Daten Uber Banken befrachten miissen, von denen viele
keinesfalls in Staatsbesitz seien. Hierzu verwies die chinesische Regierung auf die
Informationen Uber individuelle Darlehen der Bank an in die die Stichprobe
einbezogenen ausfihrenden Hersteller. Die Kommission kann diesem Einwand nicht
stattgeben. Der Zweck der Uberwiegenden Mehrheit der in Anlage A verlangten
Informationen war der, zu Uberpriifen, ob die chinesischen Banken offentliche
Korperschaften sind oder von der Regierung betraut und angewiesen werden. Mit
Ausnahme der Informationen 0Uber individuelle Darlehen gab die chinesische
Regierung nicht an, welche der anderen geforderten Informationen sie als fur diese
Zwecke nicht relevant erachtet.

Es s daran erinnert, dass mit den Fragen in Anlage A folgende Informationen
eingeholt werden sollten: Eigentumsverhaltnisse der Banken, Zusammensetzung des
Vorstands und des Gesellschafterrats, Protokolle der Sitzungen der Gesellschafter/des
Vorstands, Verbindungen der Geschéftsfihrung zu den staatlichen Behdrden,
Aufgliederung der Darlehen nach Sektoren, Kreditpolitik und Risikobewertung in
Bezug auf Darlehen fur die kooperierenden ausfihrenden Hersteller. Die chinesische
Regierung brachte vor, dass die Anforderung dieser Informationen in Bezug auf die
Feststellungen Uber offentliche Korperschaften eindeutig Uberzogen (, manifestly
unreasonable”) und die Bandbreite der verlangten Informationen zu grol3 sei. Die
chinesische Regierung behauptete ferner, dass der Schwellenwert (,threshold”), ab
dem es sich bel der Einheit um eine 6ffentliche Kdrperschaft handele, schon festgelegt
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werden misse, bevor derartige Informationen Uberhaupt verlangt wirden. Die
Kommission stimmt dieser Argumentation nicht zu. Angesichts der hohen Standards,
die das WTO-Berufungsgremium in DS 379% aufgestellt hat, sind alle verlangten
Informationen erforderlich, auch Feststellungen Uber das Ausmal3 der Beteiligung der
Regierung am Finanzsystem. So kann es schon als Beweise dienen, dass Einheiten
nichtkommerziell handeln, wenn eine Betrauung oder Anweisung nachgewiesen wird
und daneben auch Anzeichen fir staatliche Eingriffe vorliegen. Abgesehen davon sei
darauf hingewiesen, dass die Kommission, nachdem die Mitarbeit der in die
Stichprobe einbezogenen ausfiihrenden Hersteller feststand, beschloss, die geforderten
Informationen Uber Darlehen auf diese Firmen zu beschranken, und keine
RickschlUisse daraus zog, dass die chinesische Regierung die urspriingliche Forderung
nach weiteren Informationen Uber individuelle Darlehen nicht erfillte. Die anderen
angeforderten Informationen waren jedoch nach wie vor fur die Untersuchung
relevant. Was die Behauptung der chinesischen Regierung angeht, sie hétte einige der
Informationen zu Anlage A nicht vorlegen konnen, sei darauf hingewiesen, dass die
chinesische Regierung sich geweigert hat, die Anlagen A in ihrer Gesamtheit
vorzulegen, mit Ausnahme mehrerer Banken. Aufgrund der vorstehenden Erwégungen
wurde geschlossen, dass die chinesische Regierung die dbrigen geforderten
Informationen nicht innerhalb der ,, angemessenen Frist“ vorgelegt hat.

Die chinesische Regierung berief sich auf den Bericht des WTO-Berufungsgremiums
Uber warmgewal zte Sahler zeugnisse aus den USA (Absatz 99)* und brachte vor, dass
sie praktisch nicht in der Lage gewesen sei, den ,, Uberzogenen* Informationsersuchen
der Kommission nachzukommen und dass das Versdumnis der Kommission, diesem
Punkt gerecht zu werden und die einzelnen Ersuchen mit den Tatsachenfeststellungen,
auf die sich beziehen, zu verknlpfen, bedeute, dass die Kommission nicht in gutem
Glauben gehandelt habe. Das zitierte Verfahren bezieht sich zwar auf die Mitarbeit der
Ausfuhrer in einem Antidumping-Fall, die Kommission réaumt aber trotzdem ein, dass
bei Regierungsfragebogen in Ausgleichszollverfahren ein Gleichgewicht zwischen den
geforderten Informationen und den praktischen Mdglichkeiten der Auskunftgebenden,
den Auskunftsersuchen nachzukommen, hergestellt werden muss. Dieses
Gleichgewicht muss jedoch unter Berticksichtigung aller Fakten hergestellt werden.
Feststellungen bezlglich des Status der in Staatsbesitz befindlichen Banken in China
als offentliche Korperschaften waren bereits in den Verfahren zu gestrichenem
Feinpapier und zu organisch beschichteten Stahlerzeugnissen getroffen worden, und
im letztgenannten Verfahren legte der Antragsteller ausreichende Nachweise dafir
vor, dass die in Staatsbesitz befindlichen Banken nach wie vor offentliche
Korperschaften waren. Daher hétte sich die chinesische Regierung zwecks
Widerlegung dieser Behauptung auf eine aufwendige Untersuchung einstellen missen.
Leider brachte die chinesische Regierung weiterhin Einwénde vor, etwa dass ihr nur
wenige oder keine Informationen Uber die staatliche Beteiligung an Banken vorlagen
(ein &uferst relevanter Faktor fUr die Feststellung, ob es sich um eine dffentliche
Korperschaft handelt), die vermuten lief3en, dass sie nicht nach besten Kraften
handelte und den Zugang zu notwendigen Informationen verweigerte. Hierbei handelt
es sich um ein Beispiel fur die wenigen Voraussetzungen (,limited circumstances*),
unter denen Artikel 12 Absatz 7 des Ubereinkommens (ber Subventionen und
Ausgleichsmalinahmen angewandt werden kann (gemad dem Bericht des WTO-
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Panels)®. Darliber hinaus war sich die Kommission zwar bewusst, dass ihre
Informati onsersuchen notgedrungen recht umfangreich waren, die Zusammenarbeit ist
aber ein Prozess, der in zwei Richtungen verlauft, und die Reaktion der chinesischen
Regierung bestand urspriinglich einfach darin, Erklarungen dazu zu verlangen, mit
welchen Tatsachenfeststellungen diese Forderungen zusammenhangen (was wiederum
im Voraus nicht festgestellt werden kann), anstaitt Wege vorzuschlagen, wie die
Informati onsersuchen verninftig behandelt werden konnten.

Beziiglich der Uberpriifung der Bank of Shanghai machte die chinesische Regierung
geltend, dass die Tatsache, dass die Uberpriffung nicht stattgefunden habe, kein
ausreichender Grund sei, die verfugbaren Informationen heranzuziehen und dass es auf
jeden Fall der Fehler der Kommission gewesen sei, dass die Uberpriifung nicht habe
durchgefuhrt werden kénnen. Als Antwort weist die Kommission darauf hin, dass der
Sachverhalt bezlglich der Durchfihrung des Kontrollbesuchs bel der Bank of
Shanghai in den Absdtzen 111 und 112 der Unterrichtung Uber die endgultigen
Feststellungen (wiedergegeben in den Erwégungsgrinden 143 und 144) klar
beschrieben wurde. Es gab keine Anderungen des Sachverhalts beziiglich dieser
Uberpriifung, und die Kommission stimmt der Auslegung dieser Fakten durch die
chinesische Regierung nicht zu; sie weist darauf hin, dass sie nach besten Kréften
versucht hat, die Uberpriifung durchzufiihren, dies aber aufgrund der von der
chinesischen Regierung errichteten Hindernisse nicht mdglich war. Die chinesische
Regierung beruft sich auf den Bericht des WTO-Berufungsgremiums™, das zu dem
Schluss kam, dass die Nichtdurchfihrung eines Kontrollbesuchs vor Ort nicht
bedeutet, dass alle Moglichkeiten zur Uberpriffung von Dokumenten ausgeschopft
sind. Be dieser Untersuchung setzte die chinesische Regierung die Kommission
jedoch erst einen Arbeitstag vor Beginn der Uberpriifung der chinesischen Regierung
(nach Ablauf der bereits verlangerten Frist fir eine solche Unterrichtung) davon in
Kenntnis, dass die Bank fiir eine Uberpriifung zur Verfiigung stand und verhinderte
damit jede Mdglichkeit zu einem Besuch vor Ort, weil die Vorkehrungen bereits
getroffen waren und nicht mehr geandert werden konnten. In Anbetracht dieser
Umstande wird geschlossen, dass die chinesische Regierung nicht nach besten Kréaften
handelte, und die Kommission sieht keine Maoglichkeit, wie die Uberprifungen im
Rahmen eines Besuchs vor Ort durch andere Mittel hétten ersetzt werden konnen.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die Kommission die von der HuaXia-
Bank vorgelegten Informationen bezlglich ihrer Betelligungsstruktur nicht
unbertcksichtigt lassen durfe, well sie nicht in jeder Hinsicht ideal seien (,not ideal in
all aspects’). Die Kommission weist darauf hin, dass der Grund, warum diese
Informationen nicht akzeptiert wurden, nicht darin lag, dass sie nicht in jeder Hinsicht
ideal waren. Wie in Erwégungsgrund 147 bereits ausgefihrt, legte die HuaXia-Bank
bis zum Kontrollbesuch keine Informationen zur staatlichen Beteiligung vor, obwohl
die Kommission diese bereits im urspringlichen Fragebogen angefordert hatte.
Nachdem die Kommission darauf hingewiesen hatte, dass die HuaXia-Bank einige im
Staatsbesitz befindliche Anteilseigner aufweist, legte die Bank ein Blatt Papier mit
Informationen vor, die aus einer nicht genannten Quelle stammten und Uberdies im
Widerspruch zu anderen aktenkundigen Informationen standen. Diese Informationen
konnten nicht akzeptiert werden.
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Bericht des Berufungsgremiums US-Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain
Products from China (Endgultige Antidumping- und Ausgleichszolle auf bestimmte Waren mit
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Bericht des Berufungsgremiums, EG-Lachs, Absatz 7.358
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Hinsichtlich der Entscheidung der HuaXia-Bank, nur einige der Bonitétsbewertungen
vorzulegen, wie in Erwéagungsgrund 148 beschrieben, behauptete die chinesische
Regierung, dass die Kommission eine zufriedenstellende Erklérung erhalten habe,
warum die anderen Bewertungen nicht vorgelegt werden konnten. Die Kommission
stimmt dem nicht zu. Da im Ankindigungsschreiben eindeutig mitgeteilt wurde, dass
derartige Dokumente Gegenstand des Kontrollbesuchs sein wirden, ist die Erklarung,
dass die beiden Berichte Uber die Bewertung des Kreditrisikos von anderen
Niederlassungen der Bank behandelt wirden und die zustandigen Mitarbeiter derzeit
nicht verfugbar seien (, two risk assessment reports were dealt with by other branches
of the Bank and the responsible employees were unavailable at the moment*) nicht
hinnehmbar. Dartiber hinaus bringt die chinesische Regierung wie bereits an anderer
Stelle in ihrer Stellungnahme vor, dass wegen der Vertraulichkeit der Kundendaten
keine Informationen vorgelegt werden konnten. Die Kommission weist darauf hin,
dass es in ihren Ausgleichszolluntersuchungen® Vorschriften tber die Behandiung
vertraulicher Daten gibt und dass abgesehen davon die meisten Forderungen der
Kommission in dieser und anderen Fragen auf die Sichtung und nicht auf das
Kopieren derartiger Informationen ausgerichtet waren. Auf jeden Fall halt die
Kommission fest, dass eine strenge Anwendung des Grundsatzes der Vertraulichkeit
von Kundendaten die Uberprifung vieler relevanter Informationen in
Ausgleichszolluntersuchungen unméglich machen wirde. In derartigen Situationen
wére es bel fehlender Mitarbeit der AusfUhrer oder der Durchfihrung der
Untersuchung auf aggregierter Basis unmdglich, die Antworten der Ausfihrer zu
vielen Punkten zu Uberprifen und Zufallsprifungen der Begunstigten bestimmter
Programme durchzuf Uhren.

Die chinesische Regierung machte geltend, dass die EXIM-Bank bel der
Untersuchung umfassend mitgearbeitet habe und bestimmte von der Kommission
verlangte Dokumente aufgrund von internen Verfahrensregeln, Staatsgeheimnissen,
Vertraulichkeitsbestimmungen oder anderen Gesetzen nicht habe vorlegen kénnen.
Daher dirfe die Nichtvorlage dieser Dokumente nicht zur Heranziehung der
verflgbaren Informationen fihren. Nach dem Gesetz Uber Geschéftsbanken hétten die
Beamten der EXIM-Bank diese Dokumente wahrend der Uberpriifung nicht vorlegen
kénnen. In diesem Zusammenhang und entgegen der Vermutung der Kommission
dirften die EU-Antisubventionsgrundverordnung und das Ubereinkommen Uber
Subventionen und Ausgleichsmalinahmen keinen Vorrang vor den chinesischen
Gesetzen haben. Die chinesische Regierung brachte ferner vor, dass die Fragen nach
der Zugehorigkeit leitender Beamter zu einer politischen Partel irrelevant und in ihren
Augen unpassend seien. Die Kommission stimmt dem nicht zu. Die WTO-Regeln (auf
denen die EU-Grundverordnung weitgehend beruht) durfen zwar keinen Vorrang vor
einzelstaatlichem Recht (,, supersede”) haben, dies hindert die Kommission aber nicht
daran, Ruckschltsse zu ziehen, wenn solche einzelstaatlichen Gesetze angemessenen
Informationsersuchen entgegenzustehen scheinen. Dartiber hinaus hat die EXIM-Bank
in der Antwort auf Anlage A zwar einige Informationen vorgelegt, sich jedoch
geweigert, nahezu alle diese Informationen durch Quellenangaben oder irgendeine Art
von Nachweis zu belegen. Die Informationen haben daher nur den Wert ener
mundlichen Erkl&rung, die nicht durch Gberprifte schriftliche Dokumente untermauert
wird. Wenn diese Vorgehensweise akzeptiert wirde, hétte die EXIM-Bank
irgendwelche Informationen vorlegen kdnnen, und die untersuchende Behorde hétte

9%

Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr.597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 (ABI.L188 vom
18.7.2009).
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dies akzeptieren missen, ohne ihre Genauigkeit prifen zu konnen. Die Fragen nach
der Zugehorigkeit zu einer politischen Partei und zu Einheiten der Kommunistischen
Partel Chinas innerhalb der EXIM-Bank (oder jeder anderen Bank) sind in hochstem
Mal3e relevant fir die Feststellung des Umfangs der staatlichen Einflussnahme auf das
Bank-Management angesichts der besonderen Rolle der Kommunistischen Partei
Chinas gemal3 der Verfassung der VR China. Neben der von der Kommission in
Erwagungsgrund 151 dargelegten Begrindung fur diese Fragen sei  darauf
hingewiesen, dass gemal dem Statut der Kommunistischen Partei Chinas alle
Organisationen, auch private gewerbliche Unternehmen, verpflichtet sind,
Basisorganisationen der Partei (,primary organisations of the party”) zu grinden,
wenn sie mindestens drei Parteimitglieder beschéftigen. Diese Organisationen
gewdhrleisten und Uberwachen die Umsetzung der Grundsdtze und der Politik der
Partei und des Staates und unterstiitzen Aktionarsversammiungen, Leitungsgremien,
Aufsichtsrate und Manager bei der Ausiibung ihrer Funktionen und Befugnisse nach
dem Gesetz”. Nach dem GesdlIschaftsrecht der Volksrepublik China sind ale
Unternehmen in China auRerdem verpflichtet, eine Organisation der Kommunistischen
Partei Chinas innerhalb ihrer eigenen Organisationsstruktur aufzubauen, die
Aktivitaten der Kommunistischen Partei Chinas durchfiihrt®™. Die Kommunistische
Partel Chinas ist daher nachweidlich in alle Aktivitdten der chinesischen Regierung
und den Betrieb aller Arten von Firmen und Einrichtungen in China eingebunden;
daher ist es legitim, in diesem Zusammenhang Fragen nach der Parteizugehorigkeit zu
stellen.

Hinsichtlich der Uberpriifung der CDB erhob die chinesische Regierung in Bezug auf
die Fragen zur politischen Zugehorigkeit des Managements und der Rolle der
Kommunistischen Partei Chinas in der Bank dieselben Einwande. Diesbeziglich
verweist die Kommission auf die Begrindungen in den Erwagungsgrinden 151 und
411. Die chinesische Regierung machte ferner geltend, dass die CDB die geforderten
Bewertungen des Kreditrisikos aus Griinden der Vertraulichkeit nicht habe vorlegen
kénnen und ein Muster der Bonitétseinstufung sowie ein konkretes Beispiel fir eine
Bewertung des Kreditrisikos, bei dem der Name des Unternehmens unkenntlich
gemacht worden sei, vorgelegt habe. Es sei darauf hingewiesen, dass das Muster der
Bonitatseinstufung und die Bewertung des Kreditrisikos eines unbekannten
Unternehmens eines unbekannten Wirtschaftszweigs keinen Nachweis fur die von der
Kommission geforderte Bewertung des Kreditrisikos eines der in die Stichprobe
einbezogenen Ausfuhrer darstellen. Hinsichtlich der Vertraulichkeit verweist die
Kommission auf die Erklarung in Erwéagungsgrund 410.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die Feststellungen der Kommission, die
in Staatsbesitz befindlichen Banken (SOCBs) seien offentliche Korperschaften, nicht
mit Artikel 1 Absatzl des Ubereinkommens (ber Subventionen und
Ausgleichsmalinahmen vereinbar seien, weil die Kommission ihre Feststellung auf
keinerlel Nachweise gestiitzt habe und keine begriindete und angemessene Analyse
ihrer Feststellung vorgelegt habe, dass das staatliche Engagement im chinesischen
Finanzsektor so substanziell sei, dass die Banken Vorzugsregelungen anwenden
mussten. Die Kommission ist in dieser Frage grundlegend anderer Ansicht. Die in den
Erwagungsgriinden 162 bis 168 genannten unabhangigen Informationen zeigen
deutlich, dass die Banken die Vorzugsregelungen anwenden, was auch aus mehreren
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Artikel 32 der Satzung der Kommunistischen Partei Chinas.
Artikel 19 des Gesetzes Uber das Gesdlschaftsrecht der  Volksrepublik China, siehe
http://www.china.org.cn/china/L egislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm
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chinesischen Planen, Gesetzen und politischen Dokumenten hervorgeht, auf die in
Erwagungsgrund 102 Bezug genommen wird. Die Kommission hat eine Reihe von
Dokumenten von internationalen Organisationen, darunter der WTO, der Weltbank,
des IWF und der OECD, gesichtet, gepruft und zitiert, die alle zu dem Schluss
kommen, dass der chinesische Bankensektor erheblichen staatlichen Eingriffen
unterliegt, inshesondere im Hinblick auf den privilegierten Zugang zu Darlehen und
die Festsetzung der Zinssétze.

Die chinesische Regierung bezweifelt die Relevanz mehrerer hchst aussagekréftiger
Dokumente, auf die die Kommission im Zusammenhang mit der Feststellung verwies,
bei den SOCBs handele es sich um &ffentliche Korperschaften. Zundchst sei darauf
hingewiesen, dass die Kommission nur wegen der Nichtmitarbeit der chinesischen
Regierung und ihrer Weigerung, die verlangten Informationen vorzulegen, auf die
aussagekréftigsten Sachstandsinformationen zuriickgreifen musste, die verfugbar
waren.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass der Forschungsbericht der Deutschen
Bank (,DB-Bericht*), den die Kommission in Erwagungsgrund 161 zitiere, einen
historischen Zustand in China beschreibe und keine positive Grundlage fur die
Bewertung des chinesischen Bankensektors sieben Jahre spéter darstelle. Erstens
stimmt es nicht, wenn die chinesische Regierung behauptet, dass der Bericht die
Grundlage fur eine Bewertung der Situation nach sieben Jahren (,, 7 years later”) bilde.
Der Bericht ist von 2007 und der UZ, der fur die Zwecke dieses Verfahrens den
relevanten Zeitraum fir die Bewertung des Bankensektors in China darstellt, beginnt
im Jahr 2011. Der Bericht bezieht sich somit auf einen Zustand vier Jahre vor dem
relevanten Zeitraum. Zweitens ist der DB-Bericht nicht das einzige Dokument, auf das
sich die Kommission bei ihren Feststellungen stitzt, sondern lediglich ein
Ausgangspunkt fur die Kommission bei der Analyse des chinesischen Bankensektors
und insbesondere seiner Beteiligungsstruktur. Drittens stehen die Ubrigen
Informationen, auf die sich die Kommission zur Feststellung der Beteiligungsstruktur
des chinesischen Bankensektors (Berichte und Arbeitspapiere der WTO, des IWF und
der OECD) im Einklang mit dem DB-Bericht. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass die chinesische Regierung selbst nur ein Mindestmald der
wiederholt angeforderten diesbezliglichen Informationen vorlegte und den
Feststellungen der Kommission Uber das Ausmald der staatlichen Beteiligung im
Bankensektor und der staatlichen Eingriffe in das Bankensystem auf faktischer
Grundlage nie widersprochen hat.

Die chinesische Regierung bezweifelt ferner die Bezugnahme der Kommission auf den
Bericht von 2012 der WTO (iber die Uberprifung der Handelspolitik und bringt vor,
dass die Feststellung, es habe im Allgemeinen kaum Veranderungen der Marktstruktur
des chinesischen Bankensektors gegeben (,, there has been generally little change in
the market structure of China's banking sector”) im Vergleich zum vorherigen
Untersuchungszeitraum im Jahr 2010 getroffen worden sei. Die Kommission bestreitet
diesen Einwand nicht. Die Kommission zitierte ndmlich in der Unterrichtung tber die
endgiltigen Feststellungen die  WTO-Berichte (ber die Uberprifung der
Handel spolitik von 2010 und 2012 im selben Erwagungsgrund 161, um aufzuzeigen,
dass esim Zeitraum von zwel Jahren wenige Veranderungen gab. Wahrend im Bericht
2010 festgestellt wurde, dass das hohe Mal3 an staatlicher Beteiligung ein weiteres
herausragendes Merkmal des Finanzsektors in China ist (, the high degree of state
ownership is another notable feature of the financial sector in China*), bekréftigte der
Bericht 2012, dass sich diesbeziglich wenig gedndert hatte. Die chinesische Regierung
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zitierte ebenfalls aus dem Bericht 2012 und behauptete auf der Grundlage dieser
Zitate, der Bericht widerspreche der Bewertung der Kommission in
Erwégungsgrund 161. Diesem Einwand konnte nicht stattgegeben werden. Keines der
Zitate aus dem Bericht, die die chinesische Regierung in ihrer Stellungnahme zu den
endgultigen Feststellungen wiedergibt, widerspricht der Bewertung der Kommission
in Erwégungsgrund 161 oder stellt diesein Frage.

Die chinesische Regierung machte ferner geltend, dass die Feststellungen der
Kommission in Erwagungsgrund 162 keine zwingenden Beweise enthielten, weil die
Kommission (neben dem DB-Bericht und den WTO-Berichten (iber die Uberpriifung
der Handelspolitik, die in den vorausgegangenen Erwagungsgrinden erdrtert wurden)
sich zwar auf den Bericht der Weltbank und den Economic Survey usw. beziehe, aber
keine begrindete und angemessene Erklarung zur Untermauerung ihrer
Feststellungen liefere. Diese Behauptung konnte nicht akzeptiert werden.
Diesbeziiglich ist darauf hinzuweisen, dass in dem Weltbankbericht unter anderem
Folgendes festgestellt wird: Trotz beeindruckender Fortschritte bei den Reformen und
der Vertiefung des Finanzsektors in den letzten drel Jahrzehnten werde das
chinesische Finanzsystem nach wie vor unterdrickt und leide unter grof3en
strukturellen Ungleichgewichten. Das aktuelle System, das gekennzeichnet sei durch
die Vorherrschaft staatseigener Banken, starker staatlicher Eingriffe und Kontrollen
der Zinssatze, sei erstaunlich erfolgreich bei der Mobilisierung von Einsparungen und
der Zuweisung von Kapital an strategisch wichtige Sektoren wahrend des
wirtschaftlichen Aufschwungs Chinas gewesen. Oder an anderer Stelle: Parallel dazu
mussten direkte und indirekte Kontrollen von Finanzinstituten marktbasierten
Vorkehrungen weichen). Das wirde bedeuten, dass eine autonome Zentralbank offene
Marktunter stiitzungsmafhahmen durchfihren und anstatt Kredithéchstgrenzen
Zinssdtze nutzen konne, um die Liquiditdt zu steuern. Geschaftsbanken wirden
kommerzielle Grundsétze und Analysen der Kreditfahigkeit nutzen, um Darlehen zu
steuern, anstatt die Sgnale der Regierung zu befolgen. Des Weiteren heifdt esin dem
Bericht: Die Regierung sei auf allen Ebenen eng in die kommerzellen Operationen
der Finanzingtitute eingebunden, entweder durch direkte Anteilseignerschaft oder
indirekte Einflussnahme, vor allem, weil sie in hohem Mal3e von der Nutzung
kommerzeller Bankkredite fur politische Ziele abhéngig sei. Dem Economic Survey
on China der OECD von 2010 zufolge hélt die Politik der POBC in Bezug auf die
Untergrenzen fir Kreditzinsen und die Obergrenzen fir Einlagenzinsen die Banken
von der angemessenen Bepreisung der Risiken ab, was kontraproduktiv fir den
Wettbewerb im Bankensektor sei; in dem Bericht heil3 es ferner, der Zweck sai, die
Rentabilitét des tberwiegend in Staatsbesitz befindlichen Bankensektors zu erhalten.

Die chinesische Regierung macht ferner geltend, dass die Feststellung der
Kommission, die POBC sei an der Festsetzung der Zinssdtze von in Staatsbesitz
befindlichen Geschéftsbanken beteiligt und beeinflusse diese, nicht richtig begriindet
sei und keine Evidenzbasis besitze. Diesbezliglich gab die chinesische Regierung an,
dass die Kommission hétte wissen missen, dass die Untergrenzen fir Kreditzinsen im
Juli 2013 abgeschafft worden seien. Erstens sei darauf hingewiesen, dass die
Kommission die Situation des Bankenmarktes in Chinaim Juli 2013 nicht gepriift hat,
da dies fur diese Untersuchung nicht relevant war. Zweitens ist die Behauptung, die
Feststellung entbehre einer richtigen Begrindung und einer Evidenzbasis, nicht
korrekt. Die einschldgigen Runderlasse besagen eindeutig, dass die POBC sowohl
Kreditzinsen as auch Einlagenzinsen beschrankt. Und drittens bestétigte auch die
OECD im ,Economic Survey: China 2010 (zitiert in Erwégungsgrund 162), die
Existenz derartiger Grenzen.
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Die chinesische Regierung machte geltend, die Kommission habe gewusst, dass durch
die Runderlasse, darunter auch die Runderlasse vom 8. Juni und vom 8. Juli 2012, die
nach den Feststellungen zu gestrichenem Feinpapier verdffentlicht worden seien, die
Zingpolitik der POBC entscheidend geéndert worden sei (, Commission knew that the
circulars, including the 8 June and 8 July 2012 circulars issued after the Coated Fine
Paper findings had altered the interest rate practice of the PBOC in significant
way" ). Diesist unzutreffend. Die Kommission konnte nicht wissen, ob oder wie genau
die Vorgehensweise gedndert wurde, weil die chinesische Regierung sich weigerte,
diese Runderlasse vorzulegen. Auch die Zusammenfassungen von den Websites der
POBC, die wéhrend der Uberprifung vorgelegt wurden, aber, wie von der
chinesischen Regierung falschlicherweise behauptet, von der Kommission nicht
beachtet wurden, bestétigen, dass sol che Beschrénkungen noch immer existieren.

Die chinesische Regierung behauptete ferner, dass die Kommission ihre Feststellungen
wohl nicht auf verfigbare Informationen stiitze, die den historischen Informationen,
die die Kommission besessen habe, widerspréchen, sondern der chinesischen
Regierung die Beweisfihrung auferlege, dass der im Verfahren Uber organisch
beschichtete Stahlerzeugnisse geprifte Sachverhalt sich gedndert habe (, the
Commission did not appear to base its finding on actual “facts available” which
contradicts the historical information that the Commission possessed, but rather made
it incumbent upon the GOC to prove that the state of affairs examined during the
Organic Coated Stedd had changed*). In Anbetracht der in den
Erwagungsgrinden 415 bis 419 enthaltenen Erlauterungen ist offensichtlich, dass
diese Behauptung nicht korrekt ist. Es sind keine Fakten aktenkundig, die den
Feststellungen der Kommission widersprechen; ferner basieren die Feststellungen
nicht allein auf den historischen Informationen, sondern auf eindeutigen Beweisen auf
der Grundlage aler fur den UZ relevanten Informationen.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die vier von der Kommission in
Erwagungsgrund 166 angefihrten Punkte nicht korrekt seien und keine ordentliche
rechtliche Bewertung vorliege. Die Bezugnahme auf Artikel 34 des Gesetzes Uber
Geschéftsbanken, namlich dass Banken ihre Darlehensgeschéfte entsprechend dem
Bedarf der Volkswirtschaft zu betreiben hétten (,to carry out their loan business
according to the needs of the national economy” ) sei vallig neutral. Es ist nicht klar,
was die chinesische Regierung unter dem Begriff ,neutral” versteht, aber den in
Erwagungsgrund 102 zitierten Planen, politischen Dokumenten und Gesetzen zufolge
scheint die Entwicklung der Fotovoltaikindustrie und ihre finanzielle und sonstige
Unterstiitzung einem volkswirtschaftlichen Bedarf zu entsprechen. Angesichts der in
diesen Dokumenten angeregten und ausgedriickten finanziellen Unterstitzung ist klar,
dass die Banken die Unternehmen der Fotovoltaikindustrie unterstiitzen sollen.
Hinsichtlich der Feststellung, dass die Banken Rechtsvorschriften unterliegen, die von
ihnen verlangen, dass sie geférderte Projekte mit Krediten unterstiitzen — hier stiitzt
sich die Kommission auf den Wortlaut des Staatsratsbeschlusses Nr. 40 — brachte die
chinesische Regierung vor, dass sie diese fur vdllig unangebracht halte (,it is
absolutely misplaced* ), weil der Beschluss die Solarindustrie als geférdertes Projekt
weder erwdhne noch angebe. Auch diese Behauptung ist nicht korrekt. Aus dem
Erwagungsgrund 399 geht klar hervor, dass die Solarindustrie zur Kategorie der
geforderten Wirtschaftszwei ge/Unternehmen gehdrt. Die chinesische Regierung stellte
eine dhnliche Behauptung auf hinsichtlich des Gesetzes der VR China Uber den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die Feststellung der Kommission, dass
dieses von den Banken verlange, der Entwicklung in den Bereichen Hochtechnologie
und neue Technologien Vorrang einzurdumen, und dass die in die Stichprobe
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einbezogenen Hersteller zur Kategorie ,,Hochtechnologie® gehodren wirden. Der
chinesischen Regierung zufolge hat die Kommission keine rechtliche Analyse der
Frage vorgenommen, ob die Solarindustrie, d. h. die Herstellung von Solarmodulen
und -zellen, die als Hochtechnol ogiesektor beschrieben wird, unter dieses Gesetz féllt.
Dies ist nicht richtig. Die Kommission stellte eine eindeutige Verbindung zwischen
der Kategorie der Hightech-Industrien und der Solarindustrie, die Solarmodule und -
zellen produziert, her. Dies wird in Erwdgungsgrund 402 ausfuhrlich erl&utert.

Die chinesische Regierung erklérte, dass die Stellungnahme der Kommission, der
Staat greife weiterhin erheblich in den chinesischen Finanzsektor ein, nicht belegt
werde. Die chinesische Regierung stellte das von der Kommission angefihrte
Beweismaterial in Frage und brachte vor, der IWF-Bericht 2009, in dem beméangelt
wird, dass Zinssédtze in China nicht frel schwanken, sei irrelevant, weil die Zinssétzein
China vollstandig freigegeben seien. Diesist nicht richtig. Die im Dossier enthaltenen
Bewelse bestétigen, dass die Freigabe der Zinssétze in China nicht abgeschlossen ist,
was auch durch die wahrend des Kontrollbesuchs anwesenden Bediensteten der PBOC
bestétigt wurde. Hinsichtlich des IWF-Landerberichts 2010, auf den die Kommission
Bezug nimmt, brachte die chinesische Regierung vor, dass die Kommission die
Feststellungen des IWF in Bezug auf die Liberalisierung des Finanzsektors vallig
aulBer Acht lasse. Dies ist nicht zutreffend. Die Kommission beachtete ale
entsprechenden Ergebnisse des IWF-Berichts, die relevant waren. Die Feststellungen
des IWF, auf die sich die chinesische Regierung in ihrer Stellungnahme bezieht,
stehen nicht im Widerspruch zu den Feststellungen der Kommission in Bezug auf die
Eingriffe des Staates in den chinesischen Finanzsektor und ganz sicher nicht in Bezug
auf Staatseigentum oder die Zinssatzpolitik bei Darlehen. Die Tatsache, dass im
Bericht festgehalten wurde, dass in den letzten Jahren bel der Entwicklung eines
stérker marktbasierten Finanzsystems in China Fortschritte erzielt wurden, bedeutet
nicht, dass im Bericht festgestellt wird, dass es in China tatsachlich ein marktbasiertes
Finanzsystem gibt. In Bezug auf die von der Kommission zitierten OECD-
Untersuchungen brachte die chinesische Regierung vor, dass aufgrund eines einzigen
Satzes Uber den Ausschluss erheblicher Fortschritte in Bezug auf die Liberalisierung
des Bankensektors nicht der Schluss gezogen werden kdnne, dass Banken in China
nicht unabhangig operieren wirden. In Bezug auf dieses Vorbringen ist anzumerken,
dass die Kommission ihre Schlussfolgerungen zu keinem Zeitpunkt auf der Basis eines
,€inzigen Satzes' gezogen hat, sondern wie oben aufgezeigt auf der Grundlage
mehrerer Unterlagen, die von unabhangigen internationalen Organisationen erstellt
wurden.

Die chinesische Regierung erklarte, dass die Anadyse der Kommission zur
Bestimmung des Begriffs ,, 6ffentliche Korperschaft” handelt, vollig fehlerhaft sei und
ihre Schlussfolgerung in Erwagungsgrund 168 nicht mit der Interpretation des Begriffs
,Offentliche Kérperschaft des Berufungsgremiums der WTO im Fall Verenigte
Staaten — Endgultige Antidumping- und Ausgleichszille auf bestimmte Waren mit
Ursprung in China tUbereinstimme. Ein ausfUhrender Hersteller gab auch an, dass die
Argumentation der Kommission in Bezug auf die Bestimmung des Begriffs
, Offentliche Korperschaft* rechtsfehlerhaft sei. Die chinesische Regierung erklarte, die
Kommission habe nicht nachgewiesen, dass staatseigene Geschéftsbanken staatliche
Autoritdt besitzen, ausiiben oder mit dieser ausgestattet sind, und habe ferner
Folgendes nicht nachgewiesen: i) dass es sich bei den fraglichen Funktionen, die
angeblich von den staatseigenen Geschéaftsbanken ausgelibt werden, um Funktionen
handelt, die von einer Regierung algemein ausgelibt werden, d. h., dass es sich von
vornherein um Regierungsfunktionen handelt, ii) die gemeinsamen Merkmale der
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staatseigenen Geschéftsbanken und der Regierung neben der Beteiligung, die auch
nicht fur alle staatseigenen Geschéaftsbanken festgestellt worden sei, und iii), dass ale
staatseigenen Geschéftsbanken staatliche Autoritét besitzen, um sie ausiben zu
kénnen, oder mit der Befugnis ausgestattet sind, die betreffenden
Regierungsfunktionen auszutiben. Diese Einwande mussten zurtickgewiesen werden.
Die Kommission verweist dazu auf ihre Analyse in den Erwéagungsgriinden 158 bis
167. Nach der Bestimmung des Begriffs ,Subvention® in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabea Zifferi der Grundverordnung ist die Vergabe von Darlehen eine
Regierungsfunktion. In  dieser Untersuchung werden die staatseigenen
Geschéftshanken durch eine Auflage, durch Plane und andere politische Dokumente
angewiesen. bestimmte Wirtschaftszweige zu fordern, zu denen auch die
Fotovoltaikbranche gehort. Auf der Grundlage der verfligbaren Fakten wurde auch der
Schluss gezogen, dass sich in China ein wesentlicher Tell der Banken in
Regierungsbesitz befindet und dass die Regierung eine bedeutende Kontrolle Gber die
staatseigenen Geschéftsbanken ausiibt. Da die chinesische Regierung die geforderten
Informationen Uber das Staatseigentum aller staatseigenen Geschaftsbanken in China
nicht vorlegte, traf die Kommission ihre Feststellungen auf der Grundlage der
verfigbaren Fakten. Somit gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die
staatseigenen Geschéftsbanken as Arm der Regierung fungieren und Offentliche
Aufgaben wahrnehmen, indem sie die Politik zur Vergabe von Darlehen zu
Sonderbedingungen fiir bestimmte Branchen umsetzen.

Die chinesische Regierung brachte auRerdem vor, die Kommission habe nicht
nachgewiesen, dass Privatbanken in China angewiesen oder beauftragt wurden;
insbesondere habe sie nicht nachgewiesen, dass die chinesische Regierung die
Privatbanken und die staatseigenen Geschaftsbanken ausdricklich und zustimmend
beauftragt oder angewiesen habe oder ihnen Verantwortung oder Befugnis Ubertragen
habe, Darlehen zu Sonderbedingungen zu gewéahren. Die Kommission kann diesem
Einwand nicht zustimmen. Wie in den Erwéagungsgrinden 170 bis 173 dargelegt, wird
in China eine Regierungspolitik verfolgt, mit der die Fotovoltaikindustrie durch
Darlehen zu Sonderbedingungen unterstiitzt werden soll. Privatbanken miissen diese
Regierungspolitik umsetzen. Mit dem Law on Commercial Banks (Gesetz Uber
Geschéftsbanken) hat die chinesische Regierung alle Banken in China angewiesen,
ihre Darlehensgeschéfte entsprechend dem Bedarf der Volkswirtschaft und der
sozialen Entwicklung im Sinne der staatlichen Industriepolitik zu betreiben. Dieser
Bedarf und die staatliche Industriepolitik sind unter anderem in zahlreichen Planen
und politischen Dokumenten festgehalten, die auch die Gewdhrung von
Vorzugszinssdtzen  for  ausgewahlte  Wirtschaftszweige, darunter  die
Fotovoltaikindustrie, enthalten. Die chinesische Regierung brachte des Weiteren vor,
dass der relevante Artikel im Gesetz Uber Geschéftsbanken aus dem Kontext
herausgenommen worden sei und nicht ausdriicklich belege, dass Geschéftsbanken
von der chinesischen Regierung beauftragt oder angewiesen wirden oder ihnen
Verantwortung oder Befugnis Ubertragen werde. Die Kommission widerspricht der
Ansicht, dass Artikel 34 aus dem Kontext herausgenommen wurde, wie bereits in
Erwagungsgrund 390 dargelegt, und ist der Auffassung, dass es sich um eine klare,
rechtsverbindliche Anweisung fur ale Banken in China handelt. Ferner widerspricht
die Kommission dem Vorbringen der chinesischen Regierung, dass es sich bei den in
Erwagungsgrund 102  genannten  Dokumenten, in  denen Darlehen zu
Sonderbedingungen fir die Fotovoltaikindustrie vorgesehen werden, um eine
unzureichende Rechtsgrundlage handele. Dies wird in den Erwégungsgrinden 399 bis
403 ausfuihrlich dargel egt.
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Ein ausfihrender Hersteller gab an, die Kommission habe nicht belegt, dass Banken in
audandischer Hand in China von der chinesischen Regierung beauftragt oder
angewiesen werden. Dieses Vorbringen musste zurlckgewiesen werden. Die
Kommission hat fur alle Privatbanken in China Belege fur Beauftragung und
Anweisung erbracht (u. a. in den Erwéagungsgriinden 169 bis 172 und 424), und die
Banken in auslandischer Hand gehdren dieser Kategorie an.

In Bezug auf die Feststellung zu Beauftragung und Anweisung brachte die chinesische
Regierung ferner vor, dass die Kommission ihre Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der von einer einzigen Bank vorgenommenen Kreditrisikobewertung eines
einzigen Ausfuhrers in der Stichprobe gezogen und diese auf alle Banken in China
angewandt und so nachteilige Rickschllisse gezogen habe. Es ist darauf hinzuweisen,
dass sich sowohl die chinesische Regierung als auch die Banken weigerten, weitere
Kreditriskobewertungen anderer ausfihrender Hersteller in  der Stichprobe
vorzulegen. Da die Kommission gezwungen war, diesbezlglich die verflgbaren
Fakten heranzuziehen, und da die genannte Kreditrisikobewertung die besten
verfligbaren Fakten liefert, basierte die Kommission ihre Schlussfolgerungen teillweise
auf diesem Dokument. Es wird jedoch daran erinnert, dass den Schlussfolgerungen die
verfigbaren Fakten zugrunde lagen und keine nachteiligen Ruckschliisse gezogen
wurden.

Die chinesische Regierung widersprach der Bewertung der Kommission, der
chinesische Finanzmarkt sai verzerrt, da sie rechtsfehlerhaft sei. Die chinesische
Regierung brachte vor, es gebe fir den UZ keine Beweise dafir, dass auf die
staatseigenen Geschéftsbanken zwei Drittel des chinesischen Finanzmarkts entfielen.
Die Kommission widerspricht diesem Vorbringen. Angesichts fehlender
Informationen Uber die Eigentumsverhdtnisse im Bankensektor, die wiederholt
angefragt, aber von der chinesischen Regierung nicht vorgelegt wurden, legte die
Kommission die verflgbaren Fakten zugrunde. Entsprechend bezog sich die
Kommission auf den DB-Bericht, in dem festgestellt wird, dass auf die staatseigenen
Geschéftshanken mehr als zwei Drittel des chinesischen Finanzmarkts entfallen. Dies
wird weiter untermauert durch die Dokumente der WTO, des IWF, der OECD und der
Weltbank, in denen bestétigt wird, dass sich die Prasenz des Staates im chinesischen
Bankensektor im UZ nicht wesentlich veréndert hat. Aul3erdem wandte die chinesische
Regierung ein, die Aussage der Kommission zu den Zinssétzen, dass namlich die
Banken die von der PBOC festgelegten Grenzen einhalten mussten, sei falsch, denn
die Zinsuntergrenze sei vollig abgeschafft worden. Dies ist nicht richtig. Es trifft zu,
dass die chinesische Regierung in ihrer Stellungnahme vorbrachte, die
Zinsuntergrenzen seien im Juli 2013 abgeschafft worden, doch dies erfolgte mehr als
ein Jahr nach dem Ende des UZ. Es trifft ebenfals zu, dass die Obergrenzen fir
Einlagenzinssdtze weiterhin gelten. Daher ist die Feststellung der Kommission, dass
die Banken nicht vollig frei Uber die Darlehensbedingungen (zumindest in Bezug auf
den UZ) entscheiden kdnnen, korrekt und wird durch die im Dossier enthaltenen
Beweise gestitzt. Die chinesische Regierung stellte ferner die Feststellungen der
Kommission in den Erwégungsgrinden 183 bis 188 in Frage mit der Begriindung,
mehrere von der Kommission zitierte Plane, politische Dokumente und Gesetze seien
irrelevant. Die Kommission widerspricht diesem Vorbringen und verweist auf die
Erwagungsgrinde 399 bis 403, in denen sie darlegt, warum diese Dokumente fir die
betreffenden Feststellungen relevant sind. Die chinesische Regierung brachte auch vor,
die Feststellung der Kommission, bestimmten Banken sei Zugang zu den SAFE-
Devisenreserven gewahrt worden, sei falsch, well in dem Beweismaterial, auf das sich
die Kommission bezieht, nur die EXIM-Bank und die CDB genannt seien, und
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erklarte, dass Darlehen aus diesen Reserven nur staatseigenen Unternehmen gewahrt
wirden. Die Kommission stimmt dieser Argumentation nicht zu. In dem
Beweismaterial wird lediglich festgestellt, dass das Programm anfangs nur fir die
Policy Banks CDB und EXIM zur Verfligung stand, aber auch ein umfangreiches
Darlehen der chinesischen Zentralbank (Bank of China) wird erwahnt, was darauf
hindeutet, dass die anféngliche Beschrankung aufgehoben wurde. Auch das
Vorbringen, in dem Beweismaterial werde eindeutig belegt, dass die Darlehen nur an
staatseigene Unternehmen wie Sinopec vergeben wirden, ist falsch. Zwar wurde
tatsachlich festgestellt, dass grof3eren staatseigenen Unternehmen der Vorzug gegeben
wird, nicht jedoch, dass die Darlehensvergabe auf diese beschrankt war. Im Ubrigen
wuirde angesichts der Grofe der EXIM-Bank und der CDB und ihres Einflusses auf
den Finanzmarkt in China selbst eine Beschrankung des Programms auf diese Banken
eine erhebliche Verzerrung des Finanzmarkts insgesamt bedeuten.

Die chinesische Regierung wandte auf3erdem ein, die Kommission habe in Bezug auf
Darlehen zu Sonderbedingungen keine Spezifizitdt festgestellt, und ihre
Spezifizitédtsanalyse sei rechtlich inkoharent, weil nicht bestimmt werde, ob sich der
Beschluss Nr.40 auf Projekte oder Industriezweige bezieht. Die chinesische
Regierung ist angesichts der Tatsache, dass ein auRerst breites Spektrum an
Wirtschafts- und Industriezweigen unter den Beschluss Nr. 40 fiele, der Ansicht, dass
mit diesem Dokument der Zugang zu den angeblichen Subventionen nicht
ausdricklich auf bestimmte Unternehmen beschrankt wird, wie von der WTO-
Rechtsprechung verlangt. Die Kommission kann diesem Einwand nicht zustimmen.
Bekanntlich decken gefdrderte Projekte nur bestimmte Téatigkeiten innerhalb einer
begrenzten Zahl von Industriezweigen ab, und damit ist diese Kategorisierung, die nur
eine Teilmenge der Unternehmen in China umfasst, nicht als algemein und
unspezifisch anzusehen. Die Kommission hielt dies in Ermangelung von
Erlauterungen (und geeigneten Nachweisen) fur die natlrlichste Interpretation zur
genauen Anwendung des Begriffs , Fotovoltaikindustrie® durch die chinesische
Regierung, z. B. fur die Zwecke des Beschlusses Nr. 40 und des Leitfadens fir die
industrielle Umstrukturierung (Guiding Catalogue of the Industrial Restructuring).
Aulerdem gehdrt die Solar-Fotovoltaikindustrie, wie in Erwagungsgrund 102
dargelegt, zur Kategorie der strategischen Industriezweige, die im 12. Finfjahresplan
festgelegt sind, und hat somit Zugang zu Finanzierungen zu Sonderbedingungen, was
aus den zahlreichen im selben Erwéagungsgrund zitierten Planungs- und politischen
Dokumenten eindeutig hervorgeht.

Die chinesische Regierung beanstandete des Weiteren, die Kommission habe das
Bestehen von Vorteilen in Bezug auf Darlehen zu Sonderbedingungen nicht
festgestellt, denn die Verwendung fir die externe Bemessungsgrundlage zum Zwecke
der Ermittlung des Vorliegens eines Vorteils werde nicht durch die Feststellungen der
Kommission untermauert. Der chinesischen Regierung zufolge verflugt die
Kommission tber keine Grundlage fur die Anwendung des BB-Rating, denn sie habe
nicht nachgewiesen, dass es sich beim BB-Rating eher um eine unverzerrte
Bonitétseinstufung handelt als bei anderen Ratings, und seine Anwendung spiegele die
unzuldssigen nachteiligen Rickschllisse unter Verletzung des Artikels 12 Absatz 7 des
Ubereinkommens Uber Subventionen und AusgleichsmaRnahmen wider. Dieses
Vorbringen musste zuriickgewiesen werden. Angesichts der Verzerrungen und in
Ermangelung einer angemessenen Beurtellung der Kreditwirdigkeit oder
Risikobewertung der ausfihrenden Hersteller in der Stichprobe durch die
Darlehensbanken hétte die Kommission nicht ohne weliteres die Bonitétseinstufung
(sofern Uberhaupt vorhanden) der einzelnen ausfihrenden Hersteller zugrunde legen
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konnen. Beim BB-Rating handelt es sich in diesem Fall nicht um einen nachteiligen
Ruckschluss, und es ist fur die ausfihrenden Hersteller nicht unglinstig, da es sich um
das beste Non-Investment-Grade-Rating auf dem Markt handelt.

Der Antragsteller brachte vor, dass die Kommission fur die rechnerische Ermittlung
einer Bemessungsgrundlage fir einige ausfUhrende Hersteller, die sich in einer
besonders schlechten finanziellen Situation befanden, ein weniger guinstiges Rating als
BB hétte anwenden sollen. Aus den im Erwéagungsgrund 429 angefihrten Grinden
war die Kommission der Ansicht, dass das BB-Rating (Non-Investment-Grade) die
finanzielle Situation der ausfihrenden Hersteller in der Stichprobe im UZ angemessen
wiedergibt.

Der Antragsteller verlangte auch, dass die Kommission die Berechnung des
Aufschlags fur Darlehen in chinesischer Wahrung offenlegt. Die Kommission
erléuterte die Methodik in Abschnitt 169 der endguiltigen Feststellungen (siehe auch
Erwagungsgrund 198). Entsprechend der Methodik aus den Verfahren zu
gestrichenem Feinpapier und organisch beschichteten Stahlerzeugnissen hat die
Kommission die chinesischen Zinssdtze angepasst, indem sie die Zinssatzdifferenz
zwischen den am besten eingestuften Staatsanleihen und den als BB eingestuften
Staatsanleihen, die im UZ auf den Méarkten gehandelt wurden, addierte.

Ein ausfihrender Hersteller brachte vor, die Kommission solle die Darlehenszinssétze
der ,beginstigten* Wirtschaftszweige mit denen der ,nicht beginstigten®
Wirtschaftszweige vergleichen, um die Vorteile aus Darlehen zu Sonderbedingungen
zu ermitteln.  Angesichts der von der Kommission durchgefuihrten Analyse des
Finanzmarkts (Erwdgungsgrinde 181 bis 185) musste dieses Vorbringen
zurlickgewiesen werden. Unter Berilicksichtigung der festgestellten Verzerrungen sind
die Zinssétze auf dem chinesischen Finanzmarkt als unzuverléssig einzustufen.

Die chinesische Regierung forderte auRerdem, die Kommission solle fir die EUR- und
USD-Darlehen nicht auf die externe Bemessungsgrundlage zurickgreifen, well eins
der zentralen Elemente, auf die die Kommission ihre Verzerrungsanalyse stitzte, d. h.
die PBOC-Beschrankungen fur Zinssétze, fur derartige Darlehen nicht bestehe. Dieses
Vorbringen musste zuriickgewiesen werden. Die PBOC-Beschrankungen fur die
Zinssédtze sind nur eins der zentralen Elemente, die die Kommission fir ihre Analyse
des chinesischen Finanzmarkts herangezogen hat. Wie in den Erwéagungsgriinden 180
bis 184 dargelegt, gibt es zahlreiche weitere Verzerrungen, die an sich schon die
Verwendung einer externen Bemessungsgrundlage auch fur in EUR und USD
ausgewiesene Darlehen rechtfertigten.

Mehrere Ausfihrer und die chinesische Regierung gaben an, dass die Vereinbarungen
zwischen Ausfihrern und bestimmten staatseigenen Banken (in diesem Abschnitt als
,Vereinbarungen“ bezeichnet) nicht den Kreditlinien und nicht einer finanziellen
Beihilfe entspréachen, weil sie fur die Bank keine Verpflichtung oder Bindung
enthielten, nach bestimmten Bedingungen kiinftig weitere Finanzmittel bereitzustellen.
Sie beziehen sich ferner auf die Schlussfolgerungen des EC-Aircraft-Panels, in denen
festgehalten wurde, dass die ,bloRRe Mdoglichkeit”, dass eine Regierung unter
Einhaltung einer vordefinierten Bedingung Finanzmittel Uberweisen kann, nicht
ausreichend ist, um das Vorhandensein einer finanziellen Beteiligung zu belegen. Sie
verwiesen auf die Feststellung des Panels, wonach die vertragliche Vereinbarung an
sich dem Empféanger einen Vorteil bringen kann, der gesondert und unabhangig von
dem Vortell ist, der aus etwaigen kunftigen Mittel ibertragungen entstehen kénnte.
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Weas die Feststellungen des EC-Aircraft-Panels anbelangt, merkt die Kommission an,
dass derartige Feststellungen in Bezug auf den Umfang der Kreditlinien oder anderer
dhnlicher Vereinbarungen nicht erschopfend und fir die Interpretation der
Grundverordnung durch die Kommission in diesem Fall nicht bindend sind. Dennoch
stimmt die Kommission den Schlussfolgerungen des Panels zu, alerdings nicht der
Anwendung dieser Schlussfolgerungen auf die vorliegende Untersuchung durch die
chinesische Regierung. In den Vereinbarungen ist in der Regel vorgesehen, dass die
staatseigenen Banken maximal so viel Geld zur Verfligung stellen, wie benétigt wird,
bisweilen geknupft an mogliche Verbesserungen der Leistung des betroffenen
Unternehmens. Die Vereinbarungen konnen aso einerseits weniger explizit
formulierte oder automatische Verpflichtungen in Bezug auf die Konditionen fir
kinftige Darlehen beinhalten as digenigen in  manchen Arten von
Kreditlinienvereinbarungen. Bisweilen werden sie durch gesonderte Darlehens- oder
Kreditvereinbarungen erganzt. Es wurde jedoch festgestellt, dass Darlehen im Rahmen
dieser Vereinbarungen in der Regel mit sehr dhnlichen, um nicht zu sagen identischen
Konditionen vergeben werden. Andererseits beinhalten die Vereinbarungen einige
Bestimmungen, die wet Uber die normae  Formulierung  von
Kreditlinienvereinbarungen hinausgehen und auf die Schaffung eines garantierten
Unterstiitzungsmechanismus durch die fragliche Bank hinauslaufen. Die Kommission
ist der Ansicht, dass in diesem Fal die schriftlichen Bestimmungen der
Vereinbarungen nicht zwangdaufig schlissig sind, da , Verpflichtungen® oder
,Bindungen“ fir die Uberweisung von Finanzmitteln in schriftlicher oder nicht
schriftlicher Form ausgedriickt werden kdnnen, und dass ihre Existenz auf der Basis
der Gesamtheit der aktenkundigen Sachverhalte festgestellt werden sollte.

Auf dieser Grundlage ist fur die genaue Art der Verpflichtungen oder Bindungen der
staatseigenen Banken im Rahmen der Vereinbarungen Folgendes mal3geblich:

Der Wortlaut der Vereinbarungen: Die Kommission stellt fest, dass die
Bestimmungen der wichtigsten Vereinbarungen, an denen staatseigene Banken und
insbesondere ausfihrende Hersteller beteiligt sind, weitgehend dhnlich sind. In den
Vereinbarungen wird in Bezug auf die Uberweisung von Finanzmitteln eine enge
Verbindung zwischen Bank und Ausfuhrer hergestellt. In ihnen wird die
Uberweisung der erforderlichen Gelder vorgesehen, bisweilen nach Erfullung
bestimmter Konditionen in Zusammenhang mit Leistung und Rating. Durch die
Vereinbarungen werden die Firmen, wenn sie ein Darlehen beantragen, im Vergleich
zu anderen Firmen, die solche Vereinbarungen nicht unterzeichnet haben, zu einer
»gunstigen Behandlung” berechtigt. Die Beitrage der méglichen Finanzierungen sind
iIm Vergleich zum jahrlichen Umsatz der Firmen zuweilen enorm. Die den
Ausfuhrern in der Stichprobe in Aussicht gestellten Kredite waren mehr als drei Mal
so hoch wie ihr Jahresumsatz. Aul3erdem sehen die Vereinbarungen vor, dass die
Entwicklung des fraglichen Unternehmens durch die Bank stark unterstiitzt wird. Es
ist die Rede von , einer langfristigen stabilen, strategischen Partnerschaft” zwischen
der Bank und dem Unternehmen und davon, dass die Bank den zentralen
Aufbauprojekten des Unternehmens , Prioritét” einrdumt und dem Unternehmen
»langfristig stabile finanzielle Unterstiitzung” anbietet, und zwar im Zusammenhang
mit ,dem Erwerb von Sachanlagen und Neuorganisation, grundlegender Schulung
der einzelnen Unternehmenseinheiten, fachlichen Verbesserungsprojekten, ,,Go
Global” -Projekten und anderen Unternehmungen ...*, sowie dem Unternehmen dabel
behilflich ist, ,einen mittel- und langfristigen Entwicklungsplan gemald seinen
professionellen, institutionellen und Leistungsvorteilen aufzustellen“. In den
Vereinbarungen ist auch festgehalten, dass sie der nationalen makrotkonomischen
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Industriepolitik entsprechen. Daher hat es den Anschein, dass die strategische
Unterstiitzung fur das Unternehmen in Verbindung mit der in den Vereinbarungen
gewdhrten ,gunstigen Behandlung® es sehr wahrscheinlich macht, dass das
Unternehmen fur Darlehen aus den V ereinbarungen automatisch in Frage kommt.

Art und den Zielen der Kreditgeber: Die Kreditgeber sind staatseigene Banken, die
der Untersuchung zufolge als offentliche Korperschaften angesehen werden, oder
andere Banken, die der Untersuchung zufolge von der Regierung beauftragt oder
angewiesen werden und daher als Arm der chinesischen Regierung agieren. Ferner
ergab die Untersuchung, dass sie Darlehen zu Zinssdtzen gewdhren, die weit unter
den marktiblichen Zinssdtzen liegen. So beziehen sich bestimmte V ereinbarungen
auf den ,Finanzierungsvorteil®* der Bank wund ihre Unterstitzung der
»Hochtechnologieindustrie ... und darauf, dass ihre Unterstitzung der
Hochtechnologieindustrie mit den Vorzugskonditionen der Regierung bel der
Entwicklung Prioritédt genief3t.

Haltung der Regierung gegeniber dem Kreditnehmer: Die Kreditnehmer gehoren,
wie in Erwagungsgrund 102 dargelegt, zu den strategischen aufstrebenden
Industriezweigen.

Umfang der Mitarbeit der Regierung bei der Untersuchung: Digenigen, die die
Kreditlinien bereitstellen (staatseigene Banken und von der Regierung beauftragte
oder angewiesene Banken) haben nur teillweise bei der Untersuchung mitgearbeitet,
und die Feststellungen in Bezug auf diese Einrichtungen erfolgten anhand der
verflgbaren Fakten.

Wahrnehmung der Vereinbarungen auf dem Markt: Die Unternehmen scheinen die
Vereinbarungen als Beleg dafiir zu werten, dass sie auf die Unterstiitzung des Staates
setzen kénnen, und verdffentlichen die Abschllisse derartiger Vereinbarungen, um
fur die Mérkte und potenzielle Investoren ein positives Signal zu senden. So gab
Yingli Solar am 9. Juli 2010 eine Pressemitteilung heraus, in der eine , strategische
Kooperationsvereinbarung® mit der CDB angektindigt wurde, in deren Rahmen die
CDB ,voraussichtlich Kreditfazilitdéten mit einem HoOchstbetrag von insgesamt
36 Mio. RMB zur Unterstiitzung der Yingli-Gruppe und ihrer Tochterunternehmen
gewahren wird“. Der Finanzvorstand von Yingli erklérte, dass ,, diese Vereinbarung
die Zusammenarbeit zweier Parteien auf eine neue Ebene gebracht hat, von der wir
glauben, dass sie unsin die Lage versetzt, Chancen zu nutzen, mit denen wir unsere
Flhrungsposition in der Fotovoltaikindustrie ausbauen kénnen. Jinko Solar
bezeichnete am 26. Januar 2011 eine Kreditfazilitét der Bank of China in Hohe von
50 Mrd. RMB als , strategische Kooperationsvereinbarung, die unsere Position als
fuhrender Hersteller von Solarprodukten weiter starken  wird®. In  der
Pressemitteilung hief3 es weiter, dass ,wir zuversichtlich sind, dass wir mit der
langfristigen finanziellen Unterstitzung der BOC 2011 ausgezeichnete Ergebnisse
erzielen und auch unsere langfristigen Wachstumsziele erreichen werden*. Am
14. April 2010 wurde berichtet, Trina Solar beabsichtige, die 4,4 Mrd. USD schwere
Kreditvereinbarung mit der CDB ,zur Marktexpansion® einzusetzen. All diese
Ankindigungen legen nahe, dass die betroffenen ausfihrenden Hersteller die
Vereinbarungen als eine gesicherte und keineswegs as ene unsichere
Finanzierungsquelle betrachten.

Durchfiihrung der Vereinbarungen: Zahlreiche individuelle Darlehen wurden von
ausfuhrenden Herstellern in Anspruch genommen, d. h., die Vereinbarungen fihren
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zur tatsichlichen Uberweisung von Finanzmitteln, in der Regel weit unter
markttiblichen Zinssétzen.

Auf der Grundlage all dieser Belege wird der Schluss gezogen, dass die
Vereinbarungen von den Banken im Rahmen einer Regierungsstrategie angeboten
werden, um die Fotovoltaikindustrie zu fordern, und dass sie fur die betroffenen
Ausfuhrer grof3en Wert haben, unabhangig davon, ob tatsichlich Gelder flief3en. Dies
steht im Widerspruch zu den Argumenten der Parteien, dass die Vereinbarungen
effektiv keinen Wert héatten. Obwohl die Vereinbarungen die Merkmale normaler
Kreditlinien aufweisen, gehen sie Uber die Konditionen normaler Kreditlinien hinaus
und sind effektiv strategische Partnerschaften zwischen 6ffentlichen Koérperschaften
und Unternehmen zur Umsetzung der Regierungspolitik. Entsprechend wirken sie als
Mechanismus der staatlichen Beihilfe/Burgschaft, der die Marktposition der
betroffenen Ausfihrer verbessert und sie in die Lage versetzt, ihre Kapazitét und ihren
Output zu erhdhen in der Gewissheit, dass sie die benétigten Mittel erhalten. Wirde
eine derartige Belhilfe/Burgschaft nicht gewahrt, wirde die Position der Ausfuhrer
vom Markt eindeutig als schwacher wahrgenommen. Folglich handelt es sich um
einen moglichen Transfer von Geldern oder eine Bereitstellung von
Finanzdienstleistungen. Eine solch wertvolle , Birgschaft” hétte einen gewissen
Marktwert und wirde zumindest die Zahlung einer erheblichen Gebuhr beinhalten.
Angesichts dessen bringen die Vereinbarungen auch einen Vorteil mit sich, der — mit
den Worten des EC-Aircraft-Panels — ,gesondert und unabhangig von dem Vortell
besteht, der aus etwaigen kinftigen Mittel Ubertragungen entstehen konnte*, und zwar
u.a aufgrund der potenziellen Zahlungsverpflichtungen der Regierung. Die
Vereinbarungen sind mehr a's nur das vage ,, Versprechen, eine , billige* Finanzierung
bereitzustellen“®, und die Empfanger ,stehen eindeutig besser da* as ohne
Vereinbarung.

Die Hohe des Vorteils wurde auf der Grundlage der Gebihren ermittelt, die einem der
ausfuhrenden Hersteller in der Stichprobe fir die erhaltene Kreditlinie in Rechnung
gestellt wurden. Diese Kreditlinie wurde von einer Bank gewahrt, deren Hauptsitz
nicht der Zustandigkeit der Finanzbehdrden der VR China untersteht, und sie weist
alle Merkmale von kommerziellen Kreditlinien auf, die auf den Weltfinanzméarkten zur
Verfligung stehen, sowie von anderen Vereinbarungen des kommerziellen Sektors.
Ferner unterscheidet sich diese Kreditlinie in ihren Konditionen nicht wesentlich von
den anderen kommerziellen Kreditlinien, die den ausfihrenden Herstellern in der
Stichprobe gewahrt wurden und bel denen Gebuhren in Rechnung gestellt wurden,
darunter auch Kreditlinien auslandischer Banken. Angesichts dieser Analyse handelt
es sich um ene konservative Bemessungsgrundlage, da belegt wird, dass die
Vereinbarungen fur die Unternehmen in Wirklichkeit als eigenstéandige Mal3nahme
wertvoller sind als eine Standardkreditlinie. Die Kommission war jedoch der Ansicht,
dass die geforderten Gebihren als zulassiger Naherungswert fir die Gebihren dienen
konnen, dieim Rahmen der Vereinbarungen zu zahlen wéren.

Die chinesische Regierung brachte des Weiteren vor, die Banken, die mit den
Ausfihrern in der Stichprobe die Vereinbarungen geschlossen haben, seien keine
offentlichen Korperschaften oder seien von der Regierung nicht entsprechend
beauftragt worden. Dieses Vorbringen musste zurtickgewiesen werden. Bei den
beteiligten Banken handelte es sich um dieselben Banken, die Finanzierungen zu
Sonderbedingungen bereitstellten, und in den Erwégungsgrinden 159 bis 168 und 169
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bis 180 legte die Kommission ausfuhrlich dar, warum es sich bei ihnen um 6ffentliche
Korperschaften handelt und/oder warum sie von der chinesischen Regierung
beauftragt oder angewiesen wurden.

Die chinesische Regierung fuhrte an, die Einschétzung der Kommission, dass unter
normalen Marktbedingungen fur Kreditlinien betréchtliche Bereitstellungs- und
Verwaltungsgebihren zu zahlen seien, sei unbegrindet, da derartige Gebihren nur bel
»ungebundenen Kreditlinien® anfalen wirden. Dieses Vorbringen musste
zurlickgewiesen werden. Wie im vorangegangenen Erwagungsgrund festgehalten,
unterscheidet sich die as Bemessungsgrundlage verwendete Kreditlinie in ihren
Konditionen nicht wesentlich von den anderen kommerziellen Kreditlinien, die den
ausfihrenden Herstellern in der Stichprobe gewahrt wurden, darunter auch den
Kreditlinien von Banken aufRerhalb Chinas. Zudem scheint eine der Banken, die
mehrere derartige Vereinbarungen mit ausfihrenden Herstellern in der Stichprobe
geﬁchlci%gen haben, ihren Kunden im Ausland dhnliche Gebihren in Rechnung zu
stellen.

Aulerdem wandte die chinesische Regierung ein, die Kommission habe keine
Beweise zur Untermauerung ihrer Feststellung vorgelegt, dass die Bereitstellung von
Kreditlinien durch die Regierung (d. h. die Vereinbarungen) Teil der Gewahrung von
Darlehen zu Sonderbedingungen sei. Dies ist nicht richtig. Die Bereitstellung von
Kreditlinien ist standardmalBiger Bestandteil der von Banken fir Unternehmen
angebotenen Finanzierung, und bei den Vereinbarungen handelt es sich um eigene,
voneinander getrennte Mal3nahmen, die unter die Gewahrung von Darlehen zu
Sonderbedingungen fallen. Wie in Erwdgungsgrund 102 festgestellt, sient die
chinesische Regierung in zahlreichen Planungs- und politischen Dokumenten sowie
Gesetzen die Gewdhrung von Darlehen zu Sonderbedingungen fur die
Fotovoltaikindustrie vor. Zudem wurden im Rahmen dieser Vereinbarungen
zahlreiche Darlehen in Anspruch genommen, was eindeutig zeigt, dass sie integraler
Bestandteil der Gewahrung von Darlehen zu Sonderbedingungen fur die
Fotovoltaikindustrie sind.

Ein ausfUhrender Hersteller behauptete, dass es sich bei der Bereitstellung von
Kreditlinien nicht um eine spezifische Subvention handele. Dieses Vorbringen musste
zurlickgewiesen werden. Wie in Erwégungsgrund 441 dargelegt, ist die Bereitstellung
von Kreditlinien integraler Bestandtell der Gewéhrung von Darlehen zu
Sonderbedingungen, und somit gilt die Spezifizititsanalyse in den
Erwagungsgriinden 191, 192, 209 und 428 auch fir die Bereitstellung von
Kreditlinien.

Dem Antragsteller zufolge hétte die Kommission fur die Heranziehung von
Kauferkrediten fur Ausfuhrgeschéfte eine Subventionsspanne festsetzen missen, da
die EXIM-Bank die Mitarbeit verweigert habe. Die Kommission hétte die
Informationen im Antrag und die Feststellungen des US-Handelsministeriums in dem
ahnlichen Fotovoltaikfall verwenden sollen. Diesem Einwand konnte nicht
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http://www.chinaafricareal story.com/2011/08/china-devel opment-banks-3-billion-line.html, .Die
Konditionen der CDB-Kreditline sind fur die beiden Teilzahlungen unterschiedlich. Die erste Tranche
in Hohe von 1,5 Mrd. USD hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit einer tilgungsfreien Zeit von finf
Jahren. Die Zinsen fallen in Hohe des 6-Monats-LIBOR an plus einer Spanne von 2,95 % mit einer
Bereitstellungsgebihr von 1% und Vorausgebihren von 0,25 %. Die Konditionen fir die zweite
Tranche in Hohe von 1,5 Mrd. USD umfassen eine Laufzeit von 15 Jahren mit einer tilgungsfreien Zeit
von funf Jahren, Zinsen in Hohe des 6-Monats-LIBOR plus einer Spanne von 2,28 % und vermutlich
denselben Gebiihren.”
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stattgegeben werden. Die Kommission untersuchte die Behauptungen im Antrag,
konnte jedoch keine Nachweise dafir finden, dass den ausfiihrenden Herstellern in der
Stichprobe im UZ derartige Malinahmen zugutegekommen waren. Um Ubrigen war
der Untersuchungszeitraum des US-Falls und des vorliegenden Falls nicht derselbe.

Stellungnahmen der Parteien zu Exportgarantie und -versicherung fur griine
Technologien

In Bezug auf die von der Kommission wahrend des Kontrollbesuchs verlangten
Dokumente, wie in den Erwagungsgrinden 220 und 221 angegeben, brachte die
chinesische Regierung vor, dass, als der Plan 840 angefordert wurde, nicht klargestellt
worden sei, dass die Abschlisse 2012 von Sinosure zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht
verfugbar gewesen seien und dass die Angaben zu den Unternehmen in der Stichprobe
vertraulich seien und sich die mal3geblichen Vertrage sowieso nicht am Hauptsitz von
Sinosure befdnden. Die Kommission verweist auf ihre Erlduterungen in den
Erwagungsgriinden 219, 220 und 223, in denen auf alle diese Argumente elngegangen
wird. In Bezug auf den Plan 840 erganzt die Kommission, dass sie um alle relevanten
Dokumente zu den Aktivititen von Sinosure und dem angeblichen
Subventionsprogramm ersuchte, das den Ausfihrern in der Stichprobe zugutekommit,
und dass der Plan840 fir ihre Feststellungen zusammen mit allen anderen in
Erwégungsgrund 236 aufgefiihrten Dokumenten gewiss relevant ist, wie in den
Erlauterungen in Erwédgungsgrund 232 dargelegt. Was die Abschliisse 2012 von
Sinosure anbelangt, so ersuchte die Kommission um die vorlaufigen Abschlusse, falls
die Abschlisse 2012 nicht fertiggestellt waren, doch Sinosure weigerte sich, fur 2012
vorlaufige Abschltisse vorzulegen.

Die chinesische Regierung wandte ferner ein, es lagen keine rechtlichen oder
faktischen Nachweise vor, die belegen konnten, dass es sich bel der
Fotovoltaikindustrie um einen , strategischen Industriezweig handele, dies sei vielmehr
eine  Vermutung. Die Kommission verweist auf ihre Erkldrung in
Erwagungsgrund 231 und erinnert daran, dass wahrend des Kontrollbesuchs speziell
dieser Punkt von der chinesischen Regierung bestétigt wurde. In Bezug auf das
dhnliche Vorbringen zum Plan 840, zum Plan421 und zu den Malinahmen zur
Unterstitzung ,strategischer aufstrebender Industriezweige” und sowie auf das
Vorbringen, dass die Plane nicht rechtsverbindlich seien, verweist die Kommission auf
die Erlauterungen in den Erwéagungsgrinden 232 bis 234. AulRerdem stellt sie fest,
dass die chinesische Regierung diese Dokumente nicht vorgelegt und sie nicht mit der
Kommission erértert hat und dass die aktenkundigen Sachverhalte nicht belegen, dass
die Schlussfolgerungen der Kommission falsch waren.

Die chinesische Regierung und ein Ausfihrer in der Stichprobe geben an, die
Erméafdigungen und Zuschisse fur die Zahlung von Exportkreditversicherungspramien,
die von den lokalen Behtrden gewéhrt wurden, seien unrechtmaldig angefochten
worden, da nicht festgestellt worden sei, dass es sich bei ihnen um Subventionen im
Sinne des WTO-Ubereinkommens tiber Subventionen und Ausgleichsmalznahmen
handele. Die Kommission verweist auf ihre Analyse der Untersuchungsfeststellungen
und insbesondere auf die Erwadgungsgrinde 239 und 247. Die Kommission halt
aulBerdem fest, dass die Erméalligungen und Zuschisse untrennbar mit dem
Ausfuhrkreditversicherungsprogramm verbunden sind, weil ihre Riickzahlung sich aus
der Zahlung der Pramien an Sinosure nach Mal3gabe der Hauptpolice der
Ausfuhrkreditversicherung ergibt. Schliefdich fallen diese Erméfdigungen auch unter
den Geltungsbereich der Bekanntmachung [2004] Nr. 368, die gemeinsam von
MOFCOM und Sinosure verdffentlicht wurde und die besagt, dass ,sich die
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regionalen und lokalen Regierungsbehtrden weiterhin gemeinsam darum bemihen
werden, weitere Unterstitzungsmalinahmen fur  Ausfuhrkreditversicherungen
zugunsten der im Verzeichnis enthaltenen Waren und der Unternehmen in den
Bereichen Hochtechnol ogie und neue Technologien durchzufihren®.

Die chinesische Regierung aul3erte ferner Zweifel an der Feststellung zu Anhang 1
Buchstabe | des WTO-Ubereinkommens Uber Subventionen und
Ausgleichsmalinahmen, wonach das Sinosure-Programm  fur  Kkurzfristige
Ausfuhrkreditversicherungen mit Pramiensdtzen laufe, die die langfristigen
Betriebskosten und Verluste des Programms nicht decken konnten. Zur
Untermauerung zitiert die chinesische Regierung die Entscheidung des WTO-Panels
in der Rechtssache US-Upland Cotton und unterbreitet Erléuterungen auf der
Grundlage unterschiedlicher Zahlen und Argumente aus den Sinosure-Jahresberichten.
Die chinesische Regierung stellt auch die Bezugnahme der Kommission auf Artikel 11
der Satzung von Sinosure und auf den Artikel der Kanzlei Stewart Law in Frage. Die
Kommission verweist erneut auf ihre Argumente in den Erwéagungsgriinden 242 bis
245 und erinnert daran, dass ihre Schlussfolgerungen aufgrund der mangelnden
Mitarbeit der chinesischen Regierung, wodurch die Kommission die angeforderten
sachdienlichen Informationen nicht erhielt, auf dem besten verflgbaren
Beweismaterial basierten. Fir ihre Feststellungen prifte die Kommission zahlreiche
Elemente und im Dossier enthaltenes Beweismaterial, darunter auch die Satzung von
Sinosure und den Artikel der Kanzlei Stewart Law. Die Kommission ist der Ansicht,
dass, wahrend keines dieser Elemente fir sich genommen entscheidend ist, dass diese
und ale anderen Elemente jedoch fir ihre Feststellung relevant sind. Was die
Entscheidung in der Rechtssache US-Upland Cotton angeht, so hat die Kommission
diese in ihren Feststellungen umfassend berticksichtigt, und die Zitate der chinesischen
Regierung aus dieser Entscheidung sind in der Tat sehr relevant.

Gegen die Analyse der Kommission in Erwégungsgrund 245 legte die chinesische
Regierung eine Tabelle mit Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung der
offentlich zuganglichen Jahresberichte von Sinosure fur den Zeitraum 2006-2011 vor
und gelangte zu dem Schluss, dass die erhatenen Pramien offenkundig hher waren
als die Betriebskosten des Programms. Erstens stellt die Kommission fest, dass die von
der chinesischen Regierung vorgelegte Tabelle in der entsprechenden Zeile nicht die
von Sinosure gezahlten Provisionen enthédlt, sondern nur die Betriebsausgaben.
Zweitens zeigen die Zahlen eindeutig, dass die Netto-Versicherungsleistungen in
jedem einzelnen Jahr von 2006 bis 2011, ausgenommen 2010, nie hoher lagen as die
Netto-Versicherungseistungen plus Betriebsausgaben, selbst wenn die von der
chinesischen Regierung ausgelassenen Provisionszahlungen unberiicksichtigt bleiben.
Dies umfasst auch das Jahr 2011, das zum Teil in den Untersuchungszeitraum féllt,
und der Verlust ist in einigen Jahren recht erheblich (z. B. 2008). Drittens stellt die
Kommission fest, dass die chinesische Regierung fir 2010 eine unverhdtnismaldig
geringe Summe an gezahlten Netto-Versicherungseistungen angibt (die gezahlten
Préamien sind angeblich 20 Mal hoher als die gezahlten Leistungen), was sich im
Jahresbericht 2010 nicht widerspiegelt. Diese von der chinesischen Regierung fur das
Jahr 2010 angegebene Summe basiert auf massiven Ex-post-Berichtigungen bei der
Beitreibung von Forderungen und bei der Veranderung der Schadenrtickstellungen, die
nur im Jahresbericht 2011 mit Bezug auf das Jahr 2010 erscheinen. Diese
Berichtigungen scheinen aul3erordentlich und anormal zu sein und spiegeln sich erst
im Bericht des folgenden Jahres wider. Die Kommission verweist auch darauf, dass
die chinesische Regierung fir 2011 stattdessen die im  Jahresbericht 2011
ausgewiesenen Summen angegeben hat. Der Kommission félt es schwer,
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nachtrégliche Berichtigungen mit der tatsachlichen Situation in Einklang zu bringen,
insbesondere angesichts der mangelnden Mitarbeit und fehlender weiterer
Erlauterungen der chinesischen Regierung oder von Sinosure wahrend der
Untersuchung. Gemdl3 der Rechtssache US-Upland Cotton, die auch von der
chinesischen Regierung selbst zitiert wird, , bezieht sich der Verweis auf , langfristig®
in Buchstabe auf einen Zeitraum von ausreichender Dauer, damit eine objektive
Untersuchung gewdhrleistet ist, die eine grindliche Bewertung des Programms
ermoglicht so dass ,vermieden wird, dass einzelnen oder atypischen Ereignissen an
einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat, Trimester, Halbjahr, Jahr oder
einem anderen spezifischen Zeitraum zu grofe Bedeutung beigemessen wird"
[Unterstreichung hinzugefiigt]. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass es sich
beim Zeitraum 2006 bis 2011 um einen fur die Ergebnisfindung ausreichenden
Zeitraum handelt, und Sinosure hat in jedem Jahr dieses Zeitraums Verluste verbucht.
Die Situation im Jahr 2010 ist entweder als einzeln oder atypisch zu betrachten, wenn
man die berichtigten Zahlen im Jahresbericht 2011 betrachtet, und hat daher geringe
Bedeutung, oder aber die normalen nicht berichtigten Zahlen im Jahresbericht 2010
mussen als relevant berticksichtigt werden, die zeigen, dass das Ergebnis gerade Uber
dem Break-even-Punkt liegt. Angesichts der erheblichen Verluste in anderen Jahren
bestétigt dies die Feststellungen der Kommission, dass Sinosure im Zeitraum von 2006
bis 2011 insgesamt langfristige Verluste hinnehmen musste. Und selbst wenn man die
Daten von 2010 als reprasentativ berticksichtigen wirde, bliebe die Tatsache, dass
Sinosure von 2006 bis 2011 in funf von sechs Jahren Verluste verbuchte. Die Ubrigen
Tabellen und Daten der chinesischen Regierung gegen die Feststellungen der
Kommission zu Buchstabej des WTO-Ubereinkommens (iber Subventionen und
Ausgleichsmaldnahmen konnen nicht mit anderen im Dossier vorliegenden
Informationen in Einklang gebracht werden und/oder sind nicht Uberprifbar. In jedem
Fall belegen sie fir sich genommen nicht, dass Sinosure im Zeitraum 2006 bis 2011
den Break-even-Punkt seines Programms fir kurzfristige Ausfuhrkreditversicherungen
erreichte.

Was die Bemessungsgrundlage fur die Berechnung des Vorteils betrifft, so vertritt die
chinesische  Regierung die Ansicht, dass die Festlegung einer
Drittlandsbemessungsgrundlage  im  Widerspruch  zum  Ubereinkommen  (iber
Subventionen und Ausgleichsmal3nahmen steht, sie legt jedoch zur Rechtfertigung
ihres Vorbringens keinerlei Argumente vor. Die Kommission verweist auf ihre
Erlauterung in Erwégungsgrund 245.

Die chinesische Regierung und ein mitarbeitender Ausfthrer in der Stichprobe ziehen
die verwendete Bemessungsgrundlage in Zweifel, weil die Kommission nicht
begrindet habe, warum: i) die Berechnung der Pramie auf den Bankdaten von US
EXIM basiert; ii) Itaien as einflhrendes Land herangezogen wurde und nicht
Deutschland, das der Hauptausfuhrmarkt fir die betroffene Ware sei; iii) sie den
Zeitraum von 120 Tagen und nicht von 60 Tagen oder einen anderen kurzeren
Zeitraum gewdhlt hat; iv) sie nicht die Pramienberechnung fur direkte Ausfuhren
verwendet hat, sondern fur die Financial Institution Buyer Credit (FIBC) Export
Insurance. Beziglich Zifferi verweist die Kommission auf Erwégungsgrund 253.
Bezuglich Zifferii glaubt die Kommission, dass Italien genau in der Mitte liegt
zwischen dem EU-Land mit dem geringsten Risiko und den EU-Landern mit erheblich
hoéheren Risiken und demzufolge hoch bepreisten Risikopréamien, die auch Mérkte fir
die betroffene Ware sind. In Bezug auf Ziffer iii ist die Kommission der Ansicht, dass
der Zeitraum von 120 Tagen am besten geeignet ist, um die Verkaufsbedingungen im
Untersuchungszeitraum darzustellen, da auf der Website der EXIM-Bank keine
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spezifische Simulation auf der Grundlage von 90 Tagen zur Verfiigung steht. In Bezug
auf Ziffer iv konnte die Kommission keine Simulation fir die Berechnung der Pramien
fur direkte Ausfuhren erhalten und ist der Ansicht, dass diese Bemessungsgrundlage
die allgemeine Risikosituation in dem Land, in dem die Ware erworben wird, abbildet.

Ein mitarbeitender Ausfihrer in der Stichprobe brachte vor, dass er eine
Ausfuhrkreditversicherung fir einige seiner Ausfuhren erworben habe, jedoch
regelméfdig Versicherungspramien gezahlt habe und nicht in den Genuss des Green
Express Programms oder einer anderen im Antrag angefihrten Praferenzbehandlung
gekommen sei. Angesichts fehlender Nachweise fir dieses Vorbringen verweist die
Kommission auf ihre Feststellungen zu diesem Programm unter 3.4.1.4 dieser
Verordnung. Was , Green Express* betrifft, so verweist die Kommission auf ihre
Feststellungen in Erwagungsgrund 240 und stellt fest, dass es sich hier um einen
spezifischen Aspekt des Programms fur kurzfristige Ausfuhrkreditversicherungen von
Sinosure handelt und dass die Feststellungen der Kommission nicht auf diesen Aspekt
beschrankt sind, sondern sich auf das gesamte Programm beziehen.

Das Demonstrationsprogramm Golden Sun

Die chinesische Regierung brachte ferner vor, dass mit diesem Programm Zuschtisse
far ,vertriebene Fotovoltaik-Solarsysteme* und nicht fur Hersteller/Ausfihrer der
betroffenen Ware gewdhrt wirden und dass die einschldgigen Kriterien der
Rechtsvorschriften nicht auf die Hersteller von Modulen und Zellen ausgerichtet seien.
Sie habe die einschldggigen Unterlagen zum Programm vorgelegt und zwar in
Koordination mit den Unternehmen der Stichprobe, um diesen Punkt zu belegen. Drei
mitarbeitende Ausfihrer der Stichprobe wandten ein, dass dies ein ,Zuschuss fir die
Nutzer® sei, der betroffenen Ware erwachse daraus kein Vorteil und somit sei dieser
Zuschuss nicht anfechtbar im Sinne des Artikels1 Absatz1 und des Artikels3
Absatz 2 der Grundverordnung, des Artikels VI Absatz 3 des GATT 1994 sowie des
Artikels19 Absatz1 des WTO-Ubereinkommens  Gber  Subventionen  und
Ausgleichsmalinahmen. Diese Ausfuhrer verwiesen auf den Beschluss der
Kommission in der Sache Biodiesel aus den Vereinigten Staaten (Erwégungsgrund 97
der Verordnung (EG) Nr. 194/2009 der Kommission, ABI. L 67 vom 12.3.2009, S. 50)
und die Entscheidung der WTO in den Sachen USA - Lead Bars (Erwagungsgrinde
6.50, 6.53, 6.56 und 6.57 des Panelberichts), Kanada - Measures Affecting the Export
of Civilian Aircraft (Erwdgungsgrund 9.112 des Panelberichts), Brasilien - Export
Financing Programme for Aircraft (Erwéagungsgrund 7.24 des Panelberichts) sowie
Kanada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft (Erwégungsgrinde 157
und 159 des Bericht des Berufungsgremiums).

Die Kommission verwies auf ihre Feststellungen in der Untersuchung, insbesondere
auf die Erwadgungsgrinde 243 bis 246 dieser Verordnung, in denen die obige
Argumentation ausftihrlich widerlegt wurde, und bestétigte, dass die Feststellung im
Einklang mit den einschldgigen Bestimmungen und der von der chinesischen
Regierung und den mitarbeitenden Ausfihrern der Stichprobe angefiihrten
Rechtssprechung steht. Die Kommission wiederholte, dass die im Rahmen dieses
Programms gewahrten Zuschisse direkt an die betroffene Ware gekntpft sind, da mit
den  subventionierungsberechtigten  ,vertriecbenen  Fotovoltaik-Solarsysteme®
spezifisch die Lieferung von Modulen und Zellen as wesentlicher Teil des Projekts
verbunden ist und damit die von der Regierung gewahrten Vorteilen und die
betroffene Ware direkt und untrennbar verbunden sind. Wie insbesondere in den
Erwagungsgriinden 244 und 245 dargelegt, wurde durch die Untersuchung bestétigt,
dass die chinesische Regierung direkte Zahlungen an mehrere mitarbeitende Ausfihrer
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der Stichprobe geleistet hat (beispielsweise um Solarpaneele fur die Energieerzeugung
fur den Eigenbedarf zu installieren, u. a. fur die Herstellung der betroffenen Ware),
wobei auch die Solarmodule und -zellen der eigenen Produktion verwendet wurden.
Es konnte auch belegt werden, dass die direkte Zahlungen, die an die Ausfihrer in
ihrer Eigenschaft als Lieferanten der betroffenen Ware an externe Projekttrager
geleistet wurden, gegen die Bestimmungen der einschlagigen Rechtsvorschriften
verstief3en und dass die chinesische Regierung keine sachdienlichen Beweise vorlegen
konnte (vgl. insbesondere Erwagungsgriinde 245 und 246). Die begrenzte Erklarung
der chinesischen Regierung und des mitarbeitenden Ausfihrers der Stichprobe, dass
der direkte, gegen die chinesischen Rechtsvorschriften verstoRende Transfer von
Geldern nétig gewesen sei, weil sich der Projektréger in finanziellen Schwierigkeit
befunden habe und um sicherzustellen, dass die Zuschiisse ausschliefdich for
genehmigte Fotovoltaik-Solarsysteme verwendet wirden, spricht stark dafir, dass der
als Lieferant agierende mitarbeitende Ausfihrer der Stichprobe ohne diesen direkten
Transfer der Regierung nicht in der Lage gewesen wére, Gelder fur die Lieferung der
betroffenen Ware zu beschaffen; aulerdem ware die Regierung nicht in der Lage
gewesen, zu gewahrleisten, dass die Zuschiisse zweckgemal’ verwendet wiirden. Unter
diesen Gesichtspunkten und mangels sonstiger Belege mussten diese Zahlungen als
direkter Zuschuss der chinesischen Regierung an den Hersteller der betroffenen Ware
erachtet werden, der anders keine Gelder fur die Lieferung der betroffenen Ware
erhalten hétte (unter der Annahme, dass diese Lieferung tiberhaupt erfolgte, denn auch
hierfir gibt es keine Belege). Auf dieser Grundlage war die Kommission der Ansicht,
dass die von der chinesischen Regierung und den mitarbeitenden Ausfihrern der
Stichprobe vorgebrachten Argumente rechtlich unbegriindet sind.

Die chinesische Regierung wandte ferner unter Verwels auf die WTO-Entscheidung
USA - Softwood Lumber IV (Erwéagungsgrinde 141 und 142 des Berichts des WTO-
Berufungsgremiums) ein, dass die Kommission zur Begriindung eine Pass-Through-
Analyse erstellen misse, wenn es sich um Falle handele, in denen die Vorteile des
Programms die Lieferung der betroffenen Ware an unabhangige Projekttrager
betrafen. Die Kommission wies das Vorbringen mit Verweis auf die Erklarungen in
den Erwagungsgrinden 244 bis 246 sowie 352 zurick. Im Ubrigen war die
Kommission aufgrund der mangelnden Mitarbeit der chinesischen Regierung und der
interessierten Partelen nicht in der Lage, eine Pass-Through-Analyse zu erstellen.
Daher war es keine Frage eines Pass Through und die zitierte WTO-Rechtssprechung
war in diesem Fall irrelevant, da die Mittel direkt an die Hersteller der betroffenen
Ware gezahlt wurden und in direktem Zusammenhang mit der Lieferung u. a. der
betroffenen Ware standen. Da es sich bel diesen Zahlungen um nichtriickzahlbare
Zuschiisse handelte, gab es eine finanzielle Beihilfe (einen direkten Transfer von
Geldern) und die Kommission war mangels Belegen Uber die weitere Verwendung der
betroffenen Gelder berechtigt, davon auszugehen, dass damit dem Empfanger
(Hersteller) ein Vorteil gewahrt wurde. Wéren die Zahlungen der chinesischen
Regierung im Rahmen dieses Programms an externe Projekttréger gegangen und
wéren die Geréte zu einem fairen Marktwert erworben worden, gabe es keine Vorteile
fir die betroffenen Ausfihrer. Da in diesem Fall jedoch Zahlungen an die
ausfuhrenden Hersteller gingen, stellen die von diesen Unternehmen fir die
Installation der Solarpaneele verwendeten Betrdge einen Vorteil dar, da diese
Unternehmen dadurch Kosten, die ihnen ansonsten entstanden waren, vermieden. Ist
der ausfihrende Hersteller nicht in der Lage zu belegen, dass ein Teil des Zuschusses
an Drittverwender transferiert wurde, wird auf der Grundlage der verfligbaren
Informationen angenommen, dass mit diesem Teil des Zuschusses dem Ausfihrer ein

127

DE



DE

(455)

3.55.

Vorteil in Form einer allgemeinen Subvention gewéhrt wurde, die den Tétigkeiten der
Unternehmens insgesamt zu gute kam. Dies traf im vorliegenden Fall zu.

Zwel mitarbeitende Ausfuhrer der Stichprobe brachten vor, dass das Golden-Sun-
Programm nicht spezifisch sei, da die einschldagigen Auflagen der chinesischen
Rechtsvorschrift objektiv seien; alle Unternehmen, die sie erfillten, kdnnten das
Programm in Anspruch nehmen und alle Unternehmen hétten Anspruch unabhéngigen
davon, ob sie die betroffene Ware herstellten. Die Kommission verwies auf ihre
Feststellung zur Spezifitét in Erwagungsgrund 247, wonach die Bedingungen und die
Auswahlkriterien nicht objektiv waren und nicht automatisch Anwendung fanden. Die
einschlagigen erforderlichen Kriterien belegen, dass das Programm auf die kleine Zahl
von Unternehmen begrenzt war, die sie erfullen konnten, namlich digjenigen, die Uber
eine substantielle installierte Kapazitdt von wenigstens 300 kWh und substantielle
Anlagen im Wert von wenigstens 100 Mio. RMB verfugten. Die Auswahlkriterien
setzten aulRerdem die Beteiligung der beginstigten Unternehmen am 6rtlichen
Durchfihrungsplan  des  Golden-Sun-Demonstrationsprojekts ~ voraus,  die
Untersuchung ergab, dass die Aufnahme in diese ortlichen Plane im Ermessen der
zustéandigen Behorden lag und weder transparent war noch auf objektiven Kriterien
beruhte. Zudem hingen die subventionierungsberechtigten ,, vertriebenen Fotovoltaik-
Solarsysteme” von der Herstellung und der Lieferung von solarbetriebenen
Krafterzeugungseinrichtungen ab, die Uberwiegend aus Solarmodulen und -zellen
bestehen. Damit war entgegen der Argumentation der Ausfuhrer der Stichprobe diese
Regelung auch dahingehend spezifisch, dass tatséchlich ausschliefflich Hersteller von
Solarsystemen, oder anders gesagt Hersteller der betroffenen Ware, in Frage kamen
far die Vorteile aus diesem Programm, und zwar entweder direkt in ihrer Eigenschaft
als Projekteigner oder indirekt als angebliche Lieferanten der betroffenen Ware an die
Projekteigner. Auch angesichts der mangelnden Mitarbeit der chinesischen Regierung,
die nicht alle von der Kommission ersuchten Unterlagen zum Haushalt vorgelegt hat
(vgl. Erwégungsgrinde 234 bis 239), hat die Kommission daher den Schluss gezogen,
dass dieses Programm auch nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Grundverordnung
de facto spezifisch war, dain erster Linie den Herstellern der betroffenen Ware direkt
oder indirekt Vortelle aus diesem Programm erwuchsen. Zudem wurde die Subvention
von einer kleinen Zahl von Unternehmen (den Hersteller der betroffenen Ware) in
Anspruch genommen oder Uberwiegend oder Uberproportiona von diesen
Unternehmen in Anspruch genommen, da sie zwar nur ein Teil der mutmaldich
potenziellen Empfangern waren, tatsachlich aber alle Mittel zu erhalten scheinen.

Programme zur Befreiung bzw. Ermaliigung von direkten Steuern

3.5.5.1. Das ,two free/three haf”-Programm fir Unternehmen mit auslandischer Beteiligung

(456)

(Foreign Invested Entities, FIE)

Die chinesische Regierung bekréftigte ihren Standpunkt, dass das im Antrag genannte
Programm fir Unternehmen mit auslandischer Beteiligung mit dem Jahr 2013 beendet
wurde. Die Kommission stellte fest, dass der Untersuchungszeitraum lange vor dem
Jahr 2013 endete und somit im UZ im Rahmen dieses Programms gewdahrte Vorteile
anfechtbar sind. Bestétigt wurde dies durch die Feststellungen der Untersuchung,
wonach im UZ im Rahmen dieses Programms mehreren in die Stichprobe
einbezogenen kooperierenden Ausfihrern Vorteille gewéhrt wurden. Die im Rahmen
dieses Programms gewahrten Vorteile laufen, selbst bei Einstellung des Programmsim
Jahr 2013, auch kinftig weiter.
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Die chinesische Regierung und ein in die Stichprobe einbezogener kooperierender
Ausfuhrer machten des Weiteren geltend, die Regelungsvariante fir Unternehmen in
den Bereichen Hochtechnologie und neue Technologien (HNTE) konne nicht auf der
Grundlage des Artikels 10 Absatz 1 der Grundverordnung angefochten werden, da
diese Regelung nicht im Antrag genannt worden sei. Die Kommission verwies auf ihre
ausfuhrliche Widerlegung dieses Arguments in Erwagungsgrund 286. Die
Kommission erinnerte ferner daran, dass die chinesische Regierung beschlossen hatte,
bezlglich dieser Variante des Programms nicht bei der Untersuchung mitzuarbeiten.
Des Weiteren stellte die Kommission fest, dass im Antrag andere Regelungen fir
direkte Steuerbegiinstigungen fir HNTE aufgelistet wurden neben der ,,two free/three
half’-Variante fur FIE (Abschnitt 4.2.5.1 des Antrags), namlich zum einen die
Steuerermdigung fur HNTE (Abschnitt 4.259) und zum anderen die
Steuerverguinstigungen fur als HTNE anerkannt FIE (Abschnitt 4.2.5.8). Daher konnte
auch davon ausgegangen werden, dass dieses Programme eine sehr enge Verkniipfung
mit dem einem oder den beiden anderen mutmaldlichen Steuerprogrammen hatte, da es
ebenfalls eine Senkung des Satzes der direkten Steuern betraf und speziell auf dieselbe
Gruppe von begunstigten HNTE ausgerichtet war. Auch hier hétte die Mitarbeit der
chinesischen Regierung der Kommission eine korrekte und grundliche Bewertung
aler Elemente ermdglicht, welche die Verbindung mit den im Antrag genannten
Programmen betrafen; aul3erdem wére es moglich gewesen, Informationslticken des
Antrags zu fullen, der auf den dem Antragsteller bei vertretbarem Aufwand
verfigbaren Anscheinsbeweise basierte. Auf der Grundlage dieser Argumente
wiederholte die Kommission, dass die Anfechtung dieses Programms in vollem
Einklang mit Artikel 10 Absatz1 der Grundverordnung steht, da nach dieser
Bestimmung die Untersuchung jeder vom Antragsteller vorgebrachten ,, angeblichen
Subvention“ und nicht nur die eines spezifischen Programms moglich ist. In diesem
Fal war die angebliche Subvention, also der Verzicht auf Steuereinnahmen des
Staates zugunsten desselben Typs von Beginstigten, allen fraglichen Programmen
gemein.

Was die Berechnung der Hohe der Subvention betrifft, machten zwei mitarbeitende
Ausfuhrer der Stichprobe geltend, die Kommission habe féalschlicherweise die Zahlen
fir das Gesamtjahr 2011 der jahrlichen Korperschaftsteuererkldrung verwendet,
obwohl das UZ das zweite Halbjahr 2011 und das erste Halbjahr 2012 umfasse; dies
verstol3e gegen die Berechnungsmethode nach Abschnitt E Buchstabe a Ziffer ii der
Leitlinien der Kommission fur die Berechnung der HOhe von Subventionen in
Ausgleichszolluntersuchungen (ABI. C394 vom 17.12.1998, S.6). Einer dieser
Ausfihrer machte ferner geltend, dass die vollsténdige Steuererklarung fur das Jahr
2012 zum Zeitpunkt der Prifung nicht verfligbar gewesen sei; die Kommission hétte
ihre  Berechnungen fir das Jahr 2012 daher auf die vierteljahrliche
Korperschaftsteuererkléarungen fir das erste Halbjahr 2012, die bei einem
Kontrollbesuch erfasst worden sei, und/oder auf der Gewinn- und V erlustrechnung fir
2012 basieren sollen, aus denen hervorgehet, dass das Unternehmen Verluste
verzeichnet habe.

Die Kommission verwies auf Erwagungsgrund 300 und wiederholte, wie wichtig es
ist, dass die Berechnung der Vorteile auf den endgultigen gepruften Steuererklarungen
flr ein bestimmtes Steuerjahr beruht. Sie ergénzte, der endgultige Abschluss der
Steuererklarung 2011 im UZ schrieb alle in dieser Steuererklérung angegebenen
Vorteile fest, was die Richtigkeit des Ansatzes weiter starkte. Die Kommission kann
ihre Berechnung nicht auf vierteljahrlichen Steuererklarungen basieren, da diese
Erklérungen die laufende vorlaufige Lage zum Zeitpunkt der Abgabe widerspiegeln
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und definitionsgemal? die endgultige konsolidierte Situation zum Ende des Steuerjahrs
nicht berlicksichtigt. Mit diesen Steuererklarungen soll sichergestellt werden, dass die
Regierung Uber Liquiditdten verflgt, falls Steuern vorlaufig féalig sind; sie geben aber
nur eine Teilansicht der Situation zum Zeitpunkt der Abgabe. Es kann durchaus sein,
dass ein Unternehmen in den letzten beiden Quartalen des Jahres erhebliche Gewinne
erwirtschaftet, wodurch Verluste in den ersten Quartalen mehr as ausgeglichen
werden; in diesem Fall weist das Unternehmen in seiner endgultigen Steuererklarung
einen steuerpflichtigen Gewinn aus. Damit konnte die vorlaufige Steuererkldrungen
2012 zwar einen partiellen Hinwels auf die Lage des Ausfihrers zu dem Zeitpunkt
geben, an dem sie abgegeben wurde, was auch der Grund dafir war, dass die
Kommission sie erfasst hat; ihre Bedeutung war jedoch nicht absolut, da nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass sich, wie beschrieben, die Lage am Ende des
Steuerjahrs in der endgiltigen Steuererkldrung vollig anders darstellte. Was die
Gewinn- und Verlustrechnung fir das Jahr 2012 betrifft, so stellte die Kommission
fest, dass die handelsrechtlichen nicht immer der steuerrechtlichen Rechnungslegung
entspricht; es kann durchaus sein, dass die Pflichten zur Ausweisung von Gewinnen
und Verlusten fur die Zwecke der direkten Steuer sich erheblich von denjenigen zur
Ausweisung fur Buchfihrungszwecke unterscheiden. Auch kénnen Berichtigungen fur
steuerliche Zwecke vorgenommen werden, die in den Finanzkonten nicht in vollem
Umfang zum Ausdruck kommen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Tatsache, dass ein Unternehmen in seinen Finanzkonten Verluste ausweist, nicht
zwangslaufig bedeutet, dass in seiner endgultigen Steuererklarung dieselben Verluste
ausgewiesen sind. Daher bestdtigte die Kommission, dass die Berechnung der
Subvention fur Regelungen der direkten Steuern notwendigerweise auf endgultigen
Zahlen in der endgultigen gepriften Steuererklérung basieren musste, und nicht auf
periodischen Steuererklarungen oder endgultigen oder vorlaufigen
Rechnungsl egungsdaten.

3.5.5.2. Steuerverrechnung fir Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten in FIE

(460)

(461)

Die chinesische Regierung behauptete, erstmals dariiber informiert worden zu sein,
dass die Kommission ein FUE-Programm angefochten habe, das nicht ein im Antrag
genanntes FUE-Programm fir FIE ersetze. Die chinesische Regierung stuitzte sich auf
ahnliche Argumente wie fir die vorhergehende Regelung (vgl. Erwagungsgrund 457)
und behauptete, dass das Anfechten dieser Regelung gegen die Artikel 11 und 13 des
WTO-Ubereinkommens tiber Subventionen und Ausgleichsmalznahmen verstole. Die
chinesische Regierung war weiter der Ansicht, dass das FUE-Programm fiur FIE 2008
eingestellt worden sei und dass das neue, im neuen chinesischen
Korperschaftsteuergesetz enthaltene FUE-Programm kein Ersatz sei, da es keinen
Bezug zu FIE habe und nicht voraussetze, dass die FuE-Ausgaben die
V orjahresausgaben um 10 % Uberstiegen.

Die Kommission stellte fest, dass die chinesische Regierung in der Antwort auf die
Fragebogenantworten und auf das Schreiben zur Anforderung noch fehlender
Informationen nicht auf diese Regelung eingegangen ist, dass diese Regelung jedoch
bereits in den vorausgegangenen Untersuchungen angefochten wurde (vgl.
Erwagungsgrund 310). Die Kommission stellte jedoch auch fest, dass dieses
Programm beim Kontrollbesuch mit der chinesischen Regierung erdrtert wurde und
dass die einschldgigen Durchfiihrungsbestimmungen als Beweis erfasst wurden (sie
wurden auch von einem der in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer vorgelegt).
Daher war die Behauptung der chinesischen Regierung, dies sei das erste Mal, dass sie
Uber die potentielle Anfechtbarkeit dieses Programms informiert wurde, unbegrindet;
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(462)

(463)

auch hétten mehrere mitarbeitende Ausfuhrer der Stichprobe, mit denen die
chinesische Regierung ihre Antwort koordinierte, dieses Programm in ihren
Fragebogenantworten genannt. Die chinesische Regierung war sich dieser Tatsache
bewusst, da sie mehrfach den nichtvertraulichen Teil des Dossiers eingesehen hat. Die
Untersuchung ergab, dass dieses Programm anfechtbar ist (Erwagungsgrinde 310 bis
314). Die Kommission flgte hinzu, dass dieses Programm das vorhergehende
Programm fur FIE eindeutig ersetzte, was sich aus der engen Verkniupfung ergab, die
sich in der gleichen Form und HoOhe der Steuervorteil (zusdtzliche von der
Steuerbemessungsgrundlage abzugsfahige Steuern), dem gleichen Verhdtnis und der
gleichen zugrunde liegenden Situation (subventionierungsberechtigte Kosten fir FUE-
Tatigkeiten) bei nur geringen Abweichungen zeigte. Diese geringfiigigen
Abweichungen wurden 2008 an das neue, reformierte Korperschaftsteuergesetz
angeglichen, die Art und der Inhalt des Programms sind im Wesentlichen jedoch
unverandert. Die Kommission verwies ferner auf die Vorbringen beziglich des
Niveaus der Einleitungskriterien in Erwagungsgrund 457.

Die chinesische Regierung und ein in die Stichprobe einbezogener mitarbeitender
Ausfuhrer brachten auf3erdem vor, dass dieses Programm nicht spezifisch sei, da die
Kommission nicht nachgewiesen habe, dass der Erhalt des HNTE-Zertifikats auf
bestimmte Unternehmen beschrankt sei. Die Kommission verwies auf ihre Erklarung
in Erwégungsgrund 313 sowie in den Erwagungsgrinden 321 und 325, die ein anderes
Steuerprogramm  fir die HNTE Dbetreffen. Aufllerdem wirden auch die
Durchfihrungsvorschriften  for die  Anwendung dieses Programms (vgl.
Erwégungsgrund 321) die Feststellung der Spezifitdt der HNTE bestétigen, da nur
Unternehmen in Branchen, die im Rahmen der Regierungspolitik unterstiitzt werden
und die im Rahmen der einschldgigen Kataloge und Leitlinien der Regierung in
Betracht kommen, die entsprechenden Zertifikate erhalten konnten. Beispielsweise
konnten nur Unternehmen das Zertifikat erhalten, die an FuE-Projekten beteiligt
waren, die in den ,High and New Tech Fields® in dem von NDRC verdffentlichten
Dokument ,,Key Support of the State and the Guidelines for Current Priorities for
Development in Key Sectors of the Hi-Tech Industry” (2007) vermerkt waren, oder
FuE-Téatigkeiten, die unter den Geltungsbereich der ,,Notice of the State Council on
Implementing the Several Supporting Policies for the Outline of the State Medium and
Long-term Scientific and Technological Development® (2006-2020), Nr. 6 [2006] des
Staatsrats) fielen. Somit ist offensichtlich, dass dieses Steuerprogramm auf die
spezifischen Unternehmen der relevanten Branchen und auf die FuE-Téatigkeiten
beschréankt ist, die von der chinesischen Regierung unterstiitzt werden; darunter fallen
auch Unternehmen in der geforderten Fotovoltaikbranche.

Was die Berechnung der Hohe der Subvention betraf, machten zwei mitarbeitende
Ausfuhrer der Stichprobe geltend, die Kommission habe falschlicherweise die Zahlen
ihrer jahrlichen Korperschaftsteuererklarung verwendet, obwohl das UZ das zweite
Halbjahr 2011 und das erste Halbjahr 2012 umfasse; dies verstof3e gegen die
Berechnungsmethode nach Abschnitt E Buchstabea Zifferiii der Leitlinien der
Kommission von 1998 fur die Berechnung der Hohe von Subventionen in
Ausgleichszolluntersuchungen. Die Kommission bezog sich auf alle Vorbringen in
Erwagungsgrund 459, die gleichermal3en relevant sind, um dieses Vorbringen zu
diesem Programm zurlickzuweisen. Ferner stellte die Kommission fest, dass das
Vorbringen bezlglich eines angeblich Steuerverlusts im Steuerjahr 2012 ohne
Bedeutung oder von geringer Bedeutung waren, da Steuerabzlige auf die funf nachsten
Steuerjahre vorgetragen und gegen alle in den folgenden funf Jahren ausgewiesenen
steuerpflichtigen Gewinn verrechnet werden kénnen. Folglich wirde die Kommission,
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selbst wenn sie akzeptieren wirde, dass diese Unternehmen fir 2012 enen
Verlustkompensation zusteht, oder wenn die endgultigen gepriften Steuererklarung
fur 2012 zur Verfigung stinden und einen steuerwirksamen Verlust ausweisen
wirden (was hier nicht der Fal ist), weiterhin die Vortelle im Rahmen dieses
Programms berticksichtigen, da sich nicht ausschlief3en lief3e, dass die Vorteile aus den
Steuerabziigen fur 2012 genutzt wirden, sobald das Unternehmen in einem der
folgenden funf Jahre einen steuerpflichtigen Gewinn auswiese.

3.5.5.3. Steuerermdigung fur Unternehmen im Bereich Hochtechnologie oder neue

(464)

(465)

Technologien, die an bestimmten Projekten beteiligt sind

Die chinesische Regierung und ein kooperierender Ausfihrer brachten vor, dass dieses
Programm nicht spezifisch sei, dass die Analyse der Spezifitédt nicht auf Fakten basiere
und dass die Anforderungen fir die Gewahrung des HTNE-Status als objektive
Kriterien oder Bedingungen fir die Subventionierungsberechtigung betrachtet werden
sollten; die Berechtigung fur dieses Programm werde automatisch erteilt. Zur
Spezifitétsfeststellung bezuglich der Beschrénkung dieses Programm und der FuE-
Steuerverrechnung auch fir HNTE verwies die Kommission auf ihre Erklérung in den
Erwégungsgrinden 321 und 325 sowie auf Erwagungsgrund 462, der auch fir dieses
Programm gilt. Die Kommission wies erneut darauf hin, dass sich insbesondere aus
den Durchfihrungsmalinahmen und den genannten Dokumente ergibt, dass die
Anwendung dieses Programms und die Gewahrung des HNTE-Status nicht nur nicht
allen Unternehmen offenstehen oder auf objektiven Kriterien beruhen, sondern auf
bestimmte Branchen und Unternehmen beschrénkt sind, die von der chinesischen
Regierung unterstitzt werden und deren Auswahlkriterien weder objektiv noch neutral
zu sein scheinen. Auch erfolgt die Berechtigung zum Erhalt von Vorteilen im Rahmen
dieses Programms nicht automatisch, sondern die Gewahrung des HNTE-Zertifikats
liegt im Ermessen der zustéandigen Behorden und ist damit nicht automatisch.

Ein mitarbeitender Ausfuhrer machte geltend, dass die Kommission den
Subventionsbetrag im Rahmen dieses Programms falsch berechnet habe, da sie die
geprifte Steuererkldrung fur das Jahr 2011 verwendet habe, obwohl die
vierteljahrlichen Steuererklarungen fur die ersten beiden Quartale 2012 zur Verfligung
gestanden hétten und beim Kontrollbesuch erfasst worden seien; auf alle Félle hétte
die Kommission eine Kopie der endgultigen jahrlichen Korperschaftsteuererklérung
flr das Jahr 2012 anfordern konnen, sobald sie verfligbar gewesen wére. Ferner, sollte
man, wenn die Steuererklérung 2011 fur die Berechnung des Subventionsbetrags
herangezogen wirde, den Umsatz, den das Unternehmen 2011 erzielt habe, und nicht
denjenigen des UZ verwenden. Die Kommission verwies auf ihre Erléauterungen in
Erwagungsgrund 459. Die Kommission stellte ferner fest, dass sie in ihrem
Ankindigungsschreiben an die in die Stichprobe einbezogenen Ausfihrer, unter
anderem an den fraglichen Ausfuhrer, spezifisch um die Originale der vollstandigen
Jahresbilanzen/Steuererklérungen fir die Steuerjahre ersucht hatte, die den UZ und die
drei vorausgegangenen Jahren umfassten. Daher hétte dieser mitarbeitende Ausfuhrer
die Erklarung fur das Jahr 2012 vorlegen kénnen und sollen, sobald sie verfugbar
waren; er hat dies jedoch nicht getan, auch nicht as er vor kurzem seine Feststellungen
zur Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen Ubermittelte. Hinsichtlich des
Vorbringens, die Kommission solle den Umsatz fur das Jahr 2011 fir die Berechnung
des Vorteils verwenden, ist festzuhalten, dass die Hohe des Vortells aus der
Steuererklarung fur 2011 die Situation im UZ hinreichend genau widerspiegelt,
insbesondere da die Steuerzahlung fur 2011 im UZ (Monat) félig war und die
endgultigen Daten fur 2012 zum Zeitpunkt der Prifung noch nicht vorlagen. Die
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3.5.6.

(466)

(467)

Kommission kann keinesfalls unterschiedliche Nenner fir die Berechnung
verschiedener Subventionen verwenden, da sonst die prozentualen Angaben nicht
vergleichbar sind und die Kohédrenz bel der Berechnung nicht gewéhrleistet ist.
Abschlief3end sei noch gesagt, dass der Kommission keine gepriften Umsatzzahlen fir
2011 vorliegen, sondern nur fir den UZ.

Stellungnahmen der Parteien zu Einrdumung von Landnutzungsrechten zu einem
geringeren als dem angemessenen Entgelt

Die chinesische Regierung bezweifelte, dass die Kommission die Spezifitét nach
Artikel 2 Absitzel und 2 des WTO-Ubereinkommens (iber Subventionen und
Ausgleichsmalnahmen festgestellt habe; des Weiteren habe sie versaumt, ihre
Feststellungen der Spezifitat eindeutig mit positiven Beweisen zu untermauern, wie es
Artikel 2 Absatz4 des genannten WTO-Ubereinkommens vorschreibt. Der
chinesischen Regierung zufolge habe die Kommission keine faktischen Beweise dafUr
vorgelegt, welches die bestimmten  Wirtschaftszweige  seien,  denen
Landnutzungsrechte zu Vorzugsbedingungen eingeraumt worden seien, und welches
die Rechtsgrundlage ihrer Bewertung sei, wonach der Wirtschaftszweig der
Solarzellen- und Solarmodulhersteller zu diesen Wirtschaftszweigen gehore. Ein
ausfuhrender Hersteller brachte @nliche Einwénde vor. Diese Einwénde mussten
zurickgewiesen werden. Die Kommission fihrte in Erwégungsgrund 364 Beispiele
von Bekanntmachungen Uber Landnutzungsrechte an, bei denen die zustandigen
Behdrden zum gesetzten Preis nur die Fotovoltaikindustrie als potenzielle Kaufer
zulief3en und der gesetzte Preis durch die vom ausfiihrenden Hersteller der Stichprobe
gekauften Landnutzungsrechten begrenzt wurde. Da die chinesische Regierung keine
der anderen angeforderten Informationen vorlegte und angesichts der staatlichen
Unterstiitzung fur die Fotovoltaik-Branche sowie der intransparenten, im Ermessen der
Behorden liegenden Art der Zuteilung von Landnutzungsrechten, vertrat die
Kommission die Auffassung, dass diese Informationen die Spezifitat belegen.

Die chinesische Regierung und mehrere ausfihrende Hersteller brachten vor, dass die
von der Kommission gewdhlte Bemessungsgrundlage fur die Landnutzungsrechte
nicht angemessen sei. AulRerdem habe die Kommission nicht ihr Bestes versucht, eine
Bemessungsgrundlage zu ermitteln, die ndherungsweise den Marktbedingungen
entspreche, die ohne eine Verzerrung vorliegen wirden, wie es nach der Entscheidung
des WTO-Panels in der Sache USA - Definitive Anti-Dumping and Countervailing
Duties on Certain Products from China'® erforderlich sei. Dieses Vorbringen musste
zurtickgewiesen werden. Die Kommission hat namlich die verschiedenen Indikatoren
gepruft und einen Vergleich zwischen Taiwan und der VR China insgesamt sowie der
betreffenden einzelnen Provinzen in China vorgenommen. Nach dieser Analyse
betrachtet die Kommission Taiwan aufgrund der im Folgenden aufgefihrten im
Dossier verfilgbaren Informationen als geeignete  Bemessungsgrundlage:
i) vergleichbares Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung und der wirtschaftlichen
Struktur in Taiwan und der Uberwiegenden Zahl der chinesischen Provinzen und
Stadte, in denen die mitarbeitenden ausflihrenden Hersteller anséssig sind;
ii) raumliche Nahe Chinas zu Taiwan; iii) hoch entwickelte industrielle Infrastruktur
sowohl in Taiwan als auch in den einschldgigen chinesischen Provinzen; iv) enge
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und der VR China; v) hohe
Bevolkerungsdichte in den betroffenen chinesischen Provinzen und in Tawan;
vi) Ahnlichkeiten zwischen Taiwan und der VR China beziiglich der Art von Grund
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35.7.
(468)

(469)

(470)

(471)

und Boden und den Vorgangen, die zur rechnerischen Ermittlung der relevanten
Bemessungsgrundlage herangezogen wurden, und vii) demografische, sprachliche und
kulturelle Gemeinsamkeiten zwischen Taiwan und der VR China. Dartber hinaus
gelten die meisten der betroffenen Provinzen als fihrend bei der Warenherstellung in
der VR China. Obwohl diese Provinzen und Stadte nicht dasselbe Pro-Kopf-BIP wie
Taiwan aufweisen, nahern sie sich mit ihrem in den vergangenen Jahren stark
gewachsenen BIP immer stérker an Taiwan an. Darlber hinaus weisen die jingsten
Daten darauf hin, dass sowohl die VR China insgesamt als auch die betroffenen
Provinzen und St&dte ein deutlich htheres BIP-Wachstum a's Taiwan aufweisen, d. h.
der Aufholprozess ist sehr schnell. Allerdings sei unbedingt angemerkt, dass ein
genauer Vergleich zwischen dem BIP eines Landes ohne Marktwirtschaft (VR China)
und jenem einer etablierten Marktwirtschaft (Taiwan) nicht ausschlaggebend ist, da
ein Land ohne Marktwirtschaft in der Regel ein niedrigeres BIP aufweist as eine
funktionierende Marktwirtschaft. Zudem kdnnen bei Gewerbegrundstiicken Angebot
und Nachfrage von vielen anderen Faktoren wie Planungsauflagen und Umweltpolitik
beeinflusst werden. Tatsachlich geht es um die Frage, welche herrschenden
Marktbedingungen im Bereich der Landnutzungsrechte in den betroffenen
chinesischen Provinzen vorlagen, wenn das Land eine funktionierende
Marktwirtschaft wére; auf der Grundlage aller vorgelegten Beweise ist davon
auszugehen, dass sie sehr ahnlich wie in Taiwan ausfallen wiirden.

Sonstige Stellungnahmen

Der Antragsteller wandte ein, die Kommission sollte zusédtzliche bei dieser
Untersuchung aufgedeckte Subventionsregel ungen offenlegen und
Subventionsspannen fir diese Regelungen, die nicht im Antrag enthalten gewesen
seien, ermitteln. Dazu ist anzumerken, dass alle Subventionen, welche die rechtlichen
Voraussetzungen fur eine Einleitung erfillen, von der Kommission untersucht wurden.

Der Antragsteller brachte vor, dass die Kommission anhand der Angaben im Antrag
und der Feststellungen des amerikanischen Handelsministeriums in einem &hnlichen
Fal betreffend Fotovoltaik eine Subventionsspanne fur die Lieferung von
polykristallinem Silicium zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt hétte
ermitteln sollen. Die Kommission untersuchte dieses Programm und auf der
Grundlage der Informationen des ausfihrenden Herstellers der Stichprobe und der
chinesischen Regierung kam sie zu dem Schluss, dass aus diesem Programm im UZ
keine Vortelle erwuchsen, in erster Linie, weil die Einfuhrpreise fur polykristallines
Silicium unter den von den chinesischen Lieferanten in Rechnung gestellten Preisen
lagen. Anzumerken ist auch, dass der Untersuchungszeitraum des amerikanischen
Falls und des vorliegenden Falls nicht derselbe waren.

Der Antragsteller wandte auch ein, die Kommission hétte eine Subventionsspanne fir
die Lieferung von Elektrizitédt zu einem geringeren as dem angemessenen Entgelt
ermitteln sollen. Dieses Vorbringen musste zuriickgewiesen werden. Die Kommission
fand keine hinreichenden Beweise dafur, dass die ausfuhrenden Hersteller der
Stichprobe, mit Ausnahme von LDK, im UZ in den Genuss von Elektrizitdt zu
Sonderbedingungen gelangt wéren.

Die chinesische Regierung brachte vor, dass die Berechnungsmethode der
Kommission zu ,,Doppelzahlungen bei der Berechnung der Antidumping- und der
Subventionsspanne” geftihrt habe. Nach Auffassung der chinesischen Regierung hétte
die Kommission die fur das Ausfuhrkreditversicherungsprogramm berechnete
Subventionsspanne von der Dumpingspanne abziehen sollen, da es sich um eine
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(472)

Ausfuhrsubvention handele. Weiter hief3 es, die Kommission hétte die anhand der
Drittlandsbemessungsgrundlagen  berechneten  Subventionsspannen  von  der
Dumpingspanne abziehen sollen. Ihrer Auffassung nach handele es sich bel dem ,, Teil
des Dumping, der auf der Grundlage des Normalwerts eines V erglei chslands berechnet
worden sei, namlich um dieselbe Subvention, die in der gleichzeitig durchgefihrten
Subventionsuntersuchung angefochten werde". Keines dieser VVorbringen wirde sich
auf die Hohe der resultierenden Mal3nahmen auswirken, da die kombinierten Zdlle im
vorliegenden Fall auf die Hohe der Schadensspanne begrenzt sind. Die chinesische
Regierung bestétigte dies in ihren Stellungnahmen zur Unterrichtung Uber die
endgultigen Feststellungen. Daher wurde es nicht fur erforderlich befunden, auf diese
Vorbringen einzugehen.

Hohe der anfechtbaren Subventionen

Die nach Mafgabe der Grundverordnung bestimmte HoOhe der anfechtbaren
Subventionen (ad valorem) ist fr die untersuchten Unternehmen in der nachstehenden
Tabelle aufgefihrt:

Ausfuhrender Hersteller Sub\I/Eer;l?i%ur:;%Znne
Wuxi Suntech Power Co. Ltd;

Luoyang Suntech Power Co. Ltd;

Suntech Power Co. Ltd, 4.9%
Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd;

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd;

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd,

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd; 6,3 %
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd;

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;

Changzhou Y ouze Technology Co. Ltd; 35%
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Y ancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

JingAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, 5,0 %
JA Solar Technology Y angzhou Co. Ltd;
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Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd,

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd;
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd; 11,5%

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd,

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd,

unter der
Geringflgigkeitsschwelle

Renesola Zhgjiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd 0%
Jinko Solar Co. Ltd und verbundene Unternehmen 6,5 %
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang 1) 6,4 %
Alle Ubrigen Unternehmen 11,5%

(473)

(474)

4.1.
(475)

(476)

Nach Artikel 15 Absatz 3 der Grundverordnung betragt die Subventionsspanne der
nicht in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Unternehmen insgesamt 6,4 %;
sie wurde berechnet anhand der gesamten gewogenen durchschnittlichen
Subventionsspanne der in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden Unternehmen.

In Anbetracht der umfassenden Mitarbeit der ausfihrenden Hersteller in der VR China
wurde der Zollsatz fur ,alle tbrigen Unternehmen® auf den hochsten Satz festgelegt,
der fur die in die Stichprobe einbezogenen bzw. bei der Untersuchung mitarbeitenden
Unternehmen eingefuhrt wird. Der Zollsatz fir ,,alle tbrigen Unternehmen® wird fir
digienigen Unternehmen gelten, die bei der Untersuchung nicht mitarbeiteten.

SCHADIGUNG
Definition des Wirtschaftszweigs der Union und der Unionsproduktion

Die gleichartige Ware wurde von rund 215 Herstellern in der Union gefertigt. Sie
bilden den Wirtschaftszweig der Union im Sinne des Artikels9 Absatz 1 der
Grundverordnung und werden im Folgenden as ,Wirtschaftszweig der Union®
bezeichnet. Die Organe haben Behauptungen interessierter Parteien, dass diese Zahl
hoher sei, gepruft; hierbei stellte sich heraus, dass die angeblich dartiber hinaus
vorhandenen Hersteller in Wirklichkeit Gberwiegend ausfihrende Hersteller, mit ihnen
verbundene Einfuhrer, Vertriebshandler und Installateure sind.

Da keine vollstandigen dffentlich zuganglichen Informationen tber die Produktion zur
Verfligung standen, wurden zur Ermittlung der Gesamtproduktion der Union im UZ
ale verfligbaren Informationen Uber den Wirtschaftszweig der Union herangezogen,
darunter die im Antrag enthaltenen Informationen, die vom Europressedienst, einer
unabhéangigen Beratungsfirma (,, Beratungsfirma'), vorgelegten makrotkonomischen
Daten sowie die Uberpriiften Fragebogenantworten der in die Stichprobe einbezogenen
Unionshersteller. Da Module und Zellen unter Zolltarifpositionen in die Union
eingefuhrt werden, die auch andere, nicht von dieser Untersuchung betroffene Waren
umfassen, und die entsprechenden Mengen in Tonnen gemeldet wurden, konnten
keine Eurostat-Daten zur Ermittlung von Menge und Wert der Einfuhren
herangezogen werden; diesen Angaben wurden die von der Beratungsfirma zur
Verflgung gestellten Daten zugrunde gelegt. Soweit mdglich, wurden die Daten der
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Beratungsfirma mit anderen oOffentlichen Quellen und mit den Uberpriiften
Fragebogenantworten abgeglichen.

Auf dieser Grundlage wurde die Gesamtproduktion der Union im UZ auf rund 4 GW
flr Module und 2 GW fir Zellen geschétzt.

Wie in Erwagungsgrund 21 dargelegt, wurden neun Unionshersteller, auf die 18 %-
21 % der gesamten Unionsproduktion von Modulen und 17 %-24 % der gesamten
Unionsproduktion von Zellen entfallen, fur die Stichprobe ausgewahit.

Mehrere Parteien erhoben Einwadnde dagegen, dass von der Beratungsfirma zur
Verfigung gestellte Daten verwendet wurden, um unter anderem die
Unionsproduktion, die  Produktionskapazitdét der Union sowie andere
makrookonomische Schadensindikatoren in Bezug auf den Wirtschaftszweig der
Union und Einfuhrdaten zu ermitteln. Diese Parteien stellten die Unabhangigkeit der
Beratungsfirma in Frage, indem sie behaupteten, diese s mit dem Antragsteller
verbunden. Sie verlangten des Weliteren genaue Auskinfte dartber, auf welcher
Grundlage die Beratungsfirma von der Kommission ausgewahlt worden sei, und
aulerten Zweifel daran, dass sie Uber genlgend Expertenwissen verflge, um
Wirtschaftsdaten in Bezug auf die Fotovoltaikbranche zu erheben. Es wurde
vorgebracht, die Kommission hétte ihren Feststellungen Daten aus anderen zur
Verfigung stehenden Quellen, insbesondere Daten bekannter Forschungsinstitute,
zugrunde legen sollen. Ferner stellte die AFASE die Zuverléssigkeit der von der
Beratungsfirma vorgelegten Daten unter Verweis auf den Leitfaden ,, Best Practices for
the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the
application of Articles 101 and 102 TFEU and in merger cases’ (Bewahrte Verfahren
far die Vorlage wirtschaftlichen Beweismaterials und die Datenerhebung in Féllen im
Zusammenhang mit der Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV und in
Fusionsfallen) in Frage.

Was die angeblichen Verbindungen zwischen der Beratungsfirma und dem
Antragsteller betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass die betreffenden interessierten
Parteien keinerlel Beweise fir das Bestehen solcher Verbindungen vorlegten.
Desgleichen ergab die Untersuchung keinerlel Hinweise auf eine Uber das rein
Geschéftliche hinausgehende Beziehung. Nach der endgultigen Unterrichtung verwies
eine interessierte Partei auf Anhatspunkte dafir, dass die vom antragstellenden
Wirtschaftszweig der Union in seinem Antrag vorgelegten Anscheinsbeweise auf
Daten beruhten, die von derselben Beratungsfirma stammten. Die Feststellungen fir
einige Indikatoren waren zwar in der Tat den im Antrag vorgelegten Beweisen
ahnlich; das bedeutet aber nicht zwingend, dass sie auf einer einzigen Quelle beruhen.
Im Antrag werden die hierbel verwendeten verschiedenen Quellen vorgelegt. Dem
diesbeziiglichen Vorbringen konnte daher nicht gefolgt werden.

Die Kommission hielt es fir angebracht, bei dieser Untersuchung auf diese
Beratungsfirma zurtickzugreifen, da die notwendigen makrotkonomischen Daten fir
den gesamten Unionsmarkt sowie Einfuhrdaten nicht aus anderen 6ffentlichen Quellen
verfligbar waren. Vor der Entscheidung fir den Europressedienst bewertete die
Kommission die Methodik der Beratungsfirma fir die Erhebung der relevanten Daten
und die Fahigkeit der Firma, die notwendigen Daten getrennt fur alle Warentypen und
flr den gesamten Bezugszeitraum zu liefern.

Ferner wurden wahrend der Untersuchung die von der Beratungsfirma gelieferten
Daten nach Mdglichkeit mit anderen verfiigbaren Quellen abgeglichen und bestétigt.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es auf dem Markt mehrere
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Forschungsunternehmen gibt, die auf die Erstellung von Statistiken zur Fotovoltaik
spezialisiert sind, und dass die gemeldeten Zahlen fast nie identisch sind. Das liegt
daran, dass es fur jedes Forschungsinstitut schwierig ist, zu genauen Zahlen zu
gelangen, und dass die gemeldeten Indikatoren fur den Fotovoltaik-Markt daher stets
auf Schatzungen beruhen, unabhangig davon, von wem die Zahlen stammen. Der von
der Kommission vorgenommene Abgleich bestand darin, die Entwicklungstendenzen
der von der Beratungsfirma erhaltenen Daten mit den Tendenzen der entsprechenden
von anderen Forschungsunternehmen, der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der
Kommission und dem EPIA zu denselben Themen verdffentlichten Daten, soweit
verfligbar, zu vergleichen. Dieser Abgleich ergab keine wesentlichen Unterschiede;
die miteinander verglichenen Indikatoren wiesen dhnliche Trends auf. Die vorl&ufigen
Antidumpingfeststellungen beruhten also nicht nur auf Daten der Beratungsfirma,
sondern auch auf der Analyse und Bewertung dieser Daten durch die Kommission.
Aulerdem fand, wie in Erwagungsgrund 8 erwédhnt, nach der EinfUhrung der
vorlaufigen Antidumpingmal3nahmen ein Kontrollbesuch bei der Beratungsfirma statt.
Die Kommission fihrte diesen Kontrollbesuch durch, um die Zuverldssigkeit der
Methodik und der gelieferten Daten zu prufen. Er wurde im Anschluss an den
Abgleich der Daten durch die Kommission vorgenommen, um sich zusétzlich der
Zuverldssigkeit und Qualitét der Daten und der im Zusammenhang damit angewandten
Methodik zu versichern. Er wurde im Sinne der guten Verwaltung flr angemessen
erachtet, obwohl diese Daten nicht von einer interessierten Partei, sondern von einer
Beratungsfirma stammen. Auf diese Weise verschaffte sich die Kommission
zusétzliche Sicherheit hinsichtlich der von der Beratungsfirma gelieferten Daten.

Eine Partel machte geltend, das von der Kommission beim Abgleich angewandte
Verfahren sai nicht hinreichend genau erlautert worden, und forderte eine Offenlegung
der anderen beim Abgleich verwendeten Quellen. Das angewandte Verfahren sei
ohnehin nicht ordnungsgemal3, insofern als lediglich Tendenzen verschiedener Quellen
verglichen worden seien und keine absoluten Werte.

Bei den anderen Quellen, die fur den Abgleich der von der Beratungsfirma
vorgelegten Daten herangezogen wurden, handelt es sich um die Berichte der JRC und
des EPIA zu denselben Themen. Der Vergleich der Daten mit den anderen Quellen
ergab nicht nur @nliche Tendenzen, sondern auch &hnliche GréRenordnungen. Daraus
konnte der Schluss gezogen werden, dass das angewandte V erfahren geeignet war, und
die diesbeziiglichen Einwande wurden zurlickgewiesen.

Die Haupttétigkeit der Beratungsfirma besteht darin, Daten Uber die Fotovoltaik-
Branche zu erheben und eine Datenbank mit auf dem Fotovoltaik-Markt tatigen
Unternehmen auf aktuellem Stand zu fihren. Diese Daten werden in Fotovoltaik-
Fachzeitschriften veroffentlicht und Uberdies von einzelnen Unternehmen genutzt, fur
die die Beratungsfirma spezielle Forschungen anstellt. Die vom Europressedienst
erstellte Datenbank wird regelmallig aktualisiert und auf dem neuesten Stand
vertffentlicht. Zudem verfiigt die Beratungsfirma tUber mehrere Jahre Erfahrung in
dieser Branche. Genauer gesagt, besteht die Methodik der Beratungsfirma darin,
Informationen zu sammeln, abzugleichen und zusammenzustellen und dazu
verschiedene auf dem Markt verfugbare Quellen zu nutzen. Sie erhebt die Daten mit
Hilfe von Standard-Fragebogen, die sie an die in der Datenbank aufgeftihrten
Unternehmen versendet, telefonisch (besonders bei den Unionsherstellern) oder auf
den Fachmessen (vor allem bel Herstellern in Drittlandern). Wenn die Informationen
auf keinem dieser Wege zu erhalten sind, versucht der Europressedienst, sie den
Finanzberichten der Unternehmen der Fotovoltaik-Branche zu entnehmen, oder
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arbeitet auf unentgeltlicher Basis mit anderen Forschungsinstituten zusammen, um die
Daten zu erhalten oder abzugleichen. Es wurde geprift und bestétigt, dass diese
Quellen von der Beratungsfirma in ihrem Tagesgeschaft genutzt werden. Aus diesen
Grunden wurde es fir angemessen erachtet, fir diese Untersuchung auf die Leistungen
des Europressedienstes zuriickzugreifen, und die diesbeziiglichen Einwéande einiger
Parteien wurden zurtickgewiesen.

Woas das von der zustandigen Dienststelle der Kommission vertffentlichte Dokument
zu bewahrten Verfahren fur die Vorlage wirtschaftlichen Beweismaterials betrifft, ist
Folgendes anzumerken: Vor alem ist esfir die Kommission nicht bindend, da es nicht
vom Kollegium erlassen wurde, sondern von der zustandigen Dienststelle mit dem
Zweck veroffentlicht wurde, Empfehlungen fir die Vorlage wirtschaftlichen
Bewelsmaterials zu geben. Darlber hinaus geht es um die Vorlage wirtschaftlicher
Analysen und Daten in wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen, und zwar nach
Artikel 101 und 102 AEUV, und in Fusionsfdlen. Die anwendbaren Regeln,
Beweisstandards und Untersuchungsbefugnisse der Kommission in diesen
wettbewerbsrechtlichen Fallen sind nicht mit Untersuchungen im Bereich des
Handel sschutzes zu vergleichen, fur die vollig andere Regeln gelten.

Mehrere Parteien stellten die Methodik der Beratungsfirma in Frage, da sie nicht den
anerkannten wissenschaftlichen Standards entspreche. Die Methodik wurde jedoch
untersucht, wie in Erwagungsgrund 481 dargelegt, und die auf ihr beruhenden Daten
wurden abgeglichen und gepruft mit dem Ergebnis, dass sie mit anderen
veroffentlichten Daten im Einklang stehen und daher fir hinreichend zuverlassig
erachtet wurden. Einzelne Punkte, die von einigen interessierten Parteien vorgebracht
wurden, wurden bilateral geklart und die Informationen den Parteien in der offenen
Akte zur Einsichtnahme zur Verfigung gestellt.

Die CCCME brachte vor, dass die Methodik der Datenaggregation nicht klar sei.
Dieses Vorbringen wurde zuriickgewiesen, da die einschlagigen Informationen alen
interessierten Parteien in der offenen Akte zur Einsichtnahme zur Verfligung standen.

Nach der endgultigen Unterrichtung bekréftigten mehrere Parteien ihre Vorbehalte im
Hinblick auf die Auswahl der Beratungsfirma durch die Kommission und die Qualitat
der gelieferten Daten. Die Daten der Beratungsfirma konnten auf Ad-hoc-Basis
entsprechend speziellen Anforderungen potenzieller Kunden bestellt und bezogen
werden und seien daher moglicherweise nicht objektiv. Auflerdem bestritt die
CCCME, dass die von der Beratungsfirma erhobenen Daten al's eindeutige Beweise im
Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Grundverordnung betrachtet werden konnten, da sie
zu einem hohen Ausmal’d auf Annahmen und Schétzungen beruhten. Zudem seien die
gelieferten Daten in der Akte nicht hinreichend durch Beweise untermauert und nicht
affirmativer, objektiver und nachprtfbarer Art.

Zu diesen Einwanden sai auf die Erwégungsgrinde 481 und 482 verwiesen, die
zusétzliche Informationen zur Auswahl der Beratungsfirma enthalten. Ferner ist
anzumerken, dass die Kommission die Beratungsfirma auf der Grundlage der besten
zu dem Zeitpunkt verfugbaren Informationen und in voller Ubereinstimmung mit ihrer
eigenen, fur dieses Verfahren geltenden Haushaltsordnung beauftragt hat. Dartber
hinaus sei daran erinnert, dass die Tatsache, dass die Beratungsfirma alle
erforderlichen Daten rechtzeitig vorlegen konnte, von hoher Bedeutung war, da die
Kommission bei der Verdffentlichung der vorlaufigen Feststellungen in der laufenden
Untersuchung verbindliche Fristen einhalten muss.

139

DE



DE

(491)

(492)

(493)

(494)

(495)

Im Hinblick auf die Qualitét der gelieferten Daten und die Frage, ob sie als eindeutige
Beweise im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Grundverordnung betrachtet werden
konnen, ist in Erwagungsgrund 482 dargelegt, dass die von der Beratungsfirma bel der
Datenerhebung angewandte Methode geprift und fir zufriedenstellend befunden
wurde. AulRerdem, wie im selben Erwé&gungsgrund erwahnt, wurden die von der
Beratungsfirma gelieferten Daten nach Moglichkeit mit anderen Quellen abgeglichen
und fur hinreichend genau befunden. Schliefdlich ist anzumerken, dass die
Beratungsfirma eine Datenbank pflegt, die regelmaldig aktualisiert wird, unabhangig
vom Bedarf und den Anforderungen der Kunden. Dieselbe Datenbank wird verwendet,
um Fotovoltaik-Statistiken flr verschiedene Kunden zu aggregieren; deshalb musste
die Behauptung, die Daten seien nicht objektiv, zuriickgewiesen werden.

Nach der endgultigen Unterrichtung behauptete eine interessierte Partei, die
Kommission habe die Quellen, die angewandte Methodik und die Unternehmen, mit
denen die Beratungsfirma bei der Zusammenstellung der makrodkonomischen Daten
zusammengearbeitet habe, nicht offengelegt. Eine weitere interessierte Partei brachte
erneut vor, dass die von der Beratungsfirma angewandte Methodik leicht zu
ungenauen Ergebnissen fiihre. Mehrere interessierte Parteien forderten nahere
Informationen zur von der Beratungsfirma angewandten Methodik an, z. B. die
durchschnittlichen Antwortquoten der Fragebogen/Interviews, wie viel Prozent der
Daten auf den verschiedenen Wegen jeweils erhoben und wie sie geprift wurden, die
Anngherungen und Annahmen fur die Generierung der Daten, die Anzahl der
Unternehmen, fur die Anndherungen vorgenommen wurden, sowie zumindest eine
Spanne, in der sich die Anzahl der Beschéftigten der Beratungsfirma bewegt.

Was diese Einwande betrifft, ist anzumerken, dass die Kommission nach der
Einflhrung von Maldnahmen aufgrund der vorlaufigen Feststellungen die
interessierten Parteien Uber die Methodik und die Quellen informiert hat, die die
Beratungsfirma bei der Aggregation der Daten verwendet hat, und dabel auch auf
spezielle Fragen der interessierten Parteien im Anschluss an die vorlaufige
Unterrichtung eingegangen ist. Die Kommission hélt die nach der endgultigen
Unterrichtung eingegangenen Informationsanfragen durch die Informationen, die nach
der Einfuhrung der vorlaufigen Zdlle — soweit es der Vertraulichkeitsschutz zulasst —
verfigbar gemacht wurden, fur erfillt. AufRBerdem ist hervorzuheben, dass die
Kommission vor Ort die Art und Weise der Erhebung und Aggregation der Daten
durch die Beratungsfirma und die fur die Aggregation der Daten relevanten Annahmen
geprift hat. Die Ergebnisse der Uberprifung waren zufriedenstellend, und die
Kommission konnte sich der Plausibilitét der zugrundeliegenden Annahmen und der
Qualitét der von der Beratungsfirma gelieferten Daten versichern. Zudem stellten die
Parteien die Daten an sich nicht in Frage.

Nach der endgultigen Unterrichtung forderte eine andere Partei eine Klarstellung
darliber, wie viele Unionshersteller die Beratungsfirma bei der Erhebung der Daten
berlicksichtigt hatte und inwieweit sich diese mit den etwa 215 der Kommission
bekannten Unionsherstellern decken. Hierzu ist klarzustellen, dass die von der
Beratungsfirma berticksichtigten Unionshersteller im Wesentlichen dieselben sind wie
die in Erwagungsgrund 475 erwdhnten Unionshersteller, die in dieser Untersuchung
bekanntermal3en den Wirtschaftszweig der Union repréasentieren.

Nach der endgultigen Unterrichtung wandte eine Partei ein, die Schadensanalyse der
Kommission sei inkonsistent, da sie fir Module und Zellen getrennt vorgenommen
sei, wahrend die Schadens- und die Subventionsspannen als gewogener Durchschnitt
flr Module und Zellen zusammen ermittelt worden selen. Hierzu ist anzumerken, dass
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zwar fir jeden Warentyp getrennt Indikatoren angegeben wurden, die
Schlussfolgerungen fr jeden Indikator sich aber auf die untersuchte Ware insgesamt
beziehen. Es sai ferner daran erinnert, dass Module und Zellen eine einzige Ware sind,
deshalb wurden die Subventionsspannen und die Schadensbeseitigungsschwelle auf
dieser Grundlage ermittelt. Daher wurde der Einwand zurtickgewiesen.

Eine andere Partei schliefdlich machte geltend, dass die Berechnung der Werte der
makrookonomischen Indikatoren im UZ falschlicherweise auf einem einfachen
Durchschnittswert fir die Jahre 2011 und 2012 beruhe; ein solches Verfahren sei nicht
objektiv und fuhre zu Ergebnissen, die nicht die wirklichen Umstdnde im UZ
widerspiegelten. Hierzu ist klarzustellen, dass ein einfacher Durchschnittswert der
Daten nur dann herangezogen wurde, wenn die Entwicklungstendenzen in den
betreffenden Zeitrdumen dhnlich waren. Waren sie hingegen verschieden, wurde das
Verfahren entsprechend angepasst und die wirklichen Umstande auf den Maérkten
wurden berticksichtigt. Die betroffene Partei legte nicht dar, in welchem Mal3e die mit
dem angewandten Verfahren erzielten Ergebnisse nicht die wirklichen Umstande auf
den Mérkten widerspiegelten. Diese Einwénde wurden daher zurlickgewiesen.

Bestimmung des relevanten Unionsmarktes

Ein Tell des Wirtschaftszweigs der Union ist vertikal integriert, und ein betrachtlicher
Teil der Produktion des Wirtschaftszweigs der Union war fur den
Eigenverbrauchsmarkt bestimmt; dies gilt insbesondere fir die Produktion von Zellen.

Um festzustellen, ob der Wirtschaftszweig der Union eine bedeutende Schédigung
erlitt, und um den Verbrauch und andere Wirtschaftsindikatoren zu ermitteln, wurde
untersucht, ob und inwieweit die nachfolgende Verwendung der vom
Wirtschaftszweig der Union hergestellten gleichartigen Ware (,, Eigenverbrauch®) bel
der Analyse beriicksichtigt werden musste.

Um ein moglichst vollstandiges Bild der Lage des Wirtschaftszweigs der Union zu
erhalten, wurden Informationen tber die gesamte Tétigkeit im Zusammenhang mit der
gleichartigen Ware analysiert, und anschlief3end wurde geprift, ob die Produktion fir
den Eigenverbrauchsmarkt oder den freien Markt bestimmt war.

Dabel wurde festgestellt, dass die nachstehenden den Wirtschaftszweig der Union
betreffenden Wirtschaftsindikatoren bezogen auf die Gesamttétigkeit (also unter
Einbeziehung des Eigenverbrauchs des Wirtschaftszweigs) untersucht werden sollten:
Verbrauch, Verkaufsmenge, Produktion, Produktionskapazitét, Kapazitétsaus astung,
Wachstum, Investitionen, Lagerbesténde, Beschéftigung, Produktivitét, Cashflow,
Rentabilitét, Kapitalbeschaffungsmoglichkeiten und HOhe der anfechtbaren
Subventionen. Den Untersuchungsergebnissen zufolge war es vertretbar, diese
Indikatoren bezogen auf die Gesamttétigkeit zu prifen, da die fur den Eigenverbrauch
bestimmte Produktion gleichermal3en der Konkurrenz durch Einfuhren aus dem
betroffenen Land ausgesetzt war. Im Folgenden werden Eigenverbrauchsmarkt und
freier Markt zusammen als , Gesamtmarkt" bezeichnet.

Weas die Rentabilitét betrifft, so konzentrierte sich die Analyse auf den freien Markt,
da die Preise auf dem Eigenverbrauchsmarkt der Untersuchung zufolge nicht immer
die Marktpreise widerspiegelten und sich nicht auf diesen Indikator auswirkten.

Nach Meinung mehrerer Parteien hétte die Schadigung fir den Eigenverbrauchsmarkt
und fur den freien Markt getrennt ermittelt werden sollen. Eine Partei machte geltend,
dass die Daten zu fir den Eigenverbrauch bestimmten Zellen von der
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Schadensuntersuchung hétten ausgenommen werden sollen, da dieser Markt nicht von
den subventionierten Einfuhren betroffen sei.

Die Untersuchung ergab, dass vertikal integrierte Unionshersteller infolge des
Preisdrucks durch die subventionierten Einfuhren gezwungen waren, subventionierte
Waren (Zellen) einzufuhren und die Produktion dieser Waren zu Uber dem
Einfuhrpreis liegenden Kosten einzustellen. Aulerdem ergab die Untersuchung, dass
die Preisentwicklung auf dem freien Markt und dem Eigenverbrauchsmarkt ahnlich
verlief; dies zeigt ebenfalls, dass die beiden Markte gleichermal3en von den
betreffenden Einfuhren beeintrachtigt wurden.

Nach der endgultigen Unterrichtung wiederholten mehrere Parteien, die Kommission
habe keine adaguate und hinreichend begriindete Analyse des Eigenverbrauchsmarkts
vorgelegt, und fragten, warum keine getrennte Analyse durchgefiihrt worden sei. Einer
Partei zufolge wurden keine Angaben Uber die Bedeutung der fur den Eigenverbrauch
bestimmten Unionsproduktion vorgelegt. AuRerdem stehe Erwégungsgrund 106 der
vorlaufigen  Antidumpingverordnung, dem zufolge die Preise auf dem
Eigenverbrauchsmarkt nicht immer die Marktpreise widerspiegeln, im Widerspruch
zur Schlussfolgerung in  Erwagungsgrund 503 dieser Verordnung, dass die
Preisentwicklung auf dem freien Markt und dem Eigenverbrauchsmarkt dhnlich war.

Zunédchst ist anzumerken, dass in Erwdgungsgrund 105 der vorléaufigen
Antidumpingverordnung begriindet wird, warum es fir angebracht gehalten wurde, die
Schadensindikatoren (aul3er bei der Rentabilitét) bezogen auf die Gesamttétigkeit des
Wirtschaftszweigs der Union einschliefdlich Eigenverbrauch zu untersuchen. In diesem
Zusammenhang sel daran erinnert, dass die Untersuchung — wie im selben
Erwagungsgrund erlautert — ergab, dass die fur den Eigenverbrauch bestimmte
Produktion gleichermaf3en der Konkurrenz durch Einfuhren aus der VR China
ausgesetzt war, was von den betroffenen interessierten Parteien auch nicht bestritten
wurde. Daher musste der Einwand fehlender Erklarungen fir das Ausbleiben einer
getrennten Analyse zurtickgewiesen werden. Gleichermal3en ergibt sich aus dieser
Schlussfolgerung, dass die Forderung nach einer getrennten Analyse des
Eigenverbrauchsmarkts zurtickgewiesen werden musste.

Zweitens wurde die Bedeutung der Unionsproduktion fir den Eigenverbrauchsmarkt
aus den dargelegten Grinden zwar nicht als wesentlich betrachtet, es sei aber darauf
hingewiesen, dass etwa die Hélfte der gesamten Unionsproduktion im UZ auf die
Produktion von Zellen fur den Eigenverbrauch entfiel. Schliefdlich ist klarzustellen,
dass die Tatsache, dass die Preise auf dem Eigenverbrauchsmarkt nicht die Preise auf
dem freilen Markt widerspiegeln, nicht notwendigerweise im Widerspruch dazu steht,
dass die Preise auf beiden Méarkten der gleichen Tendenz folgen, denn sie kdnnen sich
trotzdem auf verschiedenen Niveaus befinden oder die Preisentwicklung kann sich auf
einer hoheren oder einer niedrigeren Stufe vollziehen, so dass sich daraus ein anderes
Bild ergibt. Die den Eigenverbrauchsmarkt betreffenden Vorbringen wurden daher
zurtickgewiesen.

Die betroffenen Parteien lieferten keine Informationen, die diese Ergebnisse hétten
entkréften konnen. Aus diesen Grinden wurden die diesbezlglichen Vorbringen
zurlickgewiesen.

Unionsverbrauch

Der Unionsverbrauch umfasste die Gesamtmenge der Einfuhren der betroffenen Ware
und die Menge der Gesamtverkaufe der gleichartigen Ware in der Union,
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einschliefdich der fur den Eigenverbrauchsmarkt bestimmten Verkdufe. Fur die
Gesamtverkaufe des Wirtschaftszweigs der Union auf dem Unionsmarkt standen keine
vollstdndigen Daten zur Verfigung. Zudem wurden die Einfuhren in die Union unter
Zolltarifpositionen erfasst, die auch andere, nicht von dieser Untersuchung betroffene
Waren umfassen, und die von Eurostat gemeldeten Einfuhrmengen waren in Tonnen
ausgedrickt. Infolgedessen konnten zur Ermittlung von Menge und Wert der
Einfuhren keine Eurostat-Daten herangezogen werden. Daher wurde der
Unionsverbrauch anhand der Daten ermittelt, die wie vorstehend beschrieben die
Beratungsfirma zur Verfugung stellte; sie wurden mit 6ffentlichen Datenquellen wie
Marktforschungen und offentlich zugénglichen Marktstudien sowie mit den
Uberpriften Fragebogenantworten abgeglichen.

Der Unionsverbrauch entwickelte sich wie folgt:
Tabelle 1-a
Unionsverbrauch an Modulen (in MW)

2009 2010 2011 uz
Gesamtmarkt 5 465 12 198 19878 17538
Index 100 223 364 321
(2009 = 100)

Quelle: Europressedienst
Tabelle 1-b
Unionsverbrauch an Zellen (in MW)

2009 2010 2011 uz
Gesamtmarkt 2 155 3327 4 315 4021
Index 100 154 200 187
(2009 = 100)

Quelle: Europressedienst

(510)

(511)

(512)

Im Bezugszeitraum stieg der Gesamtverbrauch der Union von 2009 bis zum UZ um
221 % bei Modulen und um 87 % bel Zellen, war aber im UZ geringer as 2011.
Insgesamt erhohte sich der Unionsverbrauch der untersuchten Ware gegeniiber seinem
Niveau von 2009 ganz betrachtlich.

Eine interessierte Partel wandte ein, dass die Daten zum Unionsverbrauch der
untersuchten Ware je nach Quelle erheblich variierten. Zuverlassige Daten konnten
nur auf der Grundlage der Informationen von spezialisierten Einrichtungen oder
Forschungszentren erhoben werden. Angesichts der Erlduterungen und
Schlussfolgerungen zur Zuverlassigkeit der von der Beratungsfirma fur die
Untersuchung gelieferten Daten in den Erwégungsgrinden 481 bis 483 wurde dieses
Argument zurtickgewiesen.

Dieselbe Partei machte geltend, der Unionsverbrauch solle nicht einfach dadurch
ermittelt werden, dass die verflgbaren Modulproduktionskapazitéten in der Union
zusammengerechnet wirden; vielmehr solle der Modulverbrauch fir die eigenen
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Projekte des Wirtschaftszweigs der Union davon abgezogen werden. Dieses Argument
wurde zurtickgewiesen, da der Modulverbrauch auf der Grundlage neu instalierter
Kapazitdten in der Union ermittelt wurde. Dies ist gangige Praxis bel der Ermittlung
des Modulverbrauchs. Der Verbrauch an Zellen wurde auf der Grundlage der
Unionsproduktion von Modulen festgestellt.

Eine weitere Partel argumentierte, dass bei der von der Beratungsfirma beschriebenen
Methode eingerdumt worden sei, wie schwierig es sei, verlassliche Zahlen fur den
Verbrauch zu ermitteln. Es wurde weiter vorgebracht, dass die Einfuhrdaten und die
Ausfuhrverkaufe des Wirtschaftszweigs der Union entweder auf nicht nachprifbaren
Schédtzungen oder auf unvollsténdigen Daten beruhten und dass der Abgleich der
Kommission nicht die Schlussfolgerung rechtfertige, dass diese Daten zuverléassig und
genau seien.

Wie bereits in den Erwégungsgrinden 481 und 482 dargelegt, wurden die Qualitét der
Daten und die be deren Erhebungen angewandten Methoden bei einem
Kontrollbesuch vor Ort von der Kommission gepruft, und die Methoden wurden fir
geeignet sowie die Ergebnisse fir genau und hinreichend verlasslich befunden. Dieses
Vorbringen wurde daher zuriickgewiesen.

Einfuhren aus dem betroffenen Land
Menge und Marktanteil der Einfuhren aus dem betroffenen Land

Die Einfuhren aus dem betroffenen Land in die Union entwickelten sich wie in den
nachfolgenden Tabellen dargestellt. Aus Grinden der Vertraulichkeit werden die
Daten nur als Indizes oder Spannen angegeben. Dies liegt daran, dass die Einfuhren
des ausfuhrenden Herstellers, bei dem keine Subventionierung festgestellt wurde
(siehe Erwéagungsgrund 472), von den Gesamteinfuhren aus der VR China abgezogen
wurden.

Tabelle 2-a
Einfuhren von Modulen aus der VR China (in MW)
2009 2010 2011 uz
Mengen der Einfuhren aus der
VR China
Index (2009 = 100) 100 251 462 408
60 % - 68 % - 75 %- 78 % -
Anteil am Gesamtmarkt 65 % 73 % 80 % 83 %
Quéelle: Europressedienst
Tabelle 2-b
Einfuhren von Zellen aus der VR China (in MW)
2009 2010 2011 uz
Mengen der Einfuhren aus der
VR China
Index (2009 = 100) 100 273 491 506
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5% -
10 %

12% -
17%

17 % -
22 %

22% -

Anteil am Gesamtmarkt 27 %

Quelle: Europressedienst

(516)

(517)

(518)

(519)

4.4.2.
(520)

Quelle: Europressedienst und Uberprifte Antworten auf den Stichprobenfragebogen

Im Bezugszeitraum nahmen die Einfuhrmengen aus dem betroffenen Land in die
Union erheblich zu, ndmlich um rund 300 % bei Modulen und um mehr als 400 % bei
Zellen. Dadurch erhohte sich der Marktanteil der Einfuhren aus dem betroffenen Land
in die Union betrachtlich. Im Einzelnen weiteten sich die Marktanteile der Einfuhren
aus dem betroffenen Land bel Modulen von [60 %-65 %] auf [78 %-83 %] und bei
Zellen von [5%-10 %] auf [22 %-27 %] aus. Insgesamt stiegen die Einfuhren der
betroffenen Ware aus der VR China von 2009 bis zum UZ sowohl mengenmafdig als
auch gemessen am Marktanteil deutlich an.

Esist darauf hinzuweisen, dass die Zunahme der Einfuhren aus dem betroffenen Land
weitaus starker ausfiel als der Anstieg des Unionsverbrauchs der betroffenen Ware.
Infolgedessen konnten die ausfiihrenden Hersteller vom steigenden Unionsverbrauch
profitieren und ihre Marktposition dank grof3erer Marktanteile festigen.

Eine interessierte Partei wandte ein, dass die Daten zu den Einfuhrmengen der
untersuchten Ware je nach Quelle erheblich variierten. Zuverlassige Daten konnten
nur auf der Grundlage der Informationen von spezialisierten Einrichtungen oder
Forschungszentren erhoben werden. Angesichts der Erléauterungen  und
Schlussfolgerungen zur Zuverlassigkeit der in der Untersuchung verwendeten Daten in
den Erwagungsgrinden 481 bis 483 wurde dieses Argument zurlickgewiesen.

Nach der endgultigen Unterrichtung stellte eine interessierte Partei die Methode zur
Ermittlung des Gesamtwerts der Einfuhren aus der VR China in Frage, da diese auf
Geschéftsvorgangen zum CIF-Preis, unverzollt, beruhe; es sei daher anzuzweifeln,
dass diese Geschéftsvorgange fur den Unionsverbrauch bestimmt seien. Zu diesem
Einwand ist klarzustellen, dass der von der Beratungsfirma angegebene Gesamtwert
der Einfuhren aus der VR China nicht fur die Feststellungen verwendet wurde; in der
Untersuchung wurden lediglich die Einfuhrmengen und die Einfuhrpreise ermittelt. Da
die Methode zur Feststellung der Einfuhrpreise als solche von der betroffenen
interessierten Partel nicht angezweifelt wurde, wird auf die entsprechenden
Feststellungen in den Erwagungsgrinden 520 bis 528 verwiesen. Daher wurde dieser
Einwand zurlickgewiesen.

Einfuhrpreise und Preisunterbietung

Der Durchschnittspreis der Einfuhren aus dem betroffenen Land in die Union
entwickelte sich wie folgt:

Tabelle 3-a
Einfuhrpreis von Modulen aus der VR China (in EUR/KW)
2009 2010 2011 uz
Einfuhrpreise 2100 1660 1350 764
Index (2009 = 100) 100 79 64 36
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Tabelle 3-b
Einfuhrpreis von Zellen aus der VR China (in EUR/KW)

2009 2010 2011 uz

Einfuhrpreise 890 650 620 516

Index (2009 = 100) 100 73 70 58

Quelle: Europressedienst und Uberprtifte Fragebogenantworten

(521)

(522)

(523)

(524)

(525)

(526)

Der durchschnittliche Preis der Einfuhren aus der VR China ging bei Modulen und
Zellen im Bezugszeitraum betréchtlich zurtick. Bei Modulen verringerte sich der
durchschnittliche Einfuhrpreis um 64 % von 2100 EUR/KW im Jahr 2009 auf
764 EUR/KW im UZ. Der durchschnittliche Einfuhrpreis von Zellen aus der VR China
ging um 42 % zurick, ndmlich von 890 EUR/KW auf 516 EUR/KW.

Insgesamt verringerte sich der Preis der betroffenen Ware von 2009 bis zum UZ
erheblich.

Ein mitarbeitender unabhangiger Einfihrer wandte ein, die Einfuhrpreise hétten auf
der Grundlage seiner im Rahmen der Untersuchung von ihm gemeldeten Einfuhren
der betroffenen Ware in die Union ermittelt werden sollen. Die von diesem Einfuhrer
in der Untersuchung gelieferten Daten stellten allerdings nur einen Bruchteil der
gesamten Einfuhren in die Union dar, so dass hinsichtlich des durchschnittlichen
Einfuhrpreises aler Einfuhren aus der VR China im gesamten Bezugszeitraum, der
sich Uber mehrere Jahre erstreckt, auf dieser Grundlage keine aussagekraftigen
Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Dieser Einwand wurde daher
zurlickgewiesen.

Eine andere Partel behauptete, die Methode zur Ermittlung der Preise sei nicht
erlautert worden, insbesondere nicht, wie die Daten aus verschiedenen Quellen
zusammengefuhrt und miteinander abgeglichen wurden. Ferner hief3 es, die
Einfuhrkosten sollten auf den im Verlaufe der Untersuchung zusammengetragenen
gepruften Angaben beruhen und nicht auf Schétzungen.

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Methode den interessierten Parteien
gegenuber fur das Verstandnis, wie die Zahlen ermittelt wurden, hinreichend
offengelegt wurde. Was die , Einfuhrkosten* betrifft, so sel klargestellt, dass die vor
Ort erhobenen Preise angepasst wurden, um zu den CIF-Preisen zu gelangen. Die
Schétzung wurde anschlieffend anhand der im Verlaufe der Untersuchung erhobenen
Daten bestétigt.

Zur Ermittlung der Preisunterbietung im UZ wurden fir jeden Warentyp die auf die
Stufe ab Werk gebrachten gewogenen durchschnittlichen Verkaufspreise, welche die
in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller unabhangigen Abnehmern auf dem
Unionsmarkt in  Rechnung stellten, mit den entsprechenden gewogenen
Durchschnittspreisen je Warentyp der von den mitarbeitenden ausfihrenden
Herstellern in der VR China stammenden Einfuhren verglichen, welche dem ersten
unabhangigen Abnehmer auf dem Unionsmarkt in Rechnung gestellt wurden, und
zwar auf CIF-Stufe nach geblUhrender Berichtigung fUr nach der Einfuhr anfallende
Kosten, d. h. Zollabfertigungs-, Bereitstellungs- und Verladekosten. Dabei wurden die
durchschnittlichen nach der Einfuhr anfallenden Kosten der in die Stichprobe
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(529)

(530)

(531)

(532)

(533)

einbezogenen Einfuhrer von Modulen verwendet, soweit ihre Daten zur Verfugung
standen.

Der Preisvergleich wurde fur jeden Warentyp getrennt fir Geschaftsvorgange auf
derselben Handelsstufe nach gegebenenfalls erforderlichen Berichtigungen und unter
Abzug von Rabatten und Preisnachldssen vorgenommen. Der Vergleich ergab
gewogene durchschnittliche Preisunterbietungsspannen, ausgedriickt als Prozentsatz
des Umsatzes der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller im UZ, zwischen
[19,8 % und 37,5 %] bei Modulen und zwischen [12,6 % und 53,8 %] bei Zellen; bei
der betroffenen Ware insgesamt lagen sie zwischen [19,8 % und 37,5 %].

Anzumerken ist, dass fir einen ausfiihrenden Hersteller in der Stichprobe bei Zellen
eine negative Preisunterbietungsspanne berechnet wurde. Die ausgefiihrten Mengen
waren jedoch unbedeutend, so dass dies nicht als reprasentativ angesehen werden
kann. Ferner stellte ein anderer in die Stichprobe einbezogener ausfihrender Hersteller
die Quelle fur die Berichtigung von Monozellen zu Multizellen in Frage, untermauerte
dies aber nicht. Zu der Berichtigung selbst wurden von dem ausfiihrenden Hersteller
keine Einwande erhoben, und es wurden auch keine neuen Informationen oder
Beweise vorgelegt; mithin wurde das V orbringen zurtickgewiesen.

Wirtschaftliche Lage des Wirtschaftszweigs der Union
Allgemeines

Nach Artikel 8 Absatz4 der Grundverordnung prifte die Kommission alle
mal3geblichen Wirtschaftsfaktoren und -indizes, die die Lage des Wirtschaftszweigs
der Union beeinflussen. Wie in den Erwagungsgriinden 14 bis 22 erlautert, wurde fir
die Untersuchung einer etwaigen Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union mit
einer Stichprobe gearbeitet.

Fir die Zwecke der Schadensanalyse unterschied die Kommission zwischen
makrodkonomischen und mikrodkonomischen Schadensindikatoren. Die Kommission
anaysierte die makrookonomischen Indikatoren fir den Bezugszeitraum anhand der
von der unabhangigen Beratungsfirma bereitgestellten Daten, die soweit moglich mit
anderen verflgbaren Quellen abgeglichen wurden, und anhand der Uberpriften
Fragebogenantworten der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller. Die
mikrotkonomischen Indikatoren analysierte die Kommission anhand der tberpriften
Fragebogenantworten der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller.

Fur die Zwecke dieser Untersuchung wurden die folgenden makrotkonomischen
Indikatoren anhand von Informationen zu alen Herstellern der gleichartigen Ware in
der Union bewertet: Produktion, Produktionskapazitét, Kapazitétsaus astung,
Verkaufsmenge, Marktanteil, Wachstum, Beschaftigung, Produktivitét, Hohe der
anfechtbaren Subventionen und Erholung von friherer Subventionierung bzw.
friherem Dumping.

Die folgenden mikrookonomischen Indikatoren wurden anhand von Informationen zu
den in die Stichprobe einbezogenen Herstellern der gleichartigen Ware in der Union
bewertet: durchschnittliche Stlickpreise, Stickkosten, Arbeitskosten, Lagerbesténde,
Rentabilitét, Cashflow, Investitionen, Kapitalrendite und
Kapital beschaffungsmdglichkeiten.

Eine interessierte Partei brachte vor, die Marktbedingungen fur die betroffene Ware
seien in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich, weshalb die Schadensanalyse
fir jeden Mitgliedstaat getrennt erfolgen sollte. Dieses Vorbringen wurde nicht durch
Beweise belegt. Zudem ergab die Untersuchung keine besonderen Umsténde, die eine
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4.5.2.

Schadensanalyse je Mitgliedstaat rechtfertigen wirden. Das Vorbringen wurde daher
zurlickgewiesen.

Einige Parteien stellten insgesamt die Zuverléssigkeit der makrotkonomischen
Schadensindikatoren in Frage, die die Kommission fir diese Untersuchung verwendet
hat. Die fur einige dieser Indikatoren ermittelten Entwicklungstendenzen wichen von
der Entwicklung der gleichen Indikatoren ab, die fur die Unionshersteller in der
Stichprobe ermittelt worden saei. Insbesondere wurde auf die Unionsproduktion, die
Produktivitét, die Verkdufe, die durchschnittlichen Arbeitskosten und die
Beschéftigung verwiesen.

Die makrotkonomischen Indikatoren wurden bezogen auf alle Hersteller in der Union
ermittelt. Wenn die gleichen Daten bezogen auf einzelne Unionshersteller oder eine
Gruppe von Unionsherstellern (d. h. die Unionshersteller in der Stichprobe)
zusammengestellt werden, sind die Entwicklungstendenzen nicht notwendigerweise
identisch, unter anderem well bei einem solchen Vergleich nicht das Gewicht eines
jeden einbezogenen Unternehmens berticksichtigt wird. Daher ist ein Vergleich der
makrookonomischen Indikatoren fir ale Unionshersteller mit denen fur die
Unionshersteller in der Stichprobe nicht unbedingt aussagekraftig und léasst nicht den
Schluss zu, dass einer der beiden Datensétze unzuverlassig ware. Auf jeden Fall zeigt
der Vergleich der Entwicklung der makrookonomischen Indikatoren des
Wirtschaftszweigs der Union mit den gleichen konsolidierten Indikatoren der
Unionshersteller in der Stichprobe unterschiedliche Trends bei mehreren Indikatoren,
z.B. bei Produktion, Produktionskapazitdt, Verkaufsmengen, Beschaftigung und
Produktivitét des Wirtschaftszweigs der Union von 2011 bis zum UZ. Bei al diesen
Indikatoren weisen die in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller bessere Werte
auf als der Wirtschaftszweig der Union insgesamt. Das ist darauf zuriickzufihren, dass
im UZ viele Unionshersteller, die nicht in die Stichprobe einbezogen waren, die
Produktion einstellten oder Insolvenz anmeldeten, was sich negativ auf die
makrookonomischen Indikatoren auf Unionsebene auswirkte. Diese Vorbringen
wurden daher zurlickgewiesen.

Eine interessierte Partei wandte ein, die Schlussfolgerung in Erwagungsgrund 153 der
vorlaufigen Antidumpingverordnung, dass die Analyse des Wirtschaftszweigs der
Union einen klaren Abwartstrend aller wesentlichen Schadensindikatoren zeige,
beruhe auf von der Beratungsfirma gelieferten Daten. Diesbezlglich ist klarzustellen,
dass einerseits die makrotkonomischen Indikatoren in den Tabellen 4-a bis 6-c der
vorlaufigen Antidumpingverordnung auf Daten der Beratungsfirma beruhten, die nach
Moglichkeit mit anderen verfligbaren Quellen abgeglichen wurden. Andererseits
beruhten die mikrookonomischen Indikatoren in den Tabellen 7-a bis 11-c der
vorlaufigen Antidumpingverordnung auf bei den Unionsherstellern in der Stichprobe
erhobenen Daten, die vor Ort von der Kommission gepriift wurden. Uberdies sei
darauf hingewiesen, dass die entscheidenden Faktoren fur die Feststellung einer
Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union wie dessen Rentabilitétsniveau und die
durchschnittlichen Verkaufspreise in der Union sowie die Berechnungen fir die
Preisunterbietung auf Daten beruhten, die bei den in die Stichprobe einbezogenen
Unionsherstellern und ausfihrenden Herstellern erhoben und vor Ort Uberpriift
wurden. Das genannte V orbringen wurde daher zurtickgewiesen.

M akrotkonomische Indikatoren

4.5.2.1. Produktion, Produktionskapazitét und K apazitétsauslastung
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(537) Die Unionsproduktion insgesamt, die  Produktionskapazitdt und die
K apazitéatsausl astung entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:
Tabelle 4-a
Module — Produktion, Produktionskapazitat und Kapaztéatsauslastung (in MW)
2009 2010 2011 uz
Produktionsmenge 2 155 3327 4315 4021
Index (2009 = 100) 100 154 200 187
Produktionskapazitét 4739 6 983 9500 9740
Index (2009 = 100) 100 147 200 206
Kapazitéatsauslastung 45 % 48 % 45 % 41 %
Quelle: Europressedienst
Tabelle 4-b
Zellen — Produktion, Produktionskapazitat und Kapazitatsauslastung (in MW)
2009 2010 2011 uz
Produktionsmenge 1683 2 376 2723 2024
Index (2009 = 100) 100 141 162 120
Produktionskapazitat 2324 3264 3498 3231
Index (2009 = 100) 100 140 151 139
K apazitatsaus astung 72% 73 % 78 % 63 %

Quelle: Europressedienst

(538)

(539)

Die Gesamtproduktion der Union an Modulen erhohte sich im Bezugszeitraum um
87 %. 2011 erreichte die Produktion einen Hochststand und ging dann im UZ zurick.
Die Unionsproduktion von Modulen nahm weitaus langsamer zu als der Verbrauch,
der sich im selben Zeitraum mehr as verdreifachte. Angesichts des erheblichen
Verbrauchsanstiegs verdoppelten die Unionshersteller im Bezugszeitraum ihre
Produktionskapazitat fir Module. Trotz der hoheren Produktionsleistung ging jedoch
die Kapazitétsaus astung des Wirtschaftszweigs der Union um 4 Prozentpunkte zurtick
und lag im UZ nur noch bei 41 %.

Die Unionsproduktion von Zellen nahm im Bezugszeitraum insgesamt um 20 % zu.
Sie erreichte 2011 einen Hdochststand und ging anschlief3end im UZ zurlick. Die
Unionsproduktion von Zellen folgte der Entwicklung des Unionsverbrauchs, mit
einem langsameren Anstieg bis 2011 und danach einem stérkeren Rickgang im UZ.
Entsprechend der Entwicklung des Unionsverbrauchs steigerte der Wirtschaftszweig
der Union seine Kapazitdt zunachst bis 2011 um 51 %, im UZ war sie dann aber
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ricklaufig. Insgesamt erhdhte sich die Kapazitdt im Bezugszeitraum um 39 %. Die
Kapazitatsauslastung nahm bis 2011 zu, als sie mit 78 % einen Hochststand erreichte,
anschlief3end ging sie im UZ um 15 Prozentpunkte zuriick. Insgesamt war bel Zellen
die Kapazitdtsaudastung des Wirtschaftszweigs der Union im Verlauf des
Bezugszeitraums riickléaufig und lag im UZ bel 63 %.

Somit weitete der Wirtschaftszweig der Union seine Kapazitét in Reaktion auf einen
gestiegenen Verbrauch aus. Die Produktionsleistung des Wirtschaftszweigs der Union
nahm indessen weitaus langsamer zu als der Verbrauch, was zu einer ricklaufigen
Entwicklung der Kapazitétsauslastung fur die betroffene Ware im Bezugszeitraum
fuhrte.

Die AFASE machte geltend, die in Erwégungsgrund 537 genannte Produktionsmenge
von Modulen und Zellen wie auch die im selben Erwagungsgrund angegebene
Produktionskapazitéat des Wirtschaftszweigs der Union fir Module und Zellen seien zu
hoch angesetzt, und legte Daten aus anderen Quellen (EPIA, IMS und BNEF) vor, die
geringere Mengen auswiesen. Diese Angaben sind die in Erwagungsgrund 537
genannten.

Die in Erwagungsgrund 537 angegebene Produktionsmenge beruht auf Angaben, die
sich sowohl auf boérsennotierte als auch auf nicht bdrsennotierte Unternehmen
beziehen. Die Entwicklung der Unionsproduktion gema? Erwagungsgrund 537
entspricht zudem der in Erwagungsgrund 509 angegebenen Entwicklung des
Unionsverbrauchs. Die von der AFASE vorgelegten Daten zu den Produktionsmengen
hingegen zeigten eine andere Entwicklungstendenz als der in Erwéagungsgrund 509
aufgefiihrte Unionsverbrauch und die vom EPIA verdffentlichten Statistiken zum
Unionsverbrauch.

Was die Produktionskapazitdt betrifft, so ergab die Untersuchung, dass in den in
Erwagungsgrund 537 aufgefihrten Ergebnissen die Produktionskapazitdten von
Unternehmen enthalten waren, die wahrend des UZ Insolvenz anmeldeten oder die
Produktion einstellten, ihre Produktionsanlagen und Maschinen aber nicht verkauft
hatten und somit in der Lage waren, die Produktion sehr schnell wieder aufnehmen zu
kénnen. Zudem wurden, wie in Erwagungsgrund 542 erwahnt, fir die Angaben in
Erwagungsgrund 537 auch Daten von nicht borsennotierten  Unternehmen
berlicksichtigt.

Schliefdich wurden die Daten der unabhangigen Beratungsfirma gegengeprift und
Uberprift und fur hinreichend korrekt befunden. Auf dieser Grundlage wurde
festgestellt, dass die von der AFASE vorgelegten, auf anderen verflgbaren Quellen
beruhenden Daten nicht notwendigerweise im Widerspruch zu den Feststellungen der
vorlaufigen Antidumpingverordnung stehen.

Wenn die von der AFASE vorgelegten Zahlen akzeptiert wirden, wirde sich dies
jedenfals nicht auf die letztlich getroffene Feststellung auswirken, dass der
Wirtschaftszweig der Union eine bedeutende Schadigung erlitten hat, da die
Entwicklungstendenz dieser Indikatoren, d.h. der Unionsproduktion und der
Produktionskapazitat der Union, noch ausgepragter wére.

Ein mitarbeitender unabhangiger Einfuhrer machte geltend, die Produktionsmenge, die
Produktionskapazitdt und die Kapazitdtsauslastung hétten ausschliefdich auf der
Grundlage der Daten der Unionshersteller in der Stichprobe ermittelt werden sollen.
Da es sich hier jedoch um makrodkonomische Indikatoren handelt, sollten sie auf der
Ebene aller Unionshersteller ermittelt werden, um zu einem aussagekréftigen und

150

DE



DE

(547)

(548)

(549)

(550)

(551)

(552)

vollstdndigen Bild der Lage des Wirtschaftszweigs der Union zu gelangen. Mithin
wurde dem Vorbringen nicht stattgegeben.

Nach der endgiltigen Unterrichtung forderte eine Partei die Kommission auf
klarzustellen, wie die Beratungsfirma die jahrliche Unionsproduktion berechnet habe.
Eine andere Partei forderte bei der Kommission ndhere Erlauterungen zum Abgleich
der verschiedenen verflgbaren Daten zur gesamten Produktionskapazitdt der Union
an. Eine weitere Partel legte nahe, es hétte zu einem verlasslicheren Ergebnis gefihrt,
wenn die gesamte Unionsproduktion und Produktionskapazitdt anhand der fur die
Stichprobe ausgewshlten Unionshersteller ermittelt worden ware.  Offentlich
verfigbare Daten seien wegen ihres vertraulichen Charakters ungenau, und jedes
Forschungszentrum oder Beratungsunternehmen miisse seine Analyse auf einer Reihe
von Schéatzungen und Annahmen aufbauen.

Hierzu ist klarzustellen, dass die jéhrliche Unionsproduktion auf der Grundlage der
Zahlen ermittelt wurde, die die Unionshersteller der Beratungsfirma gemeldet haben.
Wenn die jahrliche Produktion eines bestimmten Unionsherstellers fur ein bestimmtes
Jahr nicht vorlag, wurde sie geschétzt, indem die Kapazitétsauslastung des Vorjahres
far die neue Produktionskapazitdt im fraglichen Jahr angewandt wurde. Auf3erdem
haben die Organe die Zahlen der Beratungsfirma mit den vom Wirtschaftszweig der
Union vor der Einleitung der Untersuchung in den Fragebogen zur Feststellung der
Reprasentativitét angegebenen Zahlen verglichen. Die Zahlen sind ahnlich.

Zur Anforderung ndherer Erlauterungen zum Abgleich der verschiedenen verfigbaren
Daten zur Produktionskapazitdt der Union ist anzumerken, dass diese Informationen
bereits in der fur die interessierten Parteien zur Einsichtnahme offenen Akte enthalten
sind. Diese Anfrage wurde daher zurtickgewiesen.

Bei der Produktion und Produktionskapazitéat der Union schlief3dlich handelt es sich um
makrodkonomische Indikatoren; deshalb missen sie auf der Ebene des gesamten
Wirtschaftszweigs der Union ermittelt werden und nicht auf der Ebene der
Unionshersteller in der Stichprobe.

Nach der endgultigen Unterrichtung brachte eine Partei vor, die Methode zur
Erhebung der Produktionsdaten (hauptséchlich Befragungen und Besuche von
Produktionsstétten) bringe keine verlasslichen Ergebnisse, da diese Daten vertraulicher
Art seien und die Unternehmen sie daher nur ungern offenlegten. Eine derartige
Methode konne nicht as adaquat betrachtet werden. Dies zeige die Tatsache, dass die
von der Beratungsfirma ermittelte gesamte Produktionsmenge niedriger sei als die
gesamte  Produktionsmenge, die die Kommisson zum Zwecke der
Reprasentativitatsprifung in der Einleitungsphase der Untersuchung festgestellt habe,
obwohl die Beratungsfirma viel mehr Unionshersteller herangezogen habe als die
Kommission bei der Représentativitétsprifung. Demzufolge konnten die
Informationen im Zusammenhang mit diesem Schadensindikator nicht als eindeutige
Beweise im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der Grundverordnung betrachtet werden.

Zunédchst ist klarzustellen, dass die Beratungsfirma einerseits und die Kommission
andererseits im Wesentlichen die gleiche Anzahl von Herstellern herangezogen haben,
so dass das Argument, die Ergebnisse seien inkonsistent, zurtickgewiesen werden
musste. Sodann sei daran erinnert, dass die von der Beratungsfirma erhobenen Daten
soweit moglich mit anderen Quellen abgeglichen wurden und festgestellt wurde, dass
die Schatzungen hinreichend verlasslich sind. Es wird daher bestétigt, dass die von der
Beratungsfirma gelieferten Angaben zu den Produktionsdaten als eindeutige Beweise
im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der Grundverordnung betrachtet werden.
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4.5.2.2. Verkaufsmengen und Marktanteil

(553) Die Verkaufsmenge und der Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union
entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:
Tabelle 5-a
Module — Verkaufsmenge und Marktanteil (in MW)
2009 2010 2011 uz
verkaufsmenge aut 1037 1890 2683 2357
em Unionsmarkt
Index (2009 = 100) 100 182 259 227
Marktanteil 19% 15% 13 % 13 %
Quelle: Europressedienst
Tabelle 5-b
Zellen — Verkaufsmenge und Marktanteil (in MW)
2009 2010 2011 uz
Verkaufsmenge aLf 1470 1913 2 245 1545
dem Gesamtmarkt
Index (2009 = 100) 100 130 153 105
Marktanteil 68 % 57 % 52 % 38 %

Quéelle: Europressedienst

(554)

(555)

(556)

Im Bezugszeitraum nahm die Verkaufsmenge von Modulen um 127 % zu. Angesichts
eines um 221 % gestiegenen Verbrauchs fuhrte dies jedoch zu einem Rickgang des
Marktanteils des Wirtschaftszweigs der Union von 19 % im Jahr 2009 auf 13 % im
UZ. Bel Zdlen erhdhten sich die Verkaufe des Wirtschaftszweigs der Union nur
unwesentlich um 5 %, der Verbrauch hingegen stieg um 87 %, was eine Verringerung
des Marktanteils von 68 % im Jahr 2009 auf 38 % im UZ zur Folge hatte. Bei
zunehmendem Verbrauch stiegen die vom Wirtschaftszweig der Union getétigten
Verkéaufe von Modulen und Zellen in weitaus geringerem Mal3e als die Einfuhren aus
dem betroffenen Land. So konnte der Wirtschaftszweig der Union nicht vom
Verbrauchsanstieg profitieren. Infolgedessen gingen die Marktanteile bel Modulen
und Zellen im Bezugszeitraum zurtick.

Eine interessierte Partei brachte vor, der Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union
bei Modulen habe bereits 2009 lediglich 19 % betragen und ein Rickgang um
6 Prozentpunkte im Bezugszeitraum kénne nicht als Schadigung betrachtet werden.

Dieser Rickgang des Marktanteils um 6 Prozentpunkte im Bezugszeitraum ist aber
vor dem Hintergrund einer Zunahme des Unionsverbrauchs an Modulen von Uber
200% im selben Zeitraum zu sehen. Wie bereits erwédhnt, konnte der
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(557)

Wirtschaftszweig der Union trotz des gestiegenen Verbrauchs seine Verkaufsmenge
nicht entsprechend steigern und bite Marktanteile ein. Dieses Argument musste
daher zuriickgewiesen werden.

Eine Partel brachte vor, die Methode zur Erhebung der Verkaufsdaten (hauptsachlich
Befragungen und Besuche von Produktionsstéiten) bringe keine verlésslichen
Ergebnisse, da diese Daten vertraulicher Art seien und die Unternehmen sie daher nur
ungern offenlegten. Eine derartige Methode kdnne nicht als adaquat betrachtet werden.
Die Daten kénnten demnach auch nicht als eindeutiger Beweisim Sinne des Artikels 8
Absatz 1 der Grundverordnung angesehen werden. Wie in Erwagungsgrund 482
erwahnt, wurden die von der Beratungsfirma erhobenen Daten soweit moglich mit
anderen Quellen abgeglichen, und es wurde festgestellt, dass die Schatzungen
hinreichend verlésslich sind. Es wird daher bestétigt, dass die von der Beratungsfirma
gelieferten Angaben zu den Verkaufsdaten als eindeutige Beweise im Sinne des
Artikels 8 Absatz 1 der Grundverordnung betrachtet werden.

4.5.2.3. Beschéftigung und Produktivitét

(558) Beschaftigung und Produktivitét entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:
Tabelle 6-a
Module — Beschaftigung und Produktivitat
2009 2010 2011 uz
Zahl der Beschéftigten 11779 15 792 17 505 16 419
Index (2009 = 100) 100 134 149 139
Produktivitat
(W/Beschitiien) 183 211 247 245
Index (2009 = 100) 100 115 135 134
Quelle: Europressedienst
Tabelle 6-b
Zellen — Beschéaftigung und Produktivitat
2009 2010 2011 uz
Zahl der Beschéftigten 5281 5937 5641 4782
Index (2009 = 100) 100 112 107 a1
Produktivitat
(W/Beschiftigien) 319 400 483 423
Index (2009 = 100) 100 126 151 133
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Quelle: Europressedienst

(559)

(560)

(561)

Die Beschaftigung nahm von 2009 bis zum UZ bei Modulen um 39 % zu, wahrend sie
bei Zellen um 9% zurickging. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die
Beschéftigung im Bereich Module bis 2011 wuchs und danach wahrend des UZ
zuriickging. Bei Zellen stieg die Beschaftigung bis 2010 an und ging anschlief3end im
Jahr 2011 und im UZ zurlick. Die Gesamtproduktivitét wies bei Modulen und Zellen
mit einem Anstieg um 34 % bzw. 33 % positive Tendenzen auf. Dies ist zum Teil
darauf zurlckzufthren, dass der Wirtschaftszweig der Union Anstrengungen
unternahm, um auf den von den subventionierten Einfuhren aus der VR China
ausgehenden Druck zu reagieren.

Entsprechend der ruicklaufigen Entwicklung der Unionsproduktion von Modulen von
2011 bis zum UZ ging daher auch die Beschaftigung im Bereich Module im gleichen
Zeitraum zurtick. Bei Zellen stieg die Beschéftigung bis 2010 an und schwéchte sich
anschlief?end 2011 und im UZ ab, wahrend die Unionsproduktion von Zellen
kontinuierlich bis 2011 zunahm und dann abzunehmen begann.

Nach der endgultigen Unterrichtung machte eine Partei geltend, die Methode zur
Ermittlung der Gesamtbeschéftigung in der Union im betroffenen Zeitraum sei nicht
korrekt. Wenn die Beschéaftigungsguote eines bestimmten Unionsherstellers nicht
vorgelegen habe, sei stattdessen der Durchschnitt der Unionshersteller herangezogen
worden, fur die diese Angabe verflgbar gewesen sei. Dieser Einwand musste
zurickgewiesen werden, da zur Ermittlung der Gesamtbeschéftigung eine andere
Methode angewandt wurde, d. h. wenn Beschaftigungsdaten fur einen bestimmten
Unionshersteller nicht vorlagen, wurden die Zahlen auf der Grundlage von Daten
desselben Unternehmens aus dem Vorjahr oder den Vorjahren geschétzt. Wie in
Erwégungsgrund 482 erwédhnt, wurde diese Methode geprift und fur angemessen
befunden. Daher wurde der Einwand zurtickgewiesen.

4.5.2.4. Hohe der anfechtbaren Subventionen und Erholung von friherer Subventionierung

(562)

(563)

4.5.3.

bzw. friiherem Dumping

Alle Subventionsspannen liegen deutlich oberhalb der Geringfugigkeitsschwelle. Die
Auswirkungen der Hohe der anfechtbaren Subventionen auf den Wirtschaftszweig der
Union kdnnen angesichts der Menge und der Preise der Einfuhren aus dem betroffenen
Land a's erheblich betrachtet werden.

Da dies das erste Antisubventionsverfahren zu der betroffenen Ware ist, liegen keine
Daten vor, anhand deren sich die Auswirkungen etwaiger friherer Dumping- oder
Subventionierungspraktiken bewerten lief3en.

Mikroodkonomische Indikatoren

45.3.1. Preise und die Preise beeinflussende Faktoren

(564)

Die durchschnittlichen Verkaufspreise, die die in die Stichprobe einbezogenen
Unionshersteller unabhangigen Abnehmern in der Union in Rechnung stellten,
entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:

Tabdlle 7-a

Module — durchschnittliche Verkaufspreise in der Union

2009 2010 2011 uz

154

DE



Durchschnittliche

Verkaufspreise in der 219875 | 177715 | 135935 1.030,83

Union auf dem freien

Markt (EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 81 62 47

Produktionskosten

2 155,02 1 599,44 1 400,13 1123,60

(EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 74 65 52
Quelle: Uberpriufte Fragebogenantworten

Tabelle 7-b
Zellen — durchschnittliche Verkaufspreise in der Union
2009 2010 2011 uz
Durchschnittliche
Verkawfspréise in der 152509 | 116099 777.62 474,91
Union auf dem freien
Markt (EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 76 51 31
Produktionskosten
1647,10 1021,67 1 057,56 745,61

(EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 62 64 45

DE

Quélle: Uberprifte Fragebogenantworten
(565) Die Verkaufspreise brachen im Bezugszeitraum deutlich ein, namlich um 53 % bei

Modulen und um 69% be Zellen. Wahrend des gesamten Bezugszeitraums
entwickelten sich die Verkaufspreise kontinuierlich nach unten, besonders ausgepragt
war der Preissturz jedoch im UZ, als die Preise auf ein untragbares Niveau fielen. Im
Bezugszeitraum verringerten sich die Produktionskosten bei Modulen um 48 % und
bei Zellen um 55%. Der Wirtschaftszweig der Union konnte weder von seinen
anhaltenden Anstrengungen zur Steigerung seiner Kosteneffizienz noch von den
Auswirkungen des Kostenriickgangs bel  seinem  wichtigsten  Rohstoff,
polykristallinem Silicium, profitieren. Dies war in erster Linie dem zunehmenden
Preisdruck durch die subventionierten Einfuhren zuzuschreiben, der sich negativ auf
die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Union auswirkte, deren Riickgang den
der Effizienzgewinne noch tberwog. Dies lasst sich an der in Erwégungsgrund 579
beschriebenen negativen Entwicklung der Rentabilitét des Wirtschaftszweigs der
Union ablesen. Insgesamt war ein betr&chtlicher Rickgang der durchschnittlichen
Verkaufspreise und der Produktionskosten der gleichartigen Ware mit verheerenden
Auswirkungen auf die Rentabilitét des Wirtschaftszweigs der Union zu verzeichnen.
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(566)

(567)

Eine interessierte Partei stellte die Feststellung in Frage, dass der Rickgang der
durchschnittlichen Verkaufspreise sich verheerend auf die Rentabilitdt des
Wirtschaftszweigs der Union ausgewirkt habe. Die durchschnittlichen Kosten des
Wirtschaftszweigs der Union seien ebenfalls gesunken, und deshalb sei ein
Preisrickgang normal. Wie in Erwagungsgrund 565 dargelegt, ergab die
Untersuchung jedoch, dass die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Union noch
starker sanken as seine durchschnittlichen Produktionskosten, so dass sich der
Kostenrlickgang nicht in der Rentabilitdt des Wirtschaftszweigs der Union
widerspiegelte. Daher wird bestétigt, dass der Rickgang der Verkaufspreise des
Wirtschaftszweigs der Union sich verheerend auf dessen Rentabilitdt auswirkte, und
die diesbeziiglichen Einwande wurden zurtickgewiesen.

Eine andere Partei stellte die Schlussfolgerung in  Erwdgungsgrund 138 der
vorlaufigen Antidumpingverordnung in Frage, dass die Preise im UZ auf ein
untragbares Niveau fielen; dies sei den Kraften des Marktes zu Uberlassen. Dieselbe
Partei widersprach auch der Schlussfolgerung im selben Erwagungsgrund, dass der
Wirtschaftszweig der Union wegen des Preisdrucks durch die subventionierten
Einfuhren nicht vom Kostenrtickgang profitieren konnte. Hierzu haben die Organe
folgende Anmerkungen zu machen: ,, Untragbares Niveau“ bezieht sich darauf, dass
der Wirtschaftszweig der Union mit Verlust verkaufte und deshalb langfristig nicht
Uberlebensfahig war. Bel der Frage, ob das Preisniveau tragbar ist, geht es
ausschliefdlich um das Verhdtnis zwischen Produktionskosten und Preisen. ,,Von den
Auswirkungen des K ostenriickgangs nicht profitieren zu kénnen“, bezieht sich darauf,
dass die Kosten nicht so schnell fielen wie die Preise. Diese beiden Feststellungen
werden in Erwagungsgrund 138 der vorlaufigen Antidumpingverordnung mit
Beweisen untermauert. Somit musste dieser Einwand zurtickgewiesen werden.

45.3.2. Arbeitskosten

(568)

Die durchschnittlichen Arbeitskosten der in die Stichprobe enbezogenen
Unionshersteller entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:

Tabelle 8-a

Module — durchschnittliche Arbeitskosten je Beschaftigten

2009 2010 2011 uz
Durchschnittliche
Arbeitskosten je 38194 40 793 41781 42 977
Beschéftigten (in EUR)
Index (2009 = 100) 100 107 110 113

Quelle: Uberprifte Fragebogenantworten
Tabelle 8-b
Zellen — durchschnittliche Arbeitskosten je Beschéftigten
2009 2010 2011 uz

DE
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Durchschnittliche

Arbeitskosten je 49 677 49 357 49 140 49 350
Beschéftigten (in EUR)
Index (2009 = 100) 100 99 99 99

DE

Quélle: Uberprufte Fragebogenantworten

(569)

(570)

(571)

(572)

Von 2009 bhis zum UZ stiegen die durchschnittlichen Arbeitskosten je Beschéftigten
im Bereich Module kontinuierlich um insgesamt 13 %. Bei Zellen blieben die
durchschnittlichen Arbeitskosten wahrend des gesamten Bezugszeitraums konstant;
von 2009 bis 2010 gingen sie geringfuigig zurtick, ndmlich um 1 %, blieben dann aber
bis zum UZ weitgehend unverdndert. Der Gesamtanstieg der Arbeitskosten erklart sich
tellweise durch die gleichzeitige Produktivitdtssteigerung (Module und Zellen) und die
Entwicklung der Inflation.

Eine interessierte Partei brachte vor, es habe wahrend des Bezugszeitraums keine
Inflation gegeben und der Anstieg der Gesamtarbeitskosten kénne deshalb nicht durch
diesen Faktor verursacht worden sein.

m Gegensatz zu dem Vorbringen der betreffenden Partei ergab die Untersuchung, dass
es im Bezugszeitraum durchaus Inflation gab und dass der Anstieg der Arbeitskosten
auf Module beschrankt war und mit der Inflation und dem Produktivitétszuwachs
erkléart werden kann.

Eine interessierte Partei brachte vor, die prekére Lage des Wirtschaftszweigs der
Union sel durch den Anstieg der Arbeitskosten und den gleichzeitigen Riickgang der
Produktivitét verursacht worden. Es ist jedoch zunéchst darauf hinzuweisen, dass die
Arbeitskosten bel Zellen stabil blieben und die Produktivitét bei Zellen und Modulen
anstieg. Der Anstieg bel Modulen kann daher mit der Produktivitétssteigerung erklart
werden. Aulerdem zeigte die Untersuchung, dass die Arbeitskosten nur einen
unerheblichen Teil der Produktionskosten ausmachen, wie Dbereits in
Erwagungsgrund 203 der vorldufigen Antidumpingverordnung angegeben. Somit
musste dieses Vorbringen zuriickgewiesen werden.

4.5.3.3. Lagerbestande

(573) Die Lagerbestande der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller entwickelten
sich im Bezugszeitraum wie folgt:
Tabelle 9-a
Module — Lager bestande
2009 2010 2011 uz
Schiussbestande (in kW) 28612 40 479 74 502 65 415
Index (2009 = 100) 100 141 260 229
Quelle: Uberprifte Fragebogenantworten
Tabelle 9-b
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Zellen — Lagerbestande

2009 2010 2011 Uz
E\‘j\r/‘)' ussbestande (in 16 995 23829 76 889 68 236
Index (2009 = 100) 100 140 452 402

Quélle: Uberprifte Fragebogenantworten

(574)

(575)

(576)

(577)

(578)

4.5.3.4. Rentabilitét,

(579)

Bei den Lagerbestanden wurden im Bezugszeitraum betréchtliche Zuwéchse in Hohe
von 129 % bei Modulen und 302 % bei Zellen verzeichnet. Bei den Modulen nahmen
die Lagerbestande kontinuierlich zu und erreichten 2011 (mit einer Zunahme um
160 %) ihren Hochststand; im UZ gingen sie zwar zurtick, blieben aber gegentber
dem Beginn des Bezugszeitraums nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Bei den
Zellen war die Entwicklung noch ausgepragter, hier wuchsen die Lagerbesténde
zwischen 2009 und 2011 um mehr als 350 %. Zwar gingen die Bestdnde im UZ
ebenfalls zurlick, verglichen mit dem Beginn des Bezugszeitraums blieben die Werte
aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Der Untersuchung zufolge halten die Unionshersteller angesichts der zurzeit
ungunstigen Situation in der Regel nur geringe Mengen der gleichartigen Ware auf
Lager und produzieren nach Auftrag. Wenn es daher bei den Lagerbestanden der
gleichartigen Ware im Bezugszeitraum zu einem Zuwachs kommt, so ist dies kein
relevanter Faktor fir die Feststellung einer bedeutenden Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union.

Eine interessierte Partel fihrte an, die Darstellung der Lagerbestande in
Erwagungsgrund 141 der vorlaufigen Antidumpingverordnung sei irrefihrend, da sie
in kW angegeben seien und nicht in MW wie die Produktionsmenge des
Wirtschaftszweigs der Union.

Ob die Bestande in kW oder in MW angegeben werden, wurde indessen fur die
Feststellung, ob der Wirtschaftszweig der Union eine bedeutende Schédigung erlitten
hat, alsirrelevant angesehen. Der Einwand wurde daher zurtickgewiesen.

Nach der endgultigen Unterrichtung wandten mehrere Parteien ein, die Lagerbestande
hétten fur den gesamten Wirtschaftszweig der Union ermittelt werden mussen; die
Zahlen fir lediglich zehn Unionshersteller seien nicht représentativ. Diesbeziglich
wird klargestellt, dass die Lagerbestande als mikrookonomischer Indikator betrachtet
wurden und daher auf der Grundlage der Angaben ermittelt werden sollten, die je
Unternehmen erhoben werden, in diesem Fall in der Stichprobe der Unionshersteller,
die as reprasentativ fur den Wirtschaftszweig der Union befunden wurden. Das
Vorbringen wurde daher zurtickgewiesen.

Cashflow,
Kapital beschaffungsmdglichkeit

Investitionen und Kapitalrendite,

Rentabilitét und Cashflow entwickelten sich im Bezugszeitraum wie folgt:

Tabelle 10-a

Module — Rentabilitat und Cashflow
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2009 2010 2011 uz

Rentabilitéat der Verkaufe

™ | 2% | 0w | % | ow

Umsatzes)

Cashflow 13 % 10 % 12 % 3%
Quélle: Uberprtfte Fragebogenantworten

Tabelle 10-b
Zellen — Rentabilitat und Cashflow
2009 2010 2011 uz

Rentabilitét der Verkaufe an
Lnabhang oo / onenmer in 8% 12 % 36% 57%
Umsatzes)
Cashflow 75 % 52 % -0,3% -46 %

DE

Quelle: Uberprifte Fragebogenantworten

(580)

(581)

(582)

(583)

(584)

Die Rentabilitdt der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller wurde als
Nettogewinn vor Steuern aus den Verkaufen der gleichartigen Ware an unabhangige
Abnehmer auf dem Unionsmarkt in Prozent des mit diesen Verkdaufen erzielten
Umsatzes ermittelt.

Die Rentabilitdt ging deutlich zurick und rutschte im Bezugszeitraum in den
negativen Bereich ab. Der Rentabilitatsriickgang betrug 11 Prozentpunkte bel den
Modulen und 49 Prozentpunkte bei den Zellen.

Bei der gleichartigen Ware stieg die Rentabilitdt von 2009 bis 2010, brach aber 2011
ein, as der Wirtschaftszweig der Union Verluste schrieb, und nahm im UZ weliter
stark ab. Bei Zellen waren die Verluste besonders hoch.

Der Nettocashflow, also die Moglichkeit der in die Stichprobe einbezogenen
Unionshersteller, ihre Tétigkeiten selbst zu finanzieren, folgte von 2009 bis zum UZ
ebenfalls einem Abwaértstrend. Wahrend der Cashflow bei Modulen um 10 %
zurlickging, mit einem leichten Anstieg im Jahr 2011, war der stérkste Einbruch des
Cashflow zwischen 2011 und dem UZ zu verzeichnen. Der Cashflow nahm bei Zellen
stérker ab as bel Modulen und sank im UZ auf eindeutig negative Werte. Folglich
verringerte sich im Bezugszeitraum der Cashflow bei der gleichartigen Ware.

Aus den nachfolgenden Zahlen geht hervor, wie sich im Bezugszeitraum Investitionen
und Kapitalrendite bei den in die Stichprobe einbezogenen Unionsherstellern in Bezug
auf den Gesamtmarkt entwickelten:

Tabelle 11-a
Module — Investitionen und Kapitalrendite
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2009 2010 2011 uz
Investitionen (in EUR) 12081999 | 50105017 | 64643322 | 32730559
Index (2009 = 100) 100 415 535 271
Kapitalrendite -15% 19% -15% -17%
Quelle: Uberprifte Fragebogenantworten
Tabelle 11-b
Zellen — Investitionen und Kapitalrendite

2009 2010 2011 uz
Investitionen (in EUR) 31448407 | 34451675 | 10234 050 6 986 347
Index (2009 = 100) 100 110 33 22
Kapitalrendite -4 % 10 % -20 % -19%

Quelle: Uberprifte Fragebogenantworten

(585)

(586)

(587)

Wie aus der Tabelle ersichtlich, hat der Wirtschaftszweig der Union seine
Investitionen bel Modulen zwischen 2009 und dem UZ um 171 % erhoht. Dies war
hauptséchlich auf betréchtliche Kapazitatsausweitungen zurtickzufihren. Allerdings
verringerte der Wirtschaftszweig der Union im selben Zeitraum seine Investitionen bel
Zellen um 78%; die Investitionen wurden hauptsachlich fur FuE sowie zur
Verbesserung und Instandhaltung von Produktionstechnik und Herstellungsverfahren
zur Effizienzsteigerung getétigt. Da sich der Wirtschaftszwelg der Union im
Bezugszeitraum keine weiteren Investitionen im Bereich Zellen leisten konnte, fielen
die Investitionen im UZ recht niedrig aus. Da die Investitionen hauptséchlich aus dem
Cashflow und durch Kreditvergabe unter den Unternehmen finanziert wurden, wirkte
sich der Ruickgang des Cashflows unmittelbar auf die Hohe der Investitionen aus.

Die Kapitalrendite (,Rol*) wurde as Gewinn in Prozent des Nettobuchwerts der
Investitionen ausgedriickt. Die Rol entwickelte sich bei der gleichartigen Ware
negativ, so wie dies auch bel den anderen Indikatoren Uber die Geschaftsergebnisse
zwischen 2009 und dem IP bei alen drei Warentypen der Fall war. Bei Zellen stieg die
Rol zwar 2009 und 2010 an, sank aber 2011 deutlich auf negative Werte. Bel Modulen
blieb die Rol im gesamten Bezugszeitraum im negativen Bereich; lediglich das Jahr
2010 bildete mit 19% eine Ausnahme. Insgesamt ging die Rol wdahrend des
Bezugszeitraums zurick (auf -17 % im UZ), bei den Zellen stieg sie um 1 % auf einen
immer noch deutlich negativen Wert (-19 %). Insgesamt entwickelte sich die Rol bei
der gleichartigen Ware im Bezugszeitraum negativ.

Die Kapitalbeschaffungsmaglichkeit wurde in Bezug auf den Gesamtmarkt analysiert;
dabel zeigte sich, dass der Wirtschaftszweig der Union immer weniger in der Lage
war, liquide Mittel fur die gleichartige Ware zu erwirtschaften, weshalb sich seine
Finanzlage verschlechterte.
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Eine interessierte Partei behauptete, die vorstehend genannten Investitionszahlen seien
Zu niedrig im Vergleich zu der in Erwdgungsgrund 538 angegebenen
Produktionskapazitdt des Wirtschaftszweigs der Union. Um diesen Einwand zu
untermauern, gab die Partei an, ihr seien die Investitionen eines Unionsherstellers zum
Zwecke der Kapazitatsausweitung bekannt, die wesentlich hdher seien. Die betroffene
Partei schloss daraus, dass die Produktionskapazitét des Wirtschaftszweigs der Union
zu hoch angesetzt sein musse. Diesbeziiglich ist anzumerken, dass zu diesem Einwand
keine Beweise vorgelegt wurden, insbesondere hinsichtlich der Investitionen des
betreffenden  Unionsherstellers. Die Investitionszahlen in der vorlaufigen
Antidumpingverordnung dagegen beruhten auf tatséchlichen, Gberpriften Angaben der
Unionshersteller der Stichprobe. Esist ferner darauf hinzuweisen, dass dieser Einwand
auch auf einem Vergleich der Gesamtinvestitionen der Unionshersteller in der
Stichprobe mit der Gesamtproduktionskapazitét des gesamten Wirtschaftszweigs der
Union beruht; dies kann indessen nicht als geeignete Vergle chsgrundlage angesehen
werden, da nicht die Gesamtinvestitionen des gesamten Wirtschaftszweigs der Union
herangezogen wurden. Somit musste dieses V orbringen zurtickgewiesen werden.

4.5.3.5. Schlussfolgerung zur Schadigung

(589)

(590)

(591)

(592)

(593)

Aus der Analyse der Lage des Wirtschaftszweigs der Union ergab sich bei den
wichtigsten Schadensindikatoren ein deutlicher Abwaértstrend. Angesichts eines
generell steigenden Verbrauchs nahm die Gesamtproduktion bei Modulen und Zellen
im Bezugszeitraum zu. Trotz gestiegener Verkaufsmenge schrumpfte der Marktanteil
des Wirtschaftszweigs der Union im UZ aufgrund des im Bezugszeitraum stérker
gestiegenen Verbrauchs. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging im gesamten
Bezugszeitraum drastisch zuriick, was sich auf alle fur die Geschaftsergebnisse
relevanten Indikatoren (Rentabilitét, Cashflow, Kapitalrendite  und
Kapital beschaffungsmdglichkeit) negativ auswirkte.

Im Bezugszeitraum nahm die Gesamtverkaufsmenge des Wirtschaftszweigs der Union
zu. Der Anstieg der Verkaufsmengen des Wirtschaftszweigs der Union ging allerdings
mit einem enormen Ruickgang des durchschnittlichen Verkaufspreises einher.

Waéhrend des Bezugszeitraums nahmen die Einfuhren der interessierten Parteien aus
der VR China mengenméal3ig und in Bezug auf den Marktanteil zu. Gleichzeitig sanken
die Einfuhrpreise unabléssig, so dass der Durchschnittspreis des Wirtschaftszweigs der
Union auf dem Unionsmarkt deutlich unterboten wurde.

Mehreren interessierten Parteien zufolge konnten der Wirtschaftszweig der Union und
insbesondere die in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller gute Ergebnisse
vorweisen. Die Entwicklung bestimmter Schadensindikatoren, namentlich
Produktionsmenge und -kapazitét sowie Verkaufs- und Beschéftigungsniveau, ja sogar
die Rentabilitét einiger in die Stichprobe einbezogener Hersteller verlaufe positiv und
deute auf keine bedeutende Schadigung hin. Diese Einwénde wurden durch die
Ergebnisse der Untersuchung nicht bestdtigt, bei der ene deutliche
Abwartsentwicklung bei vielen Schadensindikatoren zutage trat, die fir die
Feststellung einer bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union relevant
sind.

Somit bestédtigte die Untersuchung insbesondere, dass die Verkaufspreise unter den
Produktionskosten liegen, was sich negativ auf die Rentabilitét des Wirtschaftszweigs
der Union auswirkt, die im UZ auf negative Werte gesunken ist. Daraus wird der
Schluss gezogen, dass es aufgrund der Verluste des Wirtschaftszweigs der Union
wahrscheinlich zur endgultigen Einstellung jeder nennenswerten Produktion der
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gleichartigen Ware in der Union kommen wirde, falls weiterhin subventionierte
Einfuhren auf den Unionsmarkt gelangten. Dies scheint sich durch die Entwicklungen
wéhrend und nach dem UZ zu bestédtigen, denn einige Unternehmen meldeten
Insolvenz an und/oder stellten die Produktion voribergehend oder dauerhaft ein.

Aus dieser Sachlage wird der Schluss gezogen, dass der Wirtschaftszweig der Union
eine bedeutende Schadigung im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 der Grundverordnung
erlitten hat.

SCHADENSURSACHE
Einleitung

Nach Artikel 8 Absdtze5 und 6 der Grundverordnung wurde gepruft, ob die
bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union durch die subventionierten
Einfuhren aus dem betroffenen Land verursacht wurde. Darlber hinaus prifte die
Kommission auch andere bekannte Faktoren, die den Wirtschaftszweig der Union
geschadigt haben kénnten, um sicherzustellen, dass eine etwaige durch diese anderen
Faktoren verursachte Schadigung nicht den subventionierten Einfuhren zugeschrieben
wurde.

Einigen interessierten Parteien zufolge wirden sich die Marktbedingungen fir die
betroffene Ware je nach Mitgliedstaat unterscheiden, weshab die Schadensanayse
jeweils auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen sollte.

Die GroRRe der Markte in den Mitgliedstaaten wird bis zu einem gewissen Ausmal3 von
nationalen FOrderprogrammen bestimmt. Bei der Untersuchung stellte sich allerdings
auch heraus, dass die Nachfrage nicht ausschlief3lich von Forderprogrammen abhangt.
Je nach geografischer Lage (Sonneneinstrahlung) und Strompreis an einem
bestimmten Standort dirften die Solarpaneele - zumindest anndhernd - Netzparitat
erreicht haben (d.h. Solarenergie kann mit gleichem Kostenaufwand wie
konventionelle Energie erzeugt werden), weshalb bestimmte Investitionen unabhangig
von Forderprogrammen getétigt werden. Da also nicht festgestellt werden konnte, dass
die Marktbedingungen ausschliefdlich von Forderprogrammen abhangen, wurde dieses
Vorbringen zurtickgewiesen.

Mehrere interessierte Parteien machten geltend, bel der Analyse der Schadensursache
seien die schadigenden Auswirkungen der subventionierten Einfuhren nicht von den
Auswirkungen anderer bekannter Faktoren, die den Wirtschaftszweig der Union zur
gleichen Zeit geschadigt hétten, abgegrenzt, unterschieden und quantifiziert worden.
Ferner habe die Kommission versaumt, eine Gesamtbetrachtung dieser anderen
bekannten Faktoren anzustellen.

Darauf ist zu erwidern, dass die Kommission nach gangiger Praxis zunéchst prifte, ob
ein ursachlicher Zusammenhang zwischen den subventionierten Einfuhren und der
Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union besteht; dann priifte sie, ob einer der
anderen bekannten Faktoren den urséchlichen Zusammenhang zwischen der
bedeutenden Schéadigung des Wirtschaftszweigs der Union und den subventionierten
Einfuhren aufhebt. Dabei wurden die Auswirkungen der anderen bekannten Faktoren
auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Union bewertet, unterschieden und von den
schadigenden Auswirkungen der subventionierten Einfuhren abgegrenzt, um
sicherzustellen, dass die durch diese Faktoren verursachte Schadigung nicht den
subventionierten Einfuhren zugeschrieben wurde. Es wurde festgestellt, dass keiner
dieser Faktoren derart erhebliche Auswirkungen auf die Lage des Wirtschaftszweigs
hatte - wenn Uberhaupt irgendwel che Auswirkungen zu verzeichnen waren -, dass dies
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zur Umkehrung der Feststellung gefuihrt hétte, dass die bedeutende Schadigung den
subventionierten Einfuhren zugeschrieben werden muss. Aus diesen Grinden wurde
der Einwand zuriickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen trugen mehrere
Antragsteller die dargelegten Argumente erneut vor. Die Kommission solle namlich
ausdricklich begrinden und erldutern, dass die Schadigung, die durch andere Faktoren
als die subventionierten Einfuhren verursacht worden sei, nicht diesen Einfuhren
zugerechnet werde.

In dieser Untersuchung wurde nach Prifung aler Fakten festgestellt, dass die
subventionierten Einfuhren fir sich genommen eine bedeutende Schédigung des
Wirtschaftszweigs der Union verursachten. In dieser Hinsicht konnten die
Auswirkungen anderer bekannter Faktoren nicht quantifiziert werden, weshalb eine
gualitative Beurteilung (siehe Erwégungsgrinde 164 bis 222 der vorléaufigen
Antidumpingverordnung) durchgeftihrt wurde. Kurz gesagt wurde bestétigt, dass die
bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union auf die subventionierten
Einfuhren zurtickzufihren ist. Die Auswirkungen anderer Faktoren auf die negative
Entwicklung des Wirtschaftszweigs der Union wurden namlich als beschrénkt
angesehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 8 Absdtze5 und 6 der
Grundverordnung nicht vorgeschrieben wird, in welcher Form die Zurechenbarkeits-
und Nichtzurechenbarkeitsanalysen durchzufihren sind. Vielmehr sind diese Analysen
nach Artikel 8 Absdtze5 und 6 der Grundverordnung so durchzufihren, dass die
schadigenden Auswirkungen der subventionierten Einfuhren von den schéadigenden
Auswirkungen anderer Faktoren abgegrenzt und unterschieden werden konnen. Die
Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte dafUr, dass alle anderen bekannten Faktoren,
die moglicherweise zur Schadigung beigetragen haben, zusammen oder fir sich
genommen den ursdchlichen Zusammenhang zwischen den subventionierten
Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
widerlegt hétten. Die vorstehende Analyse lieferte die Bestétigung, dass sich andere
bekannte Faktoren nicht derart ausgewirkt hatten, dass sie die Feststellung, wonach die
bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union den subventionierten
Einfuhren zuzurechnen ist, hétten widerlegen konnen. Deshalb wurden die
Behauptungen zurtickgewiesen.

Einige interessierte Parteien behaupteten, die nationalen Forderregelungen, die
Sonneneinstrahlung und die Strompreise (einschliefflich gesetzlicher Abgaben) seien
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich; aul3erdem weise jeder Markt
unterschiedliche Marktsegmente auf (Privathaushalte mit Anlagen von weniger als
40 kW, kommerzielle und gewerbliche Nutzer mit Anlagen zwischen 40 kW und
1 MW sowie der Versorgungsmarkt mit Anlagen zwischen 1 MW und 10 MW).
Deshalb misse die Analyse der Schadensursache zum einen nach Mitgliedstaat und
zum anderen nach grofen Marktsegmenten und Privathaushalten getrennt
durchgefiihrt werden.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen wiederholten einige
interessierte Parteien ihre Behauptung, die Analyse der Schadensursache solle fur
jeden Mitgliedstaat getrennt durchgefihrt werden, ohne dass sie jedoch weitere
Argumente fur diese Sichtweise vorbrachten oder neue Beweise vorlegten.

Die Untersuchung ergab, dass fur die Verkaufe und Einfuhren in der gesamten Union
ahnliche Preise gelten. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es nur einen
einzigen Markt fur die zu untersuchende Ware gibt. Die Untersuchung lieferte auch
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keine Anhaltspunkte dafur, dass die Hersteller in den einzelnen Mitgliedstaaten bzw.
in den enzelnen Regionen ihre Tétigkeiten auf diesen spezifischen Markt
konzentrierten oder dass sich die subventionierten Einfuhren auf einen Mitgliedstaat
oder eine Region konzentrierten. Aul3erdem verlangte keine interessierte Partel, dass
die Subventionierung und die Schadigung fur alle Mitgliedstaaten einzeln analysiert
werden sollten, was jedoch die Voraussetzung dafir wére, dass eine nach
Mitgliedstaaten aufgeschlisselte Schadensanalyse durchgefihrt werden kann. Die
Untersuchung lieferte keine Anhaltspunkte dafir, dass dies eine angemessene
Vorgehensweise gewesen wére, zuma unionsweit vergleichbare Preise fur die
betreffende Ware auf Unionsebene festgestellt wurden. Darlber hinaus ist
anzumerken, dass die Sonneneinstrahlung in einzelnen Regionen desselben
Mitgliedstaats unterschiedlich sein kann, in Stdfrankreich beispielsweise héher as in
Nordfrankreich; ebenso konnen in einzelnen Regionen desselben Mitgliedstaats
unterschiedliche Forderregelungen gelten (z. B. in Belgien), weshab die
Auswirkungen dieser Faktoren auf die Nachfrage innerhalb desselben Mitgliedstaats
von einer Region zur anderen durchaus unterschiedlich sein koénnen. Allerdings
rechtfertigen die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen
Mitgliedstaaten und/oder Regionen und die unterschiedlichen Bedingungen wie die
Sonneneinstrahlung keine getrennten Ursachenanalysen und somit keine getrennten
Schadens- und Subventionierungsanalysen. Daher mussten diese Behauptungen
zurtickgewiesen werden.

Eine andere interessierte Partei brachte vor, die nationalen Forderregelungen seien
nach wie vor der wichtigste Faktor bel der Bestimmung der Nachfrage, auch wenn
andere Faktoren eine Rolle spielen wirden. Aul3erdem bestritt sie, dass zumindest an
einigen Standorten Netzparitét erreicht worden sei, und zwar mit der Begrindung,
dass die Modulpreise seit dem UZ gestiegen, die Strompreise hingegen gesunken
seien. AulRerdem sei der Netzanschluss zumindest in bestimmten Mitgliedstaaten
aufgrund der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Bedingungen nicht
moglich, weshalb es bel diesen Mitgliedstaaten irrelevant sei, ob Netzparitét erzielt
worden sei oder nicht. Die Partel legte jedoch keine Belege fir ihre Behauptungen vor.
Unabhéngig davon bestétigen die vorstehenden Argumente, dass die Lage hinsichtlich
der nationalen Forderregelungen sowie der Netzparitét von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat bis zu einem gewissen Grad unterschiedlich sein kann. Darlber hinaus
belegte keine der Ubermittelten Informationen, dass eine nach Mitgliedstaaten
getrennte Analyse gerechtfertigt ware. Die Einwande wurden deshalb zurtickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen wiederholte dieselbe
interessierte Partel ihre Forderung und legte einige Angaben vor, welche angeblich die
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und von Marktsegment zu Marktsegment
unterschiedlichen Marktbedingungen beweisen. Allerdings konnten die vorgelegten
Angaben nicht als Uberzeugend angesehen werden, da es sich lediglich um eine
PowerPoint-Prasentation ohne zusétzliche Belege handelte; somit wurde nicht der
Nachweis erbracht, dass eine nach Mitgliedstaaten getrennte Analyse gerechtfertigt
waére. Die Forderung der betreffenden Partei wurde somit zurtickgewiesen.

Aus dieser Sachlage wurde der Schluss gezogen, dass eine nach Mitgliedstaaten und
nach Marktsegmenten getrennte Analyse der Ursachenanalyse der Marktwirklichkeit
nicht gerecht wirde.

Die chinesische Regierung brachte vor, die Kommission habe ihre Ursachenanalyse
inkoharent durchgefihrt, da sie die Schadensanalyse getrennt nach Modulen und
Zellen vorgenommen habe, wohingegen sie bel der Ursachenanayse nicht zwischen
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Warentypen unterschieden habe. Hierzu ist anzumerken, dass die Indikatoren zwar
nach Warentypen getrennt angegeben wurden, dass sich die Schlussfolgerungen zu
jedem einzelnen Indikator aber auf die zu untersuchende Ware insgesamt beziehen. Es
sei ferner daran erinnert, dass Module und Zellen eine einzige Ware sind; deshalb
wurde die Ursachenanalyse auf dieser Grundlage durchgefiihrt. Daher wurde der
Einwand zurlickgewiesen.

Auswirkung der subventionierten Einfuhren

Die Untersuchung ergab, dass die subventionierten Einfuhren aus der VR China im
Bezugszeitraum drastisch anstiegen; ihr Volumen nahm betrachtlich zu, ndmlich um
rund 300 % bei Modulen und rund 400 % bei Zellen; auf3erdem stieg ihr Marktanteil
bei Modulen von [60 — 65 %] im Jahr 2009 auf [78 — 83 %] im UZ und bei Zellen von
[5 — 10 %] im Jahr 2009 auf [22 — 27 %] im UZ. Damit ist die extreme Zunahme der
Einfuhrmenge und des Marktanteils der betroffenen Ware im Bezugszeitraum
bestétigt. Zwischen dem Anstieg der subventionierten Einfuhren und dem Verlust von
Marktanteilen durch den Wirtschaftszweig der Union war ein eindeutiger zeitlicher
Zusammenhang erkennbar. Wie in Erwagungsgrund 527 bereits erwahnt, wurde bei
der Untersuchung auch festgestellt, dass die Preise des Wirtschaftszweigs der Union
im UZ durch die subventionierten Einfuhren unterboten wurden.

Die Preise der subventionierten Einfuhren sanken, wie sich bei der Untersuchung
zeigte, im Bezugszeitraum um 64 % bel Modulen und um 42 % bei Zellen, wodurch
die Unterbietung zunahm. Angesichts dieses Preisdrucks unternahm der
Wirtschaftszweig der Union betréachtliche Anstrengungen, seine Produktionskosten zu
senken. Trotz dieser Bemuhungen sah sich der Wirtschaftszweig der Union wegen der
auRergewohnlich niedrigen Preise der Einfuhren aus der VR China gezwungen, seine
Verkaufspreise auf ein unrentables Niveau zu senken. Folglich ging die Rentabilitét
des Wirtschaftszweigs der Union im Bezugszeitraum drastisch zuriick und rutschte im
UZ in die Verlustzone.

Es wird daher der Schluss gezogen, dass die Prasenz chinesischer Einfuhren und der
Anstieg des Marktanteils der subventionierten Einfuhren aus der VR China, die zu
Preisen erfolgten, die digenigen des Wirtschaftszweigs der Union standig unterboten,
entscheidenden Antell an der bedeutenden Schédigung hatten, die der
Wirtschaftszweig der Union hinnehmen musste und die sich insbesondere in seiner
schlechten Finanzlage und in der Verschlechterung der meisten Schadensindikatoren
niederschlug.

Eine interessierte Partel bestritt, dass zwischen den subventionierten Einfuhren der
betroffenen Ware aus der VR China und der bedeutenden Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union ein hinlanglicher ursachlicher Zusammenhang besteht.
Dies sei einerseits an der Tatsache abzulesen, dass sich die Gewinnspanne des
Wirtschaftszweigs der Union von 2009 bis 2010 bei Zellen deutlich erhdhte (von
Verlusten auf einen Gewinn von 12 %), obwohl die Preise fur die Einfuhren aus China
um 36 % unter den Preisen des Wirtschaftszweigs der Union lagen und sich ihr
Marktanteil im selben Zeitraum verdoppelte. Andererseits an der Tatsache, dass der
Marktanteil der chinesischen Einfuhren von 2010 bis 2011 lediglich um
6 Prozentpunkte zulegte (trotz einer wesentlich stérkeren Zunahme des Verbrauchs im
selben Zeitraum), wahrend der Wirtschaftszweig der Union gleichwohl einen Verlust
von 36 % erwirtschaftete. Auferdem hétten sich die Einfuhren von Zellen aus anderen
Drittlandern zwar auf demselben Preisniveau bewegt wie die Einfuhren aus der VR
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China, sie hétten ihren Marktanteil aber entsprechend den Marktanteileinbuf3en des
Wirtschaftszweigs der Union ausgebaut.

Die Untersuchung ergab einen kontinuierlichen Anstieg des chinesischen Marktanteils
bei Modulen und Zellen im Bezugszeitraum (17 Prozentpunkte bei Modulen und
17 Prozentpunkte bei Zellen). Wie in Erwégungsgrund 609 bereits erwahnt, stiegen
namlich die subventionierten Einfuhren aus der VR China bei gleichzeitig sinkenden
Einfuhrpreisen betrachtlich an. Gleichzeitig verringerte sich der Marktanteil des
Wirtschaftszweigs der Union im Bezugszeitraum, und bei alen wichtigen
Schadensindikatoren war, wie in den Erwagungsgrinden 589 bis 593 dargelegt, eine
negative Entwicklung festzustellen. Folglich wird bestétigt, dass zwischen dem
Anstieg der subventionierten Einfuhren und dem Verlust von Marktanteilen durch den
Wirtschaftszweig der Union ein eindeutiger zeitlicher Zusammenhang erkennbar ist.

Die erwéhnte zeitliche Korrelation wurde fur alle Warentypen getrennt festgestellt.
Auch die fur jedes Jahr des Bezugszeitraums getrennt analysierten Auswirkungen der
Einfuhren auf die Gewinnspanne des Wirtschaftszweigs der Union ergibt keine
verwertbaren Ergebnisse, da die Existenz von Subventionen und einer bedeutenden
Schédigung sowie eines urséchlichen Zusammenhangs zwischen diesen nicht fur jedes
Jahr getrennt ermittelt werden muss. Der Zusammenhang zwischen den
subventionierten Einfuhren und der bedeutenden Schadigung ist hinreichend
nachgewiesen, wenn die Entwicklungen tGber den gesamten Bezugszeitraum analysiert
werden.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Rentabilitét des Wirtschaftszweigs der Union
einer der Faktoren des Artikels8 Absatz 4 der Grundverordnung ist, die bel der
Ermittlung der Auswirkungen der subventionierten Einfuhren auf die Lage des
Wirtschaftszweigs der Union zu untersuchen sind. Allein die Tatsache, dass der
Wirtschaftszweig der Union in einem bestimmten Jahr Gewinne erzielte, besagt noch
nicht, dass er keine bedeutende Schadigung erlitt. Hinzu kommt, dass der Verlust des
Marktanteils des Wirtschaftszweigs der Union nicht genau dem Anstieg des
Marktanteils der subventionierten Einfuhren entsprechen muss, um einen ursachlichen
Zusammenhang zwischen der Schadigung und den subventionierten Einfuhren
festzustellen. Schliefdich wurden auch noch sonstige Faktoren (z. B. die Einfuhren aus
anderen Drittléandern und die Entwicklung des Verbrauchs) untersucht, welche die
prekére Lage des Wirtschaftszweigs der Union bedingt haben konnten; diese Faktoren
werden in den Erwagungsgrinden 619 bis 732 getrennt behandelt.

Das zeitliche Zusammenfallen der steigenden subventionierten Einfuhren in
erheblichen Mengen zu Preisen, welche die Preise des Wirtschaftszweigs der Union
unterboten, und der zunehmend prekéren Lage des Wirtschaftszweigs der Union ist im
vorliegenden Fall en klares Indiz fur die Schadenswirkung (siehe
Erwagungsgrinde 609 bis 611). Die Behauptungen in Bezug auf das Fehlen eines
Zusammenhangs zwischen den subventionierten Einfuhren und der vom
Wirtschaftszweig der Union erlittenen bedeutenden Schadigung wurden daher
zurlickgewiesen.

Auch nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen zweifelte dieselbe
interessierte Partel die Ursachenanalyse an, da die Rentabilitat des Wirtschaftszweigs
der Union nicht gezielt fur bestimmte Jahre (insbesondere 2010) analysiert worden sei,
sondern fr den gesamten Bezugszeitraum.

Dazu sei angemerkt, dass keine eindeutigen Schlussfolgerungen Uber die Kausalitét
gezogen werden konnen, wenn man ein bestimmtes Jahr des Bezugszeitraums
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heranzieht, gleichzeitig aber die Entwicklung des Wirtschaftszweigs der Union im
gesamten Bezugszeitraum und die Korrelation mit der Entwicklung der
subventionierten Einfuhren ignoriert. Aus einer derartigen Analyse kann nur ein
unvollstandiges Bild hervorgehen, folglich kdnnen daraus keine stichhaltigen
Schlussfolgerungen gezogen werden. So war die Rentabilitét, die der
Wirtschaftszweig der Union im Jahr 2010 erzielte und die auch fir andere
Finanzindikatoren bestimmend war, wegen des aufgrund sehr grof3ziigiger
Forderprogramme besonders stark gestiegenen Unionsverbrauchs, der dem
Wirtschaftszweig der Union im betreffenden Jahr den stérksten Verkaufsanstieg
bescherte, zwar hoch, doch war diese Situation nur temporar und in jedem Fall nicht
nachhaltig fur einen Wirtschaftszweig diese Art. Somit musste dieser Einwand
zurlickgewiesen werden.

Auswirkungen anderer Faktoren
Einfuhren aus anderen Drittl&ndern

Die Menge der Einfuhren aus anderen Drittléndern stieg im Bezugszeitraum um 19 %;
im selben Zeitraum sank der Marktanteil von 18,4 % auf 6,8 %. Taiwan ist der
zweitgrofte Ausfuhrer nach der VR China.

Die Einfuhren von Zellen aus anderen Drittlandern nahmen im Bezugszeitraum
mengenmal3ig um 186 % zu, was dazu fuhrte, dass der Marktanteil von rund 24 % im
Jahr 2009 auf ca. 36 % im UZ anstieg. Bei den Zellen ist Taiwan der zweitgrofdte
Ausfuhrer nach der VR China und liegt bei den Einfuhrmengen und Marktanteilen
deutlich vor anderen Drittlandern, aber immer noch hinter der VR China,

Die Einfuhrpreise von Drittléndern waren bel Modulen und Zellen im Durchschnitt
hoher als der durchschnittliche Stlickpreis bei den Einfuhren aus der VR China. Aus
den Uber die Einfuhren aus Taiwan verfligbaren Informationen geht hervor, dass bei
den Modulen der durchschnittliche Einfuhrpreis Uber dem Durchschnittspreis der
Einfuhren von Modulen aus China lag, wahrend sich der durchschnittliche
Einfuhrpreis bei den Zellen in derselben Gréfenordnung wie die bel den Einfuhren aus
China bewegte. Da keine ausfuhrlichen Preisinformationen pro Warentyp vorlagen,
kann der auf Durchschnittswerten basierende Preisvergleich allerdings nur als
Anhaltspunkt dienen; eindeutige Schlussfolgerungen lassen sich auf dieser Grundlage
nicht ziehen. Im gesamten Bezugszeitraum stiegen die Einfuhren von Zellen aus
Taiwan mengenmaldig standig an, so dass der Marktanteil um ca. 14 Prozentpunkte
zunahm. Doch selbst wenn eingeraumt werden muss, dass die Einfuhren von Zellen
aus Taiwan unter Umstdnden zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
beitrugen, lasst dies nicht den Schluss zu, dass sie den ursachlichen Zusammenhang
zwischen den subventionierten Einfuhren aus der VR China und der Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union aufheben, da das Einfuhrvolumen der Zellen aus der VR
China geringfligig hoher war als die Einfuhren aus Taiwan. Obwohl sich die
durchschnittlichen Indikativpreise in derselben Gréfenordnung bewegen, kdnnen auf
der Grundlage der Preise keine Schlussfolgerungen gezogen werden, da keine
Informationen Uber die spezifischen Typen der eingefihrten Zellen verfigbar sind.
Insgesamt waren aber bei der untersuchten Ware trotz gestiegener Marktanteile die
Mengen geringer alsim Fall der VR China und die Preise im Allgemeinen - abgesehen
von den Zellen im UZ - hoher. Vor alem die Einfuhrmengen und Marktanteile anderer
Drittlander sowie ihre - im Vergleich zum Wirtschaftszweig der Union - im
Durchschnitt ahnlichen oder hoheren Preise lassen daher den Schluss zu, dass durch
die Einfuhren aus Drittlandern der urséchliche Zusammenhang zwischen den
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subventionierten Einfuhren und der Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
nicht aufgehoben wurde.

Nach der endgultigen Unterrichtung &ul3erten sich mehrere interessierte Parteien zu
den Feststellungen Uber die Einfuhren aus anderen Drittlandern. Die betreffenden
Stellungnahmen brachten jedoch weder neue Erkenntnisse noch neue Bewelise zutage,
welche die einschlgigen Feststellungen hétten beeinflussen kdnnen.

Die betreffenden Parteien verwiesen insbesondere auf die Menge der Einfuhren von
Zellen aus Taiwan. Die absolute Menge der Einfuhren der betroffenen Ware aus
Tawan (1132 MW) war allerdings sehr gering im Vergleich zum gesamten
Unionsverbrauch (21559 MW) (weniger als 5%) und zu den Einfuhren aus der
VR China (15 005 MW). Folglich haben die Einfuhren aus Taiwan, wenn Uberhaupt,
nur marginal zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union beigetragen und den
urséchlichen Zusammenhang nicht aufgehoben.

Tabelle 12
Menge und Marktanteil der Einfuhren aus anderen Drittléandern

MODULE 2009 2010 2011 uz
Menge der Einfuhren aus 1003 1702 1385 1195
allen anderen Drittlandern (in
MW)
Index (2009 = 100) 100 169 138 119
Marktanteil der Einfuhren 18,4 % 14,0 % 7,0% 6,8 %
aus allen anderen
Drittléandern
Durchschnittlicher 2385,34 1852,23 1430,90 1218,41
Einfuhrpreis (in EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 78 60 51
Menge der Einfuhren aus 49 144 140 135
Taiwan (in MW)
Index (2009 = 100) 100 294 286 276
Marktanteil der Einfuhren 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,8%
aus Taiwan
Durchschnittlicher 2102,04 1659,72 1350,00 1125,93
Einfuhrpreis (in EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 79 64 54
Menge der Einfuhren aus den 140 180 51 60
USA (in MW)
Index (2009 = 100) 100 129 36 43
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Marktanteil der Einfuhren 2,6 % 1,5% 0,3% 0,3%
aus den USA
Durchschnittlicher 2400,00 1872,22 1431,37 1233,33
Einfuhrpreis (in EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 78 60 51
Menge der Einfuhren aus 720 1140 1029 879
dem Ubrigen Asien (in MW)
Index (2009 = 100) 100 158 143 122
Marktanteil der Einfuhren 13,2 % 9,3% 52 % 5,0%
aus dem Ubrigen Asien
Durchschnittlicher 2400,00 1870,18 1440,23 1229,81
Einfuhrpreis (in EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 78 60 51
Menge der Einfuhren aus der 9 238 165 121
tbrigen Welt (in MW)
Index (2009 = 100) 100 253 176 129
Marktanteil der Einfuhren 1,7% 2,0% 0,8% 0,7%
aus der Ubrigen Welt
Durchschnittlicher 2404,26 1869,75 144242 1231,40
Einfuhrpreis (in EUR/KW)
Index (2009 = 100) 100 78 60 51
Quelle: Europressedienst

ZELLEN 2009 2010 2011 Uz
Menge der Einfuhren aus 510 884 1100 1457
allen anderen Drittlandern (in
MW)
Index (2009 = 100) 100 173 216 286
Marktanteil der Einfuhren 23,7% 26,6 % 25,5 % 36,2 %
aus allen anderen
Drittlandern
Durchschnittlicher 1166,67 1072,40 751,82 553,88

Einfuhrpreis (in EUR/KW)
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Index (2009 = 100) 100 92 64 47
Menge der Einfuhren aus 235 400 540 997
Taiwan (in MW)

Index (2009 = 100) 100 170 230 424
Marktanteil der Einfuhren 10,9 % 12,0% 125% 24,8 %
aus Taiwan

Durchschnittlicher 948,94 1100,00 670,37 514,54
Einfuhrpreis (in EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 116 71 54
Menge der Einfuhren aus den 40 40 40 33
USA (in MW)

Index (2009 = 100) 100 100 100 83
Marktanteil der Einfuhren 19% 1,2% 0,9 % 0,8%
aus den USA

Durchschnittlicher 1350,00 1050,00 825,00 636,36
Einfuhrpreis (in EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 78 61 47
Menge der Einfuhren aus 60 154 170 145
Japan (in MW)

Index (2009 = 100) 100 257 283 242
Marktanteil der Einfuhren 2,8 % 4,6 % 39% 3,6 %
aus Japan

Durchschnittlicher 1350,00 1051,95 829,41 641,38
Einfuhrpreis (in EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 78 61 48
Menge der Einfuhren aus der 175 290 350 282
tbrigen Welt (in MW)

Index (2009 = 100) 100 166 200 161
Marktanteil der Einfuhren 8,1 % 8,7 % 8,1 % 7,0%
aus der Ubrigen Welt

Durchschnittlicher 1348,57 1051,72 831,43 638,30

Einfuhrpreis (in EUR/KW)
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Index (2009 = 100) 100 78 62 a7

Quéelle: Europressedienst

5.3.2.
(624)

5.3.3.
(625)

(626)

(627)

(628)

Nichtsubventionierte Einfuhren aus der VR China

Die nichtsubventionierten Einfuhren aus der VR China wurden sorgfaltig anaysiert;
dabel wurde festgestellt, dass sie sich nicht so stark auf die Lage des
Wirtschaftszweigs der Union auswirkten, dass sie den ursachlichen Zusammenhang
zwischen den subventionierten Einfuhren und der Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union hétten aufheben kénnen.

Entwicklung des Unionsverbrauchs

Wie bereits in Erwagungsgrund 509 erlautert, stieg der Unionsverbrauch im
Bezugszeitraum bei den Modulen um 221 % und bel den Zellen um 87 % an. Der
Verbrauch ging zwar nach einem Hoéchststand im Jahr 2011 wahrend des UZ zurick,
lag aber immer noch weit Uber dem zu Beginn des Bezugszeitraums im Jahr 2009
erreichten Stand. Der Wirtschaftszweig der Union konnte von dieser Zunahme des
Verbrauchs nicht profitieren, sein Marktanteil sank ndmlich im selben Zeitraum von
19 % auf 13 % bel den Modulen und von 68 % auf 38 % bei den Zellen. Gleichzeitig
nahm der Marktanteil der VR China bis 2011 drastisch zu und hielt sich danach auf
einem recht hohen Niveau wahrend des UZ, als es zu einem Rickgang des Verbrauchs
kam. Da die subventionierten Einfuhren aus der VR China trotz eines im UZ
ricklaufigen Unionsverbrauchs ihren Marktanteil im Bezugszeitraum zulasten des
Wirtschaftszweigs der Union entweder behaupteten (Module) oder steigerten (Zellen),
kann daher nicht darauf geschlossen werden, dass der ursachliche Zusammenhang
zwischen den subventionierten Einfuhren und der Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union durch diesen Verbrauchsriickgang aufgehoben wurde. Da die Kapazitét des
Wirtschaftszweigs der Union, wie die Untersuchung zeigte, in jedem Fall weit unter
dem Verbrauch lag, konnte zudem der zuriickgehende Verbrauch im UZ keine
Auswirkungen auf die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union gehabt haben.

Auf der Grundlage der verflgbaren Informationen ist schwer feststellbar, wie stark die
Nachfrage durch die Forderprogramme der Mitgliedstaaten gesteuert wird. Wie
namlich in Erwagungsgrund 632 ausgefihrt wird, gibt es eine Vielzahl an
Forderprogrammen, die auf &ulerst komplexe Weise mit der Nachfrage
zusammenspielen, weshalb deren Auswirkungen nur schwer genau quantifizierbar
sind. Den verfugbaren Beweisen zufolge besteht die Nachfrage nach Solarenergie
alerdings selbst ohne Forderprogramme weiter und wird im Laufe der Zeit sogar
ansteigen, wenn auch nicht so stark wie im Kontext der Forderprogramme. In diesem
Zusammenhang machten mehrere Parteien geltend, dass die Netzparitét in einigen
Regionen der Union bereits erreicht oder nahezu erreicht worden ist.

Eine interessierte Partei brachte vor, die Einfuhren aus der VR China hétten nicht den
gesamten Verbrauchsanstieg erfasst; zudem sei die Rentabilitét des Wirtschaftszweigs
der Union von 2009 bis 2010 weiter angestiegen, obwohl er bei den Modulen im
selben Zeitraum Marktanteile verlor. Aullerdem habe der Wirtschaftszweig der Union
im Jahr 2009 Verluste in Hohe von 8 % erlitten, obwohl die aus der VR China
eingefuhrten Zellen in dieser Zeit einen Marktanteil von lediglich 8 % aufwiesen.

Wie bereits in den Erwagungsgrinden 609 bis 616 ausgefihrt, behaupteten die
subventionierten Einfuhren aus der VR China trotz des im UZ rickléaufigen
Unionsverbrauchs ihren Marktanteil (Module) oder steigerten ihn sogar (Zellen)
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zulasten des Wirtschaftszweigs der Union im Bezugszeitraum. Deshalb darf nicht
geschlossen werden, dass der Verbrauchsriickgang den ursachlichen Zusammenhang
zwischen den subventionierten Einfuhren und der Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union aufhebt. Da die Kapazitédt des Wirtschaftszweigs der Union, wie die
Untersuchung zeigte, in jedem Fall weit unter dem Verbrauch lag, konnte zudem der
ricklaufige Verbrauch im UZ nicht zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
beigetragen haben. Dieses Vorbringen wurde daher zurtickgewiesen.

Eine andere interessierte Partel bestritt, dass die Nachfrage in der Union auch ohne
nationale FoOrderregelungen anhalten wird. Es bestehe eine Wechselbeziehung
zwischen Nachfrage und Forderregelungen, weshalb Projekte im Fotovoltaik-Bereich
ohne solche Regelungen nicht mehr rentabel seien und dementsprechend auch die
Nachfrage nach Solarpaneelen einbrechen wirde. Die Partei legte allerdings keine
Beweise vor, welche die diesbeziiglichen Feststellungen in Erwdgungsgrund 626
entkréften wirden. Da sie keine neuen Informationen hierzu vorlegte, wurde dieses
Vorbringen zurtickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen brachte die chinesische
Regierung vor, die Tatsache, dass die Kapazitdt des Wirtschaftszweigs der Union in
jedem Fall nicht ausgereicht habe, um den Bedarf der Union zu decken, sei irrelevant,
da sich die Mengen der vom Wirtschaftszweigs der Union verkauften Module
entsprechend dem Verbrauchsriickgang verringert hétten; auf3erdem machte sie erneut
geltend, dass sich der Verbrauchsrickgang zwischen 2011 und dem UZ die
bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union verursacht habe. Zwar ist in
der Tat festzustellen, dass der Unionsverbrauch von 2011 bis zum UZ zuriickging und
die Menge der verkauften Module einen vergleichbaren Ruckwartstrend verzeichnete;
dies ist aber im Zusammenhang mit der Entwicklung der subventionierten
chinesischen Preisen zu sehen, welche die Preise des Wirtschaftszweigs der Union
erheblich unterboten, wodurch der Wirtschaftszweig der Union gezwungen war, mit
Verlust zu verkaufen. Diesbeziiglich sei daran erinnert (siehe Erwéagungsgrund 111 der
vorlaufigen Antidumpingverordnung), dass der Marktanteil der Einfuhren aus der VR
China bel Modulen gleich blieb und bei Zellen zulegte, obwohl der Verbrauch
rucklaufig war. Gleichzeitig gingen die Preise der Einfuhren aus China erheblich
zurlick, wobei sie die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Union betrachtlich
unterboten. Dieses Vorbringen wurde somit zurtickgewiesen.

Einspeisungstarife als Hauptbeispiel fir Fordermal3nahmen

Mehreren interessierten Parteien zufolge hangt die Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union mit den von den Mitgliedstaaten gesenkten Einspeisungstarifen zusammen.
Aufgrund dieser Tarifsenkungen sel es angeblich zu einem Rickgang bel den
Solaranlagen und bei der Nachfrage nach der untersuchten Ware auf dem Unionsmarkt
gekommen, was wiederum zu einer bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union gefihrt habe.

Zur Forderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen fihrten die
Mitgliedstaaten Einspeisungstarife, Quotenvorgaben mit handelbaren griinen
Zertifikaten, Investitionszuschiisse und steuerliche Anreize ein. In enigen
Mitgliedstaaten stammen die Fordermittel auch aus den EU-Strukturfonds. Bei der
Solarenergie  waren  Einspeisungstarife  das am  haufigsten  eingesetzte
Forderinstrument. Die Analyse der Kommission konzentrierte sich auf diesen
Fordertyp.
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Bel den Einspeisungstarifen handelt es sich um eine finanzielle Forderung, mit der die
verbindlichen nationalen Ziele fir den Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen
nach den Vorgaben der Richtlinie 2009/28/EG zur Forderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen erreicht werden sollen. Das Ausmal’ der Foérderung
und die Wirkungsweise der Einspeisungstarife unterscheiden sich je nach
Mitgliedstaat. Durch die Einspeisungstarife werden die Netzbetreiber verpflichtet,
Solarenergie zu solchen Preisen anzukaufen, dass die Solarenergieproduzenten (in der
Regel die Eigentimer der Solaranlagen) kostendeckend arbeiten und angemessene
Renditen erzielen. Einspeisungstarife unterliegen wie andere Forderungen in den
meisten Féllen auch der Kontrolle staatlicher Beihilfen nach Artikel 107 und 108
AEUV, s0 dass es zu keiner Uberkompensation bei den betreffenden Stromerzeugern
kommen kann.

Ungeachtet der nationalen Unterschiede waren drei Phdnomene im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Einspeisungstarife in der Union zu beobachten, namlich: 1)
die Senkung der Einspeisungstarife, ii) die generelle Einstellung des
Einspeisungstarifsystems (Spanien) und iii) die Einflhrung von Kapazitdtsschwellen
fur die Anlagen, die fir ene Finanzierung in Betracht kommen, sowie
Gesamtkapazitatsschwellen fur die in einem Jahr neu installierten und geférderten
Kapazitdten auf mitgliedstaatlicher Ebene. Da die Kapazitdtsschwellen wohl
hauptsachlich im Jahr 2012 eingefiihrt wurden, haben sie hdchstwahrscheinlich keine
Auswirkungen auf den Verbrauch im UZ. Folglich standen die jiingsten Einstellungen
des Einspeisungstarifsystems in Spanien und die Absenkung der Einspeisungstarife in
den meisten Mitgliedstaaten im Mittelpunkt der Analyse. Dabei wurde untersucht, ob
sich dies auf die Nachfrage auf dem Unionsmarkt ausgewirkt hatte und zu der
bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union gefihrt haben konnte.
Diesbeziiglich bildete sich die Auffassung heraus, dass die Auswirkungen der
Entwicklung der Einspeisungstarife auf die Nachfrage nach Modulen auch fir die
Lage bel den Zellen représentativ waren. Da namlich Zellen fur die Herstellung von
Modulen unerlasslich sind und bel anderen Herstellungsverfahren keine Verwendung
finden, sinkt mit der Nachfrage nach Modulen automatisch auch der Bedarf an Zellen.

Durch die Untersuchung wurde zwar bestétigt, dass die Entwicklung der
Einspeisungstarife und der Verbrauch zusammenhangen; gleichzeitig wurde aber auch
festgestellt, dass der von 2011 bis zum UZ ricklaufige Verbrauch nicht geeignet war,
den ursachlichen Zusammenhang zwischen den subventionierten Einfuhren aus der
VR China und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
(ausfuihrliche Beschreibung siehe Erwadgungsgrund 625) aufzuheben. Aus der
Untersuchung ging ndmlich hervor, dass die ausfiihrenden Hersteller trotz der sich
verschlechternden Lage des Wirtschaftszweigs der Union ihre hohen Marktanteile bei
Modulen (80 %) halten und bei Zellen sogar leicht steigern konnten (von 20 % im Jahr
2011 auf 22% im UZ). Dartber hinaus ist anzumerken, dass der vom
Wirtschaftszweig der Union durchschnittlich fir Module verlangte Preis im
Bezugszeitraum um 53 % zurlickging, was hauptsachlich auf die starke Zunahme
subventionierter Einfuhren und den erheblichen Preisdruck, den diese auf den
Unionsmarkt austibten, zurtickzufihren ist. Daher kann der vom Wirtschaftszweig der
Union erlittene Rentabilitétsverlust nicht in erster Linie auf die gesenkten
Einspeisungstarife zurlickgeftihrt werden.

Somit ist anerkanntermal3en die Nachfrage nach Solarenergie durch die
Einspeisungstarife gestiegen und der Verbrauch der untersuchten Ware im UZ
aufgrund der jungsten Einstellungen des Einspeisungstarifsystems (wie im Fall
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Spaniens) und der Absenkung der Einspeisungstarife in anderen Mitgliedstaaten
zurlickgegangen, was mdglicherweise zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union beigetragen hat. Allerdings wurde durch diesen Verbrauchsriickgang im UZ der
ursdchliche Zusammenhang zwischen den subventionierten Einfuhren und der
Schéadigung des Wirtschaftszweigs der Union nicht aufgehoben.

Mehreren Parteien zufolge sind Solarinvestitionen aufgrund der gesenkten
Einspeisungstarife fur Anleger unattraktiv geworden, so dass die Nachfrage nach der
betroffenen Ware in der Union nachgel assen habe.

Die Untersuchung bestétigte zwar, dass die Hohe der Einspeisungstarife und das
Investitionsaufkommen in der Solarbranche zusammenhéngen, machte aber auch
deutlich, dass die Investitionstétigkeit im Solarenergiebereich in Regionen, in denen
Solarenergie aufgrund hoher Sonneneinstrahlung effizienter erzeugt wird, und in
Regionen, in denen das Strompreisniveau hoch ist, weniger auf Férderung angewiesen
ist. Wie die Untersuchung ndmlich zeigte, werden trotz der Einstellung des
Einspeisungstarifsystems (z. B. in Spanien) nach wie vor Investitionen getétigt.
Darliber stellte sich bel der Untersuchung heraus, dass Investitionen in
Solarenergieprojekte auch bei niedrigeren Einspeisungstarifen noch attraktiv sind. Aus
den dargelegten Griinden konnte dem Vorbringen nicht gefol gt werden.

Mehrere Parteien machten geltend, die Entwicklungen bel den Einspeisungstarifen
wirden einen starken Druck auf die Preise und damit auf die Rentabilitét des
Wirtschaftszweigs der Union ausiiben. Eine interessierte Partel brachte vor, es seien
lediglich die Auswirkungen der Einspeisungstarifentwicklung auf die Nachfrage
untersucht worden, stattdessen hétten aber auch die Auswirkungen auf die Preise
analysiert werden missen. Im selben Zusammenhang wandten mehrere interessierte
Partelen ein, dass die meisten Mitgliedstasten bereits 2010 die Foérderung
einschneidend geklrzt hatten, was die Preise fir Module unter Druck gesetzt habe.

Diesbezliglich ist anzumerken, dass die Mitgliedstaaten die Einspeisungstarife zu
unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichem Tempo gesenkt haben und
dass es recht schwierig ist, ein Gesamtbild fur die ganze Union zu zeichnen.
Unabhangig von dem Zeitpunkt, zu dem die Einspeisungstarife ein ausgesprochen
niedriges Niveau erreichten, darf der bedeutende Rickgang der Preise und der
Rentabilitét der Union im Bezugszeitraum nicht ausschlief3lich oder in erster Linie mit
der Senkung der Einspeisungstarife erklart werden. Wenn man die fir Deutschland
und Italien erhobenen Informationen zugrunde legt (auf diese beiden Lander entfielen
rund 75 % des Unionsverbrauchs im Jahr 2011), dann ist erstens festzuhalten, dass der
Rickgang der durchschnittlichen Verkaufspreise starker ausfiel als der Riickgang der
Einspeisungstarife im UZ. Zweitens ist den vorliegenden Beweisen zu entnehmen,
dass der Wirtschaftszweig der Union seine Preise in einigen Landern, beispielsweise
Italien, ungeachtet der sehr grof3ziigigen Einspeisungstarife erheblich senken musste.
Schliefdlich ist festzuhalten, dass der Wirtschaftszweig der Union im UZ zu Preisen
unterhalb der Produktionskosten verkaufen musste, was im Wesentlichen darauf
zurlckzufihren war, dass die chinesischen ausfihrenden Hersteller 80 % des
Unionsverbrauchs bedienten und folglich tber eine entsprechende Prei ssetzungsmacht
verflgten.

Die Untersuchung ergab ferner, dass die hoheren Einspeisungstarife in Verbindung
mit dem Preisriickgang bei Modulen in der Union Investitionen in Solarenergie bis
2011 &aulerst attraktiv machten, weil die Anleger sehr hohe Renditen erzielten.
Folglich wurden sehr viele Investitionen getétigt, weshalb sich die Nachfrage nach
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Solarpaneelen stark erhohte. Infolge der wachsenden Nachfrage legte das
Gesamtvolumen der gezahlten Einspeisungstarife betréchtlich zu, weshalb die meisten
Mitgliedstaaten ihre Einspeisungstarifregelungen nach unten korrigierten, um u. a
eine Erhéhung der Strompreise zu verhindern. Dies zeigt, dass die Absenkung der
Einspeisungstarife moglicherweise auch auf die riicklufigen Preise zurtickzufuhren
sind und nicht etwa umgekehrt. Dieses V orbringen wurde daher zuriickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen wandte eine Partei ein, es
gebe einen Widerspruch zwischen Erwagungsgrund 640, wonach eine Bewertung der
Nachfrage fur die gesamte Union schwierig sei, und Erwagungsgrund 608, wonach
eine fir ale Mitgliedstaaten getrennt vorgenommene Ursachenanalyse keine
aussagekraftigen Ergebnissen liefern wirde. Diesbeziglich wird klargestellt, dass in
der Sachverhaltswirdigung in Erwagungsgrund 640 auf die Schwierigkeit verwiesen
wird, ein allgemeines Bild der Einspeisungstarifentwicklungen in der gesamten Union
zu zeichnen; es wird, entgegen der Behauptung der interessierten Partei, nicht auf die
Nachfrage in der Union eingegangen. Folglich besteht kein Widerspruch zwischen den
beiden Erwagungsgriinde, weshalb das V orbringen zuriickgewiesen wurde.

Nach der Unterrichtung tber die endgiltigen Feststellungen wandte eine Partel ein,
selbst bel hohen Einspeisungstarifen konne der Modulpreis aufgrund von
technologischen  Entwicklungen,  Grolenvorteilen, Kosteneinsparungen und
wachsenden globalen Produktionskapazitdten spirbar sinken. Diesbeziiglich wird auf
die erhobenen Beweise verwiesen, wonach die italienischen Hersteller ihre Preise
unter die Produktionskosten senken mussten, auch wenn die Einspeisungstarife hoch
waren. Zwar konnen sich die genannten Faktoren durchaus auf die
Durchschnittskosten auswirken, sie konnen aber nicht erkldren, warum die
Unionshersteller ihre Preise unter ihre Produktionskosten senken mussten. Daher wird
der Schluss gezogen, dass im Wesentlichen die subventionierten Einfuhren aus der VR
China die Preise auf ein untragbares Niveau driickten; somit wurde dieses V orbringen
zurlickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endgiltigen Feststellungen wandte eine Partei ein, fur
die Schlussfolgerung in Erwagungsgrund 641, wonach Einspeisungstarifsenkungen
auch auf die rucklaufigen Preise zurtickzufihren sein kénnten und nicht umgekehrt,
gebe es keinerlel Beweise.

Es sai darauf hingewiesen, dass sich die Schlussfolgerungen in Erwégungsgrund 641
auf die bel der Untersuchung verfigbaren Informationen stitzte; angesichts der
Umstande in diesem besonderen Markt wurde das dargelegte Szenario als angemessen
angesehen. Der Einwand wurde daher zurtickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen widersprach eine Partel
der Schlussfolgerung, dass in erster Linie die subventionierten Einfuhren den
Preisdruck auf die Unionshersteller ausibten; vielmehr seien es die
Einspeisungstarifsenkungen gewesen, welche die Unionshersteller zu Preissenkungen
gezwungen hétten. Dieselbe Partel brachte erneut vor, dass die Preise flr
Fotovoltaiksysteme zum Zeitpunkt der Einspeisungstarifsenkungen entsprechend
gefallen seien, um zu verhindern, dass die Kosten fr Projektentwickler ansteigen; dies
habe letztlich den Druck auf die Preise der Unionshersteller verursacht.

Da keine schlUssigen Beweise fUr diese Behauptungen erbracht wurden, erhielt die
Kommission ihre Anayse und ihre Schlussfolgerungen in den Erwagungsgrinden 640
und 641 aufrecht.
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Dieselbe Partei behauptete, die Markte wirden von der Entwicklung der
Einspeisungstarife abhangen, und legten Informationen vor, aus denen die Zahl der
Fotovoltaikinstallationen im Vereinigten Konigreich in den Jahren 2012 und 2013
hervorgeht. Bei den von dieser Partei vorgelegten Informationen handelt es sich um
eine Veroffentlichung der britischen Regierung, die sich auf die wéchentlichen
Registrierungen im Einspeisungstarif-Zentralregister (Central FIT Register, CFR) des
Vereinigten Konigreichs stiitzt. Hierzu ist zu bemerken, dass diese Informationen sich
vorwiegend auf einen Zeitpunkt aufl3erhalb des UZ bezogen und nur einen einzigen
Mitgliedstaat erfassten, wohingegen die derzeitige Untersuchung auf die Lage des
Gesamtmarkts der Union abstellte. Es wird keinesfalls bestritten, dass sich die Hohe
der Einspeisungstarife auf die Nachfrage auswirkt, da die Rentabilitdt von
Investitionen in Orten mit geringerer Sonneneinstrahlung von der Hohe der
Einspeisungstarife abhangt. Um jedoch nachzuweisen, dass die Hohe der im UZ
geltenden Einspeisungstarife die Schadigung verursachte, hétten die interessierten
Parteien nachweisen miissen, dass eine Anhebung des Preises der Unionshersteller auf
das nichtschadigende Niveau bedeutet hétte, dass diese nicht mehr in der Lage
gewesen waéaren, die betroffene Ware zu verkaufen, da Investitionen in
Fotovoltaikanlagen bei diesen Preisen nicht rentabel gewesen wéren. Beweise dieser
Art wurden nicht vorgelegt. Diese Behauptung wurde daher zuriickgewiesen.

Mehrere Parteien machten geltend, dass Investitionen in Fotovoltaik-Anlagen
angesichts der geringen Einspeisungstarife nur dann wirtschaftlich sinnvoll seien,
wenn die Anlagen mit den glnstigeren Solarpaneelen aus der VR China geliefert
wuirden. Deshalb hétten die gesenkten Einspeisungstarife eine bedeutende Schadigung
des Wirtschaftszweigs der Union verursacht. Eine andere Partei brachte vor, die Hohe
der Einspeisungstarife beeinflusse die Prei sgestaltungsmechanismen fur Module.

Dazu sei angemerkt, dass die Modulkosten, zu denen ein Projekt noch wirtschaftlich
sinnvoll ist, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und von Region zu Region variiert, was
auf zahlreiche Faktoren zurlckzufihren ist, beispielsweise auf Einspeisungstarife,
andere rechtliche Anreize, auf die Sonneneinstrahlung oder die Preise fir
konventionellen Strom. Dartber hinaus ergab die Untersuchung, dass die derzeitigen
Anlagen immer weniger von den Einspeisungstarifen abhangen, da bei bestimmten
Fotovoltaik-Anlagentypen in mehreren Regionen Europas Netzparitét erreicht worden
sein diurfte, beispielsweise in groRen Teilen Italiens, Spaniens, Portugals,
Sudfrankreichs und Griechenlands. Aus diesen Grinden wurden die diesbeziiglichen
Einwande der interessierten Parteien zurlickgewiesen.

Eine interessierte Partel wandte ein, die Kommission habe nicht gepruft, ob der
Wirtschaftszweig der Union es versaumt habe, sich frihzeitig darauf einzustellen, dass
die staatliche Unterstiitzung abrupt eingestellt oder reduziert werden kénnte. Dieser
Einwand wurde allerdings nicht untermauert. Dennoch sei angemerkt, dass die
erhobenen Beweise nicht darauf hindeuten, dass der Wirtschaftszweig der Union
unangemessen auf die Marktsignale (Verbrauchsentwicklung) und andere verfiigbare
Informationen (Kirzung von Foérderregelungen) reagierte. Dieses Vorbringen wurde
daher zurlickgewiesen.

Eine interessierte Partei argumentierte, die gesenkten Einspeisungstarife hétten zum
Rickgang der Verkdufe des Wirtschaftszweigs der Union gefuhrt, well die
Investitionen nur auf der Basis der erschwinglichen Preise chinesischer Erzeugnisse
rentabel gewesen seien. Die erhobenen Daten belegen in der Tat nur einen leichten
Rickgang der Verkaufe des Wirtschaftszweigs der Union im UZ; dies steht im
Gegensatz zu dem, was zu erwarten gewesen ware, wenn die Fotovoltaik-Projekte nur
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mit chinesischen Modulen hétten rentabel realisiert werden konnen. Vielmehr nahmen
die Modulverkaufe des Wirtschaftszweigs der Union bis zum Jahr 2011 zu und gingen
dann im UZ leicht zurtick, wobel sie demselben Trend folgten wie beim Verbrauch.
Dieses Vorbringen wurde daher zurtickgewiesen.

Eine interessierte Partel brachte vor, der Wirtschaftszweig der Union sei durch
niedrigere Einspeisungstarife zu Preissenkungen gezwungen worden, um das I nteresse
der Anleger an fotovoltaischer Energie sowie die Nachfrage und das Wachstum in
diesem Bereich aufrechtzuerhalten.

Die Untersuchung zeigte, dass der Wirtschaftszweig der Union vor alem aufgrund des
von den subventionierten Einfuhren ausgehenden Drucks und nicht wegen der
niedrigeren Einspeisungstarife seine Preise senken musste. Dies wird durch die
Tatsache verdeutlicht, dass der Wirtschaftszweig der Union seine Preise 2010 und
2011 - aso noch vor der massiven Absenkung der Einspeisungstarife - am starksten
reduziert hat. Tatsachlich wurde der Wirtschaftszweig der Union durch den Anstieg
der subventionierten Einfuhren aus der VR China, durch die seine Preise deutlich
unterboten wurden, zu immer neuen Preissenkungen gezwungen. Aus diesen Griinden
wurde die Behauptung zurlickgewiesen.

Eine andere interessierte Partei brachte vor, die Feststellungen in den
Erwagungsgrinden 174 und 175 der vorlaufigen Antidumpingverordnung, dass die
Anderungen bei den Einspeisungstarifen den urséchlichen Zusammenhang nicht auler
Kraft gesetzt hétten, entbehrten jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage und
stinden im Widerspruch zu Artikel 8 Absatz5 der Grundverordnung, weil die
Kommission es versaumt habe, den Grad der Schadigung aufgrund der Senkung der
Einspeisungstarife zu beurteilen, und weil sie die Auffassung vertreten habe, der
deutliche Rickgang der Preis des Wirtschaftszweigs der Union sei allein auf die
subventionierten Einfuhren aus der VR China zurlckzufihren. Dieselbe Partei
behauptete, der Rickgang des Preises von Modulen und Zellen sei ein globales
Phanomen und nicht auf den Druck der chinesischen Einfuhren zurtickzuf Uhren.

Bezuglich der Behauptung, die Kommission habe es versaumt, den Grad der
Schadigung aufgrund der Senkung der Einspeisungstarife zu beurteilen, wird auf die
Erwagungsgrinde 628 und 629 sowie 640 und 641 verwiesen; dort zog die
Kommission ndmlich den Schluss, dass weder der Nachfragertickgang noch die
Auswirkungen der Einspeisungstarife auf die Unionspreise als solche geeignet seien,
den urséchlichen Zusammenhang zwischen der Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union und den subventionierten Einfuhren aus der VR China aufzuheben, unabhangig
davon, ob und inwieweit sie moglicherweise auf die gesenkten Einspeisungstarife
zurtickzuftihren sind. Deshalb wird das Vorbringen, dass die Feststellungen der
Kommission keine faktische Grundlage hétten, zurtickgewiesen. Hinsichtlich der
Behauptung, der Rickgang der Preise von Modulen und Zellen sei ein globales
Phanomen, wird auf die Erwégungsgrinde 619 bis 621 verwiesen; dort werden die
Mengen und Preise der Einfuhren in die Union aus anderen Landern als der VR China
bewertet. Zwar war ein allgemeiner Abwartstrend bei den Modul- und Zellenpreisen
zu verzeichnen, doch verstarkten die subventionierten Preise der Einfuhren aus der VR
China diesen Trend bis zum Erreichen der Verlustzone. Aus den dargelegten Griinden
wird die Behauptung zuriickgewiesen.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Einspeisungstarife als wichtiger Faktor
fir die Entwicklung des Fotovoltak-Markts in der Union den kinftigen
Unionsverbrauch der untersuchten Ware beeinflussten. Der Untersuchung zufolge ging
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der Verbrauch aber trotz deutlich gesenkter Einspeisungstarife nicht wesentlich
zurlck. Die Untersuchung ergab ferner, dass der Rickgang der Unionspreise nicht
vornehmlich auf die gesenkten Einspeisungstarife zurtickzufiihren war. Daher wird der
Schluss gezogen, dass der urséchliche Zusammenhang zwischen den subventionierten
Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union durch
die Entwicklungen im Bereich der Einspeisungstarife nicht aufgehoben wurde.

Sonstige dem Wirtschaftszweig der Union gewahrte finanzielle Unterstiitzung

Mehrere interessierte Parteien brachten vor, die bedeutende Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union sei darauf zurtickzufiihren, dass ihm weniger finanzielle
Unterstiitzung gewahrt worden sei. Zur Untermauerung dieser Behauptung wurden
Angaben vorgelegt, die sich auf Subventionen bezogen, die einem Unionshersteller
vor dem Bezugszeitraum (2003 bis 2006) gewahrt wurden.

Die vorgelegten Beweise lieffen keinen Zusammenhang zwischen der bedeutenden
Schédigung des Wirtschaftszweigs der Union und der angeblichen Subventionierung
eines Unionsherstellers in der Zeit vor dem Bezugszeitraum erkennen. Aul3erdem
dirfte diese Information belanglos sein, da sie sich auf eine Zeitspanne vor dem
Bezugszeitraum bezieht. Daher war kein Zusammenhang zwischen der bedeutenden
Schédigung des Wirtschaftszweigs der Union und einer angeblichen Subventionierung
eines Unionsherstellers nachweisbar. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde
dieser Einwand zurtickgewiesen.

Uberkapazitit

Es wurde vorgebracht, dass die bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union durch eine Uberkapazitat auf dem Unionsmarkt und ganz allgemein auf dem
Weltmarkt bedingt sei. Ferner wurde eingewandt, dass die Uberkapazitét auf dem
Weltmarkt zur derzeitigen Konsolidierung des Wirtschaftszweigs der Union gefuihrt
habe und jegliche Schadigung auf die zu hohe Zahl an Produktionsanlagen
zurtickzuftihren sei. Dartiber hinaus soll mehreren interessierten Parteien zufolge die
bedeutende Schéadigung des Wirtschaftszweigs der Union wegen der von ihm
aufgebauten Uberkapazitdten selbstverschuldet sein. Im Gegensatz dazu brachten
einige interessierte Parteien vor, dass es zu der Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union gekommen sei, weil dieser notwendige Investitionen in Kapazitatsausweitungen
verabsdumt habe.

Der Wirtschaftszweig der Union hat seine Produktionskapazité zwar durchaus
gesteigert, mit seiner Produktion insgesamt aber den im Bezugszeitraum steigenden
Bedarf auf dem Unionsmarkt nicht gedeckt. Somit war die Steigerung der
Produktionskapazitdt des Wirtschaftszweigs der Union angemessen und folgte der
Marktentwicklung, d. h. dem gestiegenen Verbrauch. Sie kann daher nicht als Ursache
der Schadigung angesehen werden.

Auf dieser Grundlage lieferte die Untersuchung auch keine Bestdtigung fur die
Behauptung, der Wirtschaftszweig der Union habe nicht in Kapazitétserweiterungen
investiert. Wie bereits erwéhnt, hatte der Wirtschaftszweig der Union vielmehr im
gesamten Bezugszeitraum schrittweise seine Kapazitdt ausgebaut und verflgte in
diesem Zeitraum Uber einen Kapazitatsiiberhang, was darauf hindeutet, dass er zur
Deckung zusétzlicher Nachfrage imstande war. Somit musste dieses Vorbringen
zurtickgewiesen werden.

Einige Parteien machten geltend, dass sich alle Marktteilnehmer, auch jene in den vor-
und nachgelagerten Branchen, aufgrund der Uberkapazitat auf dem Weltmarkt und der
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damit verbundenen Anderungen der Marktgegebenheiten in einer schwierigen
Situation beféanden. So gesehen sei es bel der untersuchten Ware fir den einzelnen
Hersteller nicht mehr moglich, Preise festzulegen, da diese weltweit durch Angebot
und Nachfrage bestimmt wirden. Diese Situation und nicht die subventionierten
Einfuhren hétten zu der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
gefuhrt.

Durch die Untersuchung wurde bestétigt, dass es auf dem Weltmarkt Uberkapazitéten
gibt, die ihren Ursprung vornehmlich in der VR China haben. Was die gednderten
Marktbedingungen betrifft, wonach die Preise der untersuchten Ware angeblich vom
Markt diktiert werden, so wére dies keine Rechtfertigung fur unfaire Preisgestaltung
und unfaire Handelspraktiken. Diesbezlglich sei darauf hingewiesen, dass die
untersuchte Ware vom Wirtschaftszweig der Union seit tber 20 Jahren hergestellt und
verkauft wird, wahrend sich der entsprechende Wirtschaftszweig der VR China erst
vor kurzer Zeit (etwa Mitte des vergangenen Jahrzehnts) entwickelt hat; Anreize dafUr
boten ihm vor allem Einspeisungstarife und andere Férdermal3nahmen in der Union
und die infolgedessen gestiegene Nachfrage. Aus diesen Grinden wird die
Argumentation zurtickgewiesen.

Eine interessierte Partei brachte vor, dass die Uberkapazitat zur Rationalisierung der
Preise fihre. Diesbezlglich sollte enerseits angemerkt werden, dass die
Uberkapazitdten de facto zu einem ,Wettlauf nach unten“ fiihrte und zu einem
Rickgang der Preise des Wirtschaftszweigs der Union, der im Schnitt die
Verringerung der  Produktionskosten Uberstieg. Andererseits folgten die
Kapazitatserhthungen des Wirtschaftszweigs der Union den Marktentwicklungen und
wurden for angemessen erachtet. AuRBerdem fiel die Zunahme der
Produktionskapazitéat fir Zellen niedriger aus als fur Module. Dem diesbeziglichen
Vorbringen konnte daher nicht gefolgt werden.

Eine andere interessierte Partei behauptete, die Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union sei darauf zurtickzufihren, dass dieser sich nur auf spezielle Investitionen
konzentriert und es verssumt habe, die nétigen Investitionen in
Kapazitatsausweitungen und Kostensenkungen zu tadtigen. Auch diese Behauptung
konnte durch die Untersuchungsergebnisse nicht bestétigt werden; vielmehr zeigten
die Ergebnisse, dass der Wirtschaftszweig der Union seine Produktionskapazitdt und
seine Effizienz im Bezugszeitraum erhohte. Diese Behauptung wurde daher
zurlickgewiesen.

Dartber hinaus wandte eine interessierte Partel ein, der Wirtschaftszweig der Union
habe seine Produktionskapazitdt trotz der bereits niedrigen Kapazitétsausastung
erhoht und die Schadigung somit selbst verschuldet. Dieser Einwand stiitzte sich
indessen auf einen Vergleich des Investitionstrends bei den in die Stichprobe
einbezogenen Unionsherstellern und dem Kapazitétsauslastungstrend im gesamten
Wirtschaftszweig der Union, was keine geeignete Vergleichsgrundlage darstellt.
Dartber hinaus ergab die Untersuchung, dass der Wirtschaftszweig der Union seine
Produktionskapazitdten nicht stérker ausweitete, as es die Entwicklung des
Unionsverbrauchs zulief3, weshalb dieser Einwand zurtickgewiesen wurde.

Ferner geht aus den erhobenen Beweisen hervor, dass der Wirtschaftszweig der Union
seine Produktionskosten durch Investitionen in neue Maschinen senken und damit bei
den Kosten wettbewerbsfahiger werden konnte. Somit musste dieser Einwand
zurtickgewiesen werden.
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Nach der Unterrichtung Uber die endgiltigen Feststellungen bestritten einige
interessierte Parteien, dass die Kapazitatsausweitungen des Wirtschaftszweigs der
Union angemessen waren und dass sie den Marktentwicklungen folgten, insbesondere
der Entwicklung des Unionsverbrauchs. Dem ist zu entgegnen, dass die
Produktionskapazitdt bel den Modulen im Bezugszeitraum um 106 % ausgeweitet
wurde, wahrend der Verbrauch in der Union um 221 %, aso um mehr as das
Doppelte, anstieg. Bel den Zellen verlief die Entwicklung nicht anders. im
Bezugszeitraum wurde die Produktionskapazitat um 39 % ausgeweitet, wahrend der
Verbrauch in der Union um 87 % anstieg. Dies zeigt, dass die Kapazitatsausweitung
deutlich hinter dem Verbrauchsanstieg zuriickblieb und daher nicht als unangemessen
bezeichnet werden kann, zumal es in der Union nie Uberkapazitdten gab. Dariiber
hinaus sollte bel der Prifung der Frage, ob die Kapazitdtsausweitungen angemessen
waren, nicht von eine Analyse auf Jahresgrundlage ausgegangen werden, sondern
vielmehr die Entwicklung im gesamten Bezugszeitraum berlicksichtigt werden.
Kapazitéatsausweitungen kommen in der Regel erst mit einem gewissen zeitlichen
Abstand zur getétigten Investitionen voll zum Tragen; die Analyse auf der Grundlage
eines einzigen Jahres kann daher ein verzerrtes Bild ergeben. Diese Argumentation
wurde daher zurtickgewiesen.

Auswirkungen der Rohstoffpreise

Mehrere interessierte Parteien brachten vor, die bedeutende Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union sei im Zusammenhang mit der Entwicklung der Preise
von Polysilicium, einem der Hauptrohstoffe fur die Waferproduktion, zu sehen. Der
Wirtschaftszweig der Union habe langfristige Liefervertrége mit Preisgarantie
abgeschlossen und daher nicht vom Rickgang der Polysiliciumpreise im
Bezugszeitraum profitieren konnen.

Der Untersuchung zufolge hatte der Wirtschaftszweig der Union zwar langfristige
Liefervertrage fur Polysilicium abgeschlossen, deren Bedingungen aber meist auf der
Grundlage der Preisentwicklungen bel Polysilicium neu verhandelt wurden, so dass
die vertraglich festgesetzten Preise denen auf dem Spotmarkt dhnlich oder zuweilen
sogar niedriger a's diese waren.

Einige interessierte Parteien wandten ein, der Wirtschaftszweig der Union oder
zumindest Teile davon seien im UZ nicht in den Genuss der Preisriickgangs bei
Polysilicium gekommen, weil Langzeitvertrdge fir Rohmaterial geschlossen worden
seien. Die Neuaushandlung oder Kiindigung langfristiger Vertrége Gber die Lieferung
von Polysilicium und/oder Wafern habe Vertragsstrafen nach sich gezogen. Zur
Stitzung dieser Behauptung legten diese Partelen Presseartikel vor, in denen dartiber
berichtet wurde, dass einige Unionshersteller mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert
seien oder ihre Vertrage gekundigt hétten. Einige Parteien legten Informationen vor,
die angeblich bestétigten, dass die langfristigen Vertrége nicht neu ausgehandelt
werden konnten.

Polysilicium ist der Hauptrohstoff fir Solarwaferhersteller. Die Untersuchung ergab,
dass die Polysiliciumpreise im Jahr 2008 mit rund 500 USD/kg ihren Hochststand
erreichten, 2009 aber wieder absackten und Ende 2009 bel rund 50-55 USD/kg lagen;
im Jahr 2010 und Anfang 2011 war lediglich ein leichter Aufwartstrend zu
verzeichnen. Die Preise fielen im UZ ganz erheblich, und zwar auf 30 USD/kg (siehe
JRC Scientific and Policy Reports, PV Status Report 2012). Es sei angemerkt, dass
sich die Polysiliciumpreise nur unwesentlich auf den Wirtschaftszweig der Union
ausgewirkt haben kdnnen, da etwaige Auswirkungen auf die Produktionskosten von
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Zellen und Modulen beim Durchlaufen der Wertschdpfungskette abgemildert wurden.
Hinzu kommt, dass die vorgenannten Presseartikel auf Entwicklungen nach dem UZ
Bezug nahmen, die sich nicht auf die Lage des betroffenen Wirtschaftszweigs der
Union im UZ auswirkten; sie kénnen daher nicht berticksichtigt werden. Es kann
bestétigt werden, dass der Wirtschaftszweig der Union durchaus in der Lage war, nicht
nur die Preise langfristiger Vertrage neu auszuhandeln, sondern auch etwaige
Vertragsstrafen im Zusammenhang mit diesen Vertragen.

Eine interessierte Partei brachte vor, es reiche bereits aus, dass nur einige
Unionshersteller von den Langfristvertragen betroffen gewesen seien und dass die
Lage des Wirtschaftszweigs der Union in seiner Gesamtheit irrelevant sei. Die hoheren
Kosten missten sich nicht zwangdaufig auf ale Wirtschaftsbeteiligten in gleicher
Weise auswirken. Dieses Argument ignoriert die Feststellung, dass die
durchschnittlichen Polysiliziumpreise fur den Wirtschaftszweig der Union in vielen
Falen nicht hther waren als die Marktpreise oder die Spotmarktpreise und dass daher
die Frage, ob hohere Kosten ale oder nur einige wenige Wirtschaftsbeteiligte betrafen,
als unerheblich angesehen wurde. Das V orbringen wurde daher zuriickgewiesen.

Eine andere interessierte Partel verlangte, dass die Kommission die Auswirkungen
aller Faktoren, welche die Lage des Wirtschaftszweigs der Union beeinflussen,
gegeneinander abgrenzt, unterscheidet und einzeln quantifiziert, insbesondere die
Auswirkungen des deutlichen Preisverfals bei Polysilicium. Diesbeziiglich wurde
geltend gemacht, dass der Rickgang der Verkaufspreise auf den Rilckgang der
Polysiliciumpreise zurtickzufihren sei und nicht etwa auf den Preisdruck durch die
Einfuhren aus der VR China. Was den Wirtschaftszweig der Union betrifft, so gingen
seine durchschnittlichen Verkaufspreise deutlicher zuriick als die durchschnittlichen
Produktionskosten, auf die der Riickgang der Rohstoffpreise moglicherweise einen
Einfluss hat. Das V orbringen wurde daher zurtickgewiesen.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen wiederholten einige
interessierte Parteien, die Auswirkungen des Riickgangs der Polysiliciumpreise auf die
Kostenstruktur des Wirtschaftszweigs der Union wirden - entgegen den
Schlussfolgerungen der Untersuchung - nicht Uber die gesamte Wertschopfungskette
hinweg begrenzt oder abgeschwécht. Wie jedoch bereits in Erwdgungsgrund 255
festgehalten wurde, ist Polysilizium der Hauptrohstoff fir die Waferhersteller; deshalb
war festzustellen, dass etwaige Auswirkungen auf die Produktionskosten von Zellen
oder Modulen Uber die Wertschdpfungskette hinweg abgeschwécht wurden. Die
interessierten Parteien lieferten keine Beweise, die diese Feststellung hétten entkraften
kénnen. Darlber hinaus ergab die Untersuchung, dass der Rickgang der
Polysiliciumpreise im Bezugszeitraum seinen Niederschlag in den durchschnittlichen
Zell- und Modulproduktionskosten des von der Stichprobe erfassten
Wirtschaftszweigs der Union fand; die Produktionskosten sanken ahnlich stark wie die
Polysiliciumpreise. Eine interessierte Partei bezweifelte die Auswirkungen der
angeblichen Strafen, die der Wirtschaftszweig der Union aufgrund der
Neuaushandlung der Liefervertrége habe zahlen missen. Diesbeziglich kann nicht
ausgeschlossen werden, dass einige Hersteller im Bezugszeitraum moglicherweise
Strafen fur die Stornierung von Wafer-Lieferauftrégen zahlen mussten. Die
Kommission fand jedoch keine Anhaltspunkte dafir, dass sich diese Strafen
moglicherweise auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Union als Ganzes ausgewirkt
haben oder dass sie représentativ waren. Entsprechende Bewei se wurden auch von den
fraglichen interessierten Parteien nicht erbracht. Daher kann zwar nicht vollig
ausgeschlossen werden, dass Strafen moglicherweise bestimmte negative
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Auswirkungen auf eine begrenzten Zahl von Unionsherstellern hatten; die generellen
Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig der Union sind aber alenfalls marginal;
folglich widerlegt dieser Sachverhalt nicht den ursachlichen Zusammenhang zwischen
den subventionierten Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des gesamten
Wirtschaftszweigs der Union. Daher mussten die vorgebrachten Argumente
zurlickgewiesen werden.

Eine andere interessierte Partei behauptete, der Rickgang der Verkaufspreise der
untersuchten Ware in der Union se teilweise darauf zurlickzufiihren, dass die Preise
fur Polysilicium rucklaufig waren. Darauf ist zu erwidern, dass die Einfuhren aus der
VR China laut Untersuchung subventioniert wurden und erheblich unter den Preisen
des Wirtschaftszweigs der Union lagen. Der Preisriickgang war somit stérker als die
durch den Riickgang der Rohstoffpreise bedingte Reduzierung der Produktionskosten.
Wenn der Preisriickgang lediglich auf sinkende Rohstoffpreise zuriickzufihren wére,
dann wére der Wirtschaftszweig der Union nicht gezwungen gewesen, seine
Verkaufspreise unter seine Produktionskosten abzusenken. Die Behauptung muss
daher zurlickgewiesen werden.

Eine andere interessierte Partei wiederholte, dass sich der Rechtsstreit eines
Unionsherstellers nach dem UZ mdglicherweise bereitsim UZ auf die Lage zumindest
dieses Unionsherstellers ausgewirkt habe. Die betreffende Partei erlauterte allerdings
nicht, wie und in welchem Ausmal? ein Ereignis, das erst nach dem UZ eintrat, bereits
im UZ eine Wirkung auf die Lage des betreffenden Herstellers hétte entfalten konnen.
Auch die Untersuchung erbrachte keine Beweise fur derartige Auswirkungen. Somit
musste dieser Einwand zuriickgewiesen werden.

Darlber hinaus stellte dieselbe interessierte Partei die obigen Feststellungen in Frage,
weil angeblich keine Beweise dafir erbracht worden seien. Dem ist entgegenzuhalten,
dass sich die Feststellungen im Rahmen der Untersuchung auf Fakten und eindeutige
Beweisunterlagen stutzen, deren nichtvertrauliche Fassungen allen interessierten
Parteien zur Verfligung standen.

Aus den dargelegten Grinden wird der Schluss gezogen, dass sich langfristige
Polysiliciumliefervertrage zwar moglicherweise auf einige Unionshersteller
ausgewirkt haben, dass der Wirtschaftszweig der Union insgesamt aber davon nicht
beeintrachtigt wurde und somit vom Rickgang der Rohstoffpreise uneingeschrankt
profitieren konnte. Die langfristigen Liefervertrdge hatten somit festgestelltermal3en
nicht die Kraft, den urséchlichen Zusammenhang zwischen den subventionierten
Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
aufzuheben.

Selbstverschuldete Schadigung: Auswirkungen der Faktoren Automatisierung,
Grole, GroRenvorteile, Konsolidierung, Innovation, Kosteneffizienz und Einfuhren
des Wirtschaftszweigs der Union

Einigen interessierten Parteien zufolge war die bedeutende Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union durch die stark automatisierte Herstellung bedingt.
Kleinere Hersteller seien gegenuber groferen, vertikal integrierten Herstellern
benachteiligt, weshalb die von kleineren Herstellern mdglicherweise erlittene
Schadigung nicht auf die subventionierten Einfuhren zuriickgefthrt werden kénne. In
diesem Zusammenhang wurde auch geltend gemacht, dass insgesamt gesehen der
Wirtschaftszweig der Union klein sei und daher nicht von Grof3envorteilen profitieren
konne.
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Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass der Automatisierungsgrad auch bei den
kleinen Herstellern hoch ist, was sich ginstig auf deren Herstellungskosten auswirkt.
Die meisten Unionshersteller haben sich jeweils auf enen Tel des
Produktionsprozesses, also entweder auf Zellen oder Module spezialisiert und sind auf
diese Weise auf dem Gebiet des jeweils von ihnen produzierten Warentyps
wettbewerbsfahiger geworden. Das Argument, wonach die stark automatisierte
Herstellung die bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union verursacht
hétte, musste daher zurtickgewiesen werden.

Einige interessierte Parteien machten geltend, dass der Preisdruck eine Konsolidierung
des Wirtschaftszweigs der Union und des Wirtschaftszweigs der VR China mit sich
gebracht habe und letzterer die bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union verursacht habe. Allerdings zeigte die Untersuchung, dass vielmehr die
subventionierten Einfuhren und die unlauteren Handelspraktiken zu der
Konsolidierung fuhrten. AuflRerdem belegte die betreffende Partei nicht, in welchem
Ausmal3 der Konsolidierungsprozess zur Schadigung hétte beitragen konnen.

Darlber hinaus wurde vorgebracht, die Ursache fur die Schadigung sei in der
unzureichenden vertikalen Integration des Wirtschaftszweigs der Union zu suchen. Im
Allgemeinen dirften vertikal integrierte Hersteller unter normalen Marktbedingungen
aufgrund ihrer Lieferkette robuster sein. Allerdings zeigte sich bei der Untersuchung,
dass der mit der vertikalen Integration verbundene Vortell von dem Tell des
Wirtschaftszweigs der Union, der vertikal integriert war, aufgrund des von den
subventionierten Einfuhren ausgehenden extremen Preisdrucks nicht voll genutzt
werden konnte. Auf3erdem konnte der Wirtschaftszweig der Union - dies galt sogar fur
die vertikal integrierten Unionshersteller - wegen der subventionierten Einfuhren nicht
voll von der hohen Kapazitédsauslastung profitieren und auf diese Weise
GroRenvorteile erzielen. Uberdies bestand der Untersuchung zufolge keine Korrelation
zwischen vertikaler Integration und hoherer Rentabilitét, da diese Korrelation durch
den starken Preisdruck beeintréchtigt worden war.

Einige interessierte Parteien brachten vor, dass der Wirtschaftszweig der Union nicht
innovativ genug sei und zu wenig in neue Technologien investiere. Allerdings forderte
die Untersuchung keine Beweise fur diese Behauptung zutage. Sie zeigte vielmehr,
dass die meisten Investitionen des Wirtschaftszweigs der Union zur Anschaffung
neuer Maschinen und fur FUE getétigt wurden und dass sich weltweit die Produkte
technol ogisch kaum voneinander unterscheiden.

Darlber hinaus brachte eine interessierte Partel vor, dass die Schadigung auf
mangel hafte Projektabwicklung (gescheiterte Projekte) zurlickzuftihren sei. Dazu sei
angemerkt, dass keine Belege fur dieses Argument vorgelegt wurden. Das Scheitern
eines Projekts konnte sogar eher auf die subventionierten Einfuhren zuriickzufihren
sein. Das Argument musste daher zurtickgewiesen werden.

Mehreren interessierten Parteien zufolge war der Wirtschaftszweig der Union nicht
imstande, durch Kosteneinsparungen rechtzeitig auf die Entwicklungen auf dem
Weltmarkt zu reagieren. Andere Parteien brachten vor, dass die Arbeitss und
Gemeinkosten in der Union héher alsin der VR China seien.

Die Untersuchung ergab, dass die Produktionskosten des Wirtschaftszweigs der Union
im Bezugszeitraum stetig zurtickgingen. Die Produktivitét erhdhte sich bei Modulen
und Zellen. Wie bereits erwdhnt wurde, konnte der Wirtschaftszweig der Union
aufgrund des starken Anstiegs der subventionierten Einfuhren aus der VR China und
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des damit fur den Unionsmarkt einhergehenden erheblichen Preisdrucks nicht von den
K osteneinsparungen profitieren.

Hierzu ist anzumerken, dass die ausfuhrenden Hersteller in der VR China keine
komparativen Vorteile hinsichtlich der Rohstoffe (Polysilicium) und der eingesetzten
Maschinen genief3en, da diese meist aus der Union eingefiihrt wurden. Die Arbeits-
und Gemeinkosten, einschliefflich Abschreibungen, machten im Durchschnitt weniger
as 10% der Gesamtkosten eines Moduls im UZ aus und haben wohl keine
wesentliche Rolle gespielt. Die Stromkosten wiederum machten im Durchschnitt
weniger als 1 % der Gesamtkosten eines Moduls im UZ aus und haben wohl keine
wesentliche Rolle gespielt. Auch die Behauptung, die chinesischen Hersteller wiirden
die neuesten Ausriistungen einsetzen, wurde nicht mit Beweisen untermauert.

Aullerdem wurde vorgebracht, dass einige Unionshersteller Zellen und/oder Module
aus dem betroffenen Land bezogen und diese Waren auf dem Unionsmarkt als eigene
Produkte weiterverkauft hétten. Eine aus diesen Geschéaftsvorgangen resultierende
Schédigung diirfe nicht den subventionierten Einfuhren zugeschrieben werden. Bei der
Untersuchung wurde alerdings festgestellt, dass Einfuhren der betroffenen Ware vom
Wirtschaftszweig der Union nur erganzend und gemessen an der gesamten
Unionsproduktion in so begrenztem Umfang getétigt wurden, dass sich die Einfuhren,
wenn Uberhaupt, nur marginal auswirkten, weshalb nicht angenommen werden kann,
dass sie den urséachlichen Zusammenhang zwischen den subventionierten Einfuhren
und der Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union aufheben.

Der Wirtschaftszweig der Union musste daher betréchtliche Anstrengungen zur
Senkung der Herstellungskosten unternehmen, um die rucklaufige Preisentwicklung
bei den Einfuhren aus der VR China auszugleichen. Trotz der Bemihungen des
Wirtschaftszweigs der Union konnten sich diese Kosteneinsparungen nicht im
Verkaufspreis niederschlagen, da es aufgrund der subventionierten Einfuhren zu einer
erheblichen Preisunterbietung kam.

Einer bestimmten interessierten Partei zufolge war die Schédigung des
Wirtschaftszweigs der Union darauf zurtickzufihren, dass er zu wenig Grofsenvorteile
nutzte. Kleinere Hersteller seien gegenlber den groferen, vertikal integrierten
Herstellern benachteiligt, weshalb eine von ihnen erlittene Schadigung nicht auf die
subventionierten Einfuhren zurtickgefihrt werden konne. Eine andere interessierte
Partel brachte vor, die Automatisierung des Fertigungsprozesses sel teuer, weshalb
Grolenvorteile noch wichtiger seien, um die Produktionskosten zu senken.

Die Untersuchung ergab, dass der Wirtschaftszweig der Union, und dies schliefdt sogar
die grolkeren, vertikal integrierten Unionshersteller ein, wegen der subventionierten
Einfuhren nicht voll von der hohen Kapazitétsauslastung profitieren und auf diese
Weise GrolRenvorteile erzielen konnte. Abgesehen davon bestand der Untersuchung
zufolge keine Korrelation zwischen der Grolde, der vertikalen Integration und einer
hoheren Rentabilitét, da diese Korrelation durch den starken Preisdruck aufgrund der
subventionierten Einfuhren beeintréchtigt wurde. Die Untersuchung ergab, dass die
Grolenvorteile nicht mehr exigtierten, da die Auslastung auf dem Markt niedrig war,
was auch fur die chinesischen Hersteller galt. Folglich wurden diese Vorbringen
zurlickgewiesen.

Aullerdem machte eine interessierte Partei geltend, dass Anleger und Banken keine
Projekte finanzieren wirden, wenn der Modulhersteller zu klein sei; grof3ere Hersteller
boten bessere Garantien und seien ,,bankfahiger®. Mit anderen Worten: Anleger und
Banken finanzierten nur ungern Fotovoltaik-Projekte, bei denen Module zum Einsatz
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ké&men, die in der Union hergestellt worden seien. Die Untersuchung ergab jedoch,
dass eine etwaige Préferenz von Anlegern und Banken zur Finanzierung chinesischer
Hersteller, die Uber grofiere Produktionskapazitéten verfligen, auf die Verzerrungen
zuriickzufiihren sind, welche die subventionierten Einfuhren auf dem Unionsmarkt
hervorgerufen haben. Wie bereits erwahnt, spielt die GrofRe der Produktionslinien
keine Rolle, wenn die Auslastung niedrig bleibt. Folglich wurde dieses Vorbringen
zuriickgewiesen.

Eine interessierte Partei brachte vor, der Wirtschaftszweig der Union habe eine
unglinstige Kostenstruktur im Vergleich zu seinen chinesischen Wettbewerbern, da
letztere von niedrigeren Arbeits-, Strom- und Abschreibungskosten profitierten und
zudem auch noch Uber die neuesten Ausristungen verfigten. Die betreffende Partei
war jedoch nicht in der Lage, neue Informationen bzw. Nachweise vorzulegen, die zur
Anderung der Feststellungen in dieser Sache gefiihrt hétten. Insbesondere auf das
Vorbringen, die chinesischen Hersteller setzten die neuesten Ausriistungen ein, wurde
in Erwéagungsgrund 203 der vorlaufigen Antidumpingverordnung eingegangen; dort
wurde festgestellt, dass die ausfiihrenden Hersteller in der VR China Uber keinen
komparativen Vorteil verfligten, insbesondere weil die Maschinen und Ausristungen
aus der Europdischen Union eingefiihrt worden waren. Die obigen Vorbringen wurden
daher zuriickgewiesen.

Eine andere Partei vertrat die Auffassung, dass die chinesische Seite einen
komparativen Vorteil aufgrund der Polysiliciumpreise habe und ebenso wegen ihrer
GroRenvorteile, die zu niedrigeren Kosten fur die Maschinen fuhren wirden. Diese
Partel erbrachte diesbeziiglich keine neuen Informationen oder Beweise. Folglich
musste der Einwand dieser Partei zurlickgewiesen werden.

Aulkerdem brachte eine interessierte Partel vor, einige Unionshersteller wiirden Zellen
und/oder Module aus dem betroffenen Land beziehen und diese Waren auf dem
Unionsmarkt als eigene Produkte weiterverkaufen. Deshalb dirfe eine aus diesen
Geschéftsvorgangen resultierende Schadigung nicht den subventionierten Einfuhren
zugeschrieben werden. Bei der Untersuchung wurde allerdings festgestellt, dass
Einfuhren der betroffenen Ware vom Wirtschaftszweig der Union nur erganzend und
gemessen an der gesamten Unionsproduktion in so begrenztem Umfang getétigt
wurden, dass die Einfuhren sich, wenn Uberhaupt, nur marginal auswirkten, weshalb
nicht angenommen werden kann, dass sie den ursachlichen Zusammenhang zwischen
den subventionierten Einfuhren und der Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
aufheben.

Ein unabhangiger EinfUhrer wandte ein, dass der Anstieg der Zahl der Beschéftigten in
die Analyse hétte einbezogen werden mussen. Darauf ist zu erwidern, dass sich die
Zahl der Beschéftigten von 2009 bis 2011 im Modulbereich zwar erhdhte, im UZ dann
aber rucklaufig war. Bei Zellen stieg die Beschéftigung bis 2010, ging aber im Jahr
2011 und im UZ wieder zuriick. Ferner ist anzumerken, dass die Beschaftigung im
Modulbereich dem Trend der Unionsproduktion folgte. Bel Zellen konnte der
Wirtschaftszweig der Union nicht den erwarteten Nutzen aus dem zunehmenden
Verbrauch ziehen, da der Marktanteil der chinesischen Einfuhren im gesamten
Zeitraum zum Nachteil des Wirtschaftszweigs der Union anstieg. Daher ist der
Beschéftigungsrickgang im Jahr 2011 und im UZ darauf zurlickzufthren, dass
Unternehmen zahlungsunfahig wurden oder die Zellenfertigung einstellten.

Nach der Unterrichtung Uber die endgiltigen Feststellungen bekréftigte eine
interessierte Partei, die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union sei darauf
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zurlickzuftihren, dass er Grol3envorteile zu wenig oder Gberhaupt nicht genutzt habe.
Wie bereits in Erwéagungsgrund 682 dieser Verordnung sowie in den
Randnummern 195 und 196 der vorléufigen Antidumpingverordnung erl&utert,
konnten umfangliche GroRRenvorteile und deren Vorteile selbst auf dem Weltmarkt
nicht mehr genutzt werden, weil die Kapazitétsauslastung generell gering war und
weltweit enorme Uberkapazitdten bestanden. Somit musste dieser Einwand
zuriickgewiesen werden.

Darliber hinaus wiederholte dieselbe Partei das Argument, dass die Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union darauf zurtickzufiihren sei, dass er es nicht schaffte,
Kostenvorteile zu erzielen. Dies sei insbesondere auf die Tatsache zurlickzufihren,
dass die meisten Unionshersteller vertikal integriert seien. Die betreffende Partei legte
jedoch keine weiteren Informationen dartber vor, wie sich die vertikale Integration
von Herstellern negativ auf ihre Kostenstruktur ausgewirkt haben konnte. Dieses
Vorbringen musste daher zurtickgewiesen werden.

Alle aufgefiihrten Einwande mussten daher zurtickgewiesen werden.

Konkurrenz durch Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte und andere
Fotovoltaiktechnologien

Mehrere interessierte Parteien flhrten die bedeutende Schadigung des
Wirtschaftszweigs der  Union auf die Konkurrenz  durch  Dunnschicht-
Fotovoltaikprodukte und andere Fotovoltaiktechnologien zuriick mit der Begriindung,
dass diese austauschbar und fur dieselben Endverwendungen einsetzbar seien.
Aulerdem stehe die Dunnschichttechnik im Wettbewerb mit der untersuchten Ware,
vor alem bel Bodensolaranlagen und kommerziellen/gewerblichen Aufdachanlagen,
die einen wesentlichen Teil der Gesamtproduktion der Union auf dem Fotovoltaik-
Markt ausmachten.

Der Untersuchung zufolge werden  Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte —aus
unterschiedlichen Rohstoffen ohne Verwendung von Wafern aus kristallinem Silicium
hergestellt. Im Allgemeinen sind bel ihnen die Umwandlungswirkungsgrade
wesentlich geringer und die produzierte Wattzahl niedriger als bei Modulen aus
kristallinem Silicium. Folglich sind sie nicht auf Beschrankungen unterliegenden
Bereichen wie Déachern einsetzbar und somit nicht in vollem Umfang mit der
betroffenen Ware austauschbar. Die Untersuchung ergab ferner, dass
Dunnfilmprodukte zwar billiger sind als die zu untersuchende Ware, dass sie im
Bezugszeitraum aber nur einen begrenzten Anteil am gesamten Solarmarkt der Union
eroberten. Eine etwaige Konkurrenz zwischen DUnnschicht-Fotovoltaikprodukten und
der betroffenen Ware wird als begrenzt erachtet.

Nach der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen wiederholte eine
interessierte Partei, dass die bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
auf den Wettbewerb durch Dunnschicht-Produkte zurtickzufihren sein dirfte.
Diesbeziiglich brachte die Partei vor, in Deutschland sei der Marktanteil der
Dunnschicht-Produkte am gesamten Solarmarkt im Grofteill des UZ erheblich
gewesen und erst zu Beginn des Jahres 2012 habe ein Riickgang eingesetzt.

Die Untersuchung ergab in der Tat, dass die Durchschnittspreise der DUnnschicht-
Produkte niedriger waren al's die Durchschnittspreise der untersuchten Ware.

Wie jedoch in Erwéagungsgrund 703 dargelegt, weisen Dunnschicht-Produkte
wesentlich geringere Umwandlungswirkungsgrade und eine niedrigere Wattleistung
auf als Module aus kristallinem Silicium, weshalb ein etwaiger Wettbewerb zwischen
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diesen Produkten nicht zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union hétte
beitragen konnen, da Module aus kristallinem Silicium die marktbeherrschende
Technik auf dem Solarmarkt der Union sind. Im ,PV status report 2012 der
Gemeinsamen Forschungsstelle wird festgestellt, dass Dinnschi cht-Produkte aufgrund
der rucklaufigen Polysiliciumpreise in den letzten Jahren Marktanteile gegenuber
Modulen aus kristallinem Silicium verloren hétten.

Deshalb wurden die Behauptungen zurtickgewiesen.

5.3.10. Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen

(708)

(709)

(710)

(711)

Es wurde vorgebracht, dass aufgrund der Finanzkrise und der Rezession
Finanzierungsmittel fur den Wirtschaftszweig der Union schwerer zuganglich gewesen
seien und dies zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union gefuhrt hétte.

Im Bezugszeitraum nahm die Fahigkeit des Wirtschaftszweigs der Union zur
Kapitalbeschaffung deutlich ab. Diese ist aber von entscheidender Bedeutung, da die
Solarbranche kapitalintensiv ist. Die Rezession hatte einen gewissen Einfluss auf die
Lage des Wirtschaftszweigs der Union. Trotz des Wachstums des Unionsmarkts im
Zeitraum von 2009 bis 2011 verschlechterte sich, wie die Untersuchung zeigte,
allerdings die Lage des Wirtschaftszweigs der Union infolge der subventionierten
Einfuhren aus der VR China, weil die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der
Union stark unterboten wurden. Daher wurde der Schluss gezogen, dass die
potenziellen Auswirkungen der Finanzkrise durch den Anstieg der subventionierten
Einfuhren aus der VR China verstéarkt wurden, dass der beschrankte Zugang zu
Finanzierungsmitteln weitgehend auf das auf dem Markt herrschende negative Klima
zurickzufihren ist und dass die Lage und die Aussichten des Wirtschaftszweigs der
Union eine Folge der subventionierten Einfuhren waren.

Ferner wurde gepriift, ob die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union darauf
zurlckzufihren ist, dass es dem W.irtschaftszweig der Union nicht gelang,
angemessene Finanzierungsmoglichkeiten zu erschlief3en, solange er noch in der
Gewinnzone operierte. Die Untersuchung ergab beispielsweise, dass der
Wirtschaftszweig der Union im Jahr 2010 noch Gewinne erwirtschaftete und dass das
Investitionsniveau bei Modulen gegentiber 2009 um 315 % anstieg und bei Zellen im
selben Zeitraum um 10 %. Da die Fotovoltaik-Branche kapitalintensiv ist, ist davon
auszugehen, dass der Wirtschaftszwelg der Union stdndig angemessene
Finanzierungsmdglichkeiten erschliefdt, um seine Kosteneffizienz zu verbessern und
im Wettbewerb mit den unlauteren subventionierten Einfuhren zu bestehen. Daraus
wird geschlossen, dass der mangelnde Zugang zu Finanzierungsmoglichkeiten das
Ergebnis der verzerrten Lage ist und nicht deren Ursache.

Nach der Unterrichtung Uber die endglltigen Feststellungen wiederholte eine
interessierte Partei, die schadigenden Auswirkungen der Finanzkrise dirften nicht den
subventionierten Einfuhren zugerechnet werden, sondern seien von ihnen abzugrenzen
und zu unterscheiden. Die betreffende Partei berief sich auf offentlich verflgbare
Informationen, wonach zumindest ein Unionshersteller die Finanzkrise als
Hauptursache fir seine Schadigung ausgemacht habe. Die derzeitige Untersuchung
stutzte ihre Feststellungen auf spezifische Unternehmensdaten, die weit Cber
offentliche Verlautbarungen einzelner Unternehmen hinausgehen. Daher kann die
angefuhrte oOffentliche Verlautbarung nicht die Feststellung widerlegen, dass die
Finanzkrise zwar einen gewissen Einfluss auf die Lage des Wirtschaftszweigs der
Union hatte, dass der ursachliche Zusammenhang zwischen den subventionierten
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(712)

(713)

5.3.11.
(714)

(715)

Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union dadurch
aber nicht aufgehoben wird. Dieses Vorbringen musste daher zurlickgewiesen werden.

Eine andere interessierte Partei brachte vor, es misse den unterschiedlichen
Zugangsmaoglichkeiten zu Finanzmitteln auf Seiten des Wirtschaftszweigs der Union
und auf Seiten der chinesischen ausfihrenden Hersteller Rechnung getragen werden.
Diese Unterschiede und nicht die subventionierten Einfuhren seien einer der
Hauptausloser der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union.
Demgegentiber wurde festgestellt, dass die V orzugsbedingungen, zu denen eine Reihe
chinesischer ausfihrender Hersteller Zugang zu Finanzmitteln haben, den Markt
verzerren; sie sind wahrscheinlich einer der Hauptgriinde dafir, dass die chinesischen
ausfihrenden Hersteller die betroffene Ware zu subventionierten Preisen ausfihren
koénnen. Dieser Faktor hat somit nicht die Kraft, den urséchlichen Zusammenhang
zwischen den subventionierten Einfuhren und der bedeutenden Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union aufzuheben. Mithin wurde dem Vorbringen nicht
stattgegeben.

Daher wurde der Schluss gezogen, dass die Finanzkrise zwar einen gewissen Einfluss
auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Union hatte, dass dadurch aber nicht der
ursdchliche Zusammenhang zwischen den subventionierten Einfuhren und der
Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union aufgehoben wird. Die Einwande wurden
deshalb zurlickgewiesen.

Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der Union

Einige interessierte Parteien wandten ein, die Ausfuhrverkaufe des Wirtschaftszweigs
der Union seien im Bezugszeitraum - insbesondere bei den Modulen zwischen 2009
und 2011 und bel den Zellen zwischen 2009 und dem 1. Quartal 2012 - erheblich
zuriickgegangen, was die bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
verursacht habe.

Der nachstehenden Tabelle ist alerdings zu entnehmen, dass bel den Modulen die
Ausfuhrvolumen trotz eines leichten Rickgangs im UZ nach wie vor betrachtlich sind
und die Durchschnittspreise im UZ wahrend des gesamten Bezugszeitraums tber den
Durchschnittskosten lagen. Dies konnte daher nicht zu der Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union gefihrt haben. Bei den Zellen machten die Ausfuhren
lediglich rund 12 % der Gesamtproduktion aus. Daher konnte davon trotz des
niedrigen Preisniveaus im UZ nur ein beschrénkter Einfluss auf die Lage des
Wirtschaftszweigs der Union ausgegangen sein. Die diesbeziiglichen Argumente
mussten daher zuriickgewiesen werden.

Tabelle 13-a
Module

2009 2010 2011 uz
Ausfuhrvolumen
Module (in MW) 989 1279 1157 1148
Index (2009 = 100) 100 129 117 116
Durchschnittlicher
Ausfuhrpreis (i 2500 1900 1470 1230
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EUR/KW)

Index (2009 = 100) 100 76 59 49

Quelle: Europressedienst

Tabelle 13-b
Zellen

2009 2010 2011 uz
Ausfuhrvolumen
Zellen (in MW) 62 320 315 238
Index (2009 = 100) 100 516 508 384
Durchschnittlicher
Ausfuhrpreis  (in
EUR/KW) 1350 1050 830 640
Index (2009 = 100) 100 78 61 47

Quelle: Europressedienst

(716)

Daraus ergab sich, dass die Auswirkungen der Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs
der Union keinen Anteil an der bedeutenden Schédigung des Wirtschaftszweigs der
Union hatten. Folglich mussten die diesbeziiglichen Einwande der Parteien
zurlickgewiesen werden.

5.3.12. Die Entdeckung von Schiefergasvorkommen in der Européischen Union

(717)

(718)

Eine interessierte Partei brachte vor, dass die Entdeckung von Schiefergasvorkommen
in der Union zur Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union geftihrt habe und dass
die Aussicht auf eine steigende Foérderung billigen Schiefergases in der Union
Offentliche und private Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien
zurlickgehen lasse.

Im Zuge der Untersuchung wurde festgestellt, dass der Verbrauch der untersuchten
Ware im ganzen Bezugszeitraum stark zugenommen hat, wie bereits in
Erwagungsgrund 509 ausgefihrt wurde. Dartiber hinaus forderte die Untersuchung
keine Beweise dafir zutage, dass es aufgrund der Entdeckung von
Schiefergasvorkommen in  der Europdischen Union zur Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union gekommen sei. Das Vorbringen wurde daher
zurlickgewiesen.

5.3.13. Das Emissionshandelssystem (ETS) der Européischen Union

(719)

(720)

Derselben interessierten Partei zufolge ist die Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union dadurch verursacht worden, dass nur wenig in die Solarenergieerzeugung
investiert worden sei, da die Marktpreise fur die CO,-Emissionsrechte im Rahmen des
EU-Emissionshandel ssystems niedrig gewesen seien.

Allerdings wurden weder Beweise vorgelegt noch forderte die Untersuchung Fakten
zutage, die diese Behauptung stitzten. Die Untersuchung zeigte vielmehr, dass der
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Verbrauch der untersuchten Ware im Bezugszeitraum betréchtlich angestiegen ist. Aus
diesen Grinden wurde die Behauptung zurtickgewiesen.

5.3.14. Managemententscheidungen

(721)

(722)

Einige interessierte Parteien behaupteten, dass die bedeutende Schadigung zumindest
eines Unionsherstellers auf falsche Managemententscheidungen zurtickzufiihren sel.
Diese Behauptungen stiitzten sich auf den Jahresabschluss, auf Informationen aus
einem Schreiben, das von einem Anteilseigner des Unternehmens an die brigen
Anteilseigner verschickt wurde, sowie auf einen Presseartikel.

Aus keiner der vorgelegten Informationen ging hervor, dass die
Managemententscheidungen des betroffenen Unternehmens ungewoéhnlich oder
unvorsichtig gewesen wéren oder Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftszweig
der Union gehabt hétten. Die diesbezliglichen Argumente wurden daher
zuriickgewiesen.

5.3.15. Andere staatliche Malnahmen

(723)

Eine interessierte Partel brachte vor, dass die bedeutende Schadigung des
Wirtschaftszweigs der Union auf andere staatliche Mal3nahmen zurtickzufihren sei,
die etwaim Bereich der erneuerbaren Energien, zur Innovationsférderung, zum Abbau
des Verwatungsaufwands, zur Forderung des Handels und zur Regelung des
Netzzugangs getroffen wurden, da diese Mal3nahmen die Lage der ausfihrenden
Hersteller verbesserten. Selbst wenn es zutrifft, dass durch einige dieser Mal3nahmen
Einfuhren aus anderen Drittlandern und insgesamt das Wachstum der Solarindustrie
begiinstigt werden, so wirde doch auch der Wirtschaftszweig der Union davon
profitieren. Uberdies bedeuten diese Mafnahmen nicht, dass entsprechende Einfuhren
in die Union zu schadigenden Subventionspreisen erfolgen sollten. Die
diesbeziiglichen Argumente wurden daher zuriickgewiesen.

5.3.16. Sonstige Einwande

(724)

(725)

5.4.

(726)

(727)

Eine interessierte Partel behauptete, die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
sei eine negative Folge der Vorreiterrolle und auf3erdem eine Folge der mangelnden
politischen Unterstiitzung seitens der Européischen Kommission in friheren Jahren.
Aullerdem seien neben den nationalen Forderregelungen auch andere Faktoren in
jedem einzelnen Markt von Bedeutung, ndmlich Bevolkerung, BIP, Energieverbrauch,
Finanzierungs- und Netzanschlussmoglichkeiten. Die betreffende Partel war jedoch
nicht in der Lage, ihre Behauptungen zu belegen, weshab diese zurtickgewiesen
wurden.

Nach der Unterrichtung Uber die endgultigen Feststellungen bekréftigte dieselbe
interessierte Partel, die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union sei eine negative
Folge der Vorreiterrolle. Allerdings wurde die Behauptung weder ausgefihrt noch
untermauert; deshalb musste sie zurickgewiesen werden.

Kumulative Beurteilung anderer Faktoren, die festgestelltermal3en zur Schadigung
beitragen

Die Untersuchung ergab, dass die folgenden anderen Faktoren zur Schédigung
beigetragen haben kdnnen: Einfuhren der betroffenen Ware aus Taiwan; Senkung der
Einspeisungstarife; langfristige Polysiliciumvertrége einer begrenzten Zahl von
Unionsherstellern; Finanz- und Wirtschaftskrise.

Wie bereits in den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.7 dargelegt wurde, sind die etwaigen
Auswirkungen der Einfuhren aus Taiwan beziehungsweise der langfristigen
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(728)

(729)

(730)

5.5.
(731)

(732)

Polysiliciumvertrdge einer begrenzten Anzahl von Unionsherstellern allenfalls
marginal, zuma sie Uber die gesamte Wertschdpfungskette hinweg abgeschwéacht
wurden.

Im Hinblick auf die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Untersuchung gezeigt, dass
nicht die Krise der Hauptverursacher der Schwierigkeiten des Wirtschaftszweigs der
Union beim Zugang zum bendtigten Investitionskapital war, sondern die
subventionierten Einfuhren; sie verhinderten, dass den Wirtschaftszweig der Union in
einer Zeit, in welcher der Unionsmarkt starke Wachstumsraten aufwies (2009-2011),
seine Waren zu gewinnbringenden Preisen absetzen konnte.

Bezlglich der Einspeisungstarife konnte keine Drittpartel nachweisen, dass die
Einspeisungstarife im UZ so niedrig waren, dass sie die Unionshersteller daran
gehindert hétten, die betroffene Ware zu nichtschadigenden Preisen zu verkaufen. Die
Institutionen vertreten die Auffassung, dass die Senkung der Einspeisungstarife
moglicherweise den Nachfrageriickgang erklart, da Investitionen an bestimmten
Standorten nicht mehr rentabel waren. Die Tarifsenkungen haben indessen nicht die
Kraft, den urséachlichen Zusammenhang zu widerlegen, nicht einmal in Verbindung
mit den anderen Faktoren, die festgestelltermal3en zur Schadigung beigetragen haben;
die Tarife waren ndmlich noch immer so hoch, dass die Unionshersteller ihre Produkte
bei Abwesenheit der subventionierten Einfuhren zu nichtschadigenden Preisen hétten
verkaufen konnen.

Selbst bel Berticksichtigung der kumulativen Wirkung der vier anderen Faktoren, die
moglicherweise zu einer Schadigung beigetragen haben, wird der urséchliche
Zusammenhang zwischen der Subventionierung und der Schadigung daher nicht
widerlegt.

Schlussfolgerung zur Schadensursache

Bei der Untersuchung wurde ein ursachlicher Zusammenhang zwischen der
bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union und den subventionierten
Einfuhren aus der VR China festgestellt. Andere mdgliche Schadensursachen wurden
anaysiert, darunter die Einfuhren aus anderen Drittlandern, die nichtsubventionierten
Einfuhren aus der VR China, der Verbrauch, die Einspeisungstarife, sonstige dem
Wirtschaftszweig der Union gewdhrte finanzielle Unterstiitzung, die Uberkapazitat,
die Auswirkungen der Rohstoffpreise, eine selbstverschuldete Schadigung, die
Konkurrenz durch Dunnschichtprodukte, die Finanzkrise und ihre Auswirkungen, die
Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der Union, die Entdeckung von
Schiefergasvorkommen in der Union, Managemententscheidungen, die
Emissionshandelsregelungen der Europaischen Union sowie sonstige staatliche
Malinahmen; in keinem Fall ergab die Untersuchung, dass einer dieser Faktoren den
ursdchlichen Zusammenhang zwischen den gedumpten Einfuhren aus der VR China
und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union aufhebt.

Samtliche Auswirkungen der anderen, Uber den Schadensfaktor subventionierte
Einfuhren hinausgehenden Schadensfaktoren wurden einzeln und gemeinsam
analysiert. Daraus ergibt sich der Schluss, dass bei kollektiver Beurteilung aller
Faktoren, die sich moglicherweise auf die Schadigung des Wirtschaftszweigs der
Union ausgewirkt haben (d.h. Einfuhren aus Drittlandern, Einspeisungstarife,
Auswirkungen der Rohstoffpreise, Finanzkrise), diese Faktoren zusammen genommen
nicht die Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union erklaren kénnen, insbesondere
nicht im Hinblick auf die niedrigen Preise und die finanziellen Verluste aufgrund der
Durchdringung des Marktes mit erheblichen Mengen von Billigeinfuhren der
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6.1.
(733)

(734)

(735)

(736)
(737)

(738)

betroffenen Ware aus der VR China. Aus dieser Analyse, bei der die Auswirkungen
aller bekannten Faktoren auf den Wirtschaftszweig der Union sorgféltig von den
schadigenden Auswirkungen der subventionierten Einfuhren unterschieden und
abgegrenzt wurden, ergab sich daher der Schluss, dass zwischen den gedumpten
Einfuhren aus der VR China und der bedeutenden Schadigung des Wirtschaftszweigs
der Union im UZ ein urséchlicher Zusammenhang bestand.

UNIONSINTERESSE
Vorbemerkungen

Nach Artikel 31 der Grundverordnung wurde geprift, ob trotz der dargelegten
Feststellungen zur schédigenden Subventionierung zwingende Griinde fur den Schluss
sprachen, dass die Einfuhrung von Ausgleichsmal3nahmen in diesem Fall dem
Interesse der Union zuwiderlaufen wirde. Dabel wurden nach Artikel 31 Absatz 1 der
Grundverordnung die Interessen aller Beteiligten berticksichtigt, einschliefdlich
derjenigen des Wirtschaftszweigs der Union, der Unternehmen in den vor- und
nachgel agerten Markten der Fotovoltaikbranche, der Einfuhrer, der Verwender und der
Verbraucher der betroffenen Ware.

Nach Einleitung der parallel laufenden Antidumpinguntersuchung meldeten sich rund
150 Wirtschaftsbeteiligte, die im Rahmen der jetzigen Untersuchung gebthrend
berticksichtigt wurden. Spezifische Fragebogen wurden an unabhéngige Einfuhrer,
vorgelagerte Wirtschaftsbeteiligte (darunter ein  Ausgangsstoffhersteller sowie
Lieferanten von Produktionsanlagen fir die untersuchte Ware), nachgelagerte
Wirtschaftsbeteiligte (darunter Projektentwickler und Installateure) und den
Verbraucherverband BEUC  geschickt. Drei  Verbande, die verschiedene
Wirtschaftsbeteiligte der Fotovoltaikbranche repréasentieren (Wirtschaftszweig der
Union, vor- und nachgel agerte Wirtschaftsbeteiligte), legten Informationen vor.

Es wurde vorgebracht, die Analyse des Unionsinteresses sei nicht auf der Grundlage
einer reprasentativen Zahl von Wirtschaftsbeteiligten erfolgt.

Die Kommission hat die verschiedenen Wirtschaftsbeteiligten wie folgt kontaktiert.

Was die vorgelagerten und die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten anbelangt, so
versandte die Kommission, wie in Erwagungsgrund 734 ausgefihrt, spezifische
Fragebogen an rund 150 Wirtschaftsbetelligte — darunter auch die genannten
unabhéangigen Einfuhrer — die sich nach der Einleitung der Untersuchung gemeldet
hatten und somit Gelegenheit erhielten, der Kommission die relevanten Daten zu
Ubermitteln. Es gingen 21 Fragebogenantworten ein. AulRerdem wurden in der
Untersuchung nicht nur die Fragebogenantworten, sondern auch nachprifbare und
ordnungsgemald begriindete Stellungnahmen und Beitrage interessierter Parteien
berticksichtigt, wenn diese fristgerecht Ubermittelt worden waren, unabhangig davon,
ob die Parteien den Fragebogen beantwortet hatten. Insbesondere die AFASE
Ubermittelte der Kommission Stellungnahmen im Namen ihrer Mitglieder
(Wirtschaftsbeteiligte aus dem Bereich Fotovoltaik), die ebenfalls analysiert wurden.

Was die unabhangigen Einflhrer betrifft, so kontaktierte die Kommission, wie in
Erwagungsgrund 25 ausgefuhrt, die 250 unabhangigen Einfuhrer, die vom
Antragsteller benannt worden waren, ohne Ausnahme und bildete eine vorléufige
Stichprobe; diese wurde nach Artikel 27 der Grundverordnung so ausgewahlt, dass sie
sich auf das grofite reprasentative Einfuhrvolumen stiitzte, das in angemessener Weise
in der zur Verfigung stehenden Zeit untersucht werden konnte. Nach einer
Uberpriifung stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur bei einem der vorlaufig
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(739)

6.2.
(740)

(741)

ausgewahlten Unternehmen tatséchlich um einen unabhéngigen Einfihrer handelte. Zu
einem spéteren Zeitpunkt in der Untersuchung wurden weitere unabhangige Einfuhrer,
die bei der Einleitung der Untersuchung ein Stichprobenformular Gbermittelt hatten,
jedoch nicht in die Stichprobe einbezogen worden waren, um weitere Mitarbeit bei der
Untersuchung gebeten. Sechs von ihnen erklarten sich dazu bereit und erhielten einen
Fragebogen, den finf beantworteten; von diesen beantworteten Fragebogen wiederum
wurden drei fur ausreichend vollstandig befunden. Die endgtiltige Stichprobe der
unabhangigen Einfuhrer umfasst daher vier unabhangige Einfuhrer, auf die 2% bis
5% der Einfuhren der betroffenen Ware entfallen. Zu diesem geringen Anteil ist
anzumerken, dass die Mehrzahl der Einfuhren der betroffenen Ware in die Union nicht
Uber unabhangige Einfuhrer erfolgt.

Zusammenfassend wurden fur die Analyse des Unionsinteresses die folgenden
Informationen herangezogen:

—  die Antworten auf den Fragebogen von acht in die Stichprobe einbezogenen
Unionsherstellern und vier in die Stichprobe einbezogenen unabhéngigen
EinfUhrern sowie die Antworten auf den spezifischen Fragebogen von acht
vorgelagerten und dreizehn nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten (sieben
Projektentwickler/Installateure; sechs Dienstleister, die auch in der
Fotovoltaikbranche tétig sind) der insgesamt 150 Wirtschaftsbeteiligten, die
sich nach der Einleitung der Untersuchung gemeldet hatten und spezifische
Fragebogen erhalten hatten

— die bei den Kontrollbesuchen in den Betrieben von acht Unionsherstellern,
einem unabhéngigen Einflhrer, zwel vorgel agerten Wirtschaftsbeteiligten, vier
nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten (Projektentwickler/Installateure) und vor
Ort bei einem Verband (siehe Erwéagungsgrund 17 der vorldufigen
Antidumpingverordnung und Erwagungsgrund 29) gepriiften Daten;

— die Daten zum Unionsinteresse, die von anderen interessierten Parteien,
einschliefdich Verbanden, Ubermittelt wurden sowie oOffentlich zugéngliche
Daten zur Entwicklung des Fotovoltaikmarktes in Europa, insbesondere die
EPIA-Verdffentlichung ,Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-
2017,

Interesse des Wirtschaftszweigs der Union

Im UZ waren rund 21 000 Personen unmittelbar in der Herstellung und im Vertrieb
der gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der Union beschéftigt.

Die Untersuchung ergab, dass der Wirtschaftszweig der Union durch die
subventionierten Einfuhren aus dem betroffenen Land im UZ eine bedeutende
Schadigung erlitten hat. Es wird daran erinnert, dass mehrere Schadensindikatoren im
Bezugszeitraum eine negative Entwicklung aufwiesen. Insbesondere die
Schadensindikatoren im  Zusammenhang mit dem Geschéftsergebnis der
mitarbeitenden Unionshersteller wie Rentabilitét, Cashflow und Kapitalrendite hatten
sich deutlich negativ entwickelt. Tatsdchlich machten die Unionshersteller von
Modulen und Zellen im Jahr 2011 und im UZ Verluste. Entsprechend mussten einige
Unionshersteller ihre Produktionsanlagen bereits schlief3en, wahrend andere wiederum
sich der Insolvenz gegeniibersahen. Werden keine Mal3nahmen ergriffen, so dirfte
sich die wirtschaftliche Lage des Wirtschaftszweigs der Union hochstwahrscheinlich
weiter verschlechtern.
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(742)

(743)

(744)

(745)

(746)

Die Kommission geht davon aus, dass durch die Einfihrung von
Ausgleichsmalinahmen auf dem Unionsmarkt wieder faire Handelsbedingungen
hergestellt werden und dass der Wirtschaftszweig der Union dann seine Preise fir die
gleichartige Ware so gestalten kann, dass diese die Produktionskosten widerspiegeln
und somit die Rentabilitét verbessert wird. Ferner wird die Einfuhrung von
Ausgleichsmalinahmen den Wirtschaftszwelg der Union vermutlich in die Lage
versetzen, zumindest einen Teil der im Bezugszeitraum verlorenen Marktanteile
zurlickzugewinnen, was positive Auswirkungen auf seine Finanzlage insgesamt hétte.
Zudem durfte der Wirtschaftszweig der Union eher in der Lage sein, sich Kapital zu
beschaffen und weiter in FUE und Innovation in der Fotovoltaikbranche zu investieren.
Aullerdem deutete die Untersuchung auf ein mdgliches Wiederhochfahren der
Geschéftstatigkeit der Unionshersteller, die infolge des Drucks durch die Einfuhren
aus der VR China gezwungen waren, die Produktion einzustellen. Insgesamt wirden
nach diesem Szenario nicht nur die (im UZ) bestehenden 21 000 Arbeitspldtze des
Wirtschaftszweigs der Union erhalten bleiben, sondern es bestinde begrindete
Aussicht auf eine weitere Steigerung der Produktion und eine Erhéhung der
Beschéftigung.

Wirden keine Malinahmen ergriffen, wirden weitere Verluste von Marktanteilen
erwartet, die mit einer weiteren Verschlechterung der Rentabilitét des
Wirtschaftszweigs der Union einhergingen. Dies ware kurz- bis mittelfristig untragbar.
Zusétzlich zu der grof3en Zahl von Unionsherstellern, die bereits aus dem Markt
gedrangt wurden, konnten sich infolgedessen weitere Hersteller der Insolvenz
gegentbersehen, was kurz- bis mittelfristig zum Verschwinden des Wirtschaftszweigs
der Union fuhren dirfte und damit erhebliche Auswirkungen auf die bestehenden
Arbeitspldtze hétte.

Einige interessierte Parteien bestritten, dass der Wirtschaftszweig der Union in der
Lage sei, von Ausgleichsmal3nahmen zu profitieren, da i) die Mal3nahmen die
Nachfrage nach Fotovoltaikprodukten in der Union verringerten, so dass der
Wirtschaftszwelg der Union seine Verkdufe nicht steigern konne, ii) der
Wirtschaftszweig der Union nur Gber kleine Produktionsanlagen verflige und daher die
Nachfrage nach bestimmten Arten von Anlagen, etwa gewerblichen Dachanlagen oder
groflen Bodenanlagen, nicht befriedigen konne, iii) die Unionshersteller nicht
,bankfahig“ selen, iv) die Einfihrung von Zdllen auf Solarzellen de facto die
Produktionskosten der Unionshersteller von Solarmodulen verteuere und sie fir
Verbraucher weniger attraktiv. mache und v) ein betrachtlicher Rilckgang der
Einfuhren aus der VR China hochstwahrscheinlich den Herstellern aus anderen
Drittlandern zugute kame.

Zu dem Vorbringen, dass Malinahmen die Nachfrage nach Fotovoltaikprodukten in
der Union sinken lief3en, so dass der Wirtschaftszweig der Union seine Verkaufe nicht
steigern kénne, wird darauf hingewiesen, dass die Parteien keine nachprifbaren
Belege fur einen direkten Zusammenhang zwischen der Einfiihrung von Mal3nahmen
und der Abnahme der Nachfrage nach Fotovoltaikprodukten — welche im Laufe der
Jahre nachweidlich durch mehrere Faktoren beeinflusst wurde — vorlegen konnten.

Zu dem Vorbringen, der Wirtschaftszweigs der Union verflige nur Uber kleine
Produktionsanlagen und sei daher nicht in der Lage, die Nachfrage nach bestimmten
Arten von Anlagen, etwa gewerblichen Dachanlagen oder grof3en Bodenanlagen, zu
befriedigen, sai darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftszweig der Union den
Untersuchungsergebnissen zufolge Uber ausreichend Kapazitéten verfugt, um sowohl
gewerbliche und industrielle Anlagen (zwischen 40 KW und 1 MW) als auch Anlagen
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fir das Marktsegment der Versorger (zwischen 1 MW und 10 MW) zu liefern.
Aulkerdem ergab die Untersuchung nicht, dass die Produkte verschiedener Hersteller
nicht in ein und demselben Projekt verwendet werden konnen. Das Vorbringen wurde
daher zurlickgewiesen.

Das Argument, dass der Wirtschaftszweig der Union aus den Mal3nahmen keinen
Nutzen ziehen wirde, da die Unionshersteller nicht , bankfahig® seien, und dass
Investmentfonds nicht bereit waren, Projekte zu finanzieren, in denen Solarmodule aus
EU-Produktion zum Einsatz kémen, wurde nicht mit Beweisen untermauert. In jedem
Fall ist damit zu rechnen, dass durch die Einfihrung von Malinahmen faire
Marktbedingungen wiederhergestellt werden, was die Investoren, unter anderem aus
dem Bankgewerbe, im Hinblick auf die Fahigkeit des Wirtschaftszweigs der Union zur
Entwicklung tragféhiger Projekte beruhigen durfte. Aus diesen Griinden wurde das
Argument zurtickgewiesen.

In Bezug auf das Vorbringen, die Einflhrung von Zdllen auf Zellen werde de facto die
Produktionskosten der Unionshersteller von Modulen erh6hen und diese weniger
attraktiv fur Verbraucher machen, wird zwar nicht ausgeschlossen, dass es im
Anschluss an die Einflhrung von Zéllen zu einem gewissen Preisanstieg kommen
konnte, doch sollte auch bedacht werden, dass offentlich zugénglichen Quellen
zufolge die Preisentwicklung bei Modulen und Zellen rickl&ufig ist. Die insgesamt
nach unten tendierenden Preise dirften daher auch dann zu einem Kostenriickgang bei
Solarmodulen fuhren, wenn die Kosten fir Solarzellen infolge der Mal3nahmen steigen
sollten. Die betreffenden Hersteller konnen ferner beschlief3en, ihre Zellen in der
Union zu beziehen und nicht mehr aus der VR China. Dartiber hinaus wird erwartet,
dass die Einfiihrung von Malinahmen zu einer htheren Kapazitdtsauslastung bel den
Solarzellenherstellern in der Union fihrt, woraus stérkere Grof3envorteile und somit
niedrigere Kosten resultieren werden. Das V orbringen wurde daher zurtickgewiesen.

Das Argument, dass ein aus der Einfihrung von Mal3nahmen resultierender
erheblicher Rickgang der Einfuhren aus der VR China hochstwahrscheinlich eher
anderen Drittlandern als dem Wirtschaftszweig der Union zugute kdme, wurde durch
die Untersuchung nicht bestétigt. Die Untersuchung ergab keine eindeutigen Hinweise
darauf, dass sonstige Drittléander mit ihren Ausfuhren massiv auf den Unionsmarkt
drangen wirden, zumal offentlich zugangliche Quellen eine Expansion der Mérkte
anderer Drittlander, insbesondere in Asien, prognostizieren. Auf3erdem deutet nichts
darauf hin, dass der Wirtschaftszweig der Union nicht in der Lage wéare, mit den
Einfuhren aus anderen Drittlandern zu konkurrieren, selbst wenn diese infolge eines
Rickgangs der Einfuhren aus der VR China ansteigen sollten.

In der Antwort auf die endgultige Unterrichtung wandten einige Parteien ein, es se
unrealistisch, die Entstehung eines nachhaltigen Wirtschaftszweigs der Union zu
erwarten, der Module und Zellen herstelle, da kein verninftiger Investor in die
Unionshersteller investieren werde, die angeblich eine unginstige Kostenstruktur
hétten und daher nicht zu wettbewerbsfahigen Preisen produzieren konnten. Wie in
den Erwagungsgrinden 202 und 203 der vorlaufigen Antidumpingverordnung
erlautert, bestétigte die Untersuchung nicht, dass der Wirtschaftszweig der Union eine
ungunstige Kostenstruktur hétte. Daher sollten die Abwesenheit von subventionierten
Einfuhren und ene starkere Audastung der Produktionskapazitéten zu
Grolenvorteilen fiihren und die Entstehung eines nachhaltigen Wirtschaftszweigs der
Union ermoglichen. Daher wurde der Einwand zuriickgewiesen.
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Eine Partel brachte vor, die Nachfrage in der Union werde von der Entwicklung der
Einspeisungstarife getragen und die Erwartungen der Investoren im Hinblick auf die
Kapitalrendite hingen mit dieser Entwicklung zusammen. Sie fihrte insbesondere an,
bei einem Preisanstieg in der Union infolge der Zdlle werde ohne entsprechende
Erhdhung der Einspeisungstarife die Nachfrage zurlickgehen, so dass der
Wirtschaftszweig der Union von den Z6llen nicht profitieren werde.

Hierzu wird darauf hingewiesen, dass das im Rahmen der Untersuchung
zusammengetragene Beweismaterial trotz der Korrelation zwischen der Hohe der
Einspeisungstarife und der Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen darauf hindeutet, dass
die kinftige Nachfrage in immer geringerem Mal3e von den Einspeisungstarifen und
anderen Forderprogrammen abhangen wird, da bestimmte Arten von
Fotovoltaikanlagen an mehreren Standorten in der Union ,, Netzparitdt® erreicht haben
durften. Dartber hinaus sollten die Erwartungen an die Kapitalrendite auf fairen
Marktpreisen beruhen. Des Weliteren ist zwar nicht auszuschlief3en, dass es im
Anschluss an die Einfuhrung von Mal3nahmen zu gewissen Preiserh6hungen kommt,
es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Preise laut 6ffentlich zuganglichen Quellen
insgesamt nach unten tendieren. Der Einwand wurde daher zuriickgewiesen.

Interessierte Parteien brachten vor, dass die Preiselastizitét der Nachfrage sehr hoch
sein konne, da die Nachfrage nach Solarpaneelen von Forderprogrammen,
insbesondere den Einspeisungstarifen, und der Hohe der Strompreise fir
Endverbraucher (mal3geblich fur die Ermittlung der Netzparitét) gesteuert werde. Zwar
kann — aufgrund der von den interessierten Parteien beschriebenen besonderen
Beschaffenheit des Markts — ein deutlicher Preisanstieg zu einem deutlichen
Nachfragertickgang flhren, aber das Argument muss zurtickgewiesen werden, da es
aus den folgenden Grinden sehr unwahrscheinlich ist, dass durch die Mal3nahmen
verursachte Preisanstiege bedeutend ausfallen werden. Erstens bestdtigen ale
verfligbaren Quellen, dass sich der deutliche Rickgang der Preise der betroffenen
Ware, der im gesamten UZ und auch danach bis heute zu verzeichnen war, weiter
fortsetzen wird. Zweitens wirkt sich die von der Kommission angenommene
Verpflichtung wirtschaftlich so aus, dass chinesische ausfiihrende Hersteller die
betroffene Ware zu einem Mindesteinfuhrpreis von unter 60 Cent pro Watt (also weit
unter dem im UZ beobachteten Preis) liefern, und zwar in einem Umfang, der in etwa
ihrem derzeitigen Marktanteil entspricht. Bei diesem Preisniveau ist ein erheblicher
Rickgang der Nachfrage sehr unwahrscheinlich, da das Preisniveau eine ausreichende
Nachfrage sowohl bel der derzeitigen Forderhohe als auch beim aktuellen Stand in
Bezug auf die Netzparitét sicherstellt. Zudem wird erwartet, dass der Strompreis fur
Endverbraucher ansteigt, wahrend der Preis der betroffenen Ware sinken diirfte. Uber
eine Indexierungsformel wird bei der Verpflichtung sichergestellt, dass sich kinftige
Preisrickgange bel der betroffenen Ware im Mindesteinfuhrpreis niederschlagen.
Daher sind diese Einwénde zuriickzuwei sen.

Mehrere interessierte Parteien brachten vor, das Interesse des Wirtschaftszweigs der
Union sei unerheblich, da die vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweige zur
Wertschdpfung im Fotovoltaikbereich weit mehr beitriigen as der Wirtschaftszweig
der Union. Dass die Wertschopfung der verschiedenen Segmente der
Fotovoltaikbranche unterschiedlich grof3 ist, wird nicht bestritten. Wie die
Untersuchung ergab, wurde der Wirtschaftszweig der Union durch unlautere
Handelspraktiken bedeutend geschadigt. Einige Unionshersteller mussten bereits
schliefRen, und eine weitere Verschlechterung der Lage scheint sicher, wenn keine
Malinahmen getroffen werden. Da alle Segmente der Fotovoltaikbranche in enger

196

DE



DE

(755)

(756)

(757)

(758)

(759)

6.3.
(760)

(761)

Beziehung zueinander stehen, wére das Verschwinden der Unionsproduktion fir die
gesamte Fotovoltaikbranche schadlich, da es sie vollsténdig von auswartigen
Bezugsquellen abhangig machen wirde. Daher wurde das Argument, auch aus
Grunden der Versorgungssicherheit, zurlickgewiesen.

In der Antwort auf die endgultige Unterrichtung wiederholte eine interessierte Partei
das Vorbringen, dass der durch die vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweige
erbrachte Mehrwert im Vergleich zum die betroffene Ware herstellenden
Wirtschaftszweig der Union fir die Frage mal3geblich sei, ob Ausgleichszdlle
eingefuhrt werden sollten. In diesem Zusammenhang wird bestétigt, dass die Organe
bei der Bewertung des Unionsinteresses die moglichen positiven und negativen
Auswirkungen der Zolle auf die verschiedenen Wirtschaftsbeteiligten gegeneinander
abgewogen haben. Wahrend die Auswirkungen auf die vor- und nachgelagerten
Wirtschaftszweige begrenzt sind, wird der Wirtschaftszweig der Union durch die
Maltnahmen in die Lage versetzt, sich von der schadigenden Subventionierung zu
erholen.

Eine Partei bestritt die Zahl der Arbeitspldtze, die durch die Einflhrung von
Malnahmen gesichert wirde. Sie wandte ein, der Wirtschaftszweig der Union
beschéftige rund 6 000 Menschen und nicht 25 000 wie in Erwagungsgrund 229 der
vorlaufigen Antidumpingverordnung behauptet.

Fur dieses Vorbringen wurden jedoch keine Belege vorgelegt, es wurde daher
zurickgewiesen. Es wird klargestellt, dass sich die Beschéftigtenzahl im
Wirtschaftszweig der Union im UZ angesichts des Ausschlusses von Wafern aus der
Warendefinition auf rund 21 000 belief. Die interessierten Parteien legten keinen
Nachweis dafur vor, dass sich die Beschéftigtenzahl im Wirtschaftszweig der Union
nach dem UZ erheblich verandert hat.

Zusammenfassend zeigte die Untersuchung, dass der Wirtschaftszweig der Union
durch die subventionierten Einfuhren aus der VR China bedeutend geschadigt wurde,
daer die Investitionen nicht durch gewinnbringende Verkaufe amortisieren konnte. Es
wird erwartet, dass durch die Einftihrung von Malnahmen faire Handel sbedingungen
auf dem Unionsmarkt und damit faire Wettbewerbsbedingungen fir den
Wirtschaftszweig der Union wiederhergestellt werden. Der wahrscheinliche Riickgang
der Einfuhren aus der VR China sollte den Wirtschaftszweig der Union in die Lage
versetzen, seine Verkéufe in der Union zu steigern und so die Auslastung der
verfligbaren Produktionskapazitéten kurzfristig zu verbessern. Hierdurch kdnnen
wiederum Grofenvorteile erzielt werden. Ein kurzzeitiger Anstieg der Preise fur die
gleichartige Ware infolge der Malinahmen ist zwar maoglich, doch dirfte die
Gesamttendenz zu falenden Preisen anhaten; hierzu dirften auch der weitere
Rickgang der Produktionskosten der untersuchten Ware sowie der Wettbewerbsdruck
durch die Drittlandshersteller, die auf dem Unionsmarkt ebenfalls als Wettbewerber in
Erscheinung treten wirden, beitragen.

Daher wird der Schluss gezogen, dass die Einfiuhrung endgultiger
Ausgleichsmalinahmen im I nteresse des Wirtschaftszweigs der Union liegt.

Interesse der unabhangigen Einfuhrer

Wie in Erwagungsgrund 26 erwdhnt, wurde die Lage der in die Stichprobe
einbezogenen Einfuhrer analysiert.

Insgesamt machten im UZ die Tatigkeiten der vier mitarbeitenden unabhangigen
EinfUhrer im Zusammenhang mit der betroffenen Ware zwischen 60 % und 100 %
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ihrer gesamten Geschéftstéatigkeit aus. Aul3erdem bezogen die vier mitarbeitenden
unabhangigen Einfuhrer zwischen 16 % und 100 % ihrer Gesamteinfuhren von
Modulen aus der VR China, wobel das betroffene Land nur fir einen die einzige
Bezugsquelle war. Die Rentabilitét der vier mitarbeitenden unabhéngigen Einfihrer im
Zusammenhang mit der betroffenen Ware betrug im UZ durchschnittlich 2,3 %.

Es wurde vorgebracht, dass die Einfihrung von Malinahmen fur die betroffene Ware
die Wirtschaftstétigkeit der Einflhrer negativ beeinflussen wirde. Erstens durfte die
Einfuhrung von Zéllen nicht zur Einstellung aller Einfuhren aus der VR China fihren.
Zweitens ist zwar zu erwarten, dass sich die Einfihrung von Maf3nahmen negativ auf
die finanzielle Lage der ausschliefdlich aus der VR China importierenden EinfUhrer
auswirken konnte, aber die Einfuhrer, die ihre Einfuhren aus der VR China beziehen,
sollten angesichts der moglichen Zunahme von Einfuhren aus anderen Drittlandern in
der Lage sein, ihre Bezugsquellen zu verlagern.

Eine interessierte Partel wandte ein, die Auswirkungen der Zélle auf die unabhéngigen
EinfUhrer wirden unterschétzt, denn aternative Bezugsquellen, die die aus der
VR China getétigten Einfuhren der betroffenen Ware im Fall der Einfihrung von
Mal3nahmen ersetzen kénnten, stiinden nicht unmittelbar zur Verfigung; zudem sei
der Wechsel der Bezugsquelle schwierig, da die Hauptproduktion in der VR China
angesiedelt sei, und es entstinden erhebliche zusétzliche K osten.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Einfuhrung von Mal3nahmen
nicht zum Verschwinden der Einfuhren der betroffenen Ware aus der VR China fuhren
soll. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass die mogliche Abnahme der Einfuhren
aus der VR China sich vor alem auf jene Einfuhrer auswirken wird, die die betroffene
Ware ausschliefflich aus der VR China beziehen; dies ist nur bei einem der vier
mitarbeitenden unabhangigen EinflUhrer der Fal. Was die finanzielle Lage der
unabhangigen Einflhrer betrifft, so konnten negative Auswirkungen der Mal3nahmen
nicht ausgeschlossen werden, doch es wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass dies
in hohem Mal3e von ihrer Fahigkeit abhangen wird, die Bezugsquelle zu wechseln
oder zumindest einen Tell der moglichen Preissteigerung an ihre Kunden
weiterzugeben. Bei Wirtschaftsbeteiligten, die die Ware auch von Quellen auf3erhalb
der VR China beziehen oder auch andere Waren als die betroffene einfihren, werden
sich die negativen Auswirkungen in noch engeren Grenzen halten. Die Kommission
vertritt daher die Auffassung, dass negative Auswirkungen auf die Einflhrer der
betroffenen Ware zwar wahrscheinlich sind, sich im Durchschnitt aber in Grenzen
halten werden.

Ein unabhangiger EinfUhrer argumentierte, es mussten erhebliche zeitliche und
finanzielle Investitionen geleistet werden, bevor die Produkte eines neuen Lieferanten
akzeptiert werden konnten. In diesem Zusammenhang wurde in der Antwort auf die
endgultige Unterrichtung vorgebracht, dass dem Untersuchungsteam zum Zeitpunkt
des Kontrollbesuchs vor Ort Nachweise dafir vorgelegt worden seien, dass die
Einfihrer vor der Entscheidung fir einen bestimmten Ausfuhrer als Bezugsquelle eine
Prufung Uber einen langeren Zeitraum durchfihren mussten.

Es wird eingerédumt, dass die Ankntpfung einer neuen Geschéaftsbeziehung zwischen
einem Einfihrer und einem Lieferanten zusétzliche Kosten und zeitlichen Aufwand
(z. B. fur die Prufung der Ware) mit sich bringen kann. Dies wiegt jedoch nicht
schwerer als die Notwendigkeit, einen fairen Wettbewerb auf dem Markt
wiederherzustellen. Gleichzeitig scheint der Lieferantenwechsel ein  bliches
kalkuliertes Risiko in der beruflichen Tétigkeit eines Einfihrers zu sein und héangt mit
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der Tatsache zusammen, dass der Fotovoltaikmarkt ausreift und daher standigen
Veranderungen (z. B. Insolvenzen, Konsolidierungen) ausgesetzt ist, die den Wechsel
zu neuen Lieferanten erforderlich machen. Zudem ist anzunehmen, dass die
kontinuierlich auf den Markt kommenden neuen Modultypen (die z.B. neue
Effizienzmerkmale aufweisen) ebenfalls zu priufen sind. Daher scheint das Prifen
neuer Waren (sogar desselben Lieferanten) eher die Regel a's eine Ausnahmetétigkeit
zu sein. Das Argument wird daher zurtickgewiesen.

In der Antwort auf die endglitige Unterrichtung behaupteten zwel Parteien erneut,
dass das Interesse der unabhangigen Einfuhrer nicht hinreichend berticksichtigt
worden sei. Eine Partei fUhrte an, dass keine nichtvertrauliche Fassung der Antworten
der zusétzlichen mitarbeitenden Einfihrer auf die Fragebogen vorgelegen habe und die
Parteien daher keine ordnungsgemalie Bewertung hétten vornehmen kénnen. Vor dem
Hintergrund, dass andere Drittlandsmérkte gerade am Boomen seien, stellte sie die
Bewertung der Kommission bezliglich der mdéglichen Zunahme von Einfuhren aus
anderen Drittlandern und der damit verbundenen Moglichkeit der Einfuhrer, ihre
Zulieferer zu wechseln, in Frage. Die Partei fuhrte hierzu an, dass diese Annahme der
Schlussfolgerung in Erwdgungsgrund 749 widerspreche, wonach es keine massiven
Einfuhren aus anderen Drittlandern geben werde. Eine andere Partei meldete Zweifel
an der Beachtung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung durch die Kommission
an, da die Unionshersteller bei der Bewertung der Kommission stéarker berticksichtigt
worden seien als andere Wirtschaftsbeteiligte.

Erstens wird bestétigt, dass die nichtvertrauliche Fassung der Fragebogenantworten,
die nach der Verdffentlichung der vorlaufigen Antidumpingverordnung von den
zusétzlichen mitarbeitenden Einfihrern eingegangen sind, in die fir interessierte
Partelen einsehbare Akte aufgenommen wurde. Zweitens besteht kein Widerspruch
zwischen der Annahme, dass die Einfuhren aus anderen Drittlandern infolge eines
Rickgangs der Einfuhren aus der VR China ansteigen konnten und dass dieser Anstieg
in Anbetracht der weltweit zunehmenden Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen nicht
massiv ausfallen sollte. Da gleichzeitig erwartet wird, dass der Wirtschaftszweig der
Union einen gewissen Teil des Marktanteils zurtick erlangt, den zuvor Waren aus der
VR China ausgemacht hatten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass unabhangige
Einfuhrer gewisse Geschéftseinbul3en hinnehmen missen. Es ist jedoch festzustellen,
dass auf lange Sicht ein weiteres Wachstum des Fotovoltaikmarkts insgesamt zu
erwarten ist, da an immer mehr Standorten Netzparitédt erreicht wird. Dartber hinaus
wird klargestellt, dass — wie in alen Handelsschutzuntersuchungen — zwar fir die
Feststellung, ob eine bedeutende Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union durch
subventionierte Einfuhren vorliegt, die Lage dieses Wirtschaftszweigs der Union
bewertet wurde, bei der Analyse des Unionsinteresses jedoch die Interessen anderer
Wirtschaftsbeteiligter, darunter der unabhangigen Einflhrer, auf der gleichen
Grundlage bewertet wurden wie die Interessen des Wirtschaftszweigs der Union.
Ferner ist festzuhalten, dass fir die Untersuchung, ob der Wirtschaftszweig der Union
eine bedeutende Schadigung erlitten hat, insbesondere Artikel 8 Absatz 4 der
Grundverordnung mal3geblich ist, in dem die Mindestanforderungen einer solchen
Untersuchung festgelegt sind. Das Unionsinteresse wird erst untersucht, nachdem eine
positive Feststellung schadigender Subventionierung gemél3 den Anforderungen nach
Artikel 31 der Grundverordnung getroffen wurde. Es wurde der Schluss gezogen, dass
die wahrscheinlichen negativen Auswirkungen der Maldnahmen auf bestimmte
EinfUhrer, insbesondere auf digjenigen, die ihre Waren ausschliefdlich aus der
VR China beziehen, nicht schwerer wiegen as der Nutzen der Mal3nahmen fir den
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Wirtschaftszweig der Union und der mittel- und langfristige Nutzen, den ein fairer
Wettbewerb fir den Fotovoltaikmarkt der Union bringt.

Es wurde daher der Schluss gezogen, dass die Einfihrung von Mal3nahmen in der
vorgeschlagenen HoOhe gewisse negative Auswirkungen auf die Lage der
unabhangigen Einfuhrer der betroffenen Ware haben kénnte.

Interesse der vorgel agerten Wirtschaftsbeteiligten

Die vorgelagerten Unternehmen sind in erster Linie in der Herstellung der
Ausgangsstoffe und der Produktion und dem Bau der Anlagen zur Herstellung der
untersuchten Ware tétig. Von acht vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten gingen
Antworten auf den Fragebogen ein. Es wurden zwei Kontrollbesuche durchgefihrt —
bei einem Ausgangsstoffhersteller und bei einem Hersteller von Produktionsanlagen.

Insgesamt war im UZ der Anteil der die untersuchte Ware betreffenden
Geschéftstatigkeit an der Gesamttétigkeit bei den acht mitarbeitenden vorgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten unterschiedlich; nur bel einem mitarbeitenden Unternehmen lag
er bei 100 %, wahrend bei den anderen die Werte zwischen 6 % und 80 % lagen. Im
Durchschnitt betrug die mit der betroffenen Ware verbundene Geschéftstéatigkeit im
UZ rund 41% der Gesamttétigkeit der mitarbeitenden vorgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten. Die acht mitarbeitenden vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten
beschéaftigten im UZ rund 4200 Personen. Die Rentabilitdt war je nach Segment und
einzelnem Unternehmen unterschiedlich und lag zwischen hohen und leicht negativen
Werten. Die Untersuchung ergab, dass die Unternehmen mit negativer Rentabilitét
unter der verschlechterten Lage des Wirtschaftszweigs der Union litten, well es sich
bei einigen Abnehmern, die sie verloren, um Unionshersteller der untersuchten Ware
handelte, aber auch der Rickgang im Verbrauch zu Buche schlug. Nach dem
Ausschluss von Wafern aus der Warendefinition dirften die Unionshersteller dieser
Ware dennoch von der Einfihrung von Zéllen profitieren, da ein Anstieg der Zellen-
und Modul produktion des Wirtschaftszweigs der Union erwartet wird.

Die Verkaufe der vorgelagerten Unternehmen in der Union deckten die Union, die
VR China und andere Drittlander ab. Im UZ gingen durchschnittlich rund 20 % der
Verkaufe in die Union, nahezu 50 % in die VR China und etwa 30 % in andere
Drittlénder.

Einige Parteien des vorgelagerten Bereichs behaupteten, dass die Einfihrung von
Ausgleichsmalinahmen ihre Geschéftstéatigkeit negativ beeinflussen wirde, da die
VR Chinaihr wichtigster Auslandsmarkt sei. Es wurde vorgebracht, dass die Zolle die
Einfuhren der betroffenen Ware aus der VR China in die Union erheblich
einschranken wirden, was dazu fuhren wirde, dass die VR China die Einfuhren von
polykristallinem Silicium und Produktionsanlagen aus der Union einschranken wiirde.
In der Folge missten die vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten in der Union ihre
Geschéftstatigkeit herunterfahren und Arbeitspl dtze abbauen.

Es sel darauf hingewiesen, dass mit dem Zoll nicht die Einfuhren der betroffenen
Ware aus der VR China eingestellt, sondern faire Wettbewerbsbedingungen
wiederhergestellt werden sollen. Daher sollte die Union nach wie vor bis zu einem
gewissen Grad, aber zu fairen Preisen mit chinesischen Einfuhren beliefert werden.
Aul3erdem ergab die Untersuchung, dass die vorgelagerten Unternehmen der Union
weltweit auf verschiedenen nationaden Maérkten vertreten und daher nicht
ausschliefdlich von ihren Ausfuhren in die VR China abhangig sind. So kann davon
ausgegangen werden, dass die vorgelagerten Unternehmen in der Union vermutlich in

200

DE



DE

(775)

(776)

(777)

(778)

(779)

der Lage wéren, auf dem Weltmarkt fir Fotovoltaik den mdglichen Rickgang bei den
Ausfuhren in die VR China durch Ausfuhren in andere Mérkte auszugleichen, die
Offentlich zuganglichen Marktstudien zufolge wachsen durften. Auf jeden Fall sieht
sich der chinesische Fotovoltaikmarkt einer erheblichen Uberkapazitét gegentiber, und
es ist daher fraglich, ob die Anlagenhersteller in der Union in der Lage wéren, kurz-
oder mittelfristig viel mehr Produktionsanlagen in die VR China zu verkaufen.

Interessierte Parteien argumentierten, dass die meisten Vorleistungen in der
Fotovoltaik-Wertschopfungskette aus der Union stammten und dass die Einfuhrung
der Zdlle diese vorteilhafte Situation beenden konnte. In ihrer Antwort auf die
endgultige Unterrichtung wies eine Partel darauf hin, dass Malihahmen in diesem Fall
andere Mal3nahmen der VR China betreffend Waren der Union nach sich ziehen
konnten.

Hierzu wird angemerkt, dass davon ausgegangen wird, dass Einfuhren aus der
VR China auch nach der Einftihrung von Z6llen auf dem Unionsmarkt verflgbar sein
werden. Daruber hinaus prognostizieren verschiedene offentlich zugéngliche Quellen
in der Fotovoltaikbranche, beispielsweise die EPIA-V erdffentlichung ,, Global Market
Outlook for Photovoltaics 2013-2017“, dass der mogliche Nachfragertickgang in der
Union nur kurzfristig (2013 und 2014) anhalten dirfte und dass der Verbrauch in der
Union in den folgenden Jahren wieder zunehmen werde. Aulerdem dirfte die
Bekampfung unlauterer Handel spraktiken auf mittlere und lange Sicht ein nachhaltiges
Wachstum des Fotovoltakmarktes in der Union ermoglichen, das allen
Wirtschaftsbeteiligten in der Union zugute kdme. Uberdies wird hinsichtlich des
Arguments der moglichen Vergeltungsmal3nahmen der VR China als Reaktion auf die
Maf3nahmen im vorliegenden Fall daran erinnert, dass die VR China, wie jedes andere
WTO-Mitglied, nur wenn die Umstande dies rechtfertigen  auf
Handel sschutzuntersuchungen zurtickgreifen kann und jede solche Untersuchung nach
strengen WTO-Regeln durchgefiihrt werden muss. Die Kommission Uberwacht jede
solche Untersuchung, um die Einhatung der WTO-Regeln sicherzustellen. Der
Einwand wurde daher zurtickgewiesen.

Einige Parteien bestritten, dass die ricklaufigen Ausfuhren der vorgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten aus der Fotovoltaikbranche der Union in die VR China durch
Ausfuhren in andere Méarkte ausgeglichen werden kdnnten, da ihnen zufolge die Zdlle
zu einer weltweit sinkenden Nachfrage nach der entsprechenden Ware fuhren wirden.

Diesbeziiglich  wird zunachst darauf hingewiesen, dass kein vollsténdiges
Verschwinden der chinesischen Einfuhren infolge der Zdlle erwartet wird. Zudem
ergab sich aus den Informationen, die im Laufe der Untersuchung eingeholt wurden,
keinerlei Korrelation zwischen der Entwicklung der Einfuhren aus der VR China in
den Unionsmarkt und den Ausfuhren aus der VR China in andere Méarkte. Ferner
prognostizieren verschiedene offentlich zugangliche Quellen, beispielsweise die
EPIA-Verdffentlichung ,Globa Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017¢ ein
weltweites Wachstum des Fotovoltaikmarktes in den néchsten Jahren. Was den
chinesischen Fotovoltaikmarkt betrifft, so gibt es Anzeichen dafir, dass der
inlandische Verbrauch in der VR China erheblich zunehmen wird (wie z. B. vom
EPIA aufgezeigt). Angesichts dessen wird nicht davon ausgegangen, dass die
Ausfuhren der vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten aus der Union in die VR China
infolge der Einfuhrung von Mal3nahmen erheblich sinken werden.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Abnahme der Nachfrage in der
Union in den Jahren 2013 und 2014 die vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten in
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Mitleidenschaft ziehen kdnnte. Dies kann jedoch — zumindest grofdtenteils — nicht mit
den Zéllen in Verbindung gebracht werden. Was die Unionshersteller von Anlagen fir
die Fotovoltaikindustrie betrifft, so ist aufgrund der erheblichen Uberkapazititen in
der VR China ein bedeutender Anstieg ihrer Ausfuhren in die VR China selbst dann
unwahrscheinlich, wenn die chinesischen Hersteller ihr Produktionsvolumen erhthen
sollten. AufRerdem weisen die wahrend der Untersuchung zusammengetragenen
Informationen darauf hin, dass der 12. chinesische Funfjahresplan fur die solare
Fotovoltaikindustrie, welcher vorsieht, dass bis 2015 80 % der Produktionsanlagen fir
Zellen aus der VR China stammen sollten, ebenfalls Auswirkungen auf die
Anlagenhersteller haben kann. Solange diese Verdnderungen unter Einhaltung der
WTO-Regeln vonstatten gehen, konnten auch dadurch die Moglichkeiten der
Anlagenhersteller aus der Union, auf dem chinesischen Markt zu konkurrieren, weiter
begrenzt werden. Der Einwand wurde daher zurtickgewiesen.

In ihrer Antwort auf die endgultige Unterrichtung brachte die chinesische Regierung
vor, dass der 12. Funfjahresplan fur die solare Fotovoltaikindustrie lediglich einige
algemeine Leitprinzipien enthalte, die nicht verbindlich seien, da keine
Durchsetzungsbefugnisse vorgesehen seien, und er daher nicht als Hinweis darauf zu
verstehen sei, dass die Moglichkeiten fur Anlagenhersteller aus der Union, auf dem
chinesischen Markt zu konkurrieren, begrenzt wirden. In diesem Zusammenhang sei
darauf hingewiesen, dass die chinesische Regierung die Fotovoltaikindustrie im
12. Funfjahresplan zu einem der strategischen Wirtschaftszweige erkléart und
auRerdem einen spezifischen Plan fir die solare Fotovoltaikindustrie ausgegeben hat.
In diesem Plan brachte die chinesische Regierung ihre Unterstitzung fur
» ubergeordnete Unternehmen® (,, superior enterprises‘) und , Schlisselunternehmen’
(,, key enterprises*) zum Ausdruck, verpflichtete sich zur Férderung der Umsetzung
verschiedener MalRnahmen zur Unterstiitzung der Fotovoltaikindustrie (,, promote the
implementation of various photovoltaic support policies*) und zur algemeinen
Vorbereitung von Unterstitzungsmaldnahmen in  den Bereichen Industrie,
Finanzierung, Besteuerung usw. (,formulate overall preparation of supporting
policies on industry, finance, taxation ..."). Da der Plan wesentliche Richtlinien
enthdlt, die die chinesische Industrie innerhalb eines Zeitraums von funf Jahren zu
erfillen hat, wirkt er sich deutlich auf die Unternehmenslandschaft sowohl in der
VR China as auch in Landern aus, die Handelsbeziehungen mit der VR China
unterhalten. In Anbetracht dessen gibt es klare Anzeichen, dass die Wahlfreiheit der
chinesischen Hersteller von Zellen und der Wettbewerbsdruck der Unionshersteller,
die Produktionsanlagen in den chinesischen Markt ausfihren, durch den Plan
beschrankt wird. Aus diesem Grund wurde dieses Argument zurtickgewiesen.

Ein mitarbeitender Ausgangsstoffhersteller bestritt, dass eine Aussicht bestehe, die
Folgen des Produktionsriickgangs auf dem chinesischen Markt auf anderen Mérkten
auszugleichen, da die erheblichen installierten Kapazitéten in der VR China anderswo
nur schwierig aufgebaut werden konnten. Dieser Einwand wird zurtickgewiesen, da es
keine Anhaltspunkte fir die mutmaldliche Abnahme der Produktion auf dem
chinesischen Markt gibt.

Eine interessierte Partei bestritt die in Erwdgungsgrund 236 der vorlaufigen
Antidumpingverordnung genannte Zahl der Beschaftigten im vorgelagerten Bereich.,
Es wird klargestellt, dass die Zahl von 4200 Beschéftigten sich lediglich auf die
mitarbeitenden vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten wie die
Produktionsanlagenhersteller und den Polysiliziumlieferanten auf der Grundlage ihrer
Fragebogenantworten und nicht auf den gesamten vorgel agerten Bereich bezieht.
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Aufgrund des dargelegten Sachverhalts wird der Schluss gezogen, dass die
Auswirkungen der Ausgleichsmal3nahmen auf die Anlagenhersteller unerheblich
wéren, wahrend die Auswirkungen auf den Ausgangsstofflieferanten angesichts der
moglichen Abnahme seiner Verkdaufe in die VR China kurzfristig negativ sein
konnten.

Interesse der nachgel agerten Wirtschaftsbeteiligten

Die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten sind in erster Linie in den Bereichen
Projektentwicklung, Marketing, Kommunikation und Fotovoltaikinstallationen tétig.
Von den nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten beantworteten dreizehn den sie
betreffenden Fragebogen, genauer gesagt sieben Wirtschaftsbeteiligte, deren Tétigkeit
in direktem Zusammenhang mit der gleichartigen Ware steht (insbesondere
Projektentwickler und Installateure), und sechs Dienstleister in der Fotovoltaikbranche
(Logistik, Verkehr, Offentlichkeitsarbeit usw.), d.h. Wirtschaftsbeteiligte, deren
Tatigkeit nicht in direktem Zusammenhang mit der untersuchten Ware steht. Diese
Fragebogenantworten umfassten auch die Antwort eines unabhangigen Einfuhrers,
der, wie sich herausstellte, als nachgelagerter Wirtschaftsbeteiligter einzustufen ist, da
seine Haupttétigkeit die Installation betrifft (siehe Erwagungsgrund 25).

In Erwégungsgrund 242 der vorlaufigen Antidumpingverordnung wurde festgestellt,
dass bei den nachgelagerten  Wirtschaftsbetelligten  (Installateure  und
Projektentwickler) insgesamt der die untersuchte Ware betreffende Anteil an der
Gesamttétigkeit unterschiedlich war. Im UZ lag er bel durchschnittlich 41 %. Die
Rentabilitét der mitarbeitenden Unternehmen in Bezug auf die untersuchte Ware belief
sich im UZ durchschnittlich auf rund 11 %. Die sieben mitarbeitenden nachgel agerten
Wirtschaftsbeteiligten beschéftigten im UZ rund 550 Personen.

Mehrere Parteien bestritten die Représentativitdt der Daten zu Umsatz, Rentabilitét
und Beschéftigung der nachgel agerten Wirtschaftsbeteiligten, die von der Kommission
aus den Fragebogenantworten der sieben nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten
ermittelt wurden. Die AFASE Ubermittelte eine ,Umfrage”, die unter ihren
Mitgliedern (Installateuren) durchgefiihrt worden war, um zu verdeutlichen, dass fur
die meisten Installateure das Fotovoltaikgeschéft eine der Haupteinkommensguellen
darstellt. Der AFASE zufolge ezielen zudem die nachgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere die Installateure, entgegen den Feststellungen in
Erwagungsgrund 242 der vorlaufigen Antidumpingverordnung lediglich einstellige
Gewinnspannen, die keinen Spielraum dafr lassen, etwaige Z6lle aufzufangen.

Was die Reprasentativitat der in der vorlaufigen Antidumpingverordnung verwendeten
Daten betrifft, so hat die Kommission, wie in Erwagungsgrund 737 erlautert, alle
Angaben der nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten, die den spezifischen Fragebogen
ausgefullt haben, sowie die Beitrége der AFASE verwendet.

In Bezug auf die Behauptung, das Fotovoltaikgeschéft stelle fur die Installateure eine
Haupteinkommensguelle dar, wurde durch die weitere Analyse der von den sieben
nachgelagerten  Wirtschaftsbeteiligten (Installateuren und  Projektentwicklern)
vorgelegten Fragebogenantworten bestétigt, dass die Tétigkeit mit direktem Bezug zur
gleichartigen  untersuchten Ware im  Durchschnitt  rund 42%  der
Gesamtgeschéftstéatigkeit dieser Wirtschaftsbeteiligten ausmachte und die Rentabilitat
bei durchschnittlich 11 % lag. Wenn jedoch auch ihre Tétigkeiten ohne direkten Bezug
zur untersuchten Ware berlcksichtigt werden, steigt die Gesamtbedeutung der
Fotovoltaik fur drei der sieben Wirtschaftsbeteiligten erheblich an. Der entsprechende
Anteill lage dann im UZ zwischen etwa 45% und 100 %. Ferner betriige die

203

DE



DE

(789)

(790)

(791)

Rentabilitét der Tatigkeiten im Bereich der Fotovoltaik einschliefdich der Tétigkeiten
ohne direkten Bezug zur untersuchten Ware bei den sieben Wirtschaftsbeteiligten
(Installateuren und Projektentwicklern) im Durchschnitt 9 %. Betrachtet man die
Beschéftigung, so kédme man bel den Tétigkeiten im Bereich der Fotovoltaik
einschliefdich der Té&tigkeiten ohne direkten Bezug zur untersuchten Ware bei den
sieben Wirtschaftsbeteiligten im UZ auf rund 660 Vollzeitstellen. AuRBer auf dem
Gebiet der Fotovoltaikprojekte und -anlagen betdtigten sich  diese
Wirtschaftsteilnehmer in den Bereichen Windenergieanlagen und el ektrische Anlagen.

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Bewertung der Auswirkungen von
Malnahmen auf die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten vor alem auf der
Grundlage der Téatigkeiten mit direktem Bezug zur untersuchten Ware erfolgen muss,
bei denen im UZ eine Rentabilitét von durchschnittlich 11 % erzielt wurde. Allerdings
fuhrt auch eine Bewertung auf der Grundlage der gesamten Tétigkeiten im Bereich der
Fotovoltaik einschliefdlich der Tétigkeiten ohne direkten Bezug zur untersuchten Ware
nicht zu wesentlich anderen Schlussfolgerungen, da die verschiedenen
berlicksichtigten Faktoren, namlich die Rentabilitét und die Mdglichkeit, einen Teil
des Zolls aufzufangen, sich insgesamt nicht nennenswert éndern (die Rentabilitét sinkt
von durchschnittlich 11 % auf durchschnittlich 9%). In ihrer Antwort auf die
endgultige Unterrichtung zweifelte eine Partel, in deren Betrieb die Kommission einen
Kontrollbesuch durchgefiihrt hatte, die Reprasentativitét der Schlussfolgerung zur
Rentabilitéat der Installateure und Entwickler an, die in ihrem konkreten Fall angeblich
auf einem einzigen Geschéftsvorgang beruhte. Dieser Einwand wird zurtickgewiesen,
da die Kommission die Rentabilitdt der nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten auf
Grundlage aler Angaben berechnet hat, die die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten
in den Antworten auf die Fragebogen Gbermittelt haben.

Zu der Umfrage der AFASE unter ihren Mitgliedern wird zunéchst angemerkt, dass
alle Wirtschaftsbeteiligten sich bel der Einleitung der Untersuchung melden und in
dem speziell fur die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten erstellten Fragebogen die
Informationen liefern konnten, die notwendig waren, um die Auswirkungen der Zdlle
auf diese Wirtschaftsbeteiligten zu bewerten. Zweitens wurde die ldentitét der
Installateure in der Umfrage nicht angegeben, so dass eine Uberpriifung beispielsweise
der Relevanz und Verlasslichkeit der bereitgestellten Daten nicht moglich war.
Drittens galt zwar eine Relhe von Fragen der Fahigkeit der Installateure, die
moglichen Z6lle aufzufangen, die Umfrage enthielt jedoch keinerlei Angaben zu den
Gewinnen dieser Unternehmen im UZ, so dass ein wichtiges Element fir die
Bewertung der Auswirkungen von Mal3nahmen fehlte. Aus der vorgelegten Umfrage
konnte somit keine aussagekréaftige Schlussfolgerung gezogen werden.

Es wurde vorgebracht, dass Mal3nahmen nicht im Interesse der Union seien, weil sie
die Preise fur die Module erh6hen wirden, wodurch der Endverwender/V erbraucher
davon abgehaten werde, Anlagen zu installieren. Entsprechend héiten die
nachgelagerten Unternehmen weit weniger Auftrdge und mussten ihre
Geschéftstéatigkeit herunterfahren. Diese Bewertung basierte auf einer Studie von
Prognos Uber den mdoglichen Verlust von Arbeitspldtzen, die wahrend der
Untersuchung vorgelegt wurde. In der Studie wird prognostiziert, dass die
Uberwiegende Mehrheit der Arbeitsplétize auf dem Fotovoltaikmarkt der Union
bedroht ist, wenn Zdlle eingefuhrt werden. Fur die Studie wurde eine Schétzung des
EPIA herangezogen, wonach es auf allen Stufen des Fotovoltaikmarktes in der Union,
also einschliefdlich der Hersteller, der EinfUhrer sowie der vor- und nachgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten in der Union, im Jahr 2011 265 000 direkte Arbeitspldtze gab.
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Auf der Basis der Schatzung der direkten Arbeitspléize insgesamt in der
Fotovoltaikbranche fur 2011 gelangt Prognos in der Studie zu dem Schluss, dass
abhéngig von der Zollhohe von den 265 000 Arbeitsplétzen innerhalb von drei Jahren
bis zu 242000 Arbeitsplétze verlorengehen. Die meisten Arbeitsplatze wirden
angeblich auf dem nachgelagerten Markt verlorengehen, der 2011 laut Prognos
220 000 Beschéftigte umfasste.

Die Untersuchung bestétigte das oben beschriebene Szenario nicht und wies fir 2011,
far den UZ und far 2012 eine wesentlich geringere Zahl direkter in der
Fotovoltaikbranche in der Union bestehender Arbeitsplétze aus.

Zunéchst kamen in der Untersuchung Zweifel an der Korrektheit der Gesamtzahl der
direkten Arbeitspldtze in der Fotovoltaikbranche auf, wie sie vom EPIA geschétzt
worden war. Insbesondere stellte sich beim Kontrollbesuch beim EPIA heraus, dass
die zugrunde liegenden Daten, die auf die Zahl 265 000 hindeuteten, ungenau waren
und einen solchen Schluss nicht zuliefen. Die wéahrend des Kontrollbesuchs
gewonnenen Informationen ergeben vielmehr, dass bei der Zahl der fur 2011
berechneten direkten Arbeitspldtze in der Fotovoltaikbranche eine Fehlermarge von
bis zu 20 % vorliegt. AulBerdem beinhaltet die Schdtzung Arbeitsplétze in anderen
europaischen Landern auRerhalb der Europédischen Union sowie Arbeitspldtze im
Bereich Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte, die nicht Gegenstand dieser Untersuchung
sind.

Es wird klargestellt, dass die Fehlermarge von 20 % nach oben oder unten bel der vom
Europédischen Industrieverband Fotovoltaik geschédtzten Gesamtzahl direkter
Arbeitsplétze in der Fotovoltaikbranche beim Kontrollbesuch beim EPIA zutage trat.
Sie zeigt, dass es schwierig ist, eine genaue Schétzung der Zahlen zur Beschéftigung
im nachgelagerten Bereich vorzunehmen, da die Daten aus nur wenigen Quellen
stammen, die sich oft widersprechen.

Selbst wenn trotz dieser Zweifel die urspringliche Arbeitsplatzschdtzung fur die
Analyse der Auswirkungen der Mal3nahmen herangezogen wirde, missten die
folgenden Anmerkungen gemacht werden. Die Schdtzung bezieht sich auf die
Arbeitsplédtze in der europaischen Fotovoltaikbranche im Jahr 2011, in dem es in der
Union eine sehr hohe Zahl an Fotovoltaikinstallationen gab (rund 20 GW). Es ist
anzunehmen, dass angesichts des Riickgangs bei den Installationen, die im UZ bei
175GW und 2012 bei 15GW lagen, insbesondere die Zahl der nachgelagerten
Arbeitsplétze, die direkt mit der Zahl der Installationen korreliert, entsprechend sank.
Dazu verdffentlichte die Fachpresse, dass in Deutschland, dem grof3ten nationalen
Markt, die Zahl der Arbeitsplédtze in der Fotovoltaikbranche (einschliefdlich derjenigen
aufseiten der Hersteller) zwischen 2011 und 2012 von 128000 auf 100 000
zurlickging. AulRerdem kamen bei der Untersuchung ernsthafte Zweifel dartber auf,
ob die Zahl nur Vollzeitarbeitsplatze beinhaltete, bei denen die Beschéftigten
ausschliefdlich im Bereich der Fotovoltaik tétig waren. In diesem Zusammenhang
ergab die Untersuchung, dass insbesondere auf dem nachgelagerten Markt
(Installationen) die fotovoltaikbezogene Tétigkeit im Allgemeinen nur einen Teil einer
viel weiter gefassten Tatigkeit ausmacht, wobel die primdren Tétigkeiten die
Installation von Heizungs- oder Stromanlagen, Klempnerel usw. umfassen.

Angesichts dessen dirfte die Einflihrung von Mal3nahmen zu einem Anstieg der Preise
der untersuchten Ware in der Union und so méglicherweise kurzfristig zu einer

geringeren Zahl von Fotovoltaikinstallationen fihren. Dennoch wiurde die
Beschéftigungslage in diesem Marktsegment wahrscheinlich aus nachfolgenden
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Grinden nur in begrenztem Male beeintrdchtigt werden. Erstens bilden
fotovoltaikbezogene Tétigkeiten zumindest fur einige Installateure nur einen Teil des
Geschéfts, diese Tétigkeiten sind auf3erdem saisonal abhdngig. Daher sollten die
Installateure in der Lage sein, im Fale einer reduzieten Nachfrage nach
Fotovoltaikinstallationen andere Arbeiten durchzufihren. Da die auf Ebene der Union
vereinbarten Ziele zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz far die
Mitgliedstaaten rechtlich bindend sind, ist zu erwarten, dass eine geringere Nachfrage
nach Solaranlagen zu einer starkeren Nachfrage nach anderen Formen erneuerbarer
Elektrizitdtt und der Energieeffizienz fuhren wird. Viele der Beschéftigten im
nachgelagerten Bereich durften Qualifikationen aufweisen, die erforderlich sind, um
von einer gestiegenen Nachfrage in diesen benachbarten Bereichen zu profitieren.
Zweitens sollten die Installateure angesichts der derzeitigen Gewinne im
nachgelagerten Markt (siehe Erwagungsgrund 785) in der Lage sein, den Preisanstieg
zum Teil aufzufangen, wodurch sie die Auswirkungen auf den Endpreis und auf die
Nachfrage nach Fotovoltaikinstallationen begrenzen wirden.

Unabhangig von der Einfohrung von Zollen weisen die offentlich zugénglichen
Prognosen Uber die Nachfrage nach Fotovoltaikinstallationen — jéhrliche Installationen
zwischen 9,8 GW und 16,5 GW fur 2013 — auf einen mdglichen Nachfragertickgang
fur 2013 hin, was in jedem Fall negative Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplétze
auf dem nachgel agerten Markt haben durfte.

Aulerdem dirfte es sowieso zu einem Anstieg der Fotovoltaikpreise kommen, da der
Produktionsbereich der VR China, der den Unionsmarkt beliefert, offensichtlich
weitgehend Verluste macht, was auf Dauer untragbar ist.

Was den Verlust von Arbeitsplatzen anbelangt, so bestétigten die im Laufe der
Untersuchung eingeholten Informationen, dass es in den Jahren 2011 und 2012 im
nachgelagerten Bereich aufgrund der um rund 5 GW zuriickgegangenen Nachfrage
nach Fotovoltaikanlagen in der Union zu Arbeitsplatzverlusten kam. Diese
Arbeitsplatzverluste konnen nicht mit den Maldnahmen in Verbindung gebracht
werden, da sie eine Marktentwicklung widerspiegeln. Dartiber hinaus wird fur 2013
und 2014 en weiterer Rickgang der Nachfrage prognostiziert, der
hochstwahrscheinlich weitere Arbeitsplatzverluste in der Fotovoltaikbranche zur Folge
haben wird. Auch diese Entwicklung der Nachfrage wurde von grof3eren
Forschungseinrichtungen vor der Einleitung der Untersuchung prognostiziert, so dass
die Arbeitsplatzverluste nicht den Malinahmen angel astet werden kénnen.

Der Wirtschaftszweig der Union Ubermittelte eine Studie des Beratungsunternehmens
PricewaterhouseCoopers (, PwC") tber die mdglichen Auswirkungen von Mal3nahmen
auf Arbeitsplatze im Bereich der Fotovoltaik. In der PwC-Studie wird auf die von der
AFASE vor der Einfuhrung vorléufiger Antidumpingzoélle vorgelegte Studie von
Prognos Bezug genommen, auf die in Erwagungsgrund 791 eingegangen wurde und
der zufolge die Einfihrung von Malinahmen hohe Arbeitsplatzverluste auf dem
Fotovoltalkmarkt zur Folge haben dirfte. In der PwC-Studie wird diese Studie von
Prognos kritisiert, indem darauf hingewiesen wird, dass die Zahl der Arbeitsplétze, die
nach der Schatzung von Prognos verlorengehen wirden, hoher ist als die Gesamtzahl
der bestehenden fotovoltaikbezogenen Arbeitspldtze in der Union. In Bezug auf die
Auswirkungen der Zélle auf den Unionsmarkt gelangt PwC zu den umgekehrten
Schlussfolgerungen wie Prognos; so prognostiziert PwC einen positiven Nettoeffekt
auf die Beschéftigung in der Union und vertritt die Auffassung, dass der Nutzen
mogliche negative Auswirkungen der Zdlle (z. B. auf die Nachfrage) Uberwiegt.
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Die AFASE bemangelte, die Kommission habe nicht angegeben, wie es zu der
Fehlermarge von 20 % bei der Zahl der vom EPIA fir 2011 berechneten direkten
Arbeitsplétze in der Fotovoltaikbranche gekommen sai.

Diese Fehlermarge von 20 % nach oben oder unten zeigte sich beim Kontrollbesuch
beim EPIA. Sie zeigt, dass es schwierig ist, eine genaue Schétzung der Zahlen zur
Beschéftigung im nachgel agerten Bereich vorzunehmen, da die Daten aus nur wenigen
Quellen stammen, die sich oft widersprechen.

In der Antwort auf die endgultige Unterrichtung beanstandeten einige Parteien, dass
die Kommission in ihrer Analyse nicht darauf eingehe, dass die Arbeitsplatzverluste,
zu denen es nach 2011 aufgrund der geringeren Anzahl von Fotovoltaikinstallationen
gekommen sei, durch die Zdlle nur noch verstarkt wirden. Diese Arbeitsplatzverluste
insbesondere im nachgelagerten Bereich hingen eng damit zusammen, dass
Fotovoltaik-Installateure von den Solaranlagen abhangig seien. Dartber hinaus
kritisierte die AFASE die Kommission dafr, dass sie die von der AFASE unter ihren
Mitgliedern durchgefihrte Umfrage und eine &dhnliche Umfrage von einem im
Vereinigten Konigreich ansdssigen Fachverband der Solarbranche, die diese
Abhangigkeit verdeutlicht hétten, nicht hinreichend beriicksichtigt habe.

Was das angebliche Schweigen der Kommission zu den Auswirkungen der Zolle auf
die Arbeitsplétze anbelangt, so wird auf die Erwagungsgriinde 799 und 800 verwiesen,
in denen die Vorbringen zu den Auswirkungen der Malinahmen auf die Arbeitsplétze
in der Fotovoltaikbranche behandelt werden und in denen eingerdumt wird, dass die
Arbeitspldtze im nachgelagerten Bereich aufgrund der Mal3nahmen tatsachlich
kurzfristig in Mitleidenschaft gezogen werden kdnnten.

Was die Umfragen der AFASE und des Solar-Fachverbandes aus dem Vereinigten
Konigreich betrifft, so wurde in der Antwort auf die endgultige Unterrichtung die
Identitdt der Unternehmen, die an der Befragung tellgenommen hatten, offengelegt.
Die Umfragen wiesen jedoch weiter Mangel auf, da beispielsweise bestimmte
Antworten unvollsténdig waren. Die Analyse der Umfragen zeigte Folgendes. Zur
Umfrage der AFASE ist erstens darauf hinzuweisen, dass die meisten der
50 Installateure, die die Fragen beantwortet hatten, erklarten, ausschliefdlich auf dem
Fotovoltalkmarkt tétig zu sein. 15 der 50 Installateure gaben an, auch in anderen, nicht
die Fotovoltaik betreffenden Tétigkeiten wie in den Bereichen Heizung,
Elektroinstallationen und Windenergie zu einem gewissen Grad tédtig zu sein. Bei der
im Vereinigten Konigreich durchgefihrten Umfrage waren 21 der 31 antwortenden
Unternehmen ebenfalls auch auf anderen Gebieten als im Fotovoltaikbereich tétig.
Dies zeigt, dass in Bezug auf nahezu die Hélfte der Projektentwickler und Installateure
die Feststellungen in Erwagungsgrund 247 der vorlaufigen Antidumpingverordnung
zur Fahigkeit, andere Arbeiten durchzufiihren, beispielsweise im Bereich
Elektroinstallationen, Heizungsanlagen, Klempnerel und auf dem Gebiet anderer
Anlagen zur Erzeugung griner Energien, korrekt sind. Es wird jedoch eingerdumt,
dass diese Fahigkeit moglicherweise in geringerem Mal3e vorhanden ist, als in der
vorlaufigen  Antidumpingverordnung angenommen. Sie konnte daher die
Auswirkungen auf die Beschéftigung weniger stark abfedern als urspriinglich
angenommen. Zweitens verwenden einige der von der AFASE und dem britischen
Solar-Fachverband befragten Wirtschaftsbeteiligten in der Union hergestellte Waren
und einige beabsichtigen, nach Einfuhrung der Mal3nahmen nichtchinesische Waren
zu beziehen, um einen Preisanstieg zu vermeiden. lhre Abhangigkeit von den
Einfuhren aus der VR China und die Auswirkungen der Mal3nahmen dirften sich also
verringern, da sie auf in der Union hergestellte Waren zugreifen konnen. Drittens war

207

DE



DE

(806)

(807)

(808)

(809)

es anhand der Einschétzung der Auswirkungen der Mal3nahmen auf die Unternehmen
aller befragten Wirtschaftsbeteiligten nicht méglich, eindeutige Schlussfolgerungen zu
ziehen, da ihre Bewertungen sehr unterschiedlich ausfielen. Einige Unternehmen
konnten diese Auswirkungen sogar tUberhaupt nicht einschatzen. Viertens reichten in
der britischen Studie auch die Antworten auf die Frage, wie viele Fotovoltaikprojekte
im Falle der Einfuhrung von Zdllen moglicherwiese nicht realisiert wirden, von ,, nicht
viele® bis hin zu ,alle Projekte”. Einige Wirtschaftsbeteiligte sahen sich nicht in der
Lage, eine Einschdtzung vorzunehmen. Auflerdem fehlte in beiden Umfragen die
Frage nach der Rentabilitét der befragten Wirtschaftsbeteiligten, die fur die
Bewertung, ob ein etwaiger aus den Zollen resultierender Preisanstieg moglicherweise
aufgefangen werden kann, wichtig ist.

Mehrere Parteien brachten vor, es sei fur die Installateure nicht einfach, zu einer
anderen Tatigkeit oder zu anderen Anlagen zur Erzeugung griner Energien zu
wechseln, da die verwendete Technologie und das erforderliche Know-how sehr
unterschiedlich seien. Sollten die Zélle eingefihrt werden, missten sie daher ihre
Tatigkeit aufgeben. Nach der endgultigen Unterrichtung wurde dieses Vorbringen von
einer interessierten Partei wiederholt, die argumentierte, dass Installateure erhebliche
Ressourcen in die Spezialiserung auf den Bereich Fotovoltaik investiert hétten,
beispielsweise fur spezifische Ausbildungsmal3nahmen, und dies zeige, dass ihre
Haupttétigkeit in der Fotovoltaikbranche liege und sich ein Wechsel in andere
Tatigkeitsbereiche schwierig gestalten wirde.

Dieses Vorbringen war unzureichend belegt, da nicht nachgewiesen wurde, welches
Fachwissen ein Installateur genau erwerben muss und mit welchen Schwierigkeiten
und Kosten dies verbunden ist. Dessen ungeachtet nehmen die Organe zur Kenntnis,
dass die Installateure ein spezifisches Know-how fir die Montage von
Fotovoltaikmodulen entwickelt haben. Dieses Know-how wurde allerdings erst vor
relativ kurzer Zeit aufgebaut und erganzt die priméren Fachkenntnisse der Installateure
bezlglich Elektroinstallationen, Heizungsanlagen, Klempnerei usw. Die Entwicklung
des Know-hows erfolgte auch als Reaktion auf den massiven Zustrom subventionierter
Einfuhren aus der VR China, also im Zuge einer unlauteren Praxis. Unabhéngig von
den spezidisierten Fertigkeiten der Beschéftigten der Installateure gelten fir diesen
Einwand die Ausfiihrungen in den Erwagungsgrinden 792 bis 800 zur Analyse der
Beschéaftigungslage im nachgelagerten Bereich, die sich mdglicherweise kurzfristig
durch negative Auswirkungen verschlechtert, sich aber dank eines nachhaltigen
Handels mittel- bis langfristig durch zusdtzliche Beschaftigung der Installateure
verbessern wirde. Aus diesem Grund wurde das V orbringen zurtickgewiesen.

Mehrere Parteien bestritten, dass die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten in der Lage
seien, auch nur einen Teil des moglichen Preisanstiegs aufzufangen. Dieses Argument
war unzureichend belegt, so dass nicht bewertet werden konnte, inwieweit die
Behauptung zutraf. Die Rentabilitdt der mitarbeitenden nachgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten mit direktem Bezug zur betroffenen Ware wurde mit
durchschnittlich rund 11 % veranschlagt; die betreffenden Wirtschaftsbeteiligten
haben somit die Mdglichkeit, einen etwaigen Preisanstieg zumindest teillweise
aufzufangen. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass die Preisentwicklung
insgesamt riicklaufig ist.

In der Antwort auf die endgultige Unterrichtung wiesen einige Parteien erneut darauf
hin, dass as Folge der Mal3nahmen die ernsthafte Gefahr eines Nachfragertickgangs
fur Solarprodukte in der Union bestehe, was gegen die Einfihrung der Mal3nahmen
spreche. Eine Partel fuhrte an, dass die Solarenergie derzeit eine hohe Preisel astizitét
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der Nachfrage aufweise und sogar ein begrenzter Preisanstieg bel Solarprodukten
einen deutlichen Nachfragerlickgang verursachen wirde. Diese Partei schatzte, dass
ein Ausgleichszollsatz in der Grofienordnung von 30 % einen weiteren Riickgang der
Nachfrage um 8 GW bewirken kénnte und ein Zollsatz in Hoéhe von 50 % die
Nachfrage um 10 GW verringern wiirde. Ahnlich argumentierte die AFASE, die auf
die Studie eines Marktanalysten verwies, in der fir 2013 bei einem Zollsatz von 50 %
ein — deutlich geringerer — Nachfrageriickgang um bis zu 2 GW prognostiziert wird.

Waéhrend der Untersuchung wurden zwar zusétzlich zu den oben genannten Szenarien
von verschiedenen Parteien unterschiedliche Szenarien fur einen Nachfragertickgang
Ubermittelt, sie enthielten aber keine vergleichbaren Ergebnisse. Es kann tatséchlich
nicht ausgeschlossen werden, dass die Z6lle zu einem Riickgang der Nachfrage nach
Fotovoltaikanlagen fuhren, in welchem Ausmald derartige Auswirkungen auftreten
konnten ist jedoch angesichts der zahlreichen Faktoren, die die Attraktivitat von
Fotovoltaikanlagen in der Union beeinflussen, nur schwer zu bestimmen. Zudem wird
selbst im Falle eines kurzfristigen Nachfragertickgangs erwartet, dass die mittel- und
langfristigen Vorteile fairer Handelsbedingungen diese kurzfristigen negativen
Auswirkungen tberwiegen. Schliefdlich gestand sogar die AFASE ein, dass der direkte
Zusammenhang zwischen der Nachfrage und den Zdllen erst nach der Einfihrung von
Zollen beurteilt werden konne. Der Einwand wurde daher zuriickgewiesen.

Wie in Erwégungsgrund 784 erwdhnt, gingen von sechs Dienstleistern in der
Fotovoltaikbranche  (Logistik, Verkehr, Offentlichkeitsarbeit usw.), aso
Wirtschaftsbeteiligten, deren Tatigkeiten nicht in direktem Zusammenhang zur
untersuchten Ware stehen, Fragebogenantworten ein. Diese Antworten enthielten
Hinweise auf die relative Bedeutung der fotovoltaikbezogenen Tétigkeit der
betreffenden mitarbeitenden Wirtschaftsbeteiligten verglichen mit ihrer gesamten
Geschéftstatigkeit. Trotz einiger Mangel in den Antworten erlaubten die Angaben in
den Fragebogen die Einschétzung, dass die Tétigkeit dieser Wirtschaftsbeteiligten im
Bereich der Fotovoltaik nur einen marginalen Anteil an ihrer Gesamtgeschéftstati gkeit
hat. So entfallen auf die fotovoltaikbezogene Téatigkeit im Durchschnitt lediglich rund
5% ihres Gesamtumsatzes und rund 8% der Gesamtbeschaftigung. Was die
Rentabilitét angeht, so lag diese bei durchschnittlich etwa 7 %. Es wird jedoch darauf
hingewiesen, dass die Daten zur Rentabilitdt nicht vollstandig waren, da nicht alle
Wirtschaftsbeteiligten hierzu Angaben machten. Es wurde aus diesen Grinden der
Schluss gezogen, dass ein moglicher Einfluss der Mal3nahmen auf die wirtschaftliche
Lage der Dienstleister in der Fotovoltaikbranche unbedeutend ausfallen dirfte.

Aufgrund des dargelegten Sachverhalts wurde der Schluss gezogen, dass — angesichts
eines Rickgangs bel den Installationen, der stérker ausfiele als der in einem
kontrafaktischen Szenario ohne Zoélle von grofReren Forschungseinrichtungen
prognostizierte Rickgang — die Auswirkungen der Malinahmen auf die
nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten kurzfristig in begrenztem Mal3e negativ waren,
und zwar insowelt, als der Zoll von den nachgelagerten Wirtschaftbeteiligten nicht
aufgefangen werden kann. Trotz der moglicherweise ricklaufigen Nachfrage nach
Fotovoltaikinstallationen sollten die Installateure in der Lage sein, andere Arbeiten
durchzufiihren — sowohl im Bereich anderer griner Energiequellen als auch im
Rahmen ihrer jeweiligen Hauptgeschaftstatigkeit, wie oben beschrieben. Eswurde der
Schluss gezogen, dass angesichts der vorliegenden Daten ein mdglicher Einfluss der
Mal3nahmen auf die wirtschaftliche Lage der Dienstleister in der Fotovoltaikbranche
unbedeutend ausfallen dirfte.

Interesse der Endverwender (Verbraucher)
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Von Parteien, die unmittelbar die Interessen von Endverwendern vertreten (z. B.
Verbraucherverbande), wurden keine Stellungnahmen eingereicht. In diesem Fall
handelt es sich um zwei Arten von Endverwendern: Verbraucher (private Haushalte)
und andere Endverwender (z. B. Institutionen, sonstige Investoren). Die Untersuchung
ergab, dass nur rund ein Viertel der bestehenden Fotovoltaikinstallationen in der
Union (Dachmontage, kleinere Installationen) von Verbrauchern in Auftrag gegeben
wurden. Die anderen Installationen (industrielle und kommerzielle Freilandmontage in
wesentlich grofRerem Stil) wurden von anderen Endverwendern in Auftrag gegeben.

Mehrere Parteien brachten vor, dass die Verbraucher unter einem Preisanstieg der
Fotovoltaikmodule zu leiden hétten, sollten Mal3nahmen eingefihrt werden. Zwar
durften die Preise fur Fotovoltaikmodule auf dem Unionsmarkt as Folge der
Einfuhrung von Zdllen leicht steigen, doch ist es wahrscheinlich, dass die Verbraucher
und andere Endverwender nur zu einem gewissen Grad davon betroffen sind, denn die
Untersuchung zeigte, dass der Preis fur ein Modul hochstens 50 % der Gesamtkosten
einer Fotovoltaikinstallation ausmacht. Angesichts der Gewinnspannen der
Projektentwickler und Installateure ist davon auszugehen, dass der mogliche Anstieg
der Modulpreise fir den Verbraucher zumindest zum Teil aufgefangen und daher
abgemildert werden kann. Aufgrund der vorliegenden Daten wurde der Schluss
gezogen, dass der vorgeschlagene Zollsatz zumindest teilweise von der Lieferkette
aufgefangen wird und daher nicht zwangdaufig zu héheren Verbraucherpreisen auf
Einzelhandel sebene fiihrt.

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass ohne die Einfihrung von Zdllen das
wahrscheinliche Verschwinden des Wirtschaftszweigs der Union dazu fihren konnte,
dass der Verbraucher kinftig nur noch auf eine Bezugsguelle fur Module
zurickgreifen kann. Im Rahmen dieses Szenarios wéaren die chinesischen
ausfUhrenden Hersteller in der Lage, ihre sehr starke Marktposition weiter auszubauen,
was kurz- bis mittelfristig ebenfalls zu hoheren Preisen zu Lasten der
Verbraucher/Endverwender fuhren konnte. Auf3erdem dirften die Preise, wie bereits
erwahnt, ohnehin steigen, da der Produktionsbereich in der VR ChinaV erluste macht.

Einige Parteien wandten ein, die Zoélle wirden den Preis der untersuchten Ware
erhdhen. Folglich kame es zu enem Rickgang der Nachfrage nach
Fotovoltaikanlagen, da sie fur die Verbraucher zu teuer und fur die sonstigen
Investoren nicht attraktiv genug wéren.

Wie bereits in Erwagungsgrund 752 ausgefihrt und von mehreren &ffentlichen
Quellen bestétigt, ist die allgemeine Preisentwicklung riicklaufig, auch wenn es
infolge der Einfihrung von Mal3nahmen zu einem zeitweiligen Preisanstieg kommen
kann. Das Vorbringen wird daher zurickgewiesen. Der mogliche Preisanstieg
aufgrund der Mal3nahmen und der daraufhin moglicherwei se erfolgende Riickgang der
Nachfrage sind zwar nur schwer genau zu beziffern, es sai hier aber erneut auf
mehrere Gesichtspunkte hingewiesen. Erstens macht die untersuchte Ware héchstens
50 % der Gesamtkosten einer Fotovoltaikanlage aus, so dass der Zoll zumindest
teilweise aufgefangen werden kann. Zweitens dirfte der Wettbewerb zwischen dem
Wirtschaftszweig der Union und den auf dem Unionsmarkt bereits prasenten
Herstellern aus Drittlandern die Preise niedrig halten. Gleichzeitig sollte der
Wirtschaftszweig der Union in der Lage sein, dank der aus einer besseren Auslastung
der Produktionsanlagen und reduzierten Produktionskosten resultierenden
Groenvorteile bessere finanzielle Ergebnisse zu erzielen. Drittens korreliert die
Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen nicht nur mit dem Preis der untersuchten Ware,
sondern auch mit der Hohe der Einspeisungstarife. Bei der derzeit niedrigen Nachfrage
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im Vergleich zum Jahr 2011 und zum UZ wird erwartet, dass die Einspeisungstarife
nicht so schnell sinken wie im Bezugszeitraum, so dass kontinuierliche Investitionen
in Fotovoltaikprojekte moglich sind. Der Einwand wurde daher zuriickgewiesen.

In ihrer Stellungnahme nach der endgultigen Unterrichtung widersprach eine Partel
der vorstehenden Argumentation. Sie fuhrte an, die ricklaufige Preisentwicklung
kénne nach der Einfuhrung der Mal3nahmen nicht anhalten. Die Mal3nahmen stellten
einen betrachtlichen Kostenanstieg dar, der sich nicht in vollem Umfang durch
Kostenrlickgénge und/oder Einfuhren aus Drittlandern ausgleichen lasse. Dartiber
hinaus wurde erneut vorgebracht, dass der Wirtschaftszweig der Union nicht in der
Lage sein werde, neue Investitionen in Anlagen und Maschinen zu tétigen und dass die
nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten einen kleinen Teil auffangen kdnnten, wenn ihr
Gewinn 11 % betrage. AulRerdem gebe es keine Anhaltspunkte dafir, dass der
Preisanstieg durch die Einspeisungstarife ausgeglichen werde.

Es wird daran erinnert, dass entgegen diesem Vorbringen nicht davon ausgegangen
wird, dass der sich aus den Mal3nahmen ergebende Preisanstieg moglicherweise in
vollem Umfang ausgeglichen wird, sondern eher davon, dass es infolge der
Malinahmen zu einem zeitweiligen Preisanstieg kommen kann (siehe
Erwagungsgrund 247 der vorlaufigen  Antidumpingverordnung). Ein  solcher
Preisanstieg kann sich namlich aus dem Unterschied bei den Preisniveaus der
chinesischen Subventionspreise und der nichtchinesischen Waren ergeben. Allerdings
erlauben die bel der Untersuchung eingeholten Informationen die Annahme, dass der
letztliche Preisanstieg angesichts der im nachgelagerten Bereich erzielten Gewinne in
Hohe von durchschnittlich 11 % durch eine Reihe von Faktoren teilweise aufgefangen
werden kann. Was schliefdlich das Vorbringen anbelangt, dass es keine Anhaltspunkte
fir einen Ausgleich des Preisanstiegs durch die Einspeisungstarife gebe, so kann
berechtigterweise davon ausgegangen werden, dass die Einspeisungstarife im Laufe
der Zeit entsprechend der Entwicklung der Projektpreise angepasst werden.

Eine Partel brachte vor, die Preise fir Module in der Union seien seit Mérz 2013 um
20 % gestiegen und es bestehe seit 2013 ein bedenklicher Mangel an Lagerbestéanden.
Das Vorbringen wurde nicht mit Beweisen belegt und offentliche Informationsquellen
bestétigen ganz im Gegenteil, dass die Preise im zweiten Quartal 2013 relativ stabil
blieben. Selbst wenn diese Informationen korrekt waren, wirde dies nur die Tatsache
widerspiegeln, dass nach der zollamtlichen Erfassung der Einfuhren das Risiko eines
moglichen Ausgleichszolls eingepreist wurde. Das Vorbringen wurde daher
zurtickgewiesen.

Eine andere Partei fuhrte an, Fotovoltaikprojekte wirfen keine Rendite fur Investoren
ab, wenn sinkende Einspeisungstarife nicht mit sinkenden Projektkosten einhergingen;
zu diesen Projektkosten zahle auch der Preis der Module, da sie einen erheblichen Teil
der Kosten eines Projekts ausmachten. In diesem Zusammenhang wurde vorgebracht,
die Zdlle wirden die Tragfahigkeit zahlreicher Fotovoltaikprojekte in Frage stellen, da
sie den Preis erhohten.

Wie in Erwédgungsgrund 752 erwahnt, ist die Entwicklung der Preise fir die
untersuchte Ware offensichtlich insgesamt rucklaufig. Auferdem nimmt die
Bedeutung der Einspeisungstarife fir den Markt ab, da die Netzparitét in mehreren
Regionen erreicht sein durfte. Aus diesen Grinden wurde das Argument, dass der
Preis der Fotovoltaikmodule negative Auswirkungen auf Fotovoltaikprojekte haben
und sogar ihre Tragfahigkeit in Frage stellen kénnte, zurlickgewiesen.
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Eine interessierte Partei legte ihr eigenes Modell vor, um zu beweisen, dass bei der
Anwendung von Z6llen die Tragfahigkeit vieler Fotovoltaikprojekte gefahrdet sei.

Mit diesem Modell war es nicht moglich, das Ausmald des maoglichen
Attraktivitatsverlustes von Investitionen in Fotovoltaikanlagen (d. h. die Abnahme der
Kapitalrendite) im Fall eines Anstiegs der Preise fir die untersuchte Ware angemessen
zu quantifizieren. Allerdings ist die dem genannten Modell zugrunde liegende
Annahme, die Zdlle wirden vollstdndig an die Endverwender oder Verbraucher
weitergegeben, angesichts der gegenwartigen Gewinnspannen der nachgelagerten
Wirtschaftsbeteiligten unplausibel. Auf3erdem beruht eine Investitionsentscheidung
nicht alein auf dem Preis der Module, sondern hangt von zahlreichen weiteren
Faktoren ab, darunter dem Vorhandensein gunstiger allgemeiner Rahmenbedingungen
fir Fotovoltaikanlagen in einem bestimmten Land, der Hohe der Forderung
beziehungsweise dem Strompreis (Netzparitdt). Somit musste dieses Vorbringen
zurlickgewiesen werden.

Daher wurde der Schluss gezogen, dass die Einfihrung von Mal3nahmen insgesamt
begrenzte Auswirkungen fur die Verbraucher und andere Endverwender hétte. Diesist
unabhéangig von nationalen Forderprogrammen zur Stimulierung der Nachfrage im
Bereich der Fotovoltaik. Werden nationale Forderprogramme an die htheren Preise fir
Solarpaneele angepasst (anhand hoherer Einspeisungstarife), gibt es moglicherweise
gar keine Auswirkungen fur die Verbraucher.

Sonstige Einwande

Einige Parteien brachten vor, dass der Wirtschaftszweig der Union nicht in der Lage
sei, den Unionsmarkt mit den benttigten Mengen zu beliefern; wenn aso
Ausgleichszdlle eingefiihrt wirden, bestiinde die ernstliche Gefahr, dass es zu
Versorgungsengpassen in der Union kdme, was zu einem weiteren Anstieg der Preise
fur die betroffene Ware fuhren konnte.

Dieses Argument konnte in der Untersuchung widerlegt werden. Der Wirtschaftszweig
der Union nutzt seine Produktionskapazitdt seit 2009 nicht aus. Im UZ lag die
Kapazitédtsauslastung in der Union fir Module bel 41% mit zusétzlichen
Kapazitétsreserven von rund 5,7 GW; bei Zellen lag die Kapazitdtsauslastung in der
Union bei 63 % mit zusétzlichen Kapazitétsreserven von rund 1,2 GW. Daher ware der
Wirtschaftszweig der Union aufgrund seiner Kapazitétsreserven in der Lage,
kurzfristig in den Wettbewerb um zusétzliche Marktanteile einzutreten. Auf3erdem ist
davon auszugehen, dass der Wirtschaftszweig der Union mittelfristig seine
Produktionskapazitéten erweitert, um GrofRenvorteile zu erzielen und weitere
Preissenkungen zu ermdglichen. Des Weiteren gibt es weltweit auch andere Anbieter,
die auf dem Unionsmarkt prasent und konkurrenzfahig sind, falls die Einfuhren der
chinesischen Waren sinken. Die Untersuchung ergab, dass die vorhandenen
Kapazitétsreserven der nichtchinesischen Produktion auf3erhalb der Union im UZ bei
5,6 GW fur Module lagen, und bei 6 GW fir Zellen. Daher wird der Schluss gezogen,
dass die gesamten Kapazitatsreserven in der Union und bei den Herstellern auf3erhalb
der Union ausreichen, um im Licht der Nachfrage nach Fotovoltaikinstallationen in
der EU, wie sie von groleren Forschungseinrichtungen (z. B. EPIA) fur 2013
(zwischen 9,8 GW und 16,5 GW) und 2014 (9 GW bis 17,1 GW) prognostiziert wird,
den potenziellen Riickgang der Einfuhren aus der VR China kurzfristig auszugleichen.

Selbst bel konservativerer Einschéatzung der Produktionskapazitéten der Union (siehe
Erwagungsgrund 545) wéren die Kapazitdtsreserven der Union und der Drittlander
insgesamt ausreichend, um die mogliche Abnahme der chinesischen Einfuhren
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kurzfristig zu kompensieren. Zudem ist davon auszugehen, dass der Wirtschaftszweig
der Union seine Produktionskapazitat mittelfristig erweitern wird und durch die auf
diese Weise ezieten Grofenvorteile die Preise wiederum sinken werden. Der
Einwand wurde daher zurlickgewiesen.

Einige Parteien argumentierten, dass die Einfihrung von Zéllen auf die betroffene
Ware die Entwicklung des Fotovoltaikmarktes in Europa beeintréchtigen werde und so
die Ziele der EU-Agenda 2020 in Bezug auf erneuerbare Energiequellen und die
Reduzierung der EU-Treibhausgasemissionen nicht erreicht wiirden.

Zunéchst einmal hangen die Ziele 2020 nicht ausschliefdlich von der Sonnenenergie
ab. Genauso wichtig sind andere grine Energien wie Wind, Biomasse und
Wasserkraft. Da der Solarenergie im Rahmen der Ziele 2020 kein spezieller
Prozentsatz  zugerechnet wird, dirfte ene leicht geringere Zahl an
Fotovoltaikinstallationen die Gesamtkosten der Agenda 2020 nicht anheben.
AulRerdem ist der Preis von Solarpaneelen nur einer von vielen Faktoren, die fir die
Entwicklung der Fotovoltaikindustrie in der Union ausschlaggebend sind. Von
ebensolcher Bedeutung sind ein forderlicher Rechts- und Finanzrahmen auf Ebene der
Union und auf nationaler Ebene, verbesserter Zugang zu Finanzierungen fur Projekte
im Rahmen erneuerbarer Energien und Investitionen in FUE. Was die Finanzierung
von Solarinvestitionen betrifft, wird die Einfuhrung von Zdllen die Lage des
Wirtschaftszweigs der Union und der Fotovoltaikbranche insgesamt verbessern.
Infolgedessen dirfte sich auch der Zugang zu Kapital sowohl fir den
Wirtschaftszweig der Union als auch fir Investoren, die in die Fotovoltaikbranche
investieren, verbessern. Dartber hinaus sei daran erinnert, dass mit dem Zoll nicht die
Einfuhren der betroffenen Ware aus der VR China eingestellt, sondern faire
Wettbewerbsbedingungen wiederhergestellt werden sollen. Sollte der Preis der
betroffenen Ware steigen, legen die Hinweise auf die auf dem nachgelagerten Markt
erzielten Gewinne nahe, dass der Preisanstieg teilweise von den Wirtschaftsbeteiligten
auf dem nachgel agerten Markt aufgefangen wird. Daher dirfte der Modulpreis fir den
Endverwender/Verbraucher nur unerheblich steigen, und die Nachfrage nach
Solaranlagen kénnte im prognostizierten Rahmen gehalten werden.

Entsprechend wird der Schluss gezogen, dass die Einfuhrung von Mal3nahmen
insgesamt keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf andere Politikbereiche der
EU hétte.

Schlussfolgerung zum Unionsinteresse

Die insgesamt positiven Effekte fur den Wirtschaftszweig der Union tUberwiegen die
wahrscheinlichen negativen Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbeteiligte auf dem
Fotovoltaikmarkt einschliefdich der Endverwender (V erbraucher).

Aufgrund des vorstehenden Sachverhalts wird der Schluss gezogen, dass auf der
Grundlage der vorliegenden Informationen zum Unionsinteresse keine zwingenden
Grinde gegen die Einfiihrung endgultiger Mal3nahmen gegentiber den Einfuhren der
betroffenen Ware mit Ursprung in der VR China sprechen.

ENDGULTIGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN

In Anbetracht der Schlussfolgerungen zur Subventionierung, zur Schadigung, zur
Schadensursache und zum Unionsinteresse sollten endgultige Ausgleichsmalinahmen
eingefihrt werden, um eine weitere Schadigung des Wirtschaftszweigs der Union
durch die subventionierten Einfuhren zu verhindern.

Schadensbeseitigungsschwelle
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(836)

(837)

(838)

(839)

Zur Festsetzung der HoOhe dieser Maldnahmen wurden die festgestellten
Subventionsspannen sowie der Zollsatz herangezogen, der zur Beseitigung der
Schadigung der Unionshersteller erforderlich ist, ohne dabei die ermittelten
Subventionsspannen zu Uberschreiten.

Bei der Ermittlung des Zollsatzes, der zur Beseitigung der Auswirkungen der
schadigenden Subventionierung erforderlich ist, wurde berticksichtigt, dass etwaige
Malinahmen es dem Wirtschaftszweig der Union ermdglichen sollten, seine
Produktionskosten zu decken und einen Gewinn vor Steuern zu erzielen, der von
diesem  Wirtschaftszweig nach  vernunftigem Ermessen  unter  normalen
Wettbewerbsbedingungen, d. h. ohne subventionierte Einfuhren, beim Verkauf der
gleichartigen Ware in der Union erwirtschaftet werden konnte. Im Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichts der Europaischen Union ist dies der Gewinn, der zu
Beginn des Bezugszeitraums, d. h. vor der Zunahme der subventionierten Einfuhren,
erzielt wurde. Die Zielgewinnspanne wurde daher entsprechend dem gewogenen
Durchschnittsgewinn des Wirtschaftszweigs der Union aus den Verkaufen von
Modulen und Zellen in den Jahren 2009 und 2010, als die Tétigkeit insgesamt
gewinnbringend war, auf 8 % festgesetzt.

Im Anschluss an die endgultige Unterrichtung brachte der Wirtschaftszweig der Union
vor, als Rentabilitétsniveau, das der Wirtschaftszweig der Union ohne subventionierte
Einfuhren nach verninftigem Ermessen erzielen konnte, solle die Rentabilitét des
Jahres 2010 herangezogen werden und nicht die durchschnittliche Gewinnspanne der
Jahre 2009 und 2010. In diesem Zusammenhang wurde argumentiert, die 2009 erzielte
Rentabilitét sei nicht ausreichend und die Umstdnde in den beiden Jahren seien
eindeutig unterschiedlich, insbesondere angesichts der Entwicklung des Verbrauchs
im Jahr 2010, die die Auswirkungen der Subventionierung in diesem Jahr abgemildert
habe. Diesbeziiglich ist darauf hinzuweisen, dass es bei der Ermittlung der
Schadensbeseitigungsschwelle keine Rolle spielt, ob die vom Wirtschaftszweig der
Union erzielte durchschnittliche Gewinnspanne ,ausreichend® war. Der
Schadensbeseitigungsschwelle sollte der Gewinn zugrunde gelegt werden, der nach
vernlnftigem Ermessen ohne subventionierte Einfuhren erwirtschaftet werden kénnte.
Von den untersuchenden Behorden wird Ublicherweise davon ausgegangen, dass
dieses Niveau zu Beginn des Bezugszeitraums erreicht war. Da in diesem Fall der
Wirtschaftszweig der Union mit dem Verkauf von Zellen zu Beginn des
Bezugszeitraums (2009) Verluste erwirtschaftete, war diese Methode nicht geeignet
und es wurde as zuverlassiger erachtet, bel der Ermittlung der
Schadensbeseitigungsschwelle die durchschnittliche Gewinnspanne des ersten und des
zweiten Jahres des Bezugszeitraums zugrunde zu legen. Diesbeziiglich wurde ferner
die Auffassung vertreten, dass es keine Rolle spielt, dass die Umstande in diesen
beiden Jahren unterschiedlich waren.

Eine andere Partei brachte erneut vor, fir Module und Zellen sollten unterschiedliche
Zielgewinnspannen festgelegt werden, da die Rentabilitdt dieser Warentypen im
Bezugszeitraum unterschiedliche Entwicklungen aufgewiesen habe. Es wurden zwar
fur jeden Warentyp getrennt Indikatoren angegeben, die Schlussfolgerungen fir die
einzelnen Indikatoren beziehen sich aber auf die untersuchte Ware insgesamt. Es sei
daran erinnert, dass Module und Zellen eine einzige Ware sind; deshalb wurden die
Subventionsspannen und die Schadensbeseitigungsschwelle auf dieser Grundlage
ermittelt.

Auf dieser Grundlage wurde fir den Wirtschaftszweig der Union ein nicht
schadigender Preis fur die gleichartige Ware berechnet. Dieser wurde anhand der
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(841)

7.2
(842)

(843)

(844)

(845)

Produktionskosten der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller im UZ
zuzuglich der vorgenannten Gewinnspanne von 8 % ermittelt.

Die Berechnung der notwendigen Preiserhthung erfolgte anschlief3end anhand eines
Vergleichs des gewogenen durchschnittlichen Einfuhrpreises der in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden ausfihrenden Hersteller in der VR China, wie er bel den
Preisunterbietungsberechnungen  ermittelt wurde, gebihrend berichtigt  um
Einfuhrkosten und Zélle, mit dem gewogenen durchschnittlichen nicht schadigenden
Preis der von den Unionsherstellern in der Stichprobe im UZ auf dem Unionsmarkt
verkauften gleichartigen Ware. Eine etwaige sich aus diesem Vergleich ergebende
Differenz wurde dann as Prozentsatz des gewogenen durchschnittlichen CIF-
Einfuhrwerts ausgedrickt.

Eine Partei brachte vor, die Verkaufe der in die Stichprobe einbezogenen
Unionshersteller konzentrierten sich auf die oberen Marktsegmente, etwa das Segment
der Haushalte und kleinen Gewerbebetriebe, in dem hohere Einspeisungstarife gélten;
die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der Union sollten daher entsprechend
angepasst werden. Hierzu sei angemerkt, dass dieses Vorbringen fir die Berechnung
der Schadensspanne nicht mal3geblich sein sollte, da die Untersuchung gezeigt hat,
dass die Unionshersteller keine Gewinne erzielten.

Endgultige Mal3nahmen

Aus den genannten Grinden sollte daher nach Artikel 15 der Grundverordnung im
Einklang mit der sogenannten Regel des niedrigeren Zolls gegentiber den Einfuhren
von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und von Schltisselkomponenten
davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt aus der VR China ein endgultiger
Ausgleichszoll in Hohe der Subventionsspanne oder der Schadensspanne, je nachdem,
welche niedriger ist, eingefuhrt werden. Im vorliegenden Fall sollte der Zollsatz
demnach in Hohe der ermittelten Subventionsspannen festgesetzt werden.

In Anbetracht der umfassenden Mitarbeit der ausfihrenden Hersteller in der VR China
wurde der Zollsatz fur ,alle Ubrigen Unternehmen® auf den hochsten Satz festgelegt,
der fUr die in die Stichprobe einbezogenen bzw. bei der Untersuchung mitarbeitenden
Unternehmen eingefihrt wird. Der Zollsatz fur ,,ale Ubrigen Unternehmen® wird fir
digenigen Unternehmen gelten, die bei der Untersuchung nicht mitarbeiteten.

Fir die mitarbeitenden nicht in die Stichprobe einbezogenen chinesischen
Unternehmen, die im Anhang aufgefthrt sind, wird der endgultige Zollsatz auf den
gewogenen Durchschnitt der Sétze der in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen
festgesetzt.

Auf der Grundlage des vorstehenden Sachverhalts werden die einzufihrenden
Zollsétze wie fol gt festgesetzt:

Name des Unter nehmens Subven- Schadens- Ausgleichszoll
tions- spanne
spanne

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd 49 % 46,3 % 49 %

Zhenjiang Ren De New Energy Science
Technology Co. Ltd
Zhenjiang Rietech New Energy Science
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Technology Co. Ltd

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwel Yingli New Energy
Resources Co. Ltd;

Hainan Yingli New Energy Resources Co.
Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources
Co. Ltd;

Tianjin Yingli New Energy Resources Co.
Ltd;

Lixian Yingli New Energy Resources Co.
Ltd;

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology
Co. Ltd;

Beijing Tianneng Yingli
Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

New Energy

6,3%

41,8 %

6,3%

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd,;
Trina Solar (Changzhou) Science &
Technology Co. Ltd;

Changzhou Y ouze Technology Co. Ltd;
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Y ancheng Trina Solar Energy Technology
Co. Ltd

35%

48,2 %

35%

JingAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd,

JA Solar Technology Y angzhou Co. Ltd;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd,
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd;

5,0%

56,5 %

5,0%

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd,;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd;
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd,

11,5%

58,2 %

11,5%

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

115%

58,2 %

115%

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd,

geringfligig

64,9 %

0,0%

Renesola Jiangsu Ltd
Renesola Zhejiang Ltd

4,6 %

80,1 %

4,6 %

Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJANG JNKO SOLARCO.LTD

ZHEJANG JNKO SOLAR TRADING
CO.LTD

6,5 %

60,1 %

6,5 %

Im Anhang aufgef ihrte Unternehmen

6,4 %

51L,1%

6,4 %

Alle Ubrigen Unternehmen

115%

80,1 %

115%

(846) Die oben aufgeftihrten endgultigen Ausgleichsmaldhnahmen werden in Form von

Wertzollen eingefihrt.
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(847)

(848)

(849)

(850)

(851)

(852)

Diein dieser Verordnung angegebenen unternehmensspezifischen Ausgleichszollsétze
wurden anhand der Feststellungen dieser Untersuchung festgesetzt. Mithin spiegeln sie
die Lage der betreffenden Unternehmen wahrend dieser Untersuchung wider. Im
Gegensatz zu den landesweiten Zollsétzen fur ,alle Ubrigen Unternehmen” gelten
diese Zollsétze daher ausschliefdlich fur die Einfuhren der Waren, die ihren Ursprung
im betroffenen Land haben und von den namentlich genannten juristischen Personen
hergestellt werden. Eingefihrte Waren, die von anderen, nicht mit Name und
Anschrift in Artikel 1 genannten Unternehmen (einschliedlich der mit den
ausdriicklich genannten Unternehmen verbundenen Unternehmen) hergestellt werden,
unterliegen nicht diesen unternehmensspezifischen Zollsdtzen, sondern dem fir ,alle
dbrigen Unternehmen” geltenden Zollsatz.

Etwaige  Antrége  auf Anwendung eines unternehmensspezifischen
Ausgleichszollsatzes (z. B. infolge einer Umfirmierung des betreffenden
Unternehmens oder nach Griindung neuer Produktions- oder Verkaufseinheiten) sind
umgehend unter Beifiigung aler relevanten Informationen an die Kommission'® zu
richten; beizufiigen sind insbesondere Informationen Uber etwaige Anderungen der
Unternehmenstédtigkeit in  den Bereichen Produktion, Inlandsverkédufe und
Ausfuhrverkaufe im Zusammenhang u. a. mit der Umfirmierung oder der Grindung
von Produktions- und Verkaufseinheiten. Sofern erforderlich, wird die Verordnung
dann entsprechend gedndert und die Liste der Unternehmen, fur die
unternehmensspezifische Zollsdtze gelten, aktualisiert.

Damit eine ordnungsgemaiRe Anwendung des Ausgleichzolls gewahrleistet ist, sollte
der residuale Zollsatz nicht nur fur die nicht mitarbeitenden ausfiihrenden Hersteller,
sondern auch fur jene Hersteller gelten, die im UZ keine Ausfuhren in die Union
getétigt haben.

Durch die Einflhrung von Mal3nahmen soll es den Herstellern in der Union ermdglicht
werden, sich von den schadigenden Auswirkungen der Subventionierung zu erholen.
Fals ein anfangliches Ungleichgewicht zwischen dem potenziellen Nutzen fir
Hersteller in der Union und den Kosten fur andere Wirtschaftsbeteiligte in der Union
entstiinde, konnte dieses Ungleichgewicht durch eine Steigerung und/oder eine
Wiederaufnahme der Produktion in der Union ausgeglichen werden. Allerdings konnte
die Entwicklung dieses stark schwankenden Marktes dem entworfenen Szenario eines
Produktionsanstiegs in der Union zuwiderlaufen. Der Unionsverbrauch an Modulen
stieg zwischen 2009 und 2011 um 264 %, nur um in den sechs Monaten von 2011 bis
zum UZ wieder um 43 Prozentpunkte zu sinken. Die Schwankungen des Marktes
treten noch deutlicher zutage, wenn man den Zeitraum 2006-2011 betrachtet, in dem
der Unionsverbrauch an Modulen von weniger als 1 GW auf fast 20 GW stieg, d. h.
um etwa 2000 % in nur funf Jahren. Es ist damit zu rechnen, dass der Markt weiter
starke Schwankungen aufweist, und in den von Unternehmensverbanden
veroffentlichten Prognosen unterschieden sich die verschiedenen Szenarien selbst auf
mittlere Sicht, d. h. fir den Zeitraum 2014-2015, um 100 % und mehr.

Aus diesen Grinden wird es angesichts der ungewohnlichen Umsténde fir
zweckmafdig erachtet, die Geltungsdauer der Mal3nahmen auf nur zwei Jahre zu
beschranken.

Dieser Zeitraum sollte dafir ausreichen, dass die Hersteller in der Union ihre
Produktion steigern und/oder wiederaufnehmen, wahrend gleichzeitig die Lage
anderer Wirtschaftsbeteiligter in der Union nicht nennenswert gefahrdet wird. Es wird
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die Auffassung vertreten, dass ein Zeitraum von zwei Jahren sich am besten fur die
Untersuchung der Frage eignet, ob die Einfihrung von Mal3nahmen tatséchlich eine
Steigerung der Unionsproduktion und dadurch einen Ausgleich der negativen Folgen
fUr andere Wirtschaftsbeteiligte in der Union bewirkt hat.

Nach der endglltigen Unterrichtung wandte ein Unionshersteller ein, dass die
begrenzte Geltungsdauer von 2Jahren fir eine Erholung von der erlittenen
Schéadigung zu kurz sei. Darliber hinaus wurde vorgebracht, eine Dauer von 2 Jahren
wirde es den Unionsherstellern nicht erlauben, fir das laufende und das kommende
Geschaftgahr Geschéftsplane vorzulegen. Diesbeziiglich wird darauf hingewiesen,
dass die Geltungsdauer der Maldnahmen bis Dezember 2015 reicht, was daflr
ausreichen sollte, dass die Unionshersteller Geschéftsplane bis 2015 vorlegen kénnen.

Des Weiteren stellte der Unionshersteller die Griinde, aus denen die Geltungsdauer auf
zwei Jahre begrenzt werden sollte, insbesondere die Schwankungen des Marktes, nicht
in Frage. Fur den Fal, dass die Maldnahmen aufgrund einer verédnderten
Marktsituation geéndert werden mussten, begrifdte der Hersteller sogar ausdriicklich
eine Uberpriifung. Da die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Marktgegebenheiten in
diesem von Schwankungen geprégten Markt innerhalb von zwei Jahren &ndern, in der
Tat hoch ist, wird es als angemessen erachtet, die Mal3nahmen von Anfang an auf zwel
Jahre zu begrenzen.

Nach der endgiltigen Unterrichtung wandte der Antragsteller unter Bezugnahme auf
Erwégungsgrund 852 ein, dass zwel Jahre nicht dafur ausreichten, Investitionen in die
Produktion zu tétigen. Aufgrund der erheblichen Kapazitdtsreserven des
Wirtschaftszweigs der Union kann die Produktion jedoch auch durch eine bessere
Ausnutzung der vorhandenen Kapazitét gesteigert werden, was ohne nennenswerte
zusétzliche Investitionen machbar sein sollte.

Der Antragsteller wandte ferner ein, ene Einfihrung von endgultigen
Ausgleichszdllen fur einen Zeitraum von zwei Jahren reiche nicht daftr aus, dass sich
der Wirtschaftszweig der Union von den schadigenden Auswirkungen der in der
Vergangenheit praktizierten Subventionierung erholen konne. Bei der Einflhrung von
Ausgleichszdllen dirfen jedoch nicht die Interessen des Wirtschaftszweigs der Union
allein im Blickpunkt stehen, sondern es muss der potenzielle Nutzen fur die Hersteller
in der Union gegen die Kosten fir andere Wirtschaftsbeteiligte in der Union
abgewogen werden. Daher wird die Entscheidung, die Malinahmen auf zwei Jahre zu
begrenzen, aufrechterhalten.

Alle Parteien wurden Uber die wesentlichen Tatsachen und Erwégungen unterrichtet,
auf deren Grundlage beabsichtigt wurde, die Einfihrung eines endgultigen
Ausgleichszolls auf die Einfuhren von Fotovoltalkmodulen oder -paneelen aus
kristallinem Silicium sowie von Zellen des in Fotovoltaikmodulen oder -paneelen aus
kristallinem Silicium verwendeten Typs mit Ursprung in oder versandt aus der
VR China zu empfehlen (endgultige Unterrichtung). Nach der endgultigen
Unterrichtung wurde allen Parteien eine Frist zur Stellungnahme eingeraumt.

Die mundlichen und schriftlichen Stellungnahmen der interessierten Parteien wurden
geprift und — sowelt angezeigt — berticksichtigt.

Zollamtliche Erfassung und Ruickwirkung

Wie in Erwégungsgrund 7 erwdhnt, erlie? die Kommission am 1. Maz 2013 die
Verordnung (EU) Nr. 182/2013 zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren von
Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Silicium und von Schlisselkomponenten davon
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(Zellen und Wafer) mit Ursprung in oder versandt aus der Volksrepublik China ab
dem 6. Mé&rz 2013.

Am 6. Juni 2013 wurde die zum Schutz gegen gedumpte Einfuhren vorgenommene
zollamtliche Erfassung der Einfuhren durch die vorlaufige Antidumpingverordnung
eingestellt. Was diese Antisubventionsuntersuchung betrifft, so sollte angesichts der
obigen Feststellungen die fur die Zwecke der Antisubventionsuntersuchung
vorgenommene zollamtliche Erfassung der Einfuhren nach Artikel 24 Absatz 5 der
Grundverordnung ebenfalls eingestellt werden.

Hinsichtlich einer etwaigen ruckwirkenden Anwendung von Ausgleichsmalinahmen
sind die Kriterien nach Artikel 16 Absatz 4 der Grundverordnung zu prifen. Nach
diesem Artikel kann ein endgultiger Ausgleichszoll auf die Waren erhoben werden,
die innerhalb von 90 Tagen vor dem Zeitpunkt der Anwendung vorlaufiger
Mal3nahmen, aber nicht vor der Einleitung der Untersuchung in den zollrechtlich
freien Verkehr Gbergefuhrt wurden.

In diesem Fall wurden keine vorlaufigen Ausgleichsmalinahmen angewandt. Daher
wird beschlossen, dass der endglitige Ausgleichszoll nicht rickwirkend erhoben
werden soll —

FORM DER MASSNAHMEN

Nach Einfuhrung der vorlaufigen Antidumpingmal3nahmen im Rahmen der parallel
gefuihrten Antidumpinguntersuchung'® bot eine Gruppe mitarbeitender ausfilhrender
Hersteller, darunter ihre verbundenen Unternehmen in der VR China und der
Européischen Union, gemeinsam mit der chinesischen Handelskammer fur die Ein-
und Ausfuhr von Maschinen und Elektronikerzeugnissen (,CCCME") eine
gemeinsame Preisverpflichtung nach Artikel 8 Absatz 1 der
Antidumpinggrundverordnung'® an. Auch die chinesischen Behdrden unterstiitzten
das Verpflichtungsangebot. Das Angebot wurde von der Kommission geprift und mit
dem Beschluss 2013/423/EU® akzeptiert.

Nach dem Beschluss 2013/423/EU Ubermittelten die ausfihrenden Hersteller
gemeinsam mit der CCCME eine Notifikation zwecks Anderung ihres urspriinglichen
Verpflichtungsangebots. Sie baten um die Maoglichkeit einer entsprechenden
Uberarbeitung, um dem in den Erwagungsgrinden46 und 99 beschriebenen
Ausschluss der Wafer von der Warendefinition Rechnung tragen zu kdnnen. DarUber
hinaus beantragte eine Reihe zusétzlicher Ausfihrer innerhalb der in Artikel 8
Absatz 2 der Antidumpinggrundverordnung festgelegten Frist, in die Verpflichtung
aufgenommen zu werden.

Dieselbe Gruppe ausfihrender Hersteller ersuchte zusammen mit der CCCME
innerhalb der in Artikel 13 Absatz 2 der Grundverordnung'® festgelegten Frist die
Kommission darum, die Bedingungen dieser Verpflichtung auch zur Beseitigung der
schadigenden Auswirkungen der subventionierten Einfuhren zu akzeptieren. Mit dem
Beschluss 2013/ XXX/EU akzeptierte die Kommission dieses Angebot in Bezug auf
die endguiltigen Zdlle.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird ein endgiltiger Ausgleichszoll eingefihrt auf die Einfuhren von
Fotovoltaikmodulen oder -paneelen aus kristallinem Silicium und von Zellen des in
Fotovoltaikmodulen oder -paneelen aus kristallinem Silicium verwendeten Typs (die
Dicke der Zellen betragt hochstens 400 Mikrometer), die derzeit unter den KN-
Codes ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20,
ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 6300, ex 85016400 und ex 85414090
(TARIC-Codes 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049,
8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041,
8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 85016200 69,
8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 85414090 21,
8541 40 90 29, 8541 40 90 31 und 8541 40 90 39) eingereiht werden, mit Ursprung
in oder versandt aus der Volksrepublik China; ausgenommen davon sind Waren im
Durchfuhrverkehr im Sinne des ArtikelsV GATT.

Die folgenden Warentypen sind aus der Definition der betroffenen Ware
ausgenommen:

—  Solarladegeréte, die aus weniger as sechs Zellen bestehen, tragbar sind und
Strom fur Geréte liefern oder Batterien aufladen,

- Dunnschicht-Fotovoltaikprodukte,

- Fotovoltaikprodukte aus kristallinem Silicium, welche dauerhaft in
Elektrogeréte integriert sind, die eine andere Funktion als die Stromerzeugung
haben und die den Strom verbrauchen, der von der/den integrierten
Fotovoltaikzelle/n aus kristallinem Silicium erzeugt wird,

- Module oder Paneele mit einer Ausgangsspannung von hodchstens 50 V
Gleichspannung und einer Ausgangsleistung von hochstens 50 W, die
ausschliefdlich zur unmittelbaren Verwendung as Batterieladegerdte in
Systemen mit denselben Spannungs- und L el stungsmerkmalen bestimmt sind.

Fir die in Absatz 1 beschriebenen und von den nachstehend aufgefihrten
Unternehmen hergestellten Waren gelten folgende endgtiltige Ausgleichszollsétze
auf den Nettopreis frei Grenze der Union, unverzollt:

Unternehmen Zollsatz TARIC-
Zusatzcode
Wuxi Suntech Power Co. Ltd; o
Suntech Power Co. Ltd; 49% B796
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd,
Yingli Energy (China) Co. Ltd; 6.3 % B797

Baoding Tianwel Yingli New Energy Resources Co. Ltd;
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd;
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd;
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Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd;
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd;
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd;

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd;

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd;
Changzhou Y ouze Technology Co. Ltd;

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Y ancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

35%

B791

JngAo Solar Co. Ltd;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd,
JA Solar Technology Y angzhou Co. Ltd;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd,
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0 %

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd,;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd,

11,5%

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

115%

BO27

Delsolar (Wujiang) Ltd

0%

B792

Renesola Jiangsu Ltd
Renesola Zhejiang Ltd

4,6 %

BO21

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJANG JNKO SOLAR CO.LTD
ZHEJANG JNKO SOLAR TRADING CO.LTD

6,5 %

B845

Im Anhang aufgef Uihrte Unternehmen

6,4 %

Alle tbrigen Unternehmen

115%

B999'Y”

3. Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden Zollvorschriften

Anwendung.

Artikel 2

1. Zur Uberfuihrung in den zollrechtlich freien Verkehr angemeldete Einfuhren von
Waren, die derzeit unter den KN-Codes ex85414090 (TARIC-Codes
8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 und 8541 40 90 39) eingereiht und von

107

221

Fir Unternehmen, die in Anhangll der paralelen Antidumping-Durchfiihrungsverordnung (EU)
Nr. XXX/2013 erwahnt sind, gilt der in jenem Anhang |l genannte TARIC-Zusatzcode.
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(@

Unternehmen in Rechnung gestellt werden, deren Verpflichtungsangebote von der
Kommission angenommen wurden und die namentlich im Anhang des
Beschlusses 2OABIXXXIEU'*® genannt sind, sind von dem mit Artikel 1 eingefiihrten
Ausgleichszoll befreit, sofern

ein im Anhang des Beschlusses 2013/ XXX/EU genanntes Unternehmen die
vorstehend genannten Waren hergestellt, versandt und in Rechnung gestellt hat, sei
es direkt oder Uber sein gleichfalls im Anhang des Beschlusses 2013/XXX/EU
genanntes verbundenes Unternehmen, und diese Waren entweder fur verbundene
Unternehmen in der Union, die als Einfuhrer tétig sind und fir die Abfertigung der
Waren zur Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union sorgen, oder
far den ersten unabhangigen Abnehmer, der als EinfUhrer tétig ist und fir die
Abfertigung der Waren zur Uberfilhrung in den zollrechtlich freien Verkehr in der
Union sorgt, bestimmt sind und

(@ for diese Einfuhren eine Verpflichtungsrechnung vorgelegt wird — eine
Verpflichtungsrechnung ist eine Handelsrechnung, die mindestens die Angaben
und die Erklarung enthdlt, die in Anhang 2 vorgegeben sind — und

(b) for diese Einfuhren eine Ausfuhrverpflichtungsbescheinigung nach Anhang 3
vorgelegt wird und

(c) diebei den Zollbehtrden angemeldeten und gestellten Waren der Beschreibung
auf der Verpflichtungsrechnung genau entsprechen.

Bei der Annahme der Anmeldung zur Uberfiihrung in den zollrechtlich freien
Verkehr entsteht eine Zollschuld,

(d) wenn bei denin Absatz 1 genannten Einfuhren festgestellt wird, dass eine oder
mehrere der in Absatz 1 aufgefihrten Bedingungen nicht erfillt sind, oder

(e) wenn die Kommission die Annahme der Verpflichtung nach Artikel 13
Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr.597/2009 auf dem Verordnungs- oder
Beschlussweg widerruft und dabei Bezug auf die fraglichen Geschéftsvorgange
nimmt und die entsprechenden V erpflichtungsrechnungen fir unguiltig erklart.

Artikel 3

Die Unternehmen, deren Verpflichtungsangebote von der Kommission angenommen wurden
und die namentlich im Anhang des Beschlusses 2013¢XX/EU genannt sind, stellen
vorbehaltlich bestimmiter, darin festgel egter Bedingungen ferner eine Rechnung fir
Geschéftsvorgange aus, die nicht von den Ausgleichszollen befreit sind. Diese Rechnung ist
eine Handel srechnung, die mindestens die in Anhang 4 bezeichneten Angaben enthélt.

Artikel 4

Die zollamtliche Erfassung der Einfuhren aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 182/2013 der
Kommission zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus
kristallinem Silicium und von Schltisselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit Ursprung
in oder versandt aus der Volksrepublik Chinawird eingestellt.
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Siehe Seite XX dieses Amtsbl atts.
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Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europaischen
Union in Kraft. Sie bleibt fir einen Zeitraum von 2 Jahren in Kraft.

Diese Verordnung ist in alen ihren Tellen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briussel am | ... ]

Im Namen des Rates
Der Prasident
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ANHANG 1

Name des Unternehmens TARIC-
Zusatzcode

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd B301

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. B805

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSl CéllsCo. Ltd

CSl Solar Power (China) Inc.

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. B808
B809

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Y angzhou) Co. Ltd

Chint Solar (Zhegjiang) Co. Ltd B310

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd B811

ANHUI  RINENG  ZHONGTIAN  SEMICONDUCTOR | B812

DEVELOPMENT CO. LTD.

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd B813

CSG PVtech Co. Ltd B814

DCWATT POWER Co. Ltd B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd | B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd B817

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
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JANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

Era Solar Co. Ltd B818
ET Energy Co. Ltd B819
ET Solar Industry Limited
GD Solar Co. Ltd B820
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd B824
Hangzhou Zhegiiang University Sunny Energy Science and | B825
Technology Co. Ltd
Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd
Hanwha SolarOne Co. Ltd B929
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd B827
HENGJ PV-TECH ENERGY CO. LTD. B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd B830
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd B834
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd B835
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd B836
B837

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
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Jiangsu Sinski PV Co. Ltd B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd B339

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd B842

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd B344

Jinzhou Y angguang Energy Co. Ltd B795

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Y ouhua Silicon Materials Co. Ltd

Juli New Energy Co. Ltd B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd B3847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) B849
B850

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
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Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd B852
Nanjing Dago New Energy Co. Ltd B853
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO.LTD B854
NICE SUN PV CO. LTD
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd B864
Perlight Solar Co. Ltd B865
Phono Solar Technology Co. Ltd B866
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
RISEN ENERGY CO. LTD B8638
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAICHI-TECH CO. LTD B869
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD B870
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO. LTD
BY D(Shangluo)Industrial Co.Ltd B871
Shanghai BYD Co. Ltd

B872

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
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Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd B875
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO.LTD

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd B876
Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd B877
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd B878
Leshan Topray Cell Co. Ltd B880
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd B831
Sopray Energy Co. Ltd

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd B882
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

TDG Holding Co. Ltd B884
Tianwel New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd B885
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Y angzhou) Co. Ltd

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd B886
Winsun New Energy Co. Ltd B887
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd B890
Wuxi Solar InnovaPV Co. Ltd B892
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd B893
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Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd B896

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export
Corporation

Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd B897
Xi’an LONGI Silicon Materials Corp.

Y ears Solar Co. Ltd B898

Y uhuan BLD Solar Technology Co. Ltd B899
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

Y uhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd B900
Y unnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd B901
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd B902
Zhgjiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd Bo04
Zhgjiang Heda Solar Technology Co. Ltd B905

B906

Zhgjiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhgjiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

Zhgjiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd B908
Zhgjiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd B909
Zhgjiang Mega Solar Energy Co. Ltd B910

Zhegjiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

Zhejiang Shugimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd BI11
Zhegjiang Shinew Photoel etronic Technology Co. Ltd B912
Zhgjiang SOCO Technology Co. Ltd B913
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Zhgjiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited | B914
Liability Company

Zhejiang Y auchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

Zhgjiang Tianming Solar Technology Co. Ltd B916

Zhgjiang Trunsun Solar Co. Ltd B917
Zhgjiang Beyondsun PV Co. Ltd

Zhgjiang Wanxiang Solar Co. Ltd B918
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

Zhgjiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd B919

ZHEJANG YUANZHONG SOLAR CO.LTD B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd B924
ANHANG 2

Auf der Handelsrechnung fir die von dem Unternehmen getétigten Verkaufe von der
Verpflichtung unterliegenden Waren in die Europédische Union sind folgende Angaben zu
machen:

1 Uberschrift »HANDELSRECHNUNG FUR  WAREN, DIE EINER
VERPFLICHTUNG UNTERLIEGEN®,

2. Name des Unternehmens, das die Handel srechnung ausstellt,
3. Nummer der Handel srechnung,
4, Datum der Ausstellung der Handel srechnung,

5. TARIC-Zusatzcode, unter dem die auf der Rechnung angegebenen Waren an der
Grenze der Européischen Union zollrechtlich abzufertigen sind,

6. exakte Beschreibung der Ware, einschliefdlich
—  Warenkontrollnummer (Product Code Number — PCN),
—  technische Spezifikationen der PCN,

—  vom Unternehmen verwendeter Warencode (Company Product Code Number
= CPC),

—  KN-Code,
- Menge (in Einheiten, ausgedrtickt in Watt),

7. Beschreibung der V erkaufsbedingungen, einschliefdlich
- Preisje Einheit (Waitt),
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—  geltende Zahlungsbedingungen,
—  geltende Lieferbedingungen,
- Preisnachlasse und M engenrabatte insgesamt,

8. Name des als Einflhrer tatigen Unternehmens, dem das Unternehmen die Waren
direkt in Rechnung stellt,
9 Name der zustandigen Person des Unternehmens, das die Handel srechnung ausgestel It

hat, und folgende unterzeichnete Erklérung:

»Der/die Unterzeichnete versichert, dass der Verkauf der auf dieser Rechnung aufgefihrten
Waren zur Direktausfuhr in die Europdische Union im Geltungsbereich und gemald den
Bedingungen der von [UNTERNEHMEN] angebotenen und von der Européischen
Kommission mit Beschluss 2013/XX/EU angenommenen Verpflichtung erfolgt und dass die
Angaben auf dieser Rechnung vollstandig und zutreffend sind.”

ANHANG 3
AUSFUHRVERPFLICHTUNGSBESCHEINIGUNG

Auf der Ausfuhrverpflichtungsbescheinigung, die von der CCCME fir jede Handel srechnung
auszustellen ist, welche fur die von dem Unternehmen getétigten Verkaufe von der
Verpflichtung unterliegenden Waren in die Europaische Union vorgelegt wird, sind folgende
Angaben zu machen:

1 Name, Anschrift, Fax- und Telefonnummer der chinesischen Handelskammer fir die
Ein- und Ausfuhr von Maschinen und Elektronikerzeugnissen (CCCME),
2. Name des im Anhang des Beschlusses 2013/XX/EU der Kommission genannten

Unternehmens, das die Handel srechnung ausstellt,
3. Nummer der Handel srechnung,
4, Datum der Ausstellung der Handel srechnung,

5. TARIC-Zusatzcode, unter dem die auf der Rechnung angegebenen Waren an der
Grenze der Européischen Union zollrechtlich abzufertigen sind,

6. exakte Beschreibung der Ware, einschliefdlich
o Warenkontrollnummer (Product Code Number — PCN),

o technische Spezifikation der Waren, vom Unternehmen verwendeter
Warencode (Company Product Code Number = CPC) (falls zutreffend),

o KN-Code,
7. Genaue Menge (in Einheiten) der Ausfuhren, ausgedriickt in Waitt,
8. Nummer und Ablaufdatum (drei Monate nach Ausstellung) der Bescheinigung,

9. Name der zustandigen Person in der CCCME, die die Bescheinigung ausgestellt hat,
und folgende unterzeichnete Erklarung:

»Der/die Unterzeichnete gibt folgende Zusicherungen: Diese Bescheinigung wurde fur die
Direktausfuhr der auf der Handel srechnung ausgewiesenen Waren in die Européische Union
ausgestellt und betrifft Verkaufe, fr die die Verpflichtung gilt. Die Bescheinigung wurde im
Geltungsbereich und gemal? den Bedingungen der von [Unternehmen] angebotenen und von
der Europdischen Kommission mit Beschluss 2013/XX/EU angenommenen Verpflichtung
ausgestellt. Der/die Unterzeichnete erklart, dass die Angaben in dieser Bescheinigung richtig
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sind und dass die Menge, fur die diese Bescheinigung gilt, die Hochstmenge der
Verpflichtung nicht Gbersteigt.”,

10. Datum,
11. Unterschrift und Siegel der CCCME.
ANHANG 4

Auf der Handelsrechnung fur die von dem Unternehmen getédtigten Verkdufe von
Ausgleichszdllen unterliegenden Waren in die Européische Union sind folgende Angaben zu
machen:

1 Uberschrift , HANDELSRECHNUNG FUR WAREN, DIE ANTIDUMPING- UND
AUSGLEICHSZOLLEN UNTERLIEGEN*,

2. Name des Unternehmens, das die Handel srechnung ausstel|t,
3. Nummer der Handel srechnung,
4. Datum der Ausstellung der Handel srechnung,

5. TARIC-Zusatzcode, unter dem die auf der Rechnung angegebenen Waren an der
Grenze der Européischen Union zollrechtlich abzufertigen sind,

6. exakte Beschreibung der Ware, einschliefdlich
—  Warenkontrollnummer (Product Code Number — PCN),
—  technische Spezifikationen der PCN,

—  vom Unternehmen verwendeter Warencode (Company Product Code Number
= CPC),

—  KN-Code,
- Menge (in Einheiten, ausgedriickt in Watt),
7. Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschliefdlich
- Preisje Einheit (Watt),
—  geltende Zahlungsbedingungen,
—  geltende Lieferbedingungen,
- Preisnachlasse und M engenrabatte insgesamt,

8. Name und Unterschrift der zustdndigen Person des Unternehmens, das die
Handel srechnung ausgestellt hat.

232

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	2. ERGEBNISSE DER ANHÖRUNG INTERESSIERTER PARTEIEN UND FOLGENABSCHÄTZUNG
	3. RECHTLICHE ASPEKTE
	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

